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Kreis Lippe �² Der Landrat  
680 FG Immissionsschutz, 
Umweltrecht und Controlling  
 
C. Hildebrand 
 
Felix-Fechenbach-Straße 5 
32756 Detmold 

 

Zimmer: 628 
Telefon: 05231 62-6280 
Fax: 05231 63011-1200 
 
C.Hildebrand@kreis-lippe.de  
www.kreis -lippe.de  

 

Besuchen Sie uns mit dem ÖPNV: 
 
Busverbindung Linie 702 
Ab Bahnhof Detmold bis Kreishaus 
alle 15 Minuten 
 
Bus & Bahn Hotline: 
05261/6673950 
 
Rufen Sie uns an: 
05231/62-0 
 
Ihre Behördennummer: 
115 

 

 
 
 
Kreis Lippe, Der Landrat, 32754 Detmold 

Gegen Empfangsbekenntnis  
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG 
Herrn Lasse Tigges 
Vattmannstraße 6 
33100 Paderborn 

 
 
Ihr Zeichen, Ihr Schreiben Mein Zeichen Datum 
18.12.2020 766.0003/ 21/1.6.2  

bis  
766.0009/21/1.6.2  
 

26.03.2025 

 
Auf den Genehmigungsantrag vom 18.12.2020 mit den zugehörigen 
Antragsunterlagen und Nachträgen, letztmalig ergänzt am 10.02.2025, ergehen 
folgende Entscheidungen: 
 

 
 

RÜCKNAHME DES ABLEHNUNGSBESCHEIDES 
 

Der unter dem 26.02.2025 erlassene Ablehnungsbescheid wird hiermit  gem. § 48 
Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) zurückgenommen. 
 

 
 

GENEHMIGUNGSBESCHEID 
 

I. TENOR 
 
Gemäß §§ 4/ 6/  10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)* in 
Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und der Nr. 1.6.2 Buchstabe V des 
Anhang 1 der 4. BImSchV wird  die Genehmigung für die Errichtung und den 
Betrieb von sieben Windenergieanlagen (WEA), an den nachfolgend genannten 
Standorten in den Außenbereichen der Gemeinde Schlangen, der Stadt Detmold 
und der Stadt Horn-Bad Meinberg, erteilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Die Abkürzungen, Bezeichnungen und Fundstellen der genannten Rechtsvorschriften sind in  
  Abschnitt VII. dieses Genehmigungsbescheides aufgeführt. 
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1.  Standort e der Windenergieanlage n 

WEA  SG-37 [WEA 3]  

Gemeinde: Schlangen 

Gemarkung: Oesterholz 

Flur / Flurstücke:  7 / 79, 83, 84  

Standortkoordinaten (UTM):  Rechtswert = 490 871 

 Hochwert = 574 5204 

Aktenzeichen:  766.0003/21/1.6.2  
 
 
WEA  HB-38 [WEA 4]  

Stadt:  Horn-Bad Meinberg 

Gemarkung: Holzhausen-Externsteine 

Flur / Flurstücke:  7 / 11, 12  

Standortkoordinaten (UTM):  Rechtswert = 491 939,22 

 Hochwert = 574 5488,79 

Aktenzeichen:  766.0004/21/1.6.2  
 
 
WEA  HB-39 [WEA 5]  

Stadt:  Horn-Bad Meinberg 

Gemarkung: Holzhausen-Externsteine 

Flur / Flurstück:  7 / 12 (Turmmitte)  

Stadt:  Detmold 

Gemarkung: Berlebeck 

Flur / Flurstück:  7 / 47  

Gemeinde:  Schlangen 

Gemarkung:  Oesterholz 

Flur / Flurstück:  7 / 84  

Standortkoordinaten (UTM):  Rechtswert = 491 623 

 Hochwert = 574 5706 

Aktenzeichen:  766.0005/21/1.6.2  
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WEA  DT-09 [WEA 6]  

Stadt:  Detmold 

Gemarkung: Berlebeck 

Flur / Flurstücke:  7 / 46, 47  

Standortkoordinaten (UTM):  Rechtswert = 491 008 

 Hochwert = 574 5790 

Aktenzeichen:  766.0006/21/1.6.2  
 
 
WEA  HB-40 [WEA 7]  

Stadt:  Horn-Bad Meinberg 

Gemarkung: Holzhausen-Externsteine 

Flur / Flurstücke:  7 / 8, 11  

Standortkoordinaten (UTM):  Rechtswert = 492 163 

 Hochwert = 574 6025 

Aktenzeichen:  766.0007/21/1.6.2  
 
 
WEA  DT-10 [WEA 8]  

Stadt:  Detmold 

Gemarkung: Berlebeck 

Flur / Flurstück:  7 / 48  

Standortkoordinaten (UTM):  Rechtswert = 491 365 

 Hochwert = 574 6031 

Aktenzeichen:  766.0008/21/1.6.2  
 
 
WEA  DT-11 [WEA 9]  

Stadt:  Detmold 

Gemarkung: Berlebeck 

Flur / Flurstücke:  7 / 50, 51  

Standortkoordinaten (UTM):  Rechtswert = 491 778 

 Hochwert = 574 6561 

Aktenzeichen:  766.0009/21/1.6.2  
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2.  Auslegungs- und Leistungsdaten der Windenergieanlage n 

WEA SG-37, HB-38 bis HB-40, DT-09 bis DT-11 

Hersteller:   Fa. ENERCON 

Typ:   E-160 EP5 E2 

Fundament:   (abschließende Festlegung der Gründung wird vor Baubeginn  
   vorgelegt)  

Rotordurchmesser:   166,6 m 

Nabenhöhe:   160,0 m 

Gesamthöhe:   246,6 m 

Nennleistung:   5.500 kWel 

Auslegungslebensdauer:   (Nachweise zur Standsicherheit werden vor  Baubeginn   
   vorgelegt)  
 
 
 
3.  Aufgrund von § 13 des BImSchG eingeschlossen  

Von dieser Genehmigung werden aufgrund von § 13 BImSchG eingeschlossen: 

�¾ die Baugenehmigung nach § 74 BauO NRW 2018 für die Errichtung der Windenergieanlagen 
einschließlich der für ihren Betrieb erforderlichen Nebeneinrichtungen und Anlagenteile, der 
Erschließungswege, den Kranstellpl ätzen und der Anschlussleitungen (auf den jeweiligen 
Anlagengrundstücken),  

 
�¾ die denkmalrechtliche Erlaubnis  gemäß § 9 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG 

NRW) der Stadt Detmold , 
 

�¾ die dauerhafte Waldumwandlung für die Errichtung von sieben Windenergieanlagen im Umfang von 
insgesamt 16.740 m² gemäß § 39 Landesforstgesetz (LFoG), 

 
�¾ die zeitliche befristete Waldumwandlung für die Errichtung von sieben Windenergieanlagen im 

Umfang von 60.951 m² (gem. Tabelle 2, Seite 7 des LBP) gemäß § 40 LFoG, 
 

�¾ die Genehmigung der Ersatzaufforstung in der Gesamtgröße von 18.500 m² in zwei Teilflächen auf 
den Flächen: 

�‡ Gemarkung Berlebeck, Flur 5, Flurstück 115; 3.500 m²  

�‡ Gemarkung Oesterholz, Flur 7, Flurstück 72; 15.000 m² , 
 

�¾ die straßenrechtliche Zustimmung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) für bauliche Anlagen an der Landesstraße L 937 
hinsichtlich der dauerhaften Zuwegung . 
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Hinweise: 

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht von dieser Genehmigung eingeschlossen werden. 

Diese Genehmigung bezieht sich allein auf die v. g.  betroffene n Anlagengrundstücke sowie die in den 
Antragsunterlagen dargelegten Erschließungsmaßnahmen auf dem betroffenen Grundstück en. Hierüber 
hinaus gehende Erschließungsmaßnahmen (z. B. Straßen-/Wegebau), die weitere Netzanbindung und die 
Einspeisestelle in das Mittelspannungsnetz werden von dieser Genehmigung nicht erfasst.  
 

 

 

 

 

Die Genehmigung wird neben den vorgenannten Bestimmungen zu deren Inhalt und Umfang nach 
Maßgabe der folgenden Abschnitte dieses Genehmigungsbescheides erteilt: 

I.  TENOR ................................ ................................ ..............  1 

II.  ANTRAGSUNTERLAGEN ................................ ...........................  6 

III.  NEBENBESTIMMUNGEN ................................ ..........................  16 

IV.  BEGRÜNDUNG ................................ ................................ .....  49 

V.  VERWALTUNGSGEBÜHR ................................ .......................  262  

VI.  RECHTSBEHELFSBELEHRUNG ................................ .................  262  

VII.  VERZEICHNIS DER DER RECHTSQUELLEN ................................ ...  263  

VIII.  ANLAGEN ................................ ................................ ........  265  
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II. ANTRAGSUNTERLAGEN 
 
Die aufgeführten Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung und bestimmen deren Inhalt 
und Umfang. Die von der Genehmigung erfassten Anlagen sind nach Maßgabe der zu diesem Bescheid 
gehörenden und nachfolgend aufgelisteten Antragsunterlagen auszuführen, zu betreiben und instand zu 
halten, soweit nicht durch die in Abschnitt I. - Tenor �² aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt und 
Umfang der Genehmigung oder durch die in Abschnitt III. dieses Genehmigungsbescheides festgesetzten 
Nebenbestimmungen etwas anderes vorgeschrieben wird.   
 
 

Nr.  Antragsunterlagen  Seiten-
anzahl  

Ordner 1    

 Deckblatt  1 

 Inhaltsverzeichnis 6 

1.  Antrag gem. § 4 BImSchG (Deckblatt)  1 

1.1.1 Hinweis zum Antrag gem. § 4 BImSchG (Anpassung des 
Antrags auf 7 WEA) 

1 

1.1.2 Antragsformular  3 

1.1.3 Anhang zu Antragsformular mit Auflistung der 
Standortangaben und Koordinaten 

1 

1.2 Projektkurzbeschreibung E-160 EP5 E2 12 

1.3 Errichtungskosten (nach DIN 276) - geschwärzt 1 

2.  Bauvorlagen (Deckblatt)  1 

2.1.1 Hinweis zum Bauantrag (Anpassung des Antrags auf 7 WEA) 1 

2.1.2 Bauantragsformular (Sonderbau) 2 

2.1.3 Anhang zum Bauantragsformular mit Auflistung der 
Standortangaben 

1 

2.2.1 Hinweis zur Baubeschreibung (Anpassung des Antrags auf 7 
WEA) 

1 

2.2.2 Baubeschreibung 2 

2.3 Bauvorlagebescheinigung des Entwurfsverfassers 1 

2.4 Geländeschnitte mit Visualisierung der dauerhaften Böschung  14 

3.  Kosten (Deckblatt)  1 

3.1 Enercon �² Herstell - und Rohbaukosten                                                
E-160 EP5 E2/MST/166mNh/FG - geschwärzt 

1 

4. Standort und Umgebung  (Deckblatt)  1 

4.1 Topographische Karte, M 1: 25.000 1 

4.2.1 Amtliche Basiskarte, M 1: 5.000  1 

4.2.1.1 Übersichtskarte Landschaftsbild, M 1: 25.000  1 
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4.2.1.2 Übersichtskarte FFH + VSG, M 1: 25.000 1 

4.2.1.3 Übersichtskarte Kultur, M 1: 25.000  1 

4.2.1.4 Übersichtskarte LSG, M 1: 25.000 1 

4.2.1.5 Übersichtskarte Wasserschutzgebiet, M 1: 25.000 1 

4.2.2 Angabe der Abstände der WEA untereinander 1 

4.3 Amtliche Lagepläne WEA 03 bis WEA 09, M 1: 2.000 7 

4.3.1 Hinweis Katasterplan (Verweis auf Register 4.3)  1 

4.4 Abstandsflächenberechnung 1 

4.4.1 Übersichtspläne (Hinweise) 1 

4.5 Daten für die Stellungnahme zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen  

2 

4.6 ENERCON �² Spezifikation �² Zuwegung und Baustellenflächen �² 
ENERCON Windenergieanlage E-160 EP5 E2 �² 166 m Modularer 
Stahlturm, Aufbau mit Standard -Großkran 

31 

4.7.1 Nachweis Grundstücksverfügbarkeit  1 

4.7.2 Absichtserklärung Baulasten 1 

4.8 Hinweis zur Erschließung 1 

4.9 Karte WP Gauseköte Zuwegung (temporär/dauerhaft),             
M 1: 10.000 

1 

4.10 Karte Wanderwege im Umkreis, M 1: 25.000 1 

4.11 Hinweis zum Kreisentwicklungsplan 1 

5. Anlagenbeschreibung  (Deckblatt)  1 

5.1 ENERCON �² Technische Beschreibung - ENERCON 
Windenergieanlagen E-160 EP5 E2 

13 

5.2 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Turm E-160 EP5 E2-
MST-166-FB-C-01 

1 

5.3 ENERCON �² Ansichtszeichnungen modularer Stahlturm / 
Gondel 

3 

5.4 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Fundamente E-160 EP5 
E2-MST-166-FB-C-01 

1 

5.5 ENERCON - Gondelschnitt  1 

5.6 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Farbgebung - ENERCON 
Windenergieanlagen 

6 

5.7 ENERCON �² Spezifikation �² Netzanschlussvariante Standard 1 �² 
ENERCON Windenergieanlage E-160 EP5 E2 5500 kW 

16 

5.8 ENERCON �² Dokument �² ENERCON Windenergieanlagen - 
Fledermausbox 

10 

6. Stoffe  (Deckblatt)  1 
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6.1 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Wassergefährdende 
Stoffe �² ENERCON Windenergieanlagen EP5 

11 

6.2.1 Sicherheitsdatenblatt RENOLIN UNISYN CLP 220 10 

6.2.2 Sicherheitsdatenblatt GORACON GTO 68 11 

6.2.3 Sicherheitsdatenblatt MIDEL 7131 5 

6.2.4 Sicherheitsdatenblatt MOBIL SHC GREASE 460 WT 31 

6.2.5 Sicherheitsdatenblatt HHS 2000 �² 500 ML 20 

6.2.6 Sicherheitsdatenblatt Tribol GR 1350 -2.5 PD 16 

6.2.7 Sicherheitsdatenblatt UNIVIS HVI 26 17 

6.2.8 Sicherheitsdatenblatt MOBIL SHC GEAR 460 14 

6.2.9 Sicherheitsdatenblatt CARTER SG 220 11 

6.2.10 Sicherheitsdatenblatt GLYSANTIN G30 pink 15 

6.2.11 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Kühlsysteme �² 
ENERCON Windenergieanlagen EP5 

33 

7. Abfallmengen / -entsorgung (Deckblatt)  1 

7.1 ENERCON �² Datenblatt �² Abfallmengen EP5 1 

7.2 ENERCON �² Stellungnahme - Abfallentsorgung 1 

8.  Abwasser (Deckblatt)  1 

8.1 ENERCON �² Kundeninformation �² Informationen zur 
Entstehung von Abwasser 

1 

9.  Schutz vor Lärm und sonstigen Immissionen (Deckblatt)  1 

9.1 Schallimmissionsprognose nach Interimsverfahren für 
Emissionen aus dem Neubau und Betrieb von sieben 
Windenergieanlagen des Typs E-160-EP5-E2 mit 166,6 m NH 
für den Standort Lippe �² Gauseköte, Berichtnr.: LaPh-2020-
31_Rev.03, vom 08.04.2024, Lackmann Phymetric GmbH, 
Vattmannstraße 6, 33100 Paderborn 

94 

9.2 Schattenwurfanalyse für den Neubau und Betrieb von sieben 
Windenergieanlagen vom Typ E-160-EP5-E2 mit 166,6 m NH 
für den Standort Lippe �² Gauseköte, Berichtnr.: LaPh-2020-
32_Rev.02,vom 03.04.2024, Lackmann Phymetric GmbH, 
Vattmannstraße 6, 33100 Paderborn 

48 

9.3 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Schalloptimierung EP5 1 

9.4.1 ENERCON �² Technisches Datenblatt �² Betriebsmodus 0 s �² 
ENERCON Windenergieanlage E-160 EP5 E2 / 5500 kW mit TES 
(Trailing Edge Serrations) 

13 

9.4.2 ENERCON �² Technisches Datenblatt �² Leistungsorientierte 
Schallbetriebe �² ENERCON Windenergieanlage E-160 EP5 E2 / 
5500 kW mit TES (Trailing Edge Serrations), D0959532-2, 
28.08.2020 

45 
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9.5 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Schattenabschaltung �² 
ENERCON Windenergieanlagen EP5 

7 

10.  Anlagensicherheit (Deckblatt)  1 

10.1 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Anlagensicherheit �² 
ENERCON Windenergieanlagen EP5 

10 

10.2 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Eisansatzerkennung �² 
ENERCON Windenergieanlagen EP5 

6 

10.3 Gutachten zur Einbindung eines Eiserkennungssystems Typ 
IDD. Blade in Lagerwey / ENERCON Windenergieanlagen, TÜV 
NORD Bericht-Nr.: 8117075038 Rev. 1, vom 03.06.2020, TÜV 
NORD Ensys GmbH & Co. KG 

11 

10.4 ENERCON �² Herstellererklärung �² Gültigkeit Gutachten 
Wölfel -Eisansatzerkennung für E-160 EP5 und E-160 E2 

1 

10.5 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Befeuerung und 
farbliche Kennzeichnung �² ENERCON Windenergieanlagen EP5 

10 

10.6 Zertifikat nach Nr. 24 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen �² Weiß 
blitzendes Tagesfeuer �² Medium Intensity, Type A, MB300 
IC20000cd.weiß, vom 30.03.2010, Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bunden, Koblenz  

1 

10.7.1 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Bedarfsgerechte 
Nachtkennzeichnung 

12 

10.7.2 ENERCON �² Technische Spezifikation �² Anforderungen an 
Systemhersteller �² Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
(BNK) 

14 

10.7.3 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Dezentrale BNK-
Schnittstelle  

2 

10.8 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Regulierung der Tages- 
und Nachtbefeuerung durch Sichtweitenmessgeräte �² 
ENERCON Windenergieanlagen EP5 

8 

10.9 Anerkennung von Sichtweitensensoren gemäß der 
allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen �² Sichtweitensensor Typ Biral SWS-100 
Visibility Sensor, DWD, Hamburg 

4 

10.10 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Erdung und Blitzschutz 
�² ENERCON Windenergieanlagen EP5 

7 

Ordner 2    

11.  Anlagensicherheit (Deckblatt)  1 

11.1 ENERCON �² Arbeitsschutz beim Aufbau von 
Windenergieanlagen 

1 

11.2 ENERCON �² Technische Beschreibung �² Einrichtung zum 
Arbeits-, Personen- und Brandschutz �² ENERCON 
Windenergieanlagen 

5 

12.  Brandschutz (Deckblatt)  1 
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12.1.1 Brandschutzkonzept für die Errichtung einer 
Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-160 EP5 E2 mit 166 
m Nabenhöhe in Nordrhein-Westfalen �² gemäß § 9 Verordnung 
über bautechnische Prüfungen Nordrhein-Westfalen, BV-Nr. 
E-160EP5/E2/ 166/MST/NRW Index A, vom 03.09.2020, 
Brandschutzbüro Monika Tegtmeier Diplom-Ingenieurin, 
Eichhörnchenweg 15, 26209 Sandkrug 

24 

12.1.2 Brandschutzkonzept für die Errichtung von dreizehn 
Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-160 EP5 E2 mit 166 
m Nabenhöhe im Kreis Lippe/Stadt Detmold - Nordrhein-
Westfalen �² gemäß § 9 Verordnung über bautechnische 
Prüfungen Nordrhein-Westfalen, BV-Nr. 1143-277/20 Index A, 
vom 21.01.2021, Brandschutzbüro Monika Tegtmeier Diplom-
Ingenieurin, Eichhörnchenweg 15, 26209 Sandkrug 

32 

12.1.3 Ergänzende Stellungnahme für die Errichtung von sieben 
Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-160 EP5 E2 mit 166 
m Nabenhöhe im Kreis Lippe/Stadt Detmold - Nordrhein-
Westfalen �² gemäß § 9 Verordnung über bautechnische 
Prüfungen Nordrhein-Westfalen, BV-Nr. 1143-277/24 Index A, 
vom 10.04.2024, Brandschutzbüro Monika Tegtmeier Diplom -
Ingenieurin, Eichhörnchenweg 15, 26209 Sandkrug 

9 

13.  Störfall -Verordnung �² 12. BImSchV (Deckblatt)  1 

13.1 ENERCON �² Kundeninformation �² Störfallverordnung �² 12. 
BImSchV 

1 

14.  Maßnahmen nach Betriebseinstellung (Deckblatt)  1 

14.1 Rückbauverpflichtung - Erklärung zum Rückbau der 
Windenergieanlagen 

2 

14.2.1 ENERCON - Kostenschätzung für den Rückbau - geschwärzt 1 

14.2.2 Hinweis zur Kostenschätzung für den Rückbau - geschwärzt 1 

14.3 ENERCON �² Kundeninformation �² Maßnahmen nach 
Betriebseinstellung  

1 

15. Sonstiges (Deckblatt)  1 

15.1.1 Gutachten zur Standorteignung nach DIBt 2012 für den 
Windpark Gauseköte Deutschland, Bericht-Nr.: I17-SE-2020-
499, vom 15.02.2021, I17-Wind GmbH & Co. KG, Am 
Westersielzug 11, 25840 Friedrichstadt  

41 

15.1.2 Stellungnahme zum Gutachten zur Standorteignung von 
Windenergieanlagen nach DIBt 2012 für den Windpark 
Gauseköte, Bericht-Nr.: I17-SE-2020-499 vom 15.02.2021 
bzgl. des Wegfalls einiger geplanter WEA, vom 08.03.2024, 
I17-Wind GmbH & Co. KG, Robert -Koch-Straße 29, 25813 
Husum 

1 

15.2.1 Hinweis zur optisch bedrängenden Wirkung 2 

15.2.2 Stellungnahme zur optisch bedrängenden Wirkung des 
�:�L�Q�G�S�D�U�N�V���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´�����E�H�V�W�H�K�H�Q�G���D�X�V���������:�L�Q�G�N�U�D�I�W�D�Q�O�D�J�H�Q��
des Typs Enercon E-160 EP5 E2 mit je 166,6 m Nabenhöhe für 
benachbarte Wohnbebauung im Außenbereich am Standort 

27 
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Detmold / Horn -Bad Meinberg / Schlangen, vom Februar 
2021, RA Dr. Marcel Welsing, Holsteiner Weg 25 a, 33178 
Borchen 

15.3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Errichtung und Betrieb 
von sieben Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und 
Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���Lm Kreis 
Lippe, Projektnr.: 19 -650, vom 01.05.2024, Höke 
Landschaftsarchitektur �² Umweltplanung GbR, Engelbert-
Kaempfer-Str. 8, 33605 Bielefeld  

86 

15.3.1 Anhang zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag �² Karte 1 �² 
Ergebnis der Horstkartierung und Horstkontro llen 2020 

1 

15.3.2 Anhang zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag �² Karte 2 �² 
Ergebnis der Raumnutzungskartierung für den Rotmilan 

1 

15.3.3 Anhang zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag �² Karte 3 �² 
Ergebnis der Raumnutzungskartierung für weitere WEA-
empfindlicher Arten  

1 
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1 
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1 
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26 
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41 
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1 
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Hydrogeologisches Gutachten mit Beurteilung des 
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Errichtung von 13 Windenergieanlagen �² hier: 
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GbR, Engelbert-Kaempfer-Str. 8, 33605 Bielefeld 

111 

15.8 Landschaftspflegerischer Begleitplan - Errichtung und Betrieb 
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 Enercon �² Herstell - und Rohbaukosten                                                
E-160 EP5 E2/MST/166mNh/FG 

1 

 ENERCON - Kostenschätzung für den Rückbau 1 

 Hinweis zur Kostenschätzung für den Rückbau 1 
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Landschaftsarchitektur �² Umweltplanung GbR, Engelbert-
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GbR, Engelbert-Kaempfer-Str. 8, 33605 Bielefeld  
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 Landschaftspflegerischer Begleitplan - Errichtung und Betrieb 
von sieben Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und 
Horn-Bad Me�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P���.�U�H�L�V��
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1 
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�Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´ 
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7 
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 Anhang III �² Karten 1 bis 7 - Eingriffsbilanzierung  der 
dauerhaften Flächen auf den Anlagengrundstücken WEA 03 
bis 09, September 2024 
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 Anhang IV �² Karte 1 �² Ersatzaufforstung durch den Eingriff in 
Wald �² Flurstück 115, Flur 5, Gemarkung Berlebeck 

1 

 Anhang IV �² Karte 2 - Ersatzaufforstung durch den Eingriff in 
Wald �² Flurstück 72, Flur 7, Gem arkung Oesterholz 

1 

 Anhang V �² Karte 1 �² Aufwertung von Wald �² Flurstück 19, Flur 
7, Gemarkung Berlebeck 

1 

 Anhang VI �² Antrag auf Genehmigung der befristeten 
Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart vom 
02.12.2024 

4 

 Anhang VI �² Antrag auf Genehmigung der dauerhaften 
Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart vom 
02.12.2024 

4 
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10 

 Hydrogeologisches Gutachten �² Schlangen �² Windpark 
Gauseköte �² Errichtung von 7 Windenergieanlagen �² hier: 
Hydrogeologisches Gutachten mit Beurteilung des 
Gefährdungspotentials, Gutachten Nr.: hga220452 -3, vom 
20.11.2024, BBU Dr. Schubert GmbH & Co. KG, Glockenplatz 
1, 34388 Trendelburg 
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 Stellungnahme �² Schlangen �² Windpark Gauseköte �² 
Errichtung von 7 Windenergieanlagen �² hier: Betankungs- und 
Wartungsplatz, Stellungnahme Nr.: st220452-2, vom 
23.10.2024, BBU Dr. Schubert GmbH & Co. KG, Glockenplatz 
1, 34388 Trendelburg 
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 Karte Feuerwehrzufahrt, 18.12.2024  1 

 Karte dauerhafte Zuwegung, 31.10.2024 (Straßen NRW) 1 

 Amtliche r Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung WEA 
03, M 1: 1.500, vom 19.12.2024 

1 

 Amtliche r Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung WEA 
04, M 1: 1.500, vom 06.12.2024 

1 

 Amtlicher Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung WEA 
05, M 1: 1.500, vom 19.12.2024 (Baulast Horn-Bad Meinberg) 

1 

 Amtlicher Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung WEA 
05, M 1: 1.500, vom 19.12.2024 (Baulast Detmold)  

1 

 Amtlicher Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung WEA 
06, M 1: 1.500, vom 05.12.2024 

1 

 Amtlicher Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung WEA 
07, M 1: 1.500, vom 19.12.2024 (Baulasten Horn-Bad 
Meinberg) 

1 

 Amtlicher Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung WEA 
07, M 1: 1.500, vom 19.12.2024 (Baulasten Detmold)  

1 

 Amtlicher Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung WEA 
08, M 1: 1.500, vom 19.12.2024 

1 
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 Amtlicher Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung WEA 
09, M 1: 1.500, vom 19.12.2024 

1 

 Amtlicher Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung �² 
Ausweisfläche 3, Bewegungsfläche WEA 08, M 1: 1.500, vom 
10.01.2025 

1 

 Amtlicher Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung �² 
Bewegungsfläche WEA 07, M 1: 1.500, vom 10.01.2025 

1 

 Amtlicher Lageplan zum Zwecke der Baulasteintragung �² 
Bewegungsfläche WEA 06, M 1: 1.500, vom 10.01.2025 

1 

 Durch die Brandschutzdienststelle des Kreises Lippe geprüfte 
und genehmigte Brandschutzunterlagen (Brandschutzkonzept 
für die Errichtung von dreizehn Windenergieanlagen des Typs 
ENERCON E-160 EP5 E2 mit 166 m Nabenhöhe im Kreis 
Lippe/Stadt Detmold - Nordrhein-Westfalen, BV-Nr. 1143-
1143-277/20 Index A �² Brandschutzbüro Monika Tegtmeier, 
vom 21.01.2021; 
Stellungnahme zur Löschwasserversorgung für die Errichtung 
von dreizehn Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-160 
EP5 E2 mit 166 m Nabenhöhe im Kreis Lippe/Stadt Detmold - 
Nordrhein-Westfalen, BV-Nr. 1143-1143-277/21 Index A - 
Brandschutzbüro Monika Tegtmeier, vom 06.12.2021;  
Ergänzende Stellungnahme für die Errichtung von sieben 
Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-160 EP5 E2 mit 166 
m Nabenhöhe im Kreis Lippe/Stadt Detmold - Nordrhein-
Westfalen, BV-Nr. 1143-1143-277/24 Index A - 
Brandschutzbüro Monika Tegtmeier, vom 10.04.2024;  
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III. NEBENBESTIMMUNGEN 

Um die Erfüllung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen, werden 
neben den in Abschnitt I - Tenor - aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang der Genehmigung 
zusätzlich die nachstehenden Nebenbestimmungen gem. § 12 Abs. 1 BImSchG festgesetzt: 
 
 
A) Bedingungen 

1. Mit der Errichtung der Windenergieanlage n (Herstellung der Baugruben) darf erst begonnen werden, 
nachdem der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe eine selbstschuldnerische 
unbefristete Bankbürgschaft einer deutschen Kreditbank oder deutschen Sparkasse zugunsten des 
Kreises Lippe in Höhe von 3.689.340,34 �½��(�����������������������½���S�U�R���:�(�$����für die Sicherung des vollständigen 
Rückbaus der sieben Windenergieanlagen (DT-09, DT-10, DT-11, HB-38, HB-39, HB-40, SG-37) 
einschließlich der Zuwegungen, der Fundamente, d er Transformator en und der Kabeltrassen nach 
Aufgabe der Nutzung einschließlich der Rekultivierung de r Standorte, hinterlegt worden ist. In  der 
Bürgschaft ist sicherzustellen, dass die bürgende Bank den Bürgschaftsbetrag auf erstes Anfordern 
an die Genehmigungsbehörde zahlt und auf die Einreden der Anrechnung, der Aufrechnung und der 
Vorausklage verzichtet (§§ 770, 771 BGB).  

 
Anmerkung 

Die Sicherheitsleistung wird nach vollständigem Rückbau der Windenergieanlage n und nach 
abschließender Rekultivierung der Standorte freigegeben. Die Höhe der Sicherheitsleistung wurde 
gemäß den Angaben der Fa. ENERCON ermittelt.  
 

2. Im Falle eines Betreiberwechsels wird die Bankbürgschaft des bisherigen Betreibers erst dann 
freigegeben, wenn der neue Betreiber eine Bankbürgschaft über die  gleiche Summe und 
Formulierung (nach §§ 770, 771 BGB) vorgelegt hat. 
 

3. Die Genehmigung wird unter der Bedingung erteilt, dass die  WEA HB-38 (WEA 04) nur errichtet 
werden darf , sofern eine Gründung der WEA durch die Errichtung von Schotter -Rammsäulen unter 
ausschließlicher Verwendung von Naturstein erfolgt. Die Gründung der WEA mittels 
Betonbohrpfählen oder Bodenverbesserungsmaßnahmen, bei denen Betonschlämme oder andere 
flüssige Verfestigungsmittel in den Untergrund eingebracht werden , ist aus Gründen des 
Trinkwasserschutzes nicht zulässig.         

 
4. Die Genehmigung für die einzelnen WEA erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach der 

Bestandskraft dieses Bescheides mit der Errichtung der jeweiligen  Windenergieanlage begonnen 
worden ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG). 

 
Anmerkung 

Die Genehmigungsbehörde kann die genannte Frist auf Antrag aus wichtigem Grunde verlängern, 
wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht gefährdet wird (§ 18 Abs. 3 BImSchG). Der Antrag ist 
vor Fristablauf schriftlich zu stellen und zu begründen.  
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B) Immissionsschutzrechtliche Nebenbe stimmungen und Hinweise der unteren  Immissions-
schutzbehörde (FG 680) des Kreises Lippe  

1.  Allgemeine Auflagen  

1.1 Der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 
WEA formlos mindestens 1 Woche vorher schriftlich anzuzeigen.  
 

1.2 Spätestens 4 Wochen nach der Inbetriebnahme ist vorzulegen:  
 
1.2.1 Die unterschriebene Fachunternehmererklärung zu Schallemissionen, in der nachgewiesen 

wird, dass die Anlagen in ihren wesentlichen Elementen (Typ, Rotordurchmesser, 
�%�O�D�W�W�D�X�V�I�•�K�U�X�Q�J���� �*�H�W�U�L�H�E�H���� �*�H�Q�H�U�D�W�R�U���� �«���� �X�Q�G�� �L�Q�� �L�K�U�H�U�� �5�H�J�H�O�X�Q�J�� �P�L�W�� �G�Hnjenigen Anlagen 
übereinstimm en, die der Schallimmissionsprognose nach Interimsverfahren der Fa. 
Lackmann Phymetric GmbH, 33100 Paderborn, Vattmannstraße 6, Berichtnr.: LaPh -2020-
31_Rev.03, vom 08.04.2024 und der akustischen Planung zugrunde gelegen hat.  

 
1.2.2 Die unterschriebene Fachunternehmererklärung zur Schattenwurfabschaltung, in der 

nachgewiesen wird, dass die Anlagen in ihren wesentlichen Elementen (Typ, 
�5�R�W�R�U�G�X�U�F�K�P�H�V�V�H�U�����%�O�D�W�W�D�X�V�I�•�K�U�X�Q�J�����«�����X�Q�G���L�K�U�H�U���3�U�R�J�U�D�P�P�L�H�U�X�Q�J���P�L�W���G�Hnjenigen Anlagen 
übereinstimm en, die der Schattenwu rf analyse der Fa. Lackmann Phymetric GmbH, 33100 
Paderborn, Vattmannstraße 6, Berichtnr.: LaPh -2020-32_Rev.02, vom 03.04.2024 zugrunde 
gelegen hat.  

 
1.2.3 Nachweis des Herstellers oder des Fachunternehmers über die Einrichtung der 

Eiserkennungs-/detektorsystem e sowie der Bestätigung, dass die Systeme betriebsbereit 
sind. 

 
1.3 Die untere Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe ist als Genehmigungs- und Überwachungs-

behörde über alle besonderen Vorkommnisse, durch welche die Nachbarschaft oder die Allgemein -
heit erheblich belästigt oder gefährdet werden könnte sowie über die Tatsache, dass Anforderungen 
an den Betrieb der Anlage oder Anforderungen zur Begrenzung von Emissionen und Immissionen nicht 
erfüllt werden, unverzüglich fernmündlich zu unterrichten. Unabhän gig davon sind umgehend alle 
Maßnahmen zu ergreifen, die zur Abstellung der Störung erforderlich sind. Auf die Anzeige - und 
Mitteilungspflichten nach §§ 2 und 3 der Umwelt -Schadensanzeige-Verordnung (UmSchAnzV) wird 
hingewiesen. 
 

1.4 Ein Wechsel des Betreibers bzw. ein e Veräußerung der Windenergieanlagen ist der unteren 
Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
 
 

2.  Nebenbestimmungen zur Vermeidung und Minimierung von Schallimmissionen  

2.1 Festsetzung der Schallleistung der einzelnen WEA 

2.1.1 Die Windenergieanlagen HB-40 und DT-11 sind jeweils zur Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr 
entsprechend den Herstellerangaben (ENERCON Datenblatt D0959524-1 / DA) im Betriebsmodus 
�Å�%�0���������������G�%���$���´���P�L�W���H�L�Q�H�U���P�D�[�L�P�D�O�H�Q���/�H�L�V�W�X�Q�J���Y�R�Q je  4.153 kW und einer maximalen Drehzahl 
�Y�R�Q�� �������� �8���P�L�Q�� �J�H�P�l�‰�� �G�H�U�� �6�F�K�D�O�O�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�U�R�J�Q�R�V�H�� �Å�6�F�K�D�O�O�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�U�R�J�Q�R�V�H�� �Q�D�F�K�� �,�Q�W�H�U�L�P�V-
verfahren für Emissionen aus dem Neubau und Betrieb von sieben Windenergieanlagen des Typs    
E-160-EP5-E2 mit166,6 m NH für den Standort Lippe - �*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���G�H�U���/�D�F�N�P�D�Q�Q���3�K�\�P�H�W�U�L�F���*�P�E�+����
Vattmannstraße 6 in 33100 Paderborn vom 08.04.2024 (Berichtnr.: LaPh -2020-31_Rev.03) zu 
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betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungs-
konformen Betriebs gelten folgende Werte:  

 

f[Hz]  63 125 250 500 1000 2000 4000 
Lw,Okt [dB(A)] 81,8 87,2 90,0 93,5 95,6 96,3 90,2 
berücksichtigte 
Unsicherheiten 

�nR= 0,5 dB        �nP= 1,2 dB         �nProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt [dB(A)] 83,5 88,9 91,7 95,2 97,3 98,0 91,9 
Lo,Okt [dB(A)] 83,9 89,3 92,1 95,6 97,7 98,4 92,3 

 

 Lw,Okt   = Oktavpegel aus dem zugehörigen Vermessungsbericht 
 Le,max,Okt   = maximal zulässiger Oktavschallleistungspegel 
 Lo,Okt  = Oktavpegel einschließlich aller Zuschläge für den oberen  
             Vertrauensbereich  

 �nR, �nP, �nProg = berücksichtigte Unsicherheiten für Vermessung, Standardabweichung  
                                   und das Prognosemodell 
 

 Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 
genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 
Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung 
für nachfolgende Anlagen.  

 

2.1.2 Die Windenergieanlage SG-37 ist zur Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr entsprechend den 
Herstellerangaben (ENERCON Datenblatt D0959524-1 / DA�����L�P���%�H�W�U�L�H�E�V�P�R�G�X�V���Å�%�0���������������G�%���$���´���P�L�W��
einer maximalen Leistung von je 4.901 kW und einer maximalen Drehzahl von 8,4 U/min gemäß 
der Sch�D�O�O�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�U�R�J�Q�R�V�H�� �Å�6�F�K�D�O�O�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�U�R�J�Q�R�V�H�� �Q�D�F�K�� �,�Q�W�H�U�L�P�V�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�� �I�•�U�� �(�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q��
aus dem Neubau und Betrieb von sieben Windenergieanlagen des Typs E-160-EP5-E2 mit166,6 m 
NH für den Standort Lippe - �*�D�X�V�H�N�|�W�H�´�� �G�H�U�� �/�D�F�N�P�D�Q�Q�� �3�K�\�P�H�W�U�L�F�� �*�P�E�+���� �9�D�W�W�P�D�Q�Q�V�W�U�Dße 6 in 
33100 Paderborn vom 08.04.2024 (Berichtnr.: LaPh-2020-31_Rev.03) zu betreiben. Zur Kenn-
zeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten 
folgende Werte:  

 

f[Hz]  63 125 250 500 1000 2000 4000 
Lw,Okt [dB(A)] 84,7 90,3 92,9 96,4 99,0 100,0 94,0 
berücksichtigte 
Unsicherheiten 

�nR= 0,5 dB        �nP= 1,2 dB         �nProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt [dB(A)] 86,4 92,0 94,6 98,1 100,7 101,7 95,7 
Lo,Okt [dB(A)] 86,8 92,4 95,0 98,5 101,1 102,1 96,1 

  
 Lw,Okt   = Oktavpegel aus dem zugehörigen Vermessungsbericht 
 Le,max,Okt   = maximal zulässiger Oktavschallleistungspegel 
 Lo,Okt  = Oktavpegel einschließlich aller Zuschläge für den oberen  
             Vertrauensbereich  

 �nR, �nP, �nProg = berücksichtigte Unsicherheiten für Vermessung, Standardabweichung  
                                   und das Prognosemodell 
 

 Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 
genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 
Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung 
für nachfolgende Anlagen.  
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2.1.3 Die Windenergieanlagen HB-38, HB-39, DT-09 und DT-10 sind jewe ils zur Nachtzeit von 22.00 Uhr 
bis 06.00 Uhr entsprechend den Herstellerangaben (ENERCON Datenblatt D0959524-1 / DA) im 
�%�H�W�U�L�H�E�V�P�R�G�X�V�� �Å�%�0�� ������������ �G�%���$���´�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �P�D�[�L�P�D�O�H�Q�� �/�H�L�V�W�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �M�H�� ������������ �N�:�� �X�Q�G�� �H�L�Q�H�U��
maximalen Drehzahl von 8,7 U/min gemäß der Schall �L�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�U�R�J�Q�R�V�H�� �Å�6�F�K�D�O�O�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�V-
prognose nach Interimsverfahren für Emissionen aus dem Neubau und Betrieb von sieben 
Windenergieanlagen des Typs E-160-EP5-E2 mit166,6 m NH für den Standort Lippe - �*�D�X�V�H�N�|�W�H�´��
der Lackmann Phymetric GmbH, Vattmannstraße 6 in 33100 Paderborn vom 08.04.2024 (Berichtnr.: 
LaPh-2020-31_Rev.03) zu betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie 
des genehmigungskonformen Betriebs gelten folgende Werte:  

 

f[Hz]  63 125 250 500 1000 2000 4000 
Lw,Okt [dB(A)] 85,3 90,9 93,5 97,1 99,7 100,7 94,7 
berücksichtigte 
Unsicherheiten 

�nR= 0,5 dB        �nP= 1,2 dB         �nProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt [dB(A)] 87,0 92,6 95,2 98,8 101,4 102,4 96,4 
Lo,Okt [dB(A)] 87,4 93,0 95,6 99,2 101,8 102,8 96,8 

 
 Lw,Okt   = Oktavpegel aus dem zugehörigen Vermessungsbericht 
 Le,max,Okt   = maximal zulässiger Oktavschallleistungspegel 
 Lo,Okt  = Oktavpegel einschließlich aller Zuschläge für den oberen  
             Vertrauensbereich  

 �nR, �nP, �nProg = berücksichtigte Unsicherheiten für Vermessung, Standardabweichung  
                                   und das Prognosemodell 
 

 Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 
genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 
Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung 
für nachfolgende Anlagen.  

 
2.2 Beregelung des Nachtbetriebs der WEA 

 
2.2.1 Die Windenergieanlagen sind solange während der Nachtzeit von 22.00 �² 6.00 Uhr außer Betrieb zu 

setzen, bis das Schallverhalten des hier genehmigten WEA-Typs und des jeweiligen Betriebsmodus 
durch eine FGW-konforme Vermessung an einer der beantragten Windenergieanlage n selbst oder 
einer anderen Windenergieanlage gleichen Typs belegt wird. Es ist nachzuweisen, dass die im 
Wind-BIN des höchsten gemessenen Summenschallleistungspegels vermessenen Oktavschall-
leistungspegel zuzüglich des 90%-Konfidenzintervalls der Gesamtunsicherheit aus V ermessung, 
Serienstreuung und Prognosemodell (Lo,Okt,Vermessung) die in de n Nebenbestimmungen unter Nr. 2.1  
festgelegten Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze L o,Okt nicht überschreiten. Werden nicht 
alle Werte L o,Okt eingehalten, kann der Nachweis für  die Aufnahme des Nachtbetriebs über die 
Durchführung einer erneuten Ausbreitungsrechnung für die betroffene WEA erbracht werden.  

 
2.2.2 Diese Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immissions -

aufpunktmodellierung durchzuf ühren, wie es in Schallimmissionsprognose der Lackmann Phymetric 
GmbH, Vattmannstraße 6 in 33100 Paderborn vom 08.04.2024 (Berichtnr.: LaPh -2020-31_Rev.03) 
abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauensbereichsgrenzen der vermessenen 
Oktavschalleistungspegel Lo,Okt,Vermessung des Wind-BINs, das immissionsseitig den höchsten 
Beurteilungspegel erzeugt, anzusetzen.  

 
2.2.3 Der Nachweis für die Aufnahme des Nachtbetriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten 

Teilimmissionswerte der betroffenen  einzelnen WEA die für sie in der Schallimmissionsprognose 
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der Lackmann Phymetric GmbH, Vattmannstraße 6 in 33100 Paderborn vom 08.04.2024 (Berichtnr.: 
LaPh-2020-31_Rev.03) ermittelten und aufgelisteten Teilimmissionspegel nicht überschreiten.  

 
2.2.4 Der Nachtbetrieb ist nach positivem Nachweis und Freigabe durch die untere Immissionsschutz -

behörde des Kreises Lippe in dem Betriebsmodus mit der zugehörigen maximalen Leistung und 
Drehzahl zulässig, der dem vorgelegten schalltechnischen Nachweis zu Grunde liegt.  

 
2.2.5 Wird das o. g. Schallverhalten durch einen FGW-konformen Messbericht an der eigenen Anlage 

oder durch einen zusammenfassenden Messbericht aus mindestens 3 Einzelmessungen (Dreifach-
vermessung) nachgewiesen, entfällt nach Zustimmung der unteren Immissionsschutzbehörde des 
Kreises Lippe die nachfolgend aufgeführte Nebenbestimmung Nr . 2.3.1  zur Durchführung einer 
Abnahmemessung.  

 
2.2.6 Bis zur Vorlage eines Berichtes über die Typvermessung kann der Nachtbetrieb aufgenommen 

werden, wenn die WEA zur Nachtzeit übergangsweise in einem schallreduzierten Betriebsmodus 
betrieben w erden, dessen Summenschallleistungspegel um mindestens 3,0 dB(A) unterhalb des 
Summenschallleistungspegels liegt, welcher der Schallprognose für diese WEA zugrunde liegt. Für 
die einzelnen WEA wären somit die nachfolgend aufgeführten Betriebsmodi im Nachtbetrieb 
zulässig: 

 HB-40 und DT-11:   BM 98,0 dB(A)  

 SG-37:    BM 101,1 dB(A) 

 HB-38, HB-39, DT-09 und DT-10: BM 102,0 dB(A). 
 
 Liegt für einen gegenüber der Schallprognose stärker schallreduzierte n Betriebsmodus bereits eine 

Typvermessung vor, kann auch dieser genutzt werden, wenn er um weniger als 3 dB(A) unter dem 
eigentlich angestrebten Betriebsmodus liegt, da dieser den Genehmigungsanforderungen für den 
vorläufigen Nachtbetrieb in Bezug auf typvermessene WEA entspricht. 

 
 Vor Aufnahme des übergangsweisen Nachtbetriebes ist der unteren Immissionsschutzbehörde des 

Kreises Lippe der einzustellende Betriebsmodus unter Angaben zum Schallleistungspegel, der 
Rotordrehzahl und der Leistu ng schriftlich mitzuteilen.  

 
2.2.7 Erkenntnisse über etwaige Tonhaltigkeitsprobleme sind der unteren Immissionsschutzbehörde des 

Kreises Lippe durch den Betreiber unverzüglich mitzuteilen.  
 
Hinweis 

Wird beim übergangsweisen Nachtbetrieb eine immissionsseitige Tonhaltigkeit festgestellt, wird  
der übergangsweise Nachtbetrieb unverzüglich durch die Genehmigungsbehörde versagt, bis durch 
eine vollständige, normgerechte Vermessung abschließend nachgewiesen wird, dass keine 
Tonhaltigkeit vorliegt.  

 
2.3 Festsetzungen zur Abnahmemessungen der WEA 

2.3.1 Für die WEA ist der genehmigungskonforme Betrieb entsprechend den o. g. Nebenbestimmungen 
durch eine FGW-konforme Abnahmemessung eines anerkannten Sachverständigen nach §§ 26, 28 
BImSchG, der nachweislich Erfahrungen mit der Messung von Windenergieanlagen hat, 
nachzuweisen. Spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme ist der unteren Immissions-
schutzbehörde des Kreises Lippe eine Kopie der Auftragsbestätigung für die Messungen zu 
übersenden. Vor Durchführung der Messungen ist das Messkonzept mit der unteren Immissions -
schutzbehörde des Kreises Lippe abzustimmen. Nach Abschluss der Messungen ist der 
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unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe ein Exemplar des Messberichts sowie der ggf. 
erforderlichen Kontrollrechnung vorzulegen.  
 

2.4 Genehmigungskonformer Nachtbetrieb der WEA (Anlagenüberwachung) 

2.4.1 Im Rahmen einer bei der Anlagenüberwachung ggf. erforderlich werdenden messtechnischen 
Überprüfung ist der Nachweis eines genehmigungskonformen Betriebs dann erbracht, wenn die 
messtechnisch bestimmten Oktavschallleistungspegel des Wind-BINs mit dem höchsten 
gemessenen Summenschallleistungspegel die in den Nebenbestimmung unter 2.1 festgelegten  
Werte Le,max,Okt nicht überschreiten. Werden nicht alle Werte L e,max,Okt eingehalten, kann der 
Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs über die Durchführung einer erneuten 
Ausbreitungsrechnung für die WEA erbracht werden.  

 
2.4.2 Diese Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der 

Immissionsaufpunktmodellierung durchzuführen, wie es in Schallimmissionsprognose der Lackmann 
Phymetric GmbH, Vattmannstraße 6 in 33100 Paderborn vom 08.04.2024 (Berichtnr.: LaPh-2020-
31_Rev.03) abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauensbereichsgrenzen der 
vermessenen Oktavschalleistungspegel Lo,Okt,Vermessung des Wind-BINs, das immissionsseitig den 
höchsten Beurteilungspegel erzeugt, anzusetzen.  

 
2.4.3 Der Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten 

Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen WEA die für sie in Schallimmissionsprognose der 
Lackmann Phymetric GmbH, Vattmannstraße 6 in 33100 Paderborn vom 08.04.2024 (Berichtnr.: 
LaPh-2020-31_Rev.03) aufgelisteten Vergleichswerte nicht überschreiten.  

 
Hinweis 
Auf die Möglichkeit einer nachträgliche n Anordnung im Einzelfall gemäß Nr. 5.2 der TA Lärm wird 
hingewiesen. 

 
2.5 Die von den Windenergieanlagen verursachten Geräuschimmissionen dürfen im gesamten 

Einwirkungsbereich einschließlich der Vorbelastung durch weitere Windenergie - und sonstige 
Anlagen nicht zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 der TA Lärm beitragen.  

 
 Für die maßgeblichen Immissionsorte gelten folgende Immissionsrichtwerte:  

 
a) Kern-, Dorf - und Mischgebiete (Außenbereich) 

tags  60 dB(A) 

nachts  45 dB(A) 
 
b) allgemeine Wohngebiete 

tags  55 dB(A) 

nachts  40 dB(A) 
 
c) reine Wohngebiete  

tags  50 dB(A) 

nachts 35 dB(A). 
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2.6 Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert am Tage um nicht mehr als 30 
dB(A) und zur Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die Nachtzeit beginnt um 22.00 
Uhr und endet um 6.00 Uhr. Für die Ermittlung der Geräusche is t Nr. 6.8 TA Lärm maßgebend.  
 

2.7 Eine Tonhaltigkeit der Anlage n ist nicht zulässig. Tonhaltig sind Windenergieanlagen, für die nach 
TA Lärm i. V. m. dem Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise 
für die Zielsetzung und Anwendung �² Windenergie- Erlass NRW �² vom 08.05.2018 ein Tonzuschlag von 
3 dB oder 6 dB zu vergeben ist. 

 
2.8 Die Umschaltung auf die schallreduzierte Betriebsweise zur Nachtzeit muss durch automatische 

Schaltung (z. B. mittels Zeitschaltuhr) erfolgen. Die Sch altung ist gegen unbefugte Änderung zu 
schützen (z. B. durch Passwort). Bei Ausfall oder Störung der automatischen Schaltung ist 
automatisch ein Alarm an die Fernüberwachung zu geben und die WEA in den Nachtstunden 
außerbetrieb zu nehmen, bis die Funktions fähigkeit wieder sichergestellt ist.  

  
2.9 Die über das Fernüberwachungssystem aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind mind. 1 Jahr 

aufzubewahren und auf Verlangen der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe 
vorzulegen. Die aufgezeichneten Daten müssen einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden 
können. Es müssen mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit (in Nabenhöhe), Windrichtung, 
Temperatur, erzeugte elektrische Leistung und Drehzahl des Rotors erfasst werden. Die 
Messintervalle dürf en dabei einen Zeitraum von mehr als 10 Minuten nicht überschreiten.  

 
 
3.  Nebenbestimmungen zur Vermeidung und Minimierung von Schattenwurf  

3.1 �'�L�H�� �Å�6�F�K�D�W�W�H�Q�Z�X�U�Ianalyse für den Neubau und Betrieb von sieben Windenergieanlagen vom Typ        
E-160-EP5-E2 mit 166,6 m NH für den Standort Lippe - Gauseköte�´����Berichtnr.: LaPh -2020-
32_Rev.02, der Firma Lackmann Phymetric GmbH, 33100 Paderborn, Vattmannstraße 6, vom 
03.04.2024,  ist Bestandteil dieser Genehmigung und zu beachten.  

 
3.2 Die v. g. Prognose zur Bewertung des Schattenwurfs vom 03.04.2024 weist für 1 von insgesamt 36 

betrachteten Immissionsorten eine Überschreitung der Beschattungsdauer von 30 min/d aus (siehe 
Betrachtung der Gesamtbelastung auf Seite 25 der Analyse).  

 
 An den Immissionsaufpunkten müssen alle für die Programmierung der Abschalteinrichtungen 

erforderlichen Parameter exakt ermittelt werden. Die Koordinaten und berechneten Zeiten einer 
Schattenwurfprognose geben keine ausreichende Genauigkeit für die Programmierung . 

 
3.3 An dem Immissionsaufpunkt �Å�,�3�� �%�l�U�H�Q�N�l�P�S�´ darf kein Schatten durch die beantragte n 

Windenergieanlagen verursacht werden , der die zulässige Beschattungsdauer von 30 h/a (entspr. 
real 8 h/a) und 30 min/d überschreitet .  
 

3.4 Durch eine Abschalteinrichtung ist überprüfbar und nachweisbar sicherzustellen, dass an allen 
Immissionsaufpunkten eine Schattenwurfdauer von 30 h/a (entspr. real 8 h/a) und 30 min/d in 
Summe aller im Gebiet vorhandenen Windenergieanlagen nicht überschritt en wird.  

 
3.5 Die von der Abschaltautomatik ermittelten Daten zu Abschalt - und Beschattungszeiträumen müssen 

von der Abschalteinheit für jeden Immissionsaufpunkt registriert werden. Ebenfalls sind technische 
Störungen der Schattenwurfmodul e oder der Strahlungssensoren zu registrieren. Die Daten sind zu 
speichern, drei Jahre lang aufzubewahren und auf Verlangen der unteren Immissionsschutzbehörde 
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des Kreises Lippe vorzulegen. Die aktuellen Daten für das laufende Kalenderjahr müssen jederzeit 
über eine Fernüberwachung abrufbar sein.  

 
3.6 Bei Ausfall oder Störung der Schattenwurfabschaltung oder einer seiner Komponenten (z. B. 

Strahlungssensor), ist automatisch ein Alarm an die Fernüberwachung zu geben und die betroffene 
WEA außer Betrieb zu nehmen, bis die Funktionsfähigkeit wieder sichergestellt ist.  

 
 
4.  Immissionsschutzrechtliche Ergänzungen zu Flugsicherheits - Nebenbestimmungen  

4.1 Die Abstrahlung der für die Tages- und Nachtkennzeichnung eingesetzten Feuer ist so weit nach 
unten zu begrenzen, wie es unter Einhaltung der technischen Spezifikationen in der AVV, Anhang 1 
und 3 zulässig ist. Die Nennlichtstärke der Tages- und Nachtbefeuerung ist mittels einer 
Sichtweitenmessung zu steuern. Dabei muss ein vom Deutschen Wetterdienst anerkanntes meteoro -
logisches Sichtweitenmessgerät eingesetzt werden. Installation und Betrieb müssen sich nach 
Anhang 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
richten.  

 
4.2 Zur Verminderung der Belästigungswirkung für die Anwohner sind die Blinkfrequenzen der 

Befeuerungseinrichtungen der Windenergieanlage gemäß Ziffer 13 der AVV zu synchronisieren.  
 
4.3 Zur Verminderung der Belästigungswirkung für die Anwohner ist tägliche Betri ebszeit der 

Nachtbefeuerung zu minimieren, indem die Umschaltung durch den Dämmerungsschalter für die              
In- und Außerbetriebnahme auf den gemäß Ziffer 8.1 der AVV minimal zulässigen Wert von 50 Lux 
eingestellt wird.  

 
 
Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung 

4.4 Bis zum Baubeginn ist der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe die Entscheidung für 
das ausgewählte BNK-System schriftlich mitzuteilen.  

 
4.5 Bis zum Baubeginn ist der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe der Nachweis der 

Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen  (AVV) durch eine vom Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur benannte Stelle  vorzulegen. 

 
4.6 Die Nachtkennzeichnung/ Befeuerung der WEA darf bedarfsgesteuert ausgeführt werden, wenn das 

eingesetzte System den Anforderungen des Anhangs 6 der AVV entspricht.  
 
4.7 Für den Fall, dass die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung erst nach Inbetriebnahme der WEA 

nachgerüstet wird, ist sicherzustellen, dass die Befeuerung der WEA  auch während der 
Umrüstungsphase ordnungsgemäß funktioniert. 

 
4.8 Der Zeitpunkt der Installation des Transpondersystems mit der Aktivierung der bedarfsgesteuerten 

Befeuerung ist der untere n Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe formlos mindestens eine 
Woche vorher schriftlich anzuzeigen.  

 
4.9  Vor der finalen Inbetriebnahme des antragsgegenständlichen BNK-Systems, sind die standort- 

bezogenen Anforderungen durch Funktionstests am Standort zu überprüfen und im Rahmen einer 
Konformitätsbescheinigung nachzuweisen (Nachweis gemäß AVV Anhang 6, Nummer 3). 
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 Die Konformitätsbescheinigung ist der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe 
umgehend, spätestens vier Wochen nach Durchführung der Prüfung vorzulegen.  

 
4.10 Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung ist der unteren 

Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe formlos mindestens eine Woche vorher schriftlich 
mitzuteilen.  

 
 

5.  Immissionsschutzrechtliche Hinweise  

5.1 Die Genehmigung erlischt nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG unabhängig von der in Abschnitt III. 
Buchstabe A) dieses Genehmigungsbescheides festgelegten auflösenden Bedingung, wenn die 
genehmigungsbedürftigen Anlagen während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr 
betrieben worden ist.  

 
5.2 Die Genehmigungsbehörde kann die genannten Fristen auf Antrag aus wichtigem Grunde verlängern, 

wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht gefährdet wird (§ 18 Abs. 3 BImSchG). Der Antrag ist 
vor Fristablauf schriftlich zu stellen und zu begründen.  

 
5.3 Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbedürftigen Anlage 

ist nach § 15 Abs. 1 BImSchG, sofern nicht eine Änderungsgenehmigung nach  § 16 BImSchG beantragt 
wird, der zuständigen Behörde (untere Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe) mindestens 
einen Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftlich anzuzeigen, wenn sich die 
Änderung auf Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre oder Kultur - bzw. 
sonstige Sachgüter auswirken kann. 

 Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG (Zeichnungen, Erläuterungen 
und sonstige Unterlagen) beizufügen, soweit diese für die Prüfung erforderlich sein können, ob das 
Vorhaben genehmigungsbedürftig ist.  

 
5.4 Beabsichtigt der Betreiber, den Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage einzustellen, so hat 

er dies nach § 15 Abs. 3 BImSchG unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung der zuständigen 
Behörde (untere Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe) unverzüglich anzuzeigen. Der Anzeige 
sind Unterlagen über die vom Betreiber vorgesehenen Maßnahmen zur Erfüllung der sich aus § 5    
Abs. 3 des BImSchG ergebenden Pflichten beizufügen. 

 
5.5 Der Betreiber hat gemäß § 5 Abs. 3 BImSchG sicherzustellen, dass auch nach einer Betriebsein-

stellung von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen und 
sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit un d 
die Nachbarschaft hervorgerufen werden können und vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und 
schadlos verwertet oder ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden.  

 
 
 
C)  Bauordnungsrechtliche Nebenbestimmungen und Hinweise der unteren Bauaufsichtsbehörde 

der Stadt Detmold  

1.  Nebenbestimmungen        

1.1 Mindestens vier Wochen vor Baubeginn sind der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe 
folgende Angaben/ Nachweise vollständig vorzulegen:  

�¾ Baugrundgutachten zur Bestätigung, dass die der Auslegung der Anlagen zugrundeliegenden 
Anforderungen an dem Baugrund am Aufstellort vorhanden sind (Abschnitt 3, Buchstabe H der    
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DIBt-Richtlinie  für Windenergieanlagen Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm 
und Gründung, Stand: Oktober 2012 -Korrigierte Fassung März 2015-), §§ 8 und 11 BauPrüfVO).  

�¾ Typen-/geprüfter Standsicherheitsnachweis für Turm und Gründung (Nachweise im Grenzzustand 
der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit) einschließlich der Schwingungsuntersuchungen 
(Abschnitt 3, Buchstabe E der o. g. DIBt -Richtlinie). Der Typenprüfung müssen mind. die in dem 
�Å�*�X�W�D�F�K�W�H�Q�� �]�X�U�� �6�W�D�Q�G�R�U�W�H�L�J�Q�X�Q�J�´���� �%�H�U�L�F�K�W-Nr.: I17-SE-2024-723 vom 13.11.2024, für die WEA     
DT-09, DT-10 und DT-11 (WEA 06, WEA 08 und WEA 09) an den Standorten in Detmold, 
aufgeführten Auslegungswerte zugrunde liegen.   

�¾ �'�X�U�F�K���H�L�Q�H�Q���6�D�F�K�Y�H�U�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q���L�V�W���H�L�Q���3�U�•�I�E�H�V�F�K�H�L�G���]�X�U���Å�7�\�S�H�Q�S�U�•�I�X�Q�J���7�X�U�P���X�Q�G���*�U�•�Q�G�X�Q�J�´���I�•�U��
die geplante n Anlagen zu erstellen und vorzulegen.     

�¾ Mängelfreier und abschließender Prüfbericht gemäß § 68 BauO NRW 2018 eines/einer staatlich 
anerkannten Sachverständigen für die Prüfung der Standsicherheit im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 4 
BauO NRW 2018 aus dem hervorgeht, dass der der Standsicherheitsnachweis (Typenprüfung / 
Einzelstatik i.V. mit dem Turbu lenzgutachten und Bodengutachten) nach erfolgter Prüfung auf 
Vollständigkeit und Plausibilität anerkannt wurde sowie der Erklärung der Konformität des 
Standsicherheitsnachweises zu dem geplanten Bauvorhaben.  

�¾ Gutachtliche Stellungnahmen, in denen ggf. Auflagen zum Bau und Betrieb der Wind-
energieanlagen zu formulieren sind (Abschnitt 3, Buchstabe I der o.  g. DIBt-Richtlinie):  

- Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zur Bestätigung der Schnittgrößen für den 
Nachweis von Turm und Gründung, Rotorblätter und Maschinenbau (Lastgutachten)   

- Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der 
Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsgutachten)   

- Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der Rotorblätter   

- Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der 
maschinenbaulichen Komponenten und der Verkleidung von Maschinenhaus, Nabe 
(Maschinengutachten)  

- Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen für die 
elektrotechnis chen Komponenten und den Blitzschutz.  

�¾ Darstellung der Anforderungen zur Durchführung der Wiederkehrenden Prüfungen nach Abschnitt 
15 der Richtlinie in Verbindung mit dem begutachteten Wartungspflichtenbuch (siehe Ziffer 3.1 
zu Abschnitt 3, Buchstabe L der o. g. DIBt-Richtlinie).   

�¾ Die Gutachterliche Stellungnahme zur Funktionssicherheit der Eisansatzerkennungs einrichtung 
ist bis vier Wochen vor Baubeginn in der jeweils gültigen Fassung vorzulegen  

 (DNV GL Type Certificate, Certificate Ice Detection System  IDD.Blade, Wölfel Wind Systems 
GmbG, Certificate No.: TC -DNVGL-SE-0439-03577-0, issued 2018-01-27;   

 DNV GL, Certification Report Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind Systems GmbH, Report 
No.: CR-DNVGL-SE-0439-0377-0, 27.01.2018).   

  
 Anmerkung:  
 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vor Einreichung der geforderten Unterlagen mit 

dem Errichten der baulichen Anlagen nicht begonnen werden darf. Im Falle eines Versäumnisses 
der Vorlage droht eine Stilllegung der Bauarbeiten. Eine frühzeitige  Einreichung der Unterlagen 
wird deshalb dringend empfohlen.  
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1.2 Der Baubeginn (Herstellung der Baugrube) ist der Stadt Detmold, Fachbereich 6, Stadtentwicklung  
Untere Bauaufsichtsbehörde, mindestens vier Wochen vorher  anzuzeigen (siehe Anlagen zum 
Bescheid).  
 

1.3 Mit der Baubeginnsanzeige sind folgende Angaben zu machen (§ 74 Abs. 9 BauO NRW 2018): 

�¾ Nennung des/der beauftragten Bauleiters/Bauleiterin mit Angabe der Qualifikation durch den 
Bauherrn (§ 53 und § 56 BauO NRW 2018) 

�¾ Nennung des beauftragten Unternehmers (§ 53 und § 55 BauO NRW 2018) 

�¾ Schriftliche Erklärung des/der beauftragten Sachverständigen für die Standsicherheit, dass er/sie 
mit der stichprobenhaften Kontrolle der Bauausführung beauftragt ist/sind (§ 68 Abs. 1, § 87 Abs. 
4 BauO NRW 2018).  
 

1.4 Die Vorhaben sind nach den geprüften Lageplänen auf den Anlagengrundstücken anzuordnen. Die 
eingetragenen Abstände (Abstand von der Straßengrenze und den Grundstücksgrenzen) und 
angegebenen Höhen sind einzuhalten (§ 6 BauO NRW 2018). Sofern sich bei der Einmessung des 
Vorhabens Abweichungen von den genehmigten Unterlagen ergeben sollten, ist die untere Bau -
aufsichtsbehörde der Stadt Detmold  zu unterrichten. Bauarbeiten sind dann bis zur endgültigen 
Klärung einzustellen.  

 
1.5 Die Windenergieanlagen sind bei Eisansatz stillzusetzen. Dazu werden antragsgemäß anlageneigene 

Eisansatzerkennungssystem eingesetzt. Die Gutachterliche Stellungnahme zur Funktionssicherheit 
der Eisansatzerkennungseinrichtung ist bis vier Wochen vor Baubeginn vorzulegen 
(DNV GL Type Certificate, Certificate Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind Systems GmbG, 
Certificate No.: TC -DNVGL-SE-0439-03577-0, issued 2018-01-27; 

 DNV GL, Certification Report Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind Systems GmbH, Report 
No.: CR-DNVGL-SE-0439-0377-0, 27.01.2018) in der jeweils gültigen Fassung.   

 Die Anlagen dürfen erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn der Eisansatz vollständig 
abgetaut ist.  

 
1.6 Bei dem Betrieb der Windenergieanlagen sind die Gutachten  

�¾ �Å�*�X�W�D�F�K�W�H�Q�� �]�X�U�� �(�L�Q�E�L�Q�G�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V���(�L�V�H�U�N�H�Q�Q�X�Q�J�V�V�\�V�W�H�P�V���7�\�S�� �,�'�'���%�O�D�G�H���L�Q���/�D�J�H�U�Z�H�\�� ���� �(�1�(�5�&�2�1��
�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q�´�����7�h�9 NORD Bericht-Nr. 8117075038 Rev. 1, 03.06.2020, 

�¾ das Zertifikat DNV GL Type Certificate, Certificate Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind 
Systems GmbG, Certificate No.: TC-DNVGL-SE-0439-03577-0, issued 2018-01-27 und                                                             

�¾ der Report DNV GL, Certification Report Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind Systems 
GmbH, Report No.: CR-DNVGL-SE-0439-0377-0, 27.01.2018 

 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.  
 

1.7 Durch Hinweisschilder (mind. im Abstand der Gesamthöhe der WEA) ist an den Zufahrtswegen der 
WEA und den umliegenden Wirtschaftswegen auf die Gefährdung durch Eisabfall aufmerksam zu 
machen. Die Schilder sind so aufzustellen, dass sie von möglichen Benutzer:innen der 
Wirtschaftswege frühzeitig erkannt werden. Hierbei können die S childer durch ein eindeutiges 
Piktogramm ergänzt werden, welches auf die Gefährdung durch Eisabfall hinweist.   
 

1.8 Die Betriebsbeschränkungen der WEA DT-09 (WEA 06/ W7), WEA DT-10 (WEA 08/ W5), WEA DT-11 
(WEA 09/ W1�������D�X�V���G�H�P���Å�*�X�W�D�F�K�W�H�Q���]�X�U���6�W�D�Q�G�R�U�W�H�L�J�Q�X�Q�J���Y�R�Q���:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q���Q�D�F�K���'�,�%�W�������������I�•�U��
den Windpark Gauseköte Deutschland, Bericht-Nr.: I17-SE-2024-723, vom 13. November 2024, I17-
Wind GmbH & Co. KG, sind zu berücksichtigen.    
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1.9 Die abschließende Fertigstellun g der baulichen Anlagen ist de r Stadt Detmold, Fachbereich 6, 
Stadtentwicklung, Untere  Bauaufsichtsbehörde, eine Woche vorher anzuzeigen (siehe Anlagen zum 
Bescheid), um der Bauaufsichtsbehörde eine Besichtigung des Bauzustandes zu ermöglichen (§ 84 
Abs. 2 und 4 BauO NRW 2018). 

 
1.10 Mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung der baulichen Anlagen sind der unteren Bauauf -

sichtsbehörde (Stadt Detmold, Fachbereich 6, Stadtentwicklung ) die folgenden Bescheinigungen in 
einfacher Ausfertigung vorzulegen:  

�¾ Abnahmegutachten für Turm und Gründung des Sachverständigen für die Standsicherheit. In dem 
Abnahmegutachten ist der Auflagenvollz ug der Auflagen des Prüfberichtes über die Typen -
prüfung für den Turm und die Gründung darzustellen.  

�¾ Erklärung des Anlagenherstellers, dass die Auflagen in den gutachtlichen Stellungnahmen erfüllt 
sind und dass die Windenergieanlagen gemäß den geprüften Anlagen in den Prüfberichten zur 
Typenprüfung errichtet worden sind.  

�¾ Bescheinigung eines beauftragten Sachverständigen für die stichprobenhaften Kontrollen der 
Bauausführung für den Standsicherheitsnachweis  (§ 83 Abs. 1 und § 84 Abs. 4 BauO NRW 2018)  

�¾ Bescheinigung einer/s öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin/ Vermessungsingenieurs, 
dass die Anlagen gemäß dem genehmigten Lageplan auf dem Anlagengrundstück errichtet 
worden sind (§ 83 Abs. 3 BauO NRW 2018). 
 

1.11 Der Betreiber der Windenergieanlagen ha t eine Betriebsanleitung und ein Wartungspflichtenheft 
vorzuhalten.  

 
1.12 Es sind in regelmäßigen Intervallen wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige für 

Windenergieanlagen an Maschine und Rotorblättern sowie an der Tragstruktur (Turm und 
Fundament) entsprechend dem Wartungspflichtenbuch durchzuführen. Die dabei anzufertigenden 
Prüfprotokolle müssen vom Betreiber vorgehalten werden.  

 Die Prüfintervalle betragen höchstens 2 Jahre, dürfen jedoch auf vier Jahre verlängert werden, 
wenn durch von der Herstell erfirma autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens jährliche) 
Überwachung und Wartung der Windenergieanlagen durchgeführt wird. Die jeweiligen Prüfintervalle 
ergeben sich aus dem Wartungspflichtenbuch bzw. den gutachterlichen Stellungnahmen zur 
Maschine (Abschnitt 3, Ziff. I der Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwirkungen und Stand -
sicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Schriftenreihe B des DIBt, Heft 8).  

 
 
2.  Hinweise  

2.1 Das Vorhaben wird bei der unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt Detmold  unter dem Aktenzeichen 
63.60.03.4/21.1 geführt.  

 
2.2 Baustellen sind so einzurichten, dass die baulichen Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geändert oder 

abgebrochen werden können und Gefahren oder vermeidbare Belästigungen nicht entstehen. (§ 11 
Abs. 1 BauO NRW 2018). 
 

2.3 Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen 
nicht gefährdet werden; dabei sind die Grundanforderunge n an Bauwerke gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 BauO NRW 2018). 
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2.4 Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten auch die von der obersten Bauaufsichtsbehörde 
durch Verwaltungsvorschrift als Technischen Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln     
(§ 3 Abs. 2 BauO NRW 2018).  

 
2.5 Ergibt sich im Laufe der Bauausführung die Notwendigkeit, von den genehmigten Bauvorlagen 

abzuweichen, so ist die beabsichtigte Abweichung unverzüglich anzuzeigen und für diese di e 
Genehmigung zu beantragen. Die Änderung darf erst nach erteilter Nachtragsgenehmigung 
ausgeführt werden.  

 
 
 
D) Bauordnungsrechtliche Nebenbestimmungen und Hinweise der unteren Bauaufsichtsbehörde 

(FD 610 Planen und Bauen �² 630.2  Technische Bauaufsicht ) des Kreises Lippe  

1.  Nebenbestimmungen        

1.1 Mindestens vier Wochen vor Baubeginn sind der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe 
folgende Angaben/ Nachweise vollständig vorzulegen:  

�¾ Unverzüglich, jedoch spätestens vier Wochen vor Baubeginn, ist die Beibringung eingetragener 
Baulasten erforderlich, die aufgrund brandschutztechnischer und feuerwehrtechnischer Belange 
notwendig sind, siehe Stellungnahme Brandschutz (Zisternen, Ausweichstellen)  vom 16.01.2025. 
Ohne die Eintragung von Baulasten, kann die Baugenehmigung nicht in Anspruch genommen 
werden und es ist kein Baubeginn möglich. Ein Baubeginn ohne diese eingetragenen Baulasten 
würde somit zur Stilllegung der Bauarbeiten führen.  

�¾ Baugrundgutachten zur Bestätigung, dass die der Auslegung der Anlage zugrundeliegenden 
Anforderungen an dem Baugrund am Aufstellort vorhanden sind (Abschnitt 3, Buchstabe H der    
o. g. DIBt-Richtlinie, §§ 8 und 11 BauPrüfVO).   

�¾ Typen-/geprüfter Standsicherheitsnachweis für Turm und Gründung (Nachweise im  Grenzzustand 
der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit) einschließlich der Schwingungsuntersuchungen 
(Abschnitt 3, Buchstabe E der DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen Einwirkungen und 
Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung, Stand: Oktober 2012 -Korrigierte Fassung 
März 2015-). �'�H�U�� �7�\�S�H�Q�S�U�•�I�X�Q�J�� �P�•�V�V�H�Q�� �P�L�Q�G���� �G�L�H�� �L�Q�� �G�H�P�� �Å�*�X�W�D�F�K�W�H�Q�� �]�X�U�� �6�W�D�Q�G�R�U�W�H�L�J�Q�X�Q�J�´�� 
Bericht -Nr.: I17-SE-2024-723, vom 13.11.2024, für die SG-37 (WEA 03), HB-38 (WEA 04), HB-39 
(WEA 05) und HB-40 (WEA 07) an den  Standorten in Horn Bad-Meinberg und Schlangen 
aufgeführten Auslegungswerte zugrunde liegen.   

�¾ �'�X�U�F�K���H�L�Q�H�Q���6�D�F�K�Y�H�U�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q���L�V�W���H�L�Q���3�U�•�I�E�H�V�F�K�H�L�G���]�X�U���Å�7�\�S�H�Q�S�U�•�I�X�Q�J���7�X�U�P���X�Q�G���*�U�•�Q�G�X�Q�J�´���I�•�U��
die geplante n Anlagen zu erstellen und vorzulegen.     

�¾ Mängelfreier und abschließender Prüfbericht gemäß § 68 BauO NRW 2018 eines/einer staatlich 
anerkannten Sachverständigen für die Prüfung der Standsicherheit im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 4 
BauO NRW 2018 aus dem hervorgeht, dass der der Standsicherheitsnachweis (Typenprüfung / 
Einzelstatik i.V. mit dem Turbulenzgutachten und Bodengutachten) nach erfolgter Prüfung auf 
Vollständigkeit und Plausibilität anerkannt wurde sowie der Erklärung der Konformität des 
Standsicherheitsnachweises zu dem geplanten Bauvorhaben.  

�¾ Gutachtliche Stellungnahmen, in denen ggf. Auflagen zum Bau und Betrieb der Wind -
energieanlagen zu formulieren sind (Abschnitt 3, Buchstabe I der o.  g. DIBt-Richtlinie):  

- Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zur Bestätigung der Schnittgrößen für d en 
Nachweis von Turm und Gründung, Rotorblätter und Maschinenbau (Lastgutachten)   
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- Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der 
Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsgutachten)   

- Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der Rotorblätter   

- Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der 
maschinenbaulichen Komponenten und der Verkleidung von Maschinenhaus, Nabe 
(Maschinengutachten)  

- Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen für die 
elektrotechnischen Komponenten und den Blitzschutz  

�¾ Darstellung der Anforderungen zur Durchführung der Wiederkehrenden Prüfungen nach Abschnitt 
15 der Richtlinie in Verbindung mit dem begutachteten Wartungspflichtenbuch (siehe Ziff er 3.1 
zu Abschnitt 3, Buchstabe L der o.  g. DIBt-Richtlinie).   

�¾ Die Gutachterliche Stellungnahme zur Funktionssicherheit der Eisansatzerkennungs-einrichtung 
ist bis vier Wochen vor Baubeginn in der jeweils gültigen Fassung vorzulegen  

 (DNV GL Type Certificate, Certificate Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind Systems 
GmbG, Certificate No.: TC -DNVGL-SE-0439-03577-0, issued 2018-01-27;   

 DNV GL, Certification Report Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind Systems GmbH, Report 
No.: CR-DNVGL-SE-0439-0377-0, 27.01.2018).   

  
 Anmerkung:  
 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vor Einreichung der geforderten Unterlagen mit 

dem Errichten der baulichen Anlagen nicht begonnen werden darf. Im Falle eines Versäumnisses 
der Vorlage droht eine Stilllegung der Bauarbeiten. Eine frühzeitige E inreichung der Unterlagen 
wird deshalb dringend empfohlen.  

 
1.2 Der Baubeginn (Herstellung der Baugrube) ist dem Kreis Lippe, FD 610 Planen und Bauen, 630.2 

Technische Bauaufsicht mindestens vier  Wochen vorher  anzuzeigen (siehe Anlagen zum Bescheid).  
 

1.3 Mit der  Baubeginnsanzeige sind folgende Angaben zu machen (§ 74 Abs. 9 BauO NRW 2018): 

�¾ Nennung des/der beauftragten Bauleiters/Bauleiterin  mit Angabe der Qualifikation durch den 
Bauherrn (§ 53 und § 56 BauO NRW 2018) 

�¾ Nennung des beauftragten Unternehmers (§ 53 und § 55 BauO NRW 2018) 

�¾ Schriftliche Erklärung des/der beauftragten Sachverständigen für die Standsicherheit, dass er/sie 
mit der stichprobenhaften Kontrolle der Bauausführung beauftragt ist/sind (§ 68 Abs. 1, § 87 Abs. 
4 BauO NRW 2018).  
 

1.4 Die Vorhaben sind nach den geprüften Lageplänen auf den Anlagengrundstücken anzuordnen. Die 
eingetragenen Abstände (Abstand von der Straßengrenze und den Grundstücksgrenzen) und 
angegebenen Höhen sind einzuhalten (§ 6 BauO NRW 2018). Sofern sich bei der Einmessung des 
Vorhabens Abweichungen von den genehmigten Unterlagen ergeben sollten, ist die untere Bau-
aufsichtsbehörde des Kreises Lippe zu unterrichten. Bauarbeiten sind dann bis zur endgültigen 
Klärung einzustellen.  

 
1.5 Die Windenergieanlagen sind bei Eisansatz stillzusetzen. Dazu werden antragsgemäß anlageneigene 

Eisansatzerkennungssystem eingesetzt. Die Gutachterliche Stellungnahme zur Funktionssicherheit 
der Eisansatzerkennungseinrichtung ist bis vier Wochen vor Baubeginn vorzulegen 
(DNV GL Type Certificate, Certificate Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind Systems GmbG, 
Certificate No.: TC -DNVGL-SE-0439-03577-0, issued 2018-01-27; 
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 DNV GL, Certification Report Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind Systems GmbH, Report 
No.: CR-DNVGL-SE-0439-0377-0, 27.01.2018) in der jeweils gültigen Fassung.   

 Die Anlagen dürfen erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn der Eisansatz vollständig 
abgetaut ist.  

 
1.6 Bei dem Betrieb der Windenergieanlagen sind die Gutachten  

�¾ �Å�*�X�W�D�F�K�W�H�Q�� �]�X�U�� �(�L�Q�E�L�Q�G�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V���(�L�V�H�U�N�H�Q�Q�X�Q�J�V�V�\�V�W�H�P�V���7�\�S�� �,�'�'���%�O�D�G�H���L�Q���/�D�J�H�U�Z�H�\�� ���� �(�1�(�5�&�2�1��
�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q�´�����7ÜV NORD BerichtNr. 8117075038 Rev. 1, 03.06.2020, 

�¾ das Zertifikat DNV GL Type Certificate, Certificate Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind 
Systems GmbG, Certificate No.: TC-DNVGL-SE-0439-03577-0, issued 2018-01-27 und                                                             

�¾ der Report DNV GL, Certification Report Ice Detection System IDD.Blade, Wölfel Wind Systems 
GmbH, Report No.: CR-DNVGL-SE-0439-0377-0, 27.01.2018 

 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.  
 

1.7 Durch Hinweisschilder (mind. im Abstand der Gesamthöhe der WEA) ist an den Zufahrtswegen der 
WEA und den umliegenden Wirtschaftswegen auf die Gefährdung durch Eisabfall aufmerksam zu 
machen. Die Schilder sind so aufzustellen, dass sie von möglichen Benutzer:innen der 
Wirtschaftswege früh zeitig erkannt werden. Hierbei können die Schilder durch ein eindeutiges 
Piktogramm ergänzt werden, welches auf die Gefährdung durch Eisabfall hinweist.  
 

1.8 Die Betriebsbeschränkungen der WEA SG-37 (WEA 03/ W4), WEA HB-38 (WEA 04/ W6), WEA HB-39 
(WEA 05/W3), WEA HB-40 (WEA 07/ �:������ �D�X�V�� �G�H�P�� �Å�*�X�W�D�F�K�W�H�Q�� �]�X�U�� �6�W�D�Q�G�R�U�W�H�L�J�Q�X�Q�J�� �Y�R�Q��
Windenergieanlagen nach DIBt 2012 für den Windpark Gauseköte Deutschland, Bericht-Nr.: I17-SE-
2024-723, vom 13. November 2024, I17-Wind GmbH & Co. KG, sind zu berücksichtigen.    

 
1.9 Die abschließende Fertigstellung der baulichen Anlage n ist dem Kreis Lippe, FD 610 Planen und 

Bauen, 630.2 Technische Bauaufsicht eine Woche vorher anzuzeigen (siehe Anlagen zum Bescheid), 
um der Bauaufsichtsbehörde eine Besichtigung des Bauzustandes zu ermöglichen (§ 84 Abs. 2 und 4 
BauO NRW 2018). 

 
1.10 Mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung der baulichen Anlage n sind der unteren Bauauf -

sichtsbehörde (Kreis Lippe, FD 610 Planen und Bauen, 630.2 Technische Bauaufsicht) die folgenden 
Bescheinigungen in einfacher Ausfertigung vorzulegen:  

�¾ Abnahmegutachten für Turm und Gründung des Sachverständigen für die Standsicherheit. In dem 
Abnahmegutachten ist der Auflagenvollzug der Auflagen des Prüfberichtes über die Typen -
prüfung für den Turm und die Gründung darzustellen.  

�¾ Erklärung des Anlagenherstellers, dass die Auflagen in den gutachtlichen Stellungnahmen erfüllt 
sind und dass die Windenergieanlagen gemäß den geprüften Anlagen in den Prüfberichten zur 
Typenprüfung errichtet worden sind.  

�¾ Bescheinigung eines beauftragten Sachverständigen für die stichprobenhaften Kontrollen der 
Bauausführung für den Standsicherheitsnachweis  (§ 83 Abs. 1 und § 84 Abs. 4 BauO NRW 2018)  

�¾ Bescheinigung einer/s öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin/ Verm essungsingenieurs, 
dass die Anlagen gemäß dem genehmigten Lageplan auf dem Anlagengrundstück errichtet 
worden sind (§ 83 Abs. 3 BauO NRW 2018). 
 

1.11 Der Betreiber der Windenergieanlage n hat eine Betriebsanleitung und ein Wartungspflichtenheft 
vorzuhalten.  
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1.12 Es sind in regelmäßigen Intervallen wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige für 
Windenergieanlagen an Maschine und Rotorblättern sowie an der Tragstruktur (Turm und 
Fundament) entsprechend dem Wartungspflichtenbuch durchzuführen. Die dabei anzufertigen den 
Prüfprotokolle müssen vom Betreiber vorgehalten werden.  

 Die Prüfintervalle betragen höchstens 2 Jahre, dürfen jedoch auf vier Jahre verlängert werden, 
wenn durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens jährliche) 
Überwachung und Wartung der Windenergieanlagen durchgeführt wird. Die jeweiligen Prüfintervalle 
ergeben sich aus dem Wartungspflichtenbuch bzw. den gutachterlichen Stellungna hmen zur 
Maschine (Abschnitt 3, Ziff. I der Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwi rkungen und Stand-
sicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Schriftenreihe B des DIBt, Heft 8).  

 
 
2.  Hinweise  

2.1 Die Vorhaben werden bei der unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Lippe unter de n Aktenzeichen  

63.59.HB.207/21 (HB-37)  

63.59.HB.206/21 (HB-39) 

63.59.HB.205/21 (HB-40)  

63.59.SG.87/21 (SG-37) 

geführt.  
 

2.2 Baustellen sind so einzurichten, dass die baulichen Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geändert oder 
abgebrochen werden können und Gefahren oder vermeidbare Belästigungen nicht entstehen. (§ 1 1 
Abs. 1 BauO NRW 2018). 
 

2.3 Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen 
nicht gefährdet werden; dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 BauO NRW 2018). 

 
2.4 Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten auch die von der obersten Bauaufsichtsbehörde 

durch Verwaltungsvorschrift als Technischen Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln     
(§ 3 Abs. 2 BauO NRW 2018).  

 
2.5 Ergibt sich im Laufe der Bauausführung die Notwend igkeit, von den genehmigten Bauvorlagen  

abzuweichen, so ist die beabsichtigte Abweichung unverzüglich anzuzeigen und für diese die 
Genehmigung zu beantragen. Die Änderung darf erst nach erteilter Nachtragsg enehmigung 
ausgeführt werden.  

 
 
 
E) Brandschutztechnische Nebenbestimmungen und Hinweise der unteren Bauaufsichtsbehörde 

(FD 610 Planen und Bauen �² 630.2 Technische Bauaufsicht ) des Kreises Lippe  und der Feuerwehr 
der Stadt Detmold  

1.  Nebenbestimmungen  

1.1 Das Brandschutzkonzept für die Errichtung von dreizehn Windenergieanlagen , BV-Nr. 1143-277/20 
Index A, vom 21.01.2021, die zugehörige Stellungnahme (zur verk ehrstechnischen Erschließung für 
die Feuerwehr und ) zur Löschwasserversorgung, BV-Nr. 1143-277/21, vom 06.12.2024 sowie die 
weitere ergänzende Stellungnahme für die Errichtung von sieben Windenergieanlagen , BV-Nr. 1143-
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277/24,  vom 10.04.2024, jeweils erstellt vom Brandschutzbüro Monika Tegtmeier, sind verbindlicher 
Bestandteil d ieser Genehmigung.  

 Das geprüfte und genehmigte Brandschutzkonzept einschließlich der v. g. ergänzenden 
Stellungnahmen sowie die darin angenommenen Rahmenbedingungen, sind einzuhalten, den 
Empfehlungen ist zu folgen. (§ 50 Abs. 1 Ziffer 19 BauO NRW 2018). 

 
1.2 Die ergänzenden Eintragungen in dem geprüften Brandschutzkonzept und den v. g. ergänzenden 

Stellungnahmen sind zu beachten (§ 50 Abs. 1 BauO NRW 2018). 
 

1.3 Zur Schlussabnahme ist eine Bescheinigung einer/s Sachverständigen für Brandschutz vorzulegen, 
dass die Vorgaben des abschließend geprüften und genehmigten Brandschutzkonzeptes 
einschließlich der v. g. ergänzenden Stellungnahmen eingehalten wurden (§ 50 Abs. 1  Ziffer 20 BauO 
NRW 2018). 

 
1.4 Eine Fachbauleiterin oder ein Fachbauleiter für den Brandschutz bzw. ein Sachverständiger für die 

�(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q�� �L�V�W�� �V�F�K�U�L�I�W�O�L�F�K�� �]�X�� �E�H�V�W�H�O�O�H�Q�� �E�]�Z���� �]�X�� �E�H�Q�H�Q�Q�H�Q���� �Å�6�L�H���(�U�� �K�D�W��
darüber zu wachen, dass das abschließend geprüfte und genehmigte Brandschutzkonzept 
einschließlich der v. g. ergänzenden Stellungnahmen während der Errichtung des Sonderbaues 
beachtet und umgesetzt sowie Änderungen und Ergänzungen des Konzeptes einer Genehmigung 
�]�X�J�H�I�•�K�U�W���Z�H�U�G�H�Q���´�����†���������$�E�V����1 Ziffer 21, § 56 Abs.  1 und 2 BauO NRW 2018). 

 
1.5 Die Zuwegungen sind in einem für Feuerwehrzeuge (ca. 18 t) jederzeit befahrbaren Zustand 

(Tragfähigkeit, Bewuchs) herzustellen, freizuhalten und instand zu halten, die Bewegungsflächen 
(Ausweichstellen) an den Zuwegungen sowie die Bewegungsflächen an den Windenergieanlagen 
sowie an den Löschwasserentnahmestellen sind ebenfalls jederzeit in einem für Feuerwehrfahrzeuge 
nutzbaren Zustand (Breite / Länge / Tragfähigkeit / Bewuchs) herzustellen, ständig frei und i nstand 
zu halten sowie zu kennzeichnen (§ 50 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 BauO NRW 2018). 
 

1.6 Den Feuerwehren ist eine Ausfertigung des geprüften Brandschutzkonzeptes und der v. g. 
Stellungnahmen zur Information (Einsatzplanung) zur Verfügung zu stellen.  

 
 

2.  Hinweise  

2.1 Bei Planänderungen ist eine erneute Beteiligung und Prüfung durch die Brandschutzdienststellen 
erforderlich.  
 
 
 

F) Denkmalrechtliche Nebenbestimmungen  und Hinweise  des LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Bielefeld  

1.  Nebenbestimmungen  

 WEA SG-37 und HB-38 (WEA 03 und 04)  

1.1 Im Rahmen der Baumaßnahme ist eine Dokumentation aller durch das Vorhaben gefährdeten Teile 
des vermuteten Bodendenkmals sicherzustellen. Die dafür erforderliche wissenschaftliche 
Untersuchung umfasst die Durchführung einer vollständigen archäologischen Begleitung aller 
geplanten Bodeneingriffe, damit die auftretende Bodendenkmalsubstanz umgehend festgestellt, 
dokumentiert und gegebenenfalls geborgen werden kann.  

 
1.2 Beim Auftreten erhaltenswerter Bodendenkmalsubsta nz ist diese ggf.  �Åin-situ�  ́zu konservieren. 
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1.3 Die archäologische Begleitung ist von einer vom Bauherrn/Veranlasser zu beauftragenden 
archäologischen Fachfirma durchzuführen, die im Vorfeld der Maßnahme bei der zuständigen Oberen 
Denkmalbehörde eine Grabungserlaubnis gemäß § 15 Abs. 1 DSchG NRW einzuholen hat. 

 
1.4 Für den Abtrag von Mutterboden und Schotter ist ein Kettenbagger mit einer schwenkbaren 

Böschungsschaufel inkl. Fahrer zu stellen. Der Oberbodenabtrag wird im rückwärtigen Verfahren 
durchgeführt. Für die weiteren Planungen ist daher zu beachten, dass einmal geöffnete Flächen 
nicht mehr mit Baufahrzeugen befahren werden dürfen, sofern dort archäologische Befunde 
aufgedeckt wurden; letztere würden durch das Befahren zerstört und müssten  zunächst durch die 
archäologische Fachfirma ausgegraben bzw. untersucht werden.  

 
1.5 Die Kostentragungspflicht für die archäologische Begleitung fällt aufgrund des "Veranlasserprinzips" 

gem. § 27 Abs. 1 DSchG NRW dem Vorhabenträger zu. 
 
1.6 Ein entsprechendes Zeitfenster für sämtliche archäologisch erforderlichen Maßnahmen ist im 

Bauablaufplan einzuplanen.  
 
 WEA HB-39, DT-09, HB-40, DT-10, DT-11 (WEA 05, 06, 07, 08 und 09)  

1.7 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur - und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde,     
d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) entdeckt werden.  

 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der jeweils zuständigen  untere n Denkmalbehörde und/  
oder der LWL Archäologie für Westfalen, hier im Auftrag: Lippische s Landesmuseum, Ameide 4, 
32756 Detmold, Tel.: 05231 9925-0; Fax: 05231 9925-25, unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte 
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige 
unverändert zu belassen, wenn nicht die o bere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher 
freigibt oder die Fortsetzu ng der Arbeiten gestattet. Die o bere Denkmalbehörde kann die Frist 
verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies 
erfordern und dies für die Be troffenen zumutbar ist ( § 16 Abs. 2 DSchG NRW). Gegenüber der 
Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, 
auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen 
Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und 
zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind ( § 16 Abs. 
4 DSchG NRW). 

 
1.8  Um eine baubegleitende Beobachtung organisieren zu können, ist der  Beginn der Erdarbeiten der 

LWL-Archäologie für Westfalen, hier im Auftrag: LWL -Museum für Naturkunde, Westfälisches 
Landesmuseum mit Planetarium, Sentruper Str. 285, 48161 Münster, Tel.: 0251 59161 25, E-Mail: 
palaeontologie@lwl.org, schriftlich, mindeste ns 2 Wochen im Voraus anzuzeigen. 

 
 
2.   Hinweise  

2.1 Der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld, kann dem Vorhabenträger eine - 
unvollständige - Liste von archäologischen Fachfirmen zur Verfügung stellen. Die Ausarbeitung einer 
Leistungsbeschreibung für die zu beauftragende Fachfirma kann in Absprache mit dem 
Vorhabenträger geleistet werden. Dazu hat sich der Vorhabenträger frühzeitig mit dem LWL -
Archäologie für Westfalen in Verbindung zu setzen (LWL-Archäologie für Westfalen/Außenstelle 
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Bielefeld, Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel.: 0521 52002 -50, E-Mail: lwl -archaeologie-
bielefeld@lwl.org ).  

 
 
 
G) Wasserrechtliche Nebenbestimmungen und Hinweise der unteren Wasserbehörde (FG 701) des 

Kreises Lippe  

1.  Allgemeine wasserrechtliche Nebenbestimmungen  zum Grundwasserschutz  

1.1 Mindestens 4 Wochen vor Baubeginn ist der unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe die 
abschließende Ausführungsplanung der Fundamente aller WEA mit Darstellung der konkreten 
Maßnahmen zum Grundwasserschutz vorzulegen.    

 
1.2 Die Bauarbeiten zur Errichtung der WEA sind von einem sachkundigen Hydrogeologen gutachterlich 

zu begleiten. Zu den Aufgaben des Sachkundigen gehört insbesondere die Gewährleistung des 
Grundwasserschutzes während der Errichtung der Fundamente und der Erstellung der Kran-, Tank- 
und sonstigen Stellflächen für Ba ufahrzeuge oder Maschinen, die wassergefährdende Flüssigkeiten 
enthalten. Während der Durchführung der v. g. Arbeiten ist mindestens eine 2 -mal wöchentliche 
örtliche Kontrolle der Arbeiten durch den Sachkundigen durchzuführen. Nach Abschluss aller 
Arbeiten  ist der unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe ein Bericht über die durchgeführten 
Maßnahmen zum Grundwasserschutz, eine Dokumentation der örtlichen Kontrollen sowie evtl. 
aufgetretener Schadensfälle unaufgefordert vorzulegen.  

    
1.3 Die Ausführung der notwendigen Kranstellflächen und Stellflächen für Baufahrzeuge oder Maschinen, 

die wassergefährdende Flüssigkeiten (Kraftstoffe, Öle etc.) enthalten , hat in wasserundurchlässiger 
Bauweise zu erfolgen. Während der Bauphase ist das auf diesen Stellflächen anfallende 
Niederschlagswasser vollständig über einen dichten Zwischenspeicher (Folienteich etc.) erst nach 
unauffälliger organoleptischer Prüfung über die belebte Bodenzone zu versickern. Die Ausführungs -
planung für diese Flächen ist der unteren Wasserbehör de mindestens 4 Wochen vor Baubeginn zur 
Zustimmung vorzulegen. Mit der Ausführung darf  erst nach Freigabe durch die untere Wasserbehörde 
des Kreises Lippe begonnen werden. 

 
1.4 Die Betankung von Fahrzeugen oder Maschinen hat ausschließlich auf den dafür vorgesehenen 

gedichteten Flächen mit gesonderter Entwässerung zu erfolgen. Sofern eine gesonderte Betankungs -
fläche errichtet werden soll, ist die Ausführungsplanung für diese Fläche vor Errichtung mit der 
unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe abzustimmen. Ausgetretene wassergefährdende Stoffe, 
verunreinigtes Bindemittel oder verunreinigter Boden sind unverzüglich aufzunehmen und ordnungs -
gemäß zu entsorgen.   

 
1.5 Die Durchführung bodenstabilisierender Maßnahmen bei der Errichtung der Fundamente in Form von 

Kluftverpressungen durch Zementsuspensionen ist unzulässig. Hier sind geeignete Verbesserungs-
maßnahmen zu wählen, die eine Verfrachtung von Bestandteilen in den tieferen Untergrund bzw. 
das Grundwasser ausschließen. Derartige Maßnahmen sind vor einer Durchführung mit der unteren 
Wasserbehörde abzustimmen.  

 
1.6 Die Baugrubensohle der Fundamentgründungen ist möglichst dicht herzustellen, um einen bau -

seitigen Eintrag von verschmutztem Niederschlagswasser in das Grundwasser bzw. den Untergrund 
zu minimieren. Es ist eine Wasserhaltung mittels Pumpensumpf vorzusehen, um das eingetragene 
Niederschlagswasser vollständig über einen Zwischenspeicher (Folienteich etc.) und erst nach 
unauffälliger organoleptischer Prüfung über die belebte Bodenzone zu vers ickern.  

mailto:lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org
mailto:lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org
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1.7 Die Arbeitsraumverfüllung an den Fundamenten ist mit bindigem Bodenmaterial mit einem k f-Wert 
> 10-7 m/s zur Verringerung der Wasserwegsamkeit durchzuführen . 

 
1.8 Vor Baubeginn ist der unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe ein Alarm- und Maßnahmenplan für 

Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen vorzulegen. Dieser Plan muss mindestens folgende 
Regelungen bzw. Angaben enthalten: 

�¾ Ansprechpartner einschl. Rufnummern aller am Bau der WEA beteiligten Unternehmen und zu 
beteiligenden Institutionen (z.  B. Feuerwehr, Wasserwerksbetreiber, untere Wasserbehörde, 
Gesundheitsamt etc.).  

�¾ Festlegung von Zuständigkeiten. 

�¾ Beschreibung des Meldeweges und der Alarmierung bei Unfällen mit wassergefährdenden Soffen. 

�¾ Festlegung von Sofort- und Folgemaßnahmen zum Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen 
durch den Austritt von wassergefährdenden Stoffen.    

�¾ Dokumentation von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen.  
 
1.9 Die auf der Baustelle eingesetzten Beschäftigte n sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit durch den 

Genehmigungsinhaber bzw. einen von ihm beauftragten, qualifizierten Dritten über die mögliche 
Trinkwassergefährdung im Wasserschutzgebiet und der daraus resultierenden Problematik bei der 
Umsetzung der Baumaßnahme mit Verweis auf den Alarm - und Maßnahmenplan zu unterrichten.  

 
1.10 Der unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe ist vor Baubeginn ein verantwortlicher 

Ansprechpartner für die Baumaßnahme zu benennen. Dieser Ansprechpartner hat arbeitstäglich 
mindestens folgende Anforderungen aus Sicht des Grundwasserschutzes zu gewährleisten:    

�¾ Kontrolle der im Gebrauch befindlichen Fahrzeuge und Baumaschinen auf Verlust von wasser -
gefährdenden Stoffen (Kraftstoff, Öle etc.). Schäden sind zu dokumentieren.      

�¾ Sicherstellung, dass keine Betankung sowie Reparatur oder Wartung von Fahrzeugen oder 
Baumaschinen auf nicht dafür zugelassene, gedichtete Flächen erfolgt.  

�¾ Sicherstellung, dass der Betrieb von stationären Verbrennungsmotoren bzw. Aggregaten nur in 
dafür zugelassenen, ausreichend dimensionierten, flüssigkeitsdichten, mobilen Auffangwannen 
erfolgt.  

�¾ Vorhaltung von geeigneten Bindemitteln in ausreichender Menge.  

�¾ Einhaltung der Meldepflicht bei jedem Austritt von wassergefährdenden Stoffen gemäß 
Alarmplan.  

�¾ Protokollierung durchgeführter Gegenmaßnahmen bei einem Austritt von wassergefährdenden 
Stoffen (z.  B. unverzügliche Entfernung von Fahrzeugen mit Leckage von der Baustelle, 
Entsorgung von verunreinigtem Boden etc.).  

 Die Dokumentation der v. g. Punkte ist au f der Baustelle zur Einsichtnahme durch die untere 
Wasserbehörde des Kreises Lippe vorzuhalten. 

 
1.11 Die Verwendung von Recyclingschotter ist nicht zulässig.  
 
1.12 Behandlungsbedürftiges Abwasser und belastetes Niederschlagswasser ist in dichten Behältern 

aufzufangen und außerhalb des Wasserschutzgebietes ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Ent-
sorgungsweg ist vor einer Beseitigung mit der unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe 
abzustimmen.    
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1.13 Die Standorte der WEA SG-37, HB-38, HB-39, DT-09 und HB-40 (WEA 03, 04, 05, 06 und 07) befinden 
�V�L�F�K���L�Q���G�H�U���=�R�Q�H���,�,�,���$���G�H�V���7�U�L�Q�N�Z�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�V���Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´�����'�L�H���:�(�$��DT-10 und DT-11 (WEA 
08 und 09) befinden sich in der Zone III des geplanten Trinkwasserschutzgebietes  �Å�7�L�H�I�H�Q�Z�D�V�V�H�U��
�6�H�Q�Q�H�´���� �'�L�H�� �9�R�U�J�D�E�H�Q�� �G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�V�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�� �Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´�� �Y�R�P�� ���������������������� �V�L�Q�G��
verbindlich zu beachten. Mit dem Bauvorhaben können weitere Genehmigungs - bzw. Verbotstat -
bestände gemäß den Vorgaben der v. g. Schutzgebietsverordnung verbunden sein (z. B. zusätzliche 
Erschließungsmaßnahmen). Der Antragsteller hat sicherzustellen, dass evtl. notwendige 
Genehmigungen oder Befreiungen nach der Wasserschutzgebietsverordnung Schlangen rechtzeitig 
vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe beantragt werden.  

 
1.14 Die �3�O�D�Q�X�Q�J�� �G�H�U�� �(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�� �G�H�U�� �:�(�$�� �L�V�W�� �X�Q�W�H�U�� �%�H�D�F�K�W�X�Q�J�� �G�H�U�� �Å�5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H�� �I�•�U�� �E�D�X�W�H�F�K�Q�L�V�F�K�H��

�0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���D�Q���6�W�U�D�‰�H�Q���L�Q���:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�Q�´�����5�L�6�W�:�D�J�����]�X���H�U�V�W�H�O�O�H�Q���������� 
 
1.15 Sofern bei den Bauarbeiten zur Errichtung der WEA oder der Zuwegung in der Örtlichkeit Ar beiten 

an vorhandenen Gewässern durchgeführt werden müssen, sind die Arbeiten rechtzeitig vor 
Baubeginn mit der unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe abzustimmen.  

 
 
2.  Nebenbestimmungen zum Gewässerschutz / AwSV �² Bauphase der WEA 

2.1 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen (mengenunabhängig) sind unverzüglich der unteren 
Wasserbehörde des Kreises Lippe über die Leitstelle Lippe (24 Std) Tel. 05261 -66600  zu melden.  

 
2.2 Das Betanken, Reparieren und Abschmieren von Baumaschinen und Fahrzeugen ist auf ein Minimum 

zu beschränken und darf (auch mit mobilen Einheiten) nur auf den dafür vorgesehenen gedichteten 
Flächen stattfinden. Eine Betankung der nicht beweglichen Baumaschinen darf nur unter Einhaltung 
der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen erfolgen. T ropfverluste sind dabei sicher aufzufangen. 
Die Betankungsvorgänge sind kontinuierlich zu überwachen.  
 

2.3 Evtl. austretende wassergefährdende Stoffe sind unverzüglich durch geeignete Maßnahmen zu 
beseitigen. Zur Aufnahme dieser Stoffe/ Flüssigkeiten ist ein g eeignetes Bindemittel in 
ausreichender Menge vorzuhalten. Verunreinigtes Bindemittel ist zu verwerten bzw. entsprechend 
den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen zu beseitigen.  

 
2.4 Die Lagerung wassergefährdender Rest- und Abfallstoffe hat bis zur Übernahm e durch einen 

zugelassenen Entsorger in geeigneten Lagereinrichtungen bzw. bauartzugelassenen Transport-
behältern zu erfolgen. Leergutbehälter sind stets verschlossen zu halten und so aufzustellen, dass 
von ihnen keine Schadensfälle durch Restflüssigkeiten ausgehen können. 

 
 
3.  Nebenbestimmungen zum Gewässerschutz / AwSV �² Betrieb der WEA  

3.1 Für das Einbauen, Aufstellen, Instandhalten, Instandsetzen oder Reinigen von Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen auf de n sieben WEA, darf nur sachkundiges und geschultes 
Personal, dass auch über die erforderlichen technischen Geräte und Ausrüstungsteile verfügt, 
eingesetzt werden.  

 
3.2 Vor Inbetriebnahme der sieben Windenergieanlagen ist ein Wartungsvertrag über die Durchführung 

der in den Antragsunterlagen beschriebenen Schutz- und Wartungsmaßnahmen bzgl. der Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen mit einem Fachbetrieb für die Wartung und R eparatur 
von WEA abzuschließen und der unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe (FG 701) unaufgefordert 
vorzulegen. Wird dieser Wartungsvertrag von einer Partei gekündigt, ist die untere Wasserbehörde 
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des Kreises Lippe (FG 701) über die Kündigung zu informieren. Der unteren Wasserbehörde des 
Kreises Lippe ist in diesem Fall seitens des Betreibers unverzüglich ein neu er Wartungsvertrag 
vorzulegen. 
 

3.3 Evtl. austretende wassergefährdende Stoffe sind unverzüglich durch geeignete Maßnahmen zu 
beseitigen. Zur Aufnahme dieser Stoffe/ Flüssigkeiten ist ein geeignetes Bindemittel in 
ausreichender Menge vorzuhalten. Verunreinigte s Bindemittel ist zu verwerten bzw. entsprechend 
den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen zu beseitigen.  
 

3.4 Die Lagerung wassergefährdender Rest- und Abfallstoffe hat bis zur Übernahme durch einen 
zugelassenen Entsorger in geeigneten Lagereinrichtungen bzw. bauartzugelassenen Transport-
behältern zu erfolgen. Leergutbehälter sind stets verschlossen zu halten und so aufzustellen, dass 
von ihnen keine Schadensfälle durch Restflüssigkeiten ausgehen können. 

 
3.5 Jede Änderung an den Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, z. B. Stilllegung, 

Erweiterung usw., ist der unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe bekannt zu geben.  
 

3.6 Schadensfälle/Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen sind unverzüglich der unteren Wasser-
behörde des Kreises Lippe über die Leitste lle Lippe (24 Std) Tel. 05261 -66600  zu melden.  

 
 

 
H) Abfallrechtliche Nebenbestimmung en und Hinweise der unteren Abfallwirtschaftsbehörde           

(FG 701) des Kreises Lippe  

1.  Nebenbestimmung en 

1.1 Unbelasteter Bodenaushub ist innerhalb der Baumaßnahme wieder einzusetzen, sofern dies 
technisch möglich ist und keine landschafts -/ naturschutzrechtlichen Aspekte der Verbringung 
entgegenstehen. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Bodenaushub gemäß § 7 Kreislaufwirt -
schaftsgesetz (KrWG) vom 24.02.2012 vorrangig stofflich zu verwerten.  

 
1.2   Gemäß der Satzung über Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 02.07.2012 ist unbelasteter Boden-

aushub so auszubauen, zwischenzulagern und zu transportieren, dass Vermischungen mit Bauschutt, 
Baustellenabfällen und ander en Abfallstoffen unterbleiben. Auf Auffälligkeiten des Bodenaushubs 
ist zu achten (schwarze Flecken, Geruch, Fremdbeimengungen) und bei Auftreten dieser Auffällig -
keiten ist sofort der zuständige Bauleiter und die Untere Abfallwirtschaftsbehörde des Kreise s Lippe 
zu informieren. In diesem Fall kann der sofortige Baustopp erst dann aufgehoben werden, wenn 
geklärt ist, dass es sich um unbedenkliche Stoffe handelt. Unbelasteter Boden, der nicht innerhalb 
des Plangebietes verbracht werden kann, ist nach § 6 KrWG in der derzeit gültigen Fassung vorrangig 
stofflich zu verwerten.  

 
1.3 Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten, sind gemäß der Verordnung zur Umsetzung des 

Europäischen Abfallverzeichnisses (AVV) vom 10.12.2001 in der jeweils gültigen Fassung mit dem 
Abfallschlüssel 17 05 03* als gefährlicher Abfall im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG zu entsorgen. Die 
Vorgaben des KrWG sowie des untergesetzlichen Regelwerkes, insbesondere die Verordnung über 
Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung �² NachwV) in der jeweils gültigen 
Fassung sind zu beachten. Das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(LKrWG) in der jeweils gültigen Fassung ist zu beachten.  

 
1.4 Den Ausführungen zu Abfallentsorgungen in den der Antragsunterlagen beigefügten Angaben zu  

�ÅAbfälle �  ́ (Kap. 7 der Antragsunterlagen) sowie �ÅMaßnahmen nach Betriebseinstellung�  ́ (Kap. 14 
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der Antragsunterlagen)  ist vollumfänglich nachzukommen. Der künftige Rü ckbau sowie damit 
verbundenen Entsorgungen haben nach den dann geltenden Rechtsvorschiften zu erfolgen.  

 
 
2.   Hinweise  

2.1 Alle erzeugten Abfälle sind entsprechend den Vorgaben der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) von 
2001, in der jeweils geltenden Fassung, ggf. unter Berücksichtigung des Schadstoffpotentials, zu 
klassifizieren und einer Abfallschlüsselnummer zuzuordnen.  

 
2.2 Gefährliche Abfälle, wie zum Beispiel Batterien und Altöl, sind nachweispflichtig gemäß den 

Bestimmungen der Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung) 
von 2006 in der derzeit gültigen Fassung zu entsorgen. Darüber hinaus sind die Bestimmungen der 
Altölverordnung von 2002 und des Batteriegesetzes von 2009 in der derzeit gültigen Fassung 
einzuhalte n. 

 
2.3 Die Pflichten zur Führung eines Registers über die Entsorgung von Abfällen sind in Teil 3 der NachwV 

von 2006 in der derzeit gültigen Fassung geregelt.  
 
2.4  Sofern der Einbau von Recycling-Baustoffen (RCL-Material) unter dem Fundament der Wind -

energieanlage, der (temporären) Zuwegungen, Stellflächen oder sonstigen befestigten Flächen 
erfolgen soll, sind die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung für die Verwendung von 
Ersatzbaustoffen (hier Recyclingmaterial) in technische Bauwerke einzuhalten. Es w ird insbesondere 
auf die Anzeige- und Dokumentationspflicht nach § 22 und § 25 der ErsatzbaustoffV hingewiesen.  

 
 
 
I) Bodenschutzrechtliche Nebenbestimmung der unteren Bodenschutzbehörde (FG 701) des 

Kreises Lippe  

1.  Nebenbestimmung  

1.1 Mit der Errichtung der Windenergieanlagen werden die Bodenstruktur und Bodenfunktion in 
erheblichen Umfang unwiederbringlich zerstört. Aufgrund der Größe de s Eingriffes in den Boden ist 
eine Bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 ( § 4 Abs. 5 der Bundes-Bodenschutz�² und 
Altlastenverordnung vom 09.07.2021) erforderlich. Hierfür ist ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. 
Dieses ist mindestens 4 Wochen vor Baubeginn vorzulegen. Erst nach erfolgter Prüfung und Freigabe 
durch die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Lippe darf mit dem Vorhaben begonnen werden.  

 
 
 
J) Landschafts - und naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen und Hinweise der unteren 

Naturschutzbehörde des Kreises Lippe (FG 670)  

1.  Nebenbestimmungen  

1.1 Der vom Büro Höke Landschaftsarchitektur |  Umweltplanung GbR erstellte Landschaftspflegerische 
�%�H�J�O�H�L�W�S�O�D�Q�� ���/�%�3���� �]�X�U�� �Å�(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �X�Q�G�� �%�H�W�U�L�H�E�� �Y�R�Q�� �V�L�H�E�H�Q�� �:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q�� �L�Q�� �6�F�K�O�D�Q�J�H�Q����
Berlebeck und Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P���.�U�H�L�V���/�L�S�S�H�´�����Y�R�P������������������������
wird als Bestandteil  der Antragsunterlagen mit Text und Karten Teil der Genehmigung, sofern nicht 
abweichend durch diese Nebenbestimmungen andere Regelungen verfügt werden.  

 
1.2 Der Bau des Windparks einschließlich der Kranaufstellflächen sowie die fachgerechte Durchführung 

der Kompensationsmaßnahmen sind zum Schutz der potenziellen Beeinträchtigung der Naturgüter 
Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere durch ein ökologisch versiertes Planungsbüro sachverständig 
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ökologisch zu begleiten. Die Auswahl des Planungsbüros für die ökologische Baubegleitung ist im 
Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und mind. zwei Wochen vor Baubeginn 
schriftlich anzuzeigen. Die Umsetzung der Maßnahme ist zu dokumentieren und der unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Lippe unaufgefordert vorzulegen. 

 
1.3 Der Bodenabtrag, die Fällung von Bäumen und sonstigen Gehölzbeständen sowie der Baubeginn hat 

außerhalb der Brut - und Aufzuchtzeit von Grau - und Schwarzspecht sowie Waldkauz, Sperlingskauz 
und Raufußkauz zu erfolgen. Die Baufeldräumung und der Baubeginn sind in den folgenden 
Zeiträumen umzusetzen (VTt1):  

�¾ WEA DT-09, HB-39, HB-40 und SG-37: Anfang Oktober bis Mitte Januar  

�¾ WEA DT-10, DT-11 und HB-38: Anfang Oktober bis Ende Februar.  
 

1.4 Der Bodenabtrag, die Fällung von Bäumen und sonstigen Gehölzbeständen sowie der Baubeginn hat 
außerhalb der Brut - und Aufzuchtzeit der Waldschnepfe zu erfolgen. Die Baufeldräumung und der 
Baubeginn sind im folgendem Zeitraum umzusetzen (VTt2):  

�¾ alle WEA: Anfang Oktober bis Ende Februar (Überschneidung mit VTt1)  
 

1.5 Vor Beginn der Bautätigkeiten ist zur Lebensraumaufwertung für die Waldschnepfe auf dem 
Flurstück 19 in der Gemarkung Berlebeck, Flur 7 ein standortgerechter Laubwald (näheres siehe 
Nebenbestimmung Nr. 1. 15) anzulegen (ET1).  

 
1.6 Für alle Standorte sind Fäll- und Bodenabtragsarbeiten von Anfang Oktober bis Ende Februar 

(Überschneidung mit VTt1 & VTt2) einzuhalten (V Tt4).  
 

1.7 Um eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen zu vermeiden, ist eine 
Abschaltung der Anlage in niederschlagsfreien Nächten bei Windgeschwindigkeiten unter 8 m/s in 
Gondelhöhe (10-Minuten-Mittelwert in Gondelhöhe) und Temperaturen von über 10° C von Sonnen -
untergang bis Sonnenaufgang im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 31. Oktober eines jeden  
Jahres vorzunehmen (V+MT5).  

 
 Der Genehmigungsbehörde sind zum Zwecke der Überwachung die Betriebsprotokolle auf Verlangen 

zugänglich zu machen. 
 
1.8 Um dem dynamischen Quartierwechselverhalten der Artengruppe der Fledermäuse gerecht zu 

werden und auch sporadisch genutzte Zwischenquartiere zu berücksichtigen, ist unmittelbar vor der 
Baufeldräumung und somit der Fällung von Quartierbäumen eine erneute Prüfung potenzieller 
Quartierbäume nötig. Die Kartierung hat in der unbelaubten Vegetationsperiode in dem  Jahr vor der 
geplanten Baufeldräumung durchzuführen. Dabei sind Bäume mit ausreichendem Brusthöhendurch -
messer und Potenzial für Höhlen oder ähnlichen Strukturen auf Fledermausquartiere zu untersuchen 
(VTt6).  

 
1.9 Die Fällung von Höhlenbäumen hat ausschließlich in Abwesenheit ruhender Fledermäuse zu er -

folgen. Die Fällung kann ganzjährig erfolgen, wenn im Rahmen einer Kontrolle vor Beginn der Fäll -, 
Rodungs- und Abbruchabreiten ein Besatz durch Fledermäuse ausgeschlossen werden kann. Wird ein 
Besatz festgestellt sind die Arbeiten erst nach Ausflug der Tiere zu beginnen bzw. die entsprechende 
Struktur zu verschließen oder in sonstiger Weise unbrauchbar zu machen, um eine Besiedlung bis 
zum Fäll-, Rodungs- und Abbruchzeitpunkt zu vermeiden (V Tt7).  

 
1.10 Um durch die Fällung der Höhlenbäume eine dauerhafte Verringerung des Quartierpools zu 

vermeiden, sind Ersatzquartiere im Umfeld des Eingriffs an geeigneten Bäumen anzubringen (E T8).  
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�¾ Vor Fällung ist pro Höhlenbaum pauschal ein Ersatzquartier im Umfeld des Eingr iffs anzubringen  

�¾ Bei nachgewiesenem Besatz oder Hinweise auf einen Besatz ist das Quartier zu erhalten oder ein 
Ersatz von Quartieren in einem Verhältnis von mindestens 1: 5 vorzunehmen. Zum Erhalt des 
Quartiers kann die Bergung des Baumabschnitts mit dem Fledermausquartier (nach Verschluss 
der Höhle ist der Stamm oder Ast zunächst oberhalb, dann unterhalb der Höhle abzuschneiden) 
und Montage an einem anderen, zur Montage geeigneten Baum im ungestörten Umfeld erfolgen. 
Darüber hinaus ist ein Anbringen von Fledermauskästen vorzunehmen. Dabei sind für jedes 
verloren gehende genutzte Quartier 5 künstliche Quartiere im ungestörten Umfeld an geeigneten 
Bäumen als Gruppenmontage zu montieren. 

 
1.11 Eine Beleuchtung der bau- und anlagebedingt benötigten Flächen is t auf das notwendige Maß zu 

reduzieren. Im Falle von Nachtbaustellen oder anderweitigen Lichtemissionen ist eine ökologische 
Baubegleitung hinzuzuziehen. Sofern eine Beleuchtung unumgänglich ist, sind Aus- und Einflug-
zeiten der Fledermäuse nach Möglichkeit von einer Beleuchtung freizuhalten (Zeitraum von Sonnen -
untergang bis 60 Minuten danach sowie von 60 Minuten vor Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang) (VTt9). 

 
1.12 Die im Rahmen der temporären Nutzung beanspruchten Flächen sind durch eine Tiefenlockerung 

und das Aufbringen des ursprünglichen Bodenmaterials (sofern abgetragen), getrennt nach den 
einzelnen Bodenschichten wiederherzustellen. Im Bereich der nur temporär beanspruchten Wald -
flächen ist eine Wiederaufforstung vorzunehmen. Diese hat mit mindestens dr ei standortgerechten 
Baumarten zu erfolgen, um einen Laubholzmischbestand zu entwickeln. Dabei sind die Waldent -
wicklungstypen des Waldbaukonzepts NRW anzuwenden (V+MP1).  

 
1.13 An die Maßnahmen angrenzende, zu erhaltende Bäume hohen Alters sind dem Baugeschehen 

�J�H�J�H�Q�•�E�H�U�� �]�X�� �V�F�K�•�W�]�H�Q���� �%�H�L�� �G�H�Q�� �%�D�X�D�U�E�H�L�W�H�Q�� �L�V�W�� �G�L�H�� �'�,�1�� ������������ �Å�6�F�K�X�W�]�� �Y�R�Q�� �%�l�X�P�H�Q���� �3�I�O�D�Q�]�H�Q-
�E�H�V�W�l�Q�G�H�Q���X�Q�G���9�H�J�H�W�D�W�L�R�Q�V�I�O�l�F�K�H�Q���E�H�L���%�D�X�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�´���V�R�Z�L�H���G�L�H���5�$�6-LG 4, Richtlinie für die Anlage 
�Y�R�Q���6�W�U�D�‰�H�Q�����7�H�L�O�����/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�O�D�Q�X�Q�J�����$�E�V�F�K�Q�L�W�W�������Å�6�F�K�X�W�]���Y�R�Q��Bäumen und Sträuchern im Bereich 
�Y�R�Q���%�D�X�V�W�H�O�O�H�Q�´���]�X���E�H�D�F�K�W�H�Q���X�Q�G���D�Q�]�X�Z�H�Q�G�H�Q (V+MPt2). 

 
 Ist eine Befahrung des Kronentraufbereiches unumgänglich, sind die Gehölze wie folgt gegen 

Beschädigungen zu sichern: 

�¾ Umgrenzung mit einem mindestens 1,8 m hohen ortsfe sten Zaun. Dieser ist in einem Abstand von 
1,5 m zur Kronentraufe anzulegen.  

�¾ Ist dies aus Platzgründen nicht möglich, müssen Baum- und Wurzelbereich geschützt werden. In 
diesem Fall ist der Stamm bis in 2 m Höhe zu polstern und zu ummanteln. Die Ummantelun g darf 
dabei nicht auf den Wurzelanläufen aufgesetzt sein. Zusätzlich müssen gefährdete Äste 
hochgebunden werden. 

�¾ Das Befahren des Wurzelraums ist zu vermeiden. Ist dies aus Platzgründen nicht möglich, ist der 
Wurzelraum weitestgehend vor Verdichtungen und  Verletzungen zu schützen. Der Schutz hat 
durch geeignete Maßnahmen (Verlegung eines Vlieses mit einem druckverteilenden Überbau 
durch Bohlen, 6-Eck-Verbundplatten o. ä.) auf einer 0,20 m dicken Kiesschicht zu erfolgen. Die 
Maßnahme ist auf maximal eine Vegetationsperiode zu begrenzen. Im Anschluss an die Arbeiten 
ist der Boden wurzelschonend zu lockern.  

 
1.14 Die naturschutzrechtlich erforderliche Kompensation hat auf dem Flurstück 115 in der Gemarkung 

Berlebeck, Flur 5 und dem Flurstück 72 in der Gemarkung Oesterholz, Flur 7 im Rahmen einer 
Erstaufforstung zu erfolgen.  
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 Auf beiden Flächen sind Laubwälder mit lebensraumtypischen Baumarten anzupflanzen. Nicht 
lebensraumtypische Baumarten sowie Nadelbaumarten sind nicht zulässig.  

 
1.15 Das Flurstück 19 in der Gemarkung Berlebeck, Flur 7 ist zur naturschutzrechtlich erforderlichen 

Kompensation als Laubwald ebenso mit lebensraumtypischen Baumarten wieder aufzuforsten. Nicht 
lebensraumtypische Baumarten sowie Nadelbaumarten sind nicht zulässig.  

 
1.16 Die Aufforstungen sind gemäß § 15 Abs. 4 BNatSchG spätestens mit der Inbetriebnahme der Wind-

energieanlagen durchzuführen. Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Lippe ist vom Beginn der 
Umsetzung der Kompensationsmaßnahme unaufgefordert in Kenntnis zu setzen.  

 
 Nach Fertigstellung ist gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe ein 

Abnahmeprotokoll zu fertigen. Im Übrigen ist die Kompensationsmaßnahme dauerhaft durchzu -
führen.  

 
1.17 Zur Sicherung der unter den Nebenbestimmungen Nr. 1.14 und Nr. 1.15 festgesetzten 

Kompensationsmaßnahmen ist bis zum vollständigen Rückbau des Vorhabens auf dem jeweiligen 
Anlagengrundstück die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch 
zugunsten des Kreises Lippe als Untere Naturschutzbehörde zu beantragen und vor Baubeginn der 
Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe vorzulegen. 

 
1.18 Das im LBP ermittelte Er satzgeld in Höhe von  

 �����������������������½��[WEA DT-09],  

 �����������������������½��[WEA DT-10],  

 �����������������������½��[WEA DT-11],  

 �����������������������½��[WEA HB-38],  

 �����������������������½��[WEA HB-39],   

 �����������������������½��[WEA HB-40],   

 �����������������������½��[WEA SG-37]  

 wird zum Abbau der Kompensationsverpflichtung hinsichtlich des Eingriffs in das Landschaftsbild 
festgesetzt.  

 
 �'�H�U�� �*�H�V�D�P�W�E�H�W�U�D�J�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� ���������������������� �½�� �L�V�W�� �V�S�l�W�H�V�W�H�Q�V�� �Y�R�U�� �%�D�X�E�H�J�L�Q�Q�� �G�H�U�� �H�U�V�W�H�Q�� �:�L�Q�G�H�Q�H�U-

gieanlage unter Angabe des Kassenzeichens 1681-WKF-0020583  auf eines der auf Seite 1 des 
Bescheides angegebenen Konten der Kreiskasse Lippe einzuzahlen. 

 
 

2.  Hinweis (zu Nebenbestimmung 1. 7) 

2.1 An den Windenergieanlagen kann auf freiwilliger Basis ein akustisches Fledermaus -Monitoring nach 
der Methodik von Brinkmann et. al 2011 von einem qualifizierten Fachgutachter, der nachweislich 
Erfahrungen mit dem Monitoring von Fledermäusen hat, durchgeführt werden.  

 
 Bei einem fr eiwilligen Monitoring sind zwei aufeinander folgende Aktivitätsperioden zu erfassen, die 

jeweils den Zeitraum zwischen dem 01.04. und 31.10. umfassen.  
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 Der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe ist bis zum 31.01. des darauffolgenden Jahres 
ein Bericht des Fachgutachters mit den Monitoring - Ergebnissen und ihrer fachlichen Beurteilung 
vorzulegen. 

 Nach Abschluss des Monitorings können die festgelegten Abschaltalgorithmen im Rahmen eines 
immissionsschutzrechtlichen Änderungsverfahrens (§ 16 BImSchG) und nach entsprechender Prüfung 
und Freigabe durch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Lippe an die Ergebnisse des Monito-
rings angepasst werden. 

 
 
 

K)  Forstrechtliche Nebenbestimmungen und Hinweise des Landesbetriebes Wald und Holz 
Nordrhein -Westfal en �² Regionalforstamt Ostwestfalen -Lippe  

1.  Nebenbestimmungen  

1.1 �'�L�H�� �L�P�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�I�O�H�J�H�U�L�V�F�K�H�Q�� �%�H�J�O�H�L�W�S�O�D�Q�� ���/�%�3���� �]�X�U�� �Å�(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �X�Q�G�� �%�H�W�U�L�H�E�� �Y�R�Q�� �V�L�H�E�H�Q��
Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´��
im �.�U�H�L�V���/�L�S�S�H�´�����Y�R�P���������������������������H�U�V�W�H�O�O�W���G�X�U�F�K���G�L�H���+�|�N�H���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�D�U�F�K�L�W�H�N�W�X�U���_���8�P�Z�H�O�W�S�O�D�Q�X�Q�J��
GbR, dargestellten Maßnahmen (insb. Ersatzaufforstungen) bzgl. der dauerhaften und zeitlich 
befristeten Waldumwandlung sind vollumfänglich umzusetzen. Der antragsg egenständliche LBP wird 
mit seinen Texten und Karten insofern verbindlicher Teil dieser Genehmigung, sofern nicht 
abweichend durch Nebenbestimmungen andere Regelungen verfügt werden.  

 

Ersatzaufforstungen 

1.2  Es ist Pflanzmaterial aus zugelassenen Saatgutbeständen, gemäß Forstvermehrungsgutgesetz vom 
22.05.2002 (BGBl. S. 1658), zu verwenden. Bei den Bäumen und Sträuchern, die nicht dem 
�)�R�U�V�W�Y�H�U�P�H�K�U�X�Q�J�V�J�X�W�J�H�V�H�W�]�� �X�Q�W�H�U�O�L�H�J�H�Q���� �L�V�W���G�D�V���+�H�U�N�X�Q�I�W�V�J�H�E�L�H�W���Å�1�R�U�G�Z�H�V�W�G�H�X�W�V�F�K�H�V���7�L�H�I�O�D�Q�G�´�� �]�X��
verwenden.  

 
1.3 Die Ersatzaufforstungsflächen sind mit einem rehwildsicheren Zaun ( Höhe: 1,50 m) zu schützen.  
 
1.4 Die Aufforstungen sind zu pflegen, zu schützen und ggf. nachzubessern, bis sie in ihrem Bestand 

endgültig gesichert sind (i. d. R. 10 Jahre nach Pflanzung).  
 
1.5 Der Abschluss der Arbeiten ist dem Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, 

Regionalforstamt OWL, mitzuteilen . Die Herkunft der gepflanzten Baumarten  ist durch Vorlage des 
Lieferscheins nachzuweisen. 

 
1.6 Die Aufforstungen sind spätestens in der auf den Bauabschluss folgenden Pflanzzeit anzulegen. 
 
 
 Kabelverlegung 

1.7 Gesonderte Leitungstrassen, die nicht in den Wegekörpern erstellt werden und damit weitere 
Eingriffe in den Wald auslösen,  sind separat zu beantragen und gelten im Fall von dauerhaf t von 
Bewuchs freizuhaltenden Bereichen als dauerhaft umzuwandelnde Fläche.  
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 Ökologische Baubegleitung, weitere Vermessung 

1.8 Während der Bauarbeiten und Abwickl ung der im Zusammenhang mit dieser Genehmigung stehenden 
Kompensationsmaßnahmen ist dem Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, 
Regionalforstamt OWL, eine ökologische Baubegleitung als Ansprechpartner zu benennen. 

 
1.9 Die ökologische Baubegleitung hat während und nach der Bauphase jeweils aktuelle Drohnenfotos  

anzufertigen. Diese sind mit farblicher Kennzeichnung der Umwandlungsflächen (dauerhaft und 
temporär getrennt)  spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme der WEA an das Regionalforstamt 
OWL zu senden. Die hierfür notwendigen Shape-Dateien sind vom Vorhabenträger der ökologischen 
Baubegleitung zur Verfügung zu stellen.  

 
1.10 Nach Anlagenbau sind die in Anspruch genommenen Flächen durch einen Vermesser aufzunehmen 

und mit den Plandaten des Landschaftspflegerischen Begleitplanes abzugleichen.  Maßgeblich für die 
Kompensationsumsetzung ist die tatsächlich in Anspruch genommene Fläche.  

  
 
2.  Hinweise  

2.1 Betroffene Waldflächen außerhalb der Anlagengrundstücke  (dauerhaft versiegelt, temporär 
beansprucht) sind in separaten Genehmigungsverfahren nach LFoG bzw. LNatSchG umfassend und 
detailliert separat  zu bilanzier en und auszugleichen. 

 
Dies gilt insbesondere auch für die Zuwegungen außerhalb der Anlagengrundstücke (siehe Abb. 4 im 
LBP, rot gekennzeichnete Flächen und Wege). Hierbei sind alle neuen Wege, die vom bestehenden 
Wegenetz einzig zum Erreichen der WEA angelegt werden und in der Regel keine oder wenig andere 
Waldfunktionen bedienen, zu bilanzieren und auszugleichen.  

 
2.2 Auch eine Verbreiterung der Schwenkbereiche in Kurven stellt eine befristete Waldumwandlung 

nach § 40 LFoG dar, da grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die Schwenkbereiche bei 
durchschnittlicher Biotopwertigkeit § 44 LFoG unterliegen und nach Nutzung innerhalb von zwei 
Jahren wiederaufgeforstet werden müssen.  

 
2.3 Wird ein bislang forstlich genutzter Weg im Wesentlichen für die Erreichung eines 

Anlagengrundstücks genutzt, liegt eine Änderung der Nutzungsart vor. Hierdurch ist die 
Genehmigung einer dauerhaften Waldumwandlung erforderlich, welche nach den üblichen zu 
ermittelnden Maßstäben zu kompensieren is t.  

 
 
 
L) Arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen  

1.  Nebenbestimmungen  

1.1 Die Windenergieanlagen (WEA) erfüllen die Definition einer Maschine gemäß Neunte Verordnung zum 
Produktsicherheitsgesetz �² 9. ProdSV (Maschinenverordnung) i. V. m. Art. 2 Buchstabe a Gedanken-
strich 1 der Maschinenrichtlinie (RL 2006/42/EG).  

 
 Mit Ausstellung der EG-Konformitätserklärung sowie der Anbringung der CE-Kennzeichnung an der 

WEA, bestätigt der Hersteller die Konformität der betreffenden WEA nach den Vorgaben der RL 
2006/42/EG.  

 Der Genehmigungsbehörde ist die Konformitätserklärung bis spätestens zum Termin der 
Inbetriebnahme der WEA vorzulegen. 
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M)  Luftverkehrsrechtliche Nebenbestimmungen und Hinweise der Bezirksregierung Münster, 
Dezernat 26 - Luftverkehr  

1.  Nebenbestimmungen  

1.1 Jedwede Abweichung von den beantragten Standort en und der einleitend benannten Höhe n ist Der 
Bezirksregierung Münster zur Prüfung vorzulegen. Eine erneute luftrechtliche Bewertung behält sich 
die Bezirksregierung Münster vor.  

 
1.2 An den Windenergieanlagen ist eine Tages- und Nachtkennzeichnung gemäß der �Å�$�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�Q��

Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 
�/�X�I�W�I�D�K�U�W�K�L�Q�G�H�U�Q�L�V�V�H�Q�´ vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4) anzubringen und eine 
Veröffentlichung als Luftfahrthindernis zu veranlassen.  
 

1.3 Da eine Tageskennzeichnung für die Windenergieanlagen erforderlich ist, sind die Rotorblätter der 
Windenergieanlagen weiß oder grau auszuführen; im äußeren Bereich sind Sie durch 3 Farbfelder 
von je 6  m Länge  

a) außen beginnend 6 m orange �² 6 m weiß �² 6 m orange oder  

b) außen beginnend mit 6 m rot �² 6 m weiß oder grau �² 6 m rot  

zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau 
(RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu 
verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig.  
 

1.4 Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windenergieanlage n ist das Maschinenhaus auf halber Höhe 
rückwärtig umlaufend mit einem 2 m hohen orange/ roten Streifen zu versehen. Der Streifen darf 
durch grafische Elemente und/ oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente 
dürfen maximal ein Drittel  der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen. 

 
1.5 Der Mast ist mit einem 3 m hohen Farbring in orange/ rot, beginnend in 40 m über Grund  oder 

Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 m hoch sein. Die Markierung kann aus 
technischen Gründen oder bedingt durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.  

 
1.6 Die Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen mit einer maximalen Höhe von 315 m ü. Grund/ 

Wasser erfolgt durch Feuer W, rot.  
 
Es ist eine zusätzliche Hindernisbefeuerun gsebene, bestehend aus Hindernisfeuer, am Turm auf der 
halben Höhe zwischen Grund/ Wasser und der Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach 
erforderlich. Sofern aus technischen Gründen notwendig, kann bei der Anordnung der 
Befeuerungsebene um bis zu 5 m nach oben/ unten abgewichen werden. Dabei müssen aus jeder 
Richtung mindestens 2 Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zusätzliche Infrarotkennzeichnung 
(AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des Maschinenhauses anzubringen. 
 

1.7 Bei Anlagenhöhen von mehr als 315 m ü. Grund/  Wasser ist vom Antragsteller ein flugbetriebliches 
Gutachten mit Kennzeichnungskonzept (Tages- und Nachtkennzeichnung) vorzulegen. Die 
zuständige Landesluftfahrtbehörde entscheidet nach Prüfung des Gutachtens über die Zustimmu ng 
zur Errichtung der Windenergieanlage.  

 
1.8 Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch dabei Stillstand des Rotors sowie 

bei mit  einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl, mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar 
ist. Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß der AVV, Nr. 
3.9.  
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1.9  Sofern alle Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt werden, kann der Einsatz einer bedarfsgerechten 
Nachtkennzeichnung (BNK) erfolgen. Dieses ist der Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 �² 
Luftverkehr, 48128 Münster anzuzeigen. Da sich der Standort der geplanten Anlagen außerhalb 
des kontrollierten Luftraums befindet, bestehen aus zivilen und militärischen flugsicherungs -
betrieblichen Gründen keine Bed enken  gegen die Einrichtung einer BNK.  

 
1.10 Das �ÅFeuer W, rot �  ́bzw. �ÅFeuer W, rot ES�  ́sind so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer 

aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf 
dem Maschinenhausdach �² nötigenfalls auf Aufständerungen �² angebracht werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das 
gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windenergieanlage n während der 
Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden.  

 
1.11 Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen i st zu synchronisieren. Die Takt folge ist auf 

00.00.00 Sekunden gem. UTC mit einer zulässigen Null- Punkt- Verschiebung von ± 50 ms zu starten.  
 

1.12 Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Tagesfeuer 
sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis  150 Lux  schalten, einzusetzen.  

 
1.13 Bei Ausfall der Spannungsquellen muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz 

umschalten.  
 

1.14 Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windenergieanlagen können als Windenergieanlagen -
blöcke zusammengefasst werden. Grundsätzlich bedürfen nur die Anlagen an der Peripherie des 
Blocks, nicht aber  die innerhalb des Blocks befindlichen Anlagen einer Kennzeichnung durch Feuer 
für die Tages- und Nachtkennzeichnung. Überragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks 
signifikant die sie umgebenen Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Gefahr 
für die Sicherheit des Luftverkehrs behält sich  die Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 �² 
Luftverkehr, 48128 Münster, vor, die Befeuerung aller An lagen anzuordnen. 
 

1.15 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein �Å�U�H�G�X�Q�G�D�Q�W�H�V��
�)�H�X�H�U�´���P�L�W���D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K�H���8�P�V�F�K�D�O�W�X�Q�J verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das 
Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall 
des Feuers muss eine entsprechende Mitteilung an den Betreiber erfolgen.  

 
1.16 Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind de m NOTAM-Office  in Langen 

unter der Rufnummer 06103 - 707 5555 oder per E -Mail notam.office@dfs.de  unverzüglich  
bekanntzugeben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die 
Störung behoben ist, ist d as NOTAM-Office  unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine 
Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, ist die NOTAM-Office  und die Bezirksregierung 
Münster, Dezernat 26 �² Luft verkehr, 48128 Münster nach Ablauf der zwei  Wochen erneut zu 
informieren.  

 
1.17 Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatzstrom-

versorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewährleistet . 
Im Fall der geplanten Abschaltung ist d er Betrieb der Feuer  bis zur Wiederherstellung der 
Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der 
Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht überschreiten. 
Diese Vorgabe gilt nicht für Infrarotkennzeichnung.  

 

mailto:notam.office@dfs.de
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1.18 Eine Reduzierung der Nennlichtstärke bei m Tagesfeuer und �ÅFeuer W, rot �  ́ist nur bei Verwendung 
der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen Sichtwe itenmessgeräte 
möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.  

 
1.19 Die in den Nebenbestimmungen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hindernis -

höhe von mehr als 100 m ü. Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.  
 
1.20 Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer Tageskennzeichnung und 

an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeich nung (Hindernisfeuer) zu versehen.  
 

1.21 Der Betreiber hat den Ausfall der Kennzeichnung unverzüglich zu beheben.  
 

1.22 Die WEA sind aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis zu veröffentlichen. Daher ist der 
Bezirksregierung Münster, Dezernat  26 �² Luftverkehr, 48128 Münster, der Baubeginn 
unaufgefordert rechtzeitig  unter Angabe  des Aktenzeichens 26.01.01.07 Nr. 76-21 per E-Mail 
an  

 luftfahrthindernisse@bezreg -muenster.nrw.de  

 bekanntzugeben. Dabei sind folgende endgültige Veröffentlichungsdaten für die Anlage 
anzugeben:  

1. Mindestens 6 Wochen vor Baubeginn ist das Datum des Baubeginns mitzuteilen und 

2. Spätestens 4 Wochen nach Errichtung sind die endgültigen Vermessungsdaten zu übermitteln, um 
die Vergabe der ENR-Nummer und die endgültige Veröffent lichung in die Wege leiten zu können.  

 
Diese Meldung der endgültigen Daten umfasst dann die folgenden Details:  

�¾ DFS- Bearbeitungsnummer 

�¾ Name des Standortes 

�¾ Art des Luftfahrthindernisses  

�¾ Geogr. Standortkoordinaten [Grad, Min., Sek. mit Angabe des Bezugsellipsoid (Bessel, 
Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemessen) 

�¾ Höhe der Bauwerksspitze [m ü. Grund]  

�¾ Höhe der Bauwerksspitze [m ü. NN, Höhensystem: DHHN 92] 

�¾ Art der Kennzeichnung [Beschreibung].  
 

1.23 Der Deutschen Flugsicherung (flf@dfs.de) ist unter dem Aktenzeichen NW 11082 ein Ansprechpartner 
mit Anschrift und Telefonnummer, der einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die 
Instandsetzung zuständig ist, mitzuteilen.  
 
 
 

N) Nebenbestimmung en des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr   

1.  Nebenbestimmung en 

1.1 Durch entsprechende technische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass sich bewegliche Teile der  WEA 
SG-37 (WEA 03) zu keinem Zeitpunkt in dem Luftraum des Flugbeschränkungsgebiets ED-R 112 Sektor 
A befinden.  

mailto:luftfahrthindernisse@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:flf@dfs.de
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Die technische Lösung zur stetigen Freihaltung des Luftraumes ED-R 112 Sektor A ist vor der 
Errichtung der WEA SG-37 (WEA 03) mit dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr abzustimmen. Das positive Ergebnis der Abstimmung ist der 
unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe 4 Wochen vor Baubeginn der WEA SG-37 (WEA 
03) zu übersenden. 
 

1.2  Sollte die Anbringung von Kameras auf den beantragten WEA geplant sein, ist sicherzustellen, dass 
diese Kameras nicht auf den Truppenübungsplatz Sennelager gerichtet werden.  

1.3 Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn und dem Luftfahrtamt der 
Bundeswehr, Referat 3 II e, Flughafenstraße 1, 51147 Köln unter Angabe des 

Zeichens III-1193-24-BIA 

alle endgültigen Daten, wie Art des Hindernisses, Standort mit  geographischen Koordinaten in       
WGS 84, Höhe über Erdoberfläche, Gesamthöhe über NHN, ggf. Art der Kennzeichnung und Zeitraum 
Baubeginn bzw. Abbauende anzuzeigen. 
 
 
 

O) Nebenbestimmungen  und Hinweise  des Landesbetriebes Straßenbau NRW, 
Regionalniederlassung Ostwestfalen -Lippe   

1.  Nebenbestimmungen  

1.1 Vom Straßeneigentum der Landesstraße 937 dürfen keine Arbeiten an der Baumaßnahme ausgeführt 
werden. Auch das Aufstellen von Geräten und Fahrzeugen und das Lagern von Baustoffen, Bauteilen, 
Boden- und Aushubmassen oder sonstigen Materialien sind auf Straßeneigentum nicht zulässig. 

 
1.2 Schmutz- und Abwasser �² auch im geklärten Zustand �² sowie sonstiges gesammeltes Wasser dürfen 

dem Straßeneigentum der Landesstraße 937 weder unmittelbar noch mittelbar zugeleitet werden.  
 
 

2.  Hinweis e 

2.1 Die Stellungnahme des Landesbetriebes Straßen NRW �² Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe 
vom 11.11.2024 beinhaltet keine Zustimmung zur Anlage von temporären Zufahrten. Evtl. 
erforderliche Baustellenzufahrten von der Landesstraße 937 sind bei der Regionalniederlassung 
Ostwestfalen-Lippe gesondert zu beantragen.  

 
 

 
P) Hinweis zu den Belangen der Adlerwarte Berlebeck  

1.  Hinweis  

1.1  Die Stadt Detmold hat am 14.11.2024 ihr Einvernehmen gem. § 36 BauGB zum Vorhaben erteilt. 
Gleichzeitig hat die Stadt darum gebeten, die Ergebnisse des Forschungsprojektes zum Flugverhalten 
der Vögel der Adlerwarte und die Einschätzung des die Untersuchung begleitenden Sachverständigen 
in geeigneter Weise in  die Genehmigung der insgesamt sieben WEA auf der Gauseköte aufzunehmen. 
�6�L�H�� �K�D�W�� �]�X�G�H�P�� �D�X�I�� �G�L�H�� �Å�6�D�F�K�Y�H�U�V�W�l�Q�G�L�J�H�� �(�L�Q�V�F�K�l�W�]�X�Q�J�� �]�X�� �G�H�Q�� �0�L�Q�G�H�V�W�Y�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q�� �H�L�Q�H�U��
Vereinbarkeit der geplanten Windenergieanlagen auf der Gauseköte mit den Belangen der 
Adlerwart �H�� �%�H�U�O�H�E�H�F�N�´�� �Y�R�Q�� �'�U���� �P�H�G���� �Y�H�W���� �'�R�P�L�Q�L�N�� �)�L�V�F�K�H�U�� �Y�R�P�� ���������������������� �K�L�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q������
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Zwischenzeitlich hat die Vorhabenträgerin die Bereitschaft signalisiert, die drei WEA auf Detmolder 
Stadtgebiet mit einem geeigneten Kamerasystem und der verbundenen automatischen 
Abschaltvorrichtung (z.B.  der Fa. Insensiv) auszustatten und diese Systeme regelmäßig während der 
Zeit zwischen März und Oktober unter Vorbehalt der technischen Umsetzbarkeit und 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu aktivieren. Des Weiteren soll nach Mitteilu ng der Stadt Detmold 
als Trägerin der Adlerwarte Berlebeck eine verbindliche Vereinbarung mit der Vorhabenträgerin 
über verschiedene freiwillige Maßnahmen, die - soweit möglich - bereits vor der Errichtung der 
Anlagen im Rahmen des geplanten Projektes erprobt und geplant werden sollen, geschlossen werden 
(Einsatz und Erprobung einer KI-gestützten Kameratechnik, Erprobung eines kamerabasierenden 
Erkennungssystems für den Steigflug zur Gauseköte hin, Besenderung von Vögeln und Auswertung 
der Flugrouten unter Berücksichtigung von Wetterbedingungen, Entwicklung/Installation eines 
zweiten Erkennungssystems für Sichteinschränkungen zur Detektion von Vögeln anhand von Sendern, 
Abstimmung/Einstellung von Abschaltbedingungen, Installation/Erprobung eines Vergrämungs -
systems, Ton, Licht, Färbung eines Rotorblatts, Vereinbarung von Abschaltzeiten während 
Flugshows, ggf. Ausweitung der Maßnahmen auch auf die WEA in Schlangen und Horn-Bad Meinberg). 
Dieser Sachstand zur beabsichtigten Vereinbarung zwischen der Vorhabenträgerin und der Stadt 
Detmold findet bei dieser Entscheidung Berücksichtigung.  
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IV. BEGRÜNDUNG 
 

1.  Verfahren  

Mit dem Genehmigungsantrag vom 18.12.2020 sowie den zugehörigen Nachträgen, letztmalig ergänzt am 
10.02.2025, beantragte  die Fa. WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG, 33100 Paderborn, 
Vattmannstraße 6, ursprünglich die Genehmigung nach § 4 des BImSchG für die Errichtung und den 
Betrieb von dreizehn Windenergieanlagen in den Außenbereichen der Gemeinde Schlangen, der Stadt 
Detmold und der Stadt Horn - Bad Meinberg. 
 
Der Antrag wurde in der Folge aufgrund der Versagung der luftverkehrsrechtlichen Zustimmung durch die 
zuständige Luftfahrtbehörde mit Bescheid vom 05.10.2022 abgelehnt.  
Infolge der Klage der Antragstelle rin gegen den Ablehnungsbescheid hat das Oberverwaltungsgericht für 
das Land NRW mit rechtskräftigem Urteil vom 16.02.2024 entschieden, dass die Ablehnung von sieben 
Windenergieanlagen rechtswidrig erfolgte und über diese Windenergieanlagen in einem wieder aufzu-
nehmenden Genehmigungsverfahren untere Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu 
entscheiden sei. Eine Änderung des Anlagentyps bzw. der verbleibenden sieben Standorte ging damit 
nicht einher.  
 
Die Antragsunterlagen wurden daher angepasst und ergänzt, der Antragsumfang auf die Errichtung und 
den Betrieb von sieben Windenergieanlagen in den Außenbereichen der Gemeinde Schlangen, der Stadt 
Detmold und der Stadt Horn - Bad Meinberg reduziert und die Antragsunterlagen am 16.05.2024 erneut 
eingereicht sowie vor der erneuten Behördenbeteiligung  letztmalig am 13.06.2024 ergänzt.  
 
Das Vorhaben ist nach § 4 BImSchG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und Nr. 1.6.2 
Buchstabe V des Anhanges zu § 1 der 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. Für 
die Entscheidung über den Antrag ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der ZustVU NRW das Fachgebiet 680 
Immissionsschutz, Umweltrecht und Controlling  des Kreises Lippe als  untere Immissionsschutzbehörde 
zuständig. 
 
Das Genehmigungsverfahren wurden nach den Vorschriften des §§ 4, 10, 19 BImSchG und der 9. BImSchV 
durchgeführt. Über den Genehmigungsantrag war aufgrund der Nennung der Anlage unter der Nr. 1.6.2 
Buchstabe V des Anhanges zu § 1 der 4. BImSchV nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 4. BImSchV grundsätzlich nach 
§ 19 Abs. 1 BImSchG im vereinfachten Verfahren ohne Beteiligung der Öffentlichkeit zu entscheiden. Die 
Antragstellerin hat jedoch gemäß § 7 Abs. 3 UVPG die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
beantragt. Das Verfahren wurde aus diesem Grund im förmlichen Verfahren nach § 10 BImSchG mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt.  
 
Das Vorhaben wurde nach § 10 Abs. 3 BImSchG am 17.06.2024 im Kreisblatt, in den Tageszeitungen 
Lippische Landes-Zeitung, Neue Westfälische und Westfalen -Blatt sowie auf der Internetseite des Kreise s 
Lippe und im UVP-Portal ( www.uvp -verbund.de) öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag, die Antragsunterlagen haben anschließend vom 24.06.2024 bis einschließlich 23.07.2024 in 
den Räumen der Gemeinde Schlangen (Vorraum des Bauamtes), der Stadt Detmold (Vordergebä ude 
Erdgeschoss �² Raum 1), der Stadt Horn-Bad Meinberg (Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften �² 
Raum 25), der Stadt Bad Lippspringe (Bauamt �² Raum 205) sowie des Kreises Lippe (Kreishaus, 
Bürgerservice), zur Einsicht ausgelegen und waren darüber hinaus auch auf der Internetseite des Kreises 
Lippe und im UVP-Portal eingestellt. Während der Auslegung und bis einen Monat nach Ablauf der 
Auslegungsfrist konnten Einwendungen gegen das Vorhaben bei der Gemeinde Schlangen, der Stadt 
Detmold, der Stadt Horn -Bad Meinberg, der Stadt Bad Lippspringe und beim Kreis Lippe erhoben werden. 
Gegen das Vorhaben wurden fristgerecht Einwendungen erhoben. 

http://www.uvp-verbund.de/
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Am 08.10.2024 wurde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG i. V. m. § 14 der 9. BImSchV der Erörterungstermin in 
32805 Horn-Bad Meinberg, Parkstraße 10 (Kurtheater ) durchgeführt. Der Erörterungstermin dient gem.  
§ 14 Abs. 1 der 9. BImSchV dazu, die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit diese für 
die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann. 
 
In dem benannten Erörterungstermin wurden den Einwendern der im Sinne des § 14  Abs. 2 der 9. BImSchV 
rechtzeitig erhobenen Einwendungen Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen zu erläutern. Zu diesem 
Zweck waren ebenfalls die Vertreter der durch die Einwendungen betroffenen Fachbehörden sowie die 
Antragstellerin und die Ersteller der Antragsunterlagen bzw. Fachgutachten anwesend.  
 
 
Eine Aussetzung der Entscheidung in diesem Genehmigungsverfahren gem. § 36a Abs. 1 
Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) kommt für dieses Genehmigungsverfahren 
aufgrund der Ausnahmeregelung des § 36a Abs. 3 LPlG NRW (Stichtagsregelung bzgl. der Vollständigkeit 
von Antragsunterlagen) nicht in Betracht.  
 
 
Mit Bescheid vom 26.02.2025 wurde der Genehmigungsantrag für die Errichtung und den Betrieb von 
sieben Windenergieanlagen (WEA) erneut abgelehnt mit der Begründung, dass das Vorhaben �² mit Verweis 
auf die Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold als Regionalplanungsträgerin - insgesamt im 
Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung stehe und damit öffentlich -rechtliche Vorschriften gem.       
§ 6 BImSchG i. V. m. § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB dem beantragten Vorhaben entgegenstünden. 
 
In der Folge änderte die Vorhabenträgerin ihre bereits im Vorfeld der Ablehnungsentscheidung 
eingereichte Verpflichtungsklage (Untätigkeitsklage) beim OVG NRW dahingehend, dass nunmehr 
beantragt wurde, den Kre is Lippe unter Aufhebung des Ablehnungsbescheides vom 26.02.2025 zu 
verpflichten, die beantragte Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der sieben WEA zu erteilen. 
 
 
Begründung Rücknahme des Ablehnungsbescheides vom 26.02.2025  

Gem. § 48 Abs. 1 Satz 1 VwVfG NRW kann ein rechtswidriger Verwaltungsakt, auch nachdem er 
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit 
zurückgenommen werden. 
 
�Å�1�D�F�K���†���������$�E�V�����6���������L�V�W���L�P���*�U�X�Q�G�V�D�W�]���M�H�G�H�U���U�H�F�K�W�V�Z�L�G�U�L�J�H���9�H�Uwaltungsakt aufhebbar. Dieser Grundsatz 
�G�H�U�� �Å�I�U�H�L�H�Q�´�� �5�•�F�N�Q�H�K�P�E�D�U�N�H�L�W�� �Q�D�F�K�� �(�U�P�H�V�V�H�Q�� �E�H�U�X�K�W�� �D�X�I�� �G�H�P�� �*�H�E�R�W�� �G�H�U�� �*�H�V�H�W�]�P�l�‰�L�J�N�H�L�W�� �G�H�U��
Verwaltung. Am Bestand eines rechtswidrigen belastenden Verwaltungsaktes besteht kein schützens -
�Z�H�U�W�H�V���,�Q�W�H�U�H�V�V�H���´ 
 
Vgl. BeckOK VwVfG/J. Müller, 66. Ed. 1.4.2024, VwVfG § 48, Rn. 22  
 
Tatbestandliche Voraussetzung für den Anwendungsbereich des § 48 Abs. 1 VwVfG NRW ist demnach das 
Vorliegen eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes.  
 
�Å�'�L�H�� �5�H�F�K�W�V�Z�L�G�U�L�J�N�H�L�W�� �G�H�V�� �D�X�I�]�X�K�H�E�H�Q�G�H�Q��Verwaltungsakts ist eine zwingende Voraussetzung im 
Tatbestand des § 48 Abs. 1 S. 1 für die behördliche Rücknahmeentscheidung. Dies gilt für begünstigende 
und nicht begünstigende Verwaltungsakte gleichermaßen. Bei der Rücknahme eines begünstigenden 
Verwalt ungsakts weist das BVerwG der Behörde die Feststellungslast dafür zu, dass der begünstigende 
�9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�D�N�W���U�H�F�K�W�V�Z�L�G�U�L�J���H�U�J�D�Q�J�H�Q���L�V�W�����8�Q�D�E�K�l�Q�J�L�J���G�D�Y�R�Q���H�U�I�•�O�O�W���G�D�V���0�H�U�N�P�D�O���G�H�U���Å�5�H�F�K�W�V�Z�L�G�U�L�J�N�H�L�W�´��
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eine Abgrenzungsfunktion; es unterscheidet die Rücknahme von der behördlichen Aufhebung eines 
rechtmäßigen Verwaltungsakts im Wege des Widerrufs (§ 49 Abs. 1, 2 und 3). 
 
Rechtswidrig i. �×S.�×d. § 48 Abs. 1 S. 1 ist derjenige �² fehlerhafte, aber nicht nichtige (§ 44) und damit 
unwirksame (§ 43 Abs. 3) �² �Å�9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�D�N�W, welcher durch unrichtige Anwendung bestehender 
�5�H�F�K�W�V�V�l�W�]�H�� �]�X�� �6�W�D�Q�G�H�� �J�H�N�R�P�P�H�Q�� �L�V�W�´���� �'�H�U�� �V�R�� �X�P�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�H�� �9�H�U�V�W�R�‰�� �H�L�Q�H�V�� �9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�D�N�W�V�� �J�H�J�H�Q��
Rechtsnormen hat mehrere Facetten:  

�² Der Vorrang des Gesetzes ist stets zu beachten, der Vorbehalt des Gesetzes gilt für 
Grundrechtsbeeinträchtigungen und sonstige wesentliche Entscheidungen.  

�² Rechtswidrig ist der Verwaltungsakt, wenn die notwendige Ermächtigungsgrundlage fehlt oder 
weggefallen ist.  

�² Fehler im Verwaltungsverfahren (einschließlich eines nicht richtig ermit telten Sachverhalts) führen 
ebenfalls zur Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts (vgl. aber �:  Rn. 95�×ff.).  

�² Rechtsanwendungsfehler liegen bei einer fehlerhaften Auslegung geltenden Rechts sowie einer 
unrichtigen Anwendung einer Rechtsnorm auf den Sachverhalt vor.  

�² Dabei ist es unerheblich, ob die Voraussetzungen der Norm für den Erlass des Verwaltungsakts nicht 
erfüllt sind oder ob ein Ermessensfehler zur Rechtswidrigkeit führt.  

 
Entscheidend ist die objektive Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts, die Verletzun g eines subjektiven 
Rechts setzt § 48 Abs. 1 S. 1 nicht voraus.�  ́
 
Vgl. Schoch/Schneider/Schoch, 5. EL Juli 2024, VwVfG § 48, Rn. 80-81 
 
Der Ablehnungsbescheid vom 26.02.2025 stellt unstrittig einen belastenden (nicht begünstigenden) 
Verwaltungsakt im Sinne von § 35 VwVfG NRW dar, sodass die Regelungen des § 48 Abs. 2 bis 4 VwVfG 
NRW nicht anzuwenden sind.  Die Begründung der Ablehnung stützte sich auf dem beantragten Vorhaben 
entgegenstehende Belange gem. § 6 BImSchG i. V. m. § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB in Form eines Widerspruchs 
der hier gegenständlichen WEA als raumbedeutsame Vorhaben zu den Zielen der Raumordnung 
(namentlich Ziel F 22 Abs. 3  des Regionalplans OWL). 
 
Mit Beschluss vom 05.03.2025 hat der 22. Senat des OVG NRW im Verfahren 22 F 3/25 (Einstellungs-/ 
Kostenfestsetzungsbeschluss im Verfahren zur Androhung eines Zwangsgeldes nach § 172 VwGO) Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit der Ablehnungsentscheidung vom 26.02.2025 aufgeworfen und dabei in Frage 
gestellt,  

- dass es sich bei dem Plansatz F 22 Abs. 3 des Regionalplans OWL im Verhältnis zu F 22 Abs. 2 des 
Regionalplans OWL um ein eigenständiges Ziel handelt (Exklusivität des Ziels F 22 Abs. 3 des 
Regionalplans OWL), 

- dass es sich bei dem Plansatz F 22 Abs. 3 des Regionalplans OWL um eine wirksame zielförmige 
Festlegung �² in Abgrenzung zu einem Grundsatz der Raumordnung �² handelt, der vom Träger der 
Raumordnung abschließend abgewogen wurde (Endabgewogenheit des Ziels F 22 Abs. 3 des 
Regionalplans OWL), 

- dass in Ansehung des erteilten gemeindlichen Einvernehmens der Stadt Detmold, der Gemeinde 
Schlangen und der Stadt Horn-Bad Meinberg mit dem jeweils zum Ausdruck gebracht wurde, dass  das 
WEA-�9�R�U�K�D�E�H�Q�� �V�L�F�K�� �Å�G�D�P�L�W�� �M�H�G�H�Q�I�D�O�O�V�� �Q�D�F�K�� �G�H�U�H�Q�� �$�X�I�I�D�V�V�X�Q�J�� �Å�L�P�� �5�D�K�P�H�Q�� ���L�K�U�H�U���� �N�R�P�P�X�Q�D�O�H�Q��
�%�D�X�O�H�L�S�O�D�Q�X�Q�J�´�� �E�H�Z�H�J�W���� �G�L�H��förmliche Durchführung einer isolierten Positivplanung (kommunale 
Bauleitplanung) regionalplanerisch zwingend erforderlich ist.  
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Des Weiteren hat das OVG NRW mit Beschluss vom 07.03.2025 (8 B 730/24.NE) �² wenn auch in einem 
anderen Zusammenhang und ohne in eine nähere Prüfung des Genehmigungsanspruchs einzutreten - auch 
den Plansatz F 22 Abs. 2 des Regionalplans OWL auf die Zulässigkeitsprüfung von WEA angewendet. 
Insoweit hat auch der 8. Senat des OVG NRW die bisher seitens der Bezirksregierung Detmold als 
Regionalplanungsträgerin vertretene Exklusivität von Ziel F 22 Abs. 3 des Regionalplans OWL für die 
regionalplanerische Prüfung von WEA nicht geteilt, sondern wie selbstverständlich auch die 
Ausnahmeregelung der Planregelung in F 22 Abs. 2 des Regionalplans OWL für die Prüfung der 
Zulässigkeitsvoraussetzungen von WEA herangezogen.  
 
Am 25.03.2025 hat weiterhin im Verfahren 22 D 28/25 (Verpflichtungsklage der WestfalenWIND Planungs 
GmbH & Co. KG hinsichtlich der Erteilung einer Genehmigung unter Rücknahme des Ablehnungs-
bescheides vom 26.02.2025) die mündliche Erörterung stattgefunden. Im Rahmen der Erörterung der 
Sach- und Rechtslage führte der Senat deutlich aus, dass nach seiner rechtlichen Auffassung an der im 
Zuge des o.g. Beschlusses vom 05.03.2025 geäußerten rechtlichen Einschätzung festgehalten und von 
einer Rechtswidrigkeit der Ablehnung ausgegangen werde.  In dem Protokoll zum Erörterungstermin heißt 
es dazu: 
�Å�'�H�U���6�H�Q�D�W���Z�H�L�V�W���G�D�U�D�X�I���K�L�Q�����G�D�V�V���Q�D�F�K���G�H�P���(�U�J�H�E�Q�L�V���G�H�V���(�U�|�U�W�H�U�X�Q�J�V�W�H�U�P�L�Q�V���Q�D�F�K���H�L�Q�K�H�O�O�L�J�H�U��Auffassung 
der Berufsrichter sich auch die 2. Ablehnung des Genehmigungsantrages mit Bescheid vom 26. Februar 
2025 als rechtswidrig erweisen dürfte.  
 
�'�H�U���3�U�R�J�U�D�P�P�V�D�W�]���Å�=�L�H�O���)�������$�E�V�������´���G�H�V���5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�V���2�:�/���G�•�U�I�W�H���K�L�H�U���Q�L�F�K�W���D�O�V���]�X���E�H�D�F�K�W�H�Q�G�H�V���=�L�H�O��
der Raumordnung der Zulässigkeit des Vorhabens entgegenstehen. Um ein (rechtmäßiges) Ziel der 
Raumordnung dürfte es sich schon deshalb nicht handeln, weil sich nicht feststellen lässt, dass ihm die 
erforderliche abschließende Abwägung der relevanten Belange zugru nde liegt �² das gilt namentlich für 
�G�L�H���%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �G�H�U���]�X���E�H�D�F�K�W�H�Q�G�H�Q���O�D�Q�G�H�V�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K�H�Q���5�D�K�P�H�Q�E�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q�����Å�=�L�H�O�H�´�� ������-1 bzw. 
10.2-6 des LEP, Vorgaben des LEP-Erlasses Erneuerbare Energien). Die Erwägungen des Regionalplaners 
sind insoweit auch kaum  widerspruchsfrei. Zudem fehlt es insoweit an nachvollziehbaren und 
belastbaren statistischen Grundlagen für die hier in Rede stehenden Festlegungen.  
 
Jenseits dessen dürfte es dem Plansatz an dem erforderlichen abschließend abgewogenen Zielkern 
fehlen. Da �V�� �Å�2�E�´�� �G�H�U�� �,�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�Q�D�K�P�H�� �Y�R�Q�� �:�D�O�G�� �E�O�H�L�E�W�� �Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J�� �G�H�Q�� �.�R�P�P�X�Q�H�Q�� �•�E�H�U�O�D�V�V�H�Q���� �R�K�Q�H��
dass es insoweit lenkende Vorgaben formeller oder inhaltlicher Art gäbe.  Dabei ist zudem nicht 
erkennbar gewürdigt, dass angesichts der Situation im Planungsraum und des V erhaltens der 
Bezirksregierung das Inkrafttreten des Regionalplans bei einem solchen Verständnis ein vollständiges 
�9�H�U�E�R�W���G�H�U���:�D�O�G�L�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�Q�D�K�P�H���E�H�J�U�•�Q�G�H�W�H���� �G�D�V���]�X�G�H�P���Å�(�Z�L�J�N�H�L�W�V�Z�L�U�N�X�Q�J�´���H�Q�W�I�D�O�W�H�Q���N�|�Q�Q�W�H�����R�K�Q�H��
dass es insoweit einen regionalplanerischen Ei nfluss gäbe. 
 
�'�H�U���6�D�W�]�������G�H�V���$�E�V���������E�H�W�U�L�I�I�W���K�L�Q�J�H�J�H�Q���D�O�O�H�L�Q���H�L�Q�H�Q���7�H�L�O�D�V�S�H�N�W���G�H�V���Å�:�L�H�´���H�L�Q�H�V���H�W�Z�D�L�J�H�Q���9�R�U�J�H�K�H�Q�V���G�H�U��
Kommunen. Ob dies für einen abschließend abgewogenen Zielkern grundsätzlich ausreichen könnte, ist 
bereits zweifelhaft. Zumindest verlangt die Entscheidung aber mit dem Erfordernis der Vereinbarkeit 
mit der Erholungs - und Schutzfunktion des Waldes eine Abwägung, die nicht als in der Weise 
determiniert angesehen werden kann, dass eine solche bestehende Funktion der Inanspruchnahme 
generell ent gegenstünde. Damit fehlt es insoweit aber an der für eine Zielvorgabe erforderlichen 
Verbindlichkeit.  
 
Jenseits dessen sperrte aber auch ein Verständnis des Abs. 3 als Ziel der Raumordnung nicht einen 
Rückgriff auf den Programmsatz nach Abs. 2. Für die vom  Beklagten angenommene Exklusivität fehlen 
nach Überzeugung des Senats belastbare Anhaltspunkte. 
 
Hiergegen spricht zunächst, dass die Regel, von der Abs. 3 eine Ausnahme machen soll, dort überhaupt 
nicht steht, sondern allein in Abs. 2 Satz 1, der wiederu m nur einen Grundsatz darstellt; zudem ist in 
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den Erläuterungen zu Ziel F22 hinsichtlich der Windenergienutzung im Wald von einem 
�Å�Q�D�F�K�]�X�Z�H�L�V�H�Q�G�H�Q�� �%�H�G�D�U�I�´�� �G�L�H�� �5�H�G�H���� �'�D�V�� �N�D�Q�Q�� �V�L�F�K�� �R�I�I�H�Q�N�X�Q�G�L�J�� �Q�X�U�� �D�X�I�� �$�E�V���� ���� �E�H�]�L�H�K�H�Q���� �Z�l�K�U�H�Q�G�� �L�Q��
Abs. 3 davon gerade keine Red�H���L�V�W�����:�D�V���J�H�J�H�Q���H�L�Q���9�H�U�V�W�l�Q�G�Q�L�V���D�O�V���Å�]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�´���0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W���V�S�U�H�F�K�H�Q��
sollte, wird auch nicht recht deutlich, zumal es in diesem Fall mehr als nahegelegen hätte, dies durch 
�G�L�H�� �9�H�U�Z�H�Q�G�X�Q�J�� �G�H�V�� �:�R�U�W�H�V�� �Å�Q�X�U�´�� �D�X�V�]�X�G�U�•�F�N�H�Q���� �+�L�Q�]�X�� �N�R�P�P�W���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �6�\�Q�R�S�V�H�Q�� �D�Q�� �Yerschiedenen 
Stellen von einer Parallelität von regionalplanerischer und gemeindlicher Steuerung der 
Waldinanspruchnahme für Windkraftanlagen bzw. von einer ergänzenden Funktion der Bauleitplanung 
ausgehen. Bei einem exklusiven Verständnis steuerte der Reg ionalplan selbst aber letztlich nichts, von 
�G�H�U�� �J�H�Z�R�O�O�W�H�Q�� �Å�8�Q�W�H�U�V�W�•�W�]�X�Q�J�´�� ���5�Q���� �������� �G�H�V�� �5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�V���� �E�O�L�H�E�H�� �H�E�H�Q�I�D�O�O�V�� �Q�L�F�K�W�V�� �•�E�U�L�J���� �'�L�H�V�H�V��
Verständnis liegt ersichtlich auch dem Beschluss des 8. Senats vom 7. März 2025 �² 8 B 730/24.NE �², S. 6 
f. = juris R n. 21, zugrunde. Schließlich fehlt es insgesamt an einer Begründung, womit sich eine mit der 
Annahme einer Exklusivität zwangsläufig verbundene Schlechterstellung ausgerechnet  der im 
überragenden öffentlichen Interesse stehenden Nutzung der Windenergie geg enüber anderen Fällen der 
Inanspruchnahme von Waldflächen rechtfertigen lassen könnte.  
 
Vor diesem Hintergrund dürfte es schließlich im Sinne einer wohlwollenden, geltungserhaltenden 
Auslegung sachgerecht und erforderlich sein, zumindest das hier vorliegende ausdrückliche 
�J�H�P�H�L�Q�G�O�L�F�K�H�� �(�L�Q�Y�H�U�Q�H�K�P�H�Q�� �D�O�V�� �Å�]�L�H�O�N�R�Q�I�R�U�P�´�� �]�X�� �Z�H�U�W�H�Q���� �'�D�I�•�U�� �V�S�U�L�F�K�W�� �G�L�H�� �R�I�I�H�Q�H�� �)�R�U�P�X�O�L�H�U�X�Q�J����
�Z�R�Q�D�F�K���G�L�H���,�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�Q�D�K�P�H���Å�L�P���5�D�K�P�H�Q�´���X�Q�G���Q�L�F�K�W���D�O�O�H�L�Q���Å�G�X�U�F�K�´���G�L�H���%�D�X�O�H�L�W�S�O�D�Q�X�Q�J���H�U�I�R�O�J�H�Q���N�D�Q�Q��
und einem ausdrücklich erteilten gemein dlichen Einvernehmen immerhin die positive Einschätzung des 
�7�U�l�J�H�U�V���G�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J�V�K�R�K�H�L�W���]�X�J�U�X�Q�G�H���O�L�H�J�W�����G�D�V�V���V�L�F�K���G�L�H���$�Q�O�D�J�H�Q���Å�L�P���5�D�K�P�H�Q�´���G�H�U���N�R�P�P�X�Q�D�O�H�Q���3�O�D�Q�X�Q�J��
(§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB) bewegen, die insoweit eben auch die Möglichkeit eröffnet, Waldf lächen 
in Anspruch zu nehmen. Dies gilt umso mehr, als sich die Kommunen insoweit gerade nicht auf den 
Programmsatz F 22 Abs. 3 des Regionalplans berufen haben (§ 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB) und damit �² wie 
auch nach die Fachbehörde Landesbetrieb Wald und Holz in allen ihren Stellungnahme im 
Genehmigungsverfahren �² klargestellt haben, dass aus ihrer Sicht die Vereinbarkeit mit der Schutz - und 
�(�U�K�R�O�X�Q�J�V�I�X�Q�N�W�L�R�Q���J�H�J�H�E�H�Q���L�V�W���´ 
 
Insofern besteht unter Würdigung der dargestellten Äußerungen unterschiedlicher Senate des OVG NRW 
die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass die Ablehnungsentscheidung vom 26.02.2025 unter 
Bezugnahme auf Ziel F 22 Abs. 3 des Regionalplans OWL im Falle eines gerichtlichen Urteils für 
rechtswidrig erklärt würde. Von einer objektiven  Rechtswidrigkeit des Ablehnungsbescheides vom 
26.02.2025 ist somit auszugehen.  
 
Die Entscheidung über eine Rücknahme des rechtswidrigen Ablehnungsbescheides vom 26.02.2025 habe 
ich unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens zu treffen.  
 
�ÅDie Rücknahme eines nicht begünstigenden Verwaltungsakts steht nach § 48 Abs. 1 S. 1 im behördlichen 
Ermessen. Das Rücknahmeermessen mutiert nicht etwa zur Rücknahmepflicht, wenn der betreffende 
Verwaltungsakt rechtswidrig und belastend ist. Zwar mag die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 
Abs. 3 GG) zu parallelen Interessen der Verwaltung und des Betroffenen führen (Wiederherstellung eines 
rechtmäßigen Zustands), jedoch sichert das Rechtsstaatsprinzip unter den Aspekten der Rechtssicherheit 
und des Rechtsfriedens das Rücknahmeermessen ab. Nur ausnahmsweise ist das Ermessen auf Null 
reduziert, so dass eine Pflicht zur Rücknahme des nicht begünstigenden Verwaltungsakts besteht, 
insoweit gelten die allgemeinen Direktiven ( �:  Rn. 284�×ff.). Dasselbe gilt in Bezug auf einen Ansp ruch des 
Betroffenen auf Rücknahme des Verwaltungsakts (dazu �:  Rn. 319).�´ 
 
Vgl. Schoch/Schneider/Schoch, 5. EL Juli 2024, VwVfG § 48, Rn. 114 
 
Unter Berücksichtigung der  seitens des OVG NRW geäußerten rechtlichen Auffassung kann die Regelung 
des F 22 Abs. 3 des Regionalplans OWL dem hier gegenständlichen Vorhaben nicht rechtmäßig 
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entgegengehalten werden. Vor dem Hintergrund, dass andere Belange dem Vorhaben derzeit nicht 
entgegenstehen, war diese Rücknahme im Sinne der Fortführung und der erneuten Entscheidung über 
den Genehmigungsantrag im Rahmen des ausgeübten Ermessens geboten; entgegenstehende Gründe sind 
nicht ersichtlich. Insoweit entspricht diese Rücknahme auch der konsequenten Umsetzung und 
Weiterführung der unter Beachtung der dargestellten rechtlichen Einschätzung des OVG NRW geänderten 
Rechtsauffassung des Kreises Lippe. 
 
In Bezug auf diese Rücknahme sind für die WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG keine Nachteile 
erkennbar. Insbesondere vor dem Hintergrund des zeitnah zu erw artenden Inkrafttretens der 1. Änderung 
des Regionalplans (Feststellungsbeschluss des Regionalrats Detmold vom 24.03.2025), der in diesem 
Zusammenhang mit der Feststellung des Erreichens des für die Planungsregion Detmold geltenden 
Teilflächenziels  gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WindBG i.V.m. Ziel 10.2-2 Landesentwicklungsplan 
Nordrhein-Westfalen einhergehenden Entprivilegierung nach § 249 Abs. 2 BauGB für die beantragten WEA 
(aufgrund der Lage außerhalb von Windenergiegebieten) und unter Berücksichtigung der  
Entscheidungsfristen nach § 10 Abs. 6a BImSchG, liegt eine Rücknahme des Ablehnungsbescheides vom 
26.02.2025 und die Erteilung einer Genehmigung sogar im deutlichen Interesse der Vorhabenträgerin.  
Ein Zuwarten auf das Inkrafttreten der 1. Änderung des Reg ionalplans ist vor dem Hintergrund der 
gesamten Verfahrenslaufzeit, der ansonsten vorliegenden Entscheidungsreife und Genehmigungs-
fähigkeit sowie mit Blick auf mögliche Schadensersatzpflichten nicht angezeigt.  
Letztlich ist im Rahmen der Ermessenerwägungen hinsichtlich der Rücknahme des Ablehnungsbescheides 
vom 26.02.2025 auch die gesetzgeberische Wertung in § 2 EEG zu berücksichtigen. Demnach liegen die 
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen im überragenden öffentlichen Interesse; dieses 
überragende öffentliche Interesse an der Windenergienutzung ist im Rahmen von Schutzgüter -
abwägungen vorrangig zu berücksichtigen (§ 2 Satz 1 und 2 EEG). 
 
Die Rücknahme des Ablehnungsbescheides vom 26.02.2025 ist weiterhin  im Sinne der Verhältnismäßigkeit 
geeignet, erforderlich und angemessen.  
 
 
2.  Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  

Der Antrag mit den zugehörigen Antragsunterlagen wurde den im Genehmigungsverfahren zu 
beteiligenden Trägern öffentlicher Belange und Fachbehörden, und zwar 
 

�¾ der Gemeinde Schlangen 

�¾ der Stadt Detmold  

�¾ der Stadt Horn-Bad Meinberg  

�¾ der Stadt Bad Lippspringe 

�¾ dem Kreis Lippe: 

�¾ untere Naturschutzbehörde  

�¾ untere Wasserbehörde 

�¾ untere Abfallbehörde  

�¾ untere Bodenschutzbehörde 

�¾ untere Immissionsschutzbehörde 

�¾ 630.2 Technische Bauaufsicht und Brandschutz 

�¾ 610.1 Kreisentwicklungsplanung 
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�¾ EB 660 - Eigenbetrieb Straßen  

�¾ der Stadt Detmold, Fachbereich 3, Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst, 
Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz 

�¾ der Bezirksregierung Detmold, Dez. 55 - Arbeitsschutz 

�¾ der Bezirksregierung Detmold, Dez. 32 - Regionalentwicklung 

�¾ dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleitungen der Bundeswehr, 
Düsseldorf 

�¾ der Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 �² Luftverkehr  

�¾ dem Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe 

�¾ dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Ostwestfalen-Lippe 

�¾ der Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Lippe  

�¾ der Lippe Tourismus & Marketing GmbH 

�¾ dem LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen  

�¾ dem LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld,  

�¾ dem Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge  

�¾ der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen  

�¾ der Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung 
(Stadtwerke Lippe -Weser Service GmbH & Co. KG, Westfalen Weser Netz GmbH, Gemeindewerke 
Schlangen GmbH, Stadtwerke Detmold, Stadtwerke Bielefeld, Wasserwerke Paderborn GmbH) 

�¾ dem Richtfunkbetreiber (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Die nste) 

 
zur fachlichen Prüfung und Stellungnahme zugeleitet.  
 
Die Städte Detmold und Horn-Bad Meinberg sowie die Gemeinde Schlangen wurden jeweils  als Träger der 
Planungshoheit und als untere Denkmalbehörde zu dem Vorhaben gehört. Die beteiligten Fachbehörden 
haben den Antrag und die Unterlagen geprüft und keine grundsätzlichen Einwände gegen die Errichtung 
und den Betrieb der Windenergieanlage n erhoben. Die Fachbehörden haben Nebenbestimmungen und 
Hinweise vorgeschlagen, unter deren Voraussetzung sie die Genehmigungsfähigkeit der Windenergie-
anlagen befürworten.  
 
 
2.1  Immissionsschutz  

Aus Sicht des Immissionsschutzes, werden keine Bedenken gegen die Erteilung dieses Bescheides 
erhoben. Die von der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe benannten Auflagenvorschläge 
zur Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit i. S. von § 6 des BImSchG wurden in Abschnitt III. Buchstabe 
B) als Nebenbestimmungen aufgenommen. 
 
Schallimmissionen 

Die Schallimmissionen wurden auf der Grundlage der vorgelegten Schallimmissionsprognose hin über-
prüft. Die Schallimmissionsprognose belegt die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Zulassungs-
voraussetzungen i. S. von Nr. 6 der TA Lärm für alle Immissionsorte mit Schutzanspruch im Einwirkbereich 
der beantragten Windenergieanlage n, wenn die in der Prognose getroffenen Annahmen und Festlegungen 
im Normalbetrieb für jeden Betriebszustand eingehalten werden. Eine Genehmigungsfähig keit bzgl. der 
Schallimmissionen der beantragten Windenergieanlagen ist aus diesen Gründen gegeben.  
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Schattenwurf  

Der durch den Betrieb der Windenergieanlage zu erwartende Schattenwurf wurde auf der Grundlage der 
vorgelegten Schattenwurfprognose überprüft.  Die Schattenwurfprognose belegt, dass eine Abschalt-
einrichtung für Schattenwurf für die beantragte n Windenergieanlagen erforderlich ist. Die Einhaltung der 
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen ist durch die zum Schattenwurf getroffenen 
Nebenbestimmungen sichergestellt.  
 
 
2.2 Bauplanungs - und Bauordnungsrecht  

Bauplanungsrecht 

Gemeinde Schlangen 

Die Gemeinde Schlangen hatte bereits im Rahmen der ersten Behördenbeteiligung i m Mai 2021 (für 
insgesamt 13 Windenergieanlagen) mit Stellungnahme vom 20.07.2021 das gemeindliche Einvernehmen 
für sechs Windenergieanlagen auf ihrem Gemeindegebiet erteilt. Nach Anpassung des Antragsgegen-
standes mit Reduzierung des Antragsumfangs auf sieben Windenergieanlagen und Wiederaufnahme des 
Verfahrens sowie erneuter Behördenbeteiligung im Juni 2024 hat die Gemeinde Schlangen mit 
abschließender Stellungnahme vom 23.07.2024 das gemeindliche Einvernehmen für eine 
Windenergieanlage auf ihrem Gemeindegebiet (WEA SG-37) erteilt.  
 
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Schlangen aus dem Jahr 1999 entfaltet aufgrund 
von Bekanntmachungsmängeln  keine Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (Vgl. OVG NRW, 
Urteil vom 07.03.2019 �² 2 D 36/18.NE). Insofern sind die hier gegenständlichen WEA im Außenbereich der 
Gemeinde Schlangen �² trotz der Lage außerhalb von ausgewiesenen Flächen für Windenergieanlagen - 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert und damit im Hinblick auf die Festsetzunge n des Flächen-
nutzungsplans zulässig. 
 
 
Stadt Detmold  

Das gemeindliche Einvernehmen ist im Rahmen der ersten Behördenbeteiligung im Mai 2021 von der Stadt 
Detmold gem. § 36 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 13.07.2021 zunächst fristgerecht versagt worden. 
Die Stadt Detmold wies weiterhin darauf hin, dass die Antragsunterlagen zum damaligen Zeitpunkt nicht 
vollständig seien. Bereits im Voraus hatte die Stadt Detmold mit Stellungnahmen vom 01.06.2021, 
18.06.2021 sowie 13.07.2021 die Ergänzung der Antragsunterlagen zu verschiedenen Punkten gefordert.  
 
Nach Anpassung des Antragsgegenstandes mit Reduzierung des Antragsumfangs auf sieben Windenergie-
anlagen und Wiederaufnahme des Verfahrens sowie erneuter Behördenbeteiligung im Juni 2024  hat die 
Stadt Detmold jedoch mit  Stellungnahme vom 14.11.2024 das gemeindliche Einvernehmen für die drei 
Windenergieanlagen auf ihrem Stadtgebiet  (WEA DT-09, DT-10, DT-11) erteilt.  
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Detmold aus dem Jahr 2004 entfaltet aufgrund von Bekanntmachungs -
mängeln keine Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB und ist diesbezüglich offensichtlich 
unwirksam; auch die Bekanntmachung der 140. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Detmold 
aus dem Jahr 1999 genügt den gerichtlich festgestellten Anforderu ngen an eine ortsübliche Bekannt -
machung der Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde offensichtlich nicht und ist daher 
hinsichtlich einer Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB unwirksam, sodass ein hilfsweiser 
Rückgriff ausscheidet. Insofern sind die hier gegenständlichen WEA im Außenbereich der Stadt Detmold 
�² trotz der Lage außerhalb von ausgewiesenen Flächen für Windenergieanlagen - nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB privilegiert und damit im Hinblick auf die Festsetzungen des Flächennutzung splans zulässig. 
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Stadt Horn- Bad Meinberg 

Das gemeindliche Einvernehmen ist im Rahmen der ersten Behördenbeteiligung im Mai 2021 von der Stadt 
Horn-Bad Meinberg gem. § 36 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 08.07.2021 zunächst fristgerecht versagt 
worden. Die Versagung des Einvernehmens wurde insbesondere damit begründet, dass  

- gerade in den Bereichen der Vorhabenstandorte das Landschaftsbild u. a. wegen der Nähe zu den 
Externsteinen, die eine besondere touristische Attraktion und Denkmal für Horn -Bad Meinberg und 
die gesamte Region darstellen würden, als besonders wertvoll anzusehen seien und von Bauvorhaben 
insbesondere mit der beantragten Gesamthöhe von 246 m frei gehalten werden müssten;  

- die Vorhabenstandorte als Kammlage des Teutoburger Waldes eingeordnet würden. Diese seien gem. 
Ziel 6 des Regionalplans �² Sachlicher Teilabschnitte �² Nutzung der Windenergie von Windenergie-
anlagen freizuhalten;  

- davon ausgegangen würde, dass geschützte Arten in dem Bereich der geplanten Standorte erhebliche 
beeinträchtigt wür den; 

- davon ausgegangen würde, dass die umliegenden Denkmäler und geschützten Bereich wie die 
Externsteine, der Historische Stadtkern Horn mit seinen weiteren Denkmälern, der Kurpark in Bad 
Meinberg und der Lippische Velmerstot durch das geplante Vorhaben u nzumutbar beeinträchtigt 
würden;  

- zur Bewertung der Belange des Denkmalschutzes und des Landschaftsbildes mit E-Mails vom 
08.06.2021 und 08.07.2021 weitere Unterlagen und Visualisierungen nachgefordert worden seien, die 
bisher noch nicht eingegangen seien. 

Nach Anpassung des Antragsgegenstandes mit Reduzierung des Antragsumfangs auf sieben Windenergie-
anlagen und Wiederaufnahme des Verfahrens sowie erneuter Behördenbeteiligung im Juni 2024 hat die 
Stadt Horn-Bad Meinberg jedoch mit abschließender Stellungnahme vom 01.08.2024 das gemeindliche 
Einvernehmen für die drei Windenergieanlagen auf ihrem Stadtgebiet  (WEA HB-38, HB-39, HB-40) erteilt.  

 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Horn-Bad Meinberg aus dem Jahr 2012 entfaltet keine Ausschluss-
wirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, weil er in Bezug auf die Windenergienutzung eine reine 
Positivplanung enthält; auch ein hilfsweise Rückgriff auf die 28. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Hord-Bad Meinberg aus dem Jahr 1998 scheidet aufgrund von Bekanntmachungsmängeln 
diesbezüglich aus, da sich der Geltungsbereich nicht aus der Bekanntmachung ergibt (Vgl. VG Minden, 
Urteil vom 27.09.2018 - 11 K 6694/16). Insofern sind die hier gegenständlichen WEA im Außenbereich der 
Stadt Horn-Bad Meinberg �² trotz der Lage a ußerhalb von ausgewiesenen Flächen für Windenergieanlagen 
- nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert und damit im Hinblick auf die Festsetzungen des Flächen -
nutzungsplans zulässig. 
 
 
Abteilung 610.1 Kreisentwicklungsplanung des Kreises Lippe  

Die Abteilung 610.1 Kreisentwicklungsplanung des Kreises Lippe hat die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit des Vorhabens geprüft und mit Stellungnahme vom 10.07.2024 keine Bedenken erhoben.  
 
Für das Gemeindegebiet Schlangen und das Stadtgebiet Horn-Bad Meinberg wurde darauf hingewiesen, 
dass es derzeit keinen Flächennutzungsplan mit Regelungen zur Nutzung der Windenergie gibt.  
 
Es handele sich um raumbedeutsame Vorhaben, daher seien die Ziele der Raumordnung zu beachten. Die 
Kreisentwicklungsplanung geht davon aus, dass der LEP NRW und der Regionalplan OWL dem Vorhaben 
aufgrund der gerichtlichen Rückstufung der LEP-Ziele 7.3-1 (Wald) und 7.2-3 (BSN) zu Grundsätzen nicht 
entgegen stehen. Gleiches würde aus sich der Kreisentwicklungsplanung für die 1. Änderung des 
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Regionalplans OWL gelten, der bisher nur in seiner Gebietskulisse vorliegen würde. Hinsichtlich der 
abschließenden Prüfung der raumordnerischen Vorhaben wurde an die Regionalplanung der 
Bezirksregierung Detmold verwiesen.  
 
 
Regionalentwicklung  der Bezirksregierun g Detmold 

Nach Wiederaufnahme des Genehmigungsverfahrens und erneuter Behördenbeteiligung vom Juni 2024 
hat die Bezirksregierung Detmold aus Sicht der Regionalplanung erstmals mit Schreiben vom 17.07.2024 
Stellung genommen und auf die zeichnerischen, textl ichen Festlegungen und Ziele des LEP NRW sowie 
die textlichen Festlegungen und Ziele im Regionalplan OWL hingewiesen.  
 
Mit ergänzenden Stellungnahmen vom 15.01.2025 und 28.01.2025 hat die Bezirksregierung Detmold für 
den Prüfbereich der Regionalplanung keine positive Stellungnahme zu den gegenständlichen WEA erteilt  
sondern u.a. darauf hingewiesen, dass nach dortiger Auffassung unter Anwendung des Ziels F 22 Abs. 3 
des Regionalplans OWL eine Inanspruchnahme von Waldbereichen für den Ausbau der Windenergie nur 
im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zulässig sei. 
 
Ziele der Raumordnung (als Belange der Regionalplanung) stehen dem Vorhaben als bauplanungs-
rechtliche Voraussetzungen nicht entgegen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG i.V.m. § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB). 
Insofern hat hier bei der unteren Immissionsschutzbehörde des Kre ises Lippe bzgl. des Ziels F 22 Abs. 3 
des Regionalplans OWL eine Änderung der diesbezüglichen Rechtsauffassung stattgefunden (s. 
Begründung für die Rücknahme des Ablehnungsbescheides vom 26.02.2025). 
 
Landesentwicklungsplan (LEP NRW)  

Den hier ggf. relevanten Zielen 7.2 -3 LEP NRW (Gebiete für den Schutz der Natur) und 7.3-1 LEP NRW 
(Walderhaltung und Waldinanspruchnahme) ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts kein Zielcharakter zuzusprechen (Vgl. BVerwG, Urteile vom 10.11.2022, 4 A 
16.20, 4 A 15.20).  Konsequenterweise hat das Land NRW mit Erlass des MWIKE NRW vom 14.09.2023 
darauf hingewiesen, dass diese Ziele lediglich als Grundsätze zu betrachten sind.  
 
Grundsätze der Raumordnung  sind nur im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen, d.h. sie können mit 
einer entsprechenden Begründung auch überwunden werden. Sie bedürfen einer weitergehenden 
planerischen Konkretisierung auf den nachfolgenden Planungsebenen und richten sich daher 
ausschließlich an Planungsträger, nicht jedoch an die Genehmigungsbehörden der Projektebene. Für die 
Genehmigungsebene sind daher gemäß § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB und § 4 Abs. 1 ROG nur Ziele der 
Raumordnung. Die Prüfung einer Anpassung der LEP-Ziele 7.2 -3 und 7.3-1 unter Beachtung der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung ist erst im dritten Änderungsverfahren des LEP NRW vorgesehen.  
 
Auch die Ziele 10.2-6 (Windenergienutzung in Waldbereichen) und 10.2 -8 (Windenergienutzung in 
Bereichen für den Schutz der Natur) des LEP NRW stehen dem Vorhaben nicht entgegen, da diese sich an 
die Regionalplanungsbehörden bzgl. der Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung 
richten und somit in Genehmigungsverfahren nicht zu berücksichtigen sind.  

Regionalplan OWL 

F 11 (Bereiche für den Schutz der Natur) 
Der Regionalplan OWL weist den Landschaftsraum, in dem die gegenständlichen WEA realisiert werden 
sollen, in Konkretisierung des im LEP NRW dargestellten Gebietes zum Schutz der Natur (GSN) als 
�Å�%�H�U�H�L�F�K���]�X�P���6�F�K�X�W�]�� �G�H�U���1�D�W�X�U�´�� ���%�6�1�����D�X�V�� In dem Vorranggebiet sind raumbedeutsame Nutzungen an 
sich ausgeschlossen, die mit dem vorrangigen Ziel nicht vereinbar sind. Der Plansatz F 11 Abs. 2 enthält 
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einen Ausnahmetatbestand, der sich in seiner Ausgestaltung an den Ausnahmetatbeständen des Ziels 7.2-
3 LEP NRW orientiert. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht diesem Plansatz die Zielqualität 
abgesprochen hat, ist davon auszugehen, dass für den Plansatz F 11 Abs. 2 des Regionalplans nichts 
anderes zu gelten hat. Ermangelt es einer zielförmigen Festl egung, wird die Genehmigungsfähigkeit des 
zur Genehmigung gestellten Vorhabens nicht durch § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB in Frage gestellt. 
 
F 22 (Waldbereiche) 
Nichts anderes gilt für den als Vorranggebiet festgelegten Waldbereich. Der als Ziel bezeichnete Pla nsatz 
F 22 Abs. 2 lässt die Inanspruchnahme der Waldbereiche durch raumbedeutsame Maßnahmen zu, wenn 
diese Maßnahmen im Vergleich zu anderen Alternativen mit den geringsten Umweltauswirkungen 
verbunden sind. Den Erläuterungen zu diesem Plansatz ist zu entnehmen, dass nur zumutbare 
Alternativen die Zulassung einer Ausnahme verhindern. Da es auch in Ansehung dieses Plansatzes 
Zumutbarkeitserwägungen anzustellen gilt, spricht auch dies im Anschluss an die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts dafür, den Plansatz F 22 Abs. 2 als Grundsatz der Raumordnung einzustufen, 
der die Genehmigungsfähigkeit des zur Genehmigung gestellten Vorhabens nicht durch § 35 Abs. 3 Satz 2 
BauGB in Frage stellt. 
Der Auffassung der Bezirksregierung Detmold, dass eine Inanspruchnahme von Waldbereichen für den 
Ausbau der Windenergie nur im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zulässig sei und der Plansatz F 
22 Abs. 3 des Regionalplans OWL insofern exklusiv für Windenergieanlagen gelte und insoweit die 
Anwendung der Regelung in F 22 Abs. 2 des Regionalplans OWL ausschließe, ist unter Berücksichtigung 
der diesbezüglichen Auffassung des OVG NRW nicht mehr zu folgen (s. Begründung für die Rücknahme 
des Ablehnungsbescheides vom 26.02.2025). 
 
Ziel F 30 (Trinkwasserversorgung und Trinkwasservorsorge) 
Aufgrund der gleichlautenden Regel -Ausnahme-Struktur sind für Ziel F 30 des Regionalplans OWL 
hinsichtlich der Zielqualität die gleichen Bedenken anzuführen wie bezüglich der Ziele F 11 und F 22 des 
Regionalplans OWL, sodass auch hier die Genehmigungsfähigkeit des zur Genehmigung gestellten 
Vorhabens nicht durch § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB in Frage gestellt wird.  
 
Zeichnerische Festlegungen 
Letztlich bleibt jedoch die zeichnerische Ausweisung von Wald -/BSN- und BGG-Gebieten im Regionalplan 
OWL bestehen und ist weiterhin als Ziel beachtlich (§ 3 Abs. 1 Nr. 2, § 7 Abs. 1 und 3 ROG). Somit ist die 
Vereinbarkeit der geplanten Windenergieanlagen mit den so ausgewiesenen vorrangigen Nutzungen zu 
prüfen:  
Trotz seiner herausragenden Bedeutung als Biotopverbund in seiner Funktion als landesweit bedeut -
samer, waldgeprägter Höhenzug und Wanderkorridor, ist das Vorhaben aus raumordnungsrechtlicher 
Sicht mit der ökologischen Funktionalität der BSN -Fläche vereinbar, da diese nur unwesentlich 
beeinträch tigt wird. Die gegenständlichen WEA stellen auch aufgrund des im BNatSchG formulierten 
Minimierungsgebotes des Eingriffes nur punktuelle Störungen in dem Biotopverbund dar, die in ihrer 
baulichen und betrieblichen Wirkung die o. g. Funktionalitäten entwede r marginal oder gar nicht 
beeinträchtigen. Bis auf die baulichen, für das Gesamtgebiet unwesentlichen Auswirkungen werden 
sämtliche Schutzziele des Gebietes nach wie vor verfolgt, bzw. sogar durch die Umwandlung von 
Nadelholzbeständen in Laubholzbestände im Rahmen der forst- und naturschutzrechtlichen 
Kompensation gefördert. Des Weiteren bleibt der geschlossene Zusammenhang des Waldes nach wie vor 
gewährleistet. Auf Höhe des Vorhabens ist der BSN-Bereich bzw. der dadurch definierte Wanderkorridor 
in Relation zu anderen Bereichen des Teutoburger Waldes und des Eggegebirges besonders breit und wird 
nur in Teilen von den beantragten WEA in Anspruch genommen. Weiterhin wird der BSN bereits jetzt 
durch andere lineare Strukturen und deren Betrieb - wie z.B. die L9 37 als eine von mehreren bedeutenden 
Querungsmöglichkeiten des Teutoburger Waldes - �Å�]�H�U�V�F�K�Q�L�W�W�H�Q�´���� 
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Auch die seitens der Bezirksregierung Detmold angeführte herausragende Bedeutung der 
Biotopverbundfläche VB-DT-LIP-4119-���������� �Å�:�D�O�G�J�H�E�L�H�W�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �+�R�U�Q-Bad �0�H�L�Q�E�H�U�J�� �X�Q�G�� �.�R�K�O�V�W�l�G�W�´��
steht dem Vorhaben nicht entgegen. Für die Waldentwicklung an den betroffenen Standorten der 
geplanten Windenergieanlagen, welche sich in Privatbesitz befinden, gibt es keine rechtlichen 
Möglichkeiten die Art der Bepflanzung vorzug eben. So kann der Eigentümer auch abweichend von den 
fachplanerischen Entwicklungszielen hier auch naturschutzfachlich nicht wertgebende Waldbestände 
anlegen. 
Oberflächengewässer sind durch das WEA-Vorhaben insgesamt nicht betroffen. Die Standorte der 
gegenständlichen WEA befinden sich zwar in der Zone IIIA des festgesetzten Wasserschutzgebietes 
�Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´���E�]�Z�����G�H�U���=�R�Q�H���,�,�,���G�H�V���G�X�U�F�K���G�L�H���%�H�]�L�U�N�V�U�H�J�L�H�U�X�Q�J���'�H�W�P�R�O�G���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�V��
�Å�7�L�H�I�H�Q�Z�D�V�V�H�U���6�H�Q�Q�H�´�����9�R�U���G�L�H�V�H�P���+�L�Q�W�H�U�J�U�X�Q�G���X�Q�G���D�Q�K�D�Q�G���G�H�U���Y�R�U�Jelegten Unterlagen ist festzuhalten, 
dass durch entsprechende Schutzmaßnahmen beim Bau und Betrieb der Windenergieanlagen 
sichergestellt werden kann, dass die Schutzziele des Grundwasser- und Gewässerschutzes in diesem 
Gebiet nicht beeinträchtigt werden. S omit ist auch hinsichtlich des Grundwasser - und Gewässerschutzes 
nicht ersichtlich, dass das geplante Vorhaben mit der im Regionalplan festgelegten Vorrangfunktion in 
Konflikt geraten würde.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen und insbesondere unter Berücksichtigung der nach § 2 Satz 1 
EEG im überragenden öffentlichen Interesse liegenden Errichtung und Betrieb von WEA sowie der 
gesetzlichen Gewichtung, dass erneuerbare Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden sollen (§ 2 Satz 2 EEG) sind die 
gegenständlichen WEA in den zeichnerisch ausgewiesenen Wald-/BSN- und BGG-Gebieten des 
Regionalplans OWL aus raumordnungsrechtlicher Sicht zulässig. Ziele der Raumordnung stehen dem 
Vorhaben nicht im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB entgegen. 
 
1.  Änderung des Regionalplan s OWL 

Die Festlegungen und Ziele der am 24.03.2025 vom Regionalrat Detmold beschlossenen 1. Änderung des 
Regionalplans OWL sind für dieses Verfahren nicht relevant, da die 1. Änderung noch nicht gem. § 10 
Abs. 1 ROG i. V. m. § 14 LPlG NRW bekanntgemacht wurde und damit noch nicht wirksam ist.  
 
 
Erschließung 

Eine gesicherte Erschließung im Sinne von § 35 Abs. 1 BauGB ist durch die Möglichkeit der Befahrung für 
�Å�(�L�Q�V�D�W�]�I�D�K�U�]�H�X�J�H�´�����]�����%�����:�D�U�W�X�Q�J�V�I�D�K�U�]�H�X�J�H�����Y�R�Q���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���6�W�U�D�‰�H�Q���X�Q�G���:�H�J�H�Q���J�H�J�H�E�H�Q�� 
 
Gemäß Nr. 5.2.2.1 des Windenergie-Erlasses 2018 liegt eine ausreichende Erschließung vor, wenn eine 
Zufahrtsmöglichkeit für die Wartung der WEA gegeben ist. Auch in der Rechtsprechung ist geklärt, dass 
sich die gesicherte Erschließung auf die Nutzungsphase und nicht auf die Errichtung einer WEA bezieht.  
Die Baustellenerschließung außerhalb des Anlagengrundstücks ist nicht Bestandteil des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens und liegt im Bereich der privatrechtlichen Verfügbarkeit im 
Verantwortungsbereich und Risiko der Antragstellerin.  
Nach Prüfung der antragsgegenständlichen Lagepläne ist die Erreichbarkeit für die bei anfallenden 
Kontroll - und Wartungsarbeiten erforderlichen Fahrzeuge gesichert. Die notwendige Erschließung ist 
gegeben. 
Sofern für die bauzeitige Erschließung Wege oder Flächen außerhalb des Anlagengrundstückes errichtet 
oder ausgebaut werden müssen, können sich hieraus andere öffentlich - rechtliche Zulassungsvorbehalte, 
z. B. Befreiungen gemäß § 67 Abs. 1 des Bundes-Naturschutzgesetzes oder Genehmigung nach Wasser-
schutzgebietsverordnungen ergeben. 
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Optisch bedrängende Wirkung 

Die optisch bedrängende Wirkung ist Teil der baurechtlichen gegenseitigen Rücksichtnahme nach § 35 
Abs. 3 Satz 1 BauGB. Die obergerichtliche Rechtsprechung hatte in der Vergangenheit das 2-fache und 
das 3-fache der Anlagenhöhe als Abstandorientierungswerte entwickelt. Im Bereich zwischen diesen 
beiden Entfernungen war eine vertiefte Einzelfallprüfung erforderlich, während oberhalb eines Abstands 
in Höhe des 3-fachen der Anlagenhöhe in der Regel nicht von einer optisch bed rängenden Wirkung 
auszugehen war.  
 
Mit der Regelung des § 249 Abs. 10 BauGB ist am 01.02.2023 eine konkretisierende gesetzliche Regelung 
zur optisch bedrängenden Wirkung von WEA in Kraft getreten. Nach dieser Vorschrift steht der öffentliche 
Belang einer optisch bedrängenden Wirkung einem Windenergievorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) in der 
Regel nicht entgegen, wenn der Abstand zwischen Anlage und Wohnbebauung mindestens der zweifachen 
�$�Q�O�D�J�H�Q�K�|�K�H���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W�����Å���+�´���� 
�'�L�H���$�Q�W�U�D�J�V�W�H�O�O�H�U�L�Q���K�D�W���P�L�W���G�H�Q���$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���G�L�H���Å�6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H���]�X�U���R�S�W�L�V�F�K���E�H�G�U�l�Q�J�H�Q�G�H�Q���:�L�U�N�X�Q�J��
�G�H�V���:�L�Q�G�S�D�U�N�V���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´�����E�H�V�W�H�K�H�Q�G���D�X�V���������:�L�Q�G�N�U�D�I�W�D�Q�O�D�J�H�Q���G�H�V���7�\�S�V���(�Q�H�U�F�R�Q���(-160 EP5 E2 mit je 
166,6 m Nabenhöhe für benachbarte Wohnbebauung im Außenbereich am Standort Detmold / Horn -Bad 
�0�H�L�Q�E�H�U�J�������6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´���Y�R�P���)�H�E�U�X�D�U�������������V�R�Z�L�H���P�L�W���G�H�Q���D�N�W�X�D�O�L�V�L�H�U�W�H�Q���$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���Y�R�Q�������������H�L�Q�H�Q��
�Å�+�L�Q�Z�H�L�V���]�X�U���R�S�W�L�V�F�K���E�H�G�U�l�Q�J�H�Q�G�H�Q���:�L�U�N�X�Q�J�´���K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�U����-fachen Gesamthöhe der WEA eingereicht. 
Gemäß der v. g. Stellungnahme aus 2021 befanden sich im (damals) maßgeblichen Umkreis der 3-fachen 
Gesamthöhe die WEA 1 und die WEA 10. Diese beiden WEA sind heute nicht mehr Teil des Antrags-
gegenstandes. Innerhalb des Radius der 3-fachen Gesamthöhe zu den sieben antragsgegenständlichen 
WEA befinden sich keine Wohnhäuser. 
Bei Wohnhäusern im Außenbereich gilt darüber hinaus, dass im Außenbereich wohnende Grundstücks-
eigentümer grundsätzlich mit der Errichtung von gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten WEA rechnen 
müssen und das Schutzbedürfnis von dort Wohnenden in Bezug auf negative �² auch auf optische �² 
Auswirkungen von WEA von vornherein gemindert ist als bei einer beeinträchtigten Wohnnutzung etwa 
in allgemeinen Wohngebieten (Vgl. Nds. OVG, Beschluss v. 21.06.2010 �² 12 ME 240/09 �² juris Rn. 16); 
weiterhin, dass Betroffenen wegen dieses verminderten Schutzanspruchs insbesondere für Außen-
bereichsgrundstücke oder für unmittelbar an den Außenbereich angrenzende Grundstücke eher 
Selbstschutzmaßnahmen zumutbar sind um sich vor optischen Wirkungen von Windenergieanlagen zu 
schützen bzw. diesen auszuweichen (Vgl. OVG NRW, Beschluss v. 20.07.2017 �² 8 B 396/17 �² , juris Rn. 27 
ff.).  
 
Unter Beachtung der nunmehr gesetzlich  geregelten Regelfallvermutung einer nicht bestehen den optisch 
bedrängenden Wirkung in einem Abstand oberhalb der zweifachen Anlagenhöhe, liegt eine optisch 
bedrängende Wirkung hier nicht vor.  
 
Anhaltspunkte für das Vorliegen eines atypischen Falls, der eine Ausnahme von der Regelfallvermutung 
des § 249 Abs. 10 BauGB begründen könnte, sind nicht ersichtlich.  
 
Die Abteilung 610.1 Kreisentwicklungsplanung des Kreises Lippe hat die Angaben zur optisch 
bedrängenden Wirkung in den Antragsunterlagen geprüft, die Ergebnisse für plausibel gehalten und dem 
Vorhaben mit abschließender Stellungnahme vom 10.07.2024 zugestimmt.  
 
 
Bauordnungsrecht 

Mit abschließender Stellungnahme vom 19.03.2025 hat die untere Bauaufsichtsbehörde  der Stadt 
Detmold als untere Bauordnungsbehörde ihre Zustimmung zu den geplanten Vorhaben erteilt und die in 
Abschnitt III. Buchstabe C) verfügten Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 
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Mit abschließender Stellungnahmen vom 13.03.2025 hat der FD 610 Planen und Bauen - 630.2 Technische 
Bauaufsicht als untere Bauordnungsbehörde des Kreises Lippe seine Zustimmung zu dem geplanten 
Vorhaben erteilt und die in Abschnitt III. Buchstabe D) verfügten Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 
 
 
Bankbürgschaft für die Sicherung des Rückbaus der Windenergieanlagen 

Die Festsetzung zur Vorlage einer Verpflichtungserklärung und einer Bankbürgschaft für die Sicherung 
des Rückbaus der Windenergieanlagen und die Ermittlung der Sicherheitsleistung wurde nach Nr. 5.2.2.4 
des Windenergie-Erlasses NRW durchgeführt. Danach ist nach § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB für Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 1 Nrn. 2 �² 6 BauGB neben der Verpflichtungserklärung als weiterer Zulässigkeitsvoraussetzung, 
das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen 
zu beseitigen. Hierzu ist eine monetäre Sicherheitsleistung durch eine Bankbürgschaft zu hinterlegen.  
 
Gem. Nr. 5.2.2.4 kann von einer Sicherheitsleistung in Höhe von 6,5 % der Gesamtinvestitionskosten 
ausgegangen werden, wenn durch den Antragsteller nichts Gegenteiliges nachgewiesen wird. Im 
Einzelfall kann sich aus der Konstruktion der Windenergieanlage e ine höhere oder niedrigere 
Sicherheitsleistung ergeben. Die Sicherheitsleistung muss spätestens bei Baubeginn vorliegen.  
 
Die Entscheidung liegt insoweit in meinem Ermessen, welches ich pflichtgemäß auszuüben habe. Unter 
Beachtung der rechtlichen Anforder ungen wird eine Rückbauverpflichtung für die sieben WEA in Höhe 
von 3.689.340,34 �½ �������������������������½���S�U�R���:�(�$�� festgesetzt. Dies entspricht insgesamt der vom Hersteller Fa. 
ENERCON ermittelten Rückbaukostenschätzung  (brutto)  ohne Abzug der Erlöse. 
 
Die Höhe der Rückbaukosten wurde Ihrerseits entsprechend der von der Fa. ENERCON ermittelten und 
den Antragsunterlagen beiliegenden Rückbaukostenschätzungen mit 186.048,00 �½ (netto) beziffert.  
 
Bei der Rückbaukostenermittlung ist es nicht zulässig, positi ve Marktwerte für zum Beispiel Stahl -
komponenten und Kabel anzusetzen. Dementsprechend war unter Berücksichtigung der antrags -
gegenständlichen WEA ein abweichender Wert (ohne Abzug der positiven Gegenrechnungen)  
festzusetzen (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 10.01.2017 �² Az.: 4 LC 198/15, BeckRS 2017, 101711). 
Die Höhe der Sicherheitsleistung liegt danach insgesamt deutlich über einem Betrag von 6,5 % der im 
Antrag angegebenen Investitionskosten für Anlagen- und Wegebau in Höhe von insgesamt 22.785.000,00 
�½. Hiernach w äre eine Sicherheitsleistung in H öhe von 1.481.025,00 �½ festzusetzen.  
 
Die Entscheidung ist verhältnismäßig. Sie ist insbesondere geeignet, erforderlich und angemessen. Sie ist 
geeignet, weil sie den gewünschten Zweck, die fina nzielle Absicherung des Rückbaus der WEA, gewähr-
leistet. Sie ist erforderlich, weil sie das mildeste mir zur Verfügung stehende Mittel darstellt, um meiner 
gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, den Rückbau der WEA finanziell abzusichern. Sie ist auch 
angemessen, weil sie bei Abwägung Ihrer Interessen mit den öffentlichen Interessen nicht außer 
Verhältnis zu dem gewünschten Zweck steht. So kann dem Zweck der Rückbauverpflichtung, der   
finanziellen Absicherung des Rückbaus der WEA bestmöglich Rechnung getragen werden. Die Interessen 
der Öffentlichkeit über die finanzielle Absicherung eines Rückbaus in jedem wirtschaftlichen Fall des 
Betreibers sind insoweit auch gewahrt, so dass ein eventueller Rückbau nicht der öffentlichen Hand zur 
Last fallen wird. Anh altspunkte, die eine abweichende Bewertung erforderlich machen oder nahelegen, 
sind nicht ersichtlich.  
 
 
Denkmalschutz 

�'�L�H���$�Q�W�U�D�J�V�W�H�O�O�H�U�L�Q�� �K�D�W���P�L�W���G�H�Q���$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q�� �H�L�Q�H���ÅUntersuchung der visuellen Auswirkungen auf 
�G�L�H���X�P�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���%�D�X�G�H�Q�N�P�l�O�H�U�´���Y�R�P��06.05.2024 vorgelegt.  
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Hier wurd en u. a. Sichtbarkeitsanalysen für die raumprägenden Denkmäler wie das Hermannsdenkmal, 
die Externsteine sowie die Falkenburg aufgeführt. Weiterhin wurden Visualisierungen von verschiedenen 
Fotopunkten aus vorgenommen und dargestellt.  
Zu den Festlegungen der zu untersuchenden Positionen hatten im Voraus zahlreiche Abstimmungen mit 
den unteren Denkmalbehörden der betroffenen Kommunen, der Kreisentwicklungsplanung und der 
unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe stattgefunden.  
 
Im Rahmen der v. g. Untersuchung konnte für die in der Umgebung liegenden D enkmäler keine 
Betroffenheit ermittelt werden, die zu einem Verlust der Schutzwürdigkeit führen könnte.  Zum Teil kann 
es zu sensoriellen Sichtbeziehungen zwischen den Denkmälern und den WEA kommen, die jedoch keine 
Erheblichkeiten darstellen. Die Erlebbarkeit der Denkmäler soll auch nach Umsetzung der Planung  
erhalten bleiben.  
Insgesamt wird die jeweilige Schutzwürdigkeit der im Umfeld liegenden landesbedeutsamen und 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sowie der Denkmäler nicht berührt und bleibt somit weiterhin 
erhalten. Es wird demnach keine erhebliche Betroffenheit auf das Schutzgut kultureller Erbe erwartet.  
 
�:�H�L�W�H�U�K�L�Q�� �Z�X�U�G�H�� �G�D�V�� �Å�6�F�K�X�W�]�J�X�W�� �N�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �(�U�E�H�� �X�Q�G�� �V�R�Q�V�W�L�J�H �6�D�F�K�J�•�W�H�U�´�� �D�X�F�K�� �L�P�� �5�D�K�P�H�Q�� �G�H�U��
Umweltverträglichkeitsprüfung durch das Büro Höke Landschaftsarchitektur |  Umweltplanung GbR 
untersucht und bewertet.  
 
Hier wurden die Kulturlandschaftsbereiche Senne mit angrenzendem Teutoburger Wald, Teutoburger 
Wald und Eggegebirge, Hermansdenkmal �² Externsteine sowie die Kulturgüter mit Raumwirkung 
Hohlwegbündel, Burgruine Falkenburg, Externsteine und das Hermannsdenkmal untersucht.  
 
Abschließend kommt der Gutachter zu nachfolgend aufgeführten  Ergebnissen: 

�Å�'�L�H�� �(�U�U�L�F�K�W�X�Qg und der Betrieb von sieben WEA führt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung von 
Kulturgütern. Die WEA befinden sich zwar innerhalb von bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen, 
weshalb es zu einer Flächeninanspruchnahme dieser kommt, jedoch sind im Bereich  der WEA keine 
wertbestimmenden Merkmale bekannt. Entsprechend werden durch die Errichtung der WEA keine 
Elemente der Kulturlandschaftsbereiche entfernt oder zerstört.  
 
Die Planung führt zu einem Verstoß eines fachlichen Ziels des bedeutsamen Kulturlandschafts -bereichs 
�Å�+�H�U�P�D�Q�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O���² �(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�� ���)�D�F�K�V�L�F�K�W�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�N�X�O�W�X�U������ �Z�D�V�� �M�H�G�R�F�K�� �N�H�L�Q�H�Q�� �9�H�U�O�X�V�W�� �G�H�U��
Schutzwürdigkeit bedingt und somit als nicht erheblich zu werten ist. Darüber hinaus ergibt sich allein 
aufgrund der Lage der WEA innerhalb von bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen noch keine 
erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts.  
 
Für in der Umgebung liegende Denkmäler konnten keine Betroffenheiten ermittelt werden, die zu einem 
Verlust der Schutzwürdigkeit führen könnten. Zum Tei l kann es zu sensoriellen Sichtbeziehungen 
zwischen den Denkmälern und den WEA kommen, die jedoch keine Erheblichkeiten darstellen. Die 
Erlebbarkeit der Denkmäler bleibt auch nach Umsetzung der Planung in vollem Umfang erhalten.  
 
Insgesamt wird die jeweili ge Schutzwürdigkeit der im Umfeld liegenden landesbedeutsamen und 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sowie der Denkmäler nicht berührt und bleibt somit weiterhin 
erhalten. Es werden demnach keine erheblichen Betroffenheiten auf das Schutzgut Kulturelles  Erbe 
�H�U�Z�D�U�W�H�W���´ 
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Untere Denkmalbehörde der Gemeinde Schlangen 

Mit abschließender Stellungnahme vom 23.07.2024 hat die untere Denkmalbehörde der Gemeinde 
Schlangen ihre Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt.  Es bestehen keine denkmalschutz-
rechtl ichen Belange. 
 
 
Untere Denkmalbehörde der Stadt Detmold  

Mit Stellungnahme vom 16.07.2024 hat die untere Denkmalbehörde der Stadt Detmold die 
denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß § 9 Abs. 2 DSchG NRW hinsichtlich des Umgebungsschutzes für die 
nachfolgend aufgeführten Boden - und Baudenkmäler erteilt:  

Bodendenkmäler B35 Burgruine Falkenburg und B42 Hohlwegbündel 

Baudenkmäler A623 Burgruine Falkenburg und A095 Grotenburg, Hermannsdenkmal. 

 

Untere Denkmalbehörde der Stadt Horn -Bad Meinberg 

Mit abschließender Stellungnahme vom 01.08.2024 hat die untere Denkmalbehörde der Stadt Horn -Bad 
Meinberg ihre Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt. Gründe des Denkmalschutzes stehen der 
Genehmigung nicht entgegen. 
 
 
Stadt Bad Lippspringe 

Mit abschließender Stellungnahme vom 18.06.2024 hat die untere Denkmalbehörde der Stadt Bad 
Lippspringe Meinberg ihre Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt. Aus denkmalrechtlicher Sicht 
bestehen keine Bedenken gegen das beantragte Vorhaben.  
 
 

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen  

Mit abschließender Stellungnahme vom 06.08.2024 hat der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und 
Baukultur in Westfalen, Referat  Städtebau und Landschaftspflege, als zuständiges Denkmalpflegeamt, 
seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt.  Nach Auffassung des LWL-Denkmalpflege stehen 
dem Vorhaben keine Belange des § 9 Abs. 3 oder § 13 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 DSchG entgegen. Eine mehr 
als unerhebliche Beeint rächtigung nach den dafür durch die ständige obergerichtliche Rechtsprechung 
entwickelten Maßstäben sei im Hinblick auf die übermittelten Unterlagen nicht erkennbar.  
 
Weiterhin verweist der LWL -Denkmalpflege auf die Hinweise der unteren Denkmalbehörden de r 
�E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q�� �.�R�P�P�X�Q�H�Q���� �G�L�H�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �G�H�V�� �(�U�O�D�V�V�H�V�� �Å�+�L�Q�Z�H�L�V�H�� �K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K�� �G�H�V�� �G�H�Q�N�P�D�O�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q��
Erlaubnisverfahrens nach § 9 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-�:�H�V�W�I�D�O�H�Q�� ���'�6�F�K�*���´�� �Y�R�P�� �0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P�� �I�•�U��
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13.12.2021 für die 
Genehmigungsbehörde ausschlaggebend seien. 
 
 
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld  

Mit Stellungnahme vom 25.06.2024 hat der LWL-Archäologie für Westfalen seine Zustimmung zu dem 
geplanten Vorhaben erteilt und die im Abschnitt III. Buchstabe F) verfügten Nebenbestimmungen 
vorgeschlagen. 
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WEA SG-37 (WEA 03) und HB-38 (WEA 04) 
Die geplanten Standorte der Windenergieanlag en liegen in unmittelbarer Nähe zu mittelalter -/  
neuzeitlichen Hohlwegbündeln. Zudem liegt der Standort von WEA 03 im Bereich von bekannten 
Holzkohlemeilern, welche an dieser Stelle ein wichtiges Zeugnis frühindustrieller Landschaftsentwicklung 
darstellen.  Es ist anzunehmen, dass insbesondere die geplanten Zuwegungen und Leitungen sowie die 
Kranstellflächen in dieses hineinriechen und daher Denkmalsubstanz von der Baumaßnahme betroffen 
ist.  
 
Die im Plangebiet der WEA vorgesehenen Bodeneingriffe betreffen so mit gem. § 2 Abs. 5 DSchG NRW ein 
vermutetes Bodendenkmal, das bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen genauso zu behandeln ist 
wie eingetragene Baudenkmäler.  
 
Einer Umsetzung der antragsgegenständlichen Planung konnte aus Sicht der Bodendenkmalpflege nur 
zugestimmt werden, wenn die Dokumentation aller durch das Vorhaben gefährdeten Teile des 
vermuteten Bodendenkmals sichergestellt wird.  
 
WEA HB-39, DT-09, HB-40, DT-10, DT-11 (WEA 05, 06, 07, 08 und 09) 
Gegen die Planung bestehen seitens der LWL-Archäologie für Westfalen keine Bedenken. Da aber bisher 
unbekannte Bodendenkmäler bei Erdarbeiten zum Vorschein kommen können, hat der LWL -Archäologie 
um die Festsetzung von weiteren Nebenbestimmungen/  Hinweisen gebeten. 
 
Entsprechende Nebenbestimmungen und Hinweise wurden daher für alle sieben WEA unter Abschnitt III. 
Buchstabe F) dieses Bescheides festgesetzt.  
 
 
2.3  Bauordnungsrecht - Brandschutz  

Mit abschließender Stellungnahme vom 31.01.2025 hat der FD 610 Planen und Bauen - 630.2 Technische 
Bauaufsicht als Brandschutzdienststelle des Kreises Lippe seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben 
erteilt und die im Abschnitt III. Buchstabe E) verfügten Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 
 
Die vorgeschlagenen Nebenbestimmungen der Brandschutzdienststelle des Kreises Lippe wurden im 
Voraus mit den Leitern der Feuerwehren der Stadt Detmold, der Stadt Horn -Bad Meinberg und der 
Gemeinde Schlangen abgestimmt.   
 
 
2.4  Wasserwirtschaft  

Mit abschließender Stellungnahmen vom 07.01.2025 hat das FG 701 als untere Wasserbehörde des Kreises 
Lippe seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt und die in Abschnitt III. Buchstabe  G) 
verfügten Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 
 
Gemäß den vorliegenden Unterlagen ist die Errichtung von sieben WEA auf den Gebieten der Städte 
Detmold und Horn-Bad Meinberg sowie der Gemeinde Schlangen geplant. Dabei handelt es sich im 
Einzelnen um folgende Anlagen: 

Gemeinde Schlangen:   SG-37 (WEA 03) 

Stadt Horn-Bad Meinberg:    HB-38 (WEA 04), HB-39 (WEA 05) und HB-40 (WEA 07) 

Stadt Detmold:    DT-09 (WEA 06), DT-10 (WEA 08) und DT-11 (WEA 09) 

Die Standorte der beantragten WEA SG-37 (WEA 03), HB-38 (WEA 04), HB-39 (WEA 05), DT-09 (WEA 06), 
HB-40 (WEA 07) �E�H�I�L�Q�G�H�Q���V�L�F�K���L�Q���G�H�U���=�R�Q�H���,�,�,���$���G�H�V���I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W�H�Q���7�U�L�Q�N�Z�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�V���Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´����
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Die Standorte der WEA DT-10 (WEA 08) und DT-11 (WEA 09) befinden sich in der Zone III des geplanten 
�7�U�L�Q�N�Z�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�V�� �Å�7�L�H�I�H�Q�Z�D�V�V�H�U�� �6�H�Q�Q�H�´���� �)�•�U�� �G�D�V�� �:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�Wzgebiet Schlangen liegt der 
unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe ein Abgrenzungsvorschlag für eine Neufestsetzung des 
Schutzgebietes vor. Danach würde der Standort der DT-09 (WEA 06) zukünftig nicht mehr im WSG 
�Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´�����D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V���Q�R�F�K���L�P���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���:�6�*���Å�7�L�H�I�H�Q�Z�D�V�V�H�U���6�H�Q�Q�H�´�����O�L�H�J�H�Q���� 
 
�*�H�P�l�‰�� �†�� ���� �$�E�V���� ���� �1�U���� ���E�� �G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�V�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�� �Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´�� �Y�R�P�� ���������������������� �V�L�Q�G�� �L�Q�� �G�H�U��
Zone III A des WSG die Errichtung gewerblicher Anlagen jeder Art sowie gemäß Nr. 5 Bodeneingriffe von 
mehr als 3 m genehmigungspflichtig. Gemäß § 7 der v. g. Verordnung entscheidet die untere Wasserbe -
hörde des Kreises Lippe unter Beteiligung des Wasserwerks (hier: Gemeindewerke Schlangen) über die 
Genehmigung. Die Genehmigung darf gemäß § 7 der Schutzgebietsverordnung nur erteilt werden, soweit 
eine Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung nicht zu besorgen ist oder durch Auflagen bzw. 
Bedingungen verhütet werden kann.  
 
Zur Einschätzung der wasserwirtschaftlichen Zulässigkeit der Errichtung der WEA wurden vo n der 
Antragsteller in hydrogeologische Gutachten bzw. Stellungnahmen vorgelegt sowie die Gemeindewerke 
Schlangen im Genehmigungsverfahren beteiligt. Auf die vorliegenden Unterlagen bzw. Stellungnahmen 
wird verwiesen.  
 
Das ergänzende Hydrogeologische Gutachten des Büros BBU vom 20.11.2024 trifft ins besondere für die 
Standorte der WEA HB-38 (WEA 04) und DT-09 (WEA 06) keine abschließende Aussage über die 
notwendigen Maßnahmen zur Gründung der geplanten WEA. Fest steht jedoch, dass bei den v. g. 
Standorten aufgrund der anst ehenden Untergrundverhältnisse eine Tiefengründung der Fundamente 
notwendig wird. Eine detaillierte Planung der Gründung aller Anlagen soll erst nach Erteilung der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung erstellt werden und mindestens 4 Wochen vor Baubeginn 
vorgelegt werden.      
 
Der beauftragte Hydrogeologe der Gemeindewerke Schlangen hat mit Stellungnahme vom 04.12.2024 
noch einmal eine Ergänzung der Antragsunterlagen gefordert und auf die wesentlichen wasserwirtschaft -
lichen Problempunkte hingewiesen. Ei ne begründete Ablehnung von einzelnen Anlagenstandorten aus 
Sicht des Trinkwasserschutzes ist nicht erfolgt.        
 
Die untere Wasserbehörde des Kreises Lippe kommt nach Prüfung aller Unterlagen und Stellungahmen zu 
dem Ergebnis, dass es aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Gründe für eine Versagung der Genehmigung 
der geplanten WEA gibt.  
 
Es ist zutreffend, dass die vorliegenden Unterlagen keine abschließend e Aussage zu der endgültigen 
Ausführung der Fundamente und somit zu den Einbindetiefen der Fundamente in den Untergrund machen. 
Da die WEA SG-37 (WEA 03), HB-39 (WEA 05), HB-40 (WEA 07), DT-10 (WEA 08) und DT-11 (WEA 09) nur 
in eine relativ geringe Tiefe in den anstehenden Untergrund einbinden, kann ein ausreichender 
Grundwasserschutz durch die in Abschnitt III. Buchstabe G) festgesetzten  Nebenbestimmungen sicher-
gestellt werden. Diese Aussage gilt allerdings nicht für die  WEA HB-38 (WEA 04), da diese Anlage in jedem 
Fall eine Tiefengründung erhalten muss und daher eine grundsätzliche Gefährdung des Grundwassers 
durch den Eingriff  in tiefere Bodenschichten nicht ausgeschlossen werden kann. Der Standtort dieser 
Anlage befindet sich im direkten Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage der Gemeindewerke 
Schlangen. Daher hat die untere Wasserbehörde des Kreises Lippe für die WEA HB-38 (WEA 04) unter 
Abschnitt III. Buchstabe A) dieses Bescheides eine auflösende Bedingung vorgeschlagen, um 
sicherzustellen, dass die Gründung dieser WEA ohne eine Gefährdung des Grundwassers erfolgt. Das neue 
�*�X�W�D�F�K�W�H�Q���I�•�U���G�D�V���:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´���E�H�O�H�J�W�����G�D�V�V���V�L�F�K���G�L�H���:�(�$���'�7-09 (WEA 06) nicht im 
Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen der Gemeindewerke Schlangen befindet. Insofern ist bei der 
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noch zu erstellenden Gründungsplanung der WEA DT-09 (WEA 06) der allgemeine Grundwasserschutz 
sicherzustellen, erhöhte Anforderungen an die Gründung der WEA sind jedoch nicht zu rechtfertigen.        
 
Aus Sicht des Grundwasserschutzes bestehen nach Auffassung der unteren Wasserbehörde des Kreises 
Lippe abschließend keine Bedenken gegen die Erteilung der beantragten Genehmigung . Die 
entsprechende Bedingung sowie weitere Nebenbestimmungen wurden unter Abschnitt III. Buchstabe G) 
dieses Bescheides festgesetzt. 
 
 
2.5  Abfallwirtschaft  

Mit abschließender Stellungnahme vom 24.06.2024 hat das FG 701 als untere Abfallwirtschaftsbehörde 
des Kreises Lippe seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt und die im Abschnitt III. 
Buchstabe H) verfügte n Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 KrWG sieht die Abfallhierarchie die Maßnahmen zur Abfallvermeidung in der 
Rangfolge an erster Stelle. Insoweit wird durch die Wiederverwendung des Bodenaushubs für Bauzwecke 
am selben Ort im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 11 KrWG das entsprechende Material nicht von den Regelungen 
des KrWG erfasst. So wird in diesem Fall durch die in Abschnitt III. verfügte Nebenbestimmung der 
Erreichung des Zwecks dieses Gesetzes aus § 1 KrWG (Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung 
der natürlichen Ressourcen) bestmöglich Rechnung getragen. 
 
 
2.6  Bodenschutz  

Mit abschließender Stellungnahme vom 16.12.2024 hat das FG 701 als untere Bodenschutzbehörde des 
Kreises Lippe seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt  und die im Abschnitt III. Buchstabe 
I) verfügte Nebenbestimmung vorgeschlagen. 
 
Nach § 7 BBodSchG ist der Grundstückseigentümer bzw. Vorhabenträger dazu verpflichtet, Vorsorge 
gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem 
Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können. Zur Erfüllung der 
Vorsorgepflicht sind Bodeneinwirkungen zu vermeiden oder zu vermindern, soweit dies auch im Hinb lick 
auf den Zweck der Nutzung des Grundstücks verhältnismäßig ist. Ziel ist es, die Verluste der gesetzlich 
geschützten natürlichen Bodenfunktionen im Rahmen von Baumaßnahmen zu minimieren.  
Bei Vorhaben, bei denen auf einer Fläche von mehr als 3.000 Quadratmetern Materialien auf oder in die 
durchwurzelbare Bodenschicht auf - oder eingebracht werden, Bodenmaterial aus dem Ober - oder 
Unterboden ausgehoben oder abgeschoben wird oder der Ober- und Unterboden dauerhaft oder 
vorübergehend vollständig oder teilweise verdichtet wird, kann die für die Zulassung des Vorhabens 
zuständige Behörde im Benehmen mit der für den Bodenschutz zuständigen Behörde von dem nach § 7 
Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen die Beauftragung einer bodenkundlichen Bau -
begleitung nach DIN 19639 im Einzelfall verlangen. 
 
Gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Lippe keine 
Bedenken. Eine entsprechende Nebenbestimmung wurde unter Abschnitt III. Buchstabe I) festgesetzt.  
 
 
2.7  Gemeindewerke Schlangen  

Die abschließende Stellungnahme der unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe wurde mit den 
Gemeindewerken Schlangen abgestimmt. Die seitens der Gemeindewerke Schlangen in Auftrag gegebene 
gutachterliche Stellungnahme  der Schmidt und Partner GmbH wurde bei der Festsetzung der 
wasserrechtlichen Nebenbestimmungen unter Abschnitt III. Buchstabe G)  berücksichtigt .  
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2.8  Stadtwerke Bielefelder GmbH  

Mit abschließender Stellungnahme vom 18.06.2024 hat die Stadtwerke Bielefeld GmbH keine Bedenken 
zu dem geplanten Vorhaben erhoben.  
 
 
2.9  Wasserwerke Paderborn  

Mit abschließender Stellungnahme vom 18.06.2024 haben die Wasserwerke Paderborn keine Bedenken zu 
dem geplanten Vorhaben erhoben.  
Die Wasserwerke Paderborn weisen in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass sich die geplanten 
Windenergieanlagen in dem wasserwirtschaftlich bedeutsamen Bereich des Paderborner Karstes, 
Teilgebiet Senne befi nden. Dieser Grundwasserleiter werde umfangreich zur Tr inkwassergewinnung 
genutzt. Das Grundwasservorranggebiet der Tiefenwasserbrunnen Senne sowie die Wasserschutzgebiete 
Schlangen und Detmold-Berlebeck-Heiligenkirchen grenz ten hier unmittelbar aneinander  an. Der 
Grundwasserleiter aus den verkarstungsfähigen Kalk- und Kalkmergelsteinen der Oberkreide steh e hier 
unter geringmächtigen Deckschichten unmittelbar oberflächennah an. Der Geschütztheitsgrad für den 
zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasserleiter sei sehr gering. Mit der Errichtung und dem 
Betrieb der geplanten Windenergieanlagen sei daher ein qualitatives Risikopotential für die Trinkwasser -
gewinnung verbunden. Das Einzugsgebiet der Tiefenbrunnen im WSG Diebesweg sei jedoch durch d ieses 
Vorhaben nicht betroffen.  
 
 
2.10 Landschafts - und Naturschutzrecht, Artenschutz  

Mit abschließender Stellungnahme vom 11.03.2025 hat das FG 670 als untere Naturschutzbehörde des 
Kreises Lippe seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt und die in Abschnitt III. Buchstabe J) 
verfügten Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 
 
Das Vorhaben stellt gem. § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-
naturschutzgesetz, BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) i. V. m. § 30 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes 
zum Schutz der Natur in Nordrhein -Westfalen (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, einen 
Eingriff in Natur und Landschaft dar.  
 
Darüber hinaus sind vier Windenergieanlagen (HB-38, HB-39, HB-40 und SG-37) in dem durch den 
�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�O�D�Q�� �1�U���� ������ �Å�+�R�U�Q-Bad Meinberg/Schlangen-�2�V�W�´�� �X�Q�W�H�U�� �6�F�K�X�W�]�� �J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V-
schutzgebiet 2.2 -���� �Å�(�J�J�H-Gebiet und Lipper Bergland mit Bielefelder Osning, Paderborner Hochfläche 
�X�Q�G���+�H�O�O�Z�H�J�E�H�K�|�U�G�H�Q�´���J�H�S�O�D�Q�W�����1�D�F�K���*�O�L�H�G�H�U�X�Q�J�V-Nr.: 2.2 -�����,�,�,���F�����L�V�W���H�V���Y�H�U�E�R�W�H�Q�����Å�E�D�X�O�L�F�K�H���$�Q�O�D�J�H�Q���L�P 
Sinne der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie Verkehrswege, Plätze, Wege und ihre 
Nebenanlagen zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn sie keiner bauauf -
�V�L�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J���R�G�H�U���$�Q�]�H�L�J�H���E�H�G�•�U�I�H�Q�´�� 
 
Drei Windenergieanlagen (DT-09, DT-10 und DT-11) sind in dem durch den Landschaftsplan Nr. 14 
�Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�´���X�Q�W�H�U���6�F�K�X�W�]���J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W��������-�����Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G���P�L�W���/�L�S-
pischem Wald, Osning Kamm und östlichem Osning-�9�R�U�O�D�Q�G�´���J�H�S�O�D�Q�W�����1�D�F�K���*�O�L�H�G�H�U�Xngs-Nr.: 2.2 -1.III.c) 
�L�V�W�� �H�V�� �Y�H�U�E�R�W�H�Q���� �Å�E�D�X�O�L�F�K�H�� �$�Q�O�D�J�H�Q�� �L�P�� �6�L�Q�Q�H�� �G�H�U�� �%�D�X�R�U�G�Q�X�Q�J�� �I�•�U�� �G�D�V�� �/�D�Q�G�� �1�R�U�G�U�K�H�L�Q-Westfalen sowie 
Verkehrswege, Plätze, Wege und ihre Nebenanlagen zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu 
ändern, auch wenn sie keiner bauaufsichtl �L�F�K�H�Q���*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J���R�G�H�U���$�Q�]�H�L�J�H���E�H�G�•�U�I�H�Q�´�� 
 
Seit dem 01.02.2023 ist gemäß § 26 Abs. 3 BNatSchG die Errichtung und der Betrieb von Windener-
gieanlagen sowie der zugehörigen Nebenanlagen im Landschaftsschutzgebiet nicht verboten, wenn das 
jeweilige Land den F lächenbeitragswert nach Anlage 1 Spalte 2 des 
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Windenergieflächenbedarfsgesetzes oder der jeweilige regionale oder kommunale Planungsträger ein 
daraus abgeleitetes Teilflächenziel noch nicht erreicht hat. Dies ist hier der Fall.  
 
Zur Beurteilung  des Vorhabens wurden die naturschutz - und artenschutzrechtlichen Antragsunterlagen, 
im Einzelnen aufgeführt unter Abschnitt II., vorgelegt , in denen die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Belange von Natur und Landschaft gutachterlich beschrieben und bewertet werden.  
 
Nach Prüfung des antragsgegenständlichen Landschaftspflegerischen Begleitplanes �]�X�U���Å�(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �X�Q�G��
Betrieb von sieben Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn- Bad Meinberg für den 
�:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P���.�U�H�L�V���/�L�S�S�H�´��des Büros Höke Landschaftsarchitektur |  Umweltplanung GbR vom 
28.11.2024 durch die untere Naturschutzbehörde des Kreises Lippe stehen dem Vorhaben bei Festsetzung 
der Nebenbestimmungen unter Abschnitt III. Buchstabe J) dieses Bescheides Belange des Natur- und 
Artenschutzes nicht entgegen. 
 
 
Eingriffsregelung 

Mit dem vom Büro Höke Landschaftsarchitektur |  Umweltplanung GbR, Engelbert-Kaempfer-Str. 8, 33605 
Bielefeld , vorgelegten Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP)  mit Stand vom 28.11.2024 sind die 
Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft, wie nach dem BNatSchG vorgeschrieben, erfasst 
und bewertet worden.  
 
Das Vorhaben stellt einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft nach § 14 Abs. 1 BNatSchG i. V. 
m. § 30 Abs. 1 LNatSchG NRW dar. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung hat zum Inhalt, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden und nicht vermeidbare 
Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch 
einen Ersatz in Geld zu kompensieren sind (§ 13 BNatSchG). 
 
Da durch die Errichtung der Windenergieanlagen in das Landschaftsbild eingegriffen wird, sind von daher 
die Regelungen der §§ 13 ff. BNatSchG zur Eingriffsregelung anzuwenden. Gemäß § 13 i. V. m. § 15 Abs. 
2 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen du rch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 
ersetzen (Ersatzmaßnahmen).  
 
Windenergieanlagen sind so zu planen und zu errichten, dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft unterlassen werden. Wird eine Anlage genehmigt, ist die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung auch hinsichtlich der Kompensationsverpflichtungen (Ausgleich/ Ersatz/  Ersatz-
zahlungen) zu beachten. Grundsätzlich ist zwischen der Kompensation von Eingriffen in den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu unterscheiden.  
 
�Å�%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J�H�Q�� �G�H�V�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�L�O�G�H�V�� �G�X�U�F�K�� �:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q�� �V�L�Q�G�� �D�X�I�J�U�X�Q�G�� �G�H�U�� �+�|�K�H�Q�� �G�H�U��
Anlagen (> 20 m) in der Regel nicht ausgleichbar oder ersetzbar im Sinne des § 15 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG. 
Eine landschaftsgerechte Wiederherstellung oder Neugestaltung der Landschaft im Sinne von § 15 Abs. 2 
BNatSchG, sodass die unvoreingenommene Beobachterin und der unvoreingenommene Beobachter, der 
die vom Eingriff betroffene Örtlichkeit nicht kenn t, diese nach Neugestaltung nicht als Fremdkörper in 
der Landschaft erkennen kann, ist bei vertikalen Strukturen mit der Höhe moderner Windenergieanlagen 
nicht möglich. Daher ist, wenn eine solche Anlage zugelassen wird, für diese Beeinträchtigungen ein 
Er�V�D�W�]���L�Q���*�H�O�G���]�X���O�H�L�V�W�H�Q���´ 
 
vgl. hierzu Nr. 8.2.2.1 des WEA-Erlasses NRW vom 08.05.2018 
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Dementsprechend wurde das im LBP ermittelte Ersatzgeld in Höhe von 975.125,44 �½ zum Abbau der 
Kompensationsverpflichtung hinsichtlich des Eingriffs in das Landschaftsbi ld festgesetzt.  
 
Für den Eingriff in den Naturhaushalt wird die Entwicklung von naturnahen Waldflächen durch Erst - und 
Wiederaufforstung in den Gemarkungen Detmold -Berlebeck und Schlangen-Oesterholz als Kompen-
sationsmaßnahme festgesetzt. Damit ist der Ei ngriff in den Naturhaushalt kompensiert.  
 
Zu den Nebenbestimmungen unter Abschnitt III. Buchstabe J) Nrn. 1.14 und 1.15:  
Abweichend vom antragsgegenständlichen Kompensationskonzept wird die Aufforstung mit nicht 
lebensraumtypischen Baumarten wie z.  B. Roteiche oder Nadelbäumen aus naturschutzfachlicher Sicht 
als Kompensation nicht anerkannt und ist damit nicht zulässig. § 15 Abs. 2 BNatSchG formuliert einen 
besonderen Anspruch an Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen: Sie müssen geeignet sein, die unvermeidbar 
beeinträchtigten Funktionen der für den Eingriff in Anspruch genommen Fläche für den Naturhaushalt in 
gleichartiger bzw. gleichwertiger Weise wiederherzustellen.  
 
Gebietsfremde Gehölze, zu denen im Naturraum des Teutoburger Wald auch in Deutschland einheimis che 
Nadelgehölze zählen, sind regelmäßig nicht geeignet, diese Funktionen in gleichwertiger und 
insbesondere nicht in gleichartiger Weise wiederherzustellen, da sie keine Bestandteile der natürlichen 
Baumflora des Teutoburger Waldes sind und damit auch andere beeinträchtigte naturschutzfachliche 
Schutzgüter (insb. Tier - und Pflanzenarten) keine Berücksichtigung finden.  
 
 
FFH-Verträglichkeit  

Für insgesamt drei NATURA-2000-Gebiete konnte eine Betroffenheit durch das Vorhaben nicht von 
vornherein offensichtlic h ausgeschlossen werden: 
  
Für das Vogelschutzgebiet DE-4118-�������� �Å�6�H�Q�Q�H�� �P�L�W�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �L�V�W�� �G�L�H�� �9�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K�N�H�L�W�� �L�P�� �5�D�K-
men einer FFH-Vorprüfung jedoch nachgewiesenermaßen gegeben (HÖKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 
2024). Aufgrund seiner Lage außerhalb des Vogelschutzgebietes können nach Prüfung und Auffassung der 
unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen 
ausgeschlossen werden. Darüber hinausgehende, mittelbare negative Wirkungen (Kollision, Meidung) auf 
Schutzgüter (Vogelarten) konnten durch Kartierungen und Erfassungen in einem plausiblen Umfang 
ausgeschlossen werden. 
  
Ebenfalls wurde für das FFH-Gebiet DE-4119-���������Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´���H�L�Q�H���9�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K�N�H�L�W���G�X�U�F�K���G�L�H���L�Q���G�H�P��
Nachtrag vom 28.11.2024 (Windpark Gauseköte: Stellungnahme zu der Nachforderung von 
Antragsunterlagen hinsichtlich des Habitat - und Artenschutzrechts des Kreises Lippe vom 21. November 
2024, Höke Landschaftsarchitektur | Umweltplanung GbR ) vorgenommene FFH-Vorprüfung nach Prüfung 
und Auffassung der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe nachgewiesen, da die 
charakteristischen Arten Großes Mausohr sowie Grau- und Schwarzspecht in Nordrhein-Westfalen 
abschließend als nicht WEA-empfindlich gelten. Ein  besonderer atypischer Sachverhalt  aufgrund 
vermeintlicher Besonderheiten in dem Untersuchungsraum oder aufgrund des Wesens des Vorhabens liegt 
nicht vor.  
  
Für das in Teilen mit dem Vogelschutzgebiet DE -4118-401 deckungsgleiche FFH-Gebiet DE-4017-301 
�Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �L�V�W�� �H�E�H�Q�I�D�O�O�V�� �H�L�Q�H�� �)�)�+-Verträglichkeitsstudie erarbeitet worden, die für 
ein Schutzgut (Breitflügelfledermaus als charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 8310) eine 
vertiefende Prüfung (Stufe II) erforderte (HÖKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2024). Der Nachweis der 
Verträglichkeit aller anderen für das FFH -Gebiet relevanten Schutzgüter konnte nach Prüfung und 
Auffassung der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe bereits auf Ebene der Vorprüfung erbracht 
werden.  
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Mit der Abschaltungsmaßnahme zum Schutz der Fledermäuse vom 01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres 
gem. Nebenbestimmung Nr. 1.7 kann eine Betroffenheit des vorgenannten Schutzgutes au sgeschlossen 
werden. Die Verträglichkeit des Vorhabens ist damit nach Prüfung und Auffassung der unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Lippe gegeben. Die Begründung für die Anpassung der Cut-In-
Windgeschwindigkeit von 6 m/s auf 8 m/s ist den rechtlichen A usführungen zum Artenschutz zu 
entnehmen.  
  
Darüber hinaus kann eine Gefährdung der funktionalen Austauschbeziehungen der FFH-Gebiete DE-4017-
�������� �Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �X�Q�G�� �'�(-4119-�������� �Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�� �P�L�W�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �Q�H�J�D�W�L�Y�H�Q��
Auswirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE-4119-���������Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´���G�X�U�F�K���G�L�H���L�Q���G�H�P 
v.g.  Nachtrag vom 28.11.2024 vorgenommene FFH-Vorprüfung nach Prüfung und Auffassung der unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Lippe ausgeschlossen werden. 
 
 
Artenschutz 

Mit dem vom Büro Höke Landschaftsarchitektur |  Umweltplanung GbR erstellten Landschafts -
pflegerischen Begleitplan (LBP) in der Fassung vom 28.11.2024 sind ebenso die Auswirkungen des 
Vorhabens in Bezug auf das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 
BNatSchG untersucht worden sowie Vermeidungsmaßnahmen zur Abwehr des Eintretens der Verbotstat-
bestände vorgeschlagen worden. 
 
Unter Einbeziehung artspezifischer Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen kommt der Gutachter zu 
dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ausgeschlossen 
werden kann.  
 
Das Maßnahmenkonzept beinhaltet Vermeidungs-, Minderungs- und Ersatzmaßnahmen. Es sieht zeitliche 
Befristungen für die Baufeldräumung und den Baub eginn, eine Lebensraumaufwertung für die 
Waldschnepfe, Abschaltzeiten zum Schutz von Fledermausarten, Baumhöhlen- und Besatzkontrollen 
sowie die Herstellung von Fledermausersatzquartieren vor. Die vorgeschlagenen Zeiten und Kriterien der 
einzelnen Maßnahmen wurden unter Abschnitt III. Buchstabe J) als Nebenbestimmungen festgesetzt.  
 
Zu Nebenbestimmung unter Abschnitt III. Buchstabe J) Nr. 1.7: 

Der Teutoburger Wald besitzt aufgrund seines geologischen bedingten Höhlenreichtums, zahlreicher, 
auch teilweise un natürlicher Aufschlüsse und seines vergleichsweise alten Buchenbestandes, 
insbesondere in den Kammlagen, eine herausragende, landesweite Bedeutung als Wanderkorridor und als 
Fortpflanzungsstätte von Fledermauspopulationen. Besonders hervorzuheben sind neben der 
Hohlsteinhöhle das Kellerloch und das Lukenloch mit jeweils hohen Zahlen von mehreren Hundert 
Fledermausindividuen verschiedener Art. Die intensive Beobachtung dieses Raumes durch die Biologische 
Station und durch das Ehrenamt mit beispielsweise Wied erfangquoten von unter 4  % der Individuen in 
einer Fangnacht belegten bereits in der Vergangenheit die hohe Bedeutung dieses Lebensraumes.    
 
Dadurch handelt es sich nicht um einen typischen Fledermauslebensraum der Normallandschaft, sondern 
um einen herausragenden, der berechtigter Weise nicht den Regelfall in Nordrhein -Westfalen darstellt. 
Es ist daher davon auszugehen, dass die Gesamtanzahl der Fledermausindividuen in geeigneten Nächten 
und Dämmerungsphasen deutlich über den Landesdurchschnitt liegen und die im Leitfaden genannte Cut -
In-Windgeschwindigkeit von 6 m/s dennoch einen enormen, nicht akzeptablen Verlust an Einzelindividuen 
zur Folge hätte, die populationsrelevant wäre.  
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Im Rahmen des vom BMU geförderten RENEBAT-Projektes ist bei der vorgenannte n Cut-In-
Windgeschwindigkeit von einer Berücksichtigung von 90 % der Fledermausaktivität auszugehen. Bei einer 
Cut-In-Windgeschwindigkeit von 8 m/s werden nahezu 100  % aller Fledermausaktivitäten berücksichtigt.  
 
Aufgrund der vorgenannten Gründe ist eine A bschaltung bis zu einer Windgeschwindigkeit von 8 m/s 
erforderlich und verhältnismäßig, um dieser besonderen Bedeutung gerecht zu werden und das Maß 
getöteter Fledermausindividuen auf ein durchschnittliches Niveau abzusenken. Eine davon abweichende 
und vom Gutachter vorgeschlagene Windgeschwindigkeit von 6 m/s kann eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes nicht verhindern und ist vor diesem Hintergrund in nicht ausreichendem Maße 
geeignet um den Anforderungen der §§ 44 ff. BNatSchG zu entsprechen. 
 
Die beschriebene Vorgehensweise wird für erforderlich gehalten, weil die artenschutzrechtliche Prüfung 
nicht die Erkenntnis erbracht hat, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen 
werden können.  
 
Um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens aus Sicht des Artenschutzes herleiten zu können und dem 
Antragsteller die Errichtung der Windkraftanlage zu ermöglichen, kann die Genehmigung nur unter den 
beauflagten Vermeidungsmaßnahmen erteilt werden.  
 
Die o. g. Vermeidungsmaßnahmen sind verhältnismäßig, weil sie geeignet, erforderlich und angemessen 
sind. Das Verhalten aller genannten Tierarten ist hinreichend bekannt, um die o. g. Vermeidungs -
maßnahmen festlegen zu können. Die Maßnahmen reduzieren das Risiko für die betroffenen Tierarten so 
wirkungsvoll, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 des BNatSchG nicht zur Anwendung kommen. Die 
Nebenbestimmungen unter Abschnitt III. Buchstabe J) sind damit geeignete Mittel, um den Artenschutz 
für die im Einwirkbereich der Windenergieanlage vorkommenden T ierarten sicherzustellen.  
 
Darüber hinaus sind die Maßnahmen auch erforderlich, weil es kein milderes Mittel zur Erreichung des 
Zwecks gibt. Insbesondere die hier denkbare vollständige Versagung des Vorhabens als ebenso geeignetes 
Mittel kommt nicht in Betracht, weil die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen bereits 
durch die Einschränkung des Anlagenbetriebes sichergestellt werden kann. Es würde auch dem Grund-
gedanken der Privilegierung dieser Art von Vorhaben zuwiderlaufen und darüber hin aus nicht 
berücksichtigen, dass ein Antragsteller grundsätzlich bei Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen 
einen Anspruch auf Erteilung der Genehmigung hat.  
 
Weiterhin sind die Maßnahmen angemessen, weil es bei Abwägung Ihrer Interessen mit den öffentl ichen 
Interessen nicht außer Verhältnis zur Schwere des Eingriffs zur Erreichung des gewünschten Zwecks �² der 
Sicherung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote �² steht und das öffentliche Interesse an der 
behördlichen Durchsetzung naturschutzrechtlicher  Regelungen Ihr privates Interesse, welches insoweit 
wirtschaftlicher Natur sein dürfte, überwiegt.  
 
Nach Prüfung der v. g. Unterlagen stehen dem Vorhaben bei Festsetzung der unter Abschnitt III. 
Buchstabe J) aufgeführten Nebenbestimmungen Belange des Natur- und Artenschutzes nicht entgegen.  
 
 
Unter Berücksichtigung der v. g. Ausführungen sowie der Ermessenserwägungen liegen aus der Sicht des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege die Voraussetzungen für eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung vor. 
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2.11 Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Ostwestfalen -Lippe  

Mit abschließender Stellungnahme vom 09.01.2025 hat der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein -
Westfalen, Regionalforstamt Ostwestfalen -Lippe, seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt 
und die in Abschnitt III. Buchstabe K) verfügten Nebenbestimmungen vorgeschlagen.  

 

Allgemeine Aussagen 

Die in der Stellungnahme des Landesbetriebes Wald und Holz vom 13.08.2021(AZ.: 310-11-16-525-21) zu 
der damaligen Planung - WP Gauseköte - vorgetragenen allgemeinen Ausführungen und insbesondere die 
Abwägung zur Waldumwandlungsmöglichkeit bleiben bestehen; die mittlerweile geänderten Rahmen -
bedingungen müssen entsprechend mitgedacht werden.  
 
Die abschließende Prüfung, ob und in welchem Umf ang alternative Standorte für WEA außerhalb des 
Waldes zu Verfügung stehen, obliegt nicht der Forstbehörde.  
 
Für die jetzt beantragten Standorte der gegenständlichen WEA wurde in der damaligen Stellungnahme 
festgestellt, dass es sich um Kalamitätsflächen m it noch teils vorhandenem abgängigen Fichtenbestand 
bzw. Fichtenjungwuchs oder Wildwiesenfläche/ Kahlschlagsflora handelt.  
 
Für diese Standorte war schon in 2021 die Möglichkeit einer Waldumwandlung aufgrund der Bedingungen 
des Windenergieerlasses aus 2018 sowie der Bewaldungsprozente der beteiligten Kommunen (über 20 %) 
in Aussicht gestellt worden.  
Die Beurteilung der Standorte der zu betrachtenden WEA hat sich für den vorliegenden Antrag nicht 
geändert.  
 
 
Aussagen des LBP 

Dem vorgelegten LBP kann weitgehend gefolgt werden.  
Für die einzelnen Standorte sind die beanspruchten Waldflächen mit den Biotoptypen beschrieben und 
in die Kategorien �Ådauerhafte �  ́ und �Åzeitlich befristete �  ́ Waldumwandlung eingeteilt worden . Dazu 
wurden auch die Flächen dargestellt , auf d enen keine Versiegelung oder Teilversiegelung erfolgt, jedoch 
eine Fällung der ggf. vor -handenen Bäume erforderlich ist (siehe LBP, Seite 7, Tab.2).  
 
Der Einteilung in dauerhaft umgewandelte Flächen (Fundament, Kranstellfläche und Zufahrt) und 
wiederherste llbarer und wiederaufzuforstender Flächen (Montagefläche, Lagerfläche) kann gefolgt 
werden. Die Einteilung entspricht der landesweit abgestimmten Zuordnung aus forstbehördlicher Sicht.  
 
Im Unterschied zur Planung in 2021 werden im Rahmen des vorliegenden Antrages ausschließlich die 
Eingriffsflächen berücksichtigt, die mit dem Flurstück bzw. den Flurstücken, auf dem das Fundament für 
die WEA errichtet wird, verbunden sind.  
 
Betroffene Flächen außerhalb des Flurstückes bzw. der Flurstücke (dauerhaft versiegel t, temporär 
beansprucht) müssen in Folgegenehmigungsverfahren nach Landesforstgesetz (LFoG) bzw. Landesnatur-
schutzgesetz umfassend und detailliert separat bilanziert und ausgeglichen werden.  
 
Dies gilt insbesondere auch für die Zuwegungen (siehe Abb. 4 im  LBP, rot gekennzeichnete Flächen und 
Wege). Hierbei sind alle neuen Wege, die vom bestehenden Wegenetz einzig zum Erreichen der WEA 
angelegt werden und in der Regel keine oder wenig andere Waldfunktionen bedienen, zu bilanzieren und 
auszugleichen. 
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Auch eine Verbreiterung der Schwenkbereiche in Kurven stellt eine befristete Waldumwandlung nach        
§ 40 LFoG dar, da grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die Schwenkbereiche bei durchschnitt-
licher Biotopwertigkeit § 44 LFoG unterliegen und nach Nutzun g innerhalb von zwei Jahren wiederauf -
geforstet werden müssen.  
 
Wird ein bislang forstlich genutzter Weg im Wesentlichen für die Erreichung eines Anlagengrundstücks 
genutzt, liegt eine Änderung der Nutzungsart vor. Hierdurch ist die Genehmigung einer dauerhaften 
Waldumwandlung erforderlich, welche nach den üblichen zu ermittelnden Maßstäben zu kompensieren 
ist.  
 
 
Waldausgleich, Kompensationsflächenbedarf  

Der LBP ermittelt für die sieben WEA eine Gesamtfläche von ca. 16.740 m² , die dauerhaft umgewandelt  
wird. Hierbei sind, wie oben ausgeführt, noch nicht alle tatsächlich dauerhaft umzuwandelnden Flächen 
berücksichtigt, dies erfolgt in weiteren, separaten Genehmigungsverfahren.  
 
Für die bislang bilanzierten ca. 16.740 m²  Waldverlust ist ein Ausgleich für den Waldbodenverlust und 
den Funktionsverlust in Form von Ersatzaufforstungsflächen zu erbringen.  
Die bisher ermittelte Flächengröße ist als Minimalfläche anzusehen, die im weiteren Ablauf durch 
Vermessung bestätigt bzw. anzupassen ist (siehe Nebenbestimmung Nr. 1.10 unter Abschnitt III. 
Buchstabe K) dieses Bescheides).  
 
Im Bereich der einzelnen Kommunen sind dazu in Detmold mit ca. 31 % Waldanteil und Horn -Bad Meinberg 
mit ca. 37 % Waldanteil die Waldverluste vollständig durch Ersatzaufforstungen auszuglei chen (siehe LEP 
7.3-3, Gebiete unter 40 % Waldanteil).  
In der Gemeinde Schlangen beträgt der Waldanteil 51 % und liegt somit in einem Bereich (Waldanteil 
zwischen 40 und 60 %), in dem ein Kombination von Ersatzaufforstung und ökologischer Aufwertung 
angedacht werden könnte.  
Aufgrund der Tatsache, dass im Gebiet von Schlangen nur die WEA SG-37 (WEA-03) errichte t  werden soll, 
wird ein Ausgleich durch Ersatzaufforstungen für die gesamten rund 16.740 m²  gefordert .  
 
Der in der Stellungnahme vom 13.08.2021 genannte Ausgleichsfaktor von 1: 1,1 wurde für die Berechnung 
der erforderlichen Ersatzaufforstungen aktuell überprüft und bestätigt.  
Aufgrund des durchgehend eher gering zu bewertenden Biotopwertes und auch der vergleichbaren 
Waldfunktionen (insbesondere Schutz- und Erholungsfunktionen) wird auf eine getrennte Berechnung für 
die einzelnen Standorte verzichtet.  
 
Somit ergibt sich ein Ersatzaufforstungsbedarf von gerundet 18.500 m² ,  
(1: 1,1 entspricht 16.740 m²: 18.414 m²).  
 
 
Wiederherstellung der anderen Flächen  gemäß LBP 

Für die zeitlich befristeten Waldumwandlungen und die ggf. zu fällenden Bereiche (im LBP als Rodungen 
bezeichnet) sind die gemäß den Ausführungen in den Kapitels 5.2.2, Schutzgut Pflanzen -Konfliktanalyse 
sowie in Kapitel 6.0 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen, hier 
insbesondere auch 6.1.2 Schutzgut Pflanzen/Biotope, geplanten Wiederaufforstungen, Pflanzarbeiten 
umfänglich und unverzüglich nach Bauende bzw. Inbetriebnahme umzusetzen.  
Auch hierfür ist eine Detail abstimmung mit der Forstbehörde im Vorfeld erforderlich.  
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Genehmigung der dauerhaften und zeitlich befristeten Waldumwandlung  

Die dauerhafte Waldumwandlung für die Errichtung der 7 Windenergieanlagen im Umfang von insgesamt 
16.740 m²  und die zeitlich befr istete Waldumwandlung im Umfang von 60.951 m²  gemäß der Tabelle 2, 
Seite 7 LBP wird genehmigt. Aufgrund der Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG bedarf es hier keiner 
separaten forstbehördlichen Genehmigung nach § 39 Landesforstgesetz (dauerhafte Waldumwandlung) 
oder § 40 Landesforstgesetz (befristete Waldumwandlung).  
Bereits in der Stellungnahme vom 13.08.2021 war die Waldumwandlungsfähigkeit der geplanten WEA -
Standorte festgestellt worden.  
 
 
Genehmigung der Ersatzaufforstung  

Die in den LBP eingestellten und mit dem Regionalforstamt Ostwestfalen -Lippe sowie der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Lippe abgestimmten Ersatzaufforstungsflächen in der Gesamtgröße von 
18.500 m²  in zwei Teilflächen gemäß den Ausführungen Seite 65 ff LBP auf den Flächen: 

Gemarkung Berlebeck, Flur 5, Flurstück 115 2; 3.500 m²  

Gemarkung Oesterholz, Flur 7, Flurstück 7; 15.000 m²  

wird genehmigt.  
 
Aufgrund der Konzentrationswirkung nach § 13 BImSchG bedarf es auch hier nicht der Erteilung einer 
separaten Erstaufforstungsgenehmigung. 
 
Der noch übrige Kompensationsbedarf durch eine Aufwertung/ Aufforstung einer Waldfläche als 
standortgerechter Laubmischwald bedarf keiner Genehmigung, da es sich bereits um eine Waldfläche 
handelt, Gemarkung Berlebeck, Flur 7, Flurstück 19, tlw. in der Größe von 21.000 m² . 
 
 
2.12 Eigenbetrieb Straßen  

Mit abschließender Stellungnahme vom 17.06.2024 hat der EB 660 �² Eigenbetrieb Straßen des Kreises 
Lippe seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt.  Kreisstraßen sind von der Planung nicht 
betroffen.  
 
 
2.13 Regionalplanung  

Mit Stellungnahmen vom 17.07.2024, 15.01.2025 und 28.01.2025 hat die Bezirksregierung Detmold �² 
Regional-Initiative Wind OWL, aus der Sicht der Regionalplanung keine positive Stellungnahme zu dem 
geplanten Vorhaben erteilt.  
 
Weiterhin wird auf die vorangegangenen Ausführungen unter Abschnitt IV. Begründung �² 2.2 
Bauplanungsrecht verwiesen. 
 
 
2.1 4 Zivile Luftverkehrssicherheit  

Mit abschließender Stellungnahme vom 26.06.2024 hat die Bezirksregierung Münster ihre Zustimmung zu 
dem geplanten Vorhaben erteilt und die in Abschnitt III. Buchstabe M) verfügten Nebenbestimmungen 
vorgeschlagen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 76 von 265 

2.1 5 Militärische Luftverkehrssicherheit  

Mit Stellungnahme vom 16.07.2024 hat das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst -
leistungen der Bundeswehr teilweise ( hinsichtlich der WEA HB-38, HB-39, DT-09, HB-40, DT-10, DT-11) 
seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt und die in Abschnitt III. Buchstabe N) verfügten 
Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 
Durch das Vorhaben, Errichtung und Betrieb von sieben WEA des Typ ENERCON E-160 EP5 E2 mit einer 
Nabenhöhe von 166,6 m, einem Rotordurchmesser von 160 m und einer Gesamthöhe von 246,6 m über 
Grund werden Belange der Bundeswehr berührt und teilweise beeinträchtigt.  
 
Betroffenheit von der ED -R 112 Sektor A 

Keiner der Rotoren der beantragten WEA darf unter irgendwelchen Umständen in die ED -R 112 Sektor A 
hineinragen.  
 
Das Oberverwaltungsgericht NRW stellt in seinem Urteil vom 1 6.02.2024 �² 22 D 150/22.AK (Seite 99, 
erster Absatz) fest:  
 
�Å�'�L�H�V�� �J�L�O�W�� �G�D�P�L�W�� �R�K�Q�H�� �Z�H�L�W�H�U�H�V�� �I�•�U�� �G�L�H�� �$�Q�O�D�J�H�Q�� �:�(�$�� ������ �E�L�V�� �������� �G�L�H�� �G�L�H�V�H�Q�� �/�X�I�W�U�D�X�P�� �L�Q�� �N�H�L�Q�H�P��
Betriebsmodus berühren können, allerdings für die WEA 03 so nicht, weil sie mit ihrem Mastfuß nur 
etwa 50 m von den Grenzen des ED-R 112/A entfernt liegt. Aufgrund dessen können ihre Rotorblätter 
abhängig von der Windrichtung bis zu 32 m in diesen hineinragen. Dies rechtfertigte aber eine 
Genehmigungsversagung auch unter dem Blickwinkel des § 12 Abs. 4 LuftVG nicht, weil ein solches 
�6�]�H�Q�D�U�L�R���P�L�W�W�H�O�V���H�L�Q�H�U���$�X�I�O�D�J�H���X�Q�V�F�K�Z�H�U���D�X�V�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���N�D�Q�Q���´ 
 
Vor dem Hintergrund der v. g. Stellungnahme hat  die Antragstellerin mit E -Mail-Nachricht vom 13.11.2024 
den nachfolgend aufgeführten Auflagenvorschlag für den B etrieb der SG-37 (WEA 03) zur Sicherstellung 
der Einhaltung der Grenzen des ED-R 112 Sektor A übersendet: 
 
�Å�'�D�V���(�L�Q�G�U�L�Q�J�H�Q���G�H�U���5�R�W�R�U�E�O�l�W�W�H�U���L�Q���G�H�Q���/�X�I�W�U�D�X�P���(�'-R112A ist während des aktivem Betriebs des ED-
R112A sowie einer Sichtweite von < 1.000 m nicht zulässig und durch folgende technische Maßnahmen 
sicherzustellen:  
Die WEA ist neben einem Sichtweitenmessgerät mit einer Grenzstellung der Azimutwinkel auszustatten, 
die bei Erreichen der Azimutwinkel der Gondel von 132° -228° und von 312°-48° die WEA abschaltet, 
�V�R�I�H�U�Q���G�H�U���/�X�I�W�U�D�X�P���(�'�5�������$���D�N�W�L�Y���L�V�W���X�Q�G���G�L�H���6�L�F�K�W�Z�H�L�W�H���X�Q�W�H�U���������������P���O�L�H�J�W���´ 
 
Dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wurde dieser 
Auflagenvorschlag am 19.11.2024 zur Prüfung und Stellungnahme weitergeleit et.  
 
Mit Stellungnahme vom 04.12.2024 hat das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr jedoch mitgeteilt, dass der Auflagenvorschlag ungeeignet sei  und von 
ihrer Seite abgelehnt werde . Es träfe zwar zu, dass das Urteil des OVG Münster eine Regelung über 
Betriebsbeschränkungen zum Schutz des Flugbeschränkungsgebiets ED-R 112 Sektor A zulasse. Der 
Vorschlag der Antragstellerin  sei jedoch ungeeignet, denn es käme nicht auf die Sichtweite an. Vielmehr 
müsse der Luftraum bei dessen Sperrung zu jedem Zeitpunkt freigehalten werden. Dabei sei anzumerken, 
dass der Luftraum zuletzt in der überwiegenden Zeit des Jahres gesperrt gewesen sei.  
 
Weiterhin sei anzumerken, dass der Betreiber der WEA eine technische Lösung benötige, die de n 
gesperrten Luftraum frei hält, die luftverkehrsbehördlich zugelassen wurde. Da keine entsprechende 
technische Lösung bekannt sei, könne die beantragte WEA nicht mit der Auflage einer technischen Lösung 
realisiert werden.  
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Eine Verletzung des Luftraums könne keinesfalls hingenommen werden. Auf § 315 StGB sei hingewiesen. 
Eine Verkleinerung der ED-R sei an dieser Stelle ebenfalls nicht hinnehmbar.  
 
Eine entsprechende Nebenbestimmung zur stetigen Freihaltung des ED-R 112 Sektor A wurde unter 
Abschnitt III. B uchstabe N) dieses Bescheides festgesetzt. Die Antragstellerin ist  �² unter Anwendung der 
Rechtsauffassung des OVG NRW �² verpflichtet , eine technische Lösung einzurichten , um den 
entsprechenden Luftraum stets freizuhalten  und ein Hineinragen der Rotoren der  WEA SG-37 in das 
Flugbeschränkungsgebiet ED-R 112 Sektor A auszuschließen. Die technische Lösung ist vor einer 
Errichtung der WEA SG-37 (WEA 03) mit dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr abzustimmen. 
 
 
2.1 6 Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein -Westfalen  

Mit abschließender Stellungnahme vom 11.11.2024 hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW, 
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe, seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben und die 
erforderliche straßenrechtliche  Zustimmung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 StrWG NRW erteilt 
und die in Abschnitt III. Buchstabe O) verfügten Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 
 
Die Beurteilung der Zulässigkeit der straßenrechtlichen Zustimmung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs . 
2 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) erfolgte auf Grundlage der 
Darstellungen in den Planunterlagen (M 1: 10.000 vom 03.05.2024). Abweichungen von diesen 
Darstellungen bedürfen einer gesonderten Beurteilung.  
 
 
2.17 Landesa mt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein -Westfalen  

Mit Stellungnahme vom 27.06.2024 hat das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein -
Westfalen, als Richtfunkbetreiber, seine Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben erteilt.  
 
Die Prüfung auf Basis der übersandten Antragsunterlagen, hat keine potentiellen Störungen des 
Richtfunknetzes und somit Zugangsnetzes des Digitalfunks der Behörden und Organisationen für 
Sicherheitsaufgaben ergeben. 
 
Sollten sich bei der weiteren Projektierung des Bauvorh abens Änderungen ergeben, so ist eine erneute 
Prüfung erforderlich.  
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3.  Einwendungen  

Insgesamt sind 89 Einwendungen zu dem Vorhaben fristgerecht eingegangen; 4 Eingaben (davon eine mit 
einer umfangreichen Unterschriftensammlung ) sind nach Ablauf der Einwendungsfrist eingereicht 
worden. Die Einwendungen wurden im Erörterungstermin am 08.10.2024 erörtert und im weiteren 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt.  
 
Nachfolgend werden die Einwendungen in kursiver Schrift kenntlich gemacht und im Einzelnen 
gewürdigt. In Einzelfällen sowie bei inhaltlichen Wiederholungen, wird der betreffende Einwand gekürzt 
bzw. zusammengefasst dargestellt.  
 
Die Einwände sind inhaltlich zu prüfen und zu bewerten �² wenn die Vorbehalte  z. B. durch 
Nebenbestimmungen, weitere Antragsunterlagen o. ä. ausgeräumt werden können, sind diese als 
unbegründet zurückzuweisen.  
 
 
3.1  Bauplanungsrecht  

3.1.1  LEP / Regionalplan OWL �² Planungsrechtliche Zulässigkeit  

�Å�'�H�V�� �:�H�L�W�H�U�H�Q�� �E�H�]�L�H�K�H�� �L�F�K�� �P�L�F�K�� �D�X�I�� �G�H�Q�� �5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K�� �2�:�/���� �G�H�U�� �Y�R�Q�� �G�H�U��
Genehmigungsbehörde Berücksichtigung finden muss, da der Bereich der Gauseköte als Gebiet einer 
BSN-Fläche gilt, wo Windkraft nicht erlaubt ist.  Ich erlaube mir, das State ment der NABU-
�/�D�Q�G�H�V�Y�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�Q�� �'�U���� �+�H�L�G�H�� �1�D�G�H�U�H�U�� �K�L�Q�]�X�]�X�I�•�J�H�Q���� �Å�'�H�U�� �|�N�R�O�R�J�L�V�F�K�H�� �:�D�O�G�X�P�E�D�X�� �P�X�V�V�� �D�X�I�� �G�L�H�V�H�Q��
Flächen gestärkt und nicht  �Q�X�U���G�X�U�F�K���9�H�U�V�L�H�J�H�O�X�Q�J���X�Q�G���)�U�D�J�P�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J���J�H�V�F�K�Z�l�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�´���´ 
 
�Å�,�Q���G�H�P���N�•�U�]�O�L�F�K���E�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�Q���5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q���V�L�Q�G���:�.�$���L�P���:ald, insbesondere auch die geplanten WKA 
�D�Q���G�H�U���*�D�X�V�H�N�|�W�H�����D�X�V�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�����$�O�O�H�L�Q���G�H�V�K�D�O�E���V�L�Q�G���G�L�H�V�H���V�L�H�E�H�Q���:�.�$���Q�L�F�K�W���]�X���J�H�Q�H�K�P�L�J�H�Q���´�� 
 
�ÅBei der Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit sind die raumordnerischen Vorgaben des LEP 
NRW und des �5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�V���Å�2�:�/�´���V�R�Z�L�H���G�L�H���E�D�X�S�O�D�Q�X�Q�J�V�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J�H�Q���L�Q���G�H�Q���E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q��
Städten Detmold und Horn -Bad Meinberg sowie der Gemeinde Schlangen zu beachten. 
 
�ÅZiele / Festlegungen der Raumordnung  
Die Standorte der beantragten sieben WEA einschließlich der Lagerflächen und Erschließungswege/ -
straßen sind im LEP NRW als Gebiet für den Schutz der Natur (GSN) und als Gebiet für den Schutz des 
Wassers dargestellt. Der Regionalplan OWL konkretisiert diese zeichnerischen Vorgaben des LEP durch 
zeichnerische Darstellungen als Bereich zum Schutz der Natur (BSN), Bereich zum Grundwasser- und 
Gewässerschutz (BGG) sowie als Wald (Blätter 24/25 des Regionalplans OWL 2024). Fachlich begründet 
ist die Darstellung als GSN / BSN durch die Festlegung dieser  Bereiche als Teil des landesweiten 
Biotopverbundes von herausragender Bedeutung (VB-DT-LIP-4119-�����������Å�:�D�O�G�J�H�E�L�H�W���]�Z�L�V�F�K�H�Q���+�R�U�Q-Bad 
�0�H�L�Q�E�H�U�J���X�Q�G���.�R�K�O�V�W�l�G�W�´�����X�Q�G���G�X�U�F�K���G�L�H���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�V���%�X�Q�G�H�V�D�P�W�H�V���I�•�U���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]���D�O�V���Å�+�R�W�V�S�R�W���G�H�U��
�E�L�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q���9�L�H�O�I�D�O�W�´����In NRW gibt es nur zwei Gebiete mit dieser Auszeichnung. Einer ist der betroffene 
�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G���(�J�J�H�� �]�X�V�D�P�P�H�Q�� �P�L�W�� �G�H�U�� �6�H�Q�Q�H�� �D�O�V�� �Å�+�R�W�V�S�R�W�V�� �G�H�U�� �E�L�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q�� �9�L�H�O�I�D�O�W�´�� �L�Q�� �G�H�U��
Bewertung. Dabei handelt es sich deutschlandweit um eine von insgesamt nur 30 Reg ionen, die eine 
besonders hohe Dichte und Vielfalt an charakteristischen Arten, Populationen und Lebensräumen 
aufweisen.  
 
Im Übrigen liegt die Planung der sieben WEA in unmittelbarer Nachbarschaft von NSG, FFH - und EU-
�9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H���Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�´���X�Q�G���Å�6�H�Q�Q�H�´�����'�H�U���:�L�Q�G�S�D�U�N���V�R�O�O���X�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U���D�Q���G�L�H�V�H��
Gebiete angrenzen.  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 79 von 265 

Der LEP NRW in der Fassung der 2. Änderung vom 9.4.2024 eröffnet im Ziel 10.2 - �����Å�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�Q�X�W�]�X�Q�J��
�L�Q�� �%�H�U�H�L�F�K�H�Q�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �6�F�K�X�W�]�� �G�H�U�� �1�D�W�X�U�´�� �X�Q�W�H�U�� �G�H�U�� �9�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J���� �G�D�V�V�� �H�V�� �V�L�F�K�� �Q�L�F�K�W�� �X�P��
Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente sowie Natura 2000 -Gebiete handelt, 
abweichend von den Zielen 7.2 -2 und 7.2-3 des LEP eine Festlegung von Vorranggebieten für die 
Windenergienutzung auch in Bereichen für den Schutz der Natur. Nach den Erläuterungen des LEP zu 
Ziel 10.2 -8 eröffnet die Festlegung des Ziels 10.2 -8 �Å�«�G�H�Q�� �U�H�J�L�R�Q�D�O�H�Q�� �3�O�D�Q�X�Q�J�Vträgern (nicht der 
kommunalen Bauleitplanung) die Möglichkeit, bei der Festlegung von Windenergiebereichen abweichend 
von den Zielen 7.2-2 und 7.2-3 unter den im Ziel genannten Voraussetzungen auch Flächen innerhalb der 
regionalplanerisch festgelegten Bere �L�F�K�H���I�•�U���G�H�Q���6�F�K�X�W�]���G�H�U���1�D�W�X�U�����%�6�1�����L�Q���$�Q�V�S�U�X�F�K���]�X���Q�H�K�P�H�Q���´ 
 
Im derzeit im Aufstellungsverfahren befindlichen 1. Änderung des Regional -plans OWL 
(Wind/Erneuerbare Energien) sieht das Plankonzept keine Inanspruchnahme von BSN für 
Windenergiebereiche (WEB) vor, insofern liegen die beantragten sieben WEA -Standorte außerhalb von 
im Planentwurf der 1. Änderung dargestellten WEB (vgl. Beschluss des Regionalrates Detmold vom 
24.06.2024, Beschlussvorlage RR-16/2024, Anlage 3: Arbeitskarten als ergänzende Unterlagen  zur 1. 
Änderung des Regionalplans OWL (Wind/ Erneuerbare Energien)). 
 
Da es sich bei den beantragten Standorten um Waldbereiche handelt, ist des Weiteren das Ziel 10.2 - 6 
�Å�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�Q�X�W�]�X�Q�J�� �L�Q�� �:�D�O�G�E�H�U�H�L�F�K�H�Q�´�� �G�H�V�� �/�(�3�� �P�D�‰�J�H�E�O�L�F�K���� �'�D�Q�D�F�K�� �N�|�Q�Q�H�Q���Å�U�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�Dnerisch 
�I�H�V�W�J�H�O�H�J�W�H���:�D�O�G�E�H�U�H�L�F�K�H���«�I�•�U���G�L�H���:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�Q�X�W�]�X�Q�J���L�Q���$�Q�V�S�U�X�F�K���J�H�Q�R�P�P�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����V�R�I�H�U�Q���H�V���V�L�F�K��
um Nadelwald handelt. Ausgenommen hiervon sind Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale 
Naturmonumente, Naturwaldzellen, Wildnisentwicklungsgebiete  sowie Natura 2000-�*�H�E�L�H�W�H���´ Nach den 
Erläuterungen des LEP zu Ziel 10.2-6 sollen damit grundsätzlich rund 340.000 Hektar Nadelwald 
einschließlich der darin vorhandenen Kalamitätsflächen , die bisher bereits etwa ein Drittel der 
insgesamt durch das LANUV ermittelte Potentialfläche für die Windenergienutzung umfassen, für die 
Windenergienutzung geöffnet werden. Nadelwaldflächen sind nach dem LEP Wälder, in denen 
Nadelbäume die vorherrschende Baumart bilden und deren Bewirtschaftung hauptsächlich auf die 
Nutzung dieser Nadelbaumarten ausgerichtet ist.  
 
Der Waldbereich östlich der L 937/Gauseköte, in dem die Standorte der sieben WEA liegen, ist geprägt 
durch großflächige Laubwald - und Mischwaldbiotope, in denen Bereiche mit ehemaligen 
Fichtenbestände und heutige n Kalamitäts -flächen in untergeordnetem Umfang eingestreut sind. 
Umgeben sind diese Kalamitätsflächen von Laub- und Mischwäldern, so dass erhebliche Zweifel daran 
bestehen, dass es sich hierbei um solche Waldstandorte, nämlich Kalamitätsflächen in Nadelwäl dern, 
handelt, die der LEP für die Windenergie -nutzung öffnet. Eine Lage in Nadelwäldern bzw. darin 
enthaltenen Kalamitätsflächen muss in jedem Fall nach den in der Planungskarte Wind des Energieatlas 
�1�5�:���H�Q�W�K�D�O�W�H�Q�H�Q���.�D�U�W�H���Å�:�D�O�G�´���I�•�U���]�Z�H�L���G�H�U���E�H�D�Q�W�U�D�J�W�H�Q���:EA verneint werden. Diese betrifft die WEA 
Nr. 5 und 6, deren Standorte nach der Karte des Energieatlas im Laubwald (Nr. 5) bzw. Mischwald (Nr. 
6) liegen.  
 
�1�D�F�K�� �G�H�P�� �=�L�H�O�� �)�� ������ �Å�:�D�O�G�E�H�U�H�L�F�K�H�´�� �G�H�V�� �5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�V�� �2�:�/�� �L�V�W�� �H�L�Q�H�� �,�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�Q�D�K�P�H�� �Y�R�Q�� �:�D�O�G�� �I�•�U��
entgegenstehende raumbedeutsame Planungen ausnahmsweise nur zulässig, wenn ein Bedarf 
nachgewiesen ist, die Waldumwandlung auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird und eine 
Umweltprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass diese im Vergleich zu anderen Altern ativen mit den 
geringsten negativen Umweltauswirkungen verbundenen ist. Weder zur Sicherung der Stromversorgung 
noch zur Erreichung der gesetzlichen Ziele zur Umstellung der Energieerzeugung auf erneuerbare 
Energien sind die beantragten WEA erforderlich, w ie das Plankonzept zur 1. Änderung des Regionalplans 
OWL/Wind/Erneuerbare Energien aufzeigt. Die für den Regierungsbezirk Detmold auszuweisenden 
Windenergiebereiche zur Umsetzung des durch den LEP vorgegebenen Flächenbeitragswert werden 
danach ohne Inanspruchnahme von BSN und Waldbereichen erfolgen. Eine Bedarfsrechtfertigung zur 
Inanspruchnahme von regional-planerisch dargestellten Waldflächen für die beantragten WEA liegt 
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somit nicht vor. Das Ziel F 22 des Regionalplans OWL eröffnet die Inanspruchnahme fü r Wald im Rahmen 
der kommunalen Bauleitplanung, sofern diese mit der Schutz - und Erholungsfunktion des Waldes 
vereinbar ist. Nach den Erläuterungen des Regionalplans ist dieses bei Schadwald - und Nadelwaldflächen 
nicht gegeben, wenn diese mit Freiraumfunkt ionen wie BSN und BGG belegt sind. Da die beantragten 
WEA-Standorte im Regionalplan als BSN und BGG dargestellt sind, sind auch kommunale Positiv -
planungen für die beantragten WEA raumordnerisch nicht zulässig.  
 
Aus diesen raumordnerischen Festlegungen im LEP und Regionalplan ergeben sich den beantragten WEA 
entgegenstehende Ziele der Raum-ordnung. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Gebiete für den 
Schutz der Natur (GSN) des LEP und der textlichen und zeichnerischen Festlegungen/Darstellungen des 
Regionalplans OWL zu den Bereichen zum Schutz der Natur (BSN) sowie zum Wald. 
 
Das Gebiet des geplanten Windparks liegt im Bereich mehrerer Wasserschutz -gebiete mit 
Trinkwassergewinnungsanlagen und natürlichen Quellen, der Regionalplan OWL weist den Bereich 
deshalb als Bereich zum Grundwasser �² und Gewässerschutz (BGG) aus. Nach Ziel F 30 (2) 
�Å�7�U�L�Q�N�Z�D�V�V�H�U�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J���X�Q�G���7�U�L�Q�N�Z�D�V�V�H�U�Y�R�U�V�R�U�J�H�´���G�H�V���5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�V���2�:�/���G�D�U�I���Å�H�L�Q�H���,�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�Q�D�K�P�H��
von Bereichen für den Grundwasser- �X�Q�G�� �*�H�Z�l�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�´�� �G�X�U�F�K�� �D�Q�G�H�U�H�� �H�Q�W�J�H�J�H�Q�V�W�H�K�H�Q�G�H��
�U�D�X�P�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�� �3�O�D�Q�X�Q�J�H�Q�� �X�Q�G�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� ���«���� �D�X�V�Q�D�K�P�V�Z�H�L�V�H�� �H�U�I�R�O�J�Hn, wenn die dadurch 
angestrebten Nutzungen und Funktionen nicht an anderer Stelle realisierbar sind, die Bedeutung des 
betroffenen Gebietes dies zulässt und der Eingriff auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt 
�Z�L�U�G�´���� �1�D�F�K�� �G�H�Q�� �(�U�O�l�X�W�H�U�X�Q�J�H�Q�� �G�H�V�� �5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�V�� �]�X�P�� �=�L�H�O�� �)�� ������ �L�V�W�� �Å�H�L�Q�H�� �,�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�Q�D�K�P�H�� �G�H�U�� �%�*�*��
durch konkurrierende Nutzungen und Funktionen, wie z. B. durch WEA (...).möglich, wenn diese mit der 
Vorrangfunktion vereinbar sind. Entgegenstehende raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die 
nicht  mit den Vorrangnutzungen vereinbar sind, können unter den im Ziel genannten 
�$�X�V�Q�D�K�P�H�Y�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q�� �J�H�S�O�D�Q�W�� �Z�H�U�G�H�Q���´�� �'�L�H�� �$�X�V�Q�D�K�P�H�Y�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q�� �O�L�H�J�H�Q�� �X�Q�V�H�U�H�V�� �(�U�D�F�K�W�H�Q�V��
�N�H�L�Q�H�V�I�D�O�O�V���Y�R�U�����G�D���G�H�U���%�D�X���Y�R�Q���:�(�$���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���Z�H�G�H�U���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�O�R�V���Q�R�F�K���Iür die Erreichung 
der Flächen-beitragswerte zur Erreichung der WEA -Ausbauziele in OWL erforderlich ist. Aufgrund der 
besonderen Empfindlichkeit der Böden/Geologie im überplanten Bereich gegenüber Schadstoffeinträgen 
in das Grundwasser und der nicht auszuschließenden Umweltschäden mit möglichen Auswirkungen auf 
das Grundwasser infolge von Havarien steht auch die Bedeutung des Gebiets für die Trinkwasser -
versorgung und -vorsorge der Errichtung der WEA entgegen (s. auch unter Ziffer 9 dieser Stellungnahme 
zu Kapitel 4.5 Schutzgut Wasser).  

 
Bauleitplanerische und baurechtliche Vorgaben  
Die beantragten sieben WEA liegen in den Städten Detmold und Horn -Bad Meinberg sowie der Gemeinde 
Schlangen. 
 
Im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Detmold sind Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
dargestellt (12. FNP -Änderung 2014) ausgewiesen. 
 
Die Stadt Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���X�Q�G���G�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���6�F�K�O�D�Q�J�H�Q���K�D�E�H�Q���L�Q���L�K�U�H�Q���)�1�3�·�V���N�H�L�Q�H���.�R�Q�]�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�V-
zonen für die Windenergienutzung ausgewiesen.  
 
Die ausschließlich im Stadtgebiet Detmold beantragten drei WEA (WEA 06/DT -09, WEA 08/DT-10, WEA 
09/DT-11) sowie die tlw. das Stadtgebiet Detmold betreffende WEA 05/HB -39 sind aufgrund des 
entgegenstehenden planungsrechtlichen Willens der Stadt Detmold unzu lässig. Zwar eröffnet § 245e 
Absatz 5 des Baugesetzbuches (BauGB) den Kommunen die Möglichkeit ihre FNP-Konzentrationszonen 
für die Windenergienutzung durch die Darstellung zusätzlicher Bereiche im Rahmen einer so genannten 
Positivplanung zu ergänzen. Im v orliegenden Fall ist dieses jedoch nicht möglich, da einer solchen 
Ausweisung der Antragsflächen als Windenergiebereich im FNP der Stadt sowohl die BSN-als auch Wald-
Darstellung im Regionalplan entgegenstehen (s. oben). Von der unter bestimmten Voraussetzu ngen 
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vorgesehenen Öffnung von BSN für die Windenergienutzung kann ausschließlich die Regionalplanung 
Gebrauch machen, dieses ist im 1. Änderungsverfahren des Regionalplans OWL (Wind/Erneuerbare 
Energien) jedoch nicht vorgesehen.  
 
Die nur das Stadtgebiet Ho rn-Bad-Meinberg betreffenden WEA -Standorte WEA 04/HB-38, und WEA 
07/HB-39 sowie die auf dem Gebiet der Gemeinde Schlangen beantragte WEA 03/SG-37 sind aufgrund 
der nicht erfolgten Ausweisung von FNP -Konzentrationszonen als privilegierte Anlagen im Außenber eich 
nach § 35 Absatz 1 Nr. 5 zu bewerten.  
 
Zudem ist für diese nach § 35 BauGB privilegierten WEA im Rahmen der in die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung integrierten Baugenehmigung zu prüfen, inwiefern die planungsrechtlichen Voraus -
setzungen nach § 35 BauGB vorliegen. Nach § 35 Abs. 1 sind privilegierte Vorhaben im Außenbereich nur 
zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert 
ist. Nach § 35 Abs. 3 dürfen raumbedeutsame Vorhaben den Zielen der Rau mordnung nicht 
widersprechen; öffentliche Belange stehen raumbedeutsamen Vorhaben nach Absatz 1 nicht entgegen, 
soweit die Belange bei der Darstellung dieser Vorhaben als Ziele der Raumordnung abgewogen worden 
sind. Öffentliche Belange stehen einem Vorhabe n nach Abs. 1 Nummer 2 - 6 in der Regel auch dann 
entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung 
eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.  
 
Unseres Erachtens liegen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Zulässigkeit der beantragten 
WEA als privilegierte Vorhaben nach § 35 BauGB aus folgenden Gründen nicht vor:  
 
- Es bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich einer gesicherten Erschließung. Die Antragsunterlagen 

lassen hierzu viele Fragen offen  (s. unter Ziffer 4 dieser Stellungnahme).  
 

- Die beantragten WEA sind als raumbedeutsame Vorhaben zu bewerten und widersprechen Zielen der 
Raumordnung, insbesondere den Zielen des LEP zu den Gebieten für den Schutz der Natur und den 
Zielen des Regionalplans für die Bereiche zum Schutz der Natur. Die im Ziel 7.2 -3 des LEP und im 
Ziel F 11, Abs. 2 des Regionalplans OWL genannten Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme von 
GSN/BSN für raumbedeutsame Vorhaben �² Alternativlosigkeit, die Bedeutung des betroffenen  
Gebietes dieses zulässt und die Beschränkung des Eingriffs auf das unbedingt erforderliche Maß �² 
liegen nicht vor. Die in Erarbeitung befindliche 1. Änderung des Regional -plans OWL 
(Wind/Erneuerbare Energien) zeigt in der Entwurfskarte zahlreiche WEB als Alternativen auf. Mit 
der Bedeutung des Gebiets als zentraler Bestandteil eines bundesweit bedeutsamen 
Verbundkorridors von überregionaler, herausragender Bedeutung (Waldverbundsystem) und den 
Schutzweck des BSN ist der Bau/Betrieb der beantragten sieben W EA nicht zu vereinbaren.  
 

- Der Planentwurf zur 1. Änderung des Regionalplans OWL (Wind/ Erneuerbare Energie) setzt die 
Vorgabe des LEP-Ziels 10.2-���� �Å�9�R�U�U�D�Q�J�J�H�E�L�H�W�H�� �I�•�U�� �G�L�H�� �:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�Q�X�W�]�X�Q�J�´�� �X�P���� �Q�D�F�K�� �G�H�U�� �L�Q�� �G�H�U��
Planungsregion Detmold Windenergiebereiche al s Vorranggebiete im Umfang von mindestens 13.888 
Hektar auszuweisen sind.�  ́ 

 
 �ÅDer LEP regelt klar, unter welchen Voraussetzungen WKA im Wald ausgewiesen werden können. 

Zuständig hierfür sind die Regionalplanungsbehörden.  
 Darauf verweist der Regionalrat in der Beschlussvorlage, Drucksache RR-16/2024, Aufstellungsbeschluss 

zur 1. Änderung des Regionalplans OWL (Wind/ Erneuerbare Energien), 24. Juni 2024 ausdrücklich,  
Zitat: �Å�,�Q���G�H�Q���(�U�O�l�X�W�H�U�X�Q�J�H�Q���]�X�P���=�L�H�O����������-�����/�(�3���1�5�:���Z�L�U�G���D�X�V�J�H�I�•�K�U�W�����Å�'�L�H���)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J���G�H�V��Ziels 10.2-8 
eröffnet den Regionalplanungsbehörden (nicht der kommunalen Bauleitplanung)  die Möglichkeit, bei 
der Festlegung von Windenergiebereichen abweichend von den Zielen 7.2 -2 und 7.2-3 unter den im Ziel 
genannten Voraussetzungen auch Flächen innerhalb der regional -planerisch festgelegten Bereiche für 
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�G�H�Q�� �6�F�K�X�W�]�� �G�H�U�� �1�D�W�X�U�� ���%�6�1���� �L�Q�� �$�Q�V�S�U�X�F�K�� �]�X�� �Q�H�K�P�H�Q���� �>�«�@�� �0�L�W�� �G�H�U�� �W�H�L�O�Z�H�L�V�H�Q�� �g�I�I�Q�X�Q�J�� �G�H�U�� �%�6�1�� �I�•�U�� �G�L�H��
Festlegung von Windenergiebereichen wird § 2 EEG Rechnung getragen, wonach die Errichtung und der 
Betrieb von Anlagen zur Nutzung der erneuerbaren Energien sowie der dazugehörigen Nebenanlagen im 
�•�E�H�U�U�D�J�H�Q�G�H�Q���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���,�Q�W�H�U�H�V�V�H���O�L�H�J�H�Q���X�Q�G���G�H�U���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W���G�L�H�Q�H�Q���´ -  Ende des Zitats 
 
Die Ausweisung von WKA-Standorten auf BSN-Flächen ist also ausschließlich durch Regionalplanungs-
behörden zulässig und damit rechtmäßig. Im Rahmen der Aufstellung des aktuellen Regionalplanes OWL 
hat der Regionalrat jedoch festgelegt, dass in BSN keine WKA zulässig sind, weil die Sicherung eines 
funktionierenden Biot opverbundes eine übergeordnete Aufgabe der Klimaanpassung ist und dem Erhalt 
der Biodiversität insbesondere mit Blick auf den Klimawandel eine sehr hohe Priorität beigemessen 
wird.  
 
Dazu wird ausdrücklich im Regionalplan OWL festgestellt:  
Zitat aus der Bes�F�K�O�X�V�V�Y�R�U�O�D�J�H���5�H�J�L�R�Q�D�O�U�D�W���>�«�@�����������������������������Å�0�L�W���%�O�L�F�N���D�X�I���G�L�H���K�R�K�H���%�H�G�H�X�W�X�Q�J���G�H�U���%�6�1��
für die Sicherung und die Entwicklung eines landesweiten - und regionalen Biotopverbundsystems, 
insbesondere für klimasensitive Arten, schließt das Plankonzept die Inanspruchnahme der BSN 
unabhängig vom Schutzstatus aus. Die Sicherung eines funktionierenden Biotopverbundes ist eine 
übergeordnete Aufgabe der Klimaanpassung. Durch die Errichtung von WKA ergeben sich zum einen 
direkte Flächeninanspruchnahmen durch die Anlage und die Nebenanlagen (Zuwegung, Kranaufstell-
platz), zum anderen ist als mittelbare Wirkung zu berücksichtigen, dass im direkten Umfeld der Anlagen 
Maßnahmen zur Biotopentwicklung kontraproduktiv sind, da hierdurch ggf. kollisionsgefährdete Arten zur 
Anlage �J�H�O�H�L�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�����$�X�V���G�L�H�V�H�P���*�U�X�Q�G���L�V�W���H�L�Q���0�L�Q�G�H�V�W�D�E�V�W�D�Q�G���Y�R�Q���������0�H�W�H�U�Q���J�H�U�H�F�K�W�I�H�U�W�L�J�W���´ 
�² Ende des Zitats 
 
Als BSN werden diejenigen Flächen im Regionalplan ausgewiesen, die für den Naturschutz gesichert oder 
entwickelt werden sollen. Hier geht es i nsbesondere um Schutz, Pflege und Entwicklung wertvoller 
Biotope sowie zum Aufbau eines landesweiten Biotopverbundes. Als fachliche Grundlage dienen die vom 
LANUV NRW im Fachbeitrag Naturschutz und Landschaftspflege ermittelten Biotopverbundflächen von 
herausragender Bedeutung (Stufe I).  
 
Das Gebiet um die Gauseköte ist eine ausgewiesene BSN-Fläche. Die Gauseköte ist also für den Natur -
schutz vorgesehen, gesichert und wird gebraucht, um für kommende Generationen einen landesweiten 
Biotopverbund zu entwickeln und sicherzustellen. Das bedeutet, dass die v. g. Ausführungen auf die 
Gauseköte anzuwenden sind und WKA in diesem BSN daher nicht zulässig sind. 
 
Aus diesem Grund ist es auch unerheblich, dass weder die Errichtung noch der Betrieb der geplanten  
WKA auf der Gauseköte im überragenden öffentlichen Interesse liegen und auch nicht der öffentlichen 
Sicherheit dienen.  
 
Nachdrücklich zu betonen ist, dass laut Energieatlas NRW das Flächenpotential für installierbare 
Anlagenzahl ohne BSN-Flächen in NRW bei 8.037 Stück liegt. Bei dieser großen Anzahl von ausgewiesenen 
Flächen für die WKA wird eine geeignete, hierfür ausdrücklich ausgewiesene Fläche für die geplanten 
WKA problemlos zu finden sein. Dazu muss die Adlerwarte nicht geopfert werden, für die ein 
Standortwechsel praktisch unmöglich ist.  
 
Somit erfüllen die geplanten WKA auf der Gauseköte keine der erforderlichen Voraussetzungen, die im 
Regionalplan OWL und dem LEP für die Errichtung und den Betrieb von WKA im Wald festgelegt sind.  
 
Der Kreis Lippe, vertreten durch den Landrat, ist an die Bestimmungen des Regionalplans OWL 
gebunden. Wie dargelegt, dürfen WKA auf BSN-Flächen nicht ausgewiesen werden, so auch auf der BSN-
Fläche Gauseköte. 
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Die fehlende Zuständigkeit der kommunalen Behörden, also der Stad t Detmold, der Stadt Horn -Bad 
Meinberg, der Stadt Bad Lippspringe und der Gemeinde Schlangen zur Ausweisung der WKA-Fläche auf 
der Gauseköte ist demnach ebenfalls ein Ausschlussgrund für eine rechtmäßige Ausweisung der 
Gauseköte als WKA-Fläche.�  ́ 

 
�ÅWie kan n ein Antrag zur Erstellung und zum Betreiben von WEAs gestellt werden, der der 2. 
Änderung des LEP NRW, der am 01.05.2024 in Kraft getreten ist, widerspricht?  
Gebietsentwicklung der Bezirksregierung Detmold/ Ostwestfalen Lippe, Sachlicher Teilabschnitt: 
�Å�1�X�W�]�X�Q�J�� �G�H�U�� �P�D�U�N�D�Q�W�H�Q�� �O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�U�l�J�H�Q�G�H�Q�� �R�G�H�U�� �N�X�O�W�X�U�K�L�V�W�R�U�L�V�F�K�� �E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q�� �6�W�U�X�N�W�X�U�H�Q�� �P�L�W��
besonderer Bedeutung für den Landschaftsschutz und das Landschaftsbild kommt nicht in Betracht. Die 
�.�D�P�P�O�D�J�H�Q���G�H�V�«���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�H�V���X�Q�G���G�H�V���(�J�J�H�J�H�E�L�U�J�H�V���V�L�Q�G���Y�R�Q �G�L�H�V�H�Q���$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J�H�Q���I�U�H�L�]�X�K�D�O�W�H�Q���´ 
Erläuterung zu Ziel 6 ���´���6�R�Z�H�L�W���V�L�H���L�Q���G�H�U���5�H�J�H�O���Q�L�F�K�W���V�F�K�R�Q���D�O�V���%�H�U�H�L�F�K�H���I�•�U���G�H�Q���6�F�K�X�W�]���G�H�U���1�D�W�X�U���X�Q�G����
�R�G�H�U�� �:�D�O�G�E�H�U�H�L�F�K�H�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�� �V�L�Q�G���� �V�L�Q�G�� �G�L�H�� �.�D�P�P�O�D�J�H�Q�� �G�H�V�� �«�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�H�V�� �X�Q�G�� �G�H�V�� �(�J�J�H-
gebirges aufgrund ihrer landschaftsprägenden Strukturen und ihrer Bedeutung für das Landschaftsbild 
�G�H�U���5�H�J�L�R�Q���Y�R�Q���)�O�l�F�K�H�Q�D�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J�H�Q���I�•�U���G�L�H���1�X�W�]�X�Q�J���G�H�U���:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H���I�U�H�L�]�X�K�D�O�W�H�Q���´�  ́ 
 
�Å�.�D�Q�Q���H�L�Q���U�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K�H�V���Å�:�D�O�G�J�H�E�L�H�W�´���I�•�U���G�L�H���:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�Q�X�W�]�X�Q�J���L�Q���$�Q�V�S�U�X�F�K���J�H�Q�R�P�P�H�Q��
wer den? 
Ausführungen zur 2. Verordnung zur Änderung der Verordnung über den landesentwicklungsplan NEW 
vom 09.04.2024: 
- Ziel 10.2 -6 - Windenergienutzung in Waldbereichen  
- Erlass der Landesregierung von Ende 2022 �² Windenergienutzung auf sog. Kalamitätsflächen  
-  Auszug aus Begehungsprotokoll von V. Ammer zu den 7 WEA-Standorten 
-  10.2-9 �² Grundsatz Berücksichtigung bestehender Windenergiestandorte und kommunaler 

�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�S�O�D�Q�X�Q�J�H�Q���>�«�@�  ́
 
�ÅKann in einem besonderen Naturschutzgebiet (BSN -Flächen) eine Windenerg iezone ausgewiesen 
werden? 
- 1. Änderung des Regionalplans OWL, Leitlinie 4 �² sollen BSN nicht in Anspruch genommen werden 
- Ziel 10.2 -8 des LEP NRW �² �G�•�U�I�H�Q�� �%�6�1�� �L�Q�� �$�Q�V�S�U�X�F�K�� �J�H�Q�R�P�P�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q���� �V�R�I�H�U�Q�� �� �H�V�� �V�L�F�K�� �Q�L�F�K�W�� �X�P�� �«��

handelt. Natura2000 -Gebiet sei �]�X�W�U�H�I�I�H�Q�G���>�«�@�´ 
 

 �ÅZudem darf weder nach altem noch nach neuem Regionalplan eine Waldfläche für den Bau von WEAs 
genutzt werden. �  ́ 

 
�ÅEs wird in den Antragsunterlagen behauptet, dass die Kreisentwicklungsplanungen für das 
Genehmigungsverfahren irrelevant seien. Ferner das die Formulierung von Erhaltungszielen oder 
Entwicklungszielen in Naturschutz - oder Landschaftsschutzsatzungen/ Verordnungen keine im 
Zulassungs-verfahren zu beachtenden prohibitiven Charakter haben und richten sich, allenfalls an 
öffentli che Stellen, diese in ihren Planungen künftig zu berücksichtigen.  
Zur aktuell gültigen FNP -Änderung der Kommunen sowie Regionalplanänderungen müssten die 
entsprechenden Verwaltungsstellen informieren, seien aber keinesfalls Teil dieses Antrages.  
 
Frage: Ist das so, und wie kann ein Antrag gestellt werden, der der 2. Änderung des LEP NRW, welcher 
am 01.05.2024 in Kraft getreten ist, entgegensteht? Der LEP dient doch als verbindliche Vorlage für die 
Regionalplanung, dieser kann erst jetzt aufgenommen werden , allein aus diesem Blickwinkel muss der 
Antrag von Herrn Dr. Lackmann durch den Kreis als Genehmigungsbehörde zurückgewiesen werden, 
neben wesentlichen Grundlagen fehlen zukünftige Kriterien, die die Kommune festlegt! Zumal die 
Antragsunterlagen nach dem 01.05.2024 eingereicht wurden und der Antragsteller von den Änderungen 
wusste. 
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Der LEP verbietet ein Aufstellen von WEA in Mischwäldern. Quelle:  
https://landesplanung.nrw.de/system/files/media/document/file/0409_vo_landesentwicklungsplan.p
df  
Unter der 2. Verordnung zur Änderung der Verordnung über den LEP NRW vom 09.04.2024 ist folgendes 
ab Seite 8 zu lesen:  
�Å��������-6 Ziel Windenergienutzung in W aldbereichen - Regionalplanerisch festgelegte Waldbereiche 
können für die Windenergienutzung in Anspruch genommen werden, sofern es sich um Nadelwald 
handelt. Ausgenommen hiervon sind Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente, 
Naturwaldze llen, Wildnisentwicklungsgebiete sowie Natura 2000 -�*�H�E�L�H�W�H�´ 
�Ö Die ausgewiesenen Flächen für die geplanten WEAs zeigen einen beginnenden Mischwaldcharakter, 

mittlerweile wachsen hier Laubbäume!  
 �Å��������-9 Grundsatz Berücksichtigung bestehender Windenergiestandorte  und kommunaler 

Windenergieplanungen. Bei der Festlegung von Windenergiebereichen  gemäß Ziel  10.2 -2 sollen 
geeignete Windenergiestandorte und geeignete Windenergieplanungen der Kommunen berücksichtigt 
�Z�H�U�G�H�Q���´ 

�Ö Laut Geoportal der Stadt Detmold steht d ie FNP-�b�Q�G�H�U�X�Q�J�� �Å�������� �b�Q�G�H�U�X�Q�J-Konzentrationszone 
�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H���*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���Q�D�F�K���Z�L�H���Y�R�U���L�Q���G�H�U���6�F�K�Z�H�E�H�� 

- Im Ausschuss vom 16.06.2021 in Bezug im gemeindlichen Einvernehmen nach §36 BauGB wurde dieses 
versagt!  

- Ferner wurde lediglich die Einleitung  zum FNP-Änderungsverfahren (Nr. 28) mit dem Ziel, das im 
Bereich der Gauseköte, eine zusätzliche Fläche für die Nutzung von WEA ausgewiesen werden kann, 
empfohlen bzw. vorgeschlagen, dies wurde so auch im Kreisblatt am 24.06.2021 veröffentlicht. 
Einleitung eines Verfah rens ist noch keine Entscheidung oder eine tatsächliche Änderung!  

- Wurde gem. § 15 BauGB beim Kreis beantragt, die Entscheidung, über die Zulässigkeit von Errichtung 
und Betrieb um ein Jahr, zurückzustellen.  

 Quelle: Ausschuss zur Stadtentwicklung, Stadt De �W�P�R�O�G�����>�«�@���)�E���������������������� 
 
�Ö Daraus folgere ich, das die Windenergieplanung der Kommune mit der letzten aktuellen Planung aus 

dem Jahr 2014 im Bereich Gemarkung Berlebeck nach wie vor bindend ist. Aus ihr geht klar hervor, 
dass in dem ausgewiesenen Bereich keine Windenergieflächen vorgesehen waren. Es handelt sich um 
�G�L�H���)�O�l�F�K�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�V�S�O�D�Q�l�Q�G�H�U�X�Q�J���1�U�����������Å�.�R�Q�]�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�V�]�R�Q�H�Q���I�•�U���G�L�H���:�(�$�´���2�U�W�V�W�H�L�O�����*�H�V�D�P�W�V�W�D�G�W��
Detmold Aufstellungsbeschluss 

 �4�X�H�O�O�H�����$�X�V�V�F�K�X�V�V���]�X�U���6�W�D�G�W�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�����6�W�D�G�W���'�H�W�P�R�O�G�����>�«�@���)�E��6/421/2013  
 
Ich verweise ferner auf das Geoportal der Stadt Detmold. Unter der Rubrik Umwelt und Energie, 
Unterrubrik Schutzziele sind die Flächen, auf der die geplanten WEAs errichtet werden sollen, 
schraffiert. Diese Schraffierung kann angeklickt werden,  ich zitiere:  

 �Å�6�F�K�X�W�]�]�L�H�O�� 
Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gem. § 21 LG, insbesondere  
- zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes mit seinen 

vielfältigen Funktionen Wasserschutz, Klimaschutz, Bodensc hutz, Biotop - und Artenschutz,  
- zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  
- zur Erhaltung und Entwicklung des für den Planungsraum typischen Landschaftsbildes mit seinen 

prägenden Tälern, naturnahen Waldbeständen, geomorphologischen Ausprägungen und gliedernden 
und belebenden Elementen,  

- zur Erhaltung und Sicherung der besonderen Bedeutung des Planungsraumes für die Erholung,  
- zur Erhaltung und Sicherung der vorhandenen Lebensraumvielfalt als Lebensgrundlage für die 

Vogelarten, die gem. Vogelschutz richtlinie zur Ausweisung des Vogelschutzgebietes DE-41 18-401 
�Å�6�H�Q�Q�H���P�L�W���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�´���J�H�I�•�K�U�W���K�D�E�H�Q�� 

 Es handelt sich um die Arten Kornweihe, Wendehals, Schwarzspecht, Ziegenmelker, Heidelerche, 
Wiesenpieper, Schwarzkehlchen, Braunkehlchen und Raubwu�H�U�J�H�U�´�� 

https://landesplanung.nrw.de/system/files/media/document/file/0409_vo_landesentwicklungsplan.pdf
https://landesplanung.nrw.de/system/files/media/document/file/0409_vo_landesentwicklungsplan.pdf
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Kennung: LSG-4017-0023 
Bezeichnung:  LSG-Teutoburger Wald mit Lippischem Wald, Osning Kamm und östlichem Osning -Vorland 
Verwaltungsgebiet (District):  Regierungsbezirk: Detmold, Kreis Lippe(Nuts -Code: DEA45) und weitere 
Gemeinden 
Verfahrensstand:  LP rechtskräftig  
Gültigkeit: Inkraft seit: 2006, Inkraft: 2006, Ausserkraft: 9999  
Amtsblatt/ LP:  LP Teutoburger Wald, 10.02.2006 
 
Ergo, derzeit existiert keine weitere oder aktuellere Ausweisung der Flächen. Ergo fehlt es an 
weiterführenden rechtlichen Rahmenbedingungen, ergo, kann einem Antrag auf Basis fehlender 
Gesetzesvorgaben nicht stattgegeben werden.  
 
�Ö Ein Genehmigungsantrag ist abzulehnen, sobald eine Prüfung ergibt, dass die Genehmigungs -

voraussetzungen nicht vorliegen und ihre Erfüllung nicht durch Nebenbestimmungen 
sichergestellt werden kann.  

 
Frage:  Wie wollen sie erklären, dass der Kreis möglicherweise gesetzeswidrig vorgeht, im Falle einer 
Genehmigung? 
 
�Å��������-11 Grundsatz Inanspruchnahme von Kommunen mit Windenergiebereichen. Bei der 
regionalplanerischen Festlegung von Windenergiebereichen sind die Belange der betroffenen Kommunen 
�E�H�V�R�Q�G�H�U�V���L�Q���G�H�Q���%�O�L�F�N���]�X���Q�H�K�P�H�Q���´ 
Die Belange der betroffenen Kommune, also nicht die Belange einzelner Personen, wie in diesem Fall 
Stefan Prinz zur Lippe und Dr . Jan Lackmann. Die Belange der Kommune, hierunter sind touristische 
Ausflugsziele, die Erhaltung der Adlerwarte, so auch die Sicherstellung als Naherholungsort, zu 
betrachten und zu prüfen, wie aus dem zitierten Schutzziel zu entnehmen ist.  
 
�Å��������-12 Ziel Windenergienutzung in Industrie - und Gewerbegebieten 
In Industrie - und Gewerbegebieten ist die Inanspruchnahme von geeigneten Flächen für die 
Windenergienutzung zu prüfen. Dabei ist die Windenergie -nutzung als eine arrondierende, den anderen 
gewerblichen und industriellen Nutzungen untergeordnete Nutzung zu ermöglichen, um gleichzeitig eine 
möglichst effiziente Flächennutzung sicherzustellen und eine weitere Ausweisung von Bereichen für 
�J�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H���X�Q�G���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���1�X�W�]�X�Q�J���]�X���Y�H�U�P�H�L�G�H�Q���´ 
 
Zu Ziel 10.2-13 Steuerung der Windenergienutzung im Übergangszeitraum könnte wie folgt 
zusammengefasst werden: 
Ein Zubau von WEA perspektiven nur noch als privilegierte Anlage gem. § 35 I Nr. 5 BauGB innerhalb der 
Windenergiebereiche im Regionalplan möglich, bis entspreche nder Regionalplan möglich, bis 
entsprechender Regionalplanentwurf vorliegt (= Übergangszeitraum)  
 
In diesem Bereich existiert jedoch kein ausgewiesener Windenergiebereich bzw. eine 
Kernpotenzialfläche, die es im Übergangszeitraum erlauben würde!  
 
Im Hinbli ck auf die Änderung des § 2 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) durch 
Art. 1 des Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien 
und weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 20.07.2022 (BGBI., S. 1237), wurde auf die überragende 
Bedeutung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien im öffentlichen Interessen und für die öffentliche 
Sicherheit verwiesen.  
�Ö Allerdings ist das Landesflächenziel bereits erreicht und das vor dem Zielsetzungsdatum 2027. Daher 

existie rt keine überragende Bedeutung im öffentlichen Interesse, auch nicht für die öffentliche 
Sicherheit.  
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Zubau von WEA, Land NRW nur mit ausgewiesenen Kernpotenzialflächen, bedeutet  
�Ö außerhalb der Kernpotentialflächen widerspricht der Zubau von WEA im Übergangszeitraum dem 

Steuerungsziel 
 
Im Übergangszeitraum befinden wir uns doch derzeit?!  

 
Frage:  Angenommen dem ist so, dann, müsste die Genehmigungsbehörde im begründeten Einzelfall bei 
diesem raumbedeutsamen Anlagenzubau, außerhalb der Kernpotenzialflächen im Übergangszeitraum, 
gemäß Raumordnungsrechts - § 12 ROG bzw. § 36 LPIG - Untersagung raum-bedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen - den Bau bis auf Weiteres untersagen! Oder etwa nicht? Wenn nicht basierend auf welchem 
Gesetz? 
 
Industrieanlagen gehören in ausgewiesene Industriegebiete, hiervon hat die Stadt Detmold einige, es 
gibt andere Anlagentypen, welche weniger groß aber ebenfalls effizient sein können.  
 
Frage: Was hat die Prüfung über Ausgleichsflächen ergeben? Gibt es diese, wenn ja wo und in welcher 
Größenordnung? 
 
Zusammenfassend gibt es seitens der Stadt Detmold noch keine Änderung des Flächennutzungsplanes! 
Auf Seite 4 Drucksachennummer Fb 6/421/2013 vom 14.02.2024 geht Folgendes hervor:  
�Å�1�D�F�K�� �Q�H�X�H�U�� �5�H�F�K�W�V�O�D�J�H�� �V�L�Q�G�� �G�D�I�•r nun allein die gesetzlichen Flächenbeitragswerte maßgeblich. Die 
Rechtfertigung des Plans soll sich nunmehr auf die positiv für die Windenergie ausgewiesenen Flächen 
(Windenergiegebiete) beschränken können (= Umstellung auf eine Positivplanung). Daher is t § 35 Abs. 3 
�6���������%�D�X�*�%�����3�O�D�Q�Y�R�U�E�H�K�D�O�W�����I�•�U���:�(�$���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���D�Q�Z�H�Q�G�E�D�U���X�Q�G���H�V���J�U�H�L�I�W���G�L�H���6�R�Q�G�H�U�U�H�J�H�O�X�Q�J���G�H�V���Å����������
BauGB n. F.  Hier ist für die Beurteilung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von WEA entscheidend, 
ob sie innerhalb oder außerhalb von Win denergiegebieten gem. WindBG liegen. Innerhalb dieser 
Windenergiegebiete sind WEA weiterhin privilegiert und allgemein zulässig. Außerhalb der 
�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�J�H�E�L�H�W�H�� �H�Q�W�I�l�O�O�W�� �G�L�H�� �3�U�L�Y�L�O�H�J�L�H�U�X�Q�J�� �X�Q�G�� �:�(�$�� �V�L�Q�G�� �D�O�V�� �V�R�J���� �Å�6�R�Q�V�W�L�J�H�� �9�R�U�K�D�E�H�Q�´�� �J�H�P���� �†�� ������
Abs. 2 BauBG zu beurteilen, die �² wenn überhaupt �² nur im Einzelfall zugelassen werden können, sofern 
�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H���%�H�O�D�Q�J�H���Q�L�F�K�W���E�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q���´ 
Quelle: Ausschuss zur Stadtentwicklung, Stadt Detmold, Information über gesetzliche Neuregelungen 
zum Ausbau erneuerbarer Energien (WEA und Freiflächen -Solarenergieanlagen), D-Nr.: Fb 6/ 019/2024  
 
Legt man nun alle Karten übereinander und nimmt die Potentialstudie des LANUV hinzu  
Quelle: LANUV-Fachbericht 142 (nrw.de)  
Übersicht Ausschlusskriterien Tabelle II und III (Kat egorie/ Kriterium/ Abstandsbereiche und Ausschluss 
im Umkreis) ergibt sich ein Bild, das:  
 
- Alle Anlagen liegen bis jetzt außerhalb eines Windenergiegebietes nach § 2 Nummer 1 Wind BG,  
- ferner liegt es unmittelbar in einem Naturschutzgebiet, im Wasserschutz gebiet 3A, welches in 

unmittelbarer Nähe zum Wasserschutzgebiet 2 und sogar 1 liegt,  
- umrandet von FFH und Vogelschutzgebieten,  
- sie liegen zwischen den Externsteinen, dem Hermanns Denkmal, der Falkenburg und der Adlerwarte.  
- Sie sind eingerahmt von touris tisch relevanten Wanderwegen, wobei der E1 Wanderweg nicht explizit 

in der Karte dargestellt wird, dieser wurde doch erst kürzlich durch Fördergelder vor wenigen Jahren 
ausgezeichnet.�´ 

 
Bewertung der Einwendungen: 

Die Ziele des Landesentwicklungsplans NRW (LEP NRW), auf die sich die Einwendungen beziehen, sind 
entweder in diesem Genehmigungsverfahren nicht zu berücksichtigen oder haben aufgrund der 
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ergangenen Rechtsprechung nicht die für eine hier relevante Verbindl ichkeit erforderliche Zielqualität. 
Es wird hierzu auf die Ausführungen unter Abschnitt IV. Nr. 2.2 dieses Bescheides zum LEP verwiesen.   

Die in den Einwendungen angesprochenen zeichnerischen Festsetzungen und Plansätze zu den Bereichen 
zum Schutz der Natur (Ziel F 11), den Waldbereichen (Ziel F 22) und der Trinkwasserversorgung und            
-vorsorge (Ziel F 30) des Regionalplans OWL stehen dem Vorhaben als Ziele der Raumordnung ebenfalls 
nicht entgegen. Hierzu wird auf die Ausführungen unter Abschnitt IV. Nr. 2.2 dieses Bescheides zum 
Regionalplan verwiesen. 

Die Festlegungen und Ziele der am 24.03.2025 vom Regionalrat beschlossenen 1. Änderung des 
Regionalplans OWL sind für dieses Verfahren nicht relevant, da die 1. Änderung  des Regionalplans OWL 
noch nicht bekanntgemacht und damit noch nicht  wirksam ist.   

Eine Aussetzung oder Zurückstellung der Entscheidung in diesem Genehmigungsverfahren würde hier 
allenfalls grundsätzlich im Rahmen einer planerischen Untersagung gem. § 36 a Abs. 1 LPlG NRW in 
Betracht  kommen. Für dieses Genehmigungsverfahren gilt gem. § 36a Abs. 3 LPlG NRW die Untersagung 
aufgrund der dort festgelegten Stichtagsregelung jedoch nicht.  

Soweit in den Einwendungen auf die Flächennutzungspläne der drei betroffenen Kommunen Bezug 
genommen wird, ist zunächst festzuhalten, dass alle drei Kommunen ihr für eine Genehmigung 
erforderliche s gemeindliches Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt haben. Weitergehende Ausführungen 
zur Bauleitplanung der Kommunen können der Begründung unter Abschnitt  IV. Nr. 2.2 Bauplanungsrecht 
entnommen werden.  

Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.1.2  Optisch bedrängende Wirkung  

�ÅDie visuellen Auswirkungen auf Baudenkmäler, die optisch bedrängende Wirkung, in einem 
Erholungsgebiet, ist  flächendeckend im gesamten Kreis Lippe und Kreis Paderborn, sichtbar. �  ́ 
 
�ÅZudem würde mich interessieren, ob ich die WEA von meinem Wohnort aus sehen oder hören würde?�  ́ 
 
�Å�>�«�@���D�E�H�U���W�D�W�V�l�F�K�O�L�F�K���K�D�W���Y�H�U�P�X�W�O�L�F�K���Q�L�H�P�D�Q�G���H�L�Q�H���9�R�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�D�Y�R�Q�����Z�L�H���H�U�G�U�•�F�N�H�Q�G��solche riesigen 
Windräder auf Menschen wirken bzw. dass niemand im gesamten Umfeld sich diesem Eindruck entziehen 
kann. Das idyllische kleine Dorf, optisch erdrückt unter Riesenbauwerken, die höher sind als die 
höchsten Gebäude in Metropolen der EU. �  ́ 
 
�ÅDurch die Höhe der Anlagen tritt eine bedrückende Wirkung auf den Ort Berlebeck ein. �  ́  
 
�ÅBisher galt in NRW ein Mindestabstand von 1.000 Metern. Mit Entfall dieser pauschalen Regel sind die 
jeweils individuellen Planungsparameter zu berücksichtigen. Bei den  hier geplanten WEA handelt es sich 
um die größten Anlagen, die jemals Onshore gebaut worden sind. Gleichzeitig sorgt die Positionierung 
auf dem Kamm des Teutoburger Waldes zu einer weiteren Überhöhung insbes. im Vergleich zu den 
nahegelegenen Siedlungen.  
Die natürliche Differenz des Geländes der WEA 07 gegenüber dem Bärenkamp beträgt ca. 120 
Höhenmeter. Diese muss im Blick auf die Wirkung der Anlagenhöhe zugerechnet werden. Die optisch 
wirksame Anlagenhöhe beträgt damit 366 Meter. Der Abstand zur Wohnbeba uung im Bärenkamp beträft 
Luftlinie nur etwa 1.180 Meter. Hier ist mit einer erdrückenden Wirkung der Anlagen auf de n 
Siedlungsbereich im Bärenkamp zu rechnen. Gleiches gilt für die WEA 09 in ihrer Wirkung auf den 
Siedlungsbereich am Hirschsprung. Der enge Verbund der Anlagen erhöht diese erdrückende Wirkung 
weiter. �  ́ 
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�ÅDie Monsterräder wirken zudem äußerst bedrohlich und erschreckend. �  ́
 
Bewertung der Einwendungen: 

Im Rahmen des Erörterungstermins hat ein Einwender ergänzt, dass die Windfarm seine Landschaft und 
seine Heimat zerstöre.   
 
Die Antragstellerin hat hinsichtlich der optisch bedrängenden Wirkung ausgeführt, dass eine 
Visualisierung vorgenommen worden sei. Die Normierung der optisch bedrängenden Wirkung sei über das 
Baurecht abgedeckt. Das Vorhaben bewege sich im rechtlichen Rahmen.  
 
Rechtliche Würdigung der Genehmigungsbehörde 

Die optisch bedrängende Wirkung ist Teil der baurechtlichen gegenseitigen Rücksichtnahme nach § 35 
Abs. 3 Satz 1 BauGB. Die obergerichtliche Rechtsprechung hatte in der Vergangenheit das 2-fache und 
das 3-fache der Anlagenhöhe als Abstandorientierungswerte entwickelt. Im Bereich zwischen diesen 
beiden Entfernungen war eine vertiefte Einzelfallprüfung erforderlich, während oberhalb eines Abstands 
in Höhe des 3-fachen der Anlagenhöhe in der Regel nicht von einer optisch bedrängenden Wirkung 
auszugehen war.  
 
Mit der Regelung des § 249 Abs. 10 BauGB ist am 01.02.2023 eine konkretisierende gesetzliche Regelung 
zur optisch bedrängenden Wirkung von WEA in Kraft getreten. Nach dieser Vo rschrift steht der öffentliche 
Belang einer optisch bedrängenden Wirkung einem Windenergievorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) in der 
Regel nicht entgegen, wenn der Abstand zwischen Anlage und Wohnbebauung mindestens der zweifachen 
�$�Q�O�D�J�H�Q�K�|�K�H���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W�����Å���+�´���� 
�'�L�H���$�Q�W�U�D�J�V�W�H�O�O�H�U�L�Q���K�D�W���P�L�W���G�H�Q���$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���G�L�H���Å�6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H���]�X�U���R�S�W�L�V�F�K���E�H�G�U�l�Q�J�H�Q�G�H�Q���:�L�U�N�X�Q�J��
�G�H�V���:�L�Q�G�S�D�U�N�V���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´�����E�H�V�W�H�K�H�Q�G���D�X�V���������:�L�Q�G�N�U�D�I�W�D�Q�O�D�J�H�Q���G�H�V���7�\�S�V���(�Q�H�U�F�R�Q���(-160 EP5 E2 mit je 
166,6 m Nabenhöhe für benachbarte Wohnbebauung im Außenbereich am Standort Detmold / Horn -Bad 
�0�H�L�Q�E�H�U�J�������6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´���Y�R�P���)�H�E�U�X�D�U�������������V�R�Z�L�H���P�L�W���G�H�Q���D�N�W�X�D�O�L�V�L�H�U�W�H�Q���$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���Y�R�Q�������������H�L�Q�H�Q��
�Å�+�L�Q�Z�H�L�V���]�X�U���R�S�W�L�V�F�K���E�H�G�U�l�Q�J�H�Q�G�H�Q���:�L�U�N�X�Q�J�´���K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�U����-fachen Gesamthöhe der WEA eingereicht. 
Gemäß der v. g. Stellungnahme aus 2021 befanden sich im (damals) maßgeblichen Umkreis der 3-fachen 
Gesamthöhe die WEA 1 und die WEA 10. Diese beiden WEA sind heute nicht mehr Teil des Antrags-
gegenstandes. Innerhalb des Radius der 2-fachen Gesamthöhe zu den sieben antragsgegenständlichen 
WEA befinden sich keine Wohnhäuser. 
Bei Wohnhäusern im Außenbereich gilt darüber hinaus, dass im Außenbereich wohnende Grundstücks-
eigentümer grundsätzlich mit der Errichtung von gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten WEA rechnen  
müssen und das Schutzbedürfnis von dort Wohnenden in Bezug auf negative �² auch auf optische �² 
Auswirkungen von WEA von vornherein gemindert ist als bei einer beeinträchtigten Wohnnutzung etwa 
in allgemeinen Wohngebieten (Vgl. Nds. OVG, Beschluss v. 21.06.2010 �² 12 ME 240/09 �² juris Rn. 16); 
weiterhin, dass Betroffenen wegen dieses verminderten Schutzanspruchs insbesondere für Außen-
bereichsgrundstücke oder für unmittelbar an den Außenbereich angrenzende Grundstücke eher 
Selbstschutzmaßnahmen zumutbar sind um sich vor optischen Wirkungen von Windenergieanlagen zu 
schützen bzw. diesen auszuweichen (Vgl. OVG NRW, Beschluss v. 20.07.2017 �² 8 B 396/17 �² , juris Rn. 27 
ff.).  
 
Unter Beachtung der nunmehr gesetzliche geregelten Regelfallvermutung einer nicht besteh enden 
optisch bedrängenden Wirkung in einem Abstand oberhalb der zweifachen Anlagenhöhe, liegt eine 
optisch bedrängende Wirkung hier daher nicht vor.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
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3.2  Bauordnungsrecht  

3.2.1  Baugenehmigung 

�ÅKonzentrationswirkung der Genehmigung (§ 13 BImSchG) 

Die vom Antragsteller genannte Baugenehmigung nach § 60 BauO NW gehört unstreitig dazu. Jede 
einzelne WEA ist ein Bauwerk im Sinne des § 2 BauO, das dauerhaft mit dem Boden verbunden ist.  Dazu 
gehören ebenfalls Aufschüttungen und Abgrabungen, Lagerplätze, Aufstellplätze , Stellplätze für 
Fahrzeuge sowie Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung des Bauwerks.  
Nach § 2 Abs. 2 BauO NW �Å�V�L�Q�G���*�H�E�l�X�G�H���V�H�O�E�V�W�l�Q�G�L�J���E�H�Q�X�W�]�E�D�U�H�����•�E�H�U�G�H�F�N�W�H���E�D�X�O�L�F�K�H Anlagen, die von 
Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren 
oder Sachen zu dienen.�´���'�����K�����G�L�H���:�(�$���V�L�Q�G���*�H�E�l�X�G�H���L�P���6�L�Q�Q�H���G�L�H�V�H�U���9�R�U�V�F�K�U�L�I�W�� 

§ 4 Abs. 1 BauO NW regelt, dass �Å�*�H�E�l�X�G�H�� �Q�X�U�� �H�U�U�L�F�K�W�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q��dürfen, wenn gesichert ist, dass ab 
Beginn ihrer Nutzung das Grundstück für die Zufahrt und den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten 
angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das Grundstück 
eine befahrbare,  öffentlich -rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrs -
fläche hat und die erforderlichen Anlagen zur Versorgung mit Löschwasser vorhanden und benutzbar 
�V�L�Q�G���´ Somit sind die notwendigen Zufahrten Teil der Baugenehmigung und im Rahmen des Bauantrags 
entsprechend nachzuweisen. 

Nach § 5 Abs 1 BauO NW �Å�L�V�W�� �Y�R�Q�� �|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H�Q���� �L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H�� �I�•�U�� �G�L�H�� �)�H�X�H�U�Z�H�K�U�� �H�L�Q��
geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen. Soweit erforderliche Flächen 
nicht auf d em Grundstück liegen, müssen sie öffentlich -�U�H�F�K�W�O�L�F�K���J�H�V�L�F�K�H�U�W���V�H�L�Q���´ 

In § 5 Abs. 2 BauO NW heißt es: �Å�=�X- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen müssen 
für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein. Sie sind als solche z u kennzeichnen 
�X�Q�G���V�W�l�Q�G�L�J���I�U�H�L���]�X���K�D�O�W�H�Q���´ 

Daraus folgt, dass zur Baugenehmigung einer baulichen Anlage sämtliche für die Nutzbarkeit der 
Anlage notwendigen Nebenanlagen und die Zu - und Abfahrten, die die Zugänglichkeit des 
Grundstücks sichern, als Gesamt heit in der Baugenehmigung zu erfassen sind. D. h. die Nachweise 
sind mit der Antragstellung zu erbringen.  

Da es sich um WEA im Wald handelt, sind die nach dem Landesforstgesetz erforderlichen Waldum -
wandlungsgenehmigungen einzuholen. Durch die genehmigungsbedürftigen Anlagen wird aus der 
bisherigen Waldnutzung eine andere Nutzung. Diese ist nach § 9 Abs. 1 BWaldG i. V. m. § 39 LFoG 
genehmigungspflichtig. Diese Waldumwandlung umfasst sämtliche Flächen, die von der Errichtung und 
dem Betrieb der Anlage betro ffen sind. Diese für den Bau, die Errichtung, den Betrieb aber auch den 
späteren Abbau der Anlagen notwendige Genehmigung wird durch die Konzentrationswirkung nach § 13 
BImSchG umfasst (s. a. OVG Lüneburg, Beschluss v. 29.08.2013, Az. 4 ME 76/13; VGH Mannheim 2019; 
Erlass des MUNV v. 23. Februar 2015, Az V-2; Übersicht d. MUNV Anlage2- Konzentrationswirkung).  

Demnach muss die beantragte Genehmigung für die 7 WEA auch die Waldumwandlungsgenehmigung 
enthalten.  

Für alle durch die Konzentrationswirkung erfassten Genehmigungsverfahren sind mit Antrag -
stellung die entsprechenden Anträge, Erläuterungen, Unterlagen, Gutachten vollständig und 
rechtzeitig vorzulegen .�  ́ 
 
�ÅBaugenehmigung  
Das Bauvorhaben muss sowohl bauordnungs- wie bauplanungsrechtlichen Vorsch riften entsprechen (s.   
§ 65 BauO NW). 
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Die 7 WEA sollen im Außenbereich errichtet werden. Es gilt der § 35 BauGB. Es handelt sich bei den 7 
WEA um privilegierte Vorhaben im Außenbereich. Nach § 35 Abs. 1 Ziffer 5 und Abs. 3 BauGB dürfen die 
Standorte der 7 WEA weder den Aussagen des Flächennutzungsplans noch den Zielen der Raumordnung 
widersprechen.  

Im vorliegenden Antrag fehlen die Aussagen zur planungsrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben gänzlich. 
Die 7 WEA befinden sich in 3 Gemeinden, die unterschiedl ich mit der Planung von WEA im Gemeinde-
gebiet umgegangen sind. Regionalplanung und Kommunalplanung bedingen die planungsrechtliche 
Zulässigkeit und dürfen nicht entgegenstehen. Im vorliegenden Fall steht das Planungsrecht dem 
Bauvorhaben entgegen, siehe hierzu unsere Einwendungen nachfolgend unter Ziffer 6 dieser 
Stellungnahme.�  ́ 
 
�ÅErschließung 
Als weitere Voraussetzung des § 35 Abs. 1 S. 1 BauGB muss die ausreichende Erschließung gesichert sein. 

Bebaubar ist ein Grundstück also erst dann, wenn die Anbindu ng an das öffentliche Straßennetz, die 
Versorgung mit Strom und Wasser sowie die Entwässerung sichergestellt ist. So sieht dies die BauO NW 
vor.  

Zur ausreichenden Erschließung eines Vorhabens gehört, dass eine - wie hier - tatsächlich vorhandene 
Zuwegung geeignet ist, sowohl den bereits vorhandenen, als auch den mit dem Vorhaben zusätzlich 
verbundenen Ziel - und Quellverkehr aufzunehmen und die Benutzung durch Polizei -, Feuerwehr -, 
Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge zu ermöglichen, ohne dass es dadurch zu einer Schädigung des 
Wegezustandes kommt. 

Da das jeweilige Grundstück für die 7 Anlagen keinen direkten Zugang zu einer öffentlichen Straße hat, 
muss das Grundstück eine befahrbare, öffentlich -rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren 
öffentlichen Ve rkehrsfläche erhalten (s. § 4 Abs.1 BauO NW). Diese Zuwegung über privaten Grund eines 
Dritten muss auf Dauer gesichert sein. D. h. die jeweiligen Wegstrecken von der öffentlichen Straße L 
937 / Gauseköte zu jedem Grundstück der 7 WEA muss nicht nur den no twendigen Ausbaustandard für 
die Nutzung mit Schwertransporten erhalten und bis zum Abbau der Anlagen gesichert behalten, sondern 
diese Nutzung muss öffentlich - rechtlich (grundbuchlich) gesichert werden. Denn nur dann ist 
sichergestellt, dass das jeweilig e Grundstück der WEA auch auf Dauer uneingeschränkt nutzbar ist. 
Hierzu sind die notwendigen Nachweise zu erbringen.  

Der Antragsteller hat seine Planung und die Ausbauabsichten dargelegt. Wann der Ausbau erfolgt, ob 
die notwendigen Genehmigungen für Rodungen, Wegeverbreiterungen, Ausbau von Kurven und 
Lagerplätzen, dauerhafte Befestigung und Befahrbarkeit bis zum Abbau der WEA, die Bau - und 
Fahrrechte vorliegen und ob diese als Grundrechte zugunsten des Antrag -stellers für die Dauer des 
Betriebs und der Abbauphase gesichert sind, ist nicht bekannt.  

Die Straße über die Gauseköte ist ab dem Kreuzkrug in Fahrtrichtung Detmold nicht für Fahrzeuge über 
3,5 t zugelassen. Wie wird dennoch die Erschließung des geplanten Windparks für den Schwerlastverkehr 
gewährleistet?  

Solange der konkrete Nachweis fehlt, ist die ausreichende Erschließung im Sinne des § 35 Abs. 1 S. 1 
BauGB nicht nachgewiesen.�  ́ 
 
�ÅEntwässerung der Standorte / Anschluss an das Stromnetz 
Ungeklärt bleibt die Anbindung der beantragten WEA in das bestehende Stromnetz. Wo sollen die 
Leitungstrassen verlaufen, die den erzeugten Strom zum Umspannwerk transportieren? Im Waldbereich 
sind Erdkabel notwendig, im Freiland vermutlich eine mehrere kil ometerlange Freileitung. Wo werden 
diese Leitungen auf dem Grundstück der WEA und darüber hinaus verlegt? Die notwendigen Erdkabel - 
und Freileitungstrassen sind Teil der Anbindung der WEA in das bestehende Stromverbundnetz. Diese 
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Trassen müssen wie die verkehrliche Erschließung mit der Antragstellung nachgewiesen und die 
grundbuchliche Sicherung dargelegt werden. Die Angaben und Nachweise sind Teil des Antrags und der 
Genehmigung.�  ́ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Die Baugenehmigung wird gemäß § 13 BImSchG in di e hier gegenständliche Genehmigung einkonzentriert.  
 
Die bauordnungsrechtliche Prüfung erfolgt nicht auf Grundlage des § 65 BauO NRW (Baugenehmi-
gungsverfahren) sondern gemäß § 64 Abs. 2 BauO NRW im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach 
§ 64 Abs. 1 BauO NRW unter Berücksichtigung des in § 61 Abs. 7 BauO NRW geregelten Vorrangs anderer 
Genehmigungsverfahren (Konzentrationswirkung).  
Derzeit nicht vorliegende bautechnische Nachweise (z. B. der Standsicherheitsnachweis / Typenprüfung ) 
sind entsprechend § 68 Abs. 2 BauO NRW nicht bis zur Genehmigung, sondern spätestens mit der Anzeige 
des Baubeginns (zusammen mit der Bescheinigung einer sachverständiger Personen nach § 87 Absatz 2 
BauO NRW über die Prüfung des Standsicherheitsnachweises) bei den Bauaufsichtsbehörden 
einzureichen.  
�%�D�X�R�U�G�Q�X�Q�J�V�U�H�F�K�W�O�L�F�K���Z�L�U�G���X�����D�����E�H�L���G�H�P���(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�V�H�U�I�R�U�G�H�U�Q�L�V���]�Z�L�V�F�K�H�Q���Å�*�H�E�l�X�G�H�Q�´���X�Q�G���Å�E�D�X�O�L�F�K�H�Q��
�$�Q�O�D�J�H�Q�´���X�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�����'�H�U���*�H�E�l�X�G�H�E�H�J�U�L�I�I���G�H�U���/�D�Q�G�H�E�D�X�R�U�G�Q�X�Q�J���1�5�:���L�V�W���E�H�L���:�(�$���Q�L�F�K�W���H�L�Q�V�F�K�O�l�J�L�J����
Eine WEA ist eine bauliche Anlage, jedoch kein Gebäude. Die Erschließung ist somit nicht über das Maß 
der Vorgaben des Bundesgesetzgebers hinaus auf Grundlage des § 4 Abs. 1 BauO NRW zu sichern, da diese 
Landesregelung ausdrücklich an den Gebäudebegriff geknüpft ist.  
 
Dem Vorhaben stehen vor dem Hintergrund des planungsrechtlichen Erschließungsbegriffs keine 
unüberwindbaren Hindernisse entgegen. Der Flächengeber ist sich mit der Antragstellerin einig.  
 
Erschließung 
Eine gesicherte Erschließung im Sinne von § 35 Abs. 1 BauGB ist durch die Möglichkeit der Befahrung für 
�Å�(�L�Q�V�D�W�]�I�D�K�U�]�H�X�J�H�´�����]�����%�����:�D�U�W�X�Q�J�V�I�D�K�U�]�H�X�J�H�����Y�R�Q���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���6�W�U�D�‰�H�Q���X�Q�G���:�H�J�H�Q���J�H�J�H�E�H�Q�� 
 
Gemäß Nr. 5.2.2.1 des Windenergie-Erlasses 2018 liegt eine ausreichende Erschließung vor, wenn eine 
Zufahrtsmöglichkeit für die Wartung de r WEA gegeben ist. Auch in der Rechtsprechung ist geklärt, dass 
sich die gesicherte Erschließung auf die Nutzungsphase und nicht auf die Errichtung einer WEA bezieht.  
Die Baustellenerschließung außerhalb des Anlagengrundstücks ist nicht Bestandteil des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens und liegt im Bereich der privatrechtlichen Verfügbarkeit im 
Verantwortungsbereich und Risiko der Antragstellerin.  
Nach Prüfung der antragsgegenständlichen Lagepläne ist die Erreichbarkeit für die bei anfallenden 
Kontroll - und Wartungsarbeiten erforderlichen Fahrzeuge gesichert. Die notwendige Erschließung ist 
gegeben. 
Sofern für die bauzeitige Erschließung Wege oder Flächen außerhalb des Anlagengrundstückes errichtet 
oder ausgebaut werden müssen, können sich hieraus andere öffentlich - rechtliche Zulassungsvorbehalte, 
z. B. Befreiungen gemäß § 67 Abs. 1 des Bundes-Naturschutzgesetzes oder Genehmigung nach Wasser-
schutzgebietsverordnungen ergeben. 
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
3.2.2  Denkmalschutz  

�ÅDie Aufstellung in räumlicher  Nähe und Sichtweite der Falkenburg, der Hermannsstatue und der 
Externsteine ist eine Katastrophe ersten Ranges. Stellen Sie sich vor, die A nlage würden bei Schloß 
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Neuschwanstein, an der Loreley, bei Schloß Sanssouci oder vielen anderen historischen Monumenten 
errichtet.  
Nun gelten seit neuestem Windräder als Teil der Kulturlandschaft, um mehr Fläche für Industrieanlagen 
zur Energiegewinnung verfügbar zu haben. Dennoch sind 250 m hohe Monsterindustrieanlagen im 
Landschaftsschutzgebiet und in der Nähe erstrangiger historischer Stätten in keinster Weise zu 
rechtfertigen. �  ́ 
 
�ÅDie Untersuchung der visuellen Auswirkungen auf die umliegenden Baudenk mäler (15.14 Schriftstück 
Visualisierungen_signed.pdf), wurde vom Antragsteller WestfalenWIND selber erstellt. Hier stellt sich 
die Frage nach der denkmalfachlichen Qualifizierung des Autors. Die Wahl der Standorte für die 
fotographischen Aufnahmen ist bei  mehreren Baudenkmälern fachlich unzulässig.  
Die Auswahl der ebenerdigen Aufnahmepunkte für die Visualisierungen ignoriert (mit einer Ausnahme) 
die weiträumige landschaftsbezogene Intention dieser Baudenkmäler vollständig und führt zu fachlich 
irrelevante n Aussagen.  
Beispielsweise werden bei dem Baudenkmal Hermannsdenkmal nur ebenerdige Aufnahmeorte gewählt, 
obwohl das Baudenkmal öffentlich zugänglich und besteigbar ist. Die Intention bei der Anlage dieses 
Denkmals hat bewusst eine Besteigung und damit ei ne Erlebnismöglichkeit für Sicht -beziehungen 
(Sichtachsen und Sichtfächer) in die engere und weitere Denkmalumgebung vorgesehen und eine 
ungestörte Blickbeziehung aus der Landschaft auf die Kolossalstatue. Der Besucherumgang des 
Hermanns-denkmals auf dem Sandsteinsockel in ca. 20 m Höhe ist dafür bewusst angelegt worden. 
Ebenso wurde die exponierte Lage der Kolossalstatue des Hermannsdenkmals auf dem Berg Grotenburg 
(in ca. 380 m ü. NN) von seinem Schöpfer Ernst von Bandel bewusst ausgewählt. Die ungestörte n 
Blickbeziehungen auf das Baudenkmal sowie eine Umgebung ohne maßstabssprengende Großbauwerke 
wie die fast 250 m hohen WEA sind in der Untersuchung fachlich nicht ausreichend untersucht, bewertet 
und berücksichtigt worden.  
Mehrere Felsen des Baudenkmals Externsteine können bestiegen werden. Bereits zum Zeitpunkt der 
Anlage wurden Treppenanlagen in den Fels gemeißelt, die u. a. der Erreichung der Höhenkammer 
dienten. Immerhin wird für einen Fotostandort auf einem Felsen eine Visualisierung durchgeführt (s.  
Abb. 4.10 Externsteine Plattform). Eine ernsthafte Beurteilung erfolgt jedoch nicht (s. S. 51), die 
Aussagen auf S. 58 und die Ausführungen im UVP Bericht (S. 92 ff) sind fachlich völlig unzureichend. �  ́ 
 
�ÅGerade auch die WEA 09 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bodendenkmal Ruine Falkenburg. 
Die Falkenburg wurde so aufgebaut, damit die Besucher und Geschichtsinteressierten sich ein wenig in 
die Zeit zurückversetzt fühlen, in der die Burg noch betrieben wurde. �  ́ 
 
�ÅAls Hauptzufahrtsweg von Süden kommend wird die denkmalgeschützte historische Fürstenallee, als 
Teilabschnitt der L937 mit ihrem vierreihigen Baumbestand zum Teil jahrhundertealten Eichen stark 
�>�«�@�� �L�Q�� �$�Q�V�S�U�X�F�K�� �J�H�Q�R�P�P�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q���� �H�V�� �K�D�Q�G�H�O�W�� �V�L�F�K�� �X�P�� �H�L�Q�� �1�D�W�X�U- und Kulturdenkmal. Welche 
Schutzmaßnahmen werden für die geschützten Bäume vorgesehen?�  ́
 
�ÅDie dem Antrag beigefügten Visualisierungen von einigen Punkten der umliegenden Landschaft scheinen 
mir größtenteils geschönt und entsprechen nicht der Realität. Die Darstellung der WEAs als S trichlinien 
gibt nicht die Dimension der Masse im Blickfeld wieder. �  ́
 
�ÅWas ist, wenn das öffentliche Interesse, aber der Mehrheit, für das Denkmal ist?  
Wurden die Bürger gefragt?  
Wenn ja, wo sind die Unterlagen? Welche Bürger wurden gefragt? �  ́ 
�ÅInwieweit ist die Falkenburg in der Erholung beeinträchtigt, durch den Schattenwurf, Schall und Sicht? �´�� 
 
�ÅWas passiert, wenn man archäologische Funde zerstört?�  ́ 
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Fragestellungen einer Einwenderin zu den Visualisierungen im UVP -Bericht  

�ÅUVP-Bericht, 4.8.4, Abb. 18 (von Falkenburg aus): 
Von wem wurden die Aufnahmen gemacht? 
Wer garantiert, dass dies wirklich die richtigen Sichtpunkte/ Höhen sind?  
Die Größenangaben kommen mir, im Vergleich zu kleineren Anlagen, zu klein vor. Wie weit sind sie 
entfernt, von der Falkenb urg?  
Die müssen viel massiver aussehen. 
Ich bezweifle die Richtigkeit der Aufnahmen. �  ́ 
 
�ÅUVP-Bericht, 4.8.4, Abb. 19 (von den Externsteinen):  
Wo sind die anderen zwei Sichtpunkte visualisiert?  
Warum nicht von oberhalb der Externsteine? �  ́ 
 
�ÅUVP-Bericht, 4.8.4, Abb. 20 (ausgehend von Terrasse am Hermannsdenkmal): 
Wo befindet sich die Visualisierung?  
Kein Stamm und Rotoren eingezeichnet, warum? 
Bedenkt man, wie man den Hermann und den Bilstein, von der Falkenburg sehen kann, finde ich die 
Einsetzung der WEA ziemlich klein. Somit zweifle ich auch diese Angaben als falsch.  
Wieso keine Sichtbarkeit, von der Plattform des Hermann? �  ́  
 
�ÅAlso leidet der Hermann schon, durch diverse Sichtachsen, unter den WEA? 
Der Bielstein ist kilometerweit zu sehen und das ist nu r ein Strich. Die Anlagen sind dicker und zusätzlich 
sind die Rotoren noch in Bewegung. 
Sichtpunkte von dem Ort Berlebeck fehlen komplett, z. B. Adlerwarte Podest oder hohe Warte. Wo sind 
diese?�  ́ 
 
�ÅWarum wird die Adlerwarte, der Vogelpark Heiligenkirchen,  die Aussichtsplattform vom Freilicht -
museum nicht mit eingeschlossen. Wird der Kreis dies beauftragten oder vom Antragsteller nachfordern? 
Hätte dies aufschiebende Wirkung?�  ́ 
 
�ÅDie eingereichten Unterlagen zur Fotovisualisierungen bzgl. Externsteine sind doch wohl nicht 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Es ist doch wohl völlig klar, steht man am Fuße der Externsteine, dass 
diese Riesen eine Auswirkung haben. Diese Visualisierung zweifele ich an. Insbesondere durch das Fehlen 
weiterer neuralgischer Ausflugsz iele, die negativ beeinträchtigt werden. �  ́
 
�ÅEs gibt keine Stelle, abgesehen vom dichten Wald oder wann man an den Externsteinen am Eingang der 
Felsengrotte steht, an denen man keinen Blick auf die Windräder hat. �  ́ 
 
�ÅDie Fotos der Visualisierung sind zumind est größtenteils geschönt. Allein schon der Blick von der 
Falkenburg widerspricht allen Erkenntnissen.  
Wenn man annimmt, dass die kleinen Bäumchen unterhalb der Falkenburg 10 m hoch sind (sie sind eher 
deutlich kleiner), müssten die Windräder mindestens 20  mal  so hoch sein. Die Burgmauern haben auf 
keinen Fall eine Höhe der doppelten Rotorlänge = 160 m.  
Zugegeben ist das etwas übertrieben, perspektivische Einflüsse außer Acht gelassen. Aber man muss ja 
nur mal Richtung Benhausen fahren, um zu wissen, wie ri esig die dort stehenden, kleineren, Windräder 
aus der entsprechenden Entfernung aussehen. Diese Abbildung stimmt definitiv nicht!  
Besucher der Falkenburg haben also den Eindruck, dass sie direkt am Fuß der Windräder stehen und auf 
die volle Größe von 246 m blicken! Da kann man die bedrängte Wirkung  nun wirklich nicht mehr zu 
leugnen.  
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�=�X�P���9�H�U�J�O�H�L�F�K���G�D�V���)�R�W�R���Y�R�P���Å�(�O�O�H�Q�N�U�X�J�´���D�X�V�����G�H�U���Vich in ca. 11, 2 km Entfernung (Angabe Westfalenwind) 
befindet. Daraufhin sind die WEAs in ähnlicher Größe abgebildet - und mehr als 10 km weiter entfernt! �  ́  
 
�ÅAllerdings stimmt selbst das nicht, der Bielsteinsender (rechts im Bild) ist  mit 298 m beinahe  ebenso 
hoch wie die Windräder, die hier jedoch nicht einmal halb so hoch dargestellt sind. �  ́ 
 
�Å die Visualisierung von den Externsteinen stimmt immer noch nicht, wenn man auf den Steinen steht, 
sieht man durchaus den Lagenberg. Und darauf steht die erste Anlagen mit 246 m Höhe. Wie schon 
�J�H�V�D�J�W���� �G�L�H�� �$�X�V�V�D�J�H���� �Å�Z�H�Q�Q�� �P�D�Q�� �D�P�� �(�L�Q�J�D�Q�J�� �G�H�U�� �)�H�O�V�H�Q�J�U�R�W�W�H�� �V�W�H�K�W���� �V�L�H�K�W�� �P�D�Q�� �V�L�H�� �Q�L�F�K�W�´���� �L�V�W�� �]�Z�D�U��
richtig, aber dennoch absolut irreführend! �  ́ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Die Visualisierungspunkte wurden im Voraus mit den unteren Denkmalschutzbehörden der betroffenen 
Kommunen und der Kreisentwicklungsplanung des Kreises Lippe eingehend diskutiert und vorgegeben.  
 
�'�L�H���$�Q�W�U�D�J�V�W�H�O�O�H�U�L�Q�� �K�D�W���P�L�W���G�H�Q���$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q�� �H�L�Q�H���Å�8�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J�� �G�H�U���Y�L�V�X�H�O�O�H�Q���$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���D�X�I��
die �X�P�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q�� �%�D�X�G�H�Q�N�P�l�O�H�U�´�� �Y�R�P�� ���������������������� �Y�R�U�J�H�O�H�J�W�� Die Visualisierungspunkte wurden korrekt 
gewählt.  
 
Insgesamt wird hier die jeweilige Schutzwürdigkeit der im Umfeld liegenden landesbedeutsamen und 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sowie der Denkmäler nicht berührt und bleibt somit weiterhin 
erhalten. Es wird demnach keine erhebliche Betroffenheit auf das Schutzgut kultureller Erbe erwartet.  
 
�:�H�L�W�H�U�K�L�Q�� �Z�X�U�G�H�� �G�D�V�� �Å�6�F�K�X�W�]�J�X�W�� �N�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �(�U�E�H�� �X�Q�G�� �V�R�Q�V�W�L�J�H�� �6�D�F�K�J�•�W�H�U�´�� �D�X�F�K�� �L�P�� �5�D�K�P�H�Q�� �G�Hs 
Umweltberic hts durch das Büro Höke Landschaftsarchitektur |  Umweltplanung GbR untersucht und 
bewertet.  
 
Abschließend kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass die jeweilige Schutzwürdigkeit der im Umfeld 
liegenden landesbedeutsamen und bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sowie der Denkmäler  
insgesamt nicht berührt und somit weiterhin erhalten  bleibt . Es werden demnach keine erheblichen 
Betroffenheiten auf das Schutzgut Kulturelles Erbe erwartet.  
 
Die untere Denkmalbehörde der Stadt Detmold hat die denkmalrechtliche Erlaubnis gem. § 9 Abs. 2 DSchG 
erteilt. Die unteren Denkmalbehörden der Gemeinde Schlangen, der Stadt Horn Bad Meinberg sowie der 
Stadt Bad Lippspringe haben dem Vorhaben aus denkmalschutzrechtlicher Sicht ebenfalls zugestimmt.  
 
Darüber hinaus wird auf di e vorangegangenen Ausführungen der Begründung zum Denkmalschutz unter 
Abschnitt IV. Nr. 2.2 Bauplanungs- und Bauordnungsrecht - Denkmalschutz und die Bewertung des 
Denkmalschutzes im Rahmen der UVP unter Abschnitt IV. Nr. 4.10  verwiesen. 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.2. 3  Brandschutz / Blitzschutz  

�ÅDes Weiteren habe ich Ängste, dass durch Blitzeinschlag ein brennendes Windrad einen Waldbrand in 
größerem Ausmaß in meiner unmittelbaren Nähe verursacht. �  ́ 
�ÅWie sieht es mit der Löschwasserversorgung aus? Wie wird mit dem zweifellos bei einem Brand 
belastendem Löschwasser verfahren. Hierzu muss es klare Antworten geben! �  ́
 
�ÅErhöht sich die Waldbrandgefahr? �  ́ 
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�ÅBrandschutz mögl. Havarie einer WEA auf dem Kamm der Gauseköte 
Wie positioniert sich der Kreis zu dem Thema Brandschutz? Bei einem Brand einer WEA, an diesem 
�H�[�S�R�Q�L�H�U�W�H�Q���6�W�D�Q�G�R�U�W�����I�H�K�O�W���H�V���P�H�L�V�W���D�Q���/�|�V�F�K�Z�D�V�V�H�U�����Å�)�H�X�H�U�Z�H�K�U�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q���L�P���(�L�Q�]�H�O�I�D�O�O���H�L�Q���5�H�V�H�U�Y�R�L�U��
�H�L�Q�I�R�U�G�H�U�Q�´�����,�V�W���G�L�H�V���L�P���3�O�D�Q�X�Q�J�V�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q���H�L�Q�J�H�U�l�X�P�W�"���>�«�@���(in Löschwasser-Reservoir bedeutet einen 
weiteren Eingriff in dieser sensiblen Wald - und Naturregion. Wer kommt für die Kosten auf?  
Wie sieht bei einer Genehmigung der 7 WEA das Brandschutzkonzept aus, explizit bei Extremereignissen 
wie Hitze - und Trockenperioden und Stürmen? Ein durch defekt verursachter Brand einer WEA kann 
einen Waldbrand auf dem Kamm des Teuto auslösen. Brände können insbesondere in der Gondel, im 
Turm und in der Umspannstation entstehen. Typische Ursachen sind Blitzschlag, Fehler in ele ktrischen 
Einrichtungen, Funkenflug durch Überlastung mechanischer Bremsen sowie feuergefährliches Arbeiten 
im Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten. Brennbare Komponenten sind u. a. Elektrokabel, 
Getriebe -, Transformator - und Hydrauliköle, das Maschinenhaus selbst wie auch die meist aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigten Rotorblätter. Aufgrund der großen Höhe kann die 
�)�H�X�H�U�Z�H�K�U���G�D�V���:�L�Q�G�U�D�G���Q�X�U���Å�N�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�W���D�E�E�U�H�Q�Q�H�Q�´���O�D�V�V�H�Q���X�Q�G���P�L�W���G�H�U���3�R�O�L�]�H�L���G�L�H���8�P�J�H�E�X�Q�J���D�E�V�S�H�U�U�H�Q��
lassen. In Folge eines Brandes wird der Waldboden kontaminiert und das weit über den Standort der 
WEA hinaus.�  ́ 
 
�ÅHinzu kommt die immense Gefahr für den Waldbestand, die bei einem Brand in WEA, der nicht gelöscht 
werden könnte, ausgeht. �  ́ 
 
�ÅDie Gefahr eines Waldbrandes durch Blitz einschlag in ein Windrad, macht mir große Sorgen und würde 
weitere Waldgebiete zerstören. �  ́ 
 
�ÅWie wird der Brandschutz sichergestellt / organisiert, wenn eine WEA havariert? / Sind genug 
Kapazitäten da, einen solchen Brand in den Griff zu bekommen, bevor e r sich ausbreiten kann?�  ́ 
 
�ÅDas BSK des Büro Tegtmeier fordert unter Punkt 6.1 Vorbeugender Brand -schutz: Die Zufahrts - und 
�%�H�Z�H�J�X�Q�J�V�I�O�l�F�K�H�Q���P�•�V�V�H�Q�����K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���L�K�U�H�U���5�D�G�L�H�Q���X�Q�G���%�H�O�D�V�W�E�D�U�N�H�L�W�����G�H�U���'�,�1�������������Å�)�O�l�F�K�H�Q���I�•�U���G�L�H��
�)�H�X�H�U�Z�H�K�U���D�X�I���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�Q�´���H�Q�W�Vprechen sowie frei und nutzbar gehalten werden.  
Die Gutachterin geht davon aus, dass die Zuwegung befestigt und die Kranaufstellfläche für die 
Feuerwehr auf Dauer erhalten bleibt. Dies ist besonders wichtig für den Standort der WEA 9. Diese 
Anlage kann erst nach einem 1,5 km langen Zufahrtsweg erreicht werden. Die permanente 
Erreichbarkeit und der Zustand des Weges sind für Feuer - und Rettungswagen auf Dauer zu sichern (s. 
o. § 5 BauO NW, bis zum Erreichen der öffentlichen Verkehrsfläche sind die Nutzungsr echte öffentlich -
rechtlich zu sichern).  
Leider berücksichtigt das Gutachten zu wenig die Folgen eines Brandes in diesem hochsensiblen 
Waldgebiet. Käme es zu einem Brandfall, insbesondere am Standort 9, ist der Zeitpunkt einer 
Alarmierung nicht genannt. Be vor die örtliche Feuerwehr die 1,5 km lange Zufahrt zur Anlage geschafft 
hat, kann schon ein größerer Brand entstanden sein. Tatsächlich haben die vergangenen Dürrejahre 
gezeigt, wie trocken der gesamte Wald im Teutoburger Wald war. Aufgrund des sandigen U ntergrunds 
an der Gauseköte bietet der Boden nicht genügend Rückhalt für Wasser. Kommt es zu einem Brand an 
der Gondel und damit zu einem Funkenflug in die trockenen Waldbereiche in der Nähe ist ein größerer 
Waldbrand nicht ausgeschlossen. In vergleichbaren Fällen haben die Feuerwehren Löschwasserteiche 
bzw. Löschwasserbehälter vor Ort angelegt. Im westlichen NRW wurde ein elektronisches Waldbrand -
überwachungssystem installiert. Beides sind Maßnahmen zum Schutz vor größeren Waldbrandgefahren.  
Aufgrund der L age der geplanten 7 WEA, insbesondere auch wegen der Nähe zu hochwertigen 
Schutzgebiete im Westen sind weitere Maßnahmen zum Schutz vor Waldbränden festzusetzen.  
Die eingereichten Unterlagen sind diesbezüglich unzureichend. �  ́ 
 
�ÅEin sicherer Brandschutz im Wald ist so gut wie unmöglich. Die hohe Anzahl der WEAs sind ein 
Multiplikator für einen potenziellen Waldbrand. Waldflächen von Anliegergemeinden werden in Falle 
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eines Flächenbrandes gefährdet. Das zeigt auch Beispielhaft der v or einigen Jahren wütende 
�)�O�l�F�K�H�Q�E�U�D�Q�G���L�Q���%�U�D�Q�G�H�Q�E�X�U�J�����$�X�F�K���L�Q���2�:�/���V�L�Q�G���:�l�O�G�H�U���Y�R�Q���L�K�U�H�Q���%�H�V�L�W�]�H�U�Q���Å�S�O�D�Q�W�D�J�H�Q�D�U�W�L�J�´���D�Q�J�H�O�H�J�W����
um den Erlös zu erhöhen. Das tatsächliche Brandrisiko von WEAs wird durch fast regelmäßige 
Medienberichte über Brände von Windräde rn verdeutlicht. Trotz jahrelanger Erfahrung im Bau und 
Betrieb von WKA geraten jedes Jahr in Deutschland mehrere Anlagen durch Blitzschlag oder technische 
Defekte wie Kurzschlüsse oder Öl- oder Kabelbrände in Brand und brennen in der Regel mangels 
Löschmöglichkeiten komplett aus. �  ́ 
 
�ÅWie soll im Brandfall das Löschen der Anlagen stattfinden? Mit welchen Mitteln soll ein brennender, 
sich bewegender Windradflügel in bis zu 246 m Höhe gelöscht werden? Wie weit werden eventuelle 
Brandlasten im Brandfall bei ma ximal anzunehmender Rotationsgeschwindigkeit der Windräder in den 
Wald geschleudert?�  ́ 
 
�ÅOffizielle Statistiken über in Brand geratene WKA gibt es nicht, um evtl. die Bevölkerung angesichts 
der bei Bränden entstehenden und durch niedergehende hochgiftige Fasern verursachte 
Gesundheitsrisiken nicht zu beunruhigen. Inoffizielle Statistiken benennen ca. 30 bis 40 
Windkraftbrände pro Jahr, die Dunkelziffer dürfte höher liegen.  
Auch den Rettungskräften bei Feuerwehr / Polizei / THW / Bundeswehr ist die Gefährli chkeit bei einem 
Brand mit Verbundstoffen in Bodennähe bekannt. Hier geben Experten einen Sicherheitsabstand von 300 
m um den brennenden Verbundstoff als Richtwert.  
Auf Grund der Höhe der WKA ist bei einem entstehenden Brand ein Löschen in dieser Höhe nic ht mehr 
möglich. Die entstehenden Schadstoffe verseuchen guten Ackerboden. �  ́ 
 
�ÅEs gibt etliche Berichte von Blitzeinschlägen in Anlagen, die dadurch beginnen zu brennen. Die Rotoren 
brennen in einer Höhe von mehr als 200 m ab und Unmengen von kleinen Plast ikteilchen verteilen sich 
über hunderte von Metern. Der angrenzende Baumbestand könnte sich entzünden und es entsteht ein 
Flächenbrand. Die FW aus den umliegenden Ortschaften haben aufgrund der Distanz zu den 
Hauptfahrwegen kaum eine Chance zu löschen, können die Anlage nur kontrolliert abbrennen lassen. 
Löschwasser, sofern vorhanden, welches vielleicht eingesetzt wird, ist schadstoffbelastet und sickert in 
den Boden und ins Grundwasser. Somit ist auch das Trinkwasser, welches in dem WSG gewonnen wird, 
gefährdet. �  ́ 
 
�ÅImmer häufiger erfährt man von den Bränden der WKA. Mit welchen potentiellen Gefahren durch den 
Betrieb der WKA an der Gauseköte müsste ich in Pivitsheide/ Hiddesen rechnen? Wie erfahre ich mit 
meinen Familienmitgliedern von einem Brand oder ein em andersartigen Unfall und wie können wir uns 
davor schützen? Wer haftet für mögliche gesundheitliche Schäden in einem solchen Fall? An wen kann 
ich mich in Fragen der Schadensersatz-ansprüche wenden? Die höhere Aufstellung und die Größe der 
geplanten WKA stellt je nach Windsituation eine besondere Reichweite möglicher Unfälle dar. �  ́
 
�ÅWer übernimmt die Haftung im Falle eines Unfallgeschehens, so wie in Schweden geschehen (Nysäter -
Projekt, 400 km nördlich von Stockholm, Juli 2000), wenn die Anlage aus wilderen Gründen einstürzt, 
beginnt zu brennen etc.? Es gibt mittlerweile unzählige Berichte auch aus Deutschland von Anlagen, die 
durch Blitzeinschlag beginnen zu brennen, die ihre Flügel verlieren und so Unmengen an Plastikmüll 
über mehrere 100 m verteil en!�  ́ 
 
�ÅWer haftet bei Schäden durch höhere Gewalt, schließlich ist einzig und allein der Eingriff in unsere 
Natur (Bau von 7 WEA) ursächlich für möglich  drohende Milliarde Schäden? �  ́
 
�ÅWelche Möglichkeiten hat die lippische Feuerwehr dem entgegen zu wirke n oder müsste eine solche 
Anlage kontrolliert abgebrannt werden? �  ́ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 97 von 265 

�ÅWie weit entfernt sind die Lösch -Hydranten, in welchem Abstand zu den im Wald ausgewiesenen WEA-
Flächen können Feuerwehren Frischwasser beziehen, besser via Standleitung an ausreichend 
Löschwasser gelangen?�  ́ 
 
�ÅWer haftet für den Schaden am Grundwasserkörper, wer haftet für die Verseuchung des Bodens und 
somit auch für eine mögliche Gefährdung der Trinkwassergewinnung? �´ 
 
�ÅWie wird das Löschwasser aufgefangen? 
Wie viel cbm Wasser wird rechn erisch zu Grunde gelegt, um eine Anlage kontrolliert abbrennen zu 
lassen? Es wird möglicherweise eine Art Rigolensystem um die Fundamente errichtet werden, doch wo 
leiten die Rigolen ein?  
Wie viele Löschfahrzeuge könnten im Idealfall eine Löschwasserkette bilden? 
Kommen diese Fahrzeuge nah genug an den Brandherd heran? 
Wie wird das verseuchte Löschwasser aus dem Wald transportiert?  
Können Löschwasserentnahmestellen sicher in das Mergelgestein mit Sandanteilen eingebaut werden? �´ 
 
�ÅSind 6 Löschwasserzisternen à 50 m³ Wasser ausreichend für den Fall, dass eine WEA durch Blitzschlag, 
technischen Defekt o. ä. in Brand gerät  �X�Q�G���D�X�I�J�U�X�Q�G���L�K�U�H�U���*�U�|�‰�H���Q�X�U���Q�R�F�K���Å�N�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�W���D�E�E�U�H�Q�Q�H�Q�´��
kann? Was ist bei starkem Wind und Trockenheit, wenn sich das Feuer schnell  auf den umliegenden 
Baumbestand ausbreitet und eben nicht gestoppt werden kann.  
Ist für den Fall sichergestellt, dass auch wirklich das gesamte Löschwasser aufgefangen werden kann, 
oder müssen wir auch aus diesem Grund um unser Trinkwasser bangen? 
Unsere Häuser liegen direkt am Wald. Wer zahlt, wenn sie Schaden nehmen? 
Auch für Löschwasserzisternen müssen weitere Flächen versieget werden und die Zuwegungen für 
Feuerwehrfahrzeuge, die im Allgemeinen nicht sehr geländegängig sind, großräumig fr eigehalten 
werden. �  ́ 
 
�ÅSicherlich hängt es mit den Winden und der Trockenheit zusammen, aber wenn alle Bedingungen 
schlecht sind, könnte es passieren dass ein Ort wie Berlebeck evakuiert werden muss? Wo können 2.300 
Bürger hingebracht werden, wer übernimmt  im Schadensfall? Es kann ja durchaus zu einem Flächenbrand 
kommen und Häuser brennen nieder, wie ist der Einzelne geschützt? Etwa genauso desolat wie beim 
Ereignis im Ahrtal? Können sie das verantworten, mit dem Wissen, das es soweit kommen könnte, 
machen sie sich nicht sogar mitschuldig, wenn sie diesen Bau genehmigen würden? Das Löschwasser was 
passiert mit dem? Es kann sicherlich nicht abgefangen werden, dort gibt es keine Kanalisation, oder ein 
Auffangbecken, das Erdreich ist verseucht, dabei ist rundh erum ein Naturschutzgebiet, das widerspricht 
doch dem Umweltschutzgedanken.�  ́ 
 
�ÅElektrische Schäden an WKA richten Waldbrände aus.�  ́ 
 
�ÅWas ist, wenn sie doch Feuer fangen? Was ist wenn sie nicht anhält? 
Wie löscht die Servis-Zentrale den Turmfuß?  
Wo genau befindet sich der Fallmantelhydrant?  
Wie bekommt die Feuerwehr das Wasser, von dem Hydranten, an die WEA? 
Wie lange genau braucht die Feuerwehr zu der brennenden WEA? 
Wie kommt die Feuerwehr zu der brennenden WEA? Wie kommt die Feuerwehr im Winter zu den 
Anlagen? Was passiert mit der verbrennenden Anlage? 
Wie weit an die Anlage, darf wieder aufgeforstet werden? �´ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 98 von 265 

Bewertung der Einwendungen: 

In dem genehmigten Brandschutzkonzept und den zugehörigen, ergänzenden Stellungnahmen ist  
festgelegt, dass für alle sieben Windenergieanlagen,  die sich in einem Waldgebiet befinden werden, für 
Windenergieanlagen angepasste spezielle Löschanlagen in den Gondeln vorgesehen und installiert 
werden, dessen Löschmittel von der geplanten Auffangwanne unter den Gondeln zusätzlich zu der 
Gesamtmenge an Getriebeöl und Schmiermittel der Anlage aufgenommen werden kann.  

Insofern werden ausreichende Schutzmaßnahmen dafür ergriffen , dass sich ein Brand in der Gondel nicht 
auf die  Rotorblätter ausbreiten kann. Es ist somit davon auszugehen, dass die Löschanlage einen 
Entstehungsbrand kurzfristig ablöschen wird.  

Mit der Auslösung einer Löschanlage in der Gondel oder bei Unregelmäßigkeiten oder Störmeldungen in 
der WEA selbst, detektiert durch Messfühler für Wärme, Strom, Drehzahl usw. wird die Anlage außer 
Betrieb genommen, die Anlage selbst bzw. deren Rotorblätter werden aus dem Wind gedreht  und die 
Anlage abgeschaltet/ still g�H�V�H�W�]�W���� �6�R�P�L�W�� �N�D�Q�Q�� �H�V�� �D�X�F�K�� �Q�L�F�K�W�� �]�X�� �H�L�Q�H�P�� �Å�8�P�K�H�U�V�F�K�O�H�X�G�H�U�Q�´�� �Y�R�Q�� �J�J�I����
brennenden Rotorblättern der Windenergieanlagen kommen.  

Je nach Art der Störmeldung wird ein Servicetrupp von der Leitwarte der Windenergieanlagen alarmiert 
bzw. bei Auslösung einer Löschanlage zusätzlich die Feuerwehr über die Leistelle Lippe für den 
Brandschutz telefonisch alarmiert.  

Für den unwahrscheinlichen Fall eines Brandes durch eine Windenergieanlage oder durch eine 
Gefährdung der Anlagen durch einen Wald- oder Flächenbrand im Bereich der Anlagen wurde festgelegt, 
dass die Waldwege zu den Anlagen für Feuerwehrfahrzeuge entsprechend hergerichtet und instand 
gehalten werden sowie auch Feuerwehrbewegungsflächen und Ausweichstellen für den Begegnungs-
verkehr hergestellt werden.  

Die Löschwasserversorgung wird zum einem durch Tanklösch-Fahrzeuge der Feuerwehr im Pendelverkehr 
sichergestellt und zum anderen durch vier abgestimmte und festgelegte Löschwasserzisternen mit jeweils 
50 m³ Fassungsvermögen für Löschwasser, die  errichtet  werden. Eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung ist somit sichergestellt.  

All diese und auch noch für den abwehrenden Brandschutz weitergehende Maßnahmen, wie z. B. An - und 
Zufahrten, Feuerwehr -Bewegungsflächen und -Ausweichstellen, Löschwasserzisternen usw. sind mit dem 
Ersteller  des Brandschutzkonzeptes und mit den Leitern der Feuerwehr en der drei Kommunen (Detmold, 
Horn-Bad Meinberg und Schlangen), auf deren Gebiet die sieben Windenergieanlagen errichtet werden 
sollen, sowie den beiden zuständigen Brandschutzdienststellen (Detmold und Kreis Lippe) im Vorfeld 
abgestimmt, vereinbart und festgelegt worden.  

Insofern ist weder zu befürchten, dass von den sieben W EA eine Gefährdung auf die umgebenden Wald- 
bzw. Vegetationsflächen ausgeht sowie, dass ein Brand der Wald- bzw. Vegetationsbereiche in den 
Bereichen um die Anlagen aufgrund der Gondelhöhen/ -abstände eine Gefährdung der Anlagen selbst 
darstellt , noch dass die Rotorblätter  durch einen Brand ausgelöst in die umgebenden Wald- bzw. 
Vegetationsflächen geschleudert werden.  
 
Sollte es trotz aller Maßnahmen und Einrichtungen dennoch zu einem Brand in dem Waldgebiet kommen, 
dabei eine Gefährdung für die Bevölkerung ausgehen, so werden über Rundfunk, über Lautsprecherwagen 
der Feuerwehr oder der Polizei sowie über Ce ll -Broadcast und Apps wie KATWARN oder INA 
entsprechende Warnungen herausgegeben.   
 
Blitzschutz  
Alle sieben geplanten WEA werden jeweils mit einer für derartige Anlagen ausgelegten und wirksamen, 
integrierten Blitzschutzanlage (äußerer und innerer Blitzschutz) gemäß DIN EN 62305 bzw. 
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Blitzfangeinrichtungen an den Rotorblättern bis ins Fundament ausge stattet, so dass ein Blitz wirksam 
abgeleitet wird und zu keinen Schäden an den Anlagen führen kann.  

Die Blitzschutzanlage wird nach DIN EN 61400-24 so ausgestattet, dass Blitzeinschläge abgeleitet werden, 
ohne dass Schäden an den Rotorblättern oder sonstigen Komponenten der WEA entstehen.  

Insofern ist eine Brandgefährdung durch Blitzeinschlag von den WEA auf den umgebenen Wald undenkbar, 
da die Blitzschutzanlage einschlagende Blitze wirksam ableitet, so dass neben weiteren brandschutz -
technischen Einrichtungen zur Vorbeugung eines Brandes (wie z. B. eine Löschanlage in der Gondel ) von 
den sieben WEA keine Gefährdung auf die umgebenden Wald- bzw. Vegetationsflächen ausgeht .  
 
Allgemeine Anlagenüberwachung 
Die Anlagen selbst werden durch die ständig besetzte n (24/7/365) Leitwarten ständig überwacht, bei 
einer Störmeldung bzw. einer Auslösung der Löschanlage wird die jeweilige Anlage, wie zuvor schon 
beschrieben abgeschaltet und stillgelegt.  Diese Abschaltung bleibt bis zum Eintreffen eines Servicetrupps 
bestehen. 
 
Der Servicetrupp kontrolliert und prüft die Anlage bzw. die Anlagenteile und gibt die Anlage erst bei 
absoluter Mängelfreiheit wieder frei.  
 
Auch ohne eine Stör- bzw. Brandmeldung werden die Anlagen in turnusmäßigen Abständen von dafür 
sachverständigen eingewiesenen Personen auf ihren Zustand und technische Mängelfreiheit gewartet 
bzw. geprüft.  
 
Weiterhin wurden entsprechende Nebenbestimmungen zum Brandschutz unter Abschnitt III. Buchstabe 
E) dieses Bescheides festgesetzt. 
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.2.4  Straßen und Wege 

�Å�%�H�L�� �Y�H�U�J�O�H�L�F�K�E�D�U�H�Q�� �3�U�R�M�H�N�W�H�Q�� �N�D�P�� �H�V�� �U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J�� �]�X�� �H�U�K�H�E�O�L�F�K�H�Q�� �%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J�H�Q�� ���9�H�U�V�F�K�P�X�W�]�X�Q�J��
der Fahrbahn, Geschwindigkeitsreduzierungen etc.) des Verkehrs.  
Dies ist auf der Gauseköte, einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Schlangen und Detmold, leider 
�Q�L�F�K�W���D�X�V�]�X�V�F�K�O�L�H�‰�H�Q���´�� 
 
�Å�(�V�� �V�L�Q�G�� �]�D�K�O�U�H�L�F�K�H�� �6�F�K�Z�H�U�W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H�� �Q�|�W�L�J���� �X�P�� �H�L�Q�� �:�L�Q�G�U�D�G�� �]�X�� �E�D�X�H�Q���� �)�•�U�� �G�L�H�V�H�� �7�U�D�Q�V�S�R�U�W�H�� �P�•�V�V�H�Q��
schwerlastfähige Baustraßen bzw. verdichtete und befestigte Wege hergerichtet und vorhanden sein, 
die eine Tragfähigkeit bis zu 150 t und Kurvenradien bis zu 50 m aufweisen. �´ 
 
�ÅWie lange soll die Bauphase gehen? Ist mit Lärmbelästigung zu rechnen? 
Müssen Wanderwege gesperrt werden? Wie lange werden diese gesperrt? 
Sind Nachtarbeiten zu erwarten?  
Muss die Gauseköte gesperrt werden? Wie lange ist sie gesperrt?�  ́ 
 
�ÅWie genau verläuft die Anfahrtroute? Über die Fürstenallee?  
Ist die Straße zur Gauseköte für die Belastung ausgelegt (max. 3,5 t ), ein einzelner Windradflügel wiegt 
ca. 15 t? Müssen Straßen verbreitert werden? 
Wo wird der Strom eingespeist? Vahlhausen war im Gespräch. Warum so weit weg? Welche Route ist 
dafür vorgesehen, wie viele Bäume müssen gefällt oder Wanderwege verbreitet wer den?�  ́ 
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�ÅWieso werden Zuwegungen außen vor gelassen? 
Werden bei den Zuwegungen keine Pflanzen zerstört?  
Passen die Baufahrzeuge alle über die vorhandenen Wege? 
Passen die Schwertransorte alle über die vorhandenen Wege?  
Müssen die Waldwege nicht noch extra befestigt werden?  
Müssen die Waldwege nicht verbreitet werden, insbes ondere in den Kurven?�  ́ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Diese Genehmigung bezieht sich allein auf die im Tenor  aufgeführten, betroffenen Anlagengrundstücke 
sowie die in den Antragsunterlagen dargelegten Erschließungsmaßnahmen auf dem betroffenen 
Grundstücken. Hierüber hinaus gehende Erschließungsmaßnahmen (z. B. Straßen-/Wegebau), die weitere 
Netzanbindung und die Einspeisestelle in das Mittelspannungsnetz werden von dieser Genehmigung nicht 
erfasst.  
 
Hierzu muss die Antragstellerin ggf. selbst separate Genehmigungen oder Erlaubnisse bei den einzelnen 
Fachbehörden einholen, z. B. landschaftsrechtliche Befreiungen, straßenrechtliche Zustimmungen des 
Landesbetriebes Straßen NRW. 
 
Die genauen Routen zur Anlieferung der Anlagenteile werden i. d. R. erst nach Erhalt der immissions -
schutzrechtlichen Genehmigung im Detail geplant.  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
3.2.5  Eiswurf / Eisschlag  

�Å�=�X�P���D�Q�G�H�U�H�Q bin ich sehr Naturverbunden und zu jeder Jahreszeit im betroffenen Bereich des Waldes 
unterwegs und möchte gerne wissen, ob ich im Winter mit lebensgefährlichen Eisschlag zu rechnen 
�K�D�E�H���´�� 
 
�Å�:�H�L�O���L�F�K���L�Q���'�H�W�P�R�O�G���J�H�E�R�U�H�Q�����]�X�U���6�F�K�X�O�H���J�H�J�D�Q�J�H�Q���X�Q�G���'�H�W�P�R�O�G��mein Lebensmittelpunkt ist, mache ich 
�P�L�U�� �J�U�R�‰�H�� �6�R�U�J�H�Q�� �X�P�� �G�L�H�V�H�V�� �6�W�•�F�N�� �Å�.�O�H�L�Q�R�G�´�� �Y�R�U�� �G�H�Q�� �7�•�U�H�Q�� �'�H�W�P�R�O�G�V���� �'�H�U�� �.�D�P�P�� �G�H�V�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U��
Waldes, gerade auf der Gauseköte, gilt als beliebtes Ausflugsziel. Als Bürger der Stadt Detmold wäre/ 
bin ich bei einer Genehm igung von 7 WEA betroffen, da ich als Wanderfreund und Hobbyfotograf dort 
zu jeder Jahreszeit Erholung suche, und dann folglich durch die Baumaßnahmen und Inbetriebnahme 
der 7 WEA dieses nicht mehr tun kann. Es ist nicht ersichtlich in welchem Umfang ich a n (durch Straßen- 
oder Weg-Sperrung, Zutritts -�9�H�U�E�R�W�H�� �Z�l�K�U�H�Q�G�� �G�H�U�� �%�D�X�S�K�D�V�H���� �P�H�L�Q�H�U�� �/�H�L�G�H�Q�V�F�K�D�I�W�� �G�H�V�� �Å�:�D�O�G�E�D�G�H�Q�´��
gehindert werde. Es liegt weder für die Bauphase der möglichen 7 WEA, noch für deren Inbetriebnahme 
eine vollumfängliche Aufklärung notwendiger Beeinträchtigungen oder Schutzmaßnahmen für Wander - 
und Naturliebhaber vor. Nach Schneefall im Winter oder Frühjahr ist die Gauseköte ebenfalls bei 
Wanderfreunden ein beliebtes Ausflugsziel ist. Die 7 WEA würden bei Eiswurf und Eisfall ein erhebliches 
Risiko für Wanderer darstellen. Das Gutachten der beauftragten Firma durch den Projektierer 
�Å�:�H�V�W�I�D�O�H�Q�Z�L�Q�G�´���]�Z�H�L�I�H�O�H���L�F�K���G�D�K�H�U���D�Q���X�Q�G���I�R�U�G�H�U�H���G�H�Q���.�U�H�L�V���/�L�S�S�H���D�X�I�����H�L�Q���Z�H�L�W�H�U�H�V���*�X�W�D�F�K�W�H�Q���E�]�J�O����
Gefahr Eiswurf und Eisfall in diesem beliebten Wandergebiet in Auftr �D�J���]�X���J�H�E�H�Q���´ 
 
�Å�:�L�H���R�I�W���Z�L�U�G���L�P���:�L�Q�W�H�U�� �P�L�W���6�S�H�U�U�X�Q�J�H�Q���G�H�V���:�D�O�G�H�V���Z�H�J�H�Q���(�L�V�V�F�K�O�D�J�� �]�X���U�H�F�K�Q�H�Q���V�H�L�Q���� �Z�H�O�F�K�H���)�O�l�F�K�H��
�Z�l�U�H���E�H�W�U�R�I�I�H�Q�"�´�� 
 
�Å�:�H�U�G�H�Q���G�D�Q�Q���G�L�H���:�D�Q�G�H�U�Z�H�J�H���J�H�V�S�H�U�U�W�" 
Wer garantiert, dass das Eiswurferkennungssystem funktioniert?  
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Wie werden die Wanderer  und der Verkehr, durch Eiswurf geschützt? Wie ist es abgesichert, falls 
Wanderer doch verletzt werden?  
�:�H�U���•�E�H�U�Q�L�P�P�W���G�L�H���+�D�I�W�X�Q�J�"�´ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Wegen der Gefahr des Eisabwurfes sind Abstände von Windenergieanlagen zu Verkehrswegen, Erholungs-
einrichtungen und Gebäuden einzuhalten oder funktionssichere technische Einrichtungen zur 
Gefahrenabwehr (zum Beispiel automatische Außerbetriebnahme bei Eisansatz oder Rotorblattheizung) 
erforderlich. Detaillierte Anforderungen werden in Anlage 2.7/12 de �V�� �5�X�Q�G�H�U�O�D�V�V�H�V�� �Å�b�Q�G�H�U�X�Q�J�� �G�H�V��
�5�X�Q�G�H�U�O�D�V�V�H�V�� �(�L�Q�I�•�K�U�X�Q�J�� �7�H�F�K�Q�L�V�F�K�H�U�� �%�D�X�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�H�Q�� �Q�D�F�K�� �†�� ���� �$�E�V���� ���� �/�D�Q�G�H�V�E�D�X�R�U�G�Q�X�Q�J�´�� �Y�R�P�� ������
Februar 2015 gestellt. Im Bereich unter Windenergieanlagen mit technischen Einrichtungen zur 
Außerbetriebnahme des Rotors bei Eisansatz ist durch Hinweisschilder auf die verbleibende Gefährdung 
durch Eisabfall bei Rotorstillstand oder Trudelbetrieb  aufmerksam zu machen.  
 
Die Anforderungen an den Einzelfall wurden entsprechend im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
geprüft. Die unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Lippe und der Stadt Detmold haben 
entsprechende Nebenbestimmungen vorgeschlagen, die unter Abschnitt III. Buchstaben C) und D) dieses 
Bescheides festgesetzt wurden. 
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewie sen.  
 
 
3.2.6  Standsicherheit  

�Å�:�H�U�G�H�Q�� �G�L�H�� �:�(�$�� �L�Q�� �G�H�P�� �V�W�D�U�N�H�Q�� �6�D�Q�G�E�R�G�H�Q�� �E�H�L�� �G�H�U�� �*�U�|�‰�H�� ���������� �0�H�W�H�U���� �K�D�O�W�� �I�L�Q�G�H�Q�"�� �'�H�U�� �%�R�G�H�Q�� �G�H�U��
�*�D�X�V�H�N�|�W�H���P�X�V�V�W�H���M�D���Z�H�J�H�Q���5�X�W�V�F�K�J�H�I�D�K�U���E�H�I�H�V�W�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q�����:�D�V���L�V�W�����Z�H�Q�Q���V�R���H�L�Q�H���$�Q�O�D�J�H���X�P�I�l�O�O�W�"�´ 
 
Die baulichen Anlagen sind standsicher zu errichten.  

Die vorliegenden Unterlagen zum Thema Standsicherheit sind nicht vollständig. Die bodenkundlichen 
und geophysikalischen Untersuchungen im vorgelegten Hydrogeologischen Gutachten wurden nicht für 
alle beantragten WEA Standorte dur chgeführt. Eine entsprechende Untersuchung der WEA Standorte 6 
(= DT-09), 8 (= DT-10) und 9 (DT-11) ist nicht erfolgt, da die Messkampagne vom Antragsteller 
unterbrochen wurde (s. S. 34 Hydrogeologisches Gutachten _220452-2.pdf). Auch in der Stellungnahme 
des Hydrogeologen vom 12.03.2024 erfolgte kein Nachtrag. Trotz der unvollständigen Untersuchung 
�V�W�H�O�O�W���G�H�U���*�X�W�D�F�K�W�H�U���I�H�V�W�����Å�G�D�V�V���G�L�H���3�O�D�Q�X�Q�J�V�l�Q�G�H�U�X�Q�J���N�H�L�Q�H���$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���D�X�I���G�L�H���*�U�X�Q�G�D�X�V�V�D�J�H�Q���G�H�V��
Gutachtens hga220452-2 vom 28.07.2021 haben. Das Gutachten kann weiterhin für eine Beurteilung des 
�*�H�I�l�K�U�G�X�Q�J�V�S�R�W�H�Q�W�L�D�O�V���G�H�U���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���K�H�U�D�Q�J�H�]�R�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���´�����V�����6���������6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H���]�X�P��
Hydrogeologischen Gutachten_220452-2.pdf). Dieses gutachterliche Testat kann sich nur auf die 
untersuchten WEA Standorte beziehen.  

Die vorgenommen Untersuchungen reichen zur Beurteilung nicht aus. Nachweise zur Standsicherheit 
jeder einzelnen WEA fehlen. Der Antragsteller erklärt in den technischen Ausführungen zu den WEA, 
dass es unterschiedliche Bauausführungen bei den Bodenplatten für die Stahltürme gibt. Ob eine 
kreisförmige Flachgründung (mit Auftriebswirkung) oder eine kreisförmige Tiefgründung notwendig ist, 
macht den Unterschied. Bei der letzteren Variante werden laut Antragsteller die Fundamentlasten über 
Pfähle mit vo rgegebenem Querschnitt in den tragfähigen Baugrund eingeleitet. Folgende Varianten sind 
möglich:  
�‡���������2�U�W�E�H�W�R�Q�U�D�P�P�S�I�l�K�O�H���D�X�V���6�W�D�K�O�E�H�W�R�Q���P�L�W���.�U�H�L�V�T�X�H�U�V�F�K�Q�L�W�W���'��� ���������F�P�� 
�‡���������2�U�W�E�H�W�R�Q�U�D�P�P�S�I�l�K�O�H���D�X�V���6�W�D�K�O�E�H�W�R�Q���P�L�W���.�U�H�L�V�T�X�H�U�V�F�K�Q�L�W�W���'��� ���������F�P�� 
�‡���������%�R�K�U�S�I�l�K�O�H��aus Stahlbeton mit Kreisquerschnitt D = 100 cm.  
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Wenn nur eine Tiefgründung möglich ist, wovon bei einzelnen Standorten ausgegangen werden kann, 
stellt sich die Frage: Welche Variante ist bei dem einzelnen Standort geplant?  

Im Hydrogeologischen Gutachten (Fa. BBU) werden nur zu einzelnen und nicht zu allen Standorten 
Aussagen gemacht. Daneben weist der Gutachter daraufhin, dass weitere Bodensondierungen 
erforderlich  sind und konkrete Gründungskonzepte vorzulegen  sind (s. S. 26 zum Standort der WEA 
04. Dort w urden bis zu 7 m hohe hangende Sande gefunden und erst ab 16 m Tiefe Widerstände durch 
eine Mergelschicht vermutet). Tatsächlich liegen nicht zu allen Standorten gutachterliche Aussagen vor. 
Laut Hinweis im Gutachten, wurde der Auftrag insoweit zurückgezog en, weshalb das Gutachten 
lückenhaft ist.  

Aus dem Gutachten ist jedoch ersichtlich, dass weitere Bodenuntersuchungen notwendig sind. Das 
hydrogeologische Gutachten ist unvollständig und muss ergänzt werden.  

Fest steht, dass bei jedem WEA Standort der Baugr und hergerichtet werden muss. Dabei ist zu 
entscheiden, welche der Gründungsvarianten genommen werden muss. Die sich hieraus ergebenden 
Baugrundkonzepte und Lösungen fehlen. Sie sind mit dem Antrag vorzulegen. Sie sind nachzureichen.  

Dem Antrag nach § 65 BauO sind Geländeschnitte für den jeweiligen Standort der WEA beigefügt. Daraus 
sind hinsichtlich der komplexen Topografie der Standorte Bodenveränderungen in größerem Umfang 
notwendig. Bei ansteigendem Gelände bedeutet dies Aufschüttungen bis zu 5 m Höhe a uf einer Fläche 
von bis zu 7.000 qm oder entsprechende Abträge von Boden durch Abflachungen. Die Herrichtung der 
Baufläche bei jedem einzelnen Standort ist aufgrund der Topografie und dem unterschiedlichen 
Baugrund herausfordernd. Wo Bodenlagerungen erfolg en, laut Baubeschreibung dürfen sie nicht in 
Rodungsflächen gelagert werden, ist nicht darstellt. Der Umgang mit den Böden und die Verwertung 
sind Teil der Baugrundherrichtung. Aussagen hierzu fehlen.  

Ebenso ist nicht nachgewiesen, wie der Untergrund befes tigt wird. Das karstige, brüchige Gelände oder 
ein bis zu 7 m hoher Sandboden verlangen unterschiedliche Arbeiten, um einen tragfähigen Baugrund 
zu schaffen. Verdichtung? Verpressung? Bohrungen? Aussagen hierzu fehlen.  

Aufgrund der Besonderheiten und Unter schiedlichkeiten der Boden -verhältnisse der 7 Standorte ist 
es zwingend notwendig, die Standsicherheit für jeden der sieben Standorte einzeln nachzuweisen. 
Gründungskonzepte mit Aussagen zur Bauausführung, insbesondere für die Bodenplatten für die 
Stahltür me sind vorzulegen.  

Sollte eine kreisförmige Tiefgründung notwendig werden, ist darzulegen welche Variante der 
Ortbetonrammpfähle geplant ist. Dabei ist nicht auszuschließen, dass diese Tiefengründungen in Bezug 
auf den Grundwasserschutz wasser-rechtliche Genehmigungen erforderlich machen. Dies ist zu prüfen. 
Dies kann aber erst geschehen, wenn der Antragsteller die notwendigen Nachweise führt und die 
gutachterlichen Aussagen auf den jeweiligen Standort konkretisiert.  

Die notwendigen Flächen für Aufbau, Bet rieb und Abbau der WEA werden unterschieden in dauerhaft 
herzurichtende Flächen für Turm, Zuwegung und Kranfläche sowie Montagefläche und Lagerflächen. 
Diese sollen nur zeitweise angelegt werden. Müllsammelflächen und Parkflächen, Schutzräume für die 
Arbeiter vor Ort werden ebenfalls angelegt.  

Es fehlen Aussagen, welche dieser Flächen wieder zurückgebaut werden und wie der Zeitrahmen 
festgelegt wird.  

Der Antragsteller beantragt unter Sonstiges 15.13 Hinweis zur Baugrund -�X�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J���� �Å�'�L�H��
Baugrunduntersuchung möchten wir als aufschiebende Bedingung im Genehmigungsbescheid aufnehmen 
�O�D�V�V�H�Q���X�Q�G���Y�R�U���%�D�X�E�H�J�L�Q�Q���Q�D�F�K�U�H�L�F�K�H�Q���´ 

Diese Vorgehensweise kann nicht richtig sein. Denn aus dem o. a. zitierten Hydrogeologischen Gutachten 
wird klar, dass aufgrund der vorgefun denen Bodenbeschaffenheit nicht nur aktuelle Baugrundunter -
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suchungen sondern sich hieraus im Einzelnen ergebende Gründungskonzepte erarbeitet werden müssen. 
Nicht auszuschließen ist, dass an den einzelnen vorgesehenen Standorten der Bau einer WEA aus 
technischen, rechtlichen und/oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich sein wird. Dies kann nicht 
bis zum Baubeginn hinausgeschoben werden. 

In engem Zusammenhang ist auch die geologische und hydrogeologische Situation zu beurteilen. Im 
Bereich des Hauptkamms besteht der Untergrund vielfach aus eiszeitlichem Flugsand. Eine solche große 
Flugsanddüne an der Gauseköte ist zur Sicherung des Hanges zur Landesstraße hin abgetragen worden. 
Die Begutachtung und die Maßnahme haben die ca. zweijährige Sperrung der Straße  verursacht. Jeder 
Eingriff in die Oberfläche kann erhebliche Bodenbewegungen zur Folge haben. Auch 2007 ist es nach 
flächigen Kahlhieben und Bodenverletzungen durch Harvester zu Sandverwehungen gekommen.  

Die schwierigen geologischen Verhältnisse haben Auswirkungen auf den Bau der WEA und die Sicherung 
der Stabilität und Verankerung dieser großen WEA. Möglicherweise sind Sprengungen notwendig oder 
Spezialsicherungen, wenn Flugsande betroffen sind. Diese Unwägbarkeiten erfordern zwingend eine 
gutachterliche Bewertung vor aller sieben WEA Standorte vor Anlagengenehmigung.  

Baugrunduntersuchung und Baukonzept sind wesentlicher Inhalt einer Baugenehmigung und mit 
Antragstellung vorzulegen.  

Dies betrifft auch die Rodungszonen um den jeweiligen Standort. Diese soll en teilweise nach Errichtung 
der WEA wieder aufgeforstet werden können. Welche Flächen das sind und bis wann die Aufforstungs -
verpflichtung erfolgt, wird nicht angegeben. Oder werden die Flächen doch auf Dauer freigehalten?  

Es kann laut Antragsteller auch zurzeit nicht erklärt werden, welche zusätzlichen Rodungsflächen beim 
Hubvorgang der Rotorblätter und der damit verbundenen Abspannung notwendig sind. Warum nicht? Die 
daraus resultierenden Eingriffe und die notwendige Kompensation müssen in den LBP einbez ogen 
werden. �  ́ 
 
�ÅIst der Baugrund an dieser Stelle geeignet die enormen Lasten zu tragen?  
Im Antrag findet sich ein Hinweis von Westfalenwind zur Baugrunduntersuchung:  
�Å�'�L�H�� �%�D�X�J�U�X�Q�G�X�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J�� �P�|�F�K�W�H�Q�� �Z�L�U�� �D�O�V�� �D�X�I�V�F�K�L�H�E�H�Q�G�H�� �%�H�G�L�Q�J�X�Q�J�� �L�P��Genehmigungsbescheid 
�D�X�I�Q�H�K�P�H�Q���O�D�V�V�H�Q���X�Q�G���Y�R�U���%�D�X�E�H�J�L�Q�Q���Q�D�F�K�U�H�L�F�K�H�Q���´ 
Ich habe hinsichtlich der Tragfähigkeit persönlich große Bedenken. Die Passstraße wurde in den letzten 
Jahren mehrmals (2015, 2016, 2018, 2019( gesperrt. Die Hänge rutschten talwärts, mu ssten abgetragen 
und verflacht werden und bautechnisch befestigt werden.  
Im Hydrogeologischen Gutachten heißt es:  
�Å�b�K�Q�O�L�F�K�� �Z�L�H�� �6�D�O�]- und Gipsgesteine sind auch Kalksteine generell lösungsgefährdet und neigen zur 
Verkarstung. Bei unterirdischer Auslaugung derartiger Gesteine können Erdfälle, Dolinen oder 
vergleichbare Subrosionserscheinungen auftreten. Das sich Hohlräume im Untergrund nicht zwangs-läufig 
an der Geländeoberkante durchpausen und mittels kleinräumiger Erkundungsmethoden oftmals nicht 
eindeutig �Q�D�F�K�Z�H�L�V�E�D�U���V�L�Q�G�����Z�X�U�G�H�Q���G�L�H���6�W�D�Q�G�R�U�W�H���G�X�U�F�K���J�H�R�S�K�\�V�L�N�D�O�L�V�F�K�H���0�H�V�V�X�Q�J�H�Q���X�Q�W�H�U�V�X�F�K�W���´ 
Für mich heißt es, dass mit weiteren Erdrutschen zu rechnen ist. Wo bleibt das die Standfestigkeit der 
Anlagen? Müssen demzufolge noch tiefere Bohrungen zur Einbringung von 50 m langen Stahlträgern  
vorgenommen werden? /  
Für mich als Laien klingt es nicht sehr vertrauenserweckend, wenn von Erdfällen etc. die Rede ist. Heißt 
das evtl. auftretende Hohlräume müssen noch weiter mit Beton verfüllt werden, um überhaupt die 
Stabilität der Anlagen sicherzustellen? Mit noch größeren Auswirkungen auf das Wasser? �  ́ 
 
�ÅWeshalb sind die nachfolgend aufgeführten  Unterlagen erst vor Baubeginn vorzulegen?  
Zusammenfassende Prüfung 
Sonstige Unterlagen gem. DIBt-Richtlinie für WEA  
Baugrunduntersuchung�  ́  
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�ÅWie will man ein Abrutschen des Bodens verhindern? �  ́ 
  
�ÅWollen  Sie wirklich Gefahr laufen, das die Hochfläche des Teutoburger Waldes ggf. erneut befestigt 
werden muss, wie vor einigen Jahren direkt im Bereich der Paderborner Straße, welches  durch die 
Abholzung und die Bodenbewegung bzw. die Kraftauswirkung durch gewisse Erschütterungen 
schlussendlich zum Abgang des Sandes führten? 
Es ist hier mit entsprechenden Folge zu rechnen, wer wird in dem Fall für den Schaden aufkommen? Der 
Betreiber, der Eigentümer, wie wollen sie sicherstellen dass es nicht zu solch einer sicherlich ernst zu 
nehmenden Bewegung kommen kann. Das geohydrologische Gutachten fasst in seinem Fazit eben genau 
das zusammen, der Untergrund ist nicht geeignet. Dem ist nichts me hr hinzu zu setzen. �  ́ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Zum Zeitpunkt des Erörterungstermins hatte die untere Immissionsschutzbehörde  des Kreises Lippe nach 
Durchführung der erneuten Behördenbeteiligung  verschiedene Nachforderungen hinsichtlich zu 
ergänzender Antragsunterlagen an die Antragstellerin gerichtet. Hierzu gehörte auch das hydro -
geologische Gutachten. 
 
Der Gutachter der Antragstellerin gab im Rahmen des Erörterungstermins an, dass er einen 
entsprechenden Auftrag zur Ausarbeitung des Gutachtens erhalten habe, das Gutachten jedoch 
voraussichtlich erst zum Ende des Jahres 2024 vorliegen würde.  
 
Auf Nachfragen der Einwender zum möglicherweise problematischen Untergrund, gab der Gutachter 
weiterhin an, dass ein sandiger Untergrund ein relativ guter Boden für die Errichtung von WEA sei. 
 
Im Rahmen des Erörterungstermins wurde weiterhin erläutert, dass ein (vollständige s) hydrogeologisches 
Gutachten vor Erteilung einer Genehmigung vorzuliegen habe. Dagegen könnten baurechtliche 
Unterlagen (z. B. Typenprüfung) auch erst vor Baubeginn vorgelegt werden, wie es auch in diesem 
Verfahren vorgesehen sei. 
 
Standsicherheitsnachweis 
Der Standsicherheitsnachweis insgesamt setzt sich aus drei  Teilen zusammen: der Typenprüfung, dem 
Baugrundgutachten und dem Turbulenzgutachten.  Der statische Nachweis wird dann noch zusätzlich von 
einer unabhängigen Stelle auf Plausibilität und Konformität  geprüft. § 83 Abs. 5 BauO NRW gibt hierzu 
den Rahmen vor. Die gesetzliche Regelung gibt vor, dass der Standsicherheitsnachweis bis Baubeginn 
vorgelegt werden muss. Liegt dieser Nachweis zum Baubeginn nicht vor, muss die Bauaufsicht den Bau 
untersagen. 
 
Hinsichtlich des Hydrogeologischen Gutachtens wird auf die nachfolgende Bewertung der Einwendungen 
hierzu unter Abschnitt IV. Nr. 3. 5 Wasserwirtschaft verwiesen. 
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
3.2. 7  Standsicherheit  / Turbu lenzen  

�ÅSehr zu bedenken gibt mir auch die �Å�6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H�� �]�X�P�� �*�X�W�D�F�K�W�H�Q�� �]�X�U�� �6�W�D�Q�G�R�U�W�H�L�J�Q�X�Q�J�� �Y�R�Q��
Windenergieanlagen nach DIBt 2012 für  �G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���*�D�X�V�H�N�|�W�H�´ Punkt 15.1,  
�Å�+�L�H�U�P�L�W���E�H�V�W�l�W�L�J�H�Q���Z�L�U���L�K�Q�H�Q�����G�D�V�V���G�H�U���:�H�J�I�D�O�O���G�H�U���:�(�$���>�«�@���L�P���:�L�Q�G�S�D�U�N���*�D�X�V�H�N�|�W�H��keinen negativen 
Einfluss auf die verbleibenden WEA hat. Durch den Wegfall dieser WEA verbessert sich die Situation 
�K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�U���6�W�D�Q�G�R�U�W�H�L�J�Q�X�Q�J���´ 
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Das lässt vermuten, dass so viele WEA geplant werden, wie es die Standortgröße hergibt, ohne Rücksicht 
darauf, ob sie sich gegenseitig negativ beeinflussen, bzw. durch die gegenseitigen Turbulenzen quasi 
�Å�G�H�Q���:�L�Q�G���Z�H�J�Q�H�K�P�H�Q�´�����V�R���G�D�V�V���G�L�H���0�D�[�L�P�D�O�O�H�L�V�W�X�Q�J���Q�L�H���H�U�U�H�L�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q���N�D�Q�Q�����0�D�V�V�H���E�U�L�Q�J�W���H�E�H�Q���D�X�F�K��
mehr Geld für den Betreiber! �  ́ 
 
�ÅIn diesem Gutachten wird Bezug zu den Angaben des Betreibers gemacht jedoch nicht erwähnt, woher 
�R�G�H�U���Z�L�H���H�U���G�L�H���'�D�W�H�Q���H�U�P�L�W�W�H�O�W���K�D�W�����>�«�@ 
Auch auf der Seite 11 des Gutachtens wird erneut und explizit darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse 
aus den übermittelten Daten und hieraus e rmittelten Rechnungsergebnissen basieren. Ferne wird darauf 
verwiesen, dass über mögliche Fehler, Unsicherheiten bei den Eingangsdaten keine Aussage getroffen 
�Z�H�U�G�H�Q���N�D�Q�Q�����>�«�@ 
 
Wie  kann es sein, dass ein Gutachten lediglich eingegangene Daten berechnet oh ne die Werte auf 
Richtigkeit und Stimmigkeit zu überprüfen. Ich wünsche eine Plausibilitätskontrollen, die die Richtigkeit 
�G�H�U���H�L�Q�J�H�U�H�L�F�K�W�H�Q���'�D�W�H�Q���E�H�V�W�l�W�L�J�W�����*�H�U�Q�H���Y�R�Q���H�L�Q�H�P���X�Q�D�E�K�l�Q�J�L�J�H�Q���6�D�F�K�Y�H�U�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q�����>�«�@ 
Dieses Gutachten entzieht sich gänzlich der Obj ektivität, verschleiert dies durch voluminöse Aussagen. �  ́ 
 
�ÅAuch unter Punkt 3 Vergleich der Windbedingungen, 3.1 Grundlagen, wird erneut auf die übermittelten 
Werte eingegangen und als richtig vorausgesetzt.  
 
Werden diese Daten etwa nicht erfasst? Windstärke, Thermik, sämtliche Daten, die über gängige 
Wetterdienste erfasst und ausgewertet werden, durch diverse Wetterstationen müssten doch die Daten 
auch für diese Standorte abrufbar sein? �  ́ 
 
�ÅBei der Angabe 166,6 m. ü. Grund müsste m. E. normalerweis e auch die zusätzliche Höhe des Kammes, 
die bei knapp 400 ü. NN liegt, hinzugerechnet werden, dort herrschen doch ganz andere Windströme 
und Windstärken als im Tal? 
 
5 Quellen beziehen sich auf die Betreiber - und Herstellerangaben, liegen diese den Planung sunterlagen 
bei? Oder wurden sie nicht veröffentlicht. Auch hier vermisse ich eine Evaluation der eingereichten 
Daten.�  ́ 
 
Bewertung der Einwendung: 

�'�L�H���$�Q�W�U�D�J�V�W�H�O�O�H�U�L�Q�� �K�D�W���P�L�W���G�H�Q�� �X�U�V�S�U�•�Q�J�O�L�F�K�H�Q���$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���G�D�V���Å�*�X�W�D�F�K�W�H�Q�� �]�X�U���6�W�D�Q�G�R�U�W�H�L�J�Q�X�Q�J��
von �:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q���Q�D�F�K���'�,�%�W���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���*�D�X�V�H�N�|�W�H���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�´�����%�H�U�L�F�K�W-Nr.: I17-SE-202-
499, vom 15.02.2021 der I17-Wind GmbH & Co. KG vorgelegt. Das bei Antragseingang vorliegende 
Gutachten zur Standorteignung behandelte 13 WEA hinsichtlich Ihrer In teraktion  durch Windschleppen, 
Turbulenzen und anderen Strömungsphänomenen. Die ergänzende Stellungnahme stellt sicher, dass bei 
allen zum Bau verbliebenen Anlagen keine negativen Beeinflussungen durch den Wegfall der anderen 
geplanten Anlagen entstehen.  
Weitehrin wurde durch die Antragstellerin die zugehörige Stellungnahme vom 08.03.2024 zur 
Reduzierung des Antragsgegenstandes auf sieben WEA vorgelegt. 
 
Die Reduzierung der Anlagenanzahl beruht auf dem Sachverhalt, dass die Antragstellerin ursprünglich die 
Errichtung und den Betrieb von 13 WEA beantragt hatte. Der Antrag wurde im Oktober 2022 abgelehnt 
und die Ablehnung in der Folge durch die Antragstellerin beklagt . Das OVG NRW hat mit Urteil vom 
16.02.2024 die Ablehnung für 6 WEA bestätigt, die Ablehnung d er hier gegenständlichen WEA jedoch für 
rechtswidrig erachtet. Insofern war das Genehmigungsverfahren  für  die sieben hier gegenständlichen 
WEA weiterzuführen bzw. wiederaufzunehmen. In diesem Zusammenhang hatte die untere 
Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe hinsichtlich der vorzulegenden Gutachten um eine kurze 
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Stellungnahme der Gutachter gebeten, wie sich die Reduzierung des Antragsgegenstandes auf die 
Genehmigungsfähigkeit auswirken wird.  
 
Der Nachweis der Standorteignung "Turbulenzgutachten"  ist gem. Klarstellung der obersten Bauaufsicht s-
behörde vom 21.03.2014 als Teil der statischen Berechnung ein "bautechnischer Nachweis". Gem. § 68 
Abs. 7 BauO NRW erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörden im Rahmen von Genehmigungsverfahren keine 
eingehende Prüfung dieser bautechnischen Nachweise, wenn sie von sachverständigen Personen gem. § 
87 Abs. 2 BauO NRW bescheinigt werden. 
 
Das Gutachten zur Standorteignung ist als Teil der Antragsunterlagen Bestandteil der Genehmigung. Das 
Gutachten weist Betriebsbeschränkungen für die Windenergieanlagen aus. Die Einhaltung der 
Betriebsbeschränkungen wird durch die vorgeschlagenen Nebenbestimmungen der unteren Bauaufsichts-
behörden gefordert.  
 
Die entsprechenden Nebenbestimmungen der unteren Bauaufsichtsbehörden der Stadt Detmold und des 
Kreises Lippe wurden unter Abschnitt III. Buchstaben C) und D) dieses Bescheides festgesetzt .  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
3.2.8  Wartung / Überprüfung der WEA  

�ÅWer überprüft die Sicherheit von Anlagen und wie oft finden Prüfungen statt? Nur im Schadensfall? �  ́ 
 
�ÅWie oft im Jahr ist mit Wartungsarbeiten an diesen Anlagen zu rechnen. Was für Fahrzeuge und welches 
Gerät wird dabei verwendet? Kommen Hubschrauber beim Bau und/ oder bei der Wartung zum Einsatz? 
Wenn ja wie oft? �  ́ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Ausweislich der den Antragsunterlagen beigefügten Technischen Beschreibung für den hier 
gegenständlichen Anlagentyp (Enercon E-160 EP5 E2) wird herstellerseitig vorgegeben (Kapitel 5 �² 
Wartung), dass die betreffenden Windenergieanlagen in regelmäßigen Abständen gewartet werden 
müssen, um den dauerhaft sicheren und optimalen Betrieb der Windenergieanlage n sicherzustellen. Die 
Windenergieanlagen werden demnach regelmäßig, je nach Anforderung mindestens einmal jährlich, 
gewartet.  
Bei der Wartung werden alle sicherheitsrelevanten Komponenten und Funktionen geprüft, z. B. die 
Rotorblattverstellung, die Windnachführung, die Sicherheitssysteme, das Blitzschutzsystem, die 
Anschlagpunkte zur Personensicherung und die Sicherheitssteigleiter. Die Schraubverbindungen an den 
tragenden Verbindungen (Hauptstrang) werden geprüft. Alle weiteren Komponenten werden einer 
Sichtprüfung unterzogen, bei der Auffälligkeiten und Schäden festges tellt werden. Verbrauchte 
Schmierstoffe werden nachgefüllt.  
Die Wartungsintervalle und Wartungsumfänge können je nach regionalen Richtlinien und Normen 
abweichen.  
 
Weiterhin hat die Vorhabenträgerin im Rahmen der nachgeforderten Nachtragsunterlagen u.  a. auch 
einen Wartungsplan mit einer Übersicht über die über die Wartungstätigkeiten an ENERCON -WEA 
eingereicht, mit dem ein Überblick über die Wartungstätigkeiten, die an ENERCON -WEA durchgeführt 
werden müssen (komponentenübergreifend und komponentenspezifisc h), gegeben wird.  
 
Des Weiteren werden durch die festgesetzten Nebenbestimmungen unter Abschnitt III. Buchstabe n C) 
und D) Nrn. 1.1, 1.11 und 1.12 regelmäßige sicherheitsrelevante Wartungen bzw. wiederkehrende 
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Prüfungen nach Abschnitt 15 der DIBt-Richtlini e für Windenergieanlagen i.V.m. dem Wartungspflichten -
buch (siehe Ziffer 3.1 zu Abschnitt 3, Buchstabe L der o. g. DIBt -Richtlinie) verbindlich gefordert.  
Weiterhin wird im Rahmen der wasserrechtlichen Vorgaben unter Abschnitt III. Buchstabe G) Nr. 3.2 di e 
Vereinbarung eines Wartungsvertrags über die Durchführung der in den Antragsunterlagen beschriebenen 
Schutz- und Wartungsmaßnahmen bzgl. der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen mit 
einem Fachbetrieb für die Wartung und Reparatur von WEA sowie die Vorlage dieses Wartungsvertrags 
vorgeschrieben. 
 
Die Durchführung sicherheitsrelevanter Wartungsarbeiten zur Überprüfung der WEA wird damit 
ausweislich der Herstellervorgaben sowie durch die entsprechenden Auflagen dieses Bescheides 
sichergestellt.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.2.9  Sicherheitsleistung / Rückbau  

�Å�'�L�H���5�•�F�N�E�D�X�N�R�V�W�H�Q���V�L�Q�G���Q�L�F�K�W���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�W�����$�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���|�U�W�O�L�F�K�H�Q���*�H�J�H�E�H�Q�K�H�L�W�H�Q���X�Q�G���G�H�U���*�U�|�‰�H���G�H�U��
Anlagen werden diese erheblich über dem Durchschnitt liegen und müssten entsprechend konkurssicher 
durch Rücklagen abgesichert werden. �  ́ 
 
�ÅSind für den Rückbau der Anlagen Gelder auf einem Sperrkonto zurückgelegt?  Ist diese Konto auch im 
Falle einer Insolvenz der Betreiberfi rma unter Berücksichtigung der Inflation so weit gedeckt, dass die 
Betonfundamente komplett entfernt werden können und eine naturnahe Wiederherstellung des 
Vorzustandes möglich ist? Hinweis: Eine lediglich oberflächliche Entfernung der Fundamente reicht ni cht 
aus, um auch Tiefwurzeln wie der Eiche genügend Platz zu geben. �  ́ 
 
�ÅWer haftet nach der Nutzungszeit für eine ordnungsgemäßes Recycling? Wer trägt die Kosten? 
Werden dafür von Anfang an Rückstellungen vom Betreiber gebildet? Wer springt bei Insolvenz ein? 
Ich gehe davon aus, dass der vollständige Rückbau inkl. Fundament nach 20-25 Jahren nicht stattfinden 
wird und (die Fundamente) für immer im Boden bleiben.  
�Å�'�L�H���'�H�S�R�Q�L�H�U�X�Q�J���Y�R�Q���*�)�.-Abfällen und ausgedienten Rotorblättern ist seit 2005 gemäß TASi verb oten. 
Insofern ist eine energetische, stoffliche oder thermische Verwertung Pflicht, es sei denn, die Anlage 
�Z�L�U�G���]�X�P���Z�H�L�W�H�U�H�Q���%�H�W�U�L�H�E���L�Q�V���$�X�V�O�D�Q�G���Y�H�U�l�X�‰�H�U�W���´�����:�L�V�V�H�Q�V�F�K�D�I�W�O�����'�L�H�Q�V�W���G�H�V���%�X�Q�G�H�V�W�D�J�H�V���  ́ 
 
�ÅRückbaukosten geschwärzt - Der Antragsteller hat ein schlüssiges Rückbaukonzept vorzulegen. Dies 
ergibt sich aus § 35 Abs. 5 BauGB. Die Betreiber sind zudem verpflichtet, über die gesamte Laufzeit 
Rückstellungen für eine Demontage der Anlagen zu bilden.  Ein vollständiger Rückbau wird 
angezweifelt. �  ́ 
 
�ÅNicht wirklich geklärt sind auch die Kosten für den Rückbau der Anlagen . Es wird zwar Geld 
zurückgelegt, aber reicht das auch noch in 20 Jahren? Zurückgebaut wird auch allenfalls das 
Betonfundament, die tief in die Erde reichenden Stabilisierungspflöcke aber nic ht, die bleiben für 
immer. �  ́ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Sicherheitsleistung 
Die Festsetzung zur Vorlage einer Verpflichtungserklärung  und einer Bankbürgschaft für die Sicherung 
des Rückbaus der Windenergieanlagen und die Ermittlung der Sicherheitsleistung w ird  nach Nr. 5.2.2.4 
des Windenergie-Erlasses NRW durchgeführt. Danach ist nach § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB für Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 1 Nrn. 2 �² 6 BauGB neben der Verpflichtungserklärung als weiterer Zulässigkeitsvoraussetzung, 
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das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen 
zu beseitigen. Hierzu ist eine monetäre Sicherheitsleistung du rch eine Bankbürgschaft zu hinterlegen.  
Gem. Nr. 5.2.2.4 kann von einer Sicherheitsleistung in Höhe von 6,5 % der Gesamtinvestitionskosten 
ausgegangen werden, wenn durch den Antragsteller nichts Gegenteiliges nachgewiesen wird. Im 
Einzelfall kann sich aus der Konstruktion der Windenergieanlage eine höhere oder niedrigere 
Sicherheitsleistung ergeben. Die Sicherheitsleistung muss spätestens bei Baubeginn vorliegen.  
 
Hier wurde von der Antragstellerin eine Rückbaukostenschätzung der Fa. ENERCON vorgelegt. Diese 
wurde bei der Ermittlung der Sicherheitsleistung herangezogen.  
 
Bei der Rückbaukostenermittlung ist es nicht zulässig, positive Marktwerte für zum Beispiel Stahl -
komponenten und Kabel anzusetzen. Dementsprechend war unter Berücksichtigung der antrags -
gegenständlichen WEA ein abweichender Wert (ohne Abzug der positiven Gegenrechnungen)  
festzusetzen (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 10.01.2017 �² Az.: 4 LC 198/15, BeckRS 2017, 101711). 
Daher wurden die von der Fa. ENERCON aufgeführten Abzüge zum Recycling bei der Ermittlung der 
Summe wieder hinzugerechnet  und die Mehrwertsteuer ergänzt .  
 
Die erforderliche Sicherheitsleistung wurde unter Abschnitt III. Buchstabe A) dieses Bescheides als 
Bedingung festgesetzt. Die Bürgschaft ist vor Baubeginn vorzulegen.  
 
Rückbau von Fundamenten 
Ein Rückbau der Anlagen umfasst grundsätzlich auch den Rückbau der Fundamente. Bei der Tiefen-
gründung ist der Rückbau eine Abwägungsentscheidung. Bei Flachgründungen der WEA werden die 
Fundamente zurückgebaut.  
Rechtsgrundlage für den Rückbau ist § 35 Abs. 5 BauGB. Es kann aber auch Umstände geben, die Teile 
des Rückbaus nicht rechtfertigen. So kann das Entfernen der Fundamente unter gewissen Umständen 
mehr Schäden verursachen als deren Verbleib im Boden, sodass jeweils eine Einzelfallentscheidung zu 
erfolgen hat.  Konkret bedeutet dies, dass b ei einer Tiefengründung der WEA erst zum Zeitpunkt des 
Rückbaus zu entscheiden ist, ob die Entfernung der Tiefengründung aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
sinnvoll oder mit zu sätzlichen Gefahren für das Grundwasser verbunden ist. Kann eine Gefährdung des 
Grundwassers durch den Rückbau der Fundamente nicht ausgeschlossen werden, so kann aus rein 
wasserwirtschaftlicher Sicht ein Verbleib der Tiefen gründung ggf. notwendig sein.  
 
Da die abschließende Gründung der Anlagen zum Zeitpunkt der Genehmigung noch nicht feststeht, kann 
hier auch noch keine abschließende Aussage getroffen werden.  Eine verbindliche Gründungsplanung für 
die gegenständlichen WEA hat ausweislich der Nebenbestimmungen dieses Bescheides bis zum Baubeginn 
zu erfolgen.  
 
Weiterhin wird hierzu auf die nachfolgenden Bewertungen der Einwendungen zur Hydrogeologie unter 
Abschnitt IV. Nr. 3.5.4 verwiesen. 
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 

3.3  Immissionsschutz  

3.3.1  Schallemissionen/ -immissionen  

�Å�1�H�X�W�U�D�O�L�W�l�W���X�Q�G���2�E�M�H�N�W�L�Y�L�W�l�W���G�H�V���$�X�I�W�U�D�J�Q�H�K�P�H�U�V���I�•�U���G�L�H���6�F�K�D�O�O�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�U�R�J�Q�R�V�H 
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Die Neutralität der Fa. Lackmann Phymetric GmbH und damit die Ergebnisoffenheit sowie das Ergebnis 
der Prognose muss in Frage gestellt werden. Hierfür ist die Fa. Lackmann Phymetric nach eigenen 
Angaben insbesondere mit dem Auftraggeber und auch mit Kommunen und deren Zielen verbunden.  
Auf der Website von Lackmann Phymetric heißt es dazu:  
�Å�1�H�E�H�Q���G�H�U���*�H�V�F�K�l�I�W�V�I�•�K�U�X�Q�J��verschiedener Bürgerwindgesellschaften planen wir Repowering -Vorhaben 
und projektieren neue Windparks. Dabei legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf verschiedene 
Bürgerbeteiligungsmodelle . Seit einigen Jahren arbeiten wir mit der WestfalenWIND Gruppe  sowie 
mit dem LSF Firmenverbund  mit dem Verständnis, dass wir gemeinsam mehr für die Region und die 
Energiewende erreichen können. Darüber hinaus stehen wir diversen Planungsinitiativen und Kommunen 
mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Erneuerbare E nergien beratend zur Seite. �´�  ́
 
�ÅBei dermaßen großen Windrädern wird durch den Flügelschlag immenser Lärm entstehen, der uns Tag 
und Nacht begleitet. �  ́ 
 
�ÅWie ergeht es den vielen Bewohnern in dessen Nähe zu dem Windpark? /  
Würde man den Schall und die Schallwellen und den Infraschall der WEA an meinem Wohnort hören und 
wie wäre es, wenn man in der Umgebung spazieren geht? /  
Zudem würde mich interessieren, ob ich die WEA von meinem Wohnort aus sehen oder hören  würde?�  ́ 
�ÅWie wird sich die Muldenlage des Ortsk erns auf die Schallbelästigung  auswirken?�  ́ 
 
�ÅLaut Schallimmissionsprognose liegen keine Vermessungsberichte für den geplanten Anlagentyp vor. 
Offenbar gibt es mangels Bestands noch keine praktischen Erfahrungen mit diesem Anlagentyp. Die 
Prognose basiert auf Herstellerangaben.  
Wie stark Herstellerangaben von der Realität abweichen können, ist von den Verbrauchangaben der 
Automobilindustrie bekannt.  
Die Prognose wirkt zunächst wie ein unabhängiges Gutachten, ist aber im Firmenverbund des 
Auftraggebers ent standen. Es ist nicht von Hand zu weisen, dass der Ersteller ein wirtschaftliches 
Interesse an einer positiven Prognose hat.  
Wie wird sichergestellt, dass die Schallemissionen im Wirkbetrieb die gesetzlichen Werte einhalten und 
keine Belastung durch Infras chall eintritt, insbesondere wenn sich die Emissionen der geplanten Anlagen 
gegenseitig verstärken?�  ́ 
 
�ÅWie wird die akustische Ausdehnung des Schalls in der besonderen Topologie der Landschaft 
berücksichtigt? �  ́
 
�ÅDie Schallimmissionsprognose geht von der Einhaltung bestimmter Betriebsmodi  aus. Hierbei wird von 
Herstellerangaben ausgegangen. Überprüft durch Vermessungen wurden diese nicht. Für die betroffenen 
Anwohner ist die Einhaltung der Betriebsmodi nicht überprüfbar. �  ́ 
 
�ÅWird aufgrund des Baus der WEA durch die Baufahrzeuge, die Ortsdurchfahrt stark beeinträchtigt? Ist 
hierdurch mit Lärm zu rechnen? Wir wohnen in der Nähe der Hauptstraße. /  
Lärmbelästigung während der Bauphase. Durch den angrenzenden Truppenübungsplatz sind wir bereits 
massiv belastet.  / Wie werden wir vor der Baulärm -belästigung geschützt �"� ́
 
�ÅSchlagschatten, Lichtverschmutzung und Lärmbelästigung bergen erwiesener gesundheitliche 
Probleme, denen ich nicht ausgesetzt werden möchte. �  ́ 
 
�ÅIch wandere regelmäßig mit Freunden dort und besuche die Adlerwarte und das Hermannsdenkmal und 
die Externsteine. Wie können Sie mich vor Lärm schützen? �  ́ 
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�ÅEs gibt keine gesicherten Daten über die zu erwartende Lärmbelästigung, nur den Hinweis auf den 
Prototypen und eine Standardsoftware zur Berechn ung, in der die topographischen Besonderheiten keine 
Berücksichtigung finden. So wird z. B. davon ausgegangen, dass es keine Reflexionen gibt. Das ist falsch , 
denn wir wohnen hier in einem Talkessel, der durch die am Rand auftretenden Reflexionen durchaus 
schallverstärkend wirkt und die Ortung von Geräuschen sehr schwer macht. Wenn also in der 
Paderborner Straße nachts 45 dB ankommen, sind bei uns, mehrere hundert Meter entfernt, 30 dB nur 
ein Wunschtraum!  

Wir hören nachts jedes Auto, das die Paderborner St raße Richtung Gauseköte fährt, Gartenpartys in der 
Nähe des Kreisels, jede Feier in der Papiermühle, die draußen stattfindet. Genauso denken wir bei 
Manövern in der Senne, dass die Panzer auf der Wiese unseres Nachbarn fahren oder Soldaten mit ihrer 
MP dir�H�N�W���L�P���H�L�J�H�Q�H�Q���9�R�U�J�D�U�W�H�Q���V�F�K�L�H�‰�H�Q�����8�Q�G���G�H�U���7�U�X�S�S�H�Q�•�E�X�Q�J�V�S�O�D�W�]���O�L�H�J�W���Å�K�L�Q�W�H�U���G�H�P���%�H�U�J�´���X�Q�G���L�V�W��
deutlich weiter entfernt als die WEA!  

Solch eine Lärmbelästigung ist für uns, von denen sich viele hierhin geflüchtet haben, weil sie den Lärm 
in der Stadt nicht ertragen können, unzumutbar.  

Die Stadt Detmold hat doch beschlossen, den von Industrieanlagen ausgehenden Lärm zum Schutz der 
Bürger zu verringern. Bei uns - einem der mit Abstand ruhigsten Gebiete der Stadt  - soll das Gegenteil 
der Fall sein? 

Wie ist das mit auftretenden Interferenzen bei 7 Anlangen? Ich hoffe dazu einen aussagekräftigen 
Test !�´ 
 
�ÅInwieweit werden die Wanderwege durch Schall, Schattenwurf und Sicht beeinträchtigt?  
Wurde die Trichterwirkung zu dem Bebauungsort Berlebeck, berücksichtigt? �  ́ 
 
�ÅWeitere Gründe gegen den Bau der WEA sind die Lärmbelästigung  und auch der massive Eingriff in die 
Natur. �  ́ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Es gibt keine rechtlichen Anforderungen an Gutachterbüros. Durch die untere Immissionsschutzbehörde 
des Kreises Lippe erfolgt eine inhaltliche Prüfung der eingereichten Unterlagen hinsichtlich des Schalls; 
es gibt keine weiteren Vorgaben an die Qualifikation von Gutachtern.  
 
Maßgeblich für die Bewertung der Schallimmissionen ist § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG i. V. m. der TA 
Lärm, das LAI-�'�R�N�X�P�H�Q�W���Å�+�L�Q�Z�H�L�V�H���]�X���6�F�K�D�O�O�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���Y�R�Q���:�L�Q�G�N�U�D�I�W�D�Q�O�D�J�H�Q�´�����V�R�Z�L�H���G�H�U���:�(�$-Erlass 
2018.  
 
Die Antragstellerin hat mit den Antragsunterlagen eine Schallimmissionsprognose nach Interimsverfahren 
für die Emissionen aus dem Neubau und Betrieb von sieben Windenergieanlagen des Typs E-160-EP5-E2 
mit 166,6 m NH für den Standort Lippe �² �*�D�X�V�H�N�|�W�H�´�����%�H�U�L�F�K�W�Q�U�������/�D�3�K-2020-31_Rev.03, der Lackmann 
Phymetric GmbH, vom 08.04.2024 vorgelegt.  
 
Für den beantragten WEA-Typ liegen zurzeit kein e Vermessungsberichte vor. Daher wurde die 
Schallimmissionsprognose für den Nachtbetrieb entsprechend den Anforderungen der LAI-Hinweise 
zunächst auf Basis der Herstellerangaben erstellt. Die LAI -Hinweise geben vor, dass der Nachtbetrieb bei 
der Verwendung von Herstellerangaben nicht zugelassen wird, bis ein entsprechender Vermessungs-
bericht vorgelegt wird.  
 
Zwischenzeitlich ist mit Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW (MUNV) vom 
08.08.2024 jedoch geregelt worden, dass  bei nicht t ypvermessenen WEA ein übergangsweiser 
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Nachtbetrieb zu zulassen ist, wenn der Summenschallleistungspegel am Immissionsort 3 dB(A) unter dem 
Summenschallleistungspegel liegt, welcher der Schallprognose für die WEA zugrunde gelegt wurde.  
 
Die vorliegende Prognose weist für die sieben WEA unterschiedliche Betriebsmodi aus (101,1 dB(A), 104,5 
dB(A) und 105,2 dB(A)).  
Dementsprechend kann ein übergangsweiser Nachtbetrieb jeweils  zugelassen werden, wenn die Anlagen 
entsprechend mit den Betriebsmodi 98,0 dB(A), 101,1  dB(A) und 102,0 dB(A) programmiert werden.  
 
Ansonsten gilt generell, dass man bei der Berücksichtigung der Herstellerangaben durch die Verwendung 
eines Sicherheitszuschlags auf der sicheren Seite liegt und die Herstellerangaben daher Anwendung 
finden können. 
 
Dem in den LAI-Hinweisen definierten Stand der Technik (keine Tonhaltigkeit) wird durch die Aufnahme 
der Nebenbestimmung (Abschnitt III., Buchstabe B) Nr. 2.7) Rechnung getragen. Die Schallvor -
belastungen anderer unter die TA Lärm fallende Anlagen wur den als Vorbelastung geprüft und im 
Verfahren berücksichtigt. Relevante Infraschallimmissionen sind nicht gegeben. Nach dem allgemein 
anerkannten Stand der Forschung sind Infraschallimmissionen von Windenergieanlagen gering und haben 
keine gesundheitlichen  Auswirkungen.  
 
Die Schallprognose kommt zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte für den Nachtzeitraum für 6 
Immissionsorte (IP D, IP WR A, IP WR B, IP WR C, IP WR D und IP WR L von 45 dB(A) bzw. 35 dB(A) 
eingehalten werden. An weiteren 6 Immission sorten (IP WE E, IP WR F, IP WR G, IP WR H, IP WR I und IP 
WR J) werden jedoch erst aufgrund der Berücksichtigung der Vorbelastung um maximal 1 dB(A) 
überschritten, so dass nach Nr. 3.2.1 Abs. 3 der TA Lärm anhand der Beurteilung der Gesamtbelastung 
von einer Irrelevanz auszugehen ist ���Å�8�Q�E�H�V�F�K�D�G�H�W���G�H�U���5�H�J�H�O�X�Q�J���L�Q���$�E�V�D�W�]�������V�R�O�O���I�•�U���G�L�H���]�X���E�H�X�U�W�H�L�O�H�Q�G�H��
Anlage die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 aufgrund 
der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerh aft sichergestellt ist, dass diese 
�h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���D�O�V�������G�%���$�����E�H�W�U�l�J�W���´���9�J�O�����7�$���/�l�U�P�����1�U�����������������$�E�V����������  
 
Das Gutachten wurde von der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe geprüft und für 
plausibel befunden. Die Geländetopographie w ird bei der Erstellung der Schallprognose regelmäßig 
berücksichtigt.  
 
Entsprechende Nebenbestimmungen zum Schall wurden unter Abschnitt III. Buchstabe B) dieses 
Bescheides festgesetzt. 
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
3.3.2  Infraschall  

�ÅDa ich in der direkten Nachbarschaft der WKA wohne und von der Monströsen Größe der Anlage durch 
Infraschall  und den Stroboskopeffekt direkt betroffen bin. �  ́
 
�ÅLärmemissionen (Infraschall) �  ́
 
�ÅEs ist immer noch nicht nachgewiesen, dass der entstehende Infraschall die Gesundheit nicht  schädigt. �  ́ 
 
�ÅDa wir in der Nähe der Gauseköte wohnen, haben wir Bedenken, dass die Wohnqualität hier stark leidet 
und es zu gesundheitlichen Problemen führen kann.  Wird es Probleme durch Infraschall , Schlagschatten 
und/ oder Stroboskopeffekt geben? �  ́ 
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�ÅHat der Infraschall und Schall eine Auswirkung auf unsere Gesundheit; ich habe eine junge Familie und 
möchte, dass sie ohne Bedenken raus gehen können. Wurde schon wissenschaftlich belegt dass es 
keinerlei gesundheitliche Folgen hat, sich in der Nähe von WEAs aufzuhalten und wie weit ist der Radius 
in den man sich von den Anlagen fernhalten muss oder sich ihnen nähern darf und mit welcher 
Begründung dies gefordert wird. �  ́ 
 
�ÅGibt es inzwischen Forschungsergebnisse zum Thema Auswirkungen des Schalles und des Infraschalles 
durch WEA auf Pflanzen, Tiere und Menschen?�  ́
 
�ÅEs gibt genügend Studien, die aussagen, dass der entstehende Infraschall die Gesundheit schädigt, was 
mir natürlich große Angst macht. �´ 
 
�ÅWKA verursachen hörbaren Lärm sowie Infraschall . Ich befürchte negative Auswirkungen auf meine 
Gesundheit, wie sie im Umfeld von WKA bereits nachgewiesen worden sind, darunter Schlafstörungen, 
Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwin del, Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus, Angst -
zustände, Depression usw.�  ́
 
�ÅFür mich persönlich sehe ich auch negative Auswirkungen auf meine Gesundheit, konkret durch 
aufgesplitterte Glasfaserpartikel der Rotorblätter (lungengängig), Infra schall  und Schlagschatten und 
auch ständigem physischen Druck. Durch die Bedrohung unserer Flugvögel, die auch das Kapital der 
Adlerwarte darstellen. �  ́
 
�ÅWie wollen sie die Familien und Kinder, die die Adlerwarte, den Vogelpark, die Externsteine und das 
Hermannsdenkmal besuchen oder im Teutoburger Wald spazieren gehen, vor den Gesundheitsgefahren 
wie Infraschall , Stroboskopeffekt, Microfaserabrieb, Beeinträchtigung des Grundwassers, Baulärm -
belästigung schützen? Schließlich sind das die Erholungsorte.�  ́ 
 
�ÅMit welcher Belastung durch Infraschall ist bei Rotation der Windräder auf meinem Grundstück minimal 
zu rechnen (je nach Windrichtung). / Was sind die Beeinträchtigungen durch Infraschall? �  ́ 
 
�ÅIst erwiesen, dass durch den Infraschall den die Anlagen verursachen keine gesundheitlichen Schäden 
für die Anwohner, auch in der weiteren Umgebung von mehreren Kilometern, bestehen? �  ́ 
 
�ÅDer Infraschall stört Mensch und Tier und kann erhebliche gesundheitliche Schäden verursachen. �  ́ 
 
�ÅWarum bauen Frankreich und Dänemark die WEA, aufgrund des Infraschalls wieder ab? Warum spielt 
es hier keine Rolle?�  ́ 
 
�ÅInfraschall, der, der nicht hörbar ist und zu der die Windlobby ständig behauptet, dem sei nicht so. 
Nun muss ich diese Behauptung anzweifeln und frage mich, als d irekt betroffener Bürger von Berlebeck, 
inwieweit dieser Infraschall sich in diesem Radius negativ auswirkt? ( https://tkp.at/2024/07/02/studie -
windraeder -machen-menschen-und-tiere -krank-und-schaden-umwelt/ ���µ�� 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen liegt der von WEA verursachte Infraschall unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle. Ein Zusammenhang zwischen dem Infraschall und Gesundheitsschäden ist nicht 
belegt. Die Auffassung, dass Infraschall durch WEA im Allgemeinen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle 
des menschlichen Gehörs liegt und grundsätzlich nicht zu Gesundheitsgefahren führt, wird auch durch 
verwaltungsgerichtliche Urteile untermauert.  
 

https://tkp.at/2024/07/02/studie-windraeder-machen-menschen-und-tiere-krank-und-schaden-umwelt/
https://tkp.at/2024/07/02/studie-windraeder-machen-menschen-und-tiere-krank-und-schaden-umwelt/
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�Å�8�Q�E�H�V�F�K�D�G�H�W���G�H�V�V�H�Q���L�V�W���L�Q���G�H�U���5�H�F�K�W�V�S�U�H�F�K�X�Q�J���G�H�V���H�U�N�H�Q�Q�H�Q�G�H�Q���*�H�U�L�F�K�W�V���X�Q�G��- soweit ersichtlich - aller 
anderen Obergerichte geklärt, dass Infraschall - wie auch tieffrequenter Schall und Körperschall - durch 
Windenergieanlagen im Allgemeinen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Gehörs 
liegt und nach dem bisherigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse grundsätzlich nicht zu 
Gesundheitsgefahren führt.  
 
Vgl. etwa OVG NRW, Urteile vom 27. Juli 2023 - 22 D 100/22.AK -, juris Rn. 49 ff., vom 27. April 2023 - 
8 D 368/21.AK -, juris Rn. 187 ff., vom 24. Februar 2023 - 7 D 316/21.AK -, BauR 2023, 1093 = juris Rn. 
139 ff., vom 27. Oktober 2022 - 22 D 363/21.AK -, juris Rn. 86 ff., vom 4. Mai 2022 - 8 D 297/21.AK -, 
ZNER 2022, 424 = juris Rn. 113 f., vom 17. März 2022 - 7 D 303/20.AK -, BauR 2022, 906 = juris Rn. 83 f., 
und vom 5. Ok-tober 2020 - 8 A 894/17 -, ZNER 2020, 558 = juris Rn. 238 f., Beschluss vom 22. März 2021 
- 8 A 3518/19 -, juris Rn. 49 f., jeweils m. w. N., auch auf die Rechtsprechung anderer Obergerichte.  
 
Sämtliche Studien, die der Kläger vorgelegt hat oder die dem Senat anderweitig bekannt sind, sind 
allenfalls Teil des wissenschaftliche n Diskurses, ergeben allerdings bisher keinen begründeten Ansatz für 
relevante tieffrequente Immissionen oder Infraschall durch Windenergieanlagen oder nachweisbare 
gesundheitsschädliche Auswirkungen. 
 
Vgl. nur OVG NRW, Urteile vom 27. Juli 2023 - 22 D 100/22.AK -, juris Rn. 51 ff., vom 27. April 2023 - 8 
D 368/21.AK -, juris Rn. 187 ff., vom 27. Oktober 2022 - 22 D 363/21.AK -, juris Rn. 86 ff., vom 4. Mai 
2022 - 8 D 297/21.AK -, ZNER 2022, 424 = juris Rn. 113 f., vom 17. März 2022 - 7 D 303/20.AK -, BauR 
2022, 906 = juris Rn. 85 f., und vom 5. Oktober 2020 - 8 A 894/17 -, ZNER 2020, 558 = juris Rn. 240 f.; 
Beschluss vom 22. März 2021 - 8 A 3518/19 -, juris Rn. 51 f., jeweils m. w. N.; OVG Schl. -H., Urteil vom 
28. Juni 2023 - 5 KS 26/21 -, juris Rn. 74 ff.;  siehe auch OLG Schleswig, Urteil vom 4. Dezember 2019 - 
9 U 152/18 -�����1�9�Z�=������������������������� ���M�X�U�L�V���5�Q���������´ 
 
Vgl. OVG NRW, 22 D 102/23.AK, Urteil vom 12.01.2024 
 
Weiterhin wird auf die diesbezüglichen Aussagen im WEA-Erlass 2018 verwiesen: 
�Å�1�D�F�K�� �D�N�W�X�H�O�O�H�P�� �.�H�Q�Q�Wnisstand liegen die Infraschallimmissionen selbst im Nahbereich bei Abständen 
zwischen 150 und 300 m deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle. Nach heutigem 
Kenntnisstand konnte unterhalb dieser Schwelle bisher kein Nachweis einer negativen  gesundheitlichen 
�$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�� �G�X�U�F�K�� �,�Q�I�U�D�V�F�K�D�O�O�� �H�U�E�U�D�F�K�W�� �Z�H�U�G�H�Q���´�� �>�«�@�� �Å�(�U�V�W�� �E�H�L�� �V�H�K�U�� �K�R�K�H�Q�� �6�F�K�D�O�O�G�U�X�F�N�S�H�J�H�O�Q���� �Z�L�H�� �V�L�H��
üblicherweise nicht in der Umgebung von Windenergieanlagen auftreten, entfaltet Infraschall Wirkungen, 
die das Befinden oder die Gesundheit beeinträchtigen können. Auch unter Berücksichtigung der im 
�1�R�Y�H�P�E�H�U�� ���������� �Y�R�P�� �8�P�Z�H�O�W�E�X�Q�G�H�V�D�P�W�� �Y�H�U�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�W�H�Q�� �%�U�R�V�F�K�•�U�H�� �•�E�H�U�� �Å�0�|�J�O�L�F�K�H�� �J�H�V�X�Q�G�K�H�L�W�O�L�F�K�H��
�(�I�I�H�N�W�H���Y�R�Q���:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q�´���O�L�H�J�H�Q���N�H�L�Q�H���+�L�Q�Z�H�L�V�H���•�E�H�U���F�K�U�R�Q�L�V�F�K�H���6�F�K�l�G�L�J�X�Q�J�H�Q���Y�R�U�����G�L�H���Y�R�U���G�H�P��
Hintergrund einer tragfähigen Wirkungshypothese in einem Zusammenhang mit einer Infraschallemission 
von Windenergieanlagen gebracht werden können.  
Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes stehen daher die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zum �,�Q�I�U�D�V�F�K�D�O�O���H�L�Q�H�U���1�X�W�]�X�Q�J���G�H�U���:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H���Q�L�F�K�W���H�Q�W�J�H�J�H�Q���´ 

Vgl. Windenergieerlass NRW v. 08.05.2018, Nr. 5.2.1.1 b)  
 
Mit Datum vom 14.03.2019 hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur - und Verbraucher-
schutz des Landes NRW weiterhin ein Fakten�S�D�S�L�H�U���Å�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q���X�Q�G���,�Q�I�U�D�V�F�K�D�O�O�´���Y�H�U�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�W����
Darin wird ausgeführt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand bisher kein Nachweis einer negativen 
gesundheitlichen Auswirkung durch Infraschall, wie er von Windenergieanlagen ausgeht, erbracht werde n 
konnte.  
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Darüber hinaus sind die verifizierten Wirkungszusammenhänge nach aktuellem Stand im Windenergie -
handbuch zusammengefasst: 
�Å�7�L�H�I�I�U�H�T�X�H�Q�W�H���*�H�U�l�X�V�F�K�H���V�L�Q�G���G�H�I�L�Q�L�W�L�R�Q�V�J�H�P�l�‰���*�H�U�l�X�V�F�K�H���P�L�W���H�L�Q�H�P���Y�R�U�K�H�U�U�V�F�K�H�Q�G�H�Q���(�Q�H�U�J�L�H�D�Q�W�H�L�O���L�P��
Frequenzbereich unter 90 Hz [Ziffer 7.3. TA Lärm]. Als Infraschall wird Schall im Frequenzbereich 
unterhalb von 20 Hz bezeichnet. Infraschall ist nicht im eigentlichen Sinne hörbar, da eine differenzierte 
Tonhöhenwahrnehmung für das menschliche Ohr in diesem Frequenzbereich nicht mehr möglich ist. 
�,�Q�I�U�D�V�F�K�D�O�O�� �Z�L�U�G�� �G�H�V�K�D�O�E�� �R�I�W�� �D�O�V�� �Å�'�U�X�F�N�� �D�X�I�� �G�H�Q�� �2�K�U�H�Q�´�� �R�G�H�U�� �S�X�O�V�L�H�U�H�Q�G�H�� �(�P�S�I�L�Q�G�X�Q�J�� �Z�D�K�U�J�H�Q�R�P�P�H�Q����
�'�D�K�H�U�� �Z�L�U�G�� �V�W�D�W�W�� �Å�+�|�U�V�F�K�Z�H�O�O�H�´�� �K�L�H�U�� �R�I�W�� �G�H�U�� �%�H�J�U�L�I�I�� �Å�:�D�K�U�Q�H�K�P�X�Q�J�V�V�F�K�Z�H�O�O�H�´�� �Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W���� �'�L�H�V�H��
Wahrnehmungsschwelle liegt frequenzabhängig zwischen etwa 70 und 100 dB und somit bei sehr hohen 
Pegelwerten [DIN 45680]. Bei Infraschall und tieffrequenten Geräuschen besteht nur ein geringer 
Toleranzbereich des Menschen, so dass bereits bei geringer Überschreitung der Wahrnehmungsschwelle 
eine Belästigungswirkung auftritt. Die Wirkungsforschung hat jedoch bisher keine negativen Wirkungen 
im Bereich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle feststellen können [LUA 2002, AWEA 2009, MKULNV 12-
2016]. Auch die UBA-Machbarkeitsstudie zum Thema Infraschall bestäti gt, dass für eine negative Wirkung 
von Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsschwelle keine wissenschaftlich gesicherten Ergebnisse 
gefunden werden konnten [UBA 2014]. In der Literatur wird allerdings darauf hingewiesen, dass etwa 2 -
5% der Bevölkerung eine um etwa 10 dB niedrigere Wahrnehmungsschwelle haben und daher auch bei 
niedrigeren Schallpegeln �² aber stets oberhalb der individuellen Wahrnehmungsschwelle �² reagieren. Der 
�L�P�� �=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J�� �P�L�W�� �,�Q�I�U�D�V�F�K�D�O�O�� �Y�R�Q�� �:�(�$�� �N�X�U�V�L�H�U�H�Q�G�H�� �%�H�J�U�L�I�I�� �Å�:�L�Q�G�W�X�U�E�L�Q�H�Q-Syndrom�´�� �L�V�W�� �N�H�L�Q�H��
medizinisch anerkannte Diagnose. Die im Internet ebenfalls zu findenden Studien, bei denen Wirkungen 
von Infraschall festgestellt wurden, beziehen sich ganz überwiegend auf hohe und sehr hohe 
Infraschallpegel (meist aus dem Arbeitsschutzbereich ), die alle deutlich über der Wahrnehmungsschwelle 
und meist sogar deutlich über den Anhaltswerten der DIN 45680 liegen und somit in Deutschland 
immissionsseitig unzulässig sind. 
 
�'�H�U���L�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�V�H�L�W�L�J�H���+�|�U�H�L�Q�G�U�X�F�N���Y�R�Q���:�(�$���D�O�V���H�L�Q���Å�W�L�H�I�H�V�´���*�H�U�l�X�V�F�K���U�H�V�X�O�W�L�Hrt jedoch überwiegend aus 
den hörbaren Geräuschanteilen zwischen etwa 100 und 400 Hz und lässt also allein weder auf das 
Vorhandensein relevanter tieffrequenter Geräusche noch auf Infraschall schließen. Auch die bekannten 
Tonhaltigkeiten von WEA liegen oberhalb dieses Frequenzbereichs zwischen etwa 120 und 400 Hz und 
wirken damit zwar belästigend, sind aber kein Infraschallproblem. Messungen verschiedener 
Landesumweltämter, auch des LANUV, sowie von anerkannten Messinstituten haben vielfach belegt, dass 
von WEA zwar Infraschall ausgehen kann, dieser jedoch immissionsseitig deutlich unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen liegt, wobei meist sogar eine Unterschreitung um 10 dB oder mehr 
gegeben ist, so dass auch die o.g. geringere Wahrnehmungsschwelle abgedeckt ist [LUA 2002, LfU 2000, 
LUNG 2010, TremAc]. Oft liegt der Infraschallpegel auch unterhalb des Infraschallpegels des 
Umgebungsgeräusches, in manchen Situationen konnte sogar zwischen den Messwerten bei an- und 
ausgeschalteter WEA kein Unterschied festgestellt werden. Ein umfangreiches Messprojekt der LUBW 
[LUBW 2016] bestätigte diese Ergebnisse nochmals: Im Nahbereich der WEA (< 300 m) konnten 
Infraschallpegel von WEA gemessen werden, die alle unterhalb der Wahrnehmungsschwelle lagen. In 
größeren Entfernungen ab etwa 700 m konnte kein Unterschied mehr gemessen werden, wenn die WEA 
an- oder ausgeschaltet wurde. Eine Abhängigkeit des Infraschallpegels von der Größe des 
Rotordurchmessers oder der Leistung der WEA zeigte sich nicht. Auch von diversen Autoren und 
Institutionen durchgeführte Metastudien und Expertenbewertungen zeigen immer wieder dasselbe 
Ergebnis, nämlich dass es keine Hinweise auf relevante schädliche Wirkungen von Infraschall oder 
tieffrequenten Geräuschen von WEA auf Menschen gibt [z. B. van den Berg/Kamp 2018, ANSES, SHC]. 
Zusammenfassend stellen sowohl das Umweltministerium NRW als auch die LAI fest und die 
Rechtsprechung fest, dass erhebliche Belästigungen oder gar Gesundheitsgefahren durch Infraschall von 
WEA nicht gegeben sind [Nr. 2 LAI 9-2017, MULNV 3-2019, OVG Münster 7 D 303/20.AK, OVG Schleswig 6 
�%���������������@���´ 

Vgl. Agatz in Windenergiehandbuch, 19. Ausgabe, März 2023, S. 178-179 
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Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen. 
 
 
3.3.3  Schattenwurf  

�ÅDa wir in de r Nähe der Gauseköte wohnen, haben wir Bedenken, dass die Wohnqualität hier stark leidet 
und es zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Wird es Probleme durch Infraschall, Schlagschatten  
und/ oder Stroboskopeffekt geben? / Schlagschatten , Lichtverschmut zung und Lärmbelästigung bergen 
erwiesener gesundheitliche Probleme, denen ich nicht ausgesetzt werden möchte. �  ́
 
�ÅEbenso stelle ich mir vor, dass es zu Schattenwurf durch die extreme Höhe in den Ortskern kommen 
kann.�  ́ 
 
�ÅDurch die gigantische Größe der Anlagen entsteht insbesondere bei tiefstehender Sonne ein 
weitreichender Schattenschlag, der ebenfalls die v. g. Auswirkungen hat (siehe Infraschall). �  ́ 
 
�ÅFür mich persönlich sehe ich auch negative Auswirkungen auf meine Gesundheit, konkret durch 
aufgesplitterte Glasfaserpartikel der Rotorblätter (lungengängig), Infraschall und Schlagschatten  und 
auch ständigem physischen Druck. Durch die Bedrohung unserer Flugvögel, die auch das Kapital der 
Adlerwarte darstellen. �  ́ 
 
�ÅAls unangenehm empfinde ich bei gutem Wetter die rotierenden Schatten und die ständigen Geräusche 
der drehenden Windräder. �  ́ 
 
�ÅAnscheinend sind bis zu 30 Minuten zulässig, auch wir werden voraussichtlich von allen 7 Anlagen 
getroffen. Gleichzeitig? Oder wieviel Stunden müssen wir ertragen? Mir persönlich wird übel, wenn ich 
solch ständig wechselnden Lichtverhältnissen ausgesetzt bin, z. B. Bei Sonnenschein an einer 
Bretterwand oder einem Br ückengeländer vorbeigehe. Im Endeffekt bedeutet das, dass ich noch nicht 
mal mehr mit meinem Hund bei Sonnenschein gehen kann, denn wir werden in Berlebeck überall vom 
Schlagschatten getroffen.  

Das trifft natürlich auch Wanderer und die Besucher der Adlerw arte, die den direkten Blick auf die WEAs 
haben! Ebenso wie die Besucher der Externsteine. Müssen die Felsen dann aufgrund der Gefahr gesperrt 
werden?  

Oder wird die von Westfalenwind beschriebene Schattenabschaltung eingebaut und funktioniert die 
auch zuverlässig? 

Technische Beschreibung - Schattenabschaltung EP5 

Periodischer Schattenwurf ist die wiederkehrende Verschattung des direkten Sonnenlichts durch die 
Bewegung der Rotorblätter einer WEA. Das Auftreten dieses Effekts ist abhängig von der aktuellen 
lokalen Wetterlage, der Ausrichtung Gondel entsprechend der Windrichtung, dem Sonnenstand und den 
Betriebszeiten der Windenergieanlage. Die Schattenabschaltung hält die Windenergieanlage an, wenn 
bei laufender Windenergieanlage Anlieger durch den Schattenwu rf der rotierenden Rotorblätter 
belästigt würden. Die Schatten -abschaltung wird ggf. schon mit der Genehmigung zur Errichtung einer 
WEA vorgeschrieben. Dieses Dokument gilt für WEA der Plattform EP 5 (E-136 EP5, E-147 EP5, E 147 EP5 
E2, E-160 EP5 E2) und beschreibt die Schattenabschaltung des Herstellers NorthTec.  

Werden alle Anlagen mit der Schattenabschaltung ausgerüstet?  

Die Abschaltzeiten werden protokolliert - d. h. die entsprechenden Ausfallzeiten werden den Betreibern 
erstattet? �  ́
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�ÅBei welchen WEA kommt es zu zusätzlichen Schattenwurf? Wer ist davon betroffen?  
Eine Richtlinie ist eine Richtlinie, darf also nicht gebaut werden?  
Wird die Falkenburg mit in den Schattenwurf mit einbezogen?  
Wer garantiert dafür, dass das Abschaltmodul funktioniert? �´ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Die Antragstellerin hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass schädliche Umwelt -
einwirkungen - wie zum Beispiel Schattenwurf von erheblichem Ausmaße - vermieden werden (vgl. § 5 
�Å�3�I�O�L�F�K�W�H�Q���G�H�U���%�H�W�U�H�L�E�H�U���J�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�E�H�G�•�U�I�W�L�J�H�U���$�Q�O�D�J�H�Q�´���G�H�V���%�X�Q�G�H�V-Immissionsschutzgesetzes).  

Die maßgebende Beurteilungsvorschrift zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch von 
Windenergieanlagen ausgehendem Schattenwurf ist das Papier des Länderausschusses für 
Immissionsschutz (LAI���� �Y�R�P�� ���������������������� �P�L�W�� �G�H�P�� �7�L�W�H�O�� �Å�+�L�Q�Z�H�L�V�H�� �]�X�U�� �(�U�P�L�W�W�O�X�Q�J�� �X�Q�G�� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�� �G�H�U��
�R�S�W�L�V�F�K�H�Q�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q�� �Y�R�Q�� �:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q�´���� �,�Q�� �G�L�H�V�H�P�� �3�D�S�L�H�U�� �Z�L�U�G�� �G�H�U�� �5�L�F�K�W�Z�H�U�W�� �I�•�U�� �G�L�H��
Schattenwurfdauer von maximal 30 Stunden im Jahr und maximal 30 Minuten am Tag dargestell t. Diese 
Richtwerte wurden durch verwaltungsgerichtliche Entscheidungen (vgl. OVG NRW, Beschl. v. 09.09.1998 
�² 7 B 1560/98 sowie OVG NRW, Urt. v. 18.11.2002 �² 7 A 2140/00) bestätigt und in den Windenergieerlass 
NRW v. 08.05.2018 aufgenommen. Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gilt als sichergestellt, 
wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die v. g. Immissionsrichtwerte nicht 
überschreitet.  
Eine erhebliche Belästigung ist dann nicht gegeben, wenn an jedem relevanten Immissionsaufp unkt eine 
�Å�Z�R�U�V�W-�F�D�V�H�´-Beschattungsdauer von 30 h/a (entsprechend 8 h/a reale Beschattungsdauer) und 30 min/d 
nicht überschritten wird (s. WEA -Erlass 2018). 
Für die Forderung einer Nullbeschattung besteht daher keine Rechtsgrundlage, da ein bestimmtes Maß 
an Beeinträchtigungen durch Schattenwurf hinzunehmen ist. Auch die Rechtsprechung hat eindeutig 
bestätigt, dass Schattenwurf von geringer Dauer hinzunehmen ist.  
 
Die Beurteilung von Schattenwurfimmissionen sowie die Festlegung ggf. erforderlicher Abschaltz eiten 
stützt sich auf Schattenwurfprognosen. Dort werden unter Berücksichtigung der Vorbelastung von 
weiteren WEA für jeden relevanten Immissionsort die Schattenwurfbeiträge der WEA für jeden einzelnen 
Tag berechnet und über das gesamte Jahr aufsummiert, w obei die Einzelbeiträge der zu beurteilenden 
WEA erkennbar sind. 
Aus Gründen der Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit wird zur Beurteilung der Erheblichkeit der 
�%�H�O�l�V�W�L�J�X�Q�J�� �G�X�U�F�K�� �6�F�K�D�W�W�H�Q�Z�X�U�I�� �G�L�H�� �D�V�W�U�R�Q�R�P�L�V�F�K�� �P�D�[�L�P�D�O�� �P�|�J�O�L�F�K�H�� �%�H�V�F�K�D�W�W�X�Q�J�V�G�D�X�H�U�� ���D�X�F�K�� �Å�Zorst-
�F�D�V�H�´���J�H�Q�D�Q�Q�W�����K�H�U�D�Q�J�H�]�R�J�H�Q�����%�H�L���G�H�U���%�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J���G�H�V���Å�Z�R�U�V�W-�F�D�V�H�´���Z�L�U�G���G�D�Y�R�Q���D�X�V�J�H�J�D�Q�J�H�Q�����G�D�V�V���G�L�H��
Sonne tagsüber immer bei wolkenlosem Himmel scheint, kein Bewuchs vorliegt, die Rotorkreisfläche 
immer senkrecht zur direkten Sonneneinstrahlung steht un d die WEA ständig läuft. Die geographische 
Lage der WEA wird dabei berücksichtigt. Damit erfolgt eine Berechnung des möglichen Schattenwurfs für 
jede Tages- bzw. Jahresminute. Eine Begehung der einzelnen Immissionsorte ist zur Erstellung der 
Schattenwurfpr �R�J�Q�R�V�H���X�Q�W�H�U���Å�Z�R�U�V�W-�F�D�V�H�´-Annahmen nicht erforderlich.  
�'�L�H�� �%�H�J�U�H�Q�]�X�Q�J�� �G�H�V�� �6�F�K�D�W�W�H�Q�Z�X�U�I�V�� �D�X�I�� �G�L�H�� �]�X�O�l�V�V�L�J�H�� �%�H�V�F�K�D�W�W�X�Q�J�V�G�D�X�H�U�� ���Å�Z�R�U�V�W-�F�D�V�H�´-Beschattungs-
dauer von 30 h/a  bzw. 30 min/d)  erfolgt durch Abschalteinrichtungen, die die WEA in den Beschattungs -
zeiträumen außer Betrieb setzen (Abschaltung mit einer Vorlaufzeit von ca. 3 -5 Minuten), wenn das 
zulässige tägliche oder jährliche Beschattungskontingent ausgeschöpft ist. Schattenwurf kann damit 
technisch soweit reduziert werden, dass eine Einhaltung der B eschattungsdauer sichergestellt wird.  
Das Schattenwurfabschaltmodul wird vor Betrieb der WEA über ermittelte Eingangsparameter 
programmiert. Bei der Programmierung von Abschalteinrichtungen neu hinzukommender WEA muss die 
Vorbelastung durch bestehende WEA berücksichtigt werden Zur Berücksichtigung der Vorbelastung kann 
entweder eine Abstimmung mit anderen WEA-Betreibern erfolgen oder eine Orientierung am 
Schattenwurfkalender, sodass die WEA abgeschaltet wird, wenn der zulässige Grenz- bzw. Richtwert 
rechnerisch überschritten wird.  
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Im Zuge der Nachweispflicht hat die Antragstellerin ein entsprechendes Schattenwurfgutachten 
beigebracht. Die Schattenwurfprognose erfolgte mithilfe eines gängigen Simulationsprogramms. Aus den 
Ergebnissen der Schattenwurfprognose geht hervor, dass die zulässige Schattenwurfdauer lediglich an 
einem Immissionsort überschritten wird und daher ein Abschaltmodul für Schattenwurf in die beantragten 
WEA zu installieren ist. Über die Nebenbestimmungen zum Schattenwurf ist gewährleistet, da ss solch ein 
Abschaltmodul installiert und entsprechend programmiert wird, so dass keine Überschreitungen an den 
Immissionsorten auftreten können. Die erfolgte Installation und Programmierung ist der Genehmigungs -
behörde vor Inbetriebnahme der WEA durch ei ne Fachunternehmererklärung/ -bescheinigung des 
Anlagenherstellers zu bescheinigen. Der Hersteller hat zu bescheinigen, dass die Anlagen in ihren 
�Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �(�O�H�P�H�Q�W�H�Q�� ���7�\�S���� �5�R�W�R�U�G�X�U�F�K�P�H�V�V�H�U���� �%�O�D�W�W�D�X�V�I�•�K�U�X�Q�J���«���� �X�Q�G�� �L�K�U�H�U�� �3�U�R�J�U�D�P�P�L�H�U�X�Q�J�� �P�L�W��
denjenigen Anlagen übereinstimmen, die in der der Genehmigung zugrundeliegenden Schattenwurf -
analyse der Fa. Lackmann Phymetric GmbH, 33100 Paderborn, Vattmannstraße 6,  Berichtnr.: LaPh_2020-
32_Rev.02, vom 03.04.2024 zugrunde gelegen haben. Weiterhin ist die entsprechend  der max. zulässigen 
Beschattungsdauer vorgenommene Einrichtung und Programmierung des Moduls nachzuweisen. Die 
Schattenwurfprognose wird damit Bestandteil dieser Genehmigung (Nebenbestimmung in Abschnitt III. 
Buchstabe B). Darüber hinaus sind weitere Nebenbestimmungen zur Vermeidung und Minimierung von 
Schattenwurf unter Abschnitt III. Buchstabe B) Nr. 3 verfügt worden.  
Eine Überwachung erfolgt dann durch die Genehmigungsbehörde anlassbezogen im Beschwerdefall. 
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.3.4  Stroboskopeffekt  

�ÅDa ich in der direkten Nachbarschaft der WKA wohne und von der Monströsen Größe der Anlage durch 
Infraschall und den Stroboskopeffek t direkt betroffen bin. �  ́
 
�ÅBei tiefstehender Sonne entsteht automatisch e in Stroboskopeffekt, der nachgewiesener Maßen das 
Gehirn (neurologisch) beeinträchtigt bis hin zu epileptischen Anfällen bei empfindlichen Personen. �  ́
 
�ÅDa wir in der Nähe der Gauseköte wohnen, haben wir Bedenken, dass die Wohnqualität hier stark leidet 
und es zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Wird es Probleme durch Infraschall, Schlagschatten 
und/ oder Stroboskopeffekt geben?�  ́ 
 
�ÅWie wollen sie d ie Familien und Kinder, die die Adlerwarte, den Vogelpark, die Externsteine und das 
Hermannsdenkmal besuchen oder im Teutoburger Wald spazieren gehen, vor den Gesundheitsgefahren 
wie Infraschall, Stroboskopeffekt , Microfaserabrieb, Beeinträchtigung des Gru ndwassers, Baulärm-
belästigung schützen? Schließlich sind das die Erholungsorte.�  ́ 
 
�ÅIst unter der Annahme, das derzeitige Bäume gefällt werden, aufgrund des Landschaftsprofils 
ausgeschlossen, dass es auf meinem Grundstück bei tief stehende Sonne im Winter  zum sog. 
Stroboskopeffekt  (Blitzen der Sonne hinter den W indradflügeln) kommt? Wurde das mit einem 
Computermodell überprüft? Welche Bereiche in der Stadt Detmold oder in Hiddesen, sind von diesem 
nervigen Effekt betroffen? �  ́
 
Bewertung der Einwendungen: 

Bei dem angeführten Stroboskop-�(�I�I�H�N�W���K�D�Q�G�H�O�W���H�V���V�L�F�K���X�P���G�H�Q���V�R�J�����Å�'�L�V�F�R-�(�I�I�H�N�W�´�����'�D�P�L�W���Z�H�U�G�H�Q���G�L�H��
entstehenden Reflexionen der Sonne an den Rotorblättern bezeichnet.  
 
�/�L�F�K�W�U�H�I�O�H�[�H���G�X�U�F�K���5�H�I�O�H�[�L�R�Q�H�Q���G�H�V���6�R�Q�Q�H�Q�O�L�F�K�W�V���D�Q���G�H�Q���5�R�W�R�U�E�O�l�W�W�H�U�Q�����Å�'�L�V�F�R-�(�I�I�H�N�W�´���E�]�Z�����6�W�U�R�E�R�V�N�R�S-
Effekt) werden seit 1998 durch die LAI [LAI 5 -1998] als Immission im Sinne des § 3 Abs. 2 BImSchG 
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angesehen. Dies ist auch unter Punkt 5.2.1.3 des WEA-Erl. 18 bestätigt. Der Disco-Effekt wird durch die 
standardmäßige Verwendung mittelreflektierender Farben, z.B. RAL 7035 -HR und matter Glanzgrade 
gemäß DIN 67530/ISO 2813-1978 bei der Rotorbeschichtung vermindert [LUA 2002, LAI 1-2020] und spielt 
daher heute k eine Rolle hinsichtlich einer Belästigung der Anwohner mehr (s. auch OVG NRW, Beschluss 
vom 14.10.2024 - 8 B 713/24.AK, openJur 2024, 9759, Rn. 67). Lichtreflexe auf Grund von Nässe oder 
Vereisung werden nicht berücksichtigt [LAI 1 -2020]. 
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.3.5  Befeuerung  

�Å�$�X�‰�H�U�G�H�P���Z�H�U�G�H�Q���Z�L�U���M�H�G�H���1�D�F�K�W���G�L�H���U�R�W�O�H�X�F�K�W�H�Q�G�H�Q���$�Q�O�D�J�H�Q���Y�R�U���$�X�J�H�Q���K�D�E�H�Q���´�� 
 
�Å�%�H�L���H�L�Q�V�H�W�]�H�Q�G�H�U���'�l�P�P�H�U�X�Q�J���R�G�H�U���1�H�E�H�O�W�D�J�H�Q�����L�Q���%�H�U�O�H�E�H�F�N���D�X�I���G�H�P���+�D�Q�J�V�W�H�L�Q���K�l�X�I�L�J�������V�L�Q�G���Z�L�U���D�O�O�H��
der Lichtverschmutzung durch die ständig  blinkenden Windrädern ausgesetzt. �  ́ 
 
�ÅSchlagschatten, Lichtverschmutzung  u. Lärmbelästigung bergen erwiesener gesundheitliche 
Probleme, denen ich nicht ausgesetzt werden möchte. �  ́
 
�ÅUmweltschonende Auflagen werden nicht eingehalten und verzögert  
Bei der Erörterung der Einwendungen gegen die WEA auf dem Bauerkamp im Bürgerhaus Schlangen vor 
gut 2 Jahren wurde durch Vertreter bzw. Mitarbeiter des Kreises mitgeteilt, dass bereits jetzt der 
Einbau von roten Warnblinklichtern auf WEA verboten sei, diese aber übergangsweise wegen 
Lieferschwierigkeiten noch eingebaut werden dürften. Ich stelle fest, dass von sämtlichen WEA im Raum 
Schlangen- Feldrom- Bad Lippspringe- Benhausen- Paderborn diese optische Belästigung weiterhin 
ausgeht und eine Umrüstung auf Infrarotwarnsysteme immer weiter hinausgezögert wird.  
Betroffenen Anwohner müssen daher davon ausgehen, dass auch für die geplanten WEA auf der 
Gauseköte diese optischen Beeinträchtigungen durch Blinkanlagen genehmigt würden. Ich bitte 
diesbezüglich Auskunft. �  ́ 
 
�ÅDie Sorge ist begründet, dass diese verzögerte Umsetzung von Schutzmaß-nahmen gegen optische 
Belästigung sich auch bei anderen Auflagen zum Schutz von Umwelt und Natur wiederholen wird.  
Den Investoren wird ein zu großer Spielraum eingeräumt, innerhalb dessen die technisch -mögliche 
Optimierung zum Emissionsschutz von WEA umgesetzt werden muss, dies geht zu Lasten der Interessen 
von Umwelt -, Naturschutz und Bevölkerung.  
Auch hier ist die Genehmigungsbehörde die einzige Inst anz, die einen Interessenausgleich herstellen 
kann und soll. Dies gilt insbesondere für die im Folgenden unter Punkt 4 aufgeführten Gefahren. �´ 
 
�ÅStörung des Wohlbefindens durch den Anblick des aufdringlichen Blinkens (tags und nachts) der 
Flugsicherungsbeleuchtung. �  ́
 
Bewertung der Einwendungen: 

Die Ausstattung von WEA mit einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ist eine Voraussetzung 
zur Weiterzahlung der EEG-Vergütung. Eine Durchsetzungsmöglichkeit für die Genehmigungs- und 
Überwachungsbehörden besteht hieraus nicht.  

Die Bundesnetzagentur hatte ursprünglich mit Beschluss vom 22.10.2019 die Umsetzungsfrist für die 
Ausstattung von WEA mit einer BNK zunächst um ein Jahr (bis zum Ablauf des 30.06.2021) verlängert.  
Aufgrund der zahlreichen Umsetzungsprobleme hat die Bundesnetzagentur mit Beschluss vom 05.11.2020 
festgestellt, dass der Umfang der am Markt angebotenen technischen Einrichtungen noch nicht 
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ausreichte, um alle Anlagen innerhalb der First mit einem BNK -System auszustatten. Mit Blick auf die 
prognostizierten Projektlaufzeiten von 6 �² 18 Monaten und dem daraus resultierenden Sturm auf die 
Genehmigungsbehörden hat die Bundesnetzagentur die Frist in den vergangenen Jahren daher mehrmals, 
letztmalig im August 2023 bis zum 01.01.2025 verlängert.  

Die Neufassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
(AVV) ist am 01.05.2020 in Kraft getreten. Die AVV regelt, welche Anforderungen die Systeme zur 
sogenannten bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) erfüllen müssen. Zur Akzeptanzsteigerung 
sollen die Lichter an Windenergieanlagen mittels BNK nachts nur noch dann blinken, wenn sich ein 
Flugobjekt nähert. Die Änderung der AVV wurde nötig, weil die Bundesregierung auch die Transponder -
technologie zur Umsetzung der BNK erlaubt hatte, obwohl dieser bislang die Zulassung fehlte.  

Die Art und Betriebsweise der Befeuerung wird jedoch grundsätzlich durch die zivile Luftverkehrsbehörde 
(Bezirksregierung Münster �² Dez. 26 Luftverkehr) vorgeschrieben. Die Bezirksregierung Münster wurde im 
Genehmigungsverfahren beteiligt und hat mit ihrer abschließenden Stellungnahme vom 26.06.2024 ihre 
Zustimmung zu dem Vorhaben erteilt und entsprechende Nebenbestimmungen vorgeschlagen.  

Aufgrund der Anlagendimension ist eine Befeuerung der Windenergieanlagen aus Gründen der 
Luftverkehrssicherheit zwingend erforderlich. Mit der immissionsschutzrechtlichen Ergänzung zu den 
Flugsicherheitsnebenbestimmungen (siehe Abschnitt III. Buchstabe B)) wird die Belästigungswirkung so 
weit verringert, dass diese nicht im Widerspruch mit den luftrechtlichen Nebenbestimmungen steht. Zur 
Verringerung der Belästigungswirkung wurde in dieser Genehmigung festgeschrieben, dass die 
Abstrahlung der Tages- und Nachtbefeuerung so weit wie möglich nach unten zu begrenze n ist. Die 
Lichtstärke ist mittels Sichtweitenmessgerät zu steuern. Zur weiteren Vermeidung von Belästigungen sind 
Windenergieanlagen untereinander in Ihrer Blinkfrequenz zu synchronisieren. Zudem ist die Betriebs -
dauer der Befeuerung mittels Dämmerungsschalter zu steuern, um eine möglichst geringe Einsatzzeit der 
Nachtbefeuerung zu erzielen.  

�'�L�H���0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W���H�L�Q�H�U���E�H�G�D�U�I�V�J�H�U�H�F�K�W�H�Q���%�H�I�H�X�H�U�X�Q�J���Z�L�U�G���D�N�W�X�H�O�O���Å�Q�X�U�´���G�X�U�F�K���G�D�V���(�(�*���J�H�I�R�U�G�H�U�W���X�Q�G���P�L�W��
Auswirkungen auf die Höhe der Vergütung gefördert.  

Der Anhang 6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen regelt 
nun die Anforderungen an die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK).  

Die Antragstellerin hat mit den Antrags - bzw. Herstellerunterlagen bereits Angaben zu einem mö glichen 
BNK-System vorgelegt. Die erforderliche Standortprüfung und Inbetriebnahme ist mit bestimmten 
Voraussetzungen verbunden, die durch entsprechende Nebenbestimmungen unter Abschnitt III. 
Buchstabe B) festgesetzt wurden.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und w erden daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.4  Abfallwirtschaft  

�Å�$�E�I�D�O�O�P�H�Q�J�H�Q���Q�D�F�K���$�X�‰�H�U�E�H�W�U�L�H�E�Q�D�K�P�H 
Der Antragsteller weist  lediglich daraufhin, dass nach endgültiger Außerbetriebnahme einer WKA diese 
fachgerecht demontiert werde.  
Fraglich ist, ob der Antragsteller vor dem Hintergrund der langen Betriebsdauer zu diesem Zeitpunkt 
überhaupt noch wirtschaftlich dazu in der Lage ist. Es ist zu befürchten, dass die öffentliche Hand die 
Kosten übernehmen muss oder eine Entsorgung gar nicht stattfindet. Der An tragsteller gibt keine 
finanziellen Sicherheiten dafür, dass die Demontage im Zweifel auch durch die öffentliche Hand und 
�R�K�Q�H���%�H�O�D�V�W�X�Q�J���G�H�U���6�W�H�X�H�U�]�D�K�O�H�U���G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W���Z�H�U�G�H�Q���N�D�Q�Q�����'�L�H���*�H�I�D�K�U���G�H�U���Å�3�U�L�Y�D�W�L�V�L�H�U�X�Q�J���G�H�U���*�H�Z�L�Q�Q�H��
und der Verstaatlichung der Verlu �V�W�H�´���Z�L�U�G���G�X�U�F�K���G�L�H���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H���+�D�Q�G���Q�L�F�K�W���N�R�Q�V�H�T�X�H�Q�W���X�Q�W�H�U�E�X�Q�G�H�Q���  ́ 
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�ÅGleichzeitig ist das Problem nicht gelöst, was mit den Teilen der WEAs passiert, wenn sie nicht mehr 
in Betrieb sind. Wir alle wissen, dass die Teile nicht recycelbar sind und sich nicht  zersetzen. / WKA 
sind nicht recycelbar. �  ́ 
 
�ÅDie Fundamente können nie wieder entfernt und Wald aufgeforstet werden. Lebensraum geht 
verloren. �  ́ 
 
�ÅAus welchen Materialien bestehen die WEAs?  
Sind die Baumaterialien der WEA recycelbar?�  ́ 
 
�ÅIn welcher Art is t ein Recycling der Windradflügel vorgesehen, wenn diese abgenutzt sind? Welche 
Firmen bieten dies an? Wie hoch sind die Kosten? Sind dazu bereits Verträge abgeschlossen? Wo sollen 
diese Flügel alternativ in Lippe oder in Deutschland deponiert werden, fall s ein Recycling nicht möglich 
ist?�  ́ 
�ÅDie WEA können später nach ihrem Betrieb nicht entsorgt werden, der Betonfuß verbleibt im Boden. �´ 
 
�ÅDie Entsorgung soll zukünftig optimiert werden, aber was ist mit heute, heute werden noch ein Groß 
an Flügeln nicht recycelt. �´  
 
�ÅDie Dauer von Windrädern ist maximal 20 Jahre. Danach Schrottberge ohne Ende! �  ́ 
 
�ÅFür unsere Nachkommen eine qualvolle Last, die müssen mit der Entsorgung der WEA fertig werden. �  ́ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Die Rotorblätter durchlaufen derz eit noch kein wirkliches Recycling und werden meist verbrannt oder im 
Ausland deponiert. Jedoch sind hier Lösungen in Sicht, da z. B. in Versuchsanlagen die Verbundstoffe mit 
bestimmten Harzen verarbeitet werden, die später aufgeschmolzen und dann die einz elnen Stoffe 
komplett wiederverwendet werden können.  
Ansonsten ist festzuhalten, dass alle sonstigen Teile, wie z. B. der Beton  und die Bewehrung aus den 
Fundamenten, die metallischen Bestandteile (Stahl, Kupfer, Aluminium u.  a.) des Turms sowie der 
Gondel, komplett recyclingfähig sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass 80-90 % einer WEA 
(massebezogen) recycelt werden können. 
Weiterhin gibt die untere Abfallwirtschaftsbehörde des Kreises Lippe an,  dass eine WEA in relativ kurzer 
Zeit in Gänze und vor Ort rückstandsfrei zurückgebaut werden kann.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.5  Wasserwirtschaft  

3.5.1  Mikrofaserabrieb - Grundwasserverunreinigung  

�Å�0�L�N�U�R�I�D�V�H�U�D�E�W�U�L�H�E�´�� 
 
�Å�,�F�K���E�L�Q���H�[�W�U�H�P���E�H�X�Q�U�X�K�L�J�W���Y�R�Q���G�H�U���7�D�W�V�D�F�K�H�����G�D�V�V���G�L�H���V�L�F�K���G�U�H�K�H�Q�G�H�Q���5�R�W�R�U�E�O�l�W�W�H�U���G�H�U���:�(�$���V�H�K�U���K�R�K�H�P��
Winddruck in der Höhe ausgeliefert sind und deren Material sich verbraucht schon nach relativ kurzer 
Zeit. Mit der Folge, dass es ein en Antrieb gibt der verbauten Stoffe wie Glasfaser oder Carbon in 
kleinsten Fasern. Diese Mikropartikel gelangen in die Luft und Tier und Mensch atmen das ein!! Auch 
werden diese Stoffe im Boden und im Trinkwasser eingelagert. Die verrotten nicht. Das mach t mir 
regelrecht Angst. Ich betreibe in meinem Garten Gemüseanbau. Kann ich in Zukunft das eigene Gemüse 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 121 von 265 

nicht mehr essen mit gutem Gewissen? Kann ich bald nicht mehr unser Detmolder Wasser so aus dem 
Hahn trinken? Wollen wir uns selbst vergiften? Ich bin bemüht in meinem Alltag Umweltschutz zu leben 
im Kleinen und wo immer ich kann. Wir Bürger werden auch dazu angehalten. Deshalb kann ich die 
�%�H�G�H�Q�N�H�Q�O�R�V�L�J�N�H�L�W���G�H�U���3�O�D�Q�H�U���X�Q�G���G�H�U���(�Q�W�V�F�K�H�L�G�H�U���L�Q���G�L�H�V�H�P���3�X�Q�N�W���Q�L�F�K�W���Q�D�F�K�Y�R�O�O�]�L�H�K�H�Q���´ 
 
�Å�%�H�V�R�Q�G�H�U�H�� �%�H�G�H�X�W�X�Q�J�� �L�V�W�� �Gem Wasserhaushalt/ Grundwasserhaushalt zuzumessen. Die Trinkwasser-
gewinnung für umliegende Ortschaften aus diesem Bereich - WSG in unmittelbarer Nähe der WEA - hat 
hohe Bedeutung. Es ist nachgewiesen, dass es von den Flügeln der WEA zu einem Eintrag von Mikroplastik 
in den Boden kommt. Wie giftig sind diese Stoffe, welche Auswirkungen, auch auf den Menschen können 
�V�L�H���O�H�W�]�W�O�L�F�K���K�D�E�H�Q�"�´�� 
 
�Å�:�H�L�O���G�L�H���:�(�$���S�D�X�V�H�Q�O�R�V�H�U���(�U�R�V�L�R�Q���G�X�U�F�K���G�H�Q���:�L�Q�G�����5�H�J�H�Q�����+�D�J�H�O���X�Q�G���6�F�K�Q�H�H���D�X�V�J�H�V�H�W�]�W���V�L�Q�G�����N�R�P�P�W��
es zum permanenten Abtr ag der Schutzversiegelung von Masten und Rotoren; zudem werden die 
Klingenblätter der u. a. aus Polyester gefertigten Rotoren verschlissen. Die Umweltbelastung durch 
diese schleichenden Gebrauchs- und Abnutzungserscheinungen sind immens: Bei einer 
Windenergieanlage mit 4 Megawatt fallen so allein 180 Kilogramm Feinstaub pro Jahr an. (Quelle: 
http://bremn.info/windkraft/ ����� ́
 
�ÅWie wollen sie die Familien und Kinder, die die Adlerwarte, den Vogelpark, die Externstei ne und das 
Hermannsdenkmal besuchen oder im Teutoburger Wald spazieren gehen, vor den Gesundheitsgefahren 
wie Infraschall, Stroboskopeffekt, Microfaserabrieb , Beeinträchtigung des Grundwassers , Baulärm-
belästigung schützen? Schließlich sind das die Erholungsorte. �  ́
 
�ÅÜber eine mögliche Betriebsdauer von ca. 20 Jahren entsteht, verursacht durch UV -Strahlung an der 
Oberfläche der Windflügel Mikroplastik, das über das Grundwasser auch im Trinkwasser und damit in 
den menschlichen Körper gelangen kann. Anliegende Gemeinden beziehen ihr Trinkwasser schon jetzt  
auch u. a. von der Gauseköte. Deshalb sollte nicht nur auf der Gauseköte, sondern auch der Wald als 
natürlicher Wasserspeicher vor WEA geschützt werden. Hinweis: Mikroplastik, Bispherol -A und PFAS sind 
als unendlich  eingestuft. Sie werden die Gauseköte kontaminieren  und das Grundwasser gefährden.�  ́
 
�ÅNicht nur der spätere Betrieb der geplanten WEA, sondern auch bereits in der Bauphase besteht die 
Gefahr, dass gefährdende Stoffe in die Umwelt geraten. Es werden mehrere Monate lang etliche 
Baumaschinen mit hydraulischen Einrichtungen im Einsatz sein. Dabei kann es leicht vorkommen, dass 
ein Hydraulikschlauch platzt oder eines der Fahrzeuge bei den ca. 1.000 notwendigen Materialfuhren 
mit schweren LKW eine beträcht liche Menge Diesel oder Öl verliert.  
Zu den beschrieben Umweltrisiken kommt hinzu, dass es zu erheblichen Bodenstörungen kommt, die 
nachfolgend zu massiven Nährstofffreisetzungen führen. Dies wiederum kann eine Erhöhung des 
Nitratgehalts im Grundwasser be wirken. �  ́
 
�ÅWie stark wird durch die Errichtung der WKA, durch deren Bau und durch deren folgenden Betrieb, 
unsere Trinkwasserqualität in Pivitsheide/ Hiddesen betroffen sein? Für die bessere Beurteilung Ihrer 
Antwort erwarte ich Angaben zu den aktuellen un d zu dem Vergleich mit Ihren zu erwartenden 
Messwerten vor und nach der Errichtung der geplanten WKA. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich 
mir vorbehalte, die angegebenen Messwerte zur zukünftigen Überprüfung und den Vergleich mit Ihren 
zu erwartend en Werten zu verwenden. �  ́ 
 
�ÅWie viele Kinder nutzt auch mein Hund gerne das schöne, klare, wild sprudelnde und wohlschmeckende 
Wasser (das weiß ich, weil auch ich es ab und zu trinke), zur Abkühlung. Wo sollen die Wildtiere trinken, 
viele Spuren aus dem Wald führen zum Bach?�´ 

http://bremn.info/windkraft/
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�ÅRichtlinie (EU) 2020/ 2184 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2020 über die 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Neufassung) (Text von Bedeutung für den EWR, 
Abs. 7, 17). Geschieht das auch in unserem Fall?�  ́
 
�ÅWas wenn doch Schmierstoffe in das Grundwasser geraten?�  ́ 
 
�ÅKönnen sie als Genehmigungsbehörde weitere irrreversible Schädigung hier auf den Grundwasser -
körper, die Grundwasserneubildung, als Folge dieser Baumaßnahme von Industrie Giganten wirklich 
verantworten? Sie laufen Gefahr, dass es zunächst zu einer Gewässerverunreinigung kommen kann und 
später zu einer Gesundheitsgefährdung für Menschen und Tier. In dem Moment in dem das Grundwasser, 
bzw. die Bäche, die Berlebecke oder das saubere Tr inkwasser eine hohe Kontamination z. B. von 
Mikroplastik aufweist! Gewässerverunreinigung ist ein Straftatbestand. �´ 
 
�ÅWelche Auswirkungen hat die Bodenversiegelung und der Abtrieb der Bauteile auf den Wasserhaushalt 
der Region und auf die Qualität des Quel lwassers der Berlebecker-Quelle?�  ́ 
 
�ÅAußerdem haben wir in Berlebeck einen Trinkwasserbrunnen, ich habe nachgelesen, das er 2/3 der 
Detmolder Haushalte versorgt, dann kann man nachlesen, das diese Flügel, die aus Harzen und Glasfaser 
bestehen, ähnlich wie im Schiffsbau, durch Witterungseinflüsse Mikroplastik verursachen, dieser wird 
durch die Winde fort getragen, fällt durch Regenfälle zu Boden und versickert. Genauso wie der 
natürliche Regen, aber dieses Mikroplastik ist schwer gesundheitsschädlich, es gel angt also nach einer 
Weile in unser Grundwasser und wird durch unsere Trinkwasserbrunnen in die Haushalte gepumpt. Wie 
wollen sie sicherstellen, dass dies uns nicht widerfährt? �  ́ 
 
�ÅWas sagen die Stadtwerke Detmold dazu, kann der neu errichtete Filter auch Mikroplastik 
herausfiltern? Was ist, wenn Messungen ergeben, dass das Trinkwasser verseucht ist, also die 
Konzentration zu hoch? Wird der Brunnen dann abgeschaltet, woher bekommen wir dann sauberes 
Trinkwasser und reicht es für alle Haushalte in Detmold? S auberes Trinkwasser  ist ein Grundrecht und 
im Grundgesetz verankert. Wollen Sie uns unserer Grundrechte berauben, in dem sie zulassen, dass 
Industrieanlagen errichtet werden dürfen, in einem WSG, von denen eine Gefahr für das Trinkwasser 
�D�X�V�J�H�K�W�"���>�«�@�  ́ 
 
�Å�'�L�H���5�R�W�R�U�E�O�l�W�W�H�U���V�R�O�O�H�Q���D�X�V���J�O�D�V�I�D�V�H�U�Y�H�U�V�W�l�U�N�W�H�P���.�X�Q�V�W�V�W�R�I�I�����*�)�.�����E�H�V�W�H�K�H�Q���>�«�@ 
 
Frage: Wie hoch ist die tatsächliche und gemessene Abrasion/ Abnutzung / Erosion der GFK Rotorblätter 
in welchem Zeitabstand? Gibt es hierzu Produkttestungen, Berechnungen oder  Forschungsergebnisse? 
Wenn ja, wurden diese dem Kreis vorgelegt? Wird der Kreis dies verlangen, um sich über die genaue 
Auswirkung auf die Umwelt in Hinblick auf den besonders schützenswerten Bereich Teutoburger Wald 
ein genaues Bild zu machen.  
Mittlerwe ile mehren sich die Berichte über eine hohe, besorgniserregende Menge an Mikroplastik durch 
Wind, Sonneneinstrahlung, Regen und weiteren physikalischen Einwirkungen auf das Material, welches 
den Boden verseucht und in das Bach-, Fluss- sowie Grundwasser em�L�W�W�L�H�U�W�����>�«�@�� 
 
�Ö Auch wenn die Menge in Vergleich zu Schuh- und Reifenabrieb marginal erscheinen möge, gebe ich 

zu Bedenken, dass diese Giftstoffe in ein unberührtes Naturschutzgebiet, umrandet von riesigen 
Waldflächen, also in einen Bereich in dem der Boden , das Grundwasser und die Luft am reinsten sind, 
�H�P�L�W�W�L�H�U�W�����>�«�@�� 

 
Frage: Zu welchen Einschätzungen gelangen die Kollegen der Stadtwerken wie hoch stufen sie die Gefahr 
durch Verunreinigung des Trinkwasser durch o. g. Abrasion ein? Welche Untersuchungen lie gen vor, 
können diese Anlage (v. g. Wasseraufbereitungsanlage in Berlebeck) erweitert werden, um Mikroplastik 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 123 von 265 

aus dem Grundwasser zu filtern? Welche Kosten kämen auf die Stadtwerke zu und wie würde dies 
finanziert werden können, in Anbetracht der derzeitig en wirtschaftlichen Lage? �  ́
 
�ÅWKA in Frankreich werden bereits rückgebaut. Es stellte sich nämlich heraus, dass sich beim Betreiben 
der Anlagen Mikropartikel von den Rotorblättern lösen, welche in den Boden und das Grundwasser 
sickern. Die Berlebecke ist in  unmittelbarer Nähe zu den geplanten WEAs und eine wichtige Ressource 
für das Trinkwasser Detmold. �  ́ 
 
�ÅDurch den Abrieb an den WKA entsteht eine enorme Umweltbelastung, die sich negativ auf die Luft, 
auf die Böden, das Wasser und damit auf den gesamten Nat urkreislauf auswirkt. �  ́ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Der Untergrund bzw. die anstehenden Böden bilden für einen möglichen Eintrag von Fein - und 
Feinstpartikeln sowie Schadstoffen in das Grundwasser eine wirkungsvolle natürliche Barriere. Der 
unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe liegen keine belastbaren Untersuchungen über den Eintrag von 
Mikroplastik in das Grundwasser im Zusammenhang mit dem Bau und Betrieb von Windenergieanlagen 
vor. Selbst für den Fall, dass sich Mikroplastikteile von der WEA lösen und auf den Boden gelangen ist es 
aufgrund der Reinigungswirkung des Untergrundes und der Entfernung zur nächstgelegenen 
Trinkwassergewinnungsanlage nahezu ausgeschlossen, dass diese Partikel in das Trinkwasser gelangen.  
 
Oberflächengewässer, die zu einer möglichen Verlagerung von Mikropartikeln führen könnte n, befinden 
sich nicht im Einwirkungsbereich der WEA.   
 
Darüber hinaus wird hinsichtlich des Abriebs von Mikroplastikpartikeln, die aufgrund der Erosion der 
Oberflächen von Rotorblättern entstehen können, auf die aktuelle, ständige und mittlerweile gefest igte 
Rechtsprechung des OVG NRW (seit 2021) verwiesen, nach der durch den Mikroplastikabrieb keine 
Rechtsverletzung von Dritten wegen unzumutbaren Beeinträchtigungen besteht.  
 
�Å�6�R�Z�H�L�W�� �H�V�� �/�X�I�W�Y�H�U�X�Q�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J�H�Q�� �E�H�W�U�L�I�I�W���� �N�R�Q�N�U�H�W�L�V�L�H�U�W�� �G�L�H�� �7�$�� �/�X�I�W�� �G�H�Q�� �%�H�J�U�L�I�I��der schädlichen 
Umwelteinwirkung. In Tabelle 1 zu Nr. 4.2.1 TA Luft sind Immissionswerte für Partikel PM10 und PM2.5 
festgelegt. Auch wenn Mikroplastikpartikel - wenn sie entsprechende Größen aufweisen - hierunter fallen 
mögen, lässt sich dem Vortrag der Klägerin nichts Substanziiertes dazu entnehmen, dass der Betrieb der 
streitgegenständlichen Windenergieanlagen auf ihren Grundstücken zu einer Überschreitung ebendieser 
Richtwerte führen könnte. Ihre Ausführungen beziehen sich lediglich allgemein auf möglic he Erosionen 
der Oberflächen von Rotorblättern und hierdurch freigesetzte Mikroplastikpartikel. Solche geben dem 
Senat keine hinreichend tragfähigen Anhaltspunkte für eine Richtwertüberschreitung im konkreten Fall 
zulasten der Klägerin. Dies gilt namentlic h in Anbetracht der Volatilität von Windgeschwindigkeit bzw. -
richtung und damit einhergehend der Nichtvorhersehbarkeit der Verteilung der Mikroplastikpartikel und 
der Vielzahl weiterer in Betracht kommender Emittenten.  
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 27. April 2023 - 8 D 368/21.AK -, juris Rn. 203.  
 
Auch die im Rahmen der Klagebegründung vom 6. März 2024 durchgeführten Hochrechnungen der 
Belastungen mit Mikropartikeln entbehren einer fachlichen Fundierung. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, 
weil die als Ausgangspunkt der Berechnungen herangezogene Kurzinformation der wissenschaftlichen 
Dienste des Bundestages vom 8. Dezember 2020 "Zu einem Einzelaspekt der Erosion von Rotorblättern 
von Windenergieanlagen" (WD - 3000 - 077/20) selbst davon ausgeht, dass Beschichtungsmaterialien aus 
Folien und Lacken in verschiedenen Forschungsprojekten optimiert werden, um witterungsbedingte 
Erosionen zu minimieren. Zudem sind danach die jährlichen Abriebwerte von Reifen und Schuhsohlen um 
ein Vielfaches (für Reifen circa 73 -fach, für  Schuhsohlen circa sechsfach) höher, auch wenn dieser 
Betrachtung für Windenergieanlagen eine "obere Abschätzung" zugrunde gelegt wird, bei der der 
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tatsächliche Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich unterschritten wird. Die Prozessbevoll -
mächtigten de r Beigeladenen haben in diesem Zusammenhang im Rahmen ihrer Klageerwiderung vom 
29. Mai 2024 (dort Seiten 9 ff.) ausführlich dargestellt, dass der von der Klägerin angenommene Umfang 
der Erosion von 62 kg Material pro Jahr und Windenergieanlage nicht wissenschaftlich fundiert und damit 
nicht haltbar sei. Die angenommene Erosionsrate beruhe auf einer Hochrechnung von Werten, die auf 
einen Beitrag zurückgehe, der aber überhaupt nicht das Ziel gehabt habe, die absolute Materialmenge, 
die durch Erosion abgetragen werde, zu ermitteln. Vielmehr sei es allein Ziel des zugrunde liegenden 
Beitrags gewesen, Unterschiede der Erosionsrate bei verschiedenen Regenmengen zu ermitteln. Dem hat 
auch die Klägerin nichts Substanzielles entgegengehalten.  
 
Soweit die Klägerin daneben eine Bodenkontamination durch die Belastung mit Mikroplastikpartikeln 
fürchtet, sind Mikroplastikpartikel, die durch Abrieb an den Rotorblättern von Windenergieanlagen 
freigesetzt werden und in den Boden gelangen können, keine Bewertungsparameter für  den 
Bodenzustand. Insbesondere ist das - ohnehin nicht drittschützende - Emissionsminimierungsgebot gemäß 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 BBodSchV nicht einschlägig, weil keine Erkenntnisse zu im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 BBodSchV krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden oder toxischen 
Eigenschaften von Mikroplastikpartikeln, die in besonderem Maße geeignet wären, schädliche 
Bodenveränderungen herbeizuführen, vorliegen.  
 
Vgl. OVG NRW, Urteile vom 27. April 2023 - 8 D 368/21.AK -, juris R n. 200 ff., vom 24. Februar 2023 - 7 
D 316/21.AK -, juris Rn. 177 ff., und vom 22. November 2021 - 8 A 973/15 -, juris Rn. 203 ff.  
 
Belastbare Anhaltspunkte, die eine andere Bewertung rechtfertigen könnten, hat die Klägerin durch die 
von ihr vorgelegten bz w. verlinkten Dokumente und sonstigen Quellen nicht - auch nicht mit ihrer 
weiteren Klagebegründung vom 12. November 2024 (dort insbesondere Seiten 11 ff.) - vorgetragen. 
Soweit sie teilweise gänzlich pauschal eine Vielzahl von Quellen benennt (siehe exemp larisch die Seiten 
85 und 86 der Klagebegründung vom 6. März 2024), genügt dies nicht den Vorgaben des § 67 Abs. 4 Satz 
1 VwGO. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, Sachvortrag aus pauschal in Bezug genommenem Vorbringen 
zu konkretisieren.  
 
Vgl. dazu bereits  OVG NRW, Urteil vom 27. April 2023 - 8 D 368/21.AK -�����M�X�U�L�V���5�Q���������������P�����Z�����1���µ 
 
Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 15.11.2024 - 22 D 227/23.AK, openJur 2024, 11275, Rn. 98-
104 
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.5.2  Austrocknung des Bodens  

�Å�0�L�W�W�O�H�U�Z�H�L�O�H���L�V�W���H�U�Z�L�H�V�H�Q�����G�D�V�V���L�P���:�L�Q�G�V�F�K�D�W�W�H�Q���Y�R�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N�V���G�L�H���1�L�H�G�H�U�V�F�K�O�l�J�H���V�L�F�K���Y�H�U�U�L�Q�J�H�U�Q���X�Q�G��
�G�L�H���%�|�G�H�Q���D�X�V�W�U�R�F�N�Q�H�Q�����'�D�V���V�L�Q�G���D�O�O�H�V���(�U�N�H�Q�Q�W�Q�L�V�V�H�����G�L�H���L�F�K���L�Q���,�K�U�H�P���*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q���Y�H�U�P�L�V�V�H���´�� 
 
�Å�,�Q�Z�L�H�Z�H�L�W���V�W�•�Q�G�H���H�Lne Beeinträchtigung von Boden und Grundwasser (z. B. durch Bodenversiegelung, 
�$�X�V�W�U�R�F�N�Q�X�Q�J���R�����l�������]�X���H�U�Z�D�U�W�H�Q�"�´�� 
 
�Å�(�L�Q���:�D�O�G�X�P�E�D�X�����$�Q�S�I�O�D�Q�]�X�Q�J���L�P���%�H�U�H�L�F�K���*�D�X�V�H�N�|�W�H���Z�L�U�G���Y�H�U�K�L�Q�G�H�U�W�����V�R���G�D�V�V���L�Q���:�D�U�P�S�K�D�V�H�Q���G�H�U���%�R�G�H�Q��
stärker austrocknet und Erosion zur Folge ha �W���´ 
 
�Å�:�(�$�� �N�|�Q�Q�H�Q�� ���H�U�Z�L�H�V�H�Q���� �G�H�Q���%�R�G�H�Q���D�X�V�W�U�R�F�N�Q�H�Q���X�Q�G���V�R�P�L�W���D�Q�G�H�U�H�Q���%�l�X�P�H�Q���G�D�V���:�D�V�V�H�U���H�Q�W�]�L�H�K�H�Q���� ����
�:�(�$���W�U�R�F�N�Q�H�Q���G�H�Q���%�R�G�H�Q���D�X�V���X�Q�G���Y�H�U�V�F�K�O�L�P�P�H�U�Q���G�D�V���:�D�O�G�V�W�H�U�E�H�Q���´ 
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Bewertung der Einwendungen: 

Der unteren Bodenschutz- und Wasserbehörde des Kreises Lippe liegen keine fachlich fun dierten 
Untersuchungen über Auswirkungen von WEA auf die Feuchtegehalte der vorhandenen Böden vor. Hier 
sind in erster Linie die möglichen Auswirkungen durch die Veränderung der meteorologischen 
Rahmenbedingungen maßgeblich.     
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.5.3  Überschwemmungen / Starkregenereignisse  

�ÅDes Weiteren gehört es zum Allgemeinwissen, dass sich das Risiko von Überschwemmungen erhöht, da 
mit jedem Quadratmeter versiegelten Waldb oden weniger Bodenfläche zu Versickerung zur Verfügung 
steht. Daher die Frage: Wie viele Quadratmeter Teutoburger Wald würden insgesamt für die Errichtung 
der geplanten 7 Anlagen und der Zufahrtwege versiegelt? �  ́
 
�ÅWie wirkt sich der Bau der 7 Anlagen auf d ie Hochwasserschutzlage der Umgebung aus? Aktuell hat der 
�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�� �H�L�Q�H�� �V�R�� �J�H�Q�D�Q�Q�W�H�� �Å�6�F�K�Z�D�P�P�I�X�Q�N�W�L�R�Q�´�� �I�•�U�� �6�W�D�U�N�U�H�J�H�Q���� �-�H�W�]�W�� �V�R�O�O�H�Q�� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H��
Flächen verdichtet werden. Funktioniert diese Schwammfunktion weiterhin ausreichend? Wodurch wird 
dann der wegfallende Hochwasserschutz ausgeglichen?�  ́ 
 
�ÅWerden Trinkwasser (Wasserschutzgebiet), die Luft und Boden durch Abtrieb von Mikroplastik und ggf. 
austretenden Öl stark gefährdet? Wird außerdem ein schädlicher Einfluss auf das Ökosystem des 
Waldbodens durch die Resonanzschwingungen der Masten erfolgen?�  ́ 
 
�ÅWas wird unternommen, im Auswirkungen der Resonanzschwingungen des Windrades über die 
Fundamente auf die Flora, Fauna und auf das Sicherverhalten des Grundwassers zu kompensieren. �  ́ 
 
�ÅDurch die Fundamente wird wertvoller Waldboden im Teutoburger Wald versiegelt, was wird 
unternommen, um zu verhindern, dass sich neue Bäche bilden und es an unerwarteten Stellen zu 
Erdrutschen kommt?�  ́ 
 
�ÅWie wird Starkregenfolgen auf dem verdichteten Waldboden, insb. den Wanderwegen begegnet? 
Wer kommt für die Schadensbehebung auf?  
Durch die Umsetzung des Vorhabens werden Böden im Bereich der geschotterten Flächen und temporärer 
Lager- und Montageflächen teilversiegelt und/oder verdichtet. Im Rahmen der nur temporären Nutzung 
werden die Böden nach Abschluss der Bautätigkeit wieder ge lockert und das für den Tragschichtaufbau 
abgetragene Bodenmaterial wieder eingebracht bzw. druckverteilender Überbau entfernt. Hierdurch 
kann es zu Veränderungen des natürlichen Bodenaufbaus kommen.  
Das Planungsgebiet ist durchsetzt mit Tälern durch die Wanderwege führen. Es ist zu beobachten, dass 
nach Regenguss mehr und mehr Material aus dem Wald geschwemmt wird. Die Wege werden durchfurcht 
oder matschig, es entsteht ein Gefahrenpotential und sie können nicht mehr begangen werden. Folge: 
der Naherholungswert unseres Waldes schwindet!  
Die WEA 06 steht sehr nah an der L937 auf dem Kamm. Zur einen Seite führt die Straße hinab nach 
Oesterholz, zur anderen Seite ins enge Tal nach Berlebeck. Es bleibt zu hoffen, dass wir hier keine 
Überflutungsereignisse wie i m Ahrtal erleben müssen. �  ́ 
 
�ÅDie Gauseköte ist ein Wasserschutzgebiet und als Trinkwasser- Gewinnungsgebiet für die Stadt Detmold 
und Bevölkerung unerlässlich. �  ́ 
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�ÅDie Versiegelung von riesigen Fläche mitten im Wald, mindestens 5.000 m²/ Anlage hat nicht n ur zur 
Folge, dass weniger Wasser im Erdboden versickern kann. Es fehlt auch die normalerweise vorhandene 
Verdunstungskälte im Wald, mit fatalen Auswirkungen auf die restlichen  Bäume, die Versiegelung trägt 
auch dazu bei, dass das Wasser schneller abfließt. Bei den immer häufiger auftretenden Starkregen -
ereignissen mit schlimmen Folgen für tiefer liegenden Gemeinden. �  ́ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Bei den konkreten Anlagenstandorten der WEA handelt es sich im Vergleich zum Gesamteinzugsgebiet 
um relativ kl einräumige Eingriffe außerhalb bebauter Bereiche, die keine nennenswerte n Auswirkungen 
auf die Folgen von Starkniederschlagsereignissen oder die Rückhaltefunktionen des Untergrundes haben.  
 
Die Anlagenstandorte befinden sich nicht im Einzugsgebiet der Tri nkwassergewinnungsanlagen der 
Stadtwerke Detmold (siehe: elwasweb.nrw.de).    
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.5.4  Hydrogeologisches Gutachten / Gründung  

�Å�%�H�L���G�H�P���%�D�X���H�L�Q�H�U���:�(�$���I�L�Q�G�H�W���H�L�Q���H�U�K�H�E�O�L�F�K�H�U���(�L�Q�J�U�L�I�I���L�Q���G�L�H Grundwasser schützende, überdeckende 
Bodenschicht statt. Folgende Gefährdung entstehen:  
- Der Flächenbedarf einer durchschnittlichen Anlage von 2,5 bis 3 Megawatt Leistung liegt bei mehr 

als 5.000 m². Diese Fläche beinhaltet die eigentliche Standfläche de r WEA sowie dauerhaft 
notwendige Rangier- und Montageflächen.  

- In Abhängigkeit vom Untergrund können Gründungsmaßnahmen im beträchtlichen Umfang, wie zum 
Beispiel tiefgreifende Pfahlgründungen, erforderlich werden. Am Beispiel einer 2,5 Megawatt - 
Anlage werden die Dimensionen deutlich: Ein Fundament  reicht etwa 4 m tief und hat einen 
Durchmesser von etwa 20 m. Bei instabilem Baugrund ist eine Untergrundertüchtigung in Form von 
bis zu 50 Bohrungen  erforderlich, die etwa 10 m tief sind und in die sog. Schott ersäulen  eingebaut 
werden. Für Tiefgründungen sollten daher bevorzugt Rammpfähle eingesetzt werden, die in den 
Boden einschlagen werden. 

 Meine Frage an den Kreis als Genehmigungsbehörde: Wie wirken sich erforderliche Bohrungen, 
Schottersäulen auf die Stan dorte der geplanten 7 WEA aus?- Die Gauseköte gilt als BSN-Fläche �² 
Naturflächen mit besonderem Naturschutz. Wie wirken sich die Baumaßnahmen z. B. Rammpfähle = 
�H�U�K�H�E�O�L�F�K�H�U���/�l�U�P�I�D�N�W�R�U���X�Q�G���(�U�V�F�K�•�W�W�H�U�X�Q�J���D�X�I���G�L�H���7�L�H�U�Z�H�O�W�����X���D�����)�O�H�G�H�U�P�D�X�V���X���Y���D�������D�X�V�"�´�� 

 
 
�ÅZweifel an Hydrogeologischen Gutachten des Projektierers  
- Durch die Baumaßnahmen werden definitiv Schadstoffe in das Grundwasser eingetragen.  
 Die Errichtung von leistungsstarken Windrädern stellt heutzutage nicht nur ein Gewichts -, sondern 

auch ein Volumenthema dar. Für ein Fundament, das vor Ort gegossen wird, werden etwa 1.300 m³ 
Beton zu transportieren, sind etwa 150 Fahrzeugladungen  und eine entsprechende Pumpleistung 
vor Ort notwendig. (Quelle: PT - Magazin Online) 

 Das entspricht bei 7 WEA eine Zufahrt - und Wegebelastung für die Gauseköte von 1050 
Betonmischfahrzeugen , die den Berg hinauffahren müssen, um die Baustellen zu erreichen. Für 
diese Herausforderung müssen Baustraßen bzw. verdichtete und befestigte Wege hergerichtet 
werden, welche nach Inbet riebnahme nicht zurückgebaut werden, da das Wegenetz für anfallende 
Wartungen, Baukräne etc. vorgehalten werden müssen.  - Steht das im Einklang mit der BSN -Fläche? 

- Baustelleneinrichtungen sowie Abstellplätze für Fahrzeuge und Maschinen, können zu Gefähr dungen 
führen, insbesondere wenn standortbedingt größere Bodenveränderungen notwendig werden. 
Hierdurch kann die natürliche Schutzfunktion des Bodens erheblich gemindert werden.  
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- Bei WEA müssen für Bau, aber auch für den Betrieb (Wartung, Ölwechsel), schw erlastfähige 
Zufahrten und Plätze hergestellt werden, die Tragfähigkeiten bis zu 150 t und Kurvenradien bis zu 
50 m aufweisen. Bei Errichtung einer WEA in Wald wären Rodungen im Umfang von etwa 1 ha je 
Anlage erforderlich. Dabei kommt es zu erheblichen Bod enstörungen mit nachfolgender massiver 
Nährstofffreisetzung. Als Gegenmaßnahme kann bspw. eine restlose Entfernung des Oberbodens 
erforderlich werden. (Quelle: Wasse rverbandstag.de)�  ́ 

 
�ÅIst das hydrogeologische Gutachten des Projektierers (Westfalenwind/ H aus zur Lippe) 
ausreichend für eine Genehmigung?  Als betroffener Bürger fordere ich die Genehmigungsbehörde 
�Å�.�U�H�L�V���/�L�S�S�H�´���D�X�I�����V�L�F�K���Q�L�F�K�W���D�X�I���H�L�Q���H�L�Q�]�H�O�Q�H�V���*�$���G�H�V���3�U�R�M�H�N�W�L�H�U�H�U�V���]�X���Y�H�U�O�D�V�V�H�Q. Es sollte mindestens 
ein weiteres unabhängiges hydrogeologisches GA herangezogen werden. Begründung: Die geplanten WEA 
befinden sich in einem Karstgebiet. Typisch sind extrem hohe Abstandsgeschwindigkeiten des 
Grundwassers und eine hohe Durchlässigkeit. In den Untergrund gelangte Schadstoffe sind in nur kurzer 
Zeit in d en Trinkwassergewinnungsanlagen. Dieses hätte zur Folge, dass neben der Umweltbelastung für 
den Waldboden, auch die Stadtwerke DT eine zusätzliche Belastung/ Herausforderung zur Sicherstellung 
der Trinkwasserqualität aufwenden muss, welches auf die Bürger,  in Form einer Erhöhung der 
Verbrauchskosten umgelegt werden wird.  
 
Aus welchem Jahr stammt das hydrogeologische Gutachten zur Festsetzung bestehenden 
Wasserschutzgebietes auf dem möglichen Gebiet der WEA Gauseköte?  
Hier zweifle ich die vorliegende Festsetzung des bestehenden Wasserschutzgebietes an. Ich fordere den 
Kreis als Genehmigungsbehörde auf, die Festsetzung des bestehenden Wasserschutzgebietes nach dem 
heutigen Stand der wissenschaftlichen Methoden  erneut zu prüfen, d. h. unter Anwendung von 
Markierungsversuchen hinsichtlich der Abstandsgeschwindigkeit des Grundwassers und den entsprechen-
den Jahreszeiten, d. h. auch oder in Niederschlagsreichen Jahreszeiten. Das vorliegende GA, welches 
dem Anschein nach, als Vor- oder Grundlage des Projektierer - Gutachten diente, stammt aus Ende der 
1970er Jahre. Vergl. Hierzu: GA/ WSG 411807 Schlangen- �Å�2�U�G�Q�X�Q�J�V�E�H�K�|�U�G�O�L�F�K�H�� �9�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�� �]�X�U��
Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen der 
Gemeinde Schlangen, Kreis Lippe (Wasserschutzgebietsverordnung Schlangen) vom 12. November 1976, 
Der Regierungspräsident - Obere Wasserbehörde - (Az.: 54.1 - �������������������6�F�K�������´���E�H�]�L�H�K�W���� 
Ich bitte um Klärung und Prüfung, ob der Kreis als Genehmigungsbehör de, ein vorangegangenes 
hydrologisches GA, welches vor  dem 12.11.1976  von der Bezirksregierung Detmold in Auftrag gegeben 
wurde, im Zusammenhang der Errichtung der 7 möglichen WEA auf der Gauseköte, heran zu ziehen ist.  
 
In diesem Kontext habe ich von der BzRg. Detmold, Dezernat 54 , ein vorangegangenes Gutachten 
angefordert. In dem Begleitschreiben von der BzRg steht:  
�Å�,�Q�� �G�H�Q�� ���������H�U�� �-�D�K�U�H�Q�� �K�D�E�H�Q�� �G�L�H�� �6�W�b�:�$�� �G�L�H�� �K�\�G�U�R�J�H�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q�� �*�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q�� �I�•�U�� �G�L�H�� �6�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�V�D�X�V-
weisungen noch selbst bearbeitet, sodass es keine externen umfänglichen Gutachten aus dieser Zeit gibt. 
So waren relativ kurze Erläuterungen der Geologie und Hydrogeologie sowie die Begründung zur 
�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q�D�E�J�U�H�Q�]�X�Q�J���•�E�O�L�F�K���´ 
 
Hieraus lässt sich schließen, dass die Wasserzone II womöglich größer ist als angenommen und demnach 
neu bewertet werden müsste und somit das Bauvorhaben im Grunde nicht zulässig ist. Dies muss von 
der Genehmigungs-behörde Kreis Lippe zwingend überprüft werden, (s. o. durch wissenschaftliche 
Methoden nach dem heutigen Stand der Technik - und nicht durch ein Gutachten des Projektierers). �  ́
 
�ÅWarum wurden die Messungen für das Hydrogeologische Gutachten unterbrochen? Warum wurde 
nur bis in eine Tiefe von 16 m untersucht? Werden Untersuchungen nachgeholt und Ergebnisse 
nachgereich t? 
Die Messungen erfolgten nicht für alle WEA Standorte. Die Gründung von WEA dieser Dimensionen gehen 
weit über diese Tiefe hinaus.  
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Die geplanten Anlagen sollen im Wassereinzugsbereich der Stadt Detmold gebaut werden. Immerhin 
wird 1/3 des benötigten Trin kwasser der Detmolder Bürger durch die Stadtwerke Detmold an den 
Berlebecker Quellen gewonnen. Die Versiegelung des Waldbodens auf einer Fläche von 215 ha für die 
sieben WEA hat mit Sicherheit negative Auswirkungen auf die Menge und Qualität des Wassers.  
Die Versiegelung einer Fläche von 7 x 5.000 m² / Anlage hat zur Folge, dass weniger Wasser im Erdboden 
versickern kann und das Wasser oberflächlich schneller abfließt. Jede Versiegelung des Waldbodens 
trägt zur Verschlechterung unserer Wasserversorgung bei. �  ́ 
 
�ÅUnter Punkt 3 Lage der Anlagenstandorte und der WSG  werden Fotos aufgeführt, die datiert sind auf 
den Erkundungszeitpunkt Januar / Februar 2021. Dies entspricht nicht mehr den Tatsachen, denn in den 
letzten 3 Jahren hat der Bewuchs deutlich zugenommen .�  ́ 
 
�ÅUnter Punkt 4 Geologie, erkundeter Bodenaufbau, 4.1 Geologische Einordnung  wird lediglich auf 
den Brunnen in Oesterholz verwiesen, nicht jedoch auf das Trinkwassereinzugsgebiet Richtung 
Berlebeck.�  ́
 
�ÅWie groß ist die versiegelte Fläche wirklich? Es fehlt etwa ein Fußballfeld in den Antragsunterlagen, 
welche nicht wieder zu finden sind. (15.7 Tab. 2).  
Abgesehen davon zweifele ich die zugrundgelegte Fläche an, sie ist deutlich zu gering eingestuft, es 
fehlt die korrekte Aussage über die tatsächliche Ro dung für die Sonderfahrzeuge. �  ́ 
 
�ÅVon welchem Umfang und von welcher Relevanz wird hier ausgegangen? Wo fängt diese an und wo hört 
er auf, wie verhält sich dieser Umfang bzw. diese Relevanz im Zusammenhang mit den bereits 
errichteten WEA auf dem gesamtem  Bereich auch Bauernkamp und weitere. Sie stehen im nahezu selben 
Wassereinzugsgebiet.�  ́ 
 
�ÅIm Schallgutachten (2021) wird auf bereits bestehende Anlagen eingegangen. Aus welchem Grund 
geschieht diese nicht in Bezug auf die Randbedingungen im geologischen Gutachten? In Bezug auf 
Geologie, Grundwasserüber-deckung, Hydrogeologie sowie Trinkwasser und Heilquellenschutzgebiet? �  ́ 
 
�ÅHierzu fordere ich dringend valide Einschätzung, insbesondere im Hinblick auf die Standdauer der WEA. 
�>�«�@ 
Wer gibt eine aussagefähige Schlussprognose ab, die alle errichteten WEA mit einschließen, auch 
außerhalb des beantragten Bereiches? 
Wer kontrolliert während der Baumaßnahme, dass die erdverlegten Leitungen nach Stand der Technik 
ausgeführt und sichergestellt werden? Wer haftet bei N icht -Kontrolle?�  ́ 
�ÅUnter Punkt 4.2 Baugrunderkundung, 4.2.1 Erkundungsprogramm wurde nur bei 5 Standorten über 
widerstandsgeoelektrische Messungen berichtet.  
Was ist mit den übrigen Standorten? Auch wenn die Standorte 2, 11  und 13 gestrichen werden können,  
bleiben die Standorte WEA 08 und 09!  
War der Untersuchungszeitraum gut gewählt, gerade zu dieser Zeit war Winter und es gab Bodenfrost, 
dies wirkt sich sicherlich anders aus, als zu Zeiten bei milderen Temperaturen, hohen Niederschlags -
mengen oder im Hochsommer, wo der GW-Spiegel durch Trockenwetter abfällt. Ist hier nicht eine 
ganzheitliche Messung über alle Jahreszeiten nötig, die unterschiedliche GW -Stände abbildet?�  ́ 
 
�ÅSind WEA 04 und 06 durch sandigen Untergrund ohne eine untere Begrenzung überhaupt bebaubar, bei 
den Tonnen ans Gewicht, die hierauf errichtet werden sollen? �  ́ 
 
�ÅEs wurden keine geophysikalischen Messungen vorgenommen an den Standorten WEA 01, 06, 08 bis 10 
und 12. Das heißt für WEA 06 und 08 fehlen die Messungen. Ich fordere diese nachzuholen.�  ́ 
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�ÅAus welchem Grund wurde die Messkampagne unterbrochen? Wie die Messung anlässlich der aktuellen 
Anträge neu aufgenommen, wann, vor Baubeginn?�  ́ 
 
�ÅWEA 03 �² besonders sorgfältiges Augenmerk auf die Verhältnisse des Untergrundes beim Aushub . 
Wer kommt dafür in Frage? Feste Parameter oder Einschätzung subjektiver Natur? �  ́ 
 
�ÅWEA 04 �² Vor der Erarbeitung eines Gründungskonzeptes sollte dieser Standort weiter untersucht 
werden.  
Wird dieser Standort erneut und näher untersucht? Störungszone für die  Standsicherheit?�  ́ 
 
�ÅWEA 05 �² Die geoelektrischen Messungen verzeichnen ausnahmsweise keine Anzeichen für Störungen.�´ 
 
�ÅWEA 06 �² eine Auswertung des spezifischen elektrischen Widerstands erfolgte nicht. Wird dies 
nachgeholt? Wie wirken sich die bisherigen  Ergebnisse auf die Standsicherheit aus? Tonnen schwere WEA 
auf Fein- bzw. Mittelsand? �  ́
 
�ÅWEA 08 �² Beim Aushub der Fundamentgrube sollte ein besonders sorgfältiges Augenmerk auf die 
Verhältnisse des Untergrundes gelegt werden.  
Wer kommt dafür in Frage? Feste Parameter oder Einschätzung subjektiver Natur? �  ́
 
�ÅWEA 08 - eine Auswertung des spezifischen elektrischen Widerstands erfolgte nicht. Wird dies 
nachgeholt?�  ́ 
 
�ÅWEA 09 - eine Auswertung des spezifischen elektrischen Widerstands erfolgte nicht. Wird dies 
nachgeholt?�  ́ 
 
�ÅWie tief ist der zu erwartende Aushub tatsächlich für die nötige Standfestigkeit der 7 geplanten WEA? 
Ist sozusagen ein Tagebau von Nöten? Ist die Auffüllung mit Beton effizient? Oder ist dieser Untergrund 
alles andere als hilfreich und sinn voll, wenn von Ressourcen schonendem Umgang ausgegangen wird?�  ́ 
 
�ÅFragestellungen einer Einwenderin zum Hydrogeologischen Gutachten  

Kap. 4.1 
Laut diesem Gutachten entnehme ich, dass die WEA auf diesem Standpunkt nicht stehen können: 
Entfestig, Überlagerung en, Dünen- und Nachtschüttung, Lösungsgefährdet/ Verkarstung. Bei unter -
irdischer Auslaugung derartiger Gesteine können Erdfälle, Dolinen oder Vergleichbare Subrosions -
erscheinungen auftreten.  
 
Wieviel Beton wird benötigt, um die Anlagen standfest zu bekommen? 
Wie tief gehen die zusätzlichen Pfähle in den Boden?  
Wieviel Pfähle pro Anlage werden benötigt?  
Was passiert, wenn eine Wasserader getroffen wird und somit das Trinkwasser umleitet?  
 
WEA 04 soll weiter untersucht werden.  
Wurde dies gemacht? 
Wo kann man das Ergebnis nachschauen?�  ́ 
 
�ÅWEA 03 und WEA 07 soll sorgfältiges Augenmerk auf die Verhältnisse des Untergrundes gelegt werden.  
Was ist, wenn man feststellt, dass die Anlagen nicht halten werden? �  ́ 
 
�ÅWEA 06, WEA08, WEA09 sind noch nicht dokumentiert, da der Vorgang abgebrochen wurde.  
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Wann werden die Messungen vorgelegt? 
Gibt es da eine separate Offenlegung?�  ́ 
 
�ÅKap. 5.3 
Wo und wann werden die detaillierten Informationen zum Grundwasserflur -abstand bzw. 
Langzeitmessungen einzusehen sein?�  ́
 
�ÅKap. 7.1 
Was passiert, wenn doch etwas ins Grundwasser gelangt? 
Wer bezahlt den Schaden? 
Das freigesetzte Mikroplastik, von den Rotoren der Anlagen, wird auf kurz oder lang ins Trinkwasser 
gelangen. Wie will man das verhindern?  
Was passiert mit dem Fundament, doch eine Wasserader, die zur Trinkwasserversorgung dient, trifft?  
Durch einen Brand an der Anlage wird das Löschwasser ins Trinkwasser gelangen. Wie viel mehr Aufwand, 
zur Reinigung, ist von Nöten?�  ́ 
 
�ÅKap. 7.2 
Wird der Präventivvorschlag, eines Schüttkegels, in Betracht gezogen?�  ́ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Zum Zeitpunkt des Erörterungstermins waren die Unterlagen zur Hydrogeologie nicht vollständig. Die 
untere Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe hatte der Antragstellerin die Nachforderungen der 
unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe weitergeleitet. Ein Nachtrag lag zum Zeitpunkt des 
Erörterungstermins noch nicht vor.  
 
Im Rahmen des Erörterungstermins führte der Fachgutachter der Antragstellerin aus, dass die Unter -
suchungen beauftragt worden seien, die Gründungskonzepte würden entwickelt und erarbeitet. Die 
Standorte würden voraussichtlich Gründungsfähigkeit bieten. Die Art und Weise der Gründung stehe zu 
diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht fest.  
 
Im Nachgang zum Erörterungstermin hat die Antragst �H�O�O�H�U�L�Q���G�D�V���Å�+�\�G�U�R�J�H�R�O�R�J�L�V�F�K�H���*�X�W�D�F�K�W�H�Q�����6�F�K�O�D�Q�J�H�Q��
�² Windpark Gauseköte �² Errichtung von 7 Windenergieanlage, hier: Hydrogeologisches Gutachten mit 
�%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���G�H�V���*�H�I�l�K�U�G�X�Q�J�V�S�R�W�H�Q�W�L�D�O�V�´����des Büros BBU Dr. Schubert GmbH, Gutachten Nr.: hga220452-
3, vom 20.11.2024, vorgelegt.  
Das Gutachten wurde durch die untere Wasserbehörde des Kreises Lippe und den beauftragten Gutachter 
der Gemeindewerke Schlangen geprüft.  
 
Die vorliegenden hydrogeologischen Gutachten und Stellungnahmen der Antragstellerin sowie des von 
den Gemeindewerken Schlangen beauftragten Hydrogeologen setzen sich insbesondere mit der Frage der 
möglichen Beeinträchtigung der vorhandenen Wassergewinnungsanlagen durch die Errichtung und den 
Betrieb der WEA auseinander. Die möglichen Gefährdungen wurden erkannt und sollen durch die von der 
Antragstellerin geplanten Maßnahmen bzw. in diesem Genehmigungsbescheid unter Abschnitt III. 
Buchstabe G) festgesetzten Nebenbestimmungen vermieden bzw. minimiert werden. Aus Sicht der 
unteren Wasserbehörde des Kreises Lippe kann somit das Risiko der Gefährdung des Grundwassers auf 
ein zumutbares und verhältnismäßiges Mindestmaß reduziert werden.  
 
�'�D�V���*�X�W�D�F�K�W�H�Q���]�X�U���1�H�X�I�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�V���:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�V���Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´���Y�R�P���%�•�U�R���6�F�K�P�L�G�W���X�Q�G���3�D�U�W�Q�H�U��
GmbH, Bielefeld, stammt  aus dem Jahr 2016 und ist damit als aktuelle Planungsgrundlage einzustufen. 
Zweifel an der Richtigkeit dieses Gutachtens, das im Auftrag der Gemeindewerke Schlangen GmbH 
erstellt wurde, liegen nicht vor.    
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Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.5.5  Grundwasserschutz - Verschiedenes  

�Å�,�V�W�� �D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�� �J�H�V�L�F�K�H�U�W���� �G�D�V�V�� �G�D�V�� �*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�� �Z�H�O�F�K�H�V�� �G�L�H�� �2�U�W�H�� �6�F�K�O�D�Q�J�H�Q���� �%�D�G�� �/�L�S�S�V�S�U�L�Q�J�H�� �X�Q�G��
Paderborn versorgt, nicht durch die Versiegelung großer Waldflächen und durch eventuelle Unfälle mit 
austretenden Schadstoffen nachhaltig zerstört werden könnt �H�"�´�� 
 
�Å�:�H�L�W�H�U�K�L�Q�� �L�V�W�� �X�Q�N�O�D�U���� �Z�H�O�F�K�H�� �$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q�� �D�X�I�� �G�D�V�� �:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �H�L�Q�� �%�D�X�� �G�H�U�� �:�(�$�� �D�Q�� �G�H�P��
�J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���6�W�D�Q�G�R�U�W���K�l�W�W�H���´�� 
 
�Å�,�Q���1�5�:���V�L�Q�G���:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]-, Überschwemmungsgebiete und Oberflächengewässer besonders geschützt. 
Auch WEA dürfen dort nicht oder nur unter strengen Voraussetzungen errichtet und betrieben werden. 
�:�H�O�F�K�H���V�W�U�H�Q�J�H�Q���9�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���K�L�H�U���H�U�I�•�O�O�W�"�´�� 
 
�Å�5�L�H�Vige Mengen Rohöl könnten austreten. Ist sichergestellt, dass das Ökosystem Wald dadurch nicht auf 
�O�D�Q�J�H���-�D�K�U�H���]�H�U�V�W�|�U�W���Z�L�U�G�"�´�� 
 
�Å�'�H�U���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G���X�Q�G���G�D�V���(�J�J�H�J�H�E�L�U�J�H���V�L�Q�G���G�H�U���*�D�U�D�Q�W���G�D�I�•�U�����G�D�V�V���H�V���L�Q���G�H�U���5�H�J�L�R�Q���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G��
Trinkwasser gibt, indem durch  Steigungsregen über den Höhenzügen das Grundwasser in der Region 
aufgefüllt wird. So ist das Paderborner Tiefenwasser über Jahrtausende hinweg entstanden und 
regeneriert sich fortlaufend über die Niederschläge, die im Karstgebiet der Egge abregnen und 
versickern. Dieses Wasser ist die Grundlage für die Wasserversorgung von den angrenzenden Kommunen 
und Paderborn. 
Deshalb muss zwingend und langfristig der Kamm der Egge und des Teutoburger Waldes vor Bebauung 
�X�Q�G���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�U���1�X�W�]�X�Q�J���J�H�V�F�K�•�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q���´�� 
 
�Å�%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J���G�H�V���*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�V�´�� 
 
�Å�*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U���Z�L�U�G���Z�H�Q�L�J�H�U���]�X�U���9�H�U�I�•�J�X�Q�J���V�W�H�K�H�Q�����G�D���G�X�U�F�K���G�L�H���9�H�U�V�L�H�J�H�O�X�Q�J���G�H�V���%�R�G�H�Q�V���5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U��
oberirdisch schnell abgeführt wird und spätestens in der Berlebecke zu Überschwemmungen führt, die 
dann noch viel häufiger �D�X�I�W�U�H�W�H�Q���´�� 
 
�Å�:�L�U���E�H�]�L�H�K�H�Q���X�Q�V�H�U���:�D�V�V�H�U���Y�R�Q���G�H�Q���%�H�U�O�H�E�H�F�N�H�U���4�X�H�O�O�H�Q�����,�F�K���E�H�I�•�U�F�K�W�H���V�W�D�U�N�H���9�H�U�V�F�K�P�X�W�]�X�Q�J�H�Q���G�X�U�F�K��
das ablaufende Oberflächenwasser sowie bei langen Trockenphasen nicht ausreichendes Grundwasser 
�I�•�U���X�Q�V�H�U�H���+�D�X�V�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J���´�� 
 
�Å�8�Q�G���R�E�Z�R�K�O���H�V���G�D �M�D���D�X�F�K���Q�R�F�K���G�L�H���H�X�U�R�S�l�L�V�F�K�H���:�D�V�V�H�U�U�D�K�P�H�Q�U�L�F�K�W�O�L�Q�L�H���J�L�E�W�����G�L�H���E�H�V�D�J�W���Å�'�L�H���5�H�V�V�R�X�U�F�H��
�:�D�V�V�H�U�� �V�R�O�O�� �O�l�Q�G�H�U�•�E�H�U�J�U�H�L�I�H�Q�G�� �X�Q�G�� �Q�D�F�K�K�D�O�W�L�J�� �E�H�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q�´���� �'�D�E�H�L�� �V�R�O�O�� �G�L�H�� �|�N�R�O�R�J�L�V�F�K�H��
Funktionsfähigkeit der Gewässer erhalten bleiben. In einem guten Zustand s ind Oberflächengewässer 
laut (dem) Bundesministerium für Land - �X�Q�G���)�R�U�V�W�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W���G�D�Q�Q�����Å�Z�H�Q�Q���L�K�U�H���/�H�E�H�Q�V�J�H�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W�H�Q����
�L�K�U�H���6�W�U�X�N�W�X�U���X�Q�G���G�L�H���F�K�H�P�L�V�F�K�H�Q���,�Q�K�D�O�W�V�V�W�R�I�I�H���Y�R�Q���0�H�Q�V�F�K�H�Q���Q�X�U���J�H�U�L�Q�J���E�H�H�L�Q�I�O�X�V�V�W���Z�H�U�G�H�Q���´���0�L�W���G�H�P��
Ziel der Umsetzung bis 2027. Das sehe ich durch den massiven Eingriff in die Bodenstruktur aufgrund 
der geplanten WEAs und der notwendigen Zuwegungen nicht gegeben! Da nutzt auch keine Goldmedaille 
beim Hitze -Check. Auch kann durch Rodung und Verdichtung Regenwasser vom Waldboden nicht mehr 
ausreichend aufgenommen werden. Wir spüren das bereits jetzt schon deutlich, weil vermehrt große 
�0�H�Q�J�H�Q���D�X�V���G�H�P���:�D�O�G���D�E�I�O�L�H�‰�H�Q���´�� 
 
�Å�:�L�H���S�D�V�V�W���G�D�V���]�X�P���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���$�X�V�E�D�X���G�H�U���:�(�$���]�X�V�D�P�P�H�Q�" 
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Bei allem Respekt, dies ist ein immenser Eingriff in den Boden - und in den Wasserhaushalt und beeinfluss 
daher maßgeblich die Struktur der naheliegenden Gewässer, so auch das dort gewonnene Grundwasser. 
�=�X�G�H�P���Z�H�U�G�H�Q���G�X�U�F�K���G�L�H�V�H�Q���(�L�Q�J�U�L�I�I���G�D�X�H�U�K�D�I�W���,�Q�K�D�O�W�V�V�W�R�I�I�H���H�L�Q�J�H�E�U�D�F�K�W���´�� 
 
�Å�)�•�U���G�D�V���%�H�U�O�H�E�H�F�N�H�U���7�U�L�Q�N�Z�D�V�V�H�U���E�H�V�W�H�K�W���G�X�U�F�K��das in den Generatoren der Windturbinen benötigte Öl 
(ca. 500 Liter/Anlage) auch potentiell Gefahr, denn immer wieder tritt Öl aus und verseucht das 
�:�D�V�V�H�U���´ 
 
�Å�'�L�H�� �(�U�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �G�H�U�� �J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�� �:�(�$�� �L�Q�N�O�X�V�L�Y�H�� �G�H�U�� �Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�H�Q�� �=�X�Z�H�J�X�Q�J�H�Q�� �G�L�U�H�N�W�� �D�P�� �:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]-
geb�L�H�W���J�H�I�l�K�U�G�H�W���G�D�V���*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U���I�•�U���G�L�H���G�X�U�F�K���G�D�V���:�D�V�V�H�U�Z�H�U�N���%�H�U�O�H�E�H�F�N���Y�H�U�V�R�U�J�W�H�Q���2�U�W�V�W�H�L�O�H���´ 
 
�Å�5�H�F�K�W���D�X�I�� �V�D�X�E�H�U�H�V���7�U�L�Q�N�Z�D�V�V�H�U���Z�X�U�G�H���G�X�U�F�K���G�L�H���8�1-Vollversammlung als Menschenrecht anerkannt. 
Werden sie Messungen veranlassen, die sicherstellen, dass das heute saubere Trinkwasser auch zukünftig 
sauber bleibt? 
Es ist so, dass es nachgewiesen ist, das die Abrasion der Flügel zu einem Eintrag von Mikroplastik in das 
unmittelbar betroffene Gebiet führt, die Landwirte, sind schon heute gezwungen, ihr Erdreich unter 
den Anlagen teuer zu entsorgen, da es für den Anbau von Nahrung für den Menschen nicht mehr 
verträglich ist. Es ist faktisch verseucht. Eben dies wird, so dann diese Giganten errichtet werden 
würden, auch mit dem Erdreich im Teutoburger Wald passieren und es ist nur eine Frage der Zeit, wann 
sich die ersten Spuren im Trinkwasser messen lassen. 
Wäre ich betroffen würde ich gegen sie klagen, da hier von Vorsatz auszugehen ist. Das Wissen hierüber 
liegt bereits vor und Handeln wider besseren Wissens ist ein vo �U�V�l�W�]�O�L�F�K�H�V���+�D�Q�G�H�O�Q���´ 
 
�Å�,�����0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���G�H�U���.�O�L�P�D�I�R�O�J�H�Q�D�Q�S�D�V�V�X�Q�J���X�P�V�H�W�]�H�Q�����9�H�U�G�X�Q�V�W�X�Q�J���X�Q�G���*�:-Neubildung sichern!  
- Führen des Wasserbilanznachweises nach DWA A 102-4: Regenwasserbewirtschaftungsflächen in 

ausreichendem Maße ausweisen 
- Raumbedarf für technische Bauwerke: RW-Rückhaltung und Versickerung auf Grundstücken und im 

�4�X�D�U�W�L�H�U���W�H�F�K�Q�L�V�F�K���I�H�V�W�O�H�J�H�Q���X�Q�G���)�O�l�F�K�H�Q���Y�R�U�K�D�O�W�H�Q���I�•�U�����>�«�@ 
- Abgleich mit weiteren Zielen : Zur Abwägung der B -Planung hinsichtlich weiterer Kriterien, 

insbesondere Klimafolgenan�S�D�V�V�X�Q�J���>�«�@�� 
- Vorschläge für Festsetzungen: Vorgaben / Eigentümernachweise für Regenwasserbewirtschaftung im 

B-�3�O�D�Q���I�H�V�W�V�H�W�]�H�Q���X�Q�G���=�X�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q���I�•�U���$�Q�O�D�J�H�Q���N�O�l�U�H�Q���>�«�@�� 
  
II.Gefährdungen durch Starkregen erkennen �² Lenken, Leiten, Objektschutz  
- Fließwege-Analyse durchführen  
- Einfluss der Bebauungsplanung abschätzen 
- Risikobewertung 
- Mögliche Maßnahmen zur Risikominimierung 
- Vorschlag zur Maßnahmenkombination 
- Weiterführende Maßnahmen außerhalb B -Plan 
- Mitdenken eines Katastrophenregens 
- Vorschläge für Festsetzungen  
 
III.Entwässerung sichern nach den a.a.R.d.T. Entwässerung und Netzanschluss planen, inkl. 
Überstaubetrachtung / Überflutungsnachweis  
- Auswirkungen auf Gesamtkanalisation prüfen  
- �9�R�U�V�R�U�J�H�N�R�Q�]�H�S�W���I�•�U���Å�%�D�X�]�H�L�W�´���S�O�D�Q�H�Q 
- Überfl utungsnachweis für Quartiere abschätzen  
- Überflutungsnachweis für Kanalisation führen  
- Überflutungsbetrachtung für Straßen nach DIN EN 752  
- Regenwasserbehandlung sicherstellen 
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- Gemeinwohlverträglichkeit der Planung klären.  
Wurden diese genannten Punkt im zweiten Anlauf der Genehmigungs -verfahrens berücksichtigt? Oder 
�E�O�H�L�E�W���G�H�U���.�U�H�L�V���D�O�V���*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�E�H�K�|�U�G�H���X�Q�W�l�W�L�J���X�Q�G���Y�H�U�V�W�|�‰�W���J�H�J�H�Q���G�D�V���9�R�U�V�R�U�J�H�S�U�L�Q�]�L�S�"�´�� 
 
�Å�$�X�I���G�H�Q���3�X�Q�N�W���I�R�U�G�H�U�H���L�F�K���G�D�V���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���G�H�U���.�O�L�P�D�I�R�O�J�H�Q�D�Q�S�D�V�V�X�Q�J���X�P�J�H�V�H�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q�����Z�H�O�F�K�H���G�L�H��
Verdunstung und GW-Neubildung sichern. Dazu ist es zwingend erforderlich, diese in die Planung mit 
einzubeziehen!  
 
Wurde dies seitens der Behörden nach meinen bereits in 2021 eingereichten Einwendungen thematisiert, 
verfolgt und umgesetzt?  
 
Wer haftet, wenn die Grundwasserneubildungsrate sich verschlechtert, die Ströme zu Brunnen sich 
nachteilig auf die Trinkwassergewinnung auswirken, so dass nicht mehr die gewohnte Menge an 
Frischwasser in das Wassernetz eingespeist werden kann? Ich erinnere, in Berlebeck werden 3 Mio. Liter 
�W�l�J�O�L�F�K���J�H�I�|�U�G�H�U�W�����:�D�V���L�V�W�����Z�H�Q�Q���G�L�H�V�H���0�H�Q�J�H���K�H�U�D�E�I�l�O�O�W���D�X�I���Q�X�U���Q�R�F�K�������R�G�H�U���J�D�U�������0�L�R�����/�L�W�H�U���D�P���7�D�J�"�´�� 
�Å�:�H�U���•�E�H�U�Q�L�P�P�W���Y�R�O�O�X�P�I�l�Q�J�O�L�F�K���G�L�H���6�F�K�D�G�H�Q�V�E�H�K�H�E�X�Q�J���P�L�W���J�J�I�����1�H�X�E�R�K�U�X�Q�J�H�Q���Y�R�Q���7�U�L�Q�N�Z�D�V�V�H�U�E�U�X�Q�Q�H�Q����
Netzausbau für die Förderung des notwendigen Frischwassers in der Region und für die betroffenen 
Haushalte in Detmold, schlangen, Kohlstätt und weitere?  
 
Mit welcher Versicherungssumme wird dies abgesichert, ist die Summe realistisch und würde sie in der 
Zukunft ausreichen, mi t Blick auf die stetige Verteuerung aller Güter?  
 
Gibt es nun 3 Jahre später Verträge in denen dies geregelt wird? Wurde das Vertragswesen um solche 
Punkte erweitert und bereits juristisch überprüft?  
 
Liegt solch ein angemessener Planungshorizont vor? Orientiert an den bereits errichteten WEA 
hochgerechnet auf die geplanten WEA? Es ist m. E. ganz klar mit einem geänderten Abfluss zu 
�N�D�O�N�X�O�L�H�U�H�Q���´�� 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Bedenken hinsichtlich des Einsatzes bzw. Auslaufens von Rohöl 
Bei allen sieben nun beantragten Windenergieanlagen befindet sich kein Rohöl, sondern Getriebeöl und 
Schmierstoffe als übliche Betriebsstoffe in WEA in den sich bewegenden Teilen im Bereich der Gondel.  

Diese Gesamtmenge an Öl und Schmierstoffen kann in einem sehr unwahrscheinlichen Fall eines 
technischen Defekts in vorgesehenen Auffangwannen komplett aufgefangen werden, so dass hier kein Öl 
in die Umwelt gelangen kann.  

Auch unter dem Trafo im Turmfuß befindet sich eine ausreichend bemessene Auffangwanne, die die 
Gesamtmenge des Trafoöls aufnehmen kann, so dass auch hier keine Umweltgefährdung zu befürchten 
ist.  

Für die Bau- und Betriebsphase hat die untere Wasserbehörde des Kreises Lippe entsprechende 
Nebenbestimmungen zum Grundwasserschutz vorgeschlagen, die unter Abschnitt III. Buchstabe G) 
�I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W�� �Z�X�U�G�H�Q���� �'�D�U�•�E�H�U�� �K�L�Q�D�X�V�� �Z�X�U�G�H�Q�� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�� �Å�$�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�� �1�H�E�H�Q�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�H�Q�� �]�X�P 
�*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�´���I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W�����G�L�H���D�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���/�D�J�H���G�H�U���:�(�$-Standorte innerhalb der Zone IIIA bzw. 
III von festgesetzten Wasserschutzgebieten erforderlich sind.  
 
Die Errichtung der WEA führt nicht zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung, da das im Bereich 
der WEA anfallende Niederschlagswasser vollständig im Einzugsgebiet versickert wird.  
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Im Hinblick auf die Gefährdung des Grundwassers durch die Lagerung oder den Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen wird auf die Planungen des Antragstellers sowie die Nebenbestimmungen bezüglich des 
vorbeugenden Grundwasserschutzes in diesem Genehmigungsbescheid verwiesen, durch die das Risiko 
der Grundwassergefährdung durch das Austreten von wassergefährdenden Flüssigkeiten beim Bau und 
Betrieb der WEA ausgeschlossen, zumindest aber auf ein zumutbares und verhältnismäßiges Mindestmaß 
reduziert wird.  
 
Es wird an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass eine Betroffenheit von Wassergewinnungs-
anlagen der Stadtwerke Detmold  nicht gegeben ist .     
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.6  Gesundheit  

�Å�,�F�K���D�O�V���1�D�W�X�U�O�L�H�E�K�D�E�H�U���X�Q�G���7�L�H�U�I�U�H�X�Q�G���V�H�K�H���Q�L�F�K�W���Q�X�U���P�L�F�K���E�H�G�U�R�K�W�����.�|�Q�Q�H�Q���6�L�H���P�L�U���J�D�U�D�Q�W�L�H�U�H�Q�����G�D�V��
die Gesundheit der Natur, der Tiere und meine durch den Bau und den Betrieb von WEA NICHT gefährdet 
�Z�L�U�G�"�´�� 
 
�Å�*�H�V�X�Q�G�K�H�L�W�V�V�F�K�l�G�L�J�X�Q�J�� �G�X�U�F�K�� �0�L�N�U�R�S�O�D�V�W�L�N�� �E�H�L�P��Menschen. Studie aus einer Fraunhofer-Institut für 
Umwelt -, Sicherheit - und Energietechnik, Oberhausen (2018)  
�>�«�@���=�X�V�D�P�P�H�Q���P�L�W���G�H�Q���.�X�Q�V�W�V�W�R�I�I�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���F�D���������������������W���D���$�G�G�L�W�L�Y�H���H�P�L�W�W�L�H�U�W�����(�V���K�D�Q�G�H�O�W���V�L�F�K���G�D�E�H�L���X�P��
eine Vielzahl von Stoffen, viele von ihnen sind als gefährliche Stoffe registriert . Im Baustoffsektor 
werden eher mehr Additivmengen, im Verpackungsbereich eher weniger Additive eingesetzt. Additive 
sind idR nicht chemisch an die Polymere gebunden und häufig niedermolekular, so dass sie aus dem 
Polymer migrieren können. Da die Verdünnung von Mikroplastik und der Umwelt recht hoch ist, kann 
erwartet werden, dass v iele Kunststoffe in der Umwelt im Laufe der Zeit ihre Additive an das 
umgebende Milieu abgeben . Die für den Abbau unterschiedlicher Polymer e in der Umwelt benötigte Zeit 
kann sich um mindestens drei Größenordnungen unterscheiden. Vor allem bei den schwer abbaubaren 
Polymeren sind große Unsicherheiten vorhanden. Die wenigen Untersuchungen lassen auf Abbauzeiten 
von bis zu 2.000 Jahren  schließen.  
 
Da eine Exposition des Menschen gegenüber Mikroplastik über die Nahrungsmittelaufnahme oder Atmung 
sehr wahrscheinlich ist, ist eine Wirkung auf die Gesundheit nicht auszuschließen. Konkrete Studien zu 
den Auswirkungen von Mikroplastik auf den Menschen gibt es bisher nicht. Allerdings kann man weitere 
Erkenntnisse aus medizinischen Studien ableiten, die sich hauptsächlich mit Polymeren als Vektor für 
Medikamente beschäftigen. Demnach werden besonders Partikel im Namometerbereich über die Darm -
wand in den Blutkreislauf aufgenommen, zur Leber und Gallenblase transportiert und über Darm und die 
Blase wieder ausgeschieden. Da Kunststoffe als chemisch inert gelten, werden auch beim Menschen 
potentielle Wirkungen vor allem den Additiven und absorbierten Schad stoffen zugewiesen. Gesundheits -
schädigende Wirkungen von Bisphenol A, Phtalaten oder Insektiziden wie DDT sind bereits nach -
gewiesen und beinhalten Herz -Kreislauf-�(�U�N�U�D�Q�N�X�Q�J�H�Q�����K�R�U�P�R�Q�H�O�O�H���9�H�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���)�H�W�W�O�H�L�E�L�J�N�H�L�W���´  
 
�Å�*�H�V�X�Q�G�K�H�L�W�V�J�H�I�l�K�U�G�X�Q�J������-�E�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J�´ 
 
�Å�%�H�L�� �Z�H�O�F�K�H�U�� �P�D�[�L�P�D�O�H�Q�� �%�H�O�D�V�W�X�Q�J�� �G�X�U�F�K�� �$�E�W�U�L�H�E�� �Y�R�Q�� �G�H�Q�� �:�L�Q�G�U�D�G�I�O�•�J�H�O�Q�� �L�V�W�� �N�R�Q�N�U�H�W�� �D�X�I�� �P�H�L�Q�H�P��
Grundstück pro Jahr und Quadratmeter zu rechnen? Welche Gesundheitsgefahren sind nach Stand der 
Forschung mit diesen Stoffen verbunden, bei wel chen Grenzwerten? Wer haftet für die Verunreinigung 
�P�H�L�Q�H�V���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V���G�X�U�F�K���V�R�O�F�K�H���6�W�R�I�I�H�����Z�H�Q�Q���]�X�O�l�V�V�L�J�H���*�U�H�Q�]�Z�H�U�W�H���•�E�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�"�´�� 
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�Å�0�L�N�U�R�S�O�D�V�W�L�N���² dazu eine Anmerkung: der gerne aufgeführte Vergleich mit der Menge an Reifenabrieb 
ist absolut ir reführend, da es sich um ein komplett anderes Material handelt - nämlich hauptsächlich 
Gummimischungen (Stichwort Feinstaub) - mit komplett anderen chemischen und toxischen 
�(�L�J�H�Q�V�F�K�D�I�W�H�Q���´�� 
 
�Å�:�H�V�W�I�D�O�H�Q�Z�L�Q�G�� �V�F�K�U�H�L�E�W�� �Q�L�F�K�W�V�� �•�E�H�U�� �G�L�H�� �0�H�Q�J�H�� �G�H�V�� �Y�R�Q�� �G�H�Q�� �:�L�Q�G�I�O�•geln emittierten Mikroplastiks. 
Durch Windreibung der sich mit Geschwindigkeit bis zu 300 km/h (gemessen an den Flügelspitzen) 
drehenden Flügeln kommt es durch Windreibung, Regen oder Hagelschlag zu Erosionserscheinungen. Je 
nach Größe der WEA handelt es sich dabei um ca. 70 -100 kg/Jahr. Bei 7 Anlagen werden also mehr als 
eine halbe Tonne Mikroplastik in jedem Jahr  an diese sensible Waldfläche abgegeben, die aufgrund 
�L�K�U�H�V���$�U�W�H�Q�U�H�L�F�K�W�X�P�V���]�X���G�H�Q���H�[�W�U�H�P���V�F�K�•�W�]�H�Q�V�Z�H�U�W�H�Q���*�H�E�L�H�W�H�Q���J�H�K�|�U�W���´ 
 
�Å�'�D�� �H�V�� �K�L�H�U�� �J�U�R�‰�H�� �)�O�lchen zum Anbau von Nahrungsmitteln und auch Nutztierhaltung gibt, frage ich 
mich nun, wie Sie mir eine Garantie geben können, dass die entstehenden Schadstoffe nicht unsere 
Lebensmittel verunreinigen. Wer trägt die Kosten zur Reinigung von kontaminierten F �O�l�F�K�H�Q�"�´�� 
 
�Å�.�D�Q�Q���P�D�Q���V�L�F�K���Q�R�F�K���R�K�Q�H���3�U�R�E�O�H�P�H���L�P���*�D�U�W�H�Q���D�X�I�K�D�O�W�H�Q�"�´�� 
 
�Å�*�H�I�D�K�U�H�Q���G�X�U�F�K���6�)�����X�Q�G���&�D�U�E�R�Q�I�D�V�H�U�Q���L�Q���:�(�$���I�•�U���G�L�H���8�P�Z�H�O�W�����.�O�L�P�D���X�Q�G���*�H�V�X�Q�G�K�H�L�W 
SF6 (Schwefelhexafluorid Gas) wird in seinem Gefahrenpotential für Umwelt und Klima je nach 
Interessenlage unterschiedlich beurteilt.  
�,�F�K�� �E�H�]�L�H�K�H�� �P�L�F�K�� �D�X�I�� �$�X�V�V�D�J�H�Q�� �D�X�V�� �G�H�P�� �%�H�L�W�U�D�J�� �G�H�V�� �0�'�5�� �Å�8�P�Z�H�O�W�J�L�I�W�� �L�Q�� �:�L�Q�G�U�l�G�H�U�Q���� �:�D�U�X�P�� �H�L�Q��
�Å�.�O�L�P�D�N�L�O�O�H�U�´���]�X�U���(�Q�H�U�J�L�H�Z�H�Q�G�H �E�H�L�W�U�D�J�H�Q���V�R�O�O���´ 
 
Darin wird SF6 als stärkstes bekanntes Treibhausgas bezeichnet. 1 kg SF6 ist so schädlich wie 23.000 kg 
C02! Als Isoliergas wird SF6 bislang in allen Schaltanlagen von WEA verbaut. Tritt SF6 in die Atmosphäre 
zurückgeholt werden kann, wä hrend dies bei CO2 technisch durchaus möglich ist.  
Betreiber von WEA halten den Austritt von SF6 in die Atmosphäre für marginal und unschädlich, andere 
quantifizieren die Belastung durch SF6 bereits so hoch, wie durch den gesamten Flugverkehr in 
Deutschland. 
 
Für SF6 in WEA gibt es schon jetzt technische Alternativen, die aber raumgreifender und teurer wären 
(vgl. MDR Bericht s.o.) und nach meiner Kenntnis ab 2030 vorgeschrieben sein werden.  
Unter dem Aspekt des Klimaschutzes wird der Ausbau von WEA zur Zeit privilegiert.  
Dies darf aber nur unter strengsten Auflagen zur technischen Optimierung und Ausschaltung von 
Umweltgefahren besonders in sensiblen Waldgebieten erfolgen, die sofort umzusetzen wären.  
Sollte SF6 in den WEA auf der Gauseköte verbaut werden, wäre das Argument des Klimaschutzes 
angesichts des Gefahrenpotentials von SF6 für die Umwelt obsolet, da ein Austritt von SF6 in die 
Atmosphäre auch bei späterem Rückbau und der Entsorgung nicht zu 100 % ausgeschlossen werden kann! 
 
Ein objektiver Fakt encheck zu dieser Frage dürfte gegenwärtig so schwierig sein, wie seinerzeit die 
Einschätzung der Gefahren aus Kernkraftwerken, die ja bekanntlich bis heute weltweit kontrovers 
beurteilt werden. Im Zweifelsfall muss hier das Schutzgebot für Menschen und Um welt Vorrang haben.  
 
Wie bereits beurteilt der Kreis diese Kontroverse um die Gefahren aus SF6 in WEA? Wie stellen Sie 
sicher, dass Sie Ihre Genehmigungskriterien nicht nur auf einseitig -interessengeleitete Gutachten zu 
den Gefahren aus SF6  in den WEA auf der Gauseköte stützen? 
Ich bitte diesbezüglich um Auskunft, ob Gegengutachten eingeholt wurden und beantrage die Einholung 
solcher, falls das noch nicht erfolgt ist.  
Um eine potentielle Gefahr durch SF6 auszuschließen, sollte der Kreis die Genehmigung abl ehnen bzw. 
diese so lange verweigern, bis eine unschädliche Alternative gefunden wurde. Auflagen zur Nach - und 
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Umrüstung von SF6 mit klimaneutraler Technik würden sicher die gleiche Verzögerung erfahren, wie die 
Umrüstung der Blinkanlagen bei ungleich größ erer Gefahr für das Klima.  
Dieses Risiko darf im Interesse des Klima- �X�Q�G���8�P�Z�H�O�W�V�F�K�X�W�]�H�V���Q�L�F�K�W���L�Q���.�D�X�I���J�H�Q�R�P�P�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���´ 
 
�Å�,�Q���G�H�Q���%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���G�H�U���$�Q�O�D�J�H�Q���L�V�W���]�X���I�L�Q�G�H�Q�����G�D�V�V���(�1�(�5�&�2�1���D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K���6�)�����L�V�R�O�L�H�U�W�H���6�F�K�D�O�W�D�Q�O�D�J�H�Q��
�Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W�����$�X�F�K���L�Q���G�H�Q���7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�R�U�H�Q���Z�L�U�G���H�V���H�L�Q�J�H�V�H�W�]�W���´�� 
 
�Å�:�.�$���V�W�R�‰�H�Q���6�F�K�Z�H�I�H�O-Hexafluorid - kurz SF - aus. SF bleibt bis zu 3.200 Jahr in der Atmos phäre. Zudem 
ist SF ca. 23.500 mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. ARD -Doku im letzten Jahr: In Windrädern wir 
das stärkste Treibhausgas der Welt eingesetzt. Es ist 25.000 -�P�D�O���V�R���N�O�L�P�D�V�F�K�l�G�O�L�F�K���Z�L�H���&�2�����´�� 
 
�Å���������0�L�W�W�H�O�V�S�D�Q�Q�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H���6�S�H�]�L�I�L�N�D�W�L�R�Q���6�W�D�Q�G�Drd 1 E-160 EP5 E2 5500 kW: 
Hierin steht, dass Enercon ausschließlich SF6-isolierte Schaltanlagen verwendet, wenn es nicht anders 
vereinbart wurde. Es handelt sich um eins der stärksten Treibhausgase, die EU plant bereits ein Verbot 
bis 2030. Es verweilt bi s zu 3.200 Jahr in der Atmosphäre wenn es entweicht, es ist ca. 23.500 mal 
klimaschädlicher als CO2. 
 
Frage: Legt die Genehmigungsbehörde im Vorfeld fest, was der Betreiber zu erbringen hat? Wird von 
dem Betreiber aufgrund dieser und weiterer zu erwartenden Gesetzesänderungen verlangt, die Anlagen 
auf eigene Kosten auszutauschen bzw. dieses klimaschädliche Gas durch ein anderes weniger schädliches 
Gas zu ersetzen? Oder sollte nicht im Vorhinein auf SF6 Gas verzichtet werden? Schließlich gibt es bereits 
jetzt Alternativen.  
 
�(�V���J�L�O�W���G�D�V���9�R�U�V�R�U�J�H�S�U�L�Q�]�L�S���]�X���E�H�D�F�K�W�H�Q�����>�«�@ 
 
Übersetze ich dies in meine Worte, bed eutet es, dass dem Umweltschutz zwingend Vorrang einzuräumen 
�L�V�W�����Y�R�U���H�L�Q�]�H�O�Q�H�Q���G�X�U�F�K�D�X�V���O�X�N�U�D�W�L�Y�H�Q���Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q���,�Q�W�H�U�H�V�V�H�Q�����>�«�@ 
 
In den Unterlagen müsste zu lesen sein, wie die Umweltgefahren vermieden werden, welche Abwehr 
erfolgt bei Austritt von SF 6 Gas, welche Abwehr erfolgt gegen Trinkwasserverunreinigung während der 
gesamten Standdauer dieser Giganten, folgerichtig, welche Abwehr wird getroffen, dass der Untergrund 
�Z�H�G�H�U�� �Y�H�U�V�H�X�F�K�W�� �Z�L�U�G���� �Q�R�F�K�� �L�Q�� �Å�5�X�W�V�F�K�H�Q�´�� �J�H�U�l�W���� �Z�D�V�� �I�•�U�� �G�L�H�� �6�W�D�Q�G�V�L�F�K�H�U�K�H�L�W�� �V�L�F�K�H�Ulich sehr wichtig 
�L�V�W���´�� 
 
�ÅAuf die Gefahren für Umwelt und Gesundheit, die durch den Verbau und Abtrieb von Carbon Fasern 
und anderen Mikropartikeln aus WEA wurde schon oft hingewiesen.  
�,�F�K�� �E�H�]�L�H�K�H�� �P�L�F�K�� �D�X�I�� �I�R�O�J�H�Q�G�H�� �4�X�H�O�O�H���� �Å�)�L�H�V�H�� �)�D�V�H�U�Q�´���� �&�D�U�E�R�Q�I�D�V�H�U�Q�� �L�Q Windkraftanlagen - Wattenrat 
Ostfriesland - mit der Wattenpresse - unabhängiger Naturschutz für die Küste Wattenrat Ostfriesland - 
mit der Wattenpresse - unabhängiger Naturschutz für die Küste.  
Hierin ist detailliert aufgeführt, warum die Gesundheitsgefähr dung durch Abtrieb von Carbonfasern als 
lungengängige und krebserregend eingestuft wird. Besonders im Brandfall würden Feinpartikel von 
Carbonfasern weiträumig ins Erdreich eindringen und diese müsste großflächig abgetragen und entsorgt 
werden. Ich zitiere  aus der v. g. Quelle:  
�Å�=�X�O�H�W�]�W�� �K�D�W�� �G�D�V�� �8�P�Z�H�O�W�E�X�Q�G�H�V�D�P�W�� �� �G�D�V�� �7�K�H�P�D�� �L�P�� �=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J�� �P�L�W�� �G�H�U�� �Y�|�O�O�L�J�� �X�Q�J�H�N�O�l�U�W�H�Q��
Entsorgungsfrage dieses Materials in Windkraftanlagen mit dem Bundesimmissionsschutzgesetz, welches 
explizit den Entsorgungsweg mit einschließt, ü berhaupt vereinbar ist, ist nach wie vor offen. Laut § 1 
�$�E�V���������G�H�V���*�H�V�H�W�]�H�V���G�L�H�Q�W���H�V���D�X�F�K���G�H�U���Å�9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J���V�F�K�l�G�O�L�F�K�H�U���8�P�Z�H�O�W�H�L�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���G�X�U�F�K���(�P�L�V�V�L�R�Q���L�Q��
�/�X�I�W�����:�D�V�V�H�U���X�Q�G���%�R�G�H���X�Q�W�H�U���(�L�Q�E�H�]�L�H�K�X�Q�J���G�H�U���$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�´�����(�L�Q���J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�U���6�W�R�I�I�N�U�H�L�V�O�D�X�I���Z�l�Ue 
bei diesem Material zwingend vorzuschreiben, ist jedenfalls heute aber nicht gegeben. Dadurch sollte 
ein Einsatz von CFK in Windkraftanlagen unzulässig sein, denn das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
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�I�R�U�G�H�U�W���� �Å�G�H�Q�� �6�F�K�X�W�]�� �Y�R�Q�� �0�H�Q�V�F�K�� �X�Q�G�� �8�P�Z�H�O�W�� �E�H�L�� �G�H�U�� �(�Uzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 
�V�L�F�K�H�U�]�X�V�W�H�O�O�H�Q���´ 
Speziell in Waldgebieten ist diese Entsorgungsproblematik besonders gravierend und der Bau von WEA 
daher aus Schutzgründen für Menschen und Umwelt abzulehnen.  
 
Sollten sich die Befürchtungen von E xperten bestätigen, dass die Gesundheits - und Umweltgefahren von 
Mikroplastikabtrieb aus WEA durch die Kontamination von Böden und Grundwasser ähnlich genutzte 
Flächen still gelegt und WEA in Trinkwassergewinnungsgebieten demontiert werden (vgl. 
https://tkp.at/2024/08/19/windraeder -in-feldern -super-gau-fuer -bauern-und-nahrungsmittel -
sicherheit/ )�  ́
 
�ÅIch erbitte hierzu eine detaillierte Stellungnahme, wie eine solche Gefahr speziell auch für das 
Trinkwassergewinnungsgebiet Berlebecker Quellen/ Gauseköte ausgeschlossen werden könnte. �  ́ 
 
�Å�,�F�K�� �Z�L�O�O�� �H�L�Q�P�D�O�� �K�L�H�U�� �G�L�H�� �>�:�L�U�N�X�Q�J�� �Y�R�Q�@�� �V�R�� �J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q�� �Å�)�L�H�V�H�Q�� �)�D�V�H�U�Q�´���� �Z�L�H�� �&�D�U�E�R�Q�I�D�V�H�U-verstärkte 
Kunststoffe und GFK-Glasfaser-verstärkte Kunststoffe auf Umwelt und Gesundheit ansprechen, die wie 
Asbest krebserregend sind. 
�/�H�L�G�H�U�� �V�F�K�Z�H�L�J�H�Q�� �G�L�H�� �0�H�G�L�H�Q�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �(�[�S�H�U�W�H�Q�� �O�H�X�J�Q�H�Q�� �M�H�J�O�L�F�K�H�� �3�U�R�E�O�H�P���� �G�H�Q�H�Q�� �G�L�H�� �Å�J�U�•�Q�H�� �:�H�Q�G�H�´��
biete jede Menge Anreize.  
Durch die Abnutzung der Rotorblätter entsteht Mikroplastik und auch feinster lungengängige 
Faserstäube von Carbonfasern, welche über Haut und Lunge in den Organismus von Mensch und Tier 
gelangen. 
�=�X���G�H�Q���Å�)�L�H�V�H�Q���)�D�V�H�U�Q�´���J�H�V�H�O�O�H�Q���V�L�F�K���G�D�Q�Q���D�X�F�K���Q�R�F�K���(�S�R�[�L�G�K�D�U�]�H�����X�����D�����G�L�H���&hemikalien Bisphenol -A, 
das aufgrund seiner hohen Toxizität den Hormonhaushalt verändern kann und durch seine 
krebserregenden Eigenschaften schon länger als problematisch angesehen wird.  
Hinzu kommen noch sog. Perfluorierte und Polyfluorierte Alkylsubstanz en, Ewigkeitschemikalien, die 
auch PFAS genannt werden. 
Das sind Chemikalien, die in vielen industriellen Prozessen eingesetzt werden und nur schwer abbaubar 
sind. Sie reichern sich sowohl im Wasser als auch im Boden und im menschlichen Körper an, daher de r 
Name Ewigkeitschemikalie. �  ́
 
�ÅNeben weiteren wissenschaftlichen Studien u. a. diese erschienen Anfang 2024 in Enviromental Disease: 
https:// journals.llw.com/endi/fulltext/2024/09010/wind turbines vacated_abandoned homes 
study.1aspx wird diese Annahme dur ch ein Gutachten welches dem nordrhein -westfälischen Landtag 
vorgelegt wurde von Rechtsanwalt Thomas Mock, datiert vom 2. März 2023 untermauert. 
https://tkp.at/ 2024/08/15/windkraft -und-fiese-fasern-fakten -von-ra-thomas-mock/ �  ́
 
�Å�Å�'�H�U�� �%�H�W�U�L�H�E�� �Y�R�Q�� �:�(�$�� �D�X�I�J�U�X�Q�G�� �G�H�V�� �Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H�Q�� �X�Q�G�� �X�Q�Y�H�U�P�H�L�G�O�L�F�K�H�Q�� �$�E�U�L�H�E�V���(�U�R�V�L�R�Q���'�H�O�D�P�L�Q�D�W�L�R�Q��
von toxischen Mikropartikeln von Rotoroberflächen, egal mit welchem Oberflächenschutz versehen, 
insbesondere an den Rotorwülsten die Wind und Wetter am stärksten ausgesetzt sind, kann einer 
Genehmigung entgegen stehen, da die Gefahr von signifikanten Gesundheits -schäden durch solche 
durchaus toxischen und schädlichen Partikeleinträge unverh ältnismäßig  und unzumutbar ist (Art. 2, 20a 
�*�*�����X�Q�G���H�L�Q�H�Q���O�D�Q�G�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q���%�H�W�U�L�H�E���L�Q���V�H�L�Q�H�U���(�[�L�V�W�H�Q�]���J�H�I�l�K�U�G�H�Q���N�D�Q�Q�����$�U�W�����������*�*���´�����*�X�W�D�F�K�W�H�Q��
RA Thomas Mock, 02.03.2023)�  ́ 
 
�ÅWenn diese Stoffverbindungen so schädlich sind, aus welchem Grund verschließe n die 
Genehmigungsbehörden hiervor die Augen und winken weiter den Ausbau erneuerbarer Energie auch in 
Waldgebieten durch. �  ́ 
 
�ÅNach meiner Kenntnis wird in den WKA Schwefelhexafluorid verwendet. Es gilt als ungiftig und äußerst 
reaktionsträge. Dennoch ist dieses Gas schwerer als die Luft. Es ist damit zu rechnen, dass dieses Gas 

https://tkp.at/2024/08/19/windraeder-in-feldern-super-gau-fuer-bauern-und-nahrungsmittel-sicherheit/
https://tkp.at/2024/08/19/windraeder-in-feldern-super-gau-fuer-bauern-und-nahrungsmittel-sicherheit/
https://tkp.at/2024/08/15/windkraft-und-fiese-fasern-fakten-von-ra-thomas-mock/
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kontinuierlich entweichen und aufgrund der höheren geplanten Lage nach unten absinken wird. Durch 
Süd- und Ostwinde und die nahe Lage zur Gauseköte wäre Pivitsheide dadurch direkt b etroffen. Welche 
Mengen von Schwefelhexafluorid werden erwartungsgemäß entweichen? Wie stark ist die erwartete 
Minderung der Luftqualität durch Verdrängung des Sauerstoffs durch erwartungsgemäß entwichenes 
Schwefelhexafluorid?  
Schwefelhexafluorid ist das s tärkste bekannte Treibhausgas. Im Zusammenhang mit den 
vorangegangenen Fragen entsteht der akute Verdacht auf die Beeinflussung des Mikroklimas. Mit 
welchen klimatischen Veränderungen, Veränderungen der Vegetation, vor allem dem Einfluss auf die 
Nutzpflanz en ist durch Schwefelhexafluorid zu rechnen, insbes. unter Beachtung der Windverhältnisse 
auch in Pivitsheide?�  ́
 
�ÅWelcher Typ Rotorblätter von welchem Hersteller würde für geplanten Anlagen verwendet werden und 
gibt es zuverlässige Angaben darüber, wieviel  Kilogramm Abtrieb (Mikroplastik) pro Jahr im 
Normalbetrieb von jeder der geplanten Anlagen abgegeben werden würde. �  ́
 
�ÅStimmt es, dass durch die Rotorblätter der WEAs Mikroplastikpartikel in die Umwelt gelangen? �  ́
 
�ÅAus einem Artikel der FAZ vom 05.08.2024 �Å�/�H�E�H�U���Y�R�Q���:�L�O�G�V�F�K�Z�H�L�Q�H�Q���P�L�W���&�K�H�P�L�N�D�O�L�H�Q���Y�H�U�V�H�X�F�K�W�´���J�H�K�W��
hervor, dass das Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz davor warnt, Wildschweinleber zu 
verspeisen. Die Organe der Tiere sind mit sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS belastet.  
PFAS wird zur Produktion  von WKA benötigt. Es ist somit davon auszugehen, dass die Verseuchung von 
z. B. Wildschweinleber in direktem Zusammenhang mit dem Betrieb von WKA steht.  
 
Ich bin naturverbunden. Immer würde ich den Verzehr von Wildfleisch, dem Verzehr von Produkten aus 
Massentierhaltung vorziehen. Aus diesem Grund möchte ich von Ihnen verbindlich erfahren, dass durch 
die Errichtung und den Betrieb der WEA diese Ewigkeitschemikalien nicht in die Körper von Tieren und 
schlussendlich auch in die von Menschen gelangen. Dies würde erhebliche, gesundheitliche Schäden zur 
Folge haben. / Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz hat nun eine Warnung ausgesprochen, in 
der sie dringend vom Verzehr der Leber von Wildschweinen abrät, sowohl das Vermarkten und die 
Weiterverarbeitung in anderen Produkten untersagt.  
Bei 30 Wildschweinleberproben, die in einem externen Labor auf PFAS untersucht wurden, zeigten die 
Ergebnisse, dass alle Wildschweinlebern den seit dem 01.01.2023 EU-weit gültigen Höchstgehalt an PFAS 
deutlich überschreiten.  
Der PFAS Summengehalt für die Verbindungen: PFOA / PFOS / PFNA / PFHxS lagen bei den 30 
Wildschweinleberproben zwischen 98 Mikrogramm/kg und 738 Mikrogramm/kg, der Mittelwert lag bei 
310 Mikrogramm/kg. Der Lebensmittelrechtliche Höchstgehal t, der nicht überschritten werden darf, 
liegt für Wildschweinleber bei 50 Mikrogramm/kg. �  ́ 
�ÅEs wird z. B. vor dem Verzehr von WildscheinLeber gewarnt, die sich im Umkreis von WEA aufhalten, 
da die Belastung von gemessenen Schwermetallen sämtliche Grenzwert �H�� �•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�Q���� �>�«�@�� �'�L�H��
Gesundheit der Bürger in Lippe sollte oberste Priorität haben und nicht durch den Bau der Windräder 
zu einer Gefährdung dieser führen. �  ́ 
 
�ÅIch wandere regelmäßig mit Freunden dort und besuche die Adlerwarte und das Hermannsdenkmal und 
die Externsteine. Wie können Sie mich schützen vor Gesundheitsgefahren ?�´ 
 
�ÅFür mich persönlich sehe ich auch negative Auswirkungen auf meine Gesundheit , konkret durch 
aufgesplitterte Glasfaserpartikel der Rotorblätter (lungengängig), Infraschall und Sc hlagschatten und 
auch ständigem physischen Druck. Durch die Bedrohung unserer Flugvögel, die auch das Kapital der 
Adlerwarte darstellen. �  ́ 
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Bewertung der Einwendungen: 

Die Rotorblätter in ihrem aktuellen Aufbau entsprechen dem Stand der Technik. Gleiches gilt für die 
Verwendung des Isoliergases SF6 in den Transformatoren oder die Verwendung von Epoxidharz zur 
Herstellung der Rotorblätter. Nach der Rechtsprechung des OVG NRW hinsichtlich der in den Einwendung 
thematisierten und in einen Zusammenhang mit Windenergieanlagen gebrachten PFAS (per- und 
polyfluorierte Alkylsubstanzen) und der chemischen Verbindung BPA (Bisphenol A) gibt es keine 
wissenschaftliche Erkenntnislage, die auf Gesundheitsgefahren  oder eine Beeinträchtigung der 
umliegenden Anwohner durch Kontamination als schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne von § 3  Abs. 1 
BImSchG schließen ließe. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob bzw. in welchem Umfang diese Stoffe 
in den genehmigten Anlagen und insbesondere in den erosionsgefährdeten Teilen überhaupt enthalten 
sein werden (Vgl. OVG NRW, Urteil vom 15.11.2024 - 22 D 227/23.AK, openJur 2024, 11275, Rn. 105). 
 
Als Schwefel-Hexafluorid (SF6) wird eine anorganisch-chemische Verbindung bezeichnet, die unter 
Normalbedingung farb- und geruchlos, weder giftig noch brennbar und äußerst reaktionsträge ist. Wie 
alle fluorierten Verbindungen ist auch SF6 klimaschädlich, wenn es entweicht. SF6 wird in 
Windkraftanlagen zur elektrischen Isolation in geschlossenen Systemen verwendet. Bei einer 
sachgerechten Wartung und Entsorgung liegt das Risiko einer Leckage bei weniger als 0,1 % pro Jahr und 
ist damit nach einer aktuellen Veröffentlichung des Bundesverbandes Windenergie als äußerst gering 
einzuschätzen. Windkraftanlagen stellen somit keine erhebliche Gefahr für  die Umwelt dar.  
 
Grundsätzlich gilt weiterhin, dass die im Bereich der Erneuerbaren Energien verwendete Menge an SF6 
im Vergleich zu den Bedarfen anderer Branchen gering ist. Insbesondere die Abwägung zwischen der 
Nutzung von SF6 im Bereich der Erneuerbaren Energien im Vergleich zu den Einsparpotenzialen an CO2-
Äquivalenten, die sich durch einen konsequenten Ausbau der Erneuerbaren Energien ergeben, weist auf, 
dass eine Entscheidung zugunsten des Ausbaus von Windenergieanlagen zu treffen ist. 
 
Vgl. BWE, Faktencheck: SF6-Einsatz in Windenergieanlagen; Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage des Abgeordneten Gerrit Huy und der Fraktion der AfD �² Drucksache 20/4173 �² (Schädlichkeit des 
in Windkraftanlagen verwendeten Gases Schwefelhexafluorid)  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.7  Landschafts - und Naturschutz  

3.7.1  Landschaftsbild  

�Å�6�H�L�W���������-�D�K�U�H�Q���Z�R�K�Q�H���L�F�K���L�Q���%�H�U�O�H�E�H�F�N���D�Q���G�H�U���Å�+�R�K�H�Q���:�D�U�W�H�´���P�L�W���%�O�L�F�N���D�X�I���G�L�H���)�D�O�N�H�Q�E�X�U�J�����$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H��
und Gauseköte. Die Errichtungen der geplanten Windräder hätten eine erhebliche negative Auswirkung 
auf das einzigartig schöne Landschaftsbild unseres Naher �K�R�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V���´�� 
 
�Å�'�D�]�X�� �N�R�P�P�W�� �Q�R�F�K�� �G�H�U�� �$�Q�E�O�L�F�N���� �G�H�U�� �V�L�F�K�� �G�X�U�F�K�� �G�L�H�� �$�Q�O�D�J�H�Q�� �X�Q�V�� �%�H�Z�R�K�Q�H�U�Q�� �X�Q�G�� �D�X�F�K�� �G�H�Q�� �7�R�X�U�L�V�W�H�Q��
bietet. Er dürfte wohl den Teutoburger Wald mit Hermannsdenkmal, den Externsteinen, der Adlerwarte 
und vielen anderen Attraktionen als Urlaubs region für immer zerstören und das nur aus reiner Profitgier 
�H�L�Q�H�U���3�H�U�V�R�Q���´�� 
 
�Å�'�L�H�� �(�L�Q�Z�H�Q�G�H�U�� �I�•�K�U�H�Q�� �9�H�U�J�O�H�L�F�K�H�� �]�X�� �D�Q�G�H�U�H�Q�� �*�H�E�l�X�G�H�Q�� �Y�H�U�J�O�H�L�F�K�E�D�U�H�U�� �*�U�|�‰�H�Q�� �D�X�I�� ���(�O�E�W�R�Z�H�U�� �L�Q��
Hamburg �² 245 m, Commerzbank Tower in Frankfurt �² 259 m, Kölner Dom �² 90 m) auf.  
Die Liste ließe sich noch beliebig fortführen, aber was wir sagen wollen, ist hiermit sicher klar 
geworden: Nicht nur die Anwohner von Berlebeck und den Nachbarorten, die direkt betroffen sind, 
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sondern auch alle Besucher von Aussichtspunkten in ganz OWL, die bei gutem Wetter auch von sehr weit 
�K�H�U���H�L�Q�H�Q���%�O�L�F�N���D�X�I���X�Q�V�H�U���:�D�K�U�]�H�L�F�K�H�Q���>�«�@�����G�D�V���+�H�U�P�D�Q�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O���Z�H�U�I�H�Q���P�|�F�K�W�H�Q�����Z�H�U�G�H�Q���E�X�F�K�V�W�l�E�O�L�F�K��
�Å�H�U�V�F�K�O�D�J�H�Q�´���E�H�L�P���$�Q�E�O�L�F�N���V�R�O�F�K�H�U���7�X�U�P�E�D�X�W�H�Q���E�D�E�\�O�R�Q�L�V�F�K�H�Q���$�X�V�P�D�‰�H�V���´�� 
 
�Å�:�H�U���]�����%�����G�L�H���)�D�O�N�H�Q�E�X�U�J���H�U�N�O�L�P�P�H�Q���P�|�F�K�W�H�����V�Leht sich - statt des erhofften Panoramablicks auf die 
vielgestaltige Landschaft - einem massiven Beton-sockel von der Höhe eines Stockwerkes (2,75 m) und 
der Grundfläche eines geräumiges Wohnhauses (132 m²) direkt gegenüber. Darüber ein Turmfuß mit 
einem Durchmesser von über 10 m, der, sich etwas verjüngend, weit in den Himmel über dem Wald 
wächst �² �G�D�V���*�D�Q�]�H���D�Q���R�S�W�L�V�F�K�H���'�U�D�P�D�W�L�N���V�L�H�E�H�Q�I�D�F�K���Y�H�U�V�W�l�U�N�W���´�� 
 
�Å�,�F�K�� �E�L�Q�� �D�O�V�� �K�l�X�I�L�J�H�U�� �%�H�V�X�F�K�H�U�� �G�H�U�� �$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H�� �%�H�U�O�H�E�H�F�N�� �G�H�U�� �0�H�L�Q�X�Q�J���� �G�D�V�V�� �H�L�Q�H�� �(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �X�Q�G�� �G�H�U��
Betrie b von den WEA, den einzigartigen Ausblick von der Adlerwarte massiv stören würde. Die Anlagen 
�S�D�V�V�H�Q���I�•�U���P�L�F�K���Q�L�F�K�W�����L�Q���G�D�V���V�F�K�|�Q�H���Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H���%�L�O�G���G�H�U���1�D�W�X�U�����G�D�V�V���G�L�H���$�X�V�V�L�F�K�W���G�R�U�W���E�L�H�W�H�W���´�� 
 
�Å�'�D�V���*�H�V�D�P�W�E�L�O�G�����$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H������ �G�H�U���:�D�Q�G�H�U�Z�H�J���X�Q�G���G�L�H���.�X�O�W�X�U���Y�R�Q���%erlebeck würden verloren gehen. 
Ich fordere ein, dass die WKA nicht gebaut werden, damit die Stadt Berlebeck nicht den Charme verliert, 
�G�H�Q���V�L�H���V�H�L�W���-�D�K�U�]�H�K�Q�W�H�Q���D�X�V�V�W�U�D�K�O�W���´�� 
 
�Å�'�H�U�� �(�L�Q�J�U�L�I�I�� �L�Q�� �G�D�V�� �J�H�V�D�P�W�H�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�L�O�G�� �Z�l�U�H�� �H�Q�R�U�P���� �'�L�H�� �$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H�� �]���� �%���� �]�Hichnet sich auch 
dadurch aus, dass die hervorragende Flugschau vor dem Wald und einer grünen Kulisse für die Besucher 
�D�W�W�U�D�N�W�L�Y���L�V�W�����'�X�U�F�K���G�L�H���*�U�|�‰�H���G�H�U���:�L�Q�G�U�l�G�H�U���Z�•�U�G�H���G�L�H�V�H�V���%�L�O�G���H�E�H�Q�I�D�O�O�V���]�H�U�V�W�|�U�W���Z�H�U�G�H�Q���´ 
 
�Å�'�D�� �L�F�K�� �K�l�X�I�L�J�� �L�Q�� �G�H�P�� �E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q�� �*�H�E�L�H�W�� �Z�D�Q�G�Hrn gehe, möchte ich wissen, inwieweit das 
Landschaftsbild sowie der Erholungswert der Landschaft durch die Errichtung der Windanlagen 
�E�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�W���Z�•�U�G�H���´�� 
 
�Å�'�X�U�F�K�� �G�L�H�� �(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �G�H�U�� �:�(�$�� �Z�L�U�G�� �G�D�V�� �E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�L�O�G�� �Z�H�L�W�H�U�� �]�H�U�V�W�|�U�W���� ���� �'�X�U�F�K�� �G�L�H��
Er�U�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�U���:�L�Q�G�U�l�G�H�U���Z�L�U�G���G�L�H���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W���P�D�V�V�L�Y���L�P���%�L�O�G���Y�H�U�l�Q�G�H�U�W���´ 
 
�ÅDarf das Landschaftsbild dieser Region auf den Kammlagen des östlichen Teutoburger Waldes 
durch einen Windpark zerstört werden?  
Die enorme Größe und Wucht der 7 WEA mit einer Gesamthöhe von je 246,6 m auf den höchsten 
Erhebungen des Bergkammes prägen das Bild und wirken nur abschreckend. Die WEAs werden weithin 
sichtbar werden, weit über die Stadtgrenzen von Detmold und Horn -Bad Meinberg hinaus. Die 
wunderbare Kulisse des grünen Höhenzuges ist dahin. Bislang sind auf den Kammlagen des Teutoburger 
Waldes von Detmold bis Osnabrück keine WEAs zu sehen. Aber wenn der Damm gebrochen ist, wird es 
�N�H�L�Q���+�D�O�W�H�Q���P�H�K�U���J�H�E�H�Q�����>�«�@�´�� 
 
�Å�(�V���L�V�W���H�L�Q�H���9�H�U�V�F�K�D�Q�G�H�O�X�Q�J���G�H�U���1�D�W�X�U���´�� 
 
�ÅUnsere Wahrzeichen, das Hermannsdenkmal und die Externsteine verkommen zur optischen 
Bedeutungslosigkeit. �  ́ 
 
�ÅVon der Falkenburg kann man die WEA sehr deutlich sehen und für mich heißt Falkenburg Geschichte, 
die auch die Umgebung so lässt, wie sie vor 500 Jahren schon war. Ich besuche die Falkenburg 5-10 mal 
im Jahr und freue mich über die Burg und über den ungetrübten Blick. �  ́ 
 
�ÅAlso werden die WEA, die einen massiven Eingriff und eine massive Abwertung der Landschaft und 
Natur ergeben, mit Geld bezahlt und somit ausgeglichen?  
Wo fließen die Gelder hin? Geld regiert die Welt? Ein unmoralisches Angebot!  
Wie hoch ist der Ersatz? Wie lange muss gezahlt werden? 
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Wieso ist es moralisch vertretbar? �  ́
 
�ÅWer bekommt dieses Ersatzgeld? Das kann doch nicht annähernd die Auswirkungen auf den Tourismus, 
uns betroffene Anwohner, den zerstörten Wald, die drastische Minderung des Erholungswertes 
aufwiegen! �  ́ 
 
�ÅDurch diesen Windpark werden die schönsten  Blickachsen zugepflastert. Für Windräder sollen keine 
Wälder gerodet und Landschaften verschandelt werden. �  ́ 
 
�ÅWir sind nicht die großen Wanderer, wir sitzen auch gerne auf einer Bank und schauen entspannt in die 
Landschaft bzw. ins Tal. Das Geräusch der Windkrafträder empfinden wir jedenfalls nicht als meditativ, 
schon gar nicht, wenn ein Vogel ge schreddert wird. �  ́ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Das Vorhaben stellt gem. § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) 
i.  V. m. § 30 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutz-
gesetz �² LNatSchG) einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, da durch die Errichtung einer Windenergie -
anlage in das Landschaftsbild eingegriffen wird; demzufolge sind die Regelungen der §§ 13 ff. BNatSchG 
zur Eingriffsregelung anzuwenden. Der Antragsteller i st gem. § 13 i. V. m. § 15 Abs. 2 BNatSchG 
verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Der für 
die Behörde bindende Windenergie- Erlass NRW vom 08.05.2018  besagt unter Nr. 8.2.2.1, dass das 
Landschaftsbild durch Windenergieanlagen aufgrund ihrer Höhe (über 20 m) in der Regel nicht ausgleich - 
oder ersetzbar im Sinne des § 15 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG seien. Es ist daher ein Ersatz in Geld für die 
Beeinträchtigung zu leisten.  
 
Die Höhe der Ersatzzahlung ergibt sich aus der Höhe der Anlagen und der Wertstufe des Landschaftsbildes 
im Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe (Gesamthöhe aus Nabenhöhe und Rotorblattlänge). Die Wertstufe 
ist der landesweiten Einstufung der Landschaftsbildeinheiten des LANUV in den Fachbeiträgen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu entnehmen (im Fall der sieben antragsgegenständlichen WEA 
wurden im Untersuchungsgebiet die beiden Landschaftsbildein heiten 4 (sehr hohe Wertstufe) und 2 
(mittlere Wertstufe) abgegrenzt).  
 
Mit der Vorlage des Landschaftspflegerischen Begleitplanes wurde eine Berechnung der gem. dem 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein -Westfalen (LANUV NRW) festgelegten 
Landschaftsbildeinheiten i. V. m. dem vorgeschriebenen Ermittlungsverfahren gem. Anhang des 
Windenergie-Erlasses von 2018 vorgenommen. Die Antragsunterlagen sehen ein entsprechendes Ersatz-
�J�H�O�G���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������������������������½���Y�R�U�� 
 
Mit den Nebenbestimmungen im Genehmigungsbescheid (siehe Abschnitt III. Buchstabe J)) wird die Höhe 
der Ersatzgeldzahlung festgesetzt und gegenüber der Antragstellerin als verbindliche Maßnahme erklärt.  
 
Das Ersatzgeld wird seitens der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe verwendet, um 
zweckgebunden Naturschutzmaßnahmen im Kreisgebiet umzusetzen; Hinweise aus der Bevölkerung vor 
Ort auf mögliche Naturschutzmaßnahmen im Umfeld der geplanten WEA w erden gerne aufgenommen. 
 
Darüber hinaus wurde auch im Rahmen der UVP eine Bewertung zum Eingriff in das Landschaftsbild 
vorgenommen. Es wird auf die entsprechenden Ausführungen unter Abschnitt III. Nr. 4.8.1 verwiesen.  
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Hinsichtlich der Kulturdenkmäler wird auf die vorangegangene Bewertung der Einwendungen zum 
Denkmalschutz unter Abschnitt IV. Nr. 3.2.2 verwiesen. 
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.7.2  Naturschutz  

�Å�:�L�H���V�L�H�K�W���H�V���P�L�W���G�H�P���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]���D�X�V�"�´�� 
 
�Å�'�L�H�� �I�•�U�� �G�L�H�� �:�(�$�� �E�H�D�Q�V�S�U�X�F�K�W�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �E�H�I�L�Q�G�H�Q�� �V�L�F�K�� �V�H�L�W�� �-�D�K�U�H�Q�� �L�Q�� �G�H�U�� �Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H�Q�� �5�H�Q�D�W�X�U�L�H�U�X�Q�J����
Dadurch sind nach Jahrzehnten der Monokultur neue, schützenswerte Lebensräume entstanden. Durch 
den Bau der WEA und den damit verbundenen  Zuwegungen werden �G�L�H�V�H���Z�L�H�G�H�U���]�H�U�V�W�|�U�W���´�� 
 
�Å�,�Q�� �G�H�U�� �8�P�Z�H�O�W�Y�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K�N�H�L�W�V�S�U�•�I�X�Q�J�� �Z�X�U�G�H�� �H�L�Q�� �D�X�I�J�U�X�Q�G�� �G�H�U�� �$�U�W�H�Q�Y�L�H�O�I�D�O�W�� �V�F�K�•�W�]�H�Q�V�Z�H�U�W�H�U��
Naturraum beschrieben. Die Errichtung der WEA an den geplanten Standorten widerspricht jeglichem 
�1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]���´�� 
 
�Å�'�X�U�F�K�� �G�L�H�� �6�W�D�K�O�S�\�O�R�Q�H�� �X�Q�G die Betonfundamente entstehen Wärmeinseln im Wald wo zuvor keine 
waren. Die Stahlmasten sammeln Sonnenwärme und speichern sie in den Betonfundamenten. Dies hat 
Auswirkungen auf das Waldklima. Mit welchen Auswirkungen auf die Tier - und Pflanzenwelt ist zu 
rechnen? Haben Sie diese Frage von unabhängigen (also nicht von Energieerzeugern mittelbar bezahlte 
�,�Q�V�W�L�W�X�W�H���R�G�H�U���Z�H�L�V�X�Q�J�V�J�H�E�X�Q�G�H�Q�H���%�H�K�|�U�G�H�Q�����)�R�U�V�F�K�X�Q�J�V�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���X�Q�W�H�U�V�X�F�K�H�Q���O�D�V�V�H�Q�"�´�� 
 
�Å�:�L�H���Z�R�O�O�H�Q���V�L�H���Y�H�U�K�L�Q�G�H�U�Q���G�D�V���G�L�H���1�D�W�X�U���X�Q�G���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W���L�Q���0�L�W�O�H�L�G�H�Q�V�F�K�D�I�W���J�H�]�R�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�"�´�� 
 
�Å�'�L�H�� �D�O�V�� �Å�J�U�•�Q�H�� �(�Q�H�U�J�L�H�´�� �E�H�]�H�L�F�K�Q�H�W�H�� �:�(�$�V�� �]�H�U�V�W�|�U�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �Q�X�U�� �:�l�O�G�H�U���� �V�R�Q�G�H�U�Q�� �P�D�F�K�H�Q�� �D�X�F�K�� �H�L�Q�H��
�:�L�H�G�H�U�E�H�V�L�H�G�O�X�Q�J���D�X�I���O�D�Q�J�H���6�L�F�K�W���X�Q�P�|�J�O�L�F�K���´�� 
 
�Å�(�V���P�D�F�K�W���N�H�L�Q�H�Q���6�L�Q�Q���G�L�H���1�D�W�X�U���P�L�W���:�L�Q�G�U�l�G�H�U�Q���]�X���]�H�U�V�W�|�U�H�Q�����X�P���G�L�H���1�D�W�X�U���]�X���H�U�K�D�O�W�H�Q���´�� 
 
�Å�:�D�U�X�P���V�R�O�O���H�L�Q�H���Y�R�Q���*�R�W�W���J�H�J�H�E�H�Q�H���Z�X�Q�G�H�U�E�D�U�H�����.�X�O�W�X�U-) Landschaft zerstört werden, das Ökosystem 
gefährdet Mensch, Tier, Pflanzen, die Erde, das Grundwasser, der Boden, die Luft beschädigt werden? 
Warum will man Teufel komm raus! alles zerstören, wo d och schon bekannt ist, dass WKA die größte 
Umwelt - und Naturkatastrophe sind, seriös wissenschaftlich bestätigt? Was ist mit dem PFAS, die 
hochgiftig sind und bis in fast alle Ewigkeit? Wo bleibt der Schutz für Mensch, Tier, Pflanzen, Umwelt, 
Natur! Ich bi �Q���H�Q�W�V�H�W�]�W���´�� 
 
�Å�'�X�U�F�K�� �G�D�V�� �L�P�P�H�Q�V�H�� �*�H�Z�L�F�K�W�� �G�H�U�� �$�Q�O�D�J�H�Q�� �L�V�W�� �G�H�U�� �:�D�O�G�E�R�G�H�Q�� �D�X�I�� �-�D�K�U�K�X�Q�G�H�U�W�H�� �J�H�V�F�K�l�G�L�J�W���� �/�W����
Bundesumweltministerium dauert es im Schnitt 300 Jahre, bis sich 1 cm Waldboden regeneriert. Wie 
soll sichergestellt werden, dass nach 20 Jahre der urs prüngliche Boden, getrennt nach Bodenschichten 
womöglich noch WEA, dort wieder hinkommt? Wo soll er in der Zwischenzeit gelagert werden, damit 
sichergestellt ist, dass auch wirklich dieser Waldboden zum Einsatz kommt und nicht irgendein anderer, 
mit andere �Q���0�L�N�U�R�R�U�J�D�Q�L�V�P�H�Q���N�R�Q�W�D�P�L�Q�L�H�U�W�H�U���%�R�G�H�Q�"�´�� 
 
�Å�$�E�H�U���G�D���G�L�H���)�O�l�F�K�H�Q���I�•�U���H�L�Q�H�Q���,�Q�G�X�V�W�U�L�H�S�D�U�N���M�D���Q�D�F�K���)�1�3���L�Q���*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W���X�P�J�H�Z�D�Q�G�H�O�W���Z�H�U�G�H�Q�����Q�D�F�K��
meinen Informationen) und selbst Herr Hilker mir gegenüber zugegeben hat, dass er noch nie erlebt 
hat, dass ein Gewerbegebiet wieder zum Naturschutzgebiet wurde, ist wohl davon auszugehen, dass 
dort nach 20 Jahren eben doch nicht wieder Wald entstehen wird, wie Stephan Prinz zur Lippe gesagt 
�K�D�W���´ 
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Bewertung der Einwendungen: 

Durch die Errichtung von WEA wird der Naturhaushalt beeinträchtigt. Die Funktionen des Naturhaushaltes 
sind jeweils unmittelbar selbst sowie in ihrem funktionalen Zusammenwirken betroffen. Die Boden -
versiegelung stellt eine eigenständige Beeinträchtigung d es Schutzgutes Boden dar (siehe hierzu 
Abschnitt III. Nr. 4.6 ), bedeutet aber auch einen Verlust von Lebensraum für Flora und Fauna. Durch Bau 
und Betrieb der WEA kann es zu Verlusten von Individuen außerhalb oder innerhalb des 
artenschutzrechtlichen Regim es kommen. Der Einfluss auf den Wasserhaushalt ist aufgrund der geringen 
Neuversiegelungsfläche, um eine Versickerung von Regenwasser zu ermöglichen, und der 
wasserdurchlässigen Schotterung von Fahrwegen und Arbeitsflächen zu vernachlässigen. 
 
Beurteilungsmaßstab ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung der §§ 14 ff. BNatSchG. Die 
Beeinträchtigungen werden soweit möglich insbesondere durch Minimierung des Flächenbedarfs 
vermieden. Zur weiteren Minimierung von Beeinträchtigungen werden zeitliche Begre nzungen von 
Bautätigkeiten in den Nebenbestimmungen festgeschrieben. Auch in qualitativer Hinsicht werden nur 
Flächen in Anspruch genommen, die eine relativ geringe ökologische Wertigkeit haben. Die 
unvermeidbaren Beeinträchtigungen werden nach § 15 BNatSchG über landschaftsrechtliche 
Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen und ersetzt. 
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.7.3  Artenschutz  

�ÅArtensterben (Vögel, Rotmilan, Schwarzstorch, Brutvögel, Flugvögel, Greifvögel, Wildvögel, Adler, 
Insekten, Fledermäuse, Uhus, Störche, Grünspecht, Grau - und Silberreiher). �  ́ 
 
�ÅNach meinem Kenntnisstand liegt keine gutachterliche Beurteilung unabhängiger Sachverständiger vor, 
die mögliche Auswirkungen auf die Tier - und Pflanzenwelt, i n dem gesamten Baugebiet und den 
notwendigen Bauzufahrten aufzeigt. Die Tier - und Pflanzenwelt wird durch das Bauvorhaben 
schlichtweg gestört ���� �(�U�N�O�l�U�X�Q�J�� �6�W�|�U�X�Q�J�� �Q�D�F�K�� �%�1�D�W�6�F�K�*���� �Å�%�H�J�U�L�I�I�� �6�W�|�U�X�Q�J�� �V�H�W�]�W�� �G�L�H�� �Y�R�U�E�H�X�J�H�Q�G�� �L�P��
Vorfeld der Schädigung an. Störung ist jede unmittelbare Einwirkung auf Tier, die eine 
Verhaltensänderung desselben bewirkt, und zwar unabhängig davon, wodurch die Störung bewirkt wird. 
Eine Störung kann durch Beunruhigung und Scheuchwirkung z. B. durch Bewegung, Lärm oder Licht 
�H�L�Q�W�U�H�W�H�Q�´�����.�R�Pmentar zum BNatSchG Schuhmacher/ Fischer-Hüftle zu § 44 Rn.15)  
Das Baugebiet wird bekanntlich durch die L937 �Å�3�D�G�H�U�E�R�U�Q�H�U���6�W�U�D�‰�H�´���J�H�W�U�H�Q�Q�W�����'�X�U�F�K���%�D�X�P�D�V�F�K�L�Q�H�Q- 
oder Baulärm aufgeschrecktes Wild wird das Unfallrisiko deutlich erhöht. Ein Lärm -Vergleich zu üblichen 
Forstarbeiten (Kettensägen - Lärm, Holz-Rückefahrzeuge sowie Langholz- LKW) können nicht heran-
gezogen werden. 
Ist sich der Kreis als Genehmigungsbehörde sicher, dass das Bauvorhaben einvernehmlich mit dem 
BNatSchG einhergeht? Bitte um Stellungnahme. Hinweis: Auf Grund einer EU -�Å�1�R�W�V�W�D�Q�G�V�´-VO und einer 
Änderung des BNatSchG wurden die Anforderungen an den Artenschutz deutlich reduziert  
(BNatSchG) und ein Abwägungsvorrang in Zweifelsfällen zu Gunsten des Ausbaus der Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien festgesetzt (EU-VO). Die EU-VO war zeitlich befristet und lief am 
30.06.2024 aus. �  ́
 
�ÅWurde zudem ergründet was es für die Tier - und Pflanzenwelt der unmittelbaren Umgebung der WEAs 
bedeutet, wie sich die Tiere verhalten und wo sie einen alternativen Lebensraum finden werden? �´ 
 
�ÅMir ist außerdem auch der Schutz von heimischen Wildtieren wichtig. Deshalb kann ich die Gefährdung 
von heimischen Wildvögeln durch die WEA und den Lebensraumverlust der auch andere Wildtiere 
betreffen würde nicht gutheißen /  Die Tiere verlieren noch mehr Lebensraum. �´ 
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LBP 
Der vorgelegte landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) erfüllt nicht die in  § 17 Abs. 4 BNatSchG 
verankerten Anforderungen. Das resultiert insbesondere aus der unvollständigen Erfassung 
eingriffsrelevanter Flächen und der fehlenden Zuordnung von geeigneten Ausgleichsflächen. Der Vollzug 
der Kompensation ist nicht gewährleistet.  

Der LBP muss aufgrund der Konzentrationswirkung auch die explizit nicht einbezogenen Logistikflächen 
an der Paderborner Straße und am Kreuzkrug sowie die Hauptzufahrt erfassen. Außerdem sind die 
erforderlichen Kabel - und Leitungstrassen, die forstrechtliche Waldumwandlung und sonstige bisher 
nicht beachtete Nebenanlagen einzubeziehen und hinsichtlich der Biotopverlu ste oder Wertminderung 
zu bewerten.  

Bezüglich der Erfassung der beanspruchten Flächen, der Wirkfaktoren, der schutzgutbezogenen 
Bestandserfassungen und Konfliktanalysen übernimmt der Gutachter im Wesentlichen die Ausführungen 
aus dem UVP-Bericht. Die dazu zur UVP gemachten Anmerkungen betreffen somit den LBP gleicher -
maßen. Der LBP ist entsprechend anzupassen. Um Wiederholungen zu vermeiden erfolgt an dieser Stelle 
daher nur eine Zusammenfassung der wesentlichen nachzuarbeitenden Punkte, im Einzelnen:  
[Es folgt eine Auflistung der erforderlichen Angaben zur Ergänzung zu den Schutzgütern Tiere, Pflanze, 
Boden, Wasser, Landschaft.]  
 
[Nachfolgend wird die Benennung der fehlenden Angaben zum Kompensations -bedarf aufgeführt. Hierzu 
wird auf die Erforderlichen Er gänzung zum Punkt Umweltverträglichkeitsprüfung / UVP -Bericht �² Kap. 
4.3 Schutzgut Pflanzen verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden.]  
 
Der LBP ist somit nicht genehmigungsfähig und hinsichtlich der Vorgaben des § 17 Absatz 4 
BNatSchG zwingend zu ergänze n. Der Vollzug der Kompensation ist zu gewährleisten. Die Flächen -
verfügbarkeit ist nachzuweisen.  

Die Verbände fordern außerdem eine Trennung der forstrechtlichen und naturschutzrechtlichen 
Kompensation.  Denn wie zuvor ausgeführt ist es nicht hinzunehmen, dass Waldverluste in einem Wald -
Verbund-System nicht ersetzt werden. Bei der geplanten Vorgehensweise würde der Waldanteil zulasten 
der Verbundfunktion stetig abnehmen. Die entstehenden Waldverluste sind  daher mindestens im 
Verhältnis 1:1 durch Aufforstung geeigneter Flächen außerhalb des Bestandswaldes auszugleichen. Die 
verbleibende Kompensation der Waldumwandlung kann weiterhin mit dem naturschutzrechtlichen 
Ausgleich kombiniert werden, sofern sie nach  naturschutzfachlichen Grundsätzen erfolgt.  

Die naturschutzrechtliche Kompensation soll wie geplant auf geeigneten Kalamitätsflächen erfolgen zur 
ökologischen Aufwertung und Stärkung des Wald-Biotopverbundes gemäß den landesplanerischen Zielen. 
Die Flächenauswahl soll dabei vorrangig nach naturschutzfachlichen Kriterien erfolgen. Insofern sollte 
der Schwerpunkt der Waldentwicklung weniger auf forstlichen Anpflanzungen sondern auf natürliche 
Wiederbewaldung gelegt werden.  

Zur Steuerung der Entwicklung sind g gf. Pflegeeingriffe (z. B. Reduzierung von Fichten -
Naturverjüngung) erforderlich. Der dauerhafte Erfolg der Kompensationsmaßnahmen ist zu 
gewährleisten. Insofern ist ein begleitendes Monitoring festzulegen.  

Bei der Flächenauswahl ist aus naturschutzfachlic her Sicht sicher zu stellen, dass es sich bei den 
Kalamitätsflächen tatsächlich noch um Nadelwald (aufgelaufene Fichten) handelt und nicht etwa um 
ehemalige Nadelforste, die sich infolge von Naturverjüngung bereits zu Laubwald oder Laubmischwald 
entwickeln .�  ́ 
 
�ÅWeiterhin hätte ich gern Aufklärung über die Wirkung der Anlagen auf Vögel, Fledermäuse und Insekten 
sowie alle am Boden lebenden Tiere (z. B. durch Geräuschentwicklung, Vibrationen o. ä.). �  ́ 
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�ÅWie wollen Sie die Natur, die Imker, die Insekten, Flede rmäuse, Greifvögel seltener Art schützen? �´ 
 
�ÅEin 246 m hohes Windrad wäre der Horror für Mensch und Tier. �  ́ 
 
�Å�3�U�R�I�����+�D�U�D�O�G���/�H�V�F�K���Å�'�H�Q���.�O�L�P�D�Z�D�Q�G�H�O���L�Q���(�X�U�R�S�D���Z�H�U�G�H�Q���Z�L�U���•�E�H�U�O�H�E�H�Q�����G�D�V���$�U�W�H�Q�V�W�H�U�E�H�Q���Q�L�F�K�W���´�� 
 
 
Fragestellungen einer Einwenderin zum Artenschutzr echtlichen Fachbeitrag  (15.3) 

�ÅKap. 3.1 
Wie groß ist die Fläche? 
Montage/ Lageflächen sind i.d.R. rückbaubar? Was ist außerhalb der Regel?  
Wer ist dafür verantwortlich?  
Falschaussage! Laut der Abbildung befindet sich die Hilfskranfläche nicht auf der Zuwegung, sondern 
ein ganzes Stück dahinter. Also wieder zusätzlich Fläche, die beansprucht wird, oder sehe ich das falsch?  
Wer garantiert die vollständige wieder Aufforstung?  
In welchem Zeitraum muss sie vollrichtet sein?  
Abb. 3: Ist die massive Abholzung, dauerhafte Versiegelung und Teilversiegelung wirklich für dieses 
Projekt zu verantworten?  
 
Kap. 3.2 
Wer sagt, dass der Windpark, ein Teil des Teutoburger Waldes ist? Laut Abbildungen orientieren sich die 
Anlagen nicht an den geschädigten Flächen. 

Abb. 5 zeigt Fichtenforst, der einer Abholzung zu Grunde läge.  
Abb. 6 zeigt Buchenbestand, der einer Abholzung zu Grunde läge.  
Abb. 7 zeigt eine gesunde Lichtung, für Nahrungsaufnahme der Wildtiere, die versiegelt würde.  
Abb. 8 zeigt schon den Schlagflur.  
Berücksichtigt man das Datum, von den Aufnahmen, bezweifle ich stark, dass es immer noch so aussieht. 
Ich wünsche mir aktuelle Aufnahmen, die den Stand von jetzt zeigen. Auch fehlen zwei Standorte und 
es wird nicht erwähnt, welche WEA auf welchem Standort steht . Auch die Zuwegung muss mit 
eingereicht werden, da auch dort mit massivem Eingriff gerechnet werden muss. Die Straßen müssen 
befestigt und verbreitet werden. Gerade in den Kurven durch den Wendekreis, muss mit mehr 
beanspruchter Fläche gerechnet werden.  
 
Kap. 4.1 
�>�«�@�� �1�L�F�K�W�� �Q�X�U�� �G�L�H�� �)�O�l�F�K�H���� �Z�R�� �G�L�H�� �$�Q�O�D�J�H�� �V�W�H�K�W���� �V�R�Q�G�H�U�Q�� �D�X�F�K�� �G�L�H�� �=�X�Z�H�J�X�Q�J�� �]�H�U�V�W�|�U�W�� �Q�D�F�K�K�D�O�W�L�J��
Lebensraum, oder bietet die Anlage neue Nistmöglichkeiten?  
Da die Zuwegung freigeräumt sein muss, bezweifle ich doch Stark, dass die gerodeten Bäume wied er 
aufgeforstet werden, oder geht das im Zusammenhang mit der Befahrbarkeit?  
 
Eine kleine Anmerkung. Ich wundere mich, dass 2020 so viele Brutplätze gefunden/ festgestellt wurden 
und 2024 sind keine mehr da? Alle auf einmal weg? Warum verschwinden alle gl eichzeitig?  
 
Kap. 4.3 
Gibt es eine aktuelle Kartierung? Es liegen 4 Jahre dazwischen.  
 
Kap. 5.1.1 
Kartierung deckt nicht alle Bauflächen ab. Wird noch eine neue Kartierung mit allen Bauflächen 
gemacht? Eine Kartierung mit allen Gehölzen?  
Eine Kartierung , dass man eine Quatierung am Gehölz, die Tötung ausschließen kann? Ohne Überprüfung, 
kann ich nicht behaupten, dass keine Betroffenheit zu erwarten ist. �  ́ 
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Fragestellungen einer Einwenderin zum UVP-Beitrag (15.7)  

�ÅWer kontrolliert die Ausgleichsflächen?  
Was passiert, wenn sie nicht durchgeführt werden?  
In welchem Zeitraum muss die Ausgleichsflächen gegeben sein? 
Wer kontrolliert die Fällungen und Besatzkontrolle?  
Was passiert, wenn es nicht eingehalten wird?  
In welchem Zeitraum darf dieses durchgeführt we rden? 
Wer kontrolliert, den Erhalt und Ersatz potenzieller Quartiere?  
Wer kontrolliert die Beleuchtungszeiten, der Bauarbeiten �"� ́
 
�ÅMeine Einwendungen beziehen sich auf den Schutz der Vögel, der Adlerwarte, besonders auch der 
Greifvögel, der Fledermäuse und  der Vögel allgemein, die zu tausenden unter den Windrädern getötet 
liegen. �  ́ 
 
�ÅWindräder sind reine Vogel -Schredderanlagen. Windräder töten jährlich tausende von Vögeln. In der 
Hauptflugzeit verenden mind. 35 Vögel pro Monat an WKA.  / Wie viele Vögel werde n durch die Windräder 
getötet. �  ́ 
 
�ÅDie Flughöhe der Vögel - Rote Liste, ca. 40 % wird den Vögeln zum Verhängnis. Ich sehe das bei meinen 
Spaziergängen, 100e tote Vögel.�  ́ 
 
�ÅJeder Bürger und die Verantwortlichen aus der Politik und der Fürst zur Lippe sollt en sich das gründlich 
überlegen. Eines Tages werden alle zur Verantwortung gezogen, die zur Genehmigung beigetragen haben 
���«�����,�Q���G�H�U���+�D�X�S�W�I�O�X�J�]�H�L�W���Y�H�U�H�Q�G�H�Q���P�L�Q�G�����������9�|�J�H�O���S�U�R���0�R�Q�D�W�����:�L�Q�G�N�U�D�I�W�D�Q�O�D�J�H���  ́ 
 
�ÅDer Studie kann auch entnommen werden, nur um einen P unkt aufzuzeigen, das bei Waldtieren ein um 
264 % höherer Cortisolwert (Stress) nachgewiesen wurde. �  ́ 
 
�ÅNABU = 100.000 Vögel pro Jahr in Deutschland sterben durch Windräder.  
Vögel = Rote Liste 43 %  
Uhus, Schwäne, Adler, Störche, Löffler haben nur Flughöhen - was zu einem Kollisionsrisiko mit 
Windrädern führt! �  ́ 
 
�ÅIch habe in meinen Wanderungen im hessischen Waldgebieten erlebt, wie viele Vögel durch Windräder 
getötet oder verstümmelt worden sind. Es ist eine Katastrophe was man durch irre Ansichten  Mensch 
und Tier zumutet!!! �  ́ 
 
�ÅDie Belange des Natur- und Artenschutzes sind nicht ausreichend bei der Planung der WKA an der 
Gauseköte berücksichtigt worden.  
Der Erhalt der natürlichen CO2 -Speicher, also der Wälder, Moore und der unversiegelten naturnahe n 
sowie der landwirtschaftlichen Flächen, ist jedoch elementar für den Kampf gegen den Klimawandel.  
Auch widersprechen diese Planungen wesentlichen Schutzmaßnahmen und Festlegungen, um mehr 
Wildnisentwicklung zu ermöglichen, indem mindestens ein Nationalpa rk hier in der Region OWL 
entstehen könnte.  
Es ist davon auszugehen, dass seltene und schützenswerte Arten wie Wildkatze, Schwarzstorch, Uhu, 
Rotmilan, Wespenbussard, Fledermäuse und viele andere durch dieses Vorhaben stark beeinträchtigt 
oder sogar verdrängt werden. �  ́ 
 
�ÅDer vorgelegte artenschutzrechtliche Fachbeitrag (ASF)  ist nicht ausreichend und muss überarbeitet 
werden. Ein wesentlicher Mangel besteht in der fehlenden Beurteilung der betriebsbedingten 
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Verlärmung der Lebensbereiche. Lärmimmission en sind nicht nur während der Bauphase als 
vorübergehende Belastungen einzustufen. Vielmehr zählen Lärmimmissionen zu den dauerhaften 
Wirkfaktoren während der gesamten Betriebsdauer. Die damit einher -gehenden Auswirkungen auf 
planungsrelevante lärmempfindl ichen Arten (z. B. Luchs, Wildkatze) wurden nicht geprüft. Auf die 
eingeschränkte vertiefende Prüfung in Kap. 5.3.4 wird verwiesen.  

Der Luchs ist nicht nur mehrfach beim Durchstreifen des Gebietes gesichtet worden. Mehrere Jahre lang 
hatte ein weiblicher L uchs ein Revier im Teuto -burger Wald im Bereich Oerlinghausen/Gauseköte 
besetzt. Mehrfach wurde das individuell erkennbare Tier fotografiert. Die grundsätzliche Habitat - und 
Biotopeignung des Teutoburger Waldes in diesem Bereich als Luchslebensraum ist dad urch belegt. Die 
Aussage des Gutachters in Kap. 4.2.3, dass es keinen Lebensraumbezug gibt, ist in der Pauschalität nicht 
haltbar. Der Ausschluss einer Betroffenheit ist nachvollziehbar zu begründen. Die Bedeutung des 
Untersuchungsraumes als Wanderkorridor der Arten ist einzubeziehen.  

Es gibt Anhaltspunkte, dass auch Wald bewohnende Fledermausarten aufgrund der Verlärmung mit 
Meideverhalten zu WEA im Wald reagieren. Dieser Aspekt ist in die Artenschutzprüfung einzubeziehen.  

Bezüglich durchziehender planun gsrelevanter Arten wurden Nebelereignisse nicht beurteilt. Die 
Ausführungen im ASF unter Kap. 5.2.1 sind zu ergänzen.  

Daneben fordern die Verbände die Beachtung nachfolgender Ausführungen bei der Überarbeitung der 
Artenschutzprüfung. �  ́
 
�ÅLandesweiter Bioto pverbund, Wanderkorridor, Wildkatze  
Das Gebiet des geplanten Windparks mit den sieben WEA liegt in einem Gebiet das Teil des landesweiten 
Biotopverbundes von herausragender Bedeutung ist (VB-DT-LIP-4119-�����������Å�:�D�O�G�J�H�E�L�H�W���]�Z�L�V�F�K�H�Q���+�R�U�Q-
Bad Meinberg und Kohl�V�W�l�G�W�´���� �X�Q�G�� �]�X�G�H�P�� �L�Q�� �H�L�Q�H�P�� �Y�R�P�� �%�X�Q�G�H�V�D�P�W�� �I�•�U�� �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�� �D�E�J�H�J�U�H�Q�]�W�H�Q��
�Å�+�R�W�V�S�R�W�� �G�H�U�� �E�L�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q�� �9�L�H�O�I�D�O�W�´�� ���V���� �=�L�I�I�H�U�� �������� �G�H�U�� �6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H������ �1�D�F�K�� �G�H�P�� �Å�)�D�F�K�E�H�L�W�U�D�J�� �G�H�V��
Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion des Regierungsbezirks Detm �R�O�G�´���]�X�P��
Regionalplan (LANUV 2018) ist das Gebiet ein Kernbereich des Biotopverbundschwerpunktes Wald (LIP-
1 Südlicher Teutoburger Wald). Der in Nord -Süd-Richtung verlaufende Kamm des Teutoburger Waldes 
ist von zentraler Bedeutung im Waldverbundsystem des Regierungsbezirkes Detmold. Zusammen mit der 
südlich anschließenden Egge liegt hier zudem ein Schnittpunkt national bedeutsamer Verbundachsen 
und Wildtierwanderkorridore  (Wildkatze, Rotwild). Auf Grund der Lage besitzt der Teutoburger Wald 
mit der Egge ein e herausragende Bedeutung im nationalen Waldverbundsystem zwischen Solling (Nieder -
sachsen), Nordhessen (z.B. Reinhardswald) sowie Arnsberger Wald und Sauerland (Nordrhein-
Westfalen). Der Fachbeitrag der LANUV hebt ausdrücklich die in Nord -Süd-Ausrichtung verlaufenden 
bewaldeten Gebirgszüge des Teutoburger Waldes als überregional bedeutsame Verbundachse des 
Waldverbundes hervor.  

Die besondere Qualität dieser überregional (national) bedeutsamen Verbundachse wird dadurch 
unterstrichen, dass laut LANUV hier e iner von nur noch sieben in NRW vorhandenen unzerschnittenen 
verkehrsarmen Räume (UVZR) liegt, die größer als 100 km² sind (Unzerschnittene verkehrsarme Räume 
in Nordrhein -Westfalen - Karte (nrw.de)).  

Im Rahmen des Zielartenbezogenen Biotopverbundes für d ie Arten der Waldgilde besitzt das Gebiet eine 
herausragende Bedeutung als Wanderkorridor für die Zielarten Rothirsch und Wildkatze, die als 
Zielarten für wandernde Arten mit großem Aktionsradius stehen, oder für Arten mit großem 
Arealanspruch und hoher Störungsempfindlichkeit, wie z. B. Schwarzstorch oder Luchs.  

Eine gravierende Störung dieser national bedeutsamen Verbundachsen und Wildtierwanderkorridore 
erfolgt durch die Lärmemissionen der geplanten sieben WEA. Die vorgelegte Schallimmissionsprognose 
(Antragsunterlage 9.1 LaPh-2020-31_Rev.03_Gauseköte_Schall_08042024_fin.pdf) geht von einem 
Schallleistungspegel zwischen 103,2 und 107,3 dB(A) (inkl. 2,1 dB(A) Unsicherheitsfaktor) aus. Die Karte 
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auf S. 47 dieser Antragsunterlage stellt die aktuelle Vorbel astungssituation dar und belegt eindrucksvoll 
die derzeit sehr lärmarme Situation im Bereich des geplanten Windparks. Die Karte auf S. 50 stellt die 
zukünftige Gesamtbelastung mit den zusätzlichen, von den sieben geplanten WEA verursachten 
Emissionen dar. Es kommt zu einer erheblichen Vergrößerung des lärmbelasteten Bereiches. Im engeren 
Umfeld der sieben WEA werden am Boden Werte von 50 dB(A) und mehr erreicht. Erst nach ca. 2 km 
Entfernung sinken die Isophonen auf Werte von weniger als 35 dB(A) ab.  

Die Auswirkungen auf die störempfindlichen wandernden Säugetierarten bzw. die Zielarten mit 
großem Arealanspruch und hoher Störungs -empfindlichkeit werden weder in der UVP noch im LBP 
ausreichend untersucht und bewertet. Der durch die großflächige Verlärmung ve rursachte 
Qualitätsverlust und die Entwertung der bedeutsamen Biotopverbundachse und ihrer Funktion als 
Wanderkorridor und Lebensraum für mobile Säugetierarten wird nicht adäquat berücksichtigt. 
Insbesondere muss auch die bisher nicht berücksichtigte kumul ative Auswirkung mit der bereits 
vorhandenen Vorbelastung berücksichtigt und bewertet werden. �  ́ 
 
�ÅWildkatze  
Am Beispiel der Europäischen Wildkatze werden nachfolgend die Auswirkungen der durch Lärm -
emissionen verursachten Störungen kurz aufgezeigt. Die Eu ropäische Wildkatze ist eine der seltensten 
einheimischen Säugetierarten und durch internationale Abkommen, wie dem Washingtoner Artenschutz -
übereinkommen (1973, Anhang II), der Berner Konvention (1979, Anhang II, streng geschützt) und der 
europäischen Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie (1992, FFH-Anhang IV) streng geschützt. Durch das 
BNatSchG wird die Art ebenfalls streng geschützt. In der Roten Liste Deutschlands (2020) und des Landes 
NRW (2010) ist sie als "gefährdet" (Kategorie 3) eingestuft. Zudem handelt  es sich um eine der 
�9�H�U�D�Q�W�Z�R�U�W�X�Q�J�V�D�U�W�H�Q���G�H�V���%�X�Q�G�H�V�S�U�R�J�U�D�P�P�V���Å�%�L�R�O�R�J�L�V�F�K�H���9�L�H�O�I�D�O�W�´�����G�D�V���V�H�L�W���$�Q�I�D�Q�J�������������G�L�H���8�P�V�H�W�]�X�Q�J��
der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt unterstützt. Zur aktuellen Situation der Wildkatze in 
Westfalen vgl. BOLL 2020 (Verbreitung der Wildkatze in Westfalen, www.westfalen -
regional.de/de/wildkatze).  

Die Wildkatze ist ein spezialisierter Kleintierjäger, deren Nahrung vor allem aus Mäusen besteht, denen 
sie überwiegend in Pirsch- und Lauerjagd nachstellt. Für die akustische Ort ung der Beutetiere sind 
lärmarme Lebensräume von existenzieller Bedeutung. Durch die Lärmemissionen der WEA kommt es 
bodennah zu einer Maskierung (Überdeckung) der Geräusche der Beutetiere, so dass der Jagderfolg 
erheblich gemindert bzw. unmöglich wird. Wi ldkatzen leben als Einzelgänger, haben aber regelmäßig 
Kontakt zu benachbarten Individuen. Weibliche Wildkatzen haben ein Streifgebiet von 3 bis 10 km², 
männliche Tiere von 5 bis 50 km². Idealerweise überschneidet sich das Streifgebiet männlicher 
Wildkatze n mit denen von zwei bis drei Weibchen. Aber auch die Streifgebiete gleichgeschlechtlicher 
Tiere können sich überlagern.  

In Deutschland lebt die Wildkatze in einzelnen weitgehend isolierten Populationen in störungsarmen 
Rückzugsgebieten. Der Erhalt dieser relativ ungestörten Lebensräume und deren Vernetzung durch 
Wanderkorridore ist für das langfristige Überleben der Wildkatze als Art unumgänglich.  

Die Nutzung von Wäldern für die Errichtung von WEA konterkariert diese Ziele. Die enormen 
Zerschneidungseffekte des Lebensraumes, nicht nur durch die Stellflächen der Anlagen, sondern auch 
durch die Zuwegungen und Kabeltrassen, machen den Weg frei für zusätzliche Störungen in ehemals 
störungsarmen und unzugänglichen Waldgebieten. Das hat eine weiträumige Entwert ung potentieller 
�:�L�O�G�N�D�W�]�H�Q�O�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H���]�X�U���)�R�O�J�H�����:�L�O�G�N�D�W�]�H�Q���P�H�L�G�H�Q���E�H�U�H�L�W�V���Å�Q�R�U�P�D�O�H�´���:�D�O�G�Z�H�J�H���L�Q���H�L�Q�H�P���$�E�V�W�D�Q�G��
von 50 m beidseitig. Die Ergebnisse eines dreijährigen Forschungsprojektes der Deutschen Wildtier 
�6�W�L�I�W�X�Q�J���P�L�W���G�H�P���7�L�W�H�O���Å�$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���D�Q�W�K�U�R�S�R�Jener Eingriffe im Lebensraum Wald auf die Europäische 
�:�L�O�G�N�D�W�]�H�� �X�Q�W�H�U�� �E�H�V�R�Q�G�H�U�H�U�� �%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q�´�� �D�X�V�� �G�H�P�� �=�H�L�W�U�D�X�P�� ��������������������
mit 36 besonderen Wildkatzen in drei Untersuchungsräumen zeigen eine weiträumige Meidung von WEA -
Standorten sowohl für alle erfassten Lokalisationen beider Geschlechter als auch für die Wahl von 
Ruheplätzen und Mutter -Ruheplätzen.  
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Insbesondere die Jungtierverstecke hatten durchweg eine Distanz von mehr als 200 m zu WEA -
Standorten, obwohl in der näheren Umgebun g der Anlagen grundsätzlich geeignete Habitatstrukturen 
vorhanden waren. Damit gehen jeder betroffenen Wildkatze ca. 12,5 ha Reproduktionsraum pro Anlage 
dauerhaft verloren. Wildbiologen haben auf der Basis von Untersuchungen an anderen Tierarten die 
erwar teten Störwirkungen auf Wildkatzen abhängig von der emittierten Lautstärke der Anlagen 
prognostiziert. Auf dieser Grundlage muss beim Bau einer WEA im Wald ein Verlust von potentiellem 
Reproduktionsraum im Umfang von 35 �² 375 ha für ein Wildkatzenweibchen prognostiziert werden. Bei 
einem angenommenen mittleren Schallleistungspegel von 105 dB(A) beträgt der Verlust an 
Reproduktionsraum knapp 120 ha. Ein Mangel an geeigneten Reproduktionsflächen kann bei Wildkatzen 
zum Aussetzten der Reproduktion führen.  

Das festgestellte Meideverhalten gegenüber WEA -Standorten im Wald ist vergleichbar mit dem 
gegenüber Siedlungsräumen und Verkehrsflächen. Insbesondere bei der Wahl von Ruheplätzen werden 
die WEA-Standorte von beiden Geschlechtern gemieden. Somit ist von einer  betriebsbedingten Störung 
der Wildkatze durch WEA im Wald auszugehen. Ein negativer Einfluss auf Individuen und auf die 
Population der Europäischen Wildkatze, insbesondere durch negative Auswirkungen auf die 
Reproduktion, ist mit großer Wahrscheinlichkeit  anzunehmen.  

Mit dem Bau von WEA ist eine Öffnung des Waldes durch den Bau neuer Zufahrtsstraßen bzw. die 
Verbreiterung und der Ausbau vorhandener Forstwege für den Schwerlastverkehr verbunden, die 
Folgestörungen nach sich ziehen. In einem Forschungsprojekt der Deutschen Wildtier Stiftung zu 
Auswirkungen von Störeinflüssen in den Lebensräumen der Europäischen Wildkatze wird dies anhand 
besenderter Tiere untersucht. Die Freiflächen von WEA in Wäldern werden im Gegensatz zu natürlichen 
Auflichtungen, die dur ch Sturmwürfe, Trockenschäden oder Käferbefall entstanden sind, nicht 
bevorzugt aufgesucht. Beim häufigen Wechsel der Jungtierverstecke mieden Wildkatzen -mütter die 
unmittelbare Umgebung von WEA in einem Radius von 200 Metern deutlich, trotz geeigneter 
Habitatstrukturen (vgl. Simon, O., Dietz, M., Götz, M., Herrmann, M., Klenk, B., Kranich, A., Neumann, 
G. Trinzen, M. (2021): Auswirkungen anthropogener Eingriffe im Lebensraum Wald auf die Europäische 
Wildkatze unter besonderer Berücksichtigung von Windenerg ieanlagen. - In: Deutsche Wildtier Stiftung 
(Hrsg.) (2021): Auf gutem Weg? �² Zur Situation der Wildkatze (Felis s. silvestris) in Deutschland und 
Europa. Beiträge zum Europäischen Wildkatzen Symposium der Deutschen Wildtier Stiftung/ Proceedings 
to the Eur opean wildcat symposium of the German Wildlife Foundation, 26./27. September 2019 in 
Neuwied, Schloss Engers).  

Um den Lebensraumansprüchen der Art sowie dem FFH-Vorsorgeprinzip gerecht zu werden, dürfen 
Wälder nicht als Standorte für WEA genutzt werden. D ie einschlägigen Verbotstatbestände nach § 44 
des BNatSchG können nicht ausgeschlossen werden.�  ́ 
 
�ÅFledermäuse  
Nach einem Bericht des BfN aus dem Jahr 2024 werden hinsichtlich der Gefährdung von Fledermäusen 
durch WEA auch indirekte Wirkungen durch Schall- und Lichtemissionen sowie veränderte 
kleinklimatische Bedingungen diskutiert (Wirkfaktorengruppe 5 nach BfN (2022) �² Nichtstoffliche Einwir -
kungen). Für Schall und Lichtemissionen fehlen jedoch noch ausreichend belastbare Untersuchungen. 
Nachteilig e Schallemissionen im Ultraschallbereich, die ein Meideverhalten verursachen, oder Schall, 
der zur akustischen Maskierung von Beutetieren führt, sind durch die Studien von Ellerbrok et al. (2022) 
oder Gaultier et al.  (2023) noch nicht hinreichend belegt. K leinklimatische Veränderungen 
(Wirkfaktorengruppe 3 nach BfN (2022) �² Veränderung abiotischer Standortfaktoren) konnten durch 
Armstrong et al. (2016) und Luo et al. (2021) belegt werden, mit Auswirkungen von bis zu 10 km um die 
WEA (Luo et al., 2021).  

Dietz, M., Fritzsche, A., Johst, A. & Ruhl, N. (2024): Fachempfehlung für eine bundesweite 
Signifikanzschwelle für Fledermäuse �² Bewertung der derzeitigen Signifikanzschwelle für Fledermäuse 
und Windenergieanlagen. BfN-Schriften 682, 112 S. DOI: https://doi.o rg/10.19217/skr682  
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Derartige indirekte Auswirkungen sind u. E. in der Artenschutzprüfung zu beachten. Der ASF ist 
diesbezüglich nicht ausreichend, der Wirkfaktor betriebsbedingte Verlärmung der Lebensräume wurde 
im ASF nicht bearbeitet.  

Fledermäuse sind anders als die vorwiegend optisch orientierten Vögel auf ihr Gehör angewiesen, mit 
dem sie sich im Dunkel orientieren. Von den Fledermausarten Großes Mausohr, Bechsteinfledermaus 
und Braunes Langohr ist eine hohe Lärmempfindlichkeit bekannt.  

Das Große Mausohr wurde im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Bezogen auf die Arten Bechstein -
fledermaus und Braunes Langohr kann das Untersuchungsgebiet lt. Gutachter jedoch potenziell einen 
Lebensraum darstellen.  

Die genannten Arten sind zumindest in Bezug auf ihre J agdhabitate zu bewerten.  

Die Erforderlichkeit Störung durch Lärm im Bereich der Nahrungshabitate sowohl im Rahmen der 
Artenschutzprüfung als auch der FFH-Verträglichkeitsprüfung zu bewerten, belegt auch das Bundesamt 
für Naturschutz in seiner Veröffentlic �K�X�Q�J�� �Å�)�)�+-VP-�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q�´���� �G�R�U�W�� �Z�L�U�G�� �X�Q�W�H�U�� �Å�'�H�W�D�L�O�G�D�W�H�Q�� �]�X��
Beeinträchtigungen / FFH -�$�U�W�H�Q�������%�H�F�K�V�W�H�L�Q�I�O�H�G�H�U�P�D�X�V�´���D�X�V�J�H�I�•�K�U�W�� 

Fledermäuse orientieren sich im Flug und bei der Beutesuche insbesondere aktiv akustisch mittels 
Echoortung. Bei einzelnen Arten (insbesondere Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr, Braunes und 
Graues Langohr) spielt daneben aber auch eine passiv akustische Orientierung eine Rolle, d. h., sie nutzen 
die Geräusche der Beutetiere, um diese zu finden. Durch z. B. verkehrsbedingte Verlärm ung der 
Jagdhabitate können diese Beutetiergeräusche teilweise "maskiert" werden. Dadurch kann der Jagderfolg 
dieser Arten in trassennahen Jagdhabitaten reduziert werden.  

Dies wurde von Schaub et al. (2008) im Rahmen von Grundlagenforschung zu den Auswirkungen von 
Verkehrslärm auf das Verhalten von Großen Mausohren festgestellt (vgl. auch Siemers & Schaub 2010). 
Dabei wurde ermittelt, dass sich die Frequenzbereiche von Laufkäfergeräuschen und Verkehrslärm 
weitgehend überlappen und es zu Maskierungseffekten kommen kann, die die Suchzeiten bis zum 
Beutefang erhöhen und den Jagderfolg der Fledermäuse reduzieren.  

Der auf dem F+E-Vorhaben "Zerschneidungswirkungen von Straßen und Schienenverkehr auf Fledermäuse. 
Quantifizierung und Bewältigung verkehrs -bedingter  Trennwirkungen auf Fledermauspopulationen als 
Arten des Anhangs der FFH-Richtlinie" basierende Entwurf der "Arbeitshilfe Fledermäuse und 
Straßenverkehr" (FÖA Landschaftsplanung 2011:38) sieht einen methodischen Vorschlag zur planerischen 
Bewertung der Beeinträchtigungen der Habitateignung in Form gradueller Funktionsminderungen (in %) 
für passiv akustisch ortende Fledermausarten in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung und der 
Entfernung vom Straßenrand vor. Zu den passiv detektierenden Fledermausarten zä hlen insbesondere 
die Arten Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr und die beiden Langohr-Arten.  

Auch Steck & Brinkmann (2013:169) schlagen für diese Arten die planerische Berücksichtigung gradueller 
Funktionsminderungen - der Einfachheit halber in Form eine r linearen Abnahme der Beeinträchtigung vor 
(zwischen 100 % unmittelbar am Straßenrand und 0 % in einer Entfernung von 50 m).  

�:�L�U���Y�H�U�Z�H�L�V�H�Q���]�X�G�H�P���D�X�I�� �G�L�H���Y�R�Q���G�H�U���1�8�$���D�P�������������������������G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W�H���7�D�J�X�Q�J���Å�)�O�H�G�H�U�P�l�X�V�H���L�Q���G�H�U��
�(�L�Q�J�U�L�I�I�V�S�O�D�Q�X�Q�J�� ���������� �Å��https://www.fledermaus -schutz.de/2023/09/19tagung -fledermaeuse-in-der-
eingriffsplanung -2023/ ), die in mehreren Beiträgen die Thematik WEA und Fledermäuse beh andelt. 
�8�Q�W�H�U�� �D�Q�G�H�U�H�P�� �E�H�U�L�F�K�W�H�W�H�� �'�U���� �&�K�U�L�V�W�L�D�Q�� �9�R�L�J�W�� �L�Q�� �V�H�L�Q�H�P�� �9�R�U�W�U�D�J�� �Å�)�O�H�G�H�U�P�D�X�V�V�F�K�X�W�]�� �X�Q�G��
�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�S�U�R�G�X�N�W�L�R�Q���� �$�N�W�X�H�O�O�H�� �+�H�U�D�X�V�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q�´�� �•�E�H�U�� �G�H�Q�� �/�H�E�H�Q�V�U�D�X�P�Y�H�U�O�X�V�W�� �Y�R�Q�� �:�D�O�G�I�O�H�G�H�U-
mäusen durch Windparks, veröffentlicht unter:  
 https://www.buero -echolot.de/2024/01/22/fledermaeuse -in-der-eingriffsplanung/  
und https: //www.buero -echolot.de/veroeffentlichungen/tagung -2-2).  
Außerdem wird auf den folgenden Link verwiesen: http s://www.nul -online.de/themen/artenschutz -
und-biotopverbund/article -7456243-201984/fledermausschutz -an-windenergieanlagen-.html ���  ́

https://www.fledermaus-schutz.de/2023/09/19tagung-fledermaeuse-in-der-eingriffsplanung-2023/
https://www.fledermaus-schutz.de/2023/09/19tagung-fledermaeuse-in-der-eingriffsplanung-2023/
https://www.buero-echolot.de/2024/01/22/fledermaeuse-in-der-eingriffsplanung/
https://www.buero-echolot.de/veroeffentlichungen/tagung-2-2
https://www.nul-online.de/themen/artenschutz-und-biotopverbund/article-7456243-201984/fledermausschutz-an-windenergieanlagen-.html
https://www.nul-online.de/themen/artenschutz-und-biotopverbund/article-7456243-201984/fledermausschutz-an-windenergieanlagen-.html


 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 151 von 265 

�ÅVermeidungs - und Verminderungsmaßnahmen - Fledermäuse  
Die vertiefende Artenschutzprüfung sieht zum Schutz der Fledermäuse ein en Abschaltalgorithmus vor, 
der aus einem Gondelmonitoring abgeleitet werden soll (vgl. Kap. 5.1.1). Damit diese Schutzmaßnahme 
auch wirksam ist, sollten folgende Anforderungen zur Ausgestaltung des Gondelmonitorings und des 
daraus abzuleitenden Abschaltal gorithmus berücksichtigt werden:  

�‡ Die geplante Betriebszeitenbeschränkung mit Abschaltung in Nächten zwischen dem 01.04. und 
31.10. muss auch eine Abschaltung auch bei höheren Windgeschwindigkeiten von bis 8 m/sec.1 
vorsehen, da Arten wie der Abendsegler  auch bei Windgeschwindigkeiten höher 6 m/s fliegen.  

�‡ Bei der maßgeblichen Temperaturschwelle ist zu beachten, dass unter den WEA -sensiblen Arten auch 
solche sind, die bei niedrigeren Temperaturen häufig fliegen (u. a. Rauhautfledermaus). Für das 
Abschaltszenario sollte deshalb zunächst 7° C als Untergrenze festgelegt werden.  

�‡ Es ist neben dem Erfassungsgerät an der Gondel zusätzlich ein Gerät auf mittlerer Masthöhe 
anzubringen, um den Luftraum um und unter der Gondel zu erfassen.  

�‡ Die Abschaltung der WEA sollte bereits ab Anfang März erfolgen und bis Ende November ausgedehnt 
werden, um alle Aktivitätszeiträume einschließlich des Frühjahrs - und Herbstzuges zu 
berücksichtigen.  

�‡ Aufgrund von zeitlichen Schwankungen der Fledermausakti vitäten zwischen verschiedenen Jahren 
muss das Gondelmonitoring und damit die Anpassung der Abschaltzeiten mindestens über 2 Jahre 
durchgeführt werden. Alle 3 Jahre, beginnend mit dem 5. Betriebsjahr, ist eine Überprüfung der 
Abschaltalgorithmik erforderli ch.  

Die Abschaltzeiten müssen zudem rein artenschutzfachlich begründet sein. Bei der Festlegung des 
Abschaltalgorithmus darf kein Schwellenwert für hinnehmbare tote Fledermäuse pro WEA und Jahr von 
ein oder zwei Fledermäusen zu Grunde gelegt werden. Diese s bewusst in Kauf nehmen der Tötung einer 
gewissen Anzahl von Fledermäusen ist mit dem Individuen bezogenen Ansatz des § 44 Absatz 1 Nr. 1 
BNatSchG nicht vereinbar. Eine aktuelle Studie unter Beteiligung des Bundesamtes für Naturschutz 
fordert, eine Signif ikanzschwellenwert von < 1 Tier pro Anlage und Jahr festzulegen (Markus Dietz Anja 
Fritzsche Adrian Johst Nina Ruhl: Fachempfehlung für eine bundesweite Signifikanzschwelle für 
Fledermäuse und Windenergieanlagen; Teilergebnisse aus dem F+E-Vorhaben: Bewert ung der 
derzeitigen Signifikanzschwelle für Fledermäuse und Windenergieanlagen sowie vergleichende 
Erfassung von Fledermäusen mit zusätzlichen Turmmikrofonen an Windenergieanlagen (FKZ 3521 86 
0300) �² Link:  https://www.bfn.de/publikationen/bfn -schriften/bfn -schriften -682-diskussions-papier -
fachempfehlung -fuer -eine) 

Diese Forderungen werden auch durch eine aktuelle weitere Veröffentlichung gestützt:  
Xenia Mathgen et.al.: Zeitenwende im Artenschutz �² Aktuelle Gesetzes-änderung versus 
wissenschaftliche Evidenzen beim Fledermausschutz und dem Ausbau der Windenergienutzu ng, 
https://nyctalus.com/wp -content/uploads/2024/05/24_04_29 -Nyctalus-Mathgen.pdf  

Des Weiteren sind im Fall der Fällung von Höhlenbäumen zur Wahrung des Quartierp ools Ersatzquartiere 
im Umfeld des Eingriffs an geeigneten Bäumen anzubringen. Es wird darauf hingewiesen, dass lt. einer 
veröffentlichten Studie der Bayerischen Koordinationsstellen für Fledermausschutz Fledermauskästen 
in Wäldern die Anforderungen an vor gezogene Ausgleichsmaßnahmen nicht erfüllen (Zahn, A. & 
Hammer, M. (2016): Zur Wirksamkeit von Fledermauskästen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme �² 
ANLiegen Natur 39(1): 27�²35, Laufen; www.anl.bayern. de/publikationen .) �  ́
 
�ÅMeines Wissens nach gibt es im Teutoburger Wald und Egge mehr als 11 verschiedene, zum Teil 
geschützte, Fledermausarten. Werden die WEA mit einer Fledermausabschaltung versehen? Funktioniert 
die auch zuverlässig? Sie basiert doch lediglich auf der Messung der Witterung und Annahme, dass dann 
keine Fledermäuse unterwegs sind. �  ́ 
 
 

https://www.bfn.de/publikationen/bfn-schriften/bfn-schriften-682-diskussions-papier-fachempfehlung-fuer-eine
https://www.bfn.de/publikationen/bfn-schriften/bfn-schriften-682-diskussions-papier-fachempfehlung-fuer-eine
https://nyctalus.com/wp-content/uploads/2024/05/24_04_29-Nyctalus-Mathgen.pdf
http://www.anl.bayern.de/publikationen
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�ÅWer übernimmt die Garantie, dass das Gondelmonitoring funktioniert?  
Wer wird strafbar gemacht, wenn es nicht funktioniert?  
Was passiert, wenn es nicht Funktio niert? Was ist die Konsequenz 
Von welchem Zeitraum des Abschaltens reden wir? Laufen sie dann die ganze Nacht nicht? �  ́ 
[Fragen einer Einwenderin zu Kap. 5.1.1 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags]  
 
�ÅAuf Seite 6 des Herstellerdokumentes zur Fledermausab schaltung schreibt Enercon, dass sie zu keinem 
Zeitpunkt eine Gewährleistung hinsichtlich der Fledermausdetektoren übernimmt.  
Wer übernimmt die Gewährleistung? Gemäß Wortlaut baut der Betreiber oder ein von ihm beauftragter 
Dritter diese Monitoring -Box ein bzw. aus. Übernimmt dieser dadurch auch die Gewährleistung bzw. 
�•�E�H�U�Q�L�P�P�W���G�L�H���9�H�U�D�Q�W�Z�R�U�W�X�Q�J���I�•�U���H�L�Q�H�Q���I�X�Q�N�W�L�R�Q�D�O�H�Q���X�Q�G���J�H�U�H�J�H�O�W�H�Q���%�H�W�U�L�H�E�"���>�«�@�� 

Wer übernimmt die Gewährleistung, dass das Monitoring technisch umsetzbar ist und zwar dauerhaft? 
Wer kontrolli ert dies? Wenn nicht sichergestellt werden kann, dass dem § 4 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
entsprochen wird, ist eine Genehmigung nahezu vorsätzlich zu betrachten, kommt es zu v. g. 
Artensterben. Konkret, wer haftet in dem Falle, dass das Abstellen der Anlage nic ht funktioniert und 
somit der Schutz der Fledermäuse nicht gewährleistet ist, und hierdurch ein Gesetzeskonflikt entsteht? 
�>�«�@�� 

Wird ein Gutachten nach § 45b BNatSchG nachgefordert, um eine Habitatpotentialanalyse bzw. eine 
Raumnutzungsanalyse einsehen zu �N�|�Q�Q�H�Q�"���>�«�@�� 

In § 45b Abs. 7 BNatSchG wird darauf hingewiesen, dass keine Nisthilfen für kollisionsgefährdete Vogel - 
und Fledermausarten im Umkreis von 1.500 m um die errichtete WEA angebracht werden dürfen.  
Wie erklären sie sich den Passus auf Seite 19 �X�Q�W�H�U�����������Å�3�U�R�J�Q�R�V�H���G�H�U���$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J���D�X�I���6�F�K�X�W�]�J�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�H��
und Erhaltungsziele vom Gutachten (15.4 FFH-�9�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K�N�H�L�W�V�V�W�X�G�L�H�� �Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�"��
Hier ist zu lesen:  
Aufgrund der Entfernung von mehr als 660 m zwischen dem Schutzgebiet und den Stando rten sowie 
Bauflächen werden indirekte Beeinträchtigungen des FFH -Gebiets jedoch ausgeschlossen. Eine 
Empfindlichkeit von Arten gegenüber baubedingten Wirkungen ist in einer solchen Distanz nicht mehr 
zu erwarten. Darüber hinaus wirkt sich das Relief und d er Baumbestand zwischen Schutzgebiet und 
Windpark zusätzlich abmildernd.  
=> Wieso findet die Maßgabe keine Berücksichtigung im Gutachten?  
=> Der Entfernungsradius im Gutachten müssen auf 1.500 m angehoben werden. Wenn alternative 

Brutplätze keinesfalls inn erhalb von 1.500 m angebracht werden dürfen, kann umgekehrt die 
Entfernung für eine Prognose über indirekte Beeinträchtigung des FFH -Gebietes nicht herab gesetzt 
werden. Dies ist bitte zu klären.  

Stellungnahme Fledermäuse �² Zusammenfassung des Ergebnisses: 
�Å�,�P��������-m-Radius der WEA 08 befinden sich mehrere Buchen, die Höhlenbäume darstellen. Die Stämme 
der Hainbuchen entlang der Logistikfläche 2 am Kreuzkrug weisen ebenfalls zahlreiche potenzielle 
�4�X�D�U�W�L�H�U�H�� �D�X�I���� �>�«�@�� �'�L�H�� �(�U�J�H�E�Q�L�V�V�H�� �G�H�U�� �)�O�H�G�H�U�P�D�X�V�N�D�U�W�L�H�U�X�Q�J��weisen im Untersuchungsgebiet 3 
�)�O�H�G�H�U�P�D�X�V�D�U�W�H�Q���P�L�W���4�X�D�U�W�L�H�U�E�H�]�X�J���Q�D�F�K���´ 
Ist diese Aussage abschließend zu verstehen, was ist mit weiteren Arten, welche sich nun in den letzten 
drei Jahren möglicherweise neu eingefunden haben? Sollte eine Sichtung nicht zw ingend im 
unmittelbaren Zusammenhang zur Antragstellung geschehen?�  ́ 
 
�ÅVerwirbelte Luft führen bei Fledermäusen zum Zerreißen der Organe ���  ́  
 
�ÅVögel (Brut -, Zugvögel)  
Im LANUV-Fachbeitrag zum Regionalplan OWL wird die Bedeutung des Gebietes für gefährdete  und 
geschützte Tierarten nachgewiesen. Im Rahmen der UVP, der FFH-Verträglichkeitsprüfung bzw. auch 
der artenschutzrechtlichen Prüfung sind die Auswirkungen auf diese Arten zu prüfen. Besonders zu 
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beachten sind dabei 11 Fledermausarten, Rotmilan, Schwarzm ilan, Wespen-bussard, Fischadler und 
Schwarzstorch.  

Über die Gauseköte fliegen regelmäßig zur Zugzeit verschiedene Greifvogel -arten wie Rot - u. 
Schwarzmilan, Wespenbussard und Fischadler, zum Teil in stattlichen Zahlen. Die von uns im Rahmen 
des Scoping geforderte Prüfung, inwieweit es sich hierbei um eine landesweit bedeutende Flugschneise 
handelt, ist nicht ausreichend erfolgt (s. unter Ziffer 10 FFH -VP dieser Stellungnahme). Gleiches gilt 
auch für den Schwarzstorch. Hier scheint seit Jahren ein Brutvoge l über die Gauseköte zur Berlebecke 
(essentielles Nahrungshabitat?) in Berlebeck einzufliegen. In 2020 konnte ein Individuum fast täglich 
hierbei beobachtet werden. Die Herkunft des Vogels ist nicht bekannt. Ein Brutplatz im 
Truppenübungsplatz scheint sehr  realistisch zu sein. 2019 wurde über der Gauseköte auch ein Seeadler 
gesichtet. Bei der Prüfung müssen u.a. die verfügbaren Daten der Vogelschutzwarte und der Biologischen 
Stationen berücksichtigt werden.  

�'�H�U�� �Å�6�L�J�Q�L�I�L�N�D�Q�]�U�D�K�P�H�Q�´�� ���5�D�K�P�H�Q�� �]�X�U�� �%�H�P�H�V�V�X�Q�J�� �Y�R�Q Signifikanzschwellen zur Ermittlung einer 
signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos im Hinblick auf tötungsgefährdete Vogelarten an WEA) (95. 
Umweltministerkonferenz am 13. November 2020) ist zu beachten.  

�$�O�V���(�U�I�D�V�V�X�Q�J�V�V�W�D�Q�G�D�U�G���L�V�W���G�L�H���Å�)�D�F�K�O�L�F�K�H���(�P�S�I�H�K�Oung für avifaunistische Erfassung und Bewertung bei 
Windenergieanlagen-Genehmigungsverfahren �² �%�U�X�W�Y�|�J�H�O�´�����%�H�V�F�K�O�X�V�V���������������/�l�Q�G�H�U�D�U�E�H�L�W�V�J�H�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W��
der Vogelschutzwarten vom 24.04.2020) anzuwenden. �  ́ 
 
�ÅSeit Jahren beobachten wir im Herbst und Frühjahr den  Zug der Kraniche, die ziemlich genau über den 
geplanten Anlagenstandorten den Teutoburger Wald überqueren. Oftmals formieren sich die Vögel neu 
und fliegen mehrfach über der Falkenburg im Kreis. Es ist damit zu rechnen, dass die sehr dicht 
beieinandersteh enden Windräder, die mit ihrer außerordentlichen Höhe in die Flughöhe der Kraniche 
hereinreichen, zu einer wesentlichen Dezimierung des Bestands führen werden. �  ́ 
 
�ÅDie WEA werden aufgrund ihrer geplanten Höhe Zugvögel auf ihrem Weg über den Kamm des 
Teutoburger Waldes gefährden. Die geplanten Standorte befinden sich direkt in einer Zugvogelroute. �  ́ 
�ÅIch fürchte durch die WEAs eine massive Gefährdung der Tierwelt. �  ́ 
 
�ÅKamm des Teutoburger Waldes ist ein Durchzugsgebiet für Zugvögel (Kraniche, Schwarzstorch, 
Graugänse). Im Gutachten finde ich hierzu keine Aussage. �  ́ 
 
�ÅEbenso ist es die Route der Zugvögel auf die keine Rücksicht genommen wird. �  ́
 
�ÅGibt es eine Kartierung über die Zugvögel, die den Pass nutzen? Nicht vom Frühjahr, sondern Herbst? 
Große Massensterben.�  ́[Frage einer Einwenderin zu Kap. 4.3 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags]  
 
�ÅFFH-�9�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K�N�H�L�W�V�S�U�•�I�X�Q�J���Å�6�H�Q�Q�H���P�L�W���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�´ 
�Å�(�L�Q�H���H�U�K�H�E�O�L�F�K�H���6�W�|�U�X�Q�J���G�H�V���=�X�J- und Brutgeschehens des Kranichs kann aus der einmaligen Sichtung 
nicht abgelei �W�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q���´�� �Å�)�•�U�� �G�H�Q�� �6�F�K�Z�D�U�]�V�W�R�U�F�K�� �N�R�Q�Q�W�H�Q�� �H�L�Q�H�� �3�D�D�U�E�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�� �X�Q�G�� �]�Z�H�L��
Einzelsichtungen erbracht werden. Aus den Aufzeichnungen der entsprechenden Raumnutzung lassen 
�V�L�F�K���N�H�L�Q�H���)�O�X�J�N�R�U�U�L�G�R�U�H���D�E�O�H�L�W�H�Q���´ 
=> Eine fehlende Datenerhebung trifft keine gesiche rte Aussage, eine einmalige Sichtung zur falschen 

�=�H�L�W���H�U�J�L�E�W���I�D�O�V�F�K�H���$�Q�Q�D�K�P�H�Q�����>�«�@�´ 

 
Wird die Genehmigungsbehörde die fehlende Datenerhebung fordern? Denn der Zeitraum ist nicht 
repräsentativ, die Beobachtungen sollten in der Zeit erfolgen, in denen die Tiere ihre Sommer - bzw. 
Winterquartiere ansteuern. �  ́ 
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�ÅDas ornithologische Gutachten ist bereits einige Jahre alt und berücksichtigt den Vogelzug, der direkt 
über die Gauseköte fliegt, überhaupt nicht. Dabei sind Zugvögel durch EU -Recht besonders geschützt ! 
Wird die Erfassung der diversen Zugvogelarten noch angeliefert? �  ́
 
Bewertung der Einwendungen: 

Umfangreiche Kartierungen liegen den Antragsunterlagen bei. Die Antragstellerin hat für alle 
windkraftsensiblen Arten ein schlüssiges Vermeidungskonzept vorgelegt, so dass es bei Realisierung des 
Vorhabens zu keinen artenschutzrechtlichen Verstößen kommen wird.  
 
�=�X�P�� �6�F�K�X�W�]�� �Y�R�Q�� �)�O�H�G�H�U�P�l�X�V�H�Q�� �L�V�W�� �H�L�Q�H�� �Å�)�O�H�G�H�U�P�D�X�V�D�E�V�F�K�D�O�W�X�Q�J�´�� �G�H�U�� �:�(�$��vorgesehen. Diese geht 
aufgrund des im Bereich der gegenständlichen WEA herausragenden Fledermauslebensraums über die 
Vorgaben des Artenschutz- Leitfadens NRW hinaus (Anpassung der Cut-In-Windgeschwindigkeit von 6 m/s 
auf 8 m/s).  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.7.4  Landschaftsschutz  

�Å�(�L�Q�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q���I�•�U���G�H�Q���6�F�K�X�W�]���G�H�U���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W���´�� 
 
�Å�(�[�W�U�H�P���%�H�U�J�V�W�H�L�J�H�U���5�H�L�Q�K�R�O�G���0�H�V�V�Q�H�U�����Å�(�V�� �J�L�E�W���Y�L�H�O�H���)�R�U�P�H�Q���H�U�Q�H�X�H�U�E�D�U�H�U�� �(�Q�H�U�J�L�H�J�H�Z�L�Q�Q�X�Q�J���� �X�Q�V�H�U�H��
�X�Q�Y�H�U�Z�H�F�K�V�H�O�E�D�U�H���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W���J�L�E�W���H�V���D�E�H�U���Q�X�U���H�L�Q�P�D�O���´�´�� 
 
�Å�h�E�H�U�V�F�K�Z�H�P�P�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���(�U�G�U�X�W�V�F�K�H���G�X�U�F�K���%�R�G�H�Q�Y�H�U�G�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���%�R�G�H�Q�Y�H�U�V�L�H�J�H�O�X�Q�J�´�� 
 
�Å�'�L�H�� �3�O�D�Q�X�Q�J�� �I�•�K�U�W�� �]�X�� �H�L�Q�H�P�� �9�H�U�V�W�R�‰�� �H�L�Q�H�V�� �I�D�F�K�O�L�F�K�H�Q�� �=�L�H�O�H�V�� �G�H�V�� �E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q�� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V-
�E�H�U�H�L�F�K�H�V���Å�+�H�U�P�D�Q�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O-�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´���´�� 

Das Vorhaben verstößt mit den geplanten baulichen Anlagen gegen den Schutzzweck des 
Landschaftsschutzgebietes. Wieso wird es noch in Betracht gezogen, wenn es ein Verstoß ist?  

Wenn man feststellt, dass der Boden nicht geeignet ist, wird dann abgebrochen? Wie will man ein 
�$�E�U�X�W�V�F�K�H�Q���G�H�V���%�R�G�H�Q�V���Y�H�U�K�L�Q�G�H�U�Q�"�´�� 
 
�Å�1�R�F�K���G�D�]�X���P�•�V�V�H�Q���%�l�X�P�H���L�Q���H�Q�R�U�P�H�U���0�H�Q�J�H���J�H�I�l�O�O�W���Z�H�U�G�H�Q���I�•�U���G�L�H���=�X�I�D�K�U�W�V�V�W�U�D�‰�H�Q���X�Q�G���L�Q���G�L�H�V�H�P���)�D�O�O��
�N�D�Q�Q���P�D�Q���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���Y�R�Q���G�H�Y�D�V�W�L�H�U�W�H�P���:�D�O�G���V�S�U�H�F�K�H�Q���´�� 
 
�Å�$�X�‰�H�U�G�H�P���E�L�Q���L�F�K���J�H�J�H�Q���G�L�H���9�H�U�Q�L�F�K�W�X�Q�J���Y�R�Q���%�l�X�Pen für die Windenergie. / Die weitere Abholzung, 
Verbreiterung und Schotterung der Wege führt zu noch mehr Hitze im Wald und es ist erhöhter Stress 
�I�•�U���G�L�H���Y�H�U�E�O�H�L�E�H�Q�G�H�Q���%�l�X�P�H���´�� 
 
�Å�'�L�H�������:�(�$���V�L�Q�G���H�L�Q�H�P���J�U�R�‰�H�Q�����Z�H�L�W�J�H�K�H�Q�G���]�X�V�D�P�P�H�Q�K�l�Q�J�H�Q�G�H�P���:�D�O�G�J�H�E�L�H�W���J�H�S�O�D�Qt. Wälder sind ein 
noch weitgehend intaktes, empfindliches Ökosystem; sie dienen ganz wesentlich dem Allgemeinwohl 
(Wohlfahrtswirkungen)!  
Darin eingeschlossen ist eine NACHHALTIGE Waldbewirtschaftung (Ökologie UND Ökonomie), u. a. mit 
der Holznutzung durc h den Waldbesitzer.  
Ein Windpark stellt in diesem Waldbereich KEINE nachhaltige Nutzung dar und dient m. E. ausschließlich 
den wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers.  
Die für die WEA vorgesehenen ehemaligen Nadelwaldflächen, wobei ich bezweifle, da ss es sich hierbei 
um Flächen mit AUSSCHLIESSLICH Nadelholz-arten handelt(e) - dort stockten vermutlich auch 
Begleitholzarten wie z.B. Birke, Eberesche, Weide u  .a.  m. -, sind Waldflächen auf denen der für uns 
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�D�O�O�H���Z�L�F�K�W�L�J�H���Å�:�D�O�G���G�H�U���=�X�N�X�Q�I�W�´���Z�D�F�K�V�H�Q���V�R�O�O���X�Q�G���E�H�U�H�L�W�V���D�X�V���Å�1�D�W�X�U�Y�H�U�M�•�Q�J�X�Q�J�´���Z�l�F�K�V�W�����'�D�V���E�H�G�H�X�W�H�W����
�H�V���L�V�W���E�H�U�H�L�W�V���M�H�W�]�W���W�O�Z�����Å�Q�H�X�H�U�´���:�D�O�G���H�Q�W�V�W�D�Q�G�H�Q�� 

Die Errichtung von WEA bedeutet einen ganz erheblichen Eingriff in den Boden, einhergehend mit der 
dauerhaften Zerstörung der Bodendiversität im und um den Eingriffsbereich herum. Hierzu zählt auch 
ausdrücklich der notwendige Straßenausbau für Schwerlastverkehr. Forstfachleute (der Unterzeichner 
ist Forstmann und Kleinprivatwaldbesitzer) werden bestätigen, dass solche Eingriffe (riesige 
Betonfundamente / Bodenabtragungen und Bodenaufschüttungen), einen massiven, irreversiblen Eingriff 
�L�Q�� �G�H�Q�� �Å�O�H�E�H�Q�G�L�J�H�Q�� �:�D�O�G�E�R�G�H�Q�´�� �P�L�W�� �V�H�L�Q�H�Q�� �Y�L�H�O�I�l�O�W�L�J�H�Q�� �6�\�P�E�L�R�V�H�Q�� ���%�D�X�P�Z�X�U�]�H�O�Q���� �3�L�O�]�H�� �X�� a. m.) 
darstellen!  Eine Wiederherstellung in der heutigen Form mit dem jetzigen Arten spektrum an 
Kleinlebewesen und Pflanzen ist auch nach vielen Jahren (evtl. Rückbau der WEA) nicht möglich. Es wird 
zu Brachflächen kommen mit allen Nachteilen für den Waldboden, dem Wasserkreislauf u.  a. m..  

 Der Wald hat sein eigenes Kleinklima. Hier wir ken Sauerstoffabgabe, Kohlendioxidaufnahme, 
Abbremsen von Starkregen, Wasserkreislauf, Temperaturausgleich, natürlicher Windschutz u.  a. m. eng 
zusammen. 
Dieses, auch und gerade für den Menschen positive Kleinklima im Wald, wird durch die Errichtung und 
den Betrieb der weit über 200 m hohen WEA negativ beeinflusst. Durch erhöhte Temperaturen kann es 
zu stärkeren Verdunstung, schnellerem Oberflächenwasserabf �O�X�V�V�����Z�R�E�H�L���V�L�F�K���G�D�V���:�D�V�V�H�U���D�X�F�K���Å�Q�H�X�H�´��
Wege suchen wird, etc. kommen. Ebenfalls sind zumindest partielle Erdrutsche nicht auszuschließen. 
Die bisherigen Bodenuntersuchungen weisen darauf hin, dass der vorhandene Untergrund für die 
Errichtung und den  Betr ieb von den geplanten 7 WEA NICHT geeignet ist! Dem geohydrologischen 
Gutachten und den darin enthaltenen Bedenken sollte die notwendige Beachtung bei einem Abwägung 
über den Bau dringend zukommen.  

Wie bereits erwähnt, ist der Wald ein sensibles, in große n Teilen noch intaktes Ökosystem. Der geplante 
Bau von 7 mehr als 200 m hohen WEA greift massiv und irreversibel in dieses einmalige Ökosystem ein:  
Vögel, Fledermäuse, Kleinstlebewesen aber auch Wildtiere, werden ihren Lebensraum dort verlieren. 
Ferner wi rd es auch Verlusten durch Tötung durch die Rotorblätter kommen. Die Vibrationen im 
Erdreich, Lärmimmissionen, Infraschall, all das wird sich negativ auf die Lebewesen auswirken.  
Artenschutz ist von hoher Bedeutung und darf nicht durch Genehmigung von WEA in ökologisch 
�H�P�S�I�L�Q�G�O�L�F�K�H�Q���:�D�O�G�E�H�U�H�L�F�K�H�Q���D�X�V�J�H�K�H�E�H�O�W���Z�H�U�G�H�Q���´ 
�Å�)�O�R�U�D���X�Q�G���)�D�X�Q�D���Z�H�U�G�H�Q���Y�H�U�Q�L�F�K�W�H�W���X�Q�G���G�D�V���J�D�Q�]�H���|�N�R�O�R�J�L�V�F�K�H���6�\�V�W�H�P���H�Q�W�Z�H�U�W�H�W���´�� 
 
�Å�:�L�Q�G�N�U�D�I�W�� �N�D�Q�Q�� �Q�D�F�K�� �$�Q�V�L�F�K�W�� �G�H�V�� �8�Q�W�H�U�]�H�L�F�K�Q�H�U�V�� �Q�L�H�P�D�O�V�� �H�L�Q�H�� �Y�H�U�O�l�V�V�O�L�F�K�H�� �(�Q�H�U�J�L�H�T�X�H�O�O�H�� �V�H�L�Q���� �:�H�K�W��
der Wind zu stark, zu schwach, fliegen Fledermäuse oder Zugvögel, wird - so sollte es zumindest sein - 
die vorübergehende Abschaltung der WEA veranlasst. Auch bei Netzüberlastung muss abgeschaltet 
�Z�H�U�G�H�Q���� �H�V�� �I�H�K�O�W�� �W�O�Z���� �G�L�H�� �,�Q�I�U�D�V�W�U�X�N�W�X�U�� ���H�V�� �J�L�E�W�� �Å�V�H�K�U�� �]�X�U�•�F�N�K�D�O�W�H�Q�G�H�� �%�X�Q�G�H�V�O�l�Q�G�H�U�´- s. Bayern und 
�%�:�����´�� 
 
�Å�,�F�K�� �E�L�Q�� �D�N�W�L�Y�H�� �:�D�O�G�V�F�K�•�W�]�H�U�L�Q�� �X�Q�G�� �V�H�K�H�� �H�V�� �D�O�V�� �.�D�W�D�V�W�U�R�S�K�H�� �D�Q���� �G�D�V�V�� �|�N�R�O�R�J�L�V�F�K�� �Z�H�U�W�Y�R�O�O�H�� �X�Q�G��
�N�O�L�P�D�E�H�G�H�X�W�H�Q�G�H���:�D�O�G�I�O�l�F�K�H�Q���L�Q���G�L�H�V�H�P���$�X�V�P�D�‰���J�H�U�R�G�H�W���Z�H�U�G�H�Q�����G�D�P�L�W���G�L�H���Å�(�Q�H�U�J�L�H�Z�H�Q�G�H�´���D�X�I���G�H�P��
Blatt nachgewiesen werden und die  Gelder fließen können. Ich kann nicht verstehen, dass ein intaktes 
Ökosystem, welches uns im Sommer Kühlung bietet, Wasser speichert, einer Vielzahl von Menschen 
täglich zur Entspannung und zur Ruhe verhilft und Heimat und für Vielfältige Pflanzen -, Pilz -, Flechten - 
und Tierwelt ist, für erneuerbare Energien zerstört werden soll, die laut Umweltbundesamt wenig oder 
gar kein CO2 einsparen. Da es weder jetzt noch in Zukunft wirtschaftliche und ausreichende 
Speichermöglichkeiten für die erzeugte Energie durch  PV und WKA geben wird, erschließt sich mir der 
Bau dieser Anlagen nicht, zumal schon etliche Anlagen in der Nähe zum Paderborner Plateau still stehen, 
weil sie sonst zu viel Strom produzieren. Wie kann es sein, dass durch ein solch absurdes Vorhaben eine 
Vielzahl von Bäumen gerodet und der Bestand etlicher heimischer Wildtiere in Gefahr gebracht wird?! 
Täglich kann ich von unserem Balkon die beiden Milane in der Nähe ihres Hörstes ihre Runden kreisen 
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sehen, die Fledermäuse die in der Abenddämmerung herumschwirren werden in Gefahr gebracht und 
selbst ein Schwarzstorch wurde nach langer Zeit wieder in Berlebeck gesichtet.  
Es ist mir ein Anliegen unsere Erde, unseren Lebensraum zu schützen und unseren Kindern eine saubere 
Heimat zu hinterlassen, daher sehe ich  es als unsere Pflicht an, die wirtschaftlichen Interessen in den 
Hintergrund zu rücken und die Vielfalt unserer Umwelt zu schützen! Und zu erhalten. Bitte sehen Sie 
davon ab diese Anlagen zu bauen und damit weitere so wertvolle Flächen zu zerstören - im Namen 
unserer Kinder, Enkel, und aller weiterer weiteren Generationen nach uns, die ein Recht darauf haben 
gesund aufzuwachsen und den heimischen Wald als ihren Lebens- und Kraftort nutzen möchten.  
Selbstverständlich verstehe ich, dass der natürliche Selbst erhaltungstrieb auch vor Großgrundbesitzern 
nicht Halt macht und gleichzeitig sehe ich das Ungleichgewicht, denn es geht hier nicht um die 
Zerstörung von Lebensraum diverser Arten und ökologisch wertvoller Fläche für eine Vielzahl von 
Menschen und Tieren. Auch wenn es nur ein Teil der Fläche ist, macht die Menge dieser fragwürdigen 
�%�D�X�S�U�R�M�H�N�W�H���G�D�V���*�L�I�W���� �G�H�Q�Q���Y�L�H�O�H���Å�N�O�H�L�Q�H�´���)�O�l�F�K�H�Q���H�U�J�H�E�H�Q���L�P���*�D�Q�]�H�Q���G�R�F�K���Z�L�H�G�H�U���H�L�Q�H���J�U�R�‰�H���)�O�l�F�K�H��
zerstörter Wälder, die wir benötigen um unser Ökosystem im Gleichgewicht zu halt �H�Q�����8�Q�G���Å�.�O�H�L�Q�Y�L�H�K�´��
�P�D�F�K�W���M�D���E�H�N�D�Q�Q�W�O�L�F�K���D�X�F�K���0�L�V�W���´�� 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Vier Windenergieanlagen (HB-38, HB-39, HB-40 und SG-37) sind in dem durch den Landschaftsplan Nr. 10 
�Å�+�R�U�Q-Bad Meinberg/Schlangen-�2�V�W�´�� �X�Q�W�H�U�� �6�F�K�X�W�]�� �J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� ������-���� �Å�(�J�J�H-
Gebiet und Lipper Bergland mit Bielefelder Osning, Paderborne �U�� �+�R�F�K�I�O�l�F�K�H�� �X�Q�G�� �+�H�O�O�Z�H�J�E�H�K�|�U�G�H�Q�´��
geplant. Drei Windenergieanlagen (DT-09, DT-10 und DT-11) sind in dem durch den Landschaftsplan Nr. 
������ �Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �X�Q�W�H�U�� �6�F�K�X�W�]�� �J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� ������-���� �Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�� �P�L�W��
Lippischem Wald, Osning Kamm und östlichem Osning-�9�R�U�O�D�Q�G�´���J�H�S�O�D�Q�W���� 
 
Seit dem 01.02.2023 ist gemäß § 26 Abs. 3 BNatSchG die Errichtung und der Betrieb von Windener-
gieanlagen sowie der zugehörigen Nebenanlagen im Landschaftsschutzgebiet nicht verboten, wenn das 
jeweilige Land de n Flächenbeitragswert nach Anlage 1 Spalte 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
oder der jeweilige regionale oder kommunale Planungsträger ein daraus abgeleitetes Teilflächenziel noch 
nicht erreicht hat. Dies ist hier der Fall.  
 
Zur Beurteilung des Vorhabens wurden die naturschutz - und artenschutzrechtlichen Antragsunterlagen, 
im Einzelnen aufgeführt unter Abschnitt II., vorgelegt, in denen die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Belange von Natur und Landschaft gutachterlich beschrieben und bewertet werd en. 
 
�1�D�F�K���3�U�•�I�X�Q�J���G�H�V���D�Q�W�U�D�J�V�J�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�I�O�H�J�H�U�L�V�F�K�H�Q���%�H�J�O�H�L�W�S�O�D�Q�H�V���]�X�U���Å�(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �X�Q�G��
Betrieb von sieben Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn- Bad Meinberg für den 
�:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P���.�U�H�L�V���/�L�S�S�H�´���G�H�V���%�•�U�R�V���+�|�N�H���/�D�Q�G�V�Fhaftsarchitektur / Umweltplanung GbR vom 
28.11.2024 durch die untere Naturschutzbehörde des Kreises Lippe stehen dem Vorhaben bei Festsetzung 
der Nebenbestimmungen unter Abschnitt III. Buchstabe J) dieses Bescheides Belange des Natur- und 
Artenschutzes nicht entgegen.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.7.5  Nationalpark  

�Å�'�H�U���%�D�X���G�L�H�V�H�U���,�Q�G�X�V�W�U�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q���L�V�W���H�L�Q�H���X�Q�]�X�P�X�W�E�D�U�H���%�H�O�D�V�W�X�Q�J�� �I�•�U�� �G�L�H���%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�� �X�Q�G���G�L�H���1�D�W�X�U����
Das im Zuge des Bürger-�(�Q�W�V�F�K�H�L�G�H�V���Å�1�D�W�L�R�Q�D�O�S�D�U�N���(�*�*�(�´���J�H�J�H�E�H�Q�H���S�R�O�L�W�L�V�F�K�H���9�H�U�V�S�U�H�F�K�H�Q���Å�G�L�H���1�D�W�X�U��
�]�X���V�F�K�•�W�]�H�Q�´���Z�L�U���J�U�R�E���I�D�K�U�O�l�V�V�L�J���]�X�J�X�Q�V�W�H�Q���Y�R�Q���Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q���,�Q�W�H�U�H�V�V�H�Q���•�E�H�U�J�D�Q�J�H�Q���´�� 
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�Å�'�H�U�� �6�F�K�X�W�]�� �G�H�U�� �1�D�W�X�U�� �X�Q�G�� �G�H�V�� �0�H�Q�V�F�K�H�Q�� �L�V�W�� �P�D�W�H�U�L�H�O�O�� �Q�L�F�K�W�� �D�X�V�]�X�J�O�H�L�F�K�H�Q���� �'�D�� �Q�D�F�K�� �G�H�P�� �%�X�Q�G�H�V-
Immissionsschutzgesetz geforderten, erforderlichen Maßnahmen, nicht ihren Zweck erfüllen, kann eine 
Genehmigung nach BImSchG nicht e�U�I�R�O�J�H�Q���´ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Ein Nationalpark ist im Kreis Lippe nicht vorhanden und somit liegt auch keine Betroffenheit vor.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.8  Adlerwarte  

�Å�'�U�R�K�H�Q�G�H�� �6�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�� �G�H�U��Adlerwarte / Was passiert mit der Adlerwarte? / Wird die Adlerwarte 
�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�"�´ 
 
�Å�'�L�H���P�L�W���G�L�H�V�H�P���9�R�U�K�D�E�H�Q���H�L�Q�K�H�U�J�H�K�H�Q�G�H���6�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J���G�H�U���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H�����G�L�H���J�U�|�‰�W�H���(�X�U�R�S�D�V�����K�D�O�W�H���L�F�K���I�•�U��
einen unwiederbringlich große Schaden für die Allgemeinheit und auch für mich. / Sollte die Adlerwarte 
schließen müssen, wäre das ein nicht wieder gut zu machender Verlust nicht nur für Detmold und den 
�7�R�X�U�L�V�P�X�V���������Z�L�U���P�•�V�V�H�Q���G�L�H���*�U�H�L�I�Y�R�J�H�O�Z�D�U�W�H���X�Q�E�H�G�L�Q�J�W���H�U�K�D�O�W�H�Q���´�� 
 
�Å�:�X�U�G�H���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�W�����G�D�V�V���X�Q�V�H�U�H���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���Z�R�K�O���I�•�U���L�P�P�H�U schließen müsste, weil die Greifvögel 
�Z�R�K�O���L�Q���.�•�U�]�H���Y�R�Q���G�H�Q���5�R�W�R�U�H�Q���J�H�V�F�K�U�H�G�G�H�U�W���Z�•�U�G�H�Q�"�´�� 
 
�Å�=�X�G�H�P���Z�l�U�H�Q���G�L�H���$�Q�O�D�J�H�Q���H�L�Q�H���*�H�I�D�K�U���I�•�U���G�L�H���*�U�H�L�I�Y�|�J�H�O�����G�L�H���G�R�U�W���L�Q���G�H�U���)�O�X�J�V�K�R�Z���I�O�L�H�J�H�Q�����'�L�H�V�H���*�H�I�D�K�U��
betrifft darüber hinaus auch noch die Wilden Vögel, die dor t auch oft zu sehen sind. Der Bau der Anlagen 
würde dazu führen, dass Segelflieger wie z. B. der Adler, nicht mehr gefahrlos fliegen könnten und 
somit die Flugshow massiv eingeschränkt werden würde oder sogar dazu führen würde, dass keine 
Flugshow mehr stattfinden könnte.  
Die verschiedenen Vögel für so einer schönen Kulisse beobachten zu können, lässt mich den Alltag für 
�H�L�Q�H�Q�� �0�R�P�H�Q�W�� �Y�H�U�J�H�V�V�H�Q�� �X�Q�G�� �L�V�W�� �I�D�V�]�L�Q�L�H�U�H�Q�G���� ���«���� �$�X�‰�H�U�G�H�P�� �H�P�S�I�L�Q�G�H�� �L�F�K�� �G�D�V�� �V�R�� �Y�H�U�P�L�W�W�H�O�W�H�� �:�L�V�V�H�Q��
�Z�H�U�W�Y�R�O�O���X�Q�G���Z�L�F�K�W�L�J�������«�������+�L�H�U���Z�•�U�G�H���H�L�Q���1�D�K�H�U�K�R�O�X�Q�J�V�R�U�W���X�Q�G���H�L�Q�H���%�L�O�G�X�Q�J�V�V�W�l�W�W�H���Z�H�J�I�D�O�O�H�Q���´�� 
 
�Å�'�L�H���%�H�O�D�Q�J�H���G�H�U���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���%�H�U�O�H�E�H�F�N���D�O�V���H�L�Q�H���G�H�U���D�U�W�H�Q�U�H�L�F�K�V�W�H�Q���*�U�H�L�I�Y�R�J�H�O�Z�D�U�W�H�Q���L�Q���(�X�U�R�S�D���Z�X�U�G�H��
in der Planung nicht berücksichtigt. Die Errichtung der geplanten WEA wird aufgrund einer nicht 
auszuschließenden Gefährdung von artgeschützten Vögeln das Ende der Freiflüge bedeuten - ein heraus-
stechendes Merkmal dieser Einrichtung. Der Fortbestand der Adlerwarte Berlebeck wäre damit in Frage 
�J�H�V�W�H�O�O�W���´�� 
 
�Å�,�F�K���V�H�K�H���H�U�K�H�E�O�L�F�K�H���3�U�R�E�O�H�P�H���I�•�U���G�H�Q���)�R�U�W�E�H�V�W�D�Q�G���G�H�U���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���X�Q�G���I�•�U���G�H�Q���7�R�X�U�L�V�P�X�V���L�Q���/�L�S�S�H���´ 
 
�Å�$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���L�V�W���L�Q���X�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U�H�U���1�l�K�H���������)�•�U���J�U�R�‰�H���*�U�H�L�I�Y�|�J�H�O���V�W�H�O�O�H�Q���G�L�H���:�(�$�V���H�L�Q�H���W�|�G�O�L�F�K�H���*�H�I�D�K�U��
�G�D�U�����G�D���G�L�H�V�H���G�X�U�F�K���G�L�H���6�R�J�Z�L�U�N�X�Q�J���X�Q�G���9�H�U�Z�L�U�E�H�O�X�Q�J�H�Q���J�H�J�H�Q���:�(�$�V���N�H�L�Q�H���&�K�D�Q�F�H���K�D�E�H�Q���´�� 
 
�Å�6�H�O�E�V�W�� �Z�H�Q�Q�� �H�L�Q�H an der Gondel installierte Kamera die Vögel erkennt, was sie bei einzelnen 
Flugobjekten nicht leisten kann, ist es zu spät. Die Rotoren sind nicht so schnell aus dem Wind gedreht 
�X�Q�G���N�|�Q�Q�H�Q���Q�L�F�K�W���]�X�P���6�W�L�O�O�V�W�D�Q�G���J�H�E�U�D�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����>�«�@�´ 
 
�Å�,�F�K���K�D�E�H���Q�D�F�K�J�H�O�H�V�H�Q, dass Adler erst in einer Entfernung von ca. 1.000 m sicher erkennen können, dass 
es sich um ein Windrad handelt, um ihn ausweichen zu können, und sämtliche Kameras nicht in der Lage 
sind, die WKA rechtzeitig abzuriegeln, um eine Kollision zu verhindern. Es gibt bisher nur Prototypen, 
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die nach wie vor mit KI gefüttert werden müssen. Zudem fliegen die Vögel schneller als eines dieser 
�5�L�H�V�H�Q�U�l�G�H�U���J�H�V�W�R�S�S�W���Z�H�U�G�H�Q���N�D�Q�Q���´�� 
 
�Å�'�L�H�� �$�X�V�V�D�J�H���� �.�D�P�H�U�D�V�� �]�X�U�� �9�R�J�H�O�H�U�N�H�Q�Q�X�Q�J�� �]�X�� �L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �:�L�Q�G�U�l�G�H�U�� �E�H�L�� �$�Q�Q�l�K�H�U�X�Qg eines 
Greifvogels zu stoppen, halte ich für reine Augen -wischerei. Das mag für Vogelschwärme funktionieren, 
aber nicht für einzelne Vögel der Adlerwarte, oder die freibleibenden Rotmilane, die nur wenige 
Flügelschläge und vielleicht 10 -20 Sekunden bei direktem Anflug bis zur ersten WEA benötigen.  
Bei Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h (Flügelspitzen) und einem Gewicht von mehr als 45 t können sie 
zwar aus dem Wind gedreht werden und somit langsamer laufen, aber es ist unmöglich, sie in wenigen 
Sekunden vollständig zu stoppen (Massenträgheit!). Das schützt aber nicht die Vögel, die trotzdem den 
�H�[�W�U�H�P�H�Q���'�U�X�F�N�Y�H�U�K�l�O�W�Q�L�V�V�H�Q���D�X�V�J�H�V�H�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q���X�Q�G���V�W�H�U�E�H�Q���´�� 
 
�Å�*�H�V�F�K�•�W�]�W�H���9�|�J�H�O���Z�H�U�G�H�Q���J�H�W�|�W�H�W�����/�L�S�S�H���Z�L�U�E�W���P�L�W���G�H�U���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H�����=�L�H�O���Y�R�Q���W�D�X�V�H�Q�G�H�Q���7�R�X�U�L�V�W�H�Q�����$�G�O�H�U��
etc. sind ausgebildet zum Freiflug. Adler werden bis 70 Jahre alt. Stellen Sie sich vor der / die Adler 
oder sonstige Greifvögel werden von den WKA geschreddert. Jeder Bürger und die Verantwortlichen aus 
der Politik und der Fürst zur Lippe sollten sich das gründlich überlegen. Eines Tages werden alle zur 
�9�H�U�D�Q�W�Z�R�U�W�X�Q�J���J�H�]�R�J�H�Q�����G�L�H���]�X�U���*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J���E�H�L�J�H�W�U�D�J�H�Q���K�D�E�H�Q���´�� 
 
�Å�9�L�H�O�H���9�|�J�H�O���V�W�H�U�E�H�Q���G�X�U�F�K���:�(�$�����E�H�V�R�Q�G�Hrs durch die Adlerwarte, die ihre Adler frei fliegen lassen �² ein 
�W�R�W�D�O�H�U���,�U�U�V�L�Q�Q�������´�� 
 
�Å�$�E�H�U���D�X�F�K���0�X�V�H�H�Q���Z�L�H���G�D�V���/�:�/-Freilichtmuseum in Detmold sehen wir immer wieder gerne. So auch 
die Adlerwarte, die geschlossen oder verlegt werden soll? Es gibt in Deut schland und vielleicht in Europa 
keine größere bzw. bessere Greifvogelwarte. Dies sagen jedenfalls die Kenner solcher Einrichtungen. 
Auch die Adlerwarte soll den WKA geopfert werden? Wo gibt es denn noch Platz für solche Einrichtungen? 
Nur am heutigen Standort lassen sich auch größere Greifvögel fliegen. Es gibt die Adlerwarte in der 
heutigen Form nur in Detmold! Nur so kann der Mensch wieder Empathie für seine Umwelt begreifen 
oder erlernen. Dies kann man sicher nicht in einem wirtschaftlichen Gutachten in  �(�X�U�R���E�H�P�H�V�V�H�Q���´�� 
 
�Å�:�H�Q�Q���G�L�H���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���Z�H�L�F�K�H�Q���P�•�V�V�W�H���Z�H�J�H�Q���G�H�U���:�(�$�V�����G�D�V���Z�l�U�H���H�L�Q���X�Q�H�U�P�H�V�V�O�L�F�K�H�U���9�H�U�O�X�V�W���I�•�U���M�H�G�H�Q��
von uns, diese grandiose Anlage muss einfach erhalten bleiben, so wichtig für Groß und Klein. Es  ist 
�L�P�P�H�U���D�X�I�V���1�H�X�H���H�L�Q�H���)�U�H�X�G�H���V�L�H���]�X���E�H�V�X�F�K�H�Q���´�� 
 
�Å�8�Q�G���G�D�Qn ist da noch die Adlerwarte, die seit Jahrzenten dieses Gebiet für die Freiflüge nutzt. 2 x am 
Tag fliegen genau dort die Adler im Freiflug, was so viele Menschen nach Berlebeck lockt und Aufklärung 
�E�L�H�W�H�W���´�� 
 
�Å�'�L�H�� �$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H�� �P�L�W�� �L�K�U�H�U�� ����-jährigen Geschichte Kulturgut und Tourismus -magnet zugleich. 
Hauptattraktion sind die Freiflugvorführungen. Ich halte dieses Highlight als entscheidend für den 
Fortbestand der Adlerwarte. Adler können Geschwindigkeiten von 80 km/h erreichen und damit die 2,5 
km bis zur WEA 09 in weniger als 2 Minuten überwinden. Ein Windrad im vollen Betrieb anzuhalten, 
benötigt zwischen 10 und 30 Minuten. Die Vorführungen wären mit den Anlagen in der unmittelbaren 
Umgebung realistisch nicht mehr durchführbar. Welche Maßnahmen werden ergri ffen, um den 
�)�R�U�W�E�H�V�W�D�Q�G���G�H�U���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���]�X���V�L�F�K�H�U�Q�"�´�� 
 
�Å�:�D�V�� �L�V�W�� �P�L�W�� �G�H�Q�� �9�|�J�H�O�Q���� �Y�R�Q�� �G�H�U�� �$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H�"�� ���J�U�R�‰�H�V�� �.�R�O�O�L�V�L�R�Q�V�U�L�V�L�N�R�� ���� �%�D�U�R�W�U�D�X�P�D���� ���� �.�D�Q�Q�� �G�L�H��
�$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���J�H�|�I�I�Q�H�W���E�O�H�L�E�H�Q�"�´�� 
 
�Å�'�H�U���)�R�U�W�E�H�V�W�D�Q�G���G�H�U���•�E�H�U���������-�D�K�U�H���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���*�U�H�L�I�Y�R�J�H�O�V�W�D�W�L�R�Q���Å�$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���%�H�U�O�H�E�H�F�N�´���Z�L�U�G���G�X�U�F�K��
die Genehmigung des Bauvorhabens der 7 WEA eindeutig gefährdet. Ein nicht unwesentlicher Teil der 
Vögel sind im Freiflugprogramm, unabhängig der Flug -Vorführungen - d. h. sie fliegen in der Zeit von 
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09:00-������������ �8�K�U���� �Å�6�L�H�� �Z�H�U�G�H�Q�� �V�L�Fh nicht an die Rotoren gewöhnen können. Das haben Forschungen 
�H�L�Q�G�H�X�W�L�J���E�H�Z�L�H�V�H�Q�����'�L�H���7�L�H�U�H���G�H�Q�Q�R�F�K���Z�H�L�W�H�U���I�O�L�H�J�H�Q���]�X���O�D�V�V�H�Q�����Y�H�U�V�W�R�‰�H���J�H�J�H�Q���G�D�V���7�L�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�V�H�W�]�´����
(Quelle: LZ Interview Klaus Hansen, Vorsitz Förderverein Adlerwarte Berlebeck). Die angedeut eten 
möglichen Abschalttechniken des Projektierers Westfalenwind/ WEA Hersteller stehen in keinem 
vergleichbaren Kontext: Adlerwarte und dem WEA Standort. Bundesweit wurde diese Technik je 
�H�U�S�U�R�E�W�����+�L�H�U�]�X���Q�R�F�K�P�D�O�V���G�H�U���%�H�J�U�L�I�I���Å�6�W�|�U�X�Q�J�´�����ÅBegriff Störung  setzt die vorbeugend im Vorfeld der 
Schädigung an. Störung ist jede unmittelbare Einwirkung auf Tier, die eine Verhaltensänderung 
desselben bewirkt, und zwar unabhängig davon, wodurch die Störung bewirkt wird. Eine Störung kann 
durch Beunruhigung und Scheuch�Z�L�U�N�X�Q�J���]�����%�����G�X�U�F�K���%�H�Z�H�J�X�Q�J�����/�l�U�P���R�G�H�U���/�L�F�K�W���H�L�Q�W�U�H�W�H�Q�´�����.�R�P�P�H�Q�W�D�U��
zum BNatSchG Schuhmacher/ Fischer-�+�•�I�W�O�H���]�X���†���������5�Q�����������´�� 
 
�Å�*�U�R�‰�H�� �6�R�U�J�H�Q�� �E�H�U�H�L�W�H�Q�� �P�L�U�� �G�L�H�� �$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q�� �D�X�I�� �(�X�U�R�S�D�V�� �J�U�|�‰�W�H�� �$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���� �H�L�Q�� �H�L�Q�]�L�J�D�U�W�L�J�H�U��
Anziehungspunkt für Touristen aus a ller Welt. Gerne besuche ich mit Freunden immer wieder die 
Adlerwarte, deren Existenz dann nicht mehr gesichert ist. / Die Adlerwarte Berlebeck wurde 1939 
gegründet und ist seit dieser Zeit ein bei Familien aus der näheren Umgebung und ganz NRW besonders 
b�H�O�L�H�E�W�H�Q���$�X�V�I�O�X�J�V�]�L�H�O���´�� 
 
�Å�'�X�U�F�K���G�H�Q���%�D�X���G�H�U�������:�(�$���L�V�W���G�L�H���(�[�L�V�W�H�Q�]���G�H�U���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���E�H�G�U�R�K�W�����'�H�U���W�l�J�O�L�F�K�H���)�U�H�L�I�O�X�J���G�H�U���9�|�J�H�O���G�R�U�W��
ist unerlässlich, jedoch nur ohne dieses enorme Gefahrenpotenzial machbar. Die Verantwortung für die 
Greifvögel liegt bei uns F alknern und Tierpflegern, weshalb wir zwangsläufig den Freiflug aufgrund der 
�:�(�$�V���H�L�Q�V�W�H�O�O�H�Q���P�•�V�V�W�H�Q���´�� 
 
�Å�8�Q�W�H�U den in Kap. 4.1.1 UVP Bericht aufgeführten überregional bedeutenden touristischen Zielen fehlt 
die Adlerwarte in Detmold -Berlebeck. Herausragende Attraktionen sind die täglichen Freiflugveran -
staltungen. Die Auswirkungen der WEA auf das im Freiflugprogramm betroffene Artenspektrum der 
Adlerwarte wurden unter dem Schutzgut Tiere nicht untersucht. Sollte der Betrieb der WEA aufgrund 
des Kollisionsrisikos zur Einstellung der Freiflugveranstaltungen führen, bedeutet das eine erhebliche 
Minderung der touristischen Attraktivität und Bedeutung.  
Zum Tourismus gehört auch die seit 85 Jahren betriebene Adlerwarte in Detmold -Berlebeck als 
bundesweit bekannte r Anziehungspunkt mit den täglichen Flugschauen, der Aufzuchtstation und dem 
Artenschutzzentrum. Der Fortbestand dieser traditionsreichen Einrichtung ist mit ihren Angeboten in 
ihrem Fortbestand durch die WEA gefährdet und somit wird ein weiterer touristis cher Anziehungspunkt 
infrage gestellt. In diese Einrichtung sind - wie in die Falkenburg und das Wanderkompetenzzentrum 
WALK - ganz erhebliche Landes- und weitere Fördermittel der öffentlichen Hand geflossen. Auch 
Naturschutzmittel sind jährlich in diese A nlage gegeben worden. Die Adlerwarte mit den Greifvögeln 
ist weltweit in verschiedenen Zuchtprogrammen integriert, so z. B. in Kenia und Ecuador. Damit 
engagieren sich die Fachleute der Adlerwarte in Berlebeck zum Erhalt bedrohter Arten.  
Eine Beurteilung der Auswirkungen der WEA auf die Greifvögel, die von der Adlerwarte aus frei in 
den Teutoburger Wald fliegen können und trainiert werden, ist nicht erfolgt und fehlt als Gutachten 
in den Unterlagen. �  ́ 
 
�Å1975 wurde der Vogelpark um eine Auffangstation für k ranke und verletzte Greifvögel und Eulen 
erweitert.  
Aktuell leben 200 verschiedene Vögel auf der Adlerwarte, dabei handelt es sich um 46 verschiedene 
Arten. Damit ist die Adlerwarte die artenreichste Greifvogelwarte in ganz Europa.  
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass dadurch die Expertise der Mitarbeiter, deren Erfahrung 
in der Haltung und Pflege der Vögel von unschätzbarem Wert ist und von Generation zu Generation der 
Mitarbeiter weitergegeben wird.  
Diese Expertise ist auch weltweit gefragt. So hat die Adlerwarte u. a. in Kenia und Ecuador geholfen, 
Auffang- und Auswilderungsstationen einzurichten.  
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Ausgewiesenes Ziel der Arbeit der Adlerwarte ist Natur - und Artenschutz für bedrohte Greifvogelarten. 
Dazu gehört nicht nur die Krankenstation, sonder n auch das Bestreben um Ausgewöhnung verletzter 
Greifvögel nach deren Heilungsprozess. 
Seit 2018 laufen Planungen für eine neue, große und modern ausgestattete Auffangstation mit 
öffentlichen Mitteln. Die Förderung der NRW -Stiftung mit 246.000 Euro sowie 2 5.000 Euro aus der 
Gustav Baukloh-Stiftung soll für einen Ausbau von mehr als 300 Quadratmetern genutzt werden. Geplant 
sind neben der Futterküche, einer Intensivstation und Klinikraum auch ein Wohnraum für die 24h -
Betreuung, die von Teilnehmern am Bundesf reiwilligendienst und freiwilligen ökologischen Jahr 
abgeleistet werden soll.  
Im Durchschnitt werden pro Jahr bis zu 230 verletzte Vögel hier aufgenommen, behandelt und auf eine 
gesunde Zukunft vorbereitet, hiervon können anschließend 70 -75 Prozent wieder ausgewildert werden.  
Der Standort der Adlerwarte wurde sorgfältigst ausgesucht und auf einem Bergrücken errichtet, weil 
diese besondere Lage für den gesunden Vogelflug von Bedeutung ist.  
Während der Saison finden täglich mehrere Freiflurvorführungen statt.  Außerhalb der Saison finden 
Trainingsstunden für die Greifvögel statt, um die Gesundheit der Vögel zu erhalten und damit die 
artgerechte Haltung zu pflegen.  Die Greifvögel brauchen für einen Lebensraum, der sie gesund und 
kraftvoll erhält, bestimmte Vorau ssetzungen, die in der Umgebung der Adlerwarte erfüllt sind.  
Die Adlerwarte Berlebeck ist von den Auswirkungen der geplanten WKA besonders betroffen, weil sie 
sich Luftlinie etwa 2 -3 km von den Grundstücken auf der Gauseköte entfernt befindet, auf denen di e 
WKA geplant sind.�  ́ 
 
�ÅLebensgefahr für Greifvögel der Adlerwarte  
Es besteht eine besondere, betriebsbedingte Tötungs - und Verletzungsgefahr durch den Schlag der 
Rotorblätter für die Greifvögel der Adlerwarte in deren Freiflug, sollten im Umkreis von 8 km um die 
Adlerwarte WKA aufgestellt werden. Adler (und andere große Greifvögel der Adlerwarte) fliegen bis zu 
8 km rund um die Adlerwarte und sind an das ihnen bekannte Habitat im Umkreis der Adlerwarte 
gewöhnt. Aufgrund ihres artspezifischen Flugverhaltens besteht ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit neu 
errichteten, aber au ch bestehenden WKA, die durch die Tiere nicht als Gefahr eingestuft werden. In 
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass kein Lerneffekt der Greifvögel erzielt wird, so dass 
die Lebens- und Verletzungsgefahr durch den Schlag der Rotorblätter jederze it besteht.  
 
In seinem Gutachten vom 21.10.2021 erläutert der Experte Dipl. -Biol. Eckhard Wiesenthal, dass gerade 
das Gebiet südlich der Adlerwarte für die Greifvögel der Adlerwarte ein besonders bevorzugtes 
Fluggebiet darstellt, weil die Windausrichtung und die Thermik hier besonders günstig seien. Zitat: 
�ÅInsbesondere die südlichen Hanglagen der Gauseköte bieten den Tieren günstige Bedingungen für ihren 
Flug (Wind und Thermik) und sind durch Nähe und Ausrichtung zur Adlerwarte die einzige Ein - und 
Ausflugschneise der gehaltenen Vögel.�´���² Ende des Zitats 
 
In seiner Untersuchung zum v. g. Gutachten hat Wiesenthal festgestellt, dass das Plangebiet für die 
WKA auf der Gauseköte zentrales Ziel der Freiflüge für die erwachsenen Vögel und die Jungvögel ist. 
Hier wird ganzjährig der kontrollierte Freiflug mit den Vögeln geübt und ausgeführt, so dass die Vögel 
ihren Aktionsradius nach und nach erweitern können.  
�'�D�]�X���I�•�K�U�W���:�L�H�V�H�Q�W�K�D�O���D�X�V�����=�L�W�D�W�����ÅStudien zeigen bereits, dass WKA im unmittelbaren Einzugsbereich 
���Å�K�R�Pe-�U�D�Q�J�H�V�´�����H�L�Q�H�V���+�R�U�V�W�H�V���Z�L�O�G�O�H�E�H�Q�G�H�U���*�U�H�L�I�Y�|�J�H�O���G�L�H���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H���.�R�O�O�L�V�L�R�Q�V�J�H�I�D�K�U���L�Q���H�U�K�H�E�O�L�F�K�H�Q��
�0�D�V�V�H���V�W�H�L�J�H�U�Q���� �� �>�«�@���'�L�H�V�� �J�L�O�W���I�•�U���G�L�H���J�H�I�O�R�J�H�Q�H�Q���7�L�H�U���G�H�U���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���J�O�H�L�F�K�H�U�P�D�‰�H�Q���� �Z�D�V���L�P�� �K�|�F�K�V�W�H�Q��
maß sowohl tierschutzrelevant ist und zudem zu hohen wirtsc haftlichen Risiken führt (der Preis für den 
Erwerb von Greifvögeln liegt meist im fünf - bis sechsstelligen Bereich).�´��- Ende des Zitas 
Für die Adler und alle anderen Greifvögel der Adlerwarte ist die Adlerwarte deren Horst. Werden nun 
im Umkreis von weniger als 3 km um deren Horst die WKA aufgestellt, so werden diese die 
Kollisionsgefahr der Vögel mit den Rotorblättern oder dem Mast erheblich erhöhen.  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 161 von 265 

Ferner bestätigt Wiesenthal unsere Erfahrungen mit der Lernfähigkeit der Greifvögel, die 
Gefahrenstellen a ls solche nicht abspeichern und daher weiterhin wiederholt in Richtung der 
Gefahrenstelle fliegen.  
�=�L�W�D�W�� �D�X�V�� �G�H�P�� �Y���� �J���� �*�X�W�D�F�K�W�H�Q���� �ÅDurch die überdurchschnittlicher Frequentierung des zu bebauenden 
Gebiets durch die Vögel der Adlerwarte Berlebeck besteht ei n erhebliches Gefahrenpotential, das sich 
nicht durch Gewöhnung der Tiere in Zukunft verbessern kann. Entsprechende Studien aus freier Wildbahn 
�>�«�@���]�H�L�J�W�H�Q���N�H�L�Q�H���*�H�Z�|�K�Q�X�Q�J�V�H�I�I�H�N�W�H���Q�D�F�K���G�H�P���%�D�X���Y�R�Q���:�.�$�����,�P���)�D�O�O�H���G�H�V���5�R�W�P�L�O�D�Q�V���N�R�Q�Q�W�H���>�������@���V�R�J�D�U��
nachgewiesen werden, dass selbst mehrjährige standorttreue, brut - und ortserfahrene Altvögel häufig 
an WKA verunglückten.�´���² Ende des Zitats���  ́ 
 
[Die Einwender haben ihrem Schreiben das Gutachten zur Auswirkung von WKA auf die Adlerwarte 
Berlebeck vom 28.10.2021, erst ellt vom Dipl. -Biol. Eckhard Wiesenthal, beigefügt.]  
 
�ÅKonsequenz für die Greifvögel  
Sollten die WKA aufgestellt werden, werden sämtliche Freiflüge von sämtlichen Greifvögeln der 
Adlerwarte sofort und dauerhaft eingestellt werden.  
Dies läge dann auch nicht mehr im Ermessen der Falkner bzw. der Leitung der Adlerwarte. Die tierischen 
Schützlinge sind in einem solchen Fall ausdrücklich durch die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes vor 
Schäden zu bewahren. 
�Å�†�������6���������7�L�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�V�H�W�]�����1�L�H�P�D�Q�G���G�D�U�I���H�L�Q�H�P���7�L�H�U���R�Kne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder 
�6�F�K�l�G�H�Q���]�X�I�•�J�H�Q���´�� 
 
Vorliegend läge eine objektive Gefahr für die Tiere vor, dass diese in ihrem Freiflug von den 
Rotorblättern der WKA verletzt oder getötet werden könnten, was mit Schmerzen, Leiden und Schäden  
verbunden wäre. Somit wären die üblichen Freiflüge der Vögel der Adlerwarte nicht mehr 
tierschutzgesetzkonform und daher folgerichtig nicht mehr erlaubt.  
Das Aussetzen der Greifvögel der dann dauerhaft gegebenen Lebensgefahr  ist aus Gründen des 
Tierschutzes und des eigenen moralischen Empfindens nicht möglich.  
Sollten alle Freiflüge der Greifvögel eingestellt werden, so müsste der gesamte Betrieb der Adlerwarte 
aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit eingestellt werden.  
Die Verlegung der Adlerwarte an einen neuen Standort würde von der Adlerwarte finanziell nicht 
gestemmt werden können. Es fängt beim Erwerb eines passenden Grundstücks an, über den Bau der 
Gebäude bis hin zu der aufwendigen und zeitlich anspruchsvollen Eingewö hnung der Altvögel an die 
neue Umgebung. 
Hier ist von einer Investitionssumme von mehreren Millionen Euro auszugehen. Im Übrigen ist 
zweifelhaft, ob eine solche Eingewöhnung der Vögel an einem neuen Ort überhaupt von Erfolg gekrönt 
sein könnte.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen: sollten die WKA auf der Gauseköte aufgestellt werden und in 
�%�H�W�U�L�H�E���J�H�K�H�Q�����E�H�G�H�X�W�H�W���G�L�H�V���G�D�V���Å�$�X�V�´���I�•�U���G�L�H���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���%�H�U�O�H�E�H�F�N���  ́ 
 
�ÅZu einem traditionellen Besuch in Berlebeck gehört der Ausflug in die Adlerwarte, die aufgrund Ih rer 
�E�H�V�R�Q�G�H�U�H�Q���/�D�J�H���X�Q�G���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�H�O�O�H�P���$�X�I�W�U�H�W�H�Q���H�L�Q�H���D�E�V�R�O�X�W�H���(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J���I�•�U���-�X�Q�J���X�Q�G���$�O�W���G�D�U�V�W�H�O�O�W�����>�«�@ 
Durch den Einsatz von Windkrafträdern würde dieser besondere Ort an Zauber verlieren, da der 
�Å�Q�R�U�P�D�O�H�´���7�D�J�H�V�D�E�O�D�X�I���L�Q�N�O�X�V�L�Y�H���)�O�X�J�V�K�R�Z�V���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���P�|�J�Oich wäre. Eine ABSOLUTE KATASTROPHE.�  ́ 
 
�ÅDie Pläne zur Errichtung von 7 WEA auf der Gauseköte kamen ohne einen zu erwartenden Gewinn in 
Millionenhöhe für Grundbesitzer und Investoren sicher nicht zustande. Dem stehen die wirtschaftlichen 
Interessen tourist ischer Betriebe und ganz besonders die Interessen der Adlerwarte als touristische 
Attraktion fundamental entgegen. �  ́ 
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�ÅBeim Bau der WEA auf der Gauseköte würde die Adlerwarte weichen müssen. Meines Wissens ist das 
unter Kennern unstrittig.  
Damit verlöre ga nz Lippe und die Gemeinden Detmold Süd (Hiddesen, Heiligenkirchen, Berlebeck) im 
Besonderen einen wesentlichen Anziehungspunkt für den Tourismus. Die Kombination mit Vogelpark, 
Hermannsdenkmal und Freilichtmuseum sind nicht versehentlich als Touristikroute  auch in den Plänen 
des öffentlichen Nahverkehrs ein Highlight.  
Der entstehende Schaden für das Gaststätten - und Hotelgewerbe durch die sichtbare Industrialisierung 
lässt sich nur ahnen, jedenfalls kaum leugnen.  
Bedenken Sie bitte, in welchen Regionen Sie selbst, aber auch jeder Normalverbraucher gern seinen 
Urlaub verbringt oder wohin er einen Wochenendausflug macht.  
Regionen mit einer hohen Dichte an WEA sind allenfalls Durchfahrtsstrecken, kein Erholungsgebiet!  
Die statistischen Auswirkungen auf den Tour ismus durch Zubau der Landschaft mit WEA werden erst 
nach Jahren deutlich, sind aber für den Tourismus unmittelbar ein wirtschaftliches Risiko.  
Das viel zitierte Nachhaltigkeitsgebot umfasst auch die soziale Dimension, womit hier konkret der Erhalt 
von Arbeitsplätzen, Erholungsqualität der Landschaft und die Gesundheitsförderung durch Wander -
gebiete in unberührter Natur zu zählen sind. �  ́ 
 
�ÅIch bin seit mehreren Jahren Pate für einen Greifvogel der Adlerwarte. Hierüber habe ich eine Jahres -
karte, die ich reg elmäßig nutze. Der Besuch der Adlerwarte und insb. der dazugehörenden 
Flugvorführungen bereiten mir sehr viel Freude und sind ein entspannender Gegenpol zu meiner 
teilweise doch sehr herausfordernden Arbeit als Sozialarbeiter. Durch die Berichterstattung i n den 
örtlichen Medien habe ich nun erfahren, dass der Fortbestand der Adlerwarte in seiner jetzigen Form 
durch den Bau eines Windparks auf der Gauseköte gefährdet wäre. Ich habe daraufhin bei meinen 
folgenden Besuchen mit mehreren Falknern der Adlerwarte gesprochen und erfahren, dass nahezu alle 
Falkner bei der Errichtung eines Windparks auf der Gauseköte nicht mehr bereit wären ihre Arbeit 
fortzusetzen, da sie für die Greifvögel bei einer Fortsetzung der Arbeit in der momentanen Form, mit 
regelmäßigen Freiflügen und der Möglichkeit für die Tiere sich frei in der Luft zu bewegen, zu große 
Gefahren bestünden. Diese würden nicht nur durch einen direkten Kontakt mit einer WKA der ggf. durch 
eine Abschaltvorrichtung vermieden werden kann, sondern auch durch die  reine Luftverwirbelung 
drohen. Ein alternativer Betrieb der Adlerwarte käme für die Mitarbeiter nicht in Frage, da dieser mit 
großen Einschränkungen für die Tiere und das Tierwohl verbunden wäre. Somit käme in diesem Fall, 
selbst wenn es der Stadt Detmold  als Betreiber gelingen sollte andere Falkner zu finden, die einen 
Betrieb der Adlerwarte dann in einer anderen weniger tiergerechten Form fortsetzen, ein Besuch der 
Adlerwarte aus moralischen Gründen nicht mehr in Frage, so dass mir bei der Errichtung der  geplanten 
WKA massive Einschränkungen in meinen Freizeitgewohnheiten drohen würden. �  ́ 
 
�ÅDementsprechend überraschend ist es für mich, dass ausgerechnet in einem Bereich wo mit der 
Adlerwarte Berlebeck eine Attraktion, die in Deutschland als erste ihrer Ar t sogar eine Art 
Alleinstellungsmerkmal darstellt, gefährdet ist über die Errichtung eines Windparks nachgedacht wird, 
zumal in unmittelbarer Nähe in Paderborn ein ähnlicher Windpark steht, der aufgrund einer drohenden 
Überlastung der Netz mit nicht benöti gtem Strom regelmäßig stillsteht. Hier wäre es für mich 
wesentlich sinnvoller über umsetzbare Speicheroptionen zu arbeiten anstatt hier einen unwiederbring -
baren Verlust an L ebensqualität im Bereich Detmold zu verursachen. �  ́ 
 
�ÅDa ich gerne dort wandere und  auch die Adlerwarte besuche möchte ich nicht, dass die Umwelt zerstört 
wird durch die WKA. Es kann doch nicht sein, dass für die zweifelhafte Energiewende Wälder und Bäume 
abgeholt werden. �  ́ 
 
�ÅAbgesehen davon, hat man von der Adlerwarte (bis jetzt) einen wahnsinnigen Panorama-Ausblick. Eine 
perfekte Foto -Kulisse. Dieses ist komplett ruiniert, wenn dort Windräder stehen. �  ́ 
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�ÅDie Adlerwarte ist nicht nur ein Ausflugsziel und viele Touristen reisen aus diesem Grund hier an, sie 
versorgen auch kranke Vögel, Vögel die gestrandet sind, die verletzt sind und sie betreiben eine große 
Aufzucht dieser  eindrucksvollen Tiere. Es kann do ch wirklich nicht in ihrem Interesse liegen, Gefahr zu 
laufen, dass dies alles nicht mehr möglich ist, wenn aus tierschutzrechtlichen Belangen die Adlerwarte 
schließen muss. Ich habe auch die Pressemitteilungen verfolgt, insbesondere die kurz vor dem 85. 
Jubiläum der Adlerwarte, der ehemalige Geschäftsführer hat ganz klar zu bedenken gegeben, das 
hierüber gesprochen und nachgedacht werden muss, das diese Anlage dem entgegen stehen und die 
Öffentlichkeit hierüber informiert werden müsse. Er hat glaube ich, 3 0 Jahre dort gearbeitet und wenn 
so jemand das sagt, dann glaube ich ihm eher als irgendwelchen Politikern oder Betreibern, die das 
Gegenteil behaupten, der weiß worüber er redet mehr als irgendjemand sonst. Sie als Genehmigungs -
behörde, was werden die unt ernehmen, um die Adlerwarte nicht zu gefährden? Hören sie Fachleute an, 
die jahrelang mit den Tieren gearbeitet und trainiert haben?  
Dann habe ich bei den Antragsformularen gelesen, das ein sog. Monitoring stattfand, jedoch zu einer 
Zeit in der keine Zugvö gel zu erwarten sind. Worauf der Gutachter auch hinweist, dann müssen Sie doch 
ein weiteres Gutachten in Auftrag geben. Alles andere macht doch gar keinen Sinn. Wie groß ist die 
tatsächliche Gefahr? Werden sie ein weiteres Gutachten in Auftrag geben? �  ́ 
 
�ÅAls Falkner auf der Adlerwarte ist es für mich unbegreiflich, wie es überhaupt zu solch einer Planung 
kommen konnte.  
Der Vorsitzende der Adolf deppe Stiftung, eine Stiftung, die die Ehefrau des verstorbenen Gründers der 
Adlerwarte ins Leben rief, um sich fü r den Natur - und Artenschutz stark zu machen, der Prinz zur Lippe, 
gibt seine Flächen für ein Bauvorhaben frei, was an Naturzerstörung im gesamten Kreis Lippe seines 
Gleichen sucht.  

Auch wenn uns Falkner scheinbar niemand zu glauben scheint, wissen wir all e ganz genau das unsere 
Adler genau dort fliegen wo die WEAs geplant sind. Natürlich nicht jeden Tag das wäre gelogen, aber 
ein einziger Tag an dem auch nur ein einziger Adler dort fliegt, würde zum direkten und unvermeidlichen  
Tod dieses Greifvogels führ en.  

Aber sobald wir Falkner das Risiko eingehen, dass einer unserer Schutzbefohlenen in die Rotoren fliegt, 
machen wir uns tierschutzrechtlich strafbar. Nach § 1 Tierschutzgesetz sind wir verantwortlich für die 
Vögel und deren Wohl. ���Å�=�Z�H�F�N�� �G�L�H�V�H�V�� �*�H�V�H�W�]�Wes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das 
Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne 
�Y�H�U�Q�•�Q�I�W�L�J�H�Q���*�U�X�Q�G���6�F�K�P�H�U�]�H�Q�����/�H�L�G�H�Q�����R�G�H�U���6�F�K�l�G�H�Q���]�X�I�•�J�H�Q���´�� 
Selbst wenn die Vögel nur in der Nähe der gepla nten WEAs fliegen und keinen direkten Kontakt zu den 
Rotoren haben, sorgt der erzeugte Druck für eine starke Beeinträchtigung der Atmung bis hin zum 
Platzen der Luftsäcke. Die Vögel ersticken. �  ́ 
 
�ÅViele Ziele, die Touristen anziehen z. B. der Adlerwarte, H ermanndenkmal, Vogelpark, Teutoburger 
Wald, werden durch den Bau der WKA ggf. Ihren Weiterbetrieb (Adlerwarte) einstellen müssen, bzw. 
�Y�H�U�O�L�H�U�H�Q�� �D�Q�� �$�W�W�U�D�N�W�L�Y�L�W�l�W���� �6�R�P�L�W�� �Z�l�U�H�� �D�X�F�K�� �G�H�U�� �:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�]�Z�H�L�J�� �Å�7�R�X�U�L�V�P�X�V�´�� �Y�R�Q�� �Q�H�J�D�W�L�Y�H�Q��
Auswirkungen betroffen. �  ́ 
 
�ÅIm LZ-�$�U�W�L�N�H�O�� �Å�+�D�Q�V�H�Q�� �V�L�H�K�W�� �$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H�� �G�X�U�F�K�� �:�L�Q�G�U�l�G�H�U�� �E�H�G�U�R�K�W�´�� �Y�R�P�� ������������������������ �l�X�‰�H�U�W�� �V�L�F�K�� �G�H�U��
langjährige Leiter der Adlerwarte, Klaus Hansen, ganz deutlich, dass die Windräder das Aus der 
Adlerwarte bedeuten würden, da es für die Greifvögel zu gefährlich ist, sie in den Freiflug zulassen.  
- Die Windräder wären zu nah an der Adlerwarte.  
- Die Abschalttechnik benötigt zu viel Zeit bis sie den Greifvogel mit der Kamera erfasst und zum 

Stillstand kommt. Dies soll 3 �² 5 Minuten dauern. Im Vergleich benötigt der  Greifvogel nur 20 -30 
Sekunden bis zu den WEA., 

- �'�L�H���:�L�Q�G�U�l�G�H�U���Y�H�U�X�U�V�D�F�K�H�Q���/�X�I�W�Y�H�U�Z�L�U�E�H�O�X�Q�J�H�Q�����G�L�H���G�H�Q���7�L�H�U�H�Q���Z�H�L�W�H�U�H���6�F�K�l�G�H�Q���]�X�I�•�K�U�H�Q�������«�� 
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Ich persönlich habe seit einigen Jahren eine Patenschaft für einen der Vögel aus der Adlerwarte und 
besuche die Adlerwarte regelmäßig. Ich bin von der Art, wie respekt - und liebevoll die Falkner*innen 
mit den Tieren umgehen, ganz begeistert. Zudem erfreue ich mich sehr daran, die individuelle 
Entwicklung der einzelnen Tiere beobachten und miterleben dürfen. Jeder diese r Vögel ist eine 
individuelle und äußerst liebenswerte Persönlichkeit, die ich in mein Herz geschlossen habe. Der 
Gedanke daran, dass einem dieser Tiere etwas passieren könne, ist genauso schmerzhaft wie der Verlust 
des eigenen geliebten Hundes. Auch der Gedanke, dass es eine Zukunft ohne die Adlerwarte geben 
könnte, bricht mir das Herz. Der Besuch dort gibt mir ganz besonders in depressiven Phasen so viel 
Freude und Kraft. Wenn das wegbricht, bricht mir eine Ressource weg, um durch diese depressiven 
Phasen zu kommen. In diesem Sinne sehe ich persönliche Freizeitgestaltung sowie eine wichtige 
Ressource zur Erhaltung meiner Gesundheit stark betroffen.  
���«�����'�L�H���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���L�V�W���V�H�L�W���������-�D�K�U�H�Q��Teil dieser Heimat. Wenn sie schließt, hinterlässt dies eine Lücke, 
die nicht zu füllen ist. WOFÜR? Wofür braucht es noch 7 weitere WEA, wenn unser Soll hier und in der 
�8�P�J�H�E�X�Q�J���V�F�K�R�Q���O�l�Q�J�V�W���H�U�I�•�O�O�W���L�V�W�"�����«���´ 
 
�ÅAls Falknerin und Tierpflegerin ist es die Pflicht den Vögeln ihren täglichen Freiflug zu ermöglichen. 
Dies ist jedoch nur möglich, wenn wir keine Angst um die Gesundheit unserer Pfleglinge haben müssen. 
Die 7 WEAs jedoch werden eine solche enorme Gefahr darstellen, was unweigerlich dazu führen würde, 
die Vögel nicht mehr fliegen lassen zu können. Diese Möglichkeit jedoch ist für die Falkner nicht 
umsetzbar, wodurch die Schließung dieses Aushängeschildes von Detmold die Folge wäre.�  ́ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Die geltend gemachten Belange der Adlerwarte Berlebeck könnten dem Vorhaben im Sinne von § 6 Abs. 
1 Nr. 2 BImSchG als andere öffentlich-rechtliche Vorschriften artenschutzrechtlich, tierschutzrechtlich 
oder aufgrund des bauplanungsrechtlichen Gebots zur Rücksichtnahme entgegenstehen.  
Dem Anwendungsbereich des Artenschutzrechts unterliegen die Belange der Adlerwarte Berlebeck zu -
nächst nicht, da es sich bei den Tieren, die in der Adlerwarte gehalten werden, um Tiere in Gefangen -
schaft handelt. Die  artenschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 44 ff BNatSchG bzw. auch des § 39 
BNatSchG (Allgemeiner Artenschutz) sind jedoch nur für wild lebende Tiere anwendbar; der Umstand, 
dass es sich bei den Vögeln der Adlerwarte Berlebeck teilweise auch um einheimische Arten handelt, ist 
insofern irrelevant.  
Auch Belange des Tierschutzrechts stehen dem Vorhaben nicht entgegen. So wurde der Stadt Detmold 
zuletzt mit Bescheid vom 16.01.2023 die Erlaubnis für eine gewerbsmäßige Tätigkeit gem. § 11 Abs. 1 
TierSchG für den Betrieb der Adlerwarte Berlebeck erteilt. Diese Erlaubnis beinhaltet neben der Haltung 
und Zucht von Greifvögeln und Eulen u.a. auch das Zurschaustellen der dortigen Tiere inkl. von Freiluft -
vorführungen der Greifvögel. Vorgaben hinsichtlich eines zu schützenden Radius um die Adlerwarte bzw. 
zu Entfernungen der Freiluftflüge enthalten jedoch weder die tierschutzrechtliche Erlaubnis noch die 
darin mit Auflagen für verbindlich erklärten Gutachten bzw. Merkblätter (Gutachten über die Mindestan -
forderungen an die Halt ung von Greifvögeln und Eulen, Merkblätter der Tierärztlichen Vereinigung für 
Tierschutz). Insofern und auch unter Berücksichtigung der Entfernung des nächstgelegenen Standorts der 
WEA auf der Gauseköte von ca. 2,4 km ist ein Entgegenstehen der geltend gemachten Belange auch aus 
Gründen des Tierschutzrechts nicht ersichtlich.  
Folglich ist es auch nicht erforderlich, den Abschluss des seitens der Stadt Detmold beauftragten For -
schungsvorhabens (voraussichtlich im Dezember 2025) zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des 
beantragten Vorhabens abzuwarten. Dies würde auch jeglicher Rechtsgrundlage entbehren.  
 
Schließlich ist auch ein Verstoß gegen das in der Rechtsprechung entwickelte Gebot der Rücksichtnahme 
nicht erkennbar.  
Die Nutzung der Adlerwarte Berle beck genießt aufgrund des mit erster Baugenehmigung für den Bau des 
Adlerhorstes vom 02.09.1939 zugelassenen und seit 1939 stattfindenden Betriebs Bestandsschutz, jedoch 
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ist bei konkurrierenden Nutzungen nicht allein der zeitliche Vorrang der Nutzungen das  entscheidende 
Kriterium. Vielmehr besteht nach Lage der Dinge eine wechselseitige Pflicht zur Rücksichtnahme. Das 
hinzutretende Bauvorhaben kann nur dann der zeitlich vorgelagerten Nutzung (hier: der Adlerwarte) 
entgegenstehen, wenn der weitere Betrieb de r seit Jahrzehnten bestehenden Nutzung in einem nicht 
zumutbaren Ausmaß beschränkt oder sogar verhindert wird. Dies ist hier aufgrund der Entfernung der 
Adlerwarte zur nächstgelegenen beantragten Windkraftanlage von 2,4 km nicht erkennbar.  
Es bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass durch den Betrieb der beantragten Wind -
kraftanlagen für die Vögel der Adlerwarte ein derart hohes Verletzungs - oder Tötungsrisiko besteht, dass 
Freiflüge für die Betreiber der Adlerwarte nicht mehr zumutbar sind. Unter Berücksichtigung der für 
Wildvögel geltenden Untersuchungsgebiets-Abgrenzungen und Prüfungsradien (Anhang 2 des Leitfadens 
�Å�8�P�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�V���$�U�W�H�Q- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen 
in Nordrhein -�:�H�V�W�I�D�O�H�Q�´���Y�R�P������.04.2024) kann �² zumindest für die heimischen Arten �² davon ausgegan-
gen werden, dass für in Gefangenschaft lebende Vögel kein weitreichenderer Schutzbereich zu gelten 
hat, zumal die Adlerwarte das Nahrungshabitat der dort lebenden Vogelarten darstellt. Er nst zu neh-
mende Hinweise auf intensiv und häufig genutzte Nahrungshabitate sowie regelmäßig genutzte Flugkorri -
dore, die eine Ausweitung der Prüfbereiche erforderlich machen würden, liegen nicht vor.  
Der von der Stadt Detmold übersandten Sachverständigen-Einschätzung zu den Mindestvoraussetzungen 
einer Vereinbarkeit der geplanten Windenergieanlagen auf der Gauseköte mit den Belangen der Adler -
�Z�D�U�W�H���%�H�U�O�H�E�H�F�N�´���Y�R�Q���'�U�����P�H�G�����Y�H�W�����'�R�P�L�Q�L�N���)�L�V�F�K�H�U���Y�R�P�������������������������L�V�W���]�X�G�H�P���]�X���H�Q�W�Q�H�K�P�H�Q�����G�D�V�V���H�V��
keine gesicherten Erkenntnisse zum Flugverhalten von Greifvögeln in Gefangenschaft gibt, denn dort 
�K�H�L�‰�W���H�V�����6�H�L�W�H�������������$�E�V�D�W�]�������G�D�V�V���G�H�U���0�H�K�U�Z�H�U�W���G�H�V���3�U�R�M�H�N�W�H�V���G�D�U�L�Q���J�H�V�H�K�H�Q���Z�L�U�G�����Å�H�U�V�W�P�D�O�V���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R-
nen zum Flugverhalten falknerisch trainierter und in einer zoologischen  Einrichtung eingesetzter Greifvö -
gel zu erfassen, diese mit Bezug auf meteorologischen Parameter auszuwerten sowie Erkenntnisse zur 
Beeinflussbarkeit des Verhaltens der Vögel sammeln zu können, auch wenn letzteres wahrscheinlich eine 
langfristige, vermutl �L�F�K���P�H�K�U�M�l�K�U�L�J�H���%�H�W�U�D�F�K�W�X�Q�J���H�U�I�R�U�G�H�U�Q���Z�L�U�G���´ 
 
Selbst wenn man eine Beschränkung der Freiflüge zum Schutz der Vögel der Adlerwarte für erforderlich 
halten würde, so ist nicht hinreichend ersichtlich, dass der Bestand der Adlerwarte bei einem Verzicht 
oder einer Beschränkung der Freiflüge ernsthaft gefährdet ist. Denn dass die Freiflüge für die Adlerwarte 
existentiell sind, wird behauptet, aber nicht substantiiert dargelegt. Wie auch in den Einwendungen 
beschrieben hat die Adlerwarte eine lange Tradition, ein e besondere Lage im Teutoburger Wald in un-
mittelbarer Nähe zu anderen touristischen Attraktionen, ist anerkannter Partner beim Schutz von 
bedrohten Greifvogelarten sowie beim Aufbau von Auffang - und Auswilderungsstationen und verfügt 
selbst über Auswilderungs- und Aufzuchtvolieren sowie eine Krankenstation, so dass es nicht naheliegend 
ist, dass die Attraktivitäts - und Existenzgrundlage der Adlerwarte allein die Freiflüge sein sollen.    
 
Die von Einwendenden vorgelegte Stellungnahme des Dipl.-Biologen Eck�K�D�U�G���:�L�H�V�H�Q�W�K�D�O�����Å�*�X�W�D�F�K�W�H�Q���]�X�U��
Auswirkung von Windkraftanlagen auf die Adlerwarte Berlebeck vom 28.10. 2021, kann zu keiner anderen 
Beurteilung führen. Die darin dargestellten, erwarteten Auswirkungen der beantragten WEA auf die 
Adlerwarte werden �² in Ermangelung anderer wissenschaftlicher Grundlagen - nicht auf Untersuchungen, 
Studien oder sonstige Erkenntnisse gestützt, die sich auf falknerisch trainierte Greifvögel in Gefangen -
schaft beziehen, sondern auf wildlebende Vögel. Insofern wird dadurch auch nic ht belegt, dass der 
�%�H�U�H�L�F�K�����L�Q���G�H�P���G�L�H���:�(�$���J�H�S�O�D�Q�W���V�L�Q�G�����H�L�Q���Å�]�H�Q�W�U�D�O�H�V���=�L�H�O�J�H�E�L�H�W�´�����G�H�U���L�Q���G�H�U���$�G�O�H�U�Z�D�U�W�H���J�H�K�D�O�W�H�Q�H�Q���9�|�J�H�O��
ist. Ein mit der derzeitigen Tierhaltung nicht vertretbares Kollisionsrisiko mit deutlich erhöhten Greif -
vogelverlusten, das zu einem tierschutzrelevanten und finanziellen Risiko führen würde, wird in den Aus -
führungen von Herrn Wiesenthal angenommen, aber nicht plausibel dargelegt und begründet.      
 
Auch vor dem Hintergrund der gesetzgeberischen Wertung des § 2 EEG, nach der das überragende 
öffentliche Interesse an der Windenergienutzung im Rahmen von Schutzgüterabwägungen vorrangig zu 
berücksichtigen ist (§ 2 Satz 1 und 2 EEG), liegt eine unzumutbare Einschränkung des Betriebes des 
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Adlerwarte Berlebeck infolge der Errichtung und de s Betriebes der beantragten Windkraftanlagen nicht 
vor.  
 
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Vorhabenträgerin die Bereitschaft signalisiert hat, die drei WEA auf 
Detmolder Stadtgebiet mit einem geeigneten Kamerasystem und der verbundenen automatischen Ab -
schaltvorrichtung (z.  B.  der Fa. Insensiv) auszustatten und diese Systeme regelmäßig während der Zeit 
zwischen März und Oktober unter Vorbehalt der technischen Umsetzbarkeit und wirtschaftlichen Zumut -
barkeit zu aktivieren. Des Weiteren soll nach Mitteil ung der Stadt Detmold als Trägerin der Adlerwarte 
Berlebeck eine verbindliche Vereinbarung mit der Vorhabenträgerin über verschiedene freiwillige Maß -
nahmen, die - soweit möglich - bereits vor der Errichtung der Anlagen im Rahmen des geplanten Projektes 
erprobt und geplant werden sollen, geschlossen werden (Einsatz und Erprobung einer KI -gestützten 
Kameratechnik, Erprobung eines kamerabasierenden Erkennungssystems für den Steigflug zur Gauseköte 
hin, Besenderung von Vögeln und Auswertung der Flugrouten unter Berücksichtigung von Wetter -
bedingungen, Entwicklung/Installation eines zweiten Erkennungssystems für Sichteinschränkungen zur 
Detektion von Vögeln anhand von Sendern, Abstimmung/Einstellung von Abschaltbedingungen, 
Installation/  Erprobung eines Vergrämungssystems, Ton, Licht, Färbung eines Rotorblatts, Vereinbarung 
von Abschaltzeiten während Flugshows, ggf. Ausweitung der Maßnahmen auch auf die WEA in Schlangen 
und Horn-Bad Meinberg). In diesem Zusammenhang wird auf den Hinweis unter Abschnitt III. Buchstabe 
P) dieses Bescheides verwiesen.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.8.1  Gefährdung des Arbeitsplatzes  

�Å�'�D�V�� �Y�L�H�O�� �]�L�W�L�H�U�W�H�� �1�D�F�K�K�D�O�W�L�J�N�H�L�W�V�J�H�E�R�W�� �X�P�I�D�V�V�W�� �D�X�F�K�� �G�L�H�� �V�R�]�L�D�O�H�� �'�L�P�H�Q�V�L�R�Q���� �Z�R�P�L�W�� �K�L�H�U�� �N�R�Q�N�U�H�W�� �G�H�U��
Erhalt von Arbeitsplätzen , Erholungsqualität der Landschaft und die Gesundheitsförderung durch 
�:�D�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W�H���L�Q���X�Q�E�H�U�•�K�U�W�H�U���1�D�W�X�U���]�X���]�l�K�O�H�Q���V�L�Q�G���´���� 
 
�Å�(�Y�W�O���� �L�V�W�� �Y�R�Q�� �H�L�Q�H�P�� �X�Q�]�X�O�l�V�V�L�J�H�Q�� �(�L�Q�J�U�L�I�I�� �L�Q�� �G�L�H�� �)�U�H�L�K�H�L�W�� �G�H�U�� �%�H�U�X�I�V�D�X�V�•�E�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �G�H�Q�� �)�D�O�N�Q�H�U�Q�� �G�H�U��
Adlerwarte auszugehen, wenn sie durch die WKA einem wesentlichen Aspekt ihrer Arbeit mit den 
Greifvögeln der Adlerwarte nicht mehr nachgehen können, weil Freiflüge der Vögel nicht sicher sind. 
Dies wäre ggf. gerichtlich zu klären. �  ́ 
 
�ÅSeit gut 25 Jahren bin ich Berufsfalkner auf der Adlerwarte Berlebeck. Meine berufliche Existenz sehe 
ich durch die geplanten WEAs als stark gefährdet an, denn durch die geplanten WKA entsteht nicht nur 
für unsere streng geschützten und sehr seltenen Greif vögel eine Bedrohungslage, so dass bei jedem 
Freiflug zu befürchten ist, dass unsere fliegenden Arbeitskollegen zu Schaden kommen. Wenn man sich 
das vorstellt, jeden Tag mit der Angst zu arbeiten, dass was passieren könnte, wird sich auf unsere 
Psyche auswirken. �  ́ 
 
�ÅEs wäre sehr schade, wenn aufgrund von Windrädern eine beliebte Sehenswürdigkeit Detmolds 
geschlossen wird und die Mitarbeitenden ihren geliebten Arbeitsplatz verlieren. �  ́ 
 
�ÅDa die Adlerwarte vom täglichen spektakulären Freiflug lebet, müsste si e dann schließen. Somit ist 
der Erbau der 7 WEAs mit einem Jobverlust, und damit einer Existenzbedrohung und Vermögensbeein -
trächtigung für mich verbunden. �  ́ 
 
�ÅMein Partner arbeitet auf der Adlerwarte und hat seit vielen Monaten Existenzängste. Wir wollen 
eigentlich hier ein gemeinsames Leben aufbauen, doch jetzt droht der Traum zu platzen, denn der 
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nächste Zoo ist zu weit entfernt. Es wäre sehr traurig, wenn wir in Lippe wegen Windrädern verlassen 
müssten, aber falls es so weit kommt, fühlen wir uns gezwun gen, zu gehen.�  ́ 
 
�ÅUnser Tierpfleger/ Falkner -Team der Adlerwarte stammt größtenteils nicht aus der Umgebung, 
sondern ist extra für die Adlerwarte hier nach Detmold gezogen. Wir wollen/ können uns keine neue 
Heimat mehr suchen. Da es hier keine weiteren Fa lknerei/ Zoos gibt, ist unser Arbeitsplatz und somit 
auch unser Leben hier in Detmold durch den Bau der WEAs zeitlich begrenzt.  
Unsere Besucher kommen vor allem aufgrund unserer einzigartigen Flugshow, die wir dann nicht mehr 
durchführen können. Die verga ngenen Jahrzehnte haben gezeigt, dass immer wieder Vögel in die 
Richtung der WEAs fliegen. Wir sehen es als unsere Pflicht unsere Schützlinge (Vögel) vor der Gefahr 
der WEAs zu bewahren und somit wird es den Freiflug, wie zurzeit, nicht mehr geben. Fakt is t, dass die 
WEAs eine tödliche Bedrohung für unsere Tiere sind (siehe Tierschutzgesetz § 1). �  ́ 
 
�ÅDie Adlerwarte und wir als Team werden in dieser Form nicht weiter bestehen können. Damit ist unsere 
berufliche Existenz und die der Adlerwarte allgemein gefäh rdet. �  ́ 
 
�ÅMittlerweile arbeite ich seit mehreren Jahren als Gärtner und Hausmeister auf der Adlerwarte. Meine 
berufliche Existenz sehe ich durch die geplanten WEAs als stark gefährdet an. �  ́ 
 
�ÅAls Mitarbeiterin würde dies eine Arbeitslosigkeit und somit Exi stenzbedrohung mit sich bringen. Auch 
meine noch nicht abgeschlossene Ausbildung wird dann bedroht, da ein Wechsel des Betriebes äußerst 
schwierig ist. �  ́ 
 
�ÅIch sprach immer davon bis zu meiner Rente hier oben arbeiten zu wollen und gemeinsam mit diesem 
jungen und motivierten Team alt zu werden. Dieser Traum platzt sobald die WEAs erbaut werden. Die 
Adlerwarte ist tot, mein Traum zerstört und das Leben vieler wundervoller Menschen, die ich meine 
Kollegen nennen darf, ebenso. �  ́ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Wie unter den vorangegangenen Bewertungen zu den Einwendungen hinsichtlich der Adlerwarte 
ausgeführt, ist nicht ersichtlich, dass durch die Errichtung und den Betrieb der beantragten WEA für die 
Vögel der Adlerwarte ein derart hohes Verletzungs - oder Tötungsrisiko besteht, dass Freiflüge für die 
Betreiber der Adlerwarte nicht mehr zumutbar sind. Insofern kann es auch nicht zu der �² behaupteten �² 
existentiellen Gefährdung des Betriebes der Adlerwarte durch den Wegfall der Freiflüge kommen. Eine 
unmittelbare  und relevante Gefährdung von Arbeitsplätzen ist deshalb nicht erkennbar.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.9  Umweltverträglichkeitsprüfung / UVP -Bericht  

�ÅKap. 4.1 Schutzgut Mensch 
Bezogen auf die natur - und landschaftsbezogene Erholung ist unter den anlagebedingten Wirkfaktoren 
in Kap. 4.1.2 noch der Ausbau der Zufahrtswege für Schwerlastverkehr einschließlich Verbreiterung, bis 
zu 5 m tiefe Geländeeinschnitte oder Auffüllungen und  Waldrodung aufzunehmen und zu bewerten. 
Neben den bereits beschriebenen optischen Auswirkungen der WEA und der großflächigen Verlärmung 
führen die Ausbaumaßnahmen zusätzlich zu dauerhaften Beeinträchtigungen, denn die breit ausge -
bauten Teilabschnitte betroffener Wanderwege verliere n erheblich an Attraktivität. Kap. 4.1.4 ist dies -
bezüglich zu ergänzen.  
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Darüber hinaus ist die UVP hinsichtlich der Bewertung der Auswirkungen der beantragten WEA auf die 
natur - und landschaftsbezogene Erholung nicht ausreichend, da eine weiträumige Betr achtung und 
Zusammen-führung mit der überregionalen Bedeutung des Teutoburger Waldes für Erholung und 
Tourismus vollkommen fehlt. Das Fazit in Kap. 4.1.6 bezüglich der Erholungsfunktion wird nicht geteilt. 
Die Verbände fordern diesbezüglich ein separates G utachten (siehe dazu Ausführungen unten). �  ́ 
 
�ÅKap. 4.2 Schutzgut Tiere  
Das lt. Kap. 4.2.1 nachgewiesene Vorkommen des besenderten Luchsweibchens aus dem Harz belegt die 
hohe Bedeutung des Gebietes als Wanderkorridor im Rahmen des überregionalen Biotopverbundes. 
Entsprechendes gilt für die Vorkommen der Wildkatze.  

Im nachfolgenden Kap. 4.2.2 sind unter den betriebsbedingten Wirkfaktoren zusätzlich Verdrängungs -
effekte durch Lärmimmissionen aufzunehmen. Gerade Luchs und Wildkatze zählen zu den extrem 
lärmempfindlichen Arten, die nicht nur während der Bauphase sondern während de r gesamten 
Betriebsdauer betroffen sind. Die Lärmimmissionen der quer im Teutoburger Wald verteilten WEA 
führen zu einer erheblichen Abwertung und ggf. großflächigen Unterbindung der Biotopverbund -
funktion.  

Die Betroffenheit lärmempfindlicher Arten ist au ch artenschutzrechtlich relevant und zu prüfen. Neben 
Wildkatze und Luchs betrifft dies auch Fledermäuse. Kap. 4.2.4 ist dahingehend zu ergänzen.  

In Kap. 4.2.5 werden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen aufgeführt. U. a. sollen Baufeldräumung 
und Baubeginn für Spechte und Käuze für die WEA 04, 08 und 09 Anfang Oktober bis Mitte Januar bis 
Ende Februar erfolgen. Diese Angabe ist unverständlich.  

�'�D�V�� �L�Q�� �.�D�S���� ������������ �Y�R�P�� �*�X�W�D�F�K�W�H�U�� �J�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�� �)�D�]�L�W�� �Å�N�H�L�Q�H�� �%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �E�H�L�� �'�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J�� �G�H�U��
Vermeidungs- und M�L�Q�G�H�U�X�Q�J�V�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�´�� �Z�L�U�G�� �Q�L�F�K�W�� �J�H�W�H�L�O�W���� �G�D�� �Y�R�U�� �D�O�O�H�P�� �G�L�H�� �G�D�X�H�U�K�D�I�W�H��
betriebsbedingte Verlärmung der Lebensräume lärmempfindlicher Arten nicht bewertet wurde.  

Die Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere kann auch nicht ausschließlich auf 
planungsrelevante Arten bezogen werden sondern ist hinsichtlich der Betroffenheiten weiträumiger zu 
fassen. Auf die von der Adlerwarte aus frei fliegenden Greifvögel und die herausragende Biotop -
verbundfunktion des Teutoburger Waldes wird verwiesen.  

Sofern die Adlerwarte mit dem besonderen Spektrum an frei fliegenden Vogelarten (u. a. Adler) hier 
im Rahmen der UVP-Kriterien nicht zu beachten ist, ist hinsichtlich der Auswirkungen der WEA ein 
separates Gutachten erforderlich. �  ́ 
 
�ÅKap. 4.3 Schutzgut Pflanzen 
Nach Angaben des Gutachters werden durch die Errichtung der beantragten sieben WEA insgesamt rund 
78.950 m² Fläche beansprucht. Der dauerhafte Biotopverlust umfasst lt. Gutachter etwa 18.000 m² 
Fläche. In der dazu erstellten Tab. 12 wird die insgesamt bean spruchte Fläche mit 86.744 m² angegeben. 
Diese Angabe ist rechnerisch falsch und zu korrigieren.  

Nach der Beschreibung und den Angaben in Tabelle 12 sind weitere Flächeninanspruchnahmen 
offensichtlich nicht enthalten. Das betrifft z. B. die Logistikfläche n am Kreuzkrug und an der 
Paderborner Straße (L 937) mit den herzustellenden Zuwegungen sowie Ausbaumaßnahmen an den 
Haupterschließungswegen (Verbreiterung, Kurvenausbau). Aufgrund der Konzentrationswirkung des 
BImSchG-Verfahrens sind damit einhergehende B iotopverluste durch Versiegelung, Waldrodung, 
Geländeeinschnitte und Bodenauftrag einzubeziehen und zu bewerten. Entsprechendes gilt für etwaige 
Biotopverluste bzw. Wertverluste infolge von dauerhaft baum frei zu haltenden Schneisen für Kabel - 
und Leitungstrassen und der Inanspruchnahme durch weitere bisher nicht einbezogenen Nebenanlagen, 
einschließlich temporärer Schneiden für Abspannflächen, deren Lage aus den Unterlagen nicht hervor -
geht.  
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Die dauerhaften Biotop - bzw. Waldverluste sind jeweils forstrec htlich und nach der naturschutzrecht -
lichen Eingriffsregelung zu kompensieren. Gemäß Kap. 4.3.5 umfasst der nach der Eingriffsregelung im 
LBP ermittelte Kompensationsbedarf für die sieben WEA insgesamt 48.277 Biotopwertpunkte. In der 
Bilanz sind die zusätz lichen dauerhaften Biotopverluste durch die zuvor genannten Eingriffe nicht 
enthalten und noch zu bilanzieren. Der Umfang der forstrechtlichen Kompensation steht (zum Zeitpunkt 
der Erstellung der UVP) nicht fest und ist unbekannt. Der naturschutzrechtliche  Kompensationsbedarf 
soll multifunktional mit dem der dauerhaften Waldumwandlung kombiniert werden und ist umfassend 
zu ermitteln. Das betrifft sowohl die Einbeziehung aller eingriffsrelevanten Flächen als auch die 
Festlegung des Umfangs der forstrechtlich en Kompensation.  

Es bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich der geplanten Kompensation.  
 
Bewertung der Einwendung: 

Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren werden nur die Eingriffe auf den sog. Anlagen -
grundstücken betrachtet. Alle darüber hinausgehenden Eingriffe auf anderen Flurstücken werden separat 
in einem gesonderten Genehmigungsverfahren ermittelt, bilanziert und kompensiert.  
 
Die Kompensationsflächen bzw. -maßnahmen sind unter Abschnitt III. Buchstabe J) dieses Bescheides 
festgesetzt  worden.  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
Durch Wiederaufforstung im Bestand auf Kalamitätsflächen erfolgt de facto keine Kompensation der 
Waldverluste. Vielmehr reduziert sich der Waldanteil im Planungsraum nach Angaben de s Gutachters 
um rund 1,8 ha zuzüglich weiterer, bisher noch nicht ermittelter Waldverluste. Daneben sind weder die 
Größe der Wiederaufforstung noch die dafür vorgesehenen Kalamitätsflächen festgelegt. Diese 
unbestimmte Kompensation gewährleistet somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine flächenhafte 
Zuordnung der naturschutzrech t lichen Kompensation zum Eingriffsvorhaben. Aufgrund der 
Konzentrationswirkung müssen die naturschutzfachlich und forstrechtlich notwendigen Kompensations -
flächen im Genehmigungsverfah ren feststehen und werden zwingend Teil der Genehmigung. Der Vollzug 
der Kompensation ist zu gewährleisten. Die Flächenverfügbarkeit ist nachzuweisen.  

Die zu erzielenden Biotopwertpunkte (derzeit 48.277 WP) sind durch Aufwertungsmaßnahmen zu 
erzielen, d. h. die Bestandswerte der letztlich ausgewählten Kompensationsflächen sind den Zielbio -
topen gegenüberzustellen. Der Nachweis, dass der naturschutzfachlich erforderliche Kompensations -
bedarf durch die forstrechtlich noch festzulegende Kompensation abgedeckt  ist, ist nicht erbracht.  

Die Verbände fordern eine Trennung der forstrechtlichen und naturschutzrechtlichen 
Kompensation.  Eine Abnahme der Waldflächen in einer landesweit bedeutenden Wald -
Biotopverbundachse ist nicht akzeptabel. Es kann auch aus forstlic her Sicht nicht zielführend sein, die 
Kompensation von Waldumwandlung auf Kalamitätsflächen im Bestand vorzunehmen. Bei der 
Vorgehensweise würde der Waldanteil stetig abnehmen. Die entstehenden Waldverluste sind daher 
mindestens im Verhältnis 1:1 durch Auf forstung geeigneter Flächen außerhalb des Bestandswaldes 
auszugleichen. Die restliche Kompensation der Waldumwandlung kann weiterhin mit dem 
naturschutzrechtlichen Ausgleich kombiniert werden, sofern sie nach natur -schutzfachlichen 
Grundsätzen erfolgt.  

Die naturschutzrechtliche Kompensation soll wie geplant auf geeigneten Kalamitätsflächen verbleiben, 
da hierdurch naturschutzfachlich wirksame Maßnahmen zur Unterstützung der übergeordneten Ziele der 
Landesplanung (z. B. Wald-Biotopverbund, Biotope der angre nzenden Natura 2000-Gebiete) gezielte 
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Biotopentwicklungsmaßnahmen im Wald ermöglicht werden. Insofern sollte der Schwerpunkt der 
Waldentwicklung weniger auf forstlichen Anpflanzungen sondern auf natürliche Wiederbewaldung 
gelegt werden, mit begleitendem Mo nitoring.  

Bei der Flächenauswahl ist aus naturschutzfachlicher Sicht sicher zu stellen, dass es sich bei den 
Kalamitätsflächen tatsächlich noch um Nadelwald (aufgelaufene Fichtenverjüngung) handelt und nicht 
etwa um ehemalige Nadelforste, die sich infolge  von Naturverjüngung bereits zu Laubwald oder 
Laubmischwald entwickeln. �  ́
 
Bewertung der Einwendung: 

�1�D�F�K���3�U�•�I�X�Q�J���G�H�V���D�Q�W�U�D�J�V�J�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�I�O�H�J�H�U�L�V�F�K�H�Q���%�H�J�O�H�L�W�S�O�D�Q�H�V���]�X�U���Å�(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���X�Q�G��
Betrieb von sieben Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn- Bad Meinberg für den 
�:�L�Q�G�S�D�U�N�� �Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´�� �L�P�� �.�U�H�L�V�� �/�L�S�S�H�´�� �G�H�V�� �%�•�U�R�V�� �+�|�N�H�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�D�U�F�K�L�W�H�N�W�X�U�� �_�� �8�P�Z�H�O�W�S�O�D�Q�X�Q�J�� �*�E�5��
vom 28.11.2024 durch die untere Naturschutzbehörde des Kreises Lippe stehen dem Vorhaben bei 
Festsetzung der Nebenbestimmungen unter Abschnitt III. Buchstabe J) dieses Bescheides Belange des 
Natur- und Artenschutzes nicht entgegen.  
 
Für den Eingriff in den Naturhaushalt (Boden und Biotope) werden sowohl Erst - als auch 
Wiederaufforstungen als Kompensationsmaßnahmen festgesetzt. Damit ist der Eingriff in den 
Naturhaushalt kompensiert.  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
�ÅKap. 4.4 Fläche und Boden 
Die anstehenden Podsole mit unbewerteter Schutzwürdigkeit sind mindestens gleichwertig mit d en 
anstehenden Braunerden zu beurteilen. Aufgrund der niedrigen Bodenzahlen (hier 15 -30) kann für 
Podsole eher eine sehr hohe Funktionserfüllung des Biotopentwicklungspotenzials für Extremstandorte 
abgeleitet werden. Demnach liegen alle Standorte der siebe n WEA innerhalb naturschutzfachlich 
wertvoller Flächen. Entgegen der Aussage in Kap. 4.4.4 der UVP betrifft der dauerhafte Verlust von 
Boden und Lebensraumfunktionen infolge von Überbauung bzw. Versiegelung ausschließlich Böden mit 
hoher bis sehr hoher Funktionserfüllung.  

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den anstehenden Sandböden, u. a. aufgrund der 
Hangneigung um teilweise sehr erosionsempfindliche Böden handelt. Die Auswirkungen der Wald -
rodungen wurden diesbezüglich nicht untersucht.  

In Kap. 4.4.2 schließt der Gutachter betriebsbedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und 
Boden aufgrund der Vorhabenscharakteristik und deren Wirkungen auf das Schutzgut aus. Dies ist nicht 
nachvollziehbar, denn das Risiko von betriebsbedingten Stoffeintr ägen in den Boden besteht. Des 
Weiteren sind Bodenverunreinigungen im Zuge der Demontage der WEA nicht auszuschließen.  

Unter den anlagebedingten Wirkfaktoren sind noch die tiefen Geländeeinschnitte oder Auffüllungen 
durch Herrichtung ebener Bau - und Kranaufstell -flächen sowie im Zuge von Wegeausbaumaßnahmen 
aufzuführen. Diese Bereiche sind und bleiben im Bodengefüge dauerhaft verändert, auch wenn nach 
Abschluss der Bauphase eine Entsiegelung temporär befestigter Flächen erfolgt. Betroffen sind meist 
locker gelagerte, nicht standfeste Sandböden unterschiedlicher Mächtigkeit. Ggf. erfordern die 
entstehenden bzw. dauerhaft bleibenden Böschungen zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung 
(Erosionsschutz). Bei geringer Mächtigkeit ist nicht auszuschließen, dass nac h dem Eingriff die 
Festgesteine an der Oberfläche anstehen und sich die Standorteigenschaften komplett verändern. 
Entsprechendes gilt für dauerhaft veränderte Bodenverhältnisse aufgrund ggf. notwendiger Maßnahmen 
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zur Herstellung eines tragfähigen Untergrun des. Betroffene Bodenflächen sind noch im Einzelnen zu 
ermitteln und in die Eingriffsbewertung einzubeziehen.  

Die vorgenommene Eingriffsbewertung anhand von Biotoptypen spiegelt die vorgenannten erheblichen 
Eingriffe in den Boden nicht wieder. Sofern für E ingriffe in den Boden keine separate Bewertung anhand 
anderer geeigneter Bewertungsmethoden erfolgen soll, ist für diese betroffenen Flächen zumindest 
pauschal ein angemessener Kompensationsaufschlag (z. B. durch Korrekturfaktor) zu ermitteln. �´ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Der Eingriff in den Naturhaushalt ist aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe 
ordnungsgemäß quantifiziert worden. Numerische Bewertungsmodelle definieren für Biotoptypen 
Biotopwerte bzw. Spannen von Biotopwerten, die auf naturschutzfachlichen Kriterien wie Natürlichkeit, 
Gefährdung / Seltenheit, Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit und Vollkommenheit beruhen und in 
diesem Zusammenhang andere Schutzgüter, z. B. Boden- und Wasserverhältnisse, berücksichtigen. So 
wird ausgehend von dem biotoptypenbezogenen Ansatz ein ökologischer Wert ermittelt. Das ökologische 
�Å�'�H�I�L�]�L�W�´���� �G�D�V�� �G�X�U�F�K���G�H�Q�� �(�L�Q�J�U�L�I�I�� �Y�H�U�X�U�V�D�F�K�W���Z�L�U�G���� �L�V�W���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �G�X�U�F�K���$�X�V�J�O�H�L�F�K�V- oder Ersatzmaß-
nahmen zu kompensieren. 
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird d aher zurückgewiesen.  
 
 
�ÅKap. 4.5 Schutzgut Wasser 
Betriebsbedingt sind Verunreinigungen des Grundwassers im Havariefall (z. B. Brand) nicht auszu -
schließen. Diesbezüglich wurden Minderungsmaßnahmen festgelegt (s. auch Unterlage 15.6, S. 42). 
Trotzdem verbleibt ein Restrisiko, denn die getroffenen Minderungsmaßnahmen sind räumlich eng auf 
den Mastfuß begrenzt. Außerdem können nicht auszuschließende Bodenverunreinigungen im Rahmen des 
Anlagenrückbaus das Grundwasser verunreinigen. Aufgrund der sehr durchlässigen Sandböden im Bereich 
mehrerer der Anlagenstandorte besteht für die Wasserschutzgebiete eine sehr hohe Empfindlichkeit 
gegenüber Stoffeinträgen .  

Im Hydrogeologischen Gutachten fehlen im Kapitel 7.2 Maßnahmen für die Rückbauphase (Vermeidungs - 
und Minderungsmaßnahmen). Das betrifft zum Beispiel die Zerschneidung der Rotorblätter mit 
Wasserstrahlsägen vor Ort und die damit verbundene Freisetzung v on Mikroplastik und Sondermüll und 
dessen Gefährdungspotential auf den Grundwasserleiter. Ebenso sind die Auswirkungen der Fundament -
sprengungen auf die sensible hydrogeologische Situation zu bewerten.  

Eine geophysikalische Untersuchung der WEA Standorte 6 (= DT-09), 8 (= DT-10) und 9 (DT-11) ist nicht 
erfolgt, da die Messkampagne vom Auftraggeber (= Antragsteller) unterbrochen wurden (s. S. 34 
Antragsdokument 15.06 Hydrogeologisches Gutachten_220452-2.pdf). Auch in der Stellungnahme des 
Hydrogeologischen Gutachters vom 12.03.2024 erfolgte kein Nachtrag. Trotz der unvollständigen 
Untersuchung stellt der Gutachter fest, �Å�G�D�V�V�� �G�L�H�� �3�O�D�Q�X�Q�J�V�l�Q�G�H�U�X�Q�J�� �N�H�L�Q�H�� �$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q�� �D�X�I�� �G�L�H��
Grundaussagen des Gutachtens hga220452-2 vom 28.07.2021 haben. Das Gutachten kann weiterhin für 
�H�L�Q�H�� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�� �G�H�V�� �*�H�I�l�K�U�G�X�Q�J�V�S�R�W�H�Q�W�L�D�O�V�� �G�H�U�� �J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� �K�H�U�D�Q�J�H�]�R�J�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q���´ (S. 2 
Antragsdokument 15.6 Stellungnahme zum Hydrogeologischen Gutachten_220452-2.pdf).  Dieses 
gutachterliche Testat kann sich nur auf die untersuchten WEA S tandorte beziehen und verblüfft sehr, 
da doch nicht alle WEA Standorte untersucht wurden. �  ́ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Bzgl. der Bewertung dieser Einwendung wird auf die vorangegangenen Ausführungen unter Abschnitt IV. 
Nr. 3.5 Wasserwirtschaft verwiesen.  
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Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
�ÅKap. 4.6 Schutzgut biologische Vielfalt  
Die Ausführungen zu diesem Schutzgut werden nicht geteilt. Das betrifft die Bestandsdarstellung ebenso 
wie die Bewertung der Auswirkungen der WEA. Es ist nicht zielführend, die Bestandssituation und 
Biotopfunktion ausschließlich unter den derzeit vorhandenen Windbruch - und Kalamitätsflächen zu 
betrachten. Vielmehr handelt es sich forst - und planungsrechtlich um großflächigen Wald. Die 
Kalamitätsflächen befinden sich in einem Prozess der natürlichen Wiederbewaldung, in Teilbereichen 
unterstützt durch gezielte Wiederaufforstungen. Im Umfeld der WEA liegen Natura 2000 -Gebiete und 
Naturschutzgebiete sowie sonstige naturschutzfachlich wertvolle Flächen. Auf d ie Bestandsbeschreibung 
in Kap. 4.2 �² Schutzgut Tiere �² wird an dieser Stelle verwiesen. �  ́
 
Bewertung der Einwendung: 

Insgesamt handelt es sich an den Standorten der WEA überwiegend um Waldbiotope mit lebensraum-
typischen Baumartenanteilen von lediglich 0 �² 30 % (Fichtenbestände). Die Strukturen, wie verschiedene 
Wuchsklassen, Altbaum- und Totholzanteile, sind in diesen Beständen vorrangig schlecht bis mittel 
ausgeprägt. Eine Stockwerksgliederung ergibt sich nur in geringem Maß durch sehr junge Fichten mit 
einer Größe von etwa 0,5 bis 2 m. Die Bestände mit mittlerem Baumholz sind mit Ausnahme an einem 
Standort bereits vollständig abgestorben. An einigen Standorten wächst flächig ein Fichtenbestand mit 
Wuchshöhen von etwa 1 bis 5 m oder es liegen Schlagfluren vor. In geringen Flächenanteilen werden 
Buchenbestände verschiedenen Alters beansprucht. Buchen mit mittlerem oder starkem Baumholz sind 
nur sehr vereinzelt betroffen. An zwei Standorten befinden sich Äsungsflächen bzw. Waldlichtungen, die 
einem brachgefal lenen Feuchtgrünland ähneln. (Auszug aus LBP, S. 34). Die Kartierungen der 
Waldbiotope stammen aus dem Jahr 2020. 
 
Für den Eingriff in den Naturhaushalt (Boden und Biotope) werden sowohl Erst - als auch 
Wiederaufforstungen als Kompensationsmaßnahmen festgesetzt.  Damit ist der Eingriff in den 
Naturhaushalt kompensiert.  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
�ÅBiotopverbund und Wanderkorridor  
Daneben verkennt der Gutachter die herausragende Biotopverbundfunktion des Teutoburger Waldes  für 
wandernde Großsäuger. Negative Auswirkungen hat der geplante Windpark mit seinen sieben Anlagen 
auf die Funktionsfähigkeit des Biotopverbundes für wandernde Großsäuger.  

Nach dem LANUV Fachbeitrag zum Regionalplan ist der Teutoburger Waldes Teil eines bundesweit 
bedeutsamen Verbundkorridors mit überregionaler Bedeutung als auch eine zentrale Verbundachse im 
Waldverbundsystem des Regierungsbezirkes Detmold. Als ausgewählte Leitarten repräsentieren 
Rothirsch und Wildkatze die wandernden Großsäugerarten im  Rahmen des Zielartenverbundes. Es ist 
nachzuweisen, dass die Windparkplanung speziell die Funktion als Wanderkorridor entlang der NW -SE 
Achse des Teutoburger Waldes nicht dauerhaft und nachhaltig stört. Neben der Wildkatze ist auch das 
bekannte Vorkommen des Luchses nördlich des geplanten Windparks (Raum Oerlinghausen) zu 
berücksichtigen. Speziell diese sehr seltene Großsäugerart besitzt ein sehr großes Aktionsgebiet und ist 
auf weiträumige und ungestörte Verbundachsen angewiesen.  

In NRW gehören die geschützten Arten Luchs und Wildkatze zu den planungsrelevanten Arten und sind 
im Rahmen der Untersuchung der möglichen Auswirkungen des geplanten Windparks zu betrachten. Die 
vorhandene Fachliteratur zum Konflikt zwischen Windenergienutzung und Vorkommen von Wi ldkatze 
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belegt eindeutig, dass bau - und betriebsbedingte Störungen durch WEA erhebliche Auswirkungen auf die 
Habitat - und Lebensraumqualität von Wildkatzenbiotopen haben. Die Abbildung 3 der Vorlage zum 
Scopingtermin zeigt die Großflächigkeit der Verlärmun g im Bereich des geplanten Windparks auf. Allein 
die Verlärmung kann z.  B. eine Maskierung der Lebensgeräusche der Beutetiere der Wildkatze 
verursachen und zu einer dauerhaften Verschlechterung des Wildkatzenlebensraumes führen.  

Ein Nachweis für die einzel nen Aspekte ist nicht erbracht, wie die Auswirkungen der Verlärmung, ob 
Wanderwege der Wildkatze (und des Luchses) beeinflusst bzw. beeinträchtigt werden. Zu prüfen ist im 
Rahmen der UVP und FFH-Verträglichkeitsprüfung, wie sich ein Windpark mit sieben Anl agen und allen 
Nebenanlagen und die Verlärmung des Gebietes auf die Wanderwege und die Habitatqualität der 
Lebensräume dieser planungsrelevanten Arten auswirkt. Dazu gehört auch die Einschätzung der 
Beeinträchtigung von Wildruhezonen in Verbindung mit dem Biotopverbund (u. a. für die Leitart 
Rothirsch). �  ́
 
Bewertung der Einwendung: 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW hat auf Anfrage mitgeteilt, dass  die WEA-
empfindlichen Arten in NRW im Leitfaden WEA/Artenschutz (2024, Modul A) abschließend bewertet 
worden sind. Für die Wildkatze ergibt sich auch bei der in den Jahren 2022 bis 2024 durchgeführten 
Evaluation des Leitfadens kein anderer Kenntnisstand a ls derjenige, der bereits in der ersten Version 
des Leitfadens (2013) mitgeteilt wurde. Die Wildkatze braucht bezüglich der betriebsbedingten Aus -
wirkungen nicht betrachtet zu werden. Sie zählt nicht zu den WEA -empfindlichen Arten in NRW.  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
�ÅKap. 4.8 Schutzgut Landschaft 
Die in Kap. 4.8.4 vorgenommene Bewertung der Auswirkungen der WEA auf das Schutzgut Landschaft ist 
nicht ausreichend. Das betrifft insbesondere die Einschätzung der Einsehbarke it des Windparks aus der 
Umgebung und die nicht ausreichend beachteten Eigenarts - und Maßstabsverluste in einer hochwertigen 
Landschaft. Als Wirkzone wird auf Basis der erstellten Sichtbarkeitsanalyse ein Radius von 10 km um 
den Windpark zugrunde gelegt (s . S. 79 und Abb. 16 u. 17). Die Fernwirkung ist jedoch oftmals viel weit -
reichender. Die Eigenartsverluste durch den Bau der weit über den Gebirgskamm hinaus ragenden WEA 
mindern die bestehende Qualität des Landschaftsbildes nachhaltig und sind unabhängig von der visuellen 
Wahrnehmbarkeit eines Betrachters darzulegen. Der Windpark ist in einer Landschaftsbildeinheit 
höchster Wertigkeit (Wertstufe 6) geplant (vgl. Abb. 14, S. 76).  

Auf dem Höhenzug dominieren bisher der Sendemast Bielstein und vor allem das etwa 50 m hohe 
Hermannsdenkmal. Die WEA werden das Hermannsdenkmal zukünftig um ein mehrfaches überragen. Das 
auf dem Kamm an exponierter Stelle errichtete touristisch bedeutende Hermannsdenkmal verliert seine 
vom Erbauer gewünschte Solitärstellung und sei ne optische Fernwirkung.  

Die bauliche Überprägung des Höhenzuges mit den WEA und der sich aus der Höhe der WEA ergebende 
Maßstabsverlust führt zu erheblichen Eingriffen in das derzeitige Erscheinungsbild der Landschaft. Der 
Hauptkamm des Teutoburger Waldes ist frei von vergleichbar hohen Anlagen.  

Auf Basis der Sichtbarkeitsanalyse werden sichtverschattende Elemente beschrieben. Zäune, Mauern 
und Vegetation können nur bei ausreichender Höhe sichtverschattend wirken.  

Bezogen auf die vorgenommene Visualisierung ist zu kritisieren, dass die Sichtbeziehungen von den 
Externsteinen und dem Hermannsdenkmal zum Windpark jeweils auf Bodenniveau bewertet wurden (vgl. 
S. 83 u. 84). Dies ist fachlich unzulässig, da beide Denkmäler in ihrer Konzeption eine Besteigung i mplizit 
vorsehen, um weiträumige Landschafts - und Blickbezüge wahrnehmen und erleben zu können. Beide 
Objekte sind heute für die Öffentlichkeit zugänglich und begehbar.  
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Sie zählen zu den touristisch herausragendsten Anziehungspunkten in der Region mit bun desweiter 
Bedeutung. Das Ausmaß der Beeinträchtigungen dieser Sehenswürdigkeiten und Baudenkmäler kann auf 
Basis der vorgenommenen Visualisierungen nicht beurteilt werden. Dazu sind ergänzende 
Visualisierungen von den Aussichtsplattformen aus notwendig.  

Bezüglich der mit zunehmender Distanz abnehmenden Wahrnehmung (s. S. 84) ist festzuhalten, dass 
eine Distanz von rund 5 km zwischen Hermannsdenkmal und Windpark noch deutlich innerhalb der 
Wirkzone und damit im Einflussbereich liegt. Die Wirkzone umfasst ei nen Radius von 10 km um den 
Windpark. �´ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Gemäß § 31 Abs. 5 LNatSchG NRW sind Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch Mast- und 
Turmbauten von mehr als 20 m Höhe in der Regel nicht ausgleichbar oder ersetzbar im Sinne des § 15 
Abs. 6 Satz 1 BNatSchG. Für diese Vorhaben ergibt sich daher die Notwendigkeit , Ersatz in Form von 
Geld zu leisten. Die Höhe des Ersatzgelds bemisst sich am Wert des beeinträchtigten Landschaftsbilds 
und der geplanten Anlagenhöhe. Der Eingriff in das Land schaftsbild und die Höhe des zu leistenden 
Ersatzgelds werden gem. des Erlasses für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und 
der Hinweise für Zielsetzung und Anwendung (Windenergie -Erlass 2018) ermittelt.  
 
Weiterhin wird auf die vorangegangen e Bewertung der Einwendungen zu den Eingriffen in das 
Landschaftsbild unter Abschnitt IV. Nr. 3.7.1 verwiesen.  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
�ÅKap. 4.9 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Schutzgüter  
Zum Schutzgut kulturellen Erbe gehören auch die (historischen) Kulturlandschaften. Der UVP -Bericht 
stellt in der Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen vorrangig auf Denkmalschutz (DSchG 
NRW) und den Schutz von Naturdenkmälern (§ 28 BNatSchG) ab (Kap. 4.9). Der im LEP verankerte 
Kulturlandschaftsschutz mit den raumordnerischen Festlegungen für die landesbedeutsamen und 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sowie der Konkretisierung dieser Bereiche durch den 
Fachbeitrag des LWL (2017) für die Regionalplanung werden  in Kapitel 4.9.1 dargestellt. Bei den 
berücksichtigten Rechts - und Fachnormen, Zielvorgaben und Leitbildern in Kap. 4.9.3 wird aber wieder 
nur auf das Denkmalschutzgesetz NRW sowie zu den Naturdenkmälern auf § 28 BNatSchG eingegangen. 
Damit werden folgend e maßgebliche rechtliche Vorgaben nicht berücksichtigt:  

- �†�������%�X�Q�G�H�V�Q�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�V�H�W�]���Å�=�L�H�O�H���G�H�V���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�H�V���X�Q�G���G�H�U���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�I�O�H�J�H�´ 
 �$�E�V�D�W�]���������Å�=�X�U���G�D�X�H�U�K�D�I�W�H�Q���6�L�F�K�H�U�X�Q�J���G�H�U���9�L�H�O�I�D�O�W�����(�L�J�H�Q�D�U�W���X�Q�G���6�F�K�|�Q�K�H�L�W���V�R�Z�L�H���G�H�V���(�U�K�R�O�X�Q�J�V�Z�H�U�W�H�V��

von Natur und Landschaft sind insbesondere 1. Naturlandschaften und historisch gewachsene 
Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur -, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, 
�=�H�U�V�L�H�G�H�O�X�Q�J���X�Q�G���V�R�Q�V�W�L�J�H�Q���%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J�H�Q���]�X���E�H�Z�D�K�U�H�Q�«�´ 

-  �†�������5�D�X�P�R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�V�H�W�]���Å�*�U�X�Q�G�V�l�W�]�H���G�H�U���5�D�X�P�R�U�G�Q�X�Q�J�´ 
 �«�«�Å�1�U���� ���� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�� �V�L�Q�G�� �]�X�� �H�U�K�D�O�W�H�Q�� �X�Q�G�� �]�X�� �H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�Q���� �+�L�V�W�R�U�L�V�F�K�� �J�H�S�U�l�J�W�H�� �X�Q�G��

gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur - und 
Naturdenkmälern sowie dem UNESCO-Kultur - und Naturerbe d �H�U���:�H�O�W���]�X���H�U�K�D�O�W�H�Q���´ 

- Landesentwicklungsplan NRW 
 �.�D�S�L�W�H�O�������Å�(�U�K�D�O�W�H�Q�G�H���.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�´���P�L�W���G�H�P���=�L�H�O����-�����Å�������.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�´���X�Q�G��

u.a. den Grundsätzen 3 -���� �Å�%�H�G�H�X�W�V�D�P�H�� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�H�´���� ��-3 Historische Stadtkerne, 
Denkmäler und �D�Q�G�H�U�H���N�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K���Z�H�U�W�Y�R�O�O�H���*�H�J�H�E�H�Q�K�H�L�W�H�Q�´�� 

- Regionalplan OWL 
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 �.�D�S�L�W�H�O�� ���������� �Å�(�U�K�D�O�W�H�Q�G�H�� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�´�� �P�L�W�� �G�H�Q�� �*�U�X�Q�G�V�l�W�]�H�Q�� �)�� ������ �Å�/�H�L�W�E�L�O�G��
�.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�´���X�Q�G���)���������Å�5�H�J�L�R�Q�D�O- �X�Q�G���O�D�Q�G�H�V�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H���.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�H�´�� 

Die der Bewertung der UVP zugrundeliegenden Rechtsnormen und Zielvorgaben sind damit unvollständig 
und zu ergänzen. 

�'�L�H�� �E�H�D�Q�W�U�D�J�W�H�Q�� �V�L�H�E�H�Q�� �:�(�$�� �G�H�V�� �:�L�Q�G�S�D�U�N�V�� �Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´�� �O�L�H�J�H�Q�� �L�P�� �O�D�Q�G�H�V�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q��
�.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�� �Å�6�H�Q�Q�H�� �P�L�W�� �D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�P�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� ���Y�J�O���� �/�(�3�� �1�5�:���� �$�E�E�L�O�G�X�Q�J�� ��������
Dieser Kulturlandschaftsbereich wird auf der Ebene der Regionalplanung konkretisiert, u. a. in den 
�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q�� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�� �Å�.�� ���������� �+�H�U�P�D�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O��- �(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�� ���Y�J�O���� �.�D�S�������������� �8�9�3-
Bericht). Als fachliches Zie �O���I�•�U���G�H�Q���%�H�U�H�L�F�K���.�������������Z�L�U�G���D�X�V�G�U�•�F�N�O�L�F�K���G�L�H���Å�)�U�H�L�K�D�O�W�X�Q�J���Y�R�Q���J�U�R�‰�I�O�l�F�K�L�J�H�Q��
und /oder weiträumige Wirkung entfaltenden technischen Bauwerken, Anlagen oder sonstigen 
�(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q�´�� �J�H�Q�D�Q�Q�W�� ���/�:�/�� ������������ �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�U�� �)�D�F�K�E�H�L�W�U�D�J�� �]�X�U�� �5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�X�Q�J�� 
Regierungsbezirk Detmold, S. 241). Es ist nicht nachzuvollziehen, dass die im UVP -Bericht als 
substantielle Betroffenheit für den Kulturlandschaftsbereich K 7.03 aufgeführte Flächeninanspruch -
nahme (vgl. S. 91) nicht als erhebliche Betroffenheit für diese n Kulturlandschaftsbereich bewertet wird, 
�R�E�Z�R�K�O�� �J�H�J�H�Q�� �G�D�V�� �R�E�H�Q�� �J�H�Q�D�Q�Q�W�H�� �I�D�F�K�O�L�F�K�H�� �=�L�H�O�� �G�H�U�� �Å�)�U�H�L�K�D�O�W�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �J�U�R�‰�I�O�l�F�K�L�J�H�Q�� �X�Q�G�� ���G�H�U��
�Z�H�L�W�U�l�X�P�L�J�H���:�L�U�N�X�Q�J���H�Q�W�I�D�O�W�H�Q�G�H���W�H�F�K�Q�L�V�F�K�H���%�D�X�Z�H�U�N�H�´���G�X�U�F�K���G�H�Q���%�D�X���Y�R�Q���J�O�H�L�F�K���V�L�H�E�H�Q���:�(�$���P�D�V�V�L�Y��
verstoßen wird. Dier hierzu angeführten Argumentation, dass die wertbestimmenden Merkmale 
weiterhin mit ihren Eigenschaften bestehen bleiben, kann nicht gefolgt werden. Der UVP -Bericht stellt 
hier allein auf die Merkmale Hermannsdenkmal, Falkenburg oder Kreuzkrug ab, für die zwar sen sorielle 
Betroffenheiten gesehen werden, da diese wertbestimmenden Merkmale weiterhin mit ihren 
Eigenschaften bestehen bleiben. Der erforderliche Schutz kann unseres Erachtens nicht allein auf den 
Erhalt dieser wertbestimmenden Objekte beschränkt werden, s ondern die genannten wertbe -
stimmenden Merkmale sollen offensichtlich in ihrer Eingebundenheit in dem landschaftlichen 
Zusammenhang geschützt werden, da das fachliche Ziel der Freihaltung von großflächigen und /oder 
weiträumige Wirkung entfaltende technisc he Bauwerke nur in dieser Weise verstanden werden kann. In 
der UVP fehlen an dieser Stelle jegliche Angaben zur Dimension der Inanspruchnahme des 
Kulturlandschaftsbereiches und der technischen Überprägung.  

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass neben den aufgeführten schutzwürdigen Denkmalen wie 
Hermannsdenkmal oder Falkenburg auch flächenhafte wertgebende Merkmale für den Bereich K 7.03 zu 
�E�H�Q�H�Q�Q�H�Q�� �V�L�Q�G���� �V�R�� �X���� �D���� �Å�$�X�I�� �G�H�U�� �6�•�G�V�H�L�W�H�� �O�D�Q�J�H�� �*�U�H�Q�]�H�� �]�X�U�� �6�H�Q�Q�H�´���� �Å�E�H�G�H�X�W�H�Q�G�H�� �Q�D�W�X�U�U�l�X�P�O�L�F�K�H��
�*�U�H�Q�]�H�´���R�G�H�U���Å�K�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H���:�D�Q�G�H�U�Z�H�J�H�´�����(�L�Q�H���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���X�Q�G���%�H�Z�H�U�W�X�Q�J���G�H�U���$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���G�X�U�F�K���%�D�X��
und Betrieb von sieben WEA auf diese Merkmale fehlt in der UVP. �  ́ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Es wird auf die vorangegangene Bewertung der Einwendungen zum Denkmalschutz unter Abschnitt IV. 
Nr. 3.2.2 verwiesen. 
 
Darüber hinaus wurden die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut kulturelles Erbe 
und sonstige Sachgüter auch im Rahmen der UVP unter Abschnitt IV. Nr. 4 .10 dieses Bescheides 
bewertet.  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
�ÅFragestellungen einer Einwenderin zum UVP-Bericht  

Kap. 2.1, Tabelle 2 (bei Errichtung beanspruchte Flächenanteile)  
Wer hat es vermessen? Wie wurde es vermessen? 
Wieso wird die Zuwegung nicht weiter berücksichtigt? (Dauerhafte Herstellung)  
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Wieso muss eine große Fläche gerodet werden? 
Wie kommt der Unterschied von 7.794 Quadratmeter her?  
 
Kap. 2.2, Tabelle 2 (bei Errichtung beanspruchte Flächenanteile)  
Inwieweit wird die lokale Beeinträchtigung, die Grundwasserneubildung stören? Ist unser 
Trinkwassereinzugsgebiet gefährdet?  
 
Kap. 3.3.2 (Schutzgebiete und naturschutzfachlich wertvolle Flächen)  
Wieviel Biotopkatasterfläche wird zerstört?  
Wieviel Verbundsf lächen (herausragende und besondere Bedeutung) wird zerstört?  
 
Kap. 4.3.1 (Schutzgut Pflanzen �² Ermittlung der Bestandssituation)  
Wie können normale Bürger, die neue Biotypenkartierung einsehen?  
Anhand des Luftbildes, kann man sagen, was da wächst? 
Wie geht das? Kann man die Bilder einsehen?  
 
Kap. 4.5.1 (Schutzgut Wasser - Ermittlung der Bestandssituation)  
Wo kommt der Aushub hin? 
Wie tief ist das Fundament? Wie tief gehen die Pfahlbohrungen?  
Wieviel Stäbe werden pro Anlage angedacht? Wie passiert, wenn d adurch eine Wasserader getroffen 
wird? Wer haftet dafür?  
 
Kap. 4.5.2 (Schutzgut Wasser - Beschreibung der Wirkfaktoren)  
Welches Maß an Einschränkung ist gegeben? Von welcher Relevanz sprechen wir? 
Wird dadurch die Gefahr nicht größer, fließt das Wasser zu  langsam ab. Also große Gefahr von Erdrutsch 
und Überschwemmungen.  
 
Kap. 4.5.4 (Schutzgut Wasser - Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Durch das Fundament, was erheblichen Schaden, auch unterirdisch verursacht, wird das Wasser in seinen 
Fluss umgeleitet. Adern können getroffen werden.  
Durch die Teilversiegelung, wird das Wasser ebenfalls umgeleitet. Adern werden nicht mehr bedient.  
Weiß man genau, wo die Wasseradern her fließen? 
Was ist, wenn die Wasseradern doch nicht so tief verlaufen?  
Was ist, wenn eine Ader getroffen wird? Was bedeutet Pumpensumpf?  
 
Kap. 4.5.5 (Schutzgut Wasser �² Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung, zum Ausgleich oder Ersatz) 
Besitzt jede Baumaschinen eine Fettwanne? 
Wo und wie werden Betankungsstellen aussehen? 
Wie ist durch Geogitter/Geovliese mit Beeinträchtigungen in die Natur zu rechnen?  Was bedeutet 
Wasserhaltung, Pumpensumpf?  
 
Kap. 4.9.4, Tab. 16 (Kulturgüter)  
Warum ist die Adlerwarte nicht aufgelistet? Kulturgut, emotionaler Wert.  
Ab wann lässt sich eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzes ableiten?  
 
Kap. 7.0 (Zusammenfassung �² u. a. Kompensationsmaßnahmen) 
Was bedeutet: Im weiteren Genehmigungsverfahren zu klären? Was ist denn noch zu klären? Wird die 
Öffentlichkeit diesbezüglich informiert?  
Wieso �G�L�H���$�X�V�V�D�J�H���Å�•�E�H�U���Z�H�L�W�H�U�H���.�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�����Z�L�U�G���L�P���Z�H�L�W�H�U�H�Q���9�H�U�I�D�K�U�H�Q���J�H�N�O�l�U�W�´�"�� 
Es lässt sich vermeiden, indem man die Anlagen nicht baut. Und wieder wird der Wert der Landschaft 
mit Geld abgewogen. Wieso?�  ́
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Bewertung der Einwendung: 

Es wird auf die insgesamt vorangegangenen Bewertungen der Einwendungen, die schutzgutbezogene 
Prüfung und Bewertung im Rahmen den UVP unter Abschnitt IV. Nr. 4, die fachrechtlichen Begründungen 
unter Abschnitt IV. Nr. 2 sowie die der Prüfung der Genehmigun gsvoraussetzungen zugrundeliegenden 
Antragsunterlagen verwiesen.  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.1 0  FFH-Verträglichkeitsprüfungen  

�Å�=�X���G�H�U��FFH-Verträglichkeitsstudie zum FFH -Gebiet DE-4017-���������Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U��Wald�´���Z�H�U�G�H�Q��
folgende Bedenken geltend gemacht.  

Bei der Vorhabenbeschreibung in Kapitel 2.0 erfolgte eine teilweise nicht zutreffende bzw. 
unvollständige Darstellung der Eingriffe durch den Bau der WEA einschließlich der 
Erschließungsmaßnahmen. Die Aussage, dass die WEA vorrangig auf Windwurf-. und Kahlschlagsflächen 
errichtet werden sollen, ist als Grundlage für eine FFH -VP zu allgemein und undifferenziert, da unter 
den beantragten WEA-Standorten auch solche sind, die keine Kalamitätsflächen darstel len (so die 
Standorte der WEA 5 und 6, s. auch unter Ziffer 6.1. dieser Stellungnahme). Bei der Feststellung, dass 
die Zufahrten ebenfalls über das bereits vorhandene (forstwirtschaftliche) Wegenetz erfolgt, fehlt eine 
Darstellung in welchen Abschnitten da s Wegenetz für den Transport der Bauteile temporär oder 
dauerhaft ausgebaut werden muss und wie die dadurch entstehenden Eingriffe (u. a. in die 
angrenzenden Waldbestände) zu bewerten sind.  

Beim Schutzzweck des FFH-�*�H�E�L�H�W�V�� �Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �Z�H�U�Gen in Kapitel 3.1. der FFH -
Vorprüfung neben den für die Gebietsmeldung ausschlaggebenden FFH-Lebensraumtypen und FFH-
Anhang II-Arten auch die charakteristischen Arten (Tab. 6) benannt. Diese Liste ist unseres Erachtens, 
um folgende Arten zu ergänzen:  

Säugetiere: Für die LRT 9110, 9130, 9150: Großer Abendsegler, Kleinabendsegler, Wildkatze sowie für 
den LRT 8310 um zahlreiche Fledermausarten, darunter die kollisionsgefährdeten Arten Zwergfleder -
maus und Zweifarbenfledermaus (siehe Bundesamt für Naturschutz ( 2022): Das europäische 
Schutzgebietssystem Natura 2000, BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und 
der Vogelschutzrichtlinie; Band 2.2. (Naturschutz und Biologische Vielfalt 172(2.2)). Das BfN führt diese 
Arten für die genannten Leben sraumtypen in der Liste der charakteristischen Tierarten.  

In der Prognose der Auswirkungen auf die Schutzgegenstände und Erhaltungszeile (Kap. 4.2) kommt die 
Vorprüfung zum Ergebnis, dass betriebsbedingte Auswirkungen auf kollisionsgefährdete Fledermaus -
arten auf Grund der Lage des WEA in einem Abstand von einem Kilometer nicht offensichtlich 
ausgeschlossen werden können. Als betroffene kollisionsgefährdete Fledermausart wird aus der Liste 
der charakteristischen Arten die Breitflügelfledermaus genannt. Ents prechend der oben geforderten 
Ergänzung der Liste der charakteristischen Arten sind bei den Fledermausarten auch die kollisions -
gefährdeten Arten Großer und Kleiner Abendsegler sowie Zwergfledermaus und Zweifarbenfledermaus 
als weitere betroffene Arten zu berücksichtigen. Der zugrunde gelegte Abstand von einem Kilometer ist 
nicht plausibel, da Nahrungshabitate auch deutlich weiter entfernt liegen können, so nennt der UVP -
Bericht zur Breitflügelfledermaus selbst eine Entfernung bis 3.000 m (S. 19).  

Vollkommen unbeachtet lässt die FFH-Vorprüfung die nicht offensichtlich auszuschließende 
Beeinträchtigung von Lebensräumen der Fledermausarten, die nicht kollisionsgefährdet sind, bei denen 
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es aber störungsbedingt zur Meidung und damit Verlust von Nahrungshabitaten  im Einwirkungsbereich 
der WEA kommen kann (s. unter Ziffer 9 Artenschutz / Fledermäuse dieser Stellungnahme).  

Auch für die Wildkatze können aufgrund störungsbedingter Beeinträchtigungen von Lebensräumen durch 
bau- und betriebsbedingten Lärm (s. unter Ziff er 9 Artenschutz / Wildkatze dieser Stellungnahme) 
erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.  

Aufgrund der nicht auszuschließenden Beeinträchtigungen von Lebensräumen einschließlich von 
Tötungs- und Störungsrisiken mehrerer charakteristisch er Arten, ist eine vertiefende FFH -
Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Die hierzu vorgelegten Antragsunterlagen �² �Å�6�W�X�I�H���,�,��- vertiefende 
�3�U�•�I�X�Q�J���G�H�U���(�U�K�H�E�O�L�F�K�N�H�L�W�´��- sind aus folgenden Gründen nicht ausreichend.  

Die erfolgten Bestandsaufnahmen zu den Fl edermäusen beschränkten sich im Rahmen der 
Artenschutzprüfung auf die Ermittlung potenzieller Quartierbäume im 100 m - Radius um die 
Einrichtungs-, Anlageflächen der geplanten WEA (AFB, S. 23 ff). Der Fokus lag hier also auf die 
Ermittlung möglicher baubed ingter Auswirkungen auf Baumquartiere. Die in der FFH -Verträglichkeits -
prüfung relevante Frage betrifft aber nicht nur die mögliche Wechselwirkung zwischen Quartieren im 
Bereich des Windparks und den Fledermausvorkommen im FFH-Gebiet, sondern insbesondere auch die 
Nutzung der Flächen des Windparks durch kollisionsgefährdete Fledermäuse aus dem FFH-Gebiet als 
Nahrungshabitat.  

Eine intensivere Bestandserfassung kollisionsgefährdeter Fledermausarten wäre allenfalls dann 
entbehrlich, wenn durch die in der FFH -VP und im AFB genannte Schutzmaßnahme eines 
Abschaltalgorithmus auf Grundlage eines Gondelmonitorings ein Kollisionsrisiko weitestgehend 
ausgeschlossen werden könnte. Dazu wären Gondelmonitoring und Abschaltungen jedoch unter 
strikteren Bedingungen als bean tragt festzulegen, nämlich hinsichtlich des Zeitraums und der 
maßgeblichen Parameter (Windgeschwindigkeit, Temperatur). Auch ist dann eine Signifikanzschwelle 
für die jährlich getöteten Tiere von deutlich unter 1 Tier/Jahr/WEA dem Abschaltalgorithmus zwing end 
zugrunde zu legen (s. auch unter Ziffer 9 Artenschutz/ Vermeidungs - und Minderungsmaßnahmen 
Fledermäuse). 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung ist aber in jedem Fall hinsichtlich einer Bewertung der Auswirkungen 
auf die Fledermausarten zu ergänzen, die nich t kollisionsgefährdet sind, deren Nahrungshabitate aber 
durch ein Vermeidungsverhalten auf Grund von lärmbedingten Auswirkungen beeinträchtigt werden. 
Dieses betrifft von den für die Meldung des Gebietes ausschlaggebenden Arten des Anhangs II der FFH-
RL die Bechsteinfledermaus und das Große Mausohr sowie von den charakteristischen Arten das Braune 
Langohr (s. unter Ziffer 9 Artenschutz / Fledermäuse).  

Auch zur Wildkatze und deren möglicher Beeinträchtigung von Habitaten durch Lärm ist eine Ergänzung 
der FFH-VP erforderlich. Aufgrund des großen Raumanspruchs und Aktionsradius von Wildkatzen sind 
�G�L�H�� �)�O�D�F�K�H�Q�� �G�H�V�� �:�L�Q�G�S�D�U�N�V�� �Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´�� �L�Q�� �M�H�G�H�P�� �)�D�O�O�� �L�P�� �I�X�Q�N�W�L�R�Q�D�O�H�Q�� �=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J�� �P�L�W�� �G�H�P�� �)�)�+-
Gebiet zu bewerten. Nach den Angaben im AFB sind zur Wildkatze keine Unte rsuchungen erfolgt, so dass 
diese für die FFH-VP noch erfolgen müssen. 

Hinsichtlich der unter den charakteristischen Arten genannten Vogelarten fehlt es in der FFH -
Verträglichkeitsstudie an einer Bewertung, inwiefern Arten mit großen Raumansprüchen/Brutrev ieren, 
wie beispielsweise der Schwarzspecht, deren Lebensräume sich auch auf an das FFH-Gebiet angrenzende 
Flächen erstrecken dürften, von den Eingriffen durch die beantragten WEA betroffen sein könnten.  

In der FFH-Verträglichkeitsstudie zum VS -Gebiet DE-4118-�������� �Å�6�H�Q�Q�H�� �P�L�W�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �Z�H�U�G�H�Q��
Betroffenheiten der WEA -empfindlichen Arten einschließlich der Zugvögel aufgrund der Ergebnisse einer 
Erfassung (Brutvögel, Raumnutzungskartierung) im Jahr 2020 ausgeschlossen. Diese einjährige 
Bestandserfassung stellt keine ausreichen Grundlage dar, um mögliche Beeinträchtigungen der WEA -
empfindlichen gelisteten Arten des Vogelschutzgebiets auszuschließen. Bestandserfassungen sollten 
über den Zeitraum von mindestens zwei Kalenderjahren erfolgen, damit starke jähr liche Schwankungen 
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der Bestände und damit jährliche Änderungen der Lage von Brutplätzen (u. a. Wechselhorste 
baumbrütender Greifvögel) in die Betrachtung eingehen können.  

Die Erfassung über mindestens zwei Jahre ist für eine Raumnutzungskartierung unbeding t erforderlich, 
da das Raumnutzungsverhalten der relevanten Arten von Jahr zu Jahr sehr variabel sein kann. In Jahren 
mit geringer Brutpaarzahl, nach Partnerverlust oder (frühen) Brutverlusten sind Flugaktivitäten im 
Brutrevier meist deutlich reduziert. Da s Verhalten von nichtbrütenden, erfolgreich und erfolglos 
brütenden Paaren weicht stark voneinander ab.  

Erhebliche Verhaltensunterschiede bezüglich der Flugaktivität, der Flugentfernungen und der Haupt -
flugrichtungen sind zudem durch unterschiedliche Wette rverhältnisse und Nahrungsangebote vor und 
während der Brutzeit bedingt. Die Nahrungsverhältnisse bestimmen wesentlich, ob gebrütet wird und 
wenn ja, wann und mit welchem Erfolg.  

Nur mit einer mindestens zweijährigen Erfassung der Raumnutzung können atypis che Jahre erkannt und 
entsprechend bewertet werden, und somit annähernd repräsentative Ergebnisse erzielt werden. Aus 
den oben genannten Gründen muss der Erfassungszeitraum mindestens zwei Jahre mit erfolgreicher Brut 
abdecken, so dass bei Brutverlust läng ere Zeiträume notwendig werden.  

Über die Gauseköte fliegen regelmäßig zur Zugzeit verschiedene Greifvogelarten wie Rot - u. 
Schwarzmilan, Wespenbussard und Fischadler, zum Teil in stattlichen Zahlen. Für eine Prüfung der 
Bedeutung der Gauseköte für Zugvögel stellt eine einjährige Untersuchung keine ausreichende 
�*�U�X�Q�G�O�D�J�H���G�D�U���´�� 
 
�Å�=�L�W�D�W���*�X�W�D�F�K�W�H�Q�����Å�'�L�H���•�E�H�U�V�F�K�O�l�J�L�J�H���3�U�•�I�X�Q�J�����6�W�X�I�H���,���G�H�U���)�)�+-Verträglichkeitsstudie) kommt daher zu 
dem Ergebnis, dass eine Beeinträchtigung des FFH-�*�H�E�L�H�W�V�� �Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �G�X�U�F�K�� �G�L�H��
�J�H�S�O�D�Q�W�H�� �(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �X�Q�G�� �G�H�Q�� �%�H�W�U�L�H�E�� �Y�R�Q�� ���� �:�(�$�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �:�L�Q�G�S�D�U�N�� �Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´�� �L�P�� �.�U�H�L�V�� �/�L�S�S�H�� �Q�L�F�K�W��
offensichtlich ausgeschlossen werden kann. 
Der geplante Windpark befindet sich innerhalb des Teutoburger Waldes. Die WEA sollen dort vorrangig 
auf Windwurf - �X�Q�G���.�D�K�O�V�F�K�O�D�J�I�O�l�F�K�H�Q���H�U�U�L�F�K�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q���´ 
Das ist so nicht richtig, da sich vielerorts in den vergangenen 17 Jahren seit Kyrill durchaus wieder Wald 
entwickelt hat, dem nur die nötige Zeit zur Entwicklung gegeben werden muss. Wobei auch zu beach ten 
ist, dass es die Bäume in diesem Gebiet - zwischen eiszeitlicher Sanddüne (Gauseköte) und Forsthaus 
�Å�1�D�V�V�H���6�D�Q�G�´- das ja nicht umsonst so heißt - durchaus schwerer haben als auf anderen Böden. Aber 
auch das wichtigste Biotope!  
�>�Z�H�L�W�H�U���=�L�W�D�W�H���I�R�O�J�H�Q���«�@ 
Wie schon auf dem Foto zu erkennen ist, liegen die WEAs eben nicht auf Kahlflächen, sondern es muss 
einiges von den gerade aufwachsenden Bäumen gerodet werden. 
Ich hoffe auf eine umfassende Stellungnahme der Naturschutzverbände, da ich kein Fachmann auf 
diesem Gebiet bin, mir erscheint aber schon diese Beschreibung des Gutachters nicht vereinbar mit der 
Lage im Naturpark, Natura 2000 -Gebiete und allen Naturschutzzielen!  
Mir fehlt auch die Betrachtung der Auswirkung auf andere Arten, wie z.B. Amphibien. Wir  haben hier 
u. a. ein größeres Vorkommen der geschützten Feuersalamander. Es wird ständig ein Stopp der weiteren 
Flächenversiegelung zum Schutz des Klimas und vor Hochwasser gefordert, nur für unsere Waldflächen 
�V�R�O�O���G�D�V���Q�L�F�K�W���]�X�W�U�H�I�I�H�Q�"�´�� 
 
�Å�:�L�H���O�D�Q�J�H��gingen die Studien zur FFH-Verträglichkeit?  
Was der Zeitraum ausreichend? 
Wie wurde es durchgeführt?  
Wie will man die Entwicklungsziele umsetzen?  
Gibt es eine Verschriftlichung zur Umsetzung des Entwicklungsplanes?  
�:�H�U���H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W���G�H�Q���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�S�O�D�Q�"�´�� 
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Bewertung der Einwendung: 

Für insgesamt drei NATURA-2000-Gebiete konnte eine Betroffenheit durch das Vorhaben nicht von 
vornherein offensichtlich ausgeschlossen werden:  

Für das Vogelschutzgebiet DE-4118-�������� �Å�6�H�Q�Q�H�� �P�L�W�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �L�V�W�� �G�L�H�� �9�H�U�W�U�l�J�O�L�F�Kkeit im Rah-
men einer FFH-Vorprüfung jedoch nachgewiesenermaßen gegeben (HÖKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 
2024). Aufgrund seiner Lage außerhalb des Vogelschutzgebietes können nach Prüfung und Auffassung der 
unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe bau-, anl age- und betriebsbedingte Wirkungen 
ausgeschlossen werden. Darüber hinausgehende, mittelbare negative Wirkungen (Kollision, Meidung) auf 
Schutzgüter (Vogelarten) konnten durch Kartierungen und Erfassungen in einem plausiblen Umfang 
ausgeschlossen werden. 

Ebenfalls wurde für das FFH-Gebiet DE-4119-���������Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´���H�L�Q�H���9�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K�N�H�L�W���G�X�U�F�K���G�L�H���L�Q���G�H�P��
Nachtrag vom 28.11.2024 vorgenommene FFH-Vorprüfung nach Prüfung und Auffassung der unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Lippe nachgewiesen, da die charakteristischen Arten Großes Mausohr 
sowie Grau- und Schwarzspecht in Nordrhein-Westfalen abschließend als nicht WEA-empfindlich gelten. 
Eine besondere Atypik aufgrund vermeintlicher Besonderheiten in dem Untersuchungsraum oder aufgrund 
des Wesens des Vorhabens liegt nicht vor.  

 Für das in Teilen mit dem Vogelschutzgebiet DE-4118-401 deckungsgleiche FFH-Gebiet DE-4017-301 
�Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �L�V�W�� �H�E�H�Q�I�D�O�O�V�� �H�L�Q�H�� �)�)�+-Verträglichkeitsstudie erarbeitet worden, die für 
ein Schutzgut (Breitflügelfledermaus al s charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 8310) eine 
vertiefende Prüfung (Stufe II) erforderte (HÖKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2024). Der Nachweis der 
Verträglichkeit aller anderen für das FFH -Gebiet relevanten Schutzgüter konnte nach Prüfung und 
Auffassung der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe bereits auf Ebene der Vorprüfung erbracht 
werden.  

Mit der Abschaltungsmaßnahme zum Schutz der Fledermäuse vom 01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres 
gem. Nebenbestimmung Nr. 1.7 unter Abschnitt III. Buchst abe J) kann eine Betroffenheit des 
vorgenannten Schutzgutes ausgeschlossen werden. Die Verträglichkeit des Vorhabens ist damit nach 
Prüfung und Auffassung der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe gegeben. Die Begründung für 
die Anpassung der Cut-In-Windgeschwindigkeit von 6 m/s auf 8 m/s ist den rechtlichen Ausführungen 
zum Artenschutz zu entnehmen.  

Darüber hinaus kann eine Gefährdung der funktionalen Austauschbeziehungen der FFH-Gebiete DE-4017-
�������� �Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �X�Q�G�� �'�(-4119-�������� �Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�� �P�L�W�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �Q�H�J�D�W�L�Y�H�Q��
Auswirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE-4119-�������� �Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�� �G�X�U�F�K�� �G�L�H�� �L�Q��
dem Nachtrag vom 28.11.2024 vorgenommene FFH-Vorprüfung nach Prüfung und Auffassung der unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Lippe ausgeschlossen werden. 
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.11  Teutoburger Wald / Tourismus / Wanderwege  

�ÅIch bin viel mit dem Rad oder Wanderschuhen in unserem schönen Teutoburger Wald unterwegs. Das 
ist unbedingt erhaltenswerte Lebensqualität für mich. Ich möchte weiterhin stolz auf die noch 
einigermaßen intakte Natur hier sein. Diese ist bedroht, wenn die W EAs gebaut werden. Die große 
Umweltzerstörung, die mit deren Bau einhergeht, ist mittlerweile hinlänglich bekannt.  
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(z. B. im Bauernkamp bei Veldrom halte ich mich nicht mehr gerne auf und bei Schneelagen dort noch 
Langlauf zu machen ist mir unmöglich.) �  ́ 
 
�ÅIch stelle die Frage nach der Sinnhaftigkeit weiterer WEAs im Teutoburger Wald, wo doch nicht unweit 
im Paderborner Becken so viele Anlagen stehen, die im Übrigen oft genug still stehen, da der zu viel 
produzierte Strom bekanntlich nicht gespeichert werd en kann!! Warum brauchen wir also noch mehr 
WEAs?� )́ 
 
�ÅDa bekanntlich nur noch jeder 5. Baum gesund ist, sollte angesichts des Klimawandels der Wald - dieses 
wichtige Ökosystem - besonders geschützt und nicht durch die mit der Errichtung von Windrädern 
einhergehende Flächenversiegelung geschwächt werden. Ein weiteres Voranschreiten des Waldsterbens 
hat bekanntlich ungeahnte Folgen für die gesamte Menschheit. �  ́ 
 
�ÅWas passiert mit dem Wandergebiet?�  ́ 
 
�ÅDie Urlaubsregion Teutoburger Wald gilt als bedeutendes Re iseziel und damit zu einem mächtigen 
Wirtschaftsfaktor in OWL. Durch das Bauvorhaben der Projektierer Westfalenwind/ Haus zur Lippe sehe 
�L�F�K���D�O�V���%�•�U�J�H�U���'�H�W�P�R�O�G�V���G�L�H���*�H�I�D�K�U�����G�D�V�V���G�X�U�F�K���G�L�H�������:�(�$���G�L�H���Å�$�W�W�U�D�N�W�L�Y�L�W�l�W�´���X�Q�V�H�U�H�U���7�R�X�U�L�V�P�X�V�U�H�J�L�R�Q��
erheblich leiden w ird und rückläufige Einnahmen und somit fehlende Gewerbesteuern den Haushalt der 
Stadt erheblich belasten wird, was sich direkt auf mich und die Bürger auswirken wird. Ist dem Kreis, 
als Genehmigungsbehörde zuzumuten, in diesem Zusammenhang ein Gutachter zur Auswirkung des 
Bauvorhabens auf die Tourismusbranche zu erstellen? - Mit möglichen Auswirkungen auf den Fremden -
verkehr, d.h. auch auf Auswirkungen auf die Zukunft, wenn die  �Å�'�L�H���.�X�O�W�X�U�V�W�D�G�W���D�P���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�´����
�H�L�Q�H�Q���Å�6�W�H�P�S�H�O�´���H�U�K�l�O�W�����G�L�H���H�U�V�W�H�Q���:�(�$���Duf dem Kamm des Teutoburger Wald hat, genehmigt durch die 
Detmold ansässige Genehmigungsbehörde? Bisher gibt es zwischen DT und Osnabrück keine Windräder 
�D�X�I���G�H�P���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�����Z�D�V���E�H�G�H�X�W�H�W�����G�D�V�V���K�L�H�U���H�Q���Å�Q�H�J�D�W�L�Y�H�V���%�H�L�V�S�L�H�O�´���J�H�V�F�K�D�I�I�H�Q���Z�L�U�G���X�Q�G���X�Q�V�H�U�H��
Tourismusregion erheblich schwächen wird. Auch hierzu bitte ich um Stellungnahme. �  ́  
 
�ÅEs ist in meinen Augen eine Ungeheuerlichkeit, einen Waldbesitzer zu gestatten, Teile seines Waldes 
in eine derartige Industrie -Anlage zu verwandeln und damit gleichzeiti g unseren schönen Teutoburger-
Wald zu verschandeln.�  ́ 
 
�ÅErhalt und Schutz des Waldes und der gesamten Natur auf der Kammlage des Teutoburger Waldes, 
besonders im Bereich der touristischen Hotspots Hermannsdenkmal und Externsteine sind elementar für 
den Tourismus in der gesamt Region OWL.  
Das Naturerleben dieses Waldes und dieser touristischen, kulturellen und ökologischen Highlights 
bereichern die Lebensqualität und Gesundheit der Erholungssuchenden aus Nah und Fern. �  ́ 
�ÅÜberregionale Erholung und Tourismus (Naturschutzverbände)  
�'�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���G�H�U���V�L�H�E�H�Q���:�.�$���O�L�H�J�W���L�Q���G�H�U���Å�4�X�D�O�L�W�l�W�V�Z�D�Q�G�H�U�U�H�J�L�R�Q���/�L�S�S�H��- �/�D�Q�G���G�H�V���+�H�U�P�D�Q�Q�´�� 
Der Teutoburger Wald ist die Dachmarke des Tourismus in OWL. Mit seinen naturnahen Waldgebieten, 
einem dichten Wanderwegenetz und den kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten ist der Teutoburger 
Wald ein bedeutsamer Erholungsraum. Viele Millionen öffentliche Mittel sind bereits in diesen Raum 
zur Tourismusentwicklung geflossen, u.a. Informationszentrum Externsteine mit Wanderwegen, Kunst 
und Informationstafeln, Freilegung und Wiederaufbau der Burgruine Falkenburg mit 100% -iger 
Förderung, Wanderkompetenzzentrum am Hermannsdenkmal mit Umgestaltung der Gesamtanlage, 
Neuanlage der Fürstenallee, Europäischer Fernwanderweg mit vielen Einrichtungen . Mit hohem 
Finanzaufwand, unterstützt durch Fördermittel von EU, Bund und Land, wird hier aktuell die 
�Å�4�X�D�O�L�W�l�W�V�Z�D�Q�G�H�U�U�H�J�L�R�Q�� �/�L�S�S�H��- �/�D�Q�G�� �G�H�V�� �+�H�U�P�D�Q�Q�V�´�� �Z�H�L�W�H�U�H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W���� �X���� �D���� �P�L�W�� �G�H�P�� �=�L�H�O���� �K�|�K�H�U�H��
Einnahmen im Bereich Tourismus zu generieren.  
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https://www.land -des-hermann.de/lippe -tourismus-marketing -gmbh/unsere -
projekte/qualitaetswanderregion -lippe/  
Es ist kaum vorstellbar, dass dies e Zielsetzung mit der geplanten Realisierung eines großflächigen 
Windparks in Einklang zu bringen ist. Aus dem v. g. Internetauftritt wird deutlich, dass der Lippe 
Tourismus sich auf den Weg gemacht hat �² bereits in der Umsetzungsphase ist �² �Å�4�X�D�O�L�W�l�W�V�U�H�J�Lon 
�:�D�Q�G�H�U�E�D�U�H�V���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�´���]�X���Z�H�U�G�H�Q�����+�L�H�U�E�H�L���K�D�Q�G�H�O�W���H�V���V�L�F�K���X�P���H�L�Q�H���E�L�V�K�H�U���V�H�O�W�H�Q�H���Å�$�X�V�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J�´��
durch den Deutschen Wanderverband. 

https://www.wand erbares-deutschland.de/service/qualitaetsinitiativen/qualitaetsregionen  
�(�V���P�X�V�V���D�Q���G�L�H�V�H�U���6�W�H�O�O�H���V�L�F�K�H�U���Q�L�F�K�W���Q�l�K�H�U���H�U�O�l�X�W�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�����G�D�V�V���]�X���H�L�Q�H�U���Å�4�X�D�O�L�W�l�W�V�U�H�J�L�R�Q���:�D�Q�G�H�U�Q�´��
auch Qualitätswanderwege gehören. Nach dem maßgeblichen Kriterienkatalog des Deuts chen 
�:�D�Q�G�H�U�Y�H�U�E�D�Q�G�H�V�� �I�•�U�� �Å�4�X�D�O�L�W�l�W�V�Z�H�J�H�� �:�D�Q�G�H�U�E�D�U�H�V�� �'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�´�� �G�D�U�I�� �D�X�I�� �V�R�O�F�K�H�Q�� �:�H�J�H�Q�� �G�H�U��
prozentuale Anteil an intensiv genutztem Umfeld maximal 7,5 % der Gesamtstrecke betragen. Zu den 
abwertenden Kriterien zählen unter anderen stark befahrene Straßen,  Stromtrassen und auch 
Windenergieparke ab 5 Anlagen. Ziel ist es, u. a. Lärm - und visuelle Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes auf Qualitätswegen auszuschließen bzw. gering zu halten.  

Um Qualitätswanderweg i. S. d. Deutschen Wanderverbandes werden zu  können, gilt es darüber hinaus 
11 Positivkriterien pro 4 km -Abschnitt zu erfüllen. Positiv gewertet wird dabei auch das Erleben 
natürlicher Stille (keine maschinen - oder verkehrserzeugten Geräusche).  

Wie die Planung der WEA durch WestfalenWIND deutlich macht, wird dieses Positiv -Kriterium jedenfalls 
im Falle einer Realisierung der vorgelegten Planung großräumig ausgeschlossen. Daneben dürften auch 
andere positive Aspekte des Kriterienkataloges verloren gehen, wie etwa attraktive Naturlandschaften 
und eindr ucksvolle Aussichten (dauerhaft freies Blickfeld, mind. 45 -Grad-Öffnung und 2.000 m 
Sichttiefe).  

Aber nicht nur die Kriterien des Deutschen Wanderverbandes lassen eine bedeutsame Beeinträchtigung 
des Ziels, Qualitätswanderregion zu werden, erwarten; auch d ie Wanderforschung geht davon aus, dass 
unabhängig von der offiziellen Definition von Qualitätskriterien und entsprechenden Auszeichnungen 
von Wanderwegen und -regionen, WEA und erst recht Windenergiegebiete zukünftig eine signifikant 
negative Auswirkung auf die Entscheidungen der Wandertouristen haben werden.  
https://www.wanderforschung.de/files/windkraftwerke -hahl_1707211231.pdf 

Es stellen sich daher folgende Fragen, d ie es zu beantworten gilt:  
�‡�� Welche Auswirkungen hat die dauerhafte und großflächige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

auf die landschaftsgebundene Erholung? 
�‡�� Welche Auswirkungen hat die dauerhafte und großflächige Verlärmung der Waldlandschaft und  der 

touristisch hochrelevanten Objekte (s.o.) auf die natur - und landschaftsgebundene Erholung? 
�‡�� Welche Auswirkungen hat die dauerhafte und großflächige Belastung und optische Beunruhigung der 

Landschaft durch Schattenwurf in Hinblick auf die Erholungsn utzung 
�‡�� Wie wird sich das Landschaftsbild verändern, wenn über 246 m hohe Windräder das 53,5 m hohe 

Hermannsdenkmal überragen? Welche Auswirkungen hat der Windpark insgesamt auf Kultur - und 
Naturdenkmäler, auf den landschaftsbedeutsamen Kulturlandschafts bereiche und die heute ruhige 
und zusammenhängende Waldlandschaft? Ist die Planung eines Windparks mit Ziel 6 des sachlichen 
Teilabschnitts Windenergie im Regionalplan OWL vereinbar?  

Im Bereich des Teutoburger Waldes gibt es im Abschnitt zwischen der Egge und Bielefeld derzeit noch 
keine einzige Windkraftanlage. Das Landschaftsbild wird geprägt durch großflächige Waldgebiete. Die 
Standorte (Mastfuß) der 7 geplanten WEA liegen in einer Höhenlage zwischen ca. 260 bis 405 m ü. NN 
(die genauen Koordinaten der A nlagenstandorte liegen vor). Die 446,7 m hohen Anlagen werden 
Bauwerkshöhen (BWH) von ca. 500 bis 650 m ü. NN erreichen. Damit überragen sie die Kammlinie des 
Teutoburger Waldes, die im Plangebiet bis zu 420 m ü. NN beträgt, um bis zu 230 m!  

https://www.land-des-hermann.de/lippe-tourismus-marketing-gmbh/unsere-projekte/qualitaetswanderregion-lippe/
https://www.land-des-hermann.de/lippe-tourismus-marketing-gmbh/unsere-projekte/qualitaetswanderregion-lippe/
https://www.wanderbares-deutschland.de/service/qualitaetsinitiativen/qualitaetsregionen
https://www.wanderforschung.de/files/windkraftwerke-hahl_1707211231.pdf
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Im Übrigen hat  das heute prägende Hermannsdenkmal nur eine Höhe von 50,00 m. Die durch die sieben 
WEA verursachten Überragungen um das mehrfache dieser Höhe führt zu einer völligen Entwertung der 
Fernwirkung des Hermannsdenkmals. 

Zu fragen ist, wie sich mehrere über 246  m hohe WKA auf das Landschaftsbild auswirken und wie das zu 
beurteilen ist. Dazu ist eine fachlich fundierte weiträumige Landschaftsbildbewertung erforderlich 
und die Auswirkungen auf den Tourismus darzulegen.  

�,�Q�� �G�L�H�V�H�P�� �=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J�� �P�X�V�V�� �D�X�I�� �G�H�Q�� �Å�.�X�O�W�X�U�O�Dndschaftlichen Fachbeitrag zur Regionalplanung 
�5�H�J�L�H�U�X�Q�J�V�E�H�]�L�U�N���'�H�W�P�R�O�G�´�����L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���L�Q���%�G�����,���]�X�P���%�H�G�H�X�W�H�Q�G�H�Q���.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K���Å�.������������
Hermannsdenkmal �² �(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�� �X�Q�G���L�Q���%�G���� �,�,�� �]�X�� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�U�l�J�H�Q�G�H�Q���%�R�G�H�Q�G�H�Q�N�P�l�O�H�U�Q��
���$���������Å�+�R�K�O�Z�H�J-Postweg-�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´�������.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�U�l�J�H�Q�G�H�Q���%�D�X�Z�H�U�N�H�Q�����'�����������Å�%�X�U�J�U�X�L�Q�H��
�)�D�O�N�H�Q�E�X�U�J�´���� �'�� �������� �Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´���� �V�R�Z�L�H�� �]�X�� �G�H�Q�� �Å�2�U�W�H�Q�� �P�L�W�� �I�X�Q�N�W�L�R�Q�D�O�H�U�� �5�D�X�P�Z�L�U�N�X�Q�J�´�� �X�Q�G��
�Å�+�L�V�W�R�U�L�V�F�K�� �•�E�H�U�O�L�H�I�H�U�W�H�Q�� �6�L�F�K�W�E�H�]�L�H�K�X�Q�J�H�Q�´�� ���(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�� �X�Q�G�� �+�H�U�P�D�Q�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O�� �P�L�W�� �L�K�U�H�Q��
raumbil denden/ raummarkierenden Funktionen)  hingewiesen werden.  
https://www.lwl.org/dlbw/service/publikationen/kulturlandschaft - 

Die verschiedenen Blickachsen in unterschiedlichen Abständen sind dabei maßgeblich. Die Empfehlungen 
des Landes zur Bewertung der visuellen Beeinträchtigungen und Eingriffe sind aufgrund des vorhandenen 
hochsensiblen Landschaftsbildes und der Bedeutung des Gebirgszuges nicht ausreichend für eine 
mögliche Kompensation.  

Bezogen auf die Auswirkungen auf den Tourismus ist ein separates Fachgutachten notwendig. �  ́ 
 
�ÅDer Schutz und die Bewahrung des Teutoburger Waldes vor der Errichtung von diesen WKA ist 
Voraussetzung dafür, dass die für unsere Zukunft so wichtig en international verbindlichen Ziele zur 
Einrichtung von Wildnisgebieten und Nationalparken überhaupt umgesetzt werden können.  
In Deutschland sind lediglich 0,6 % der terrestrischen Fläche Wildnisgebiete. NRW ist im Bundesvergleich 
Schlusslicht mit sogar n ur 0,19 % der Fläche (6.330 Hektar in der Kernzone des Nationalparks Eifel). Zum 
Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS) fehlen NRW 
noch 61.895 Hektar Wildnis. Wie schwerwiegend diese Zielverfehlung ist, be legt auch die jüngst 
verabschiedete EU-Biodiversitätsstrategie 2030. Darin wurden 10 % streng geschützte Gebiete als Ziel 
für die Mitgliedsstaaten festgelegt.  
In dem bevölkerungsreichsten Bundesland gibt es also so wenige Nationalparke wie nirgendwo in 
Deutschland. Und der einzige Nationalpark in der Eifel ist für die Bevölkerung und für positive 
Auswirkungen auf OWL zu weit entfernt. �´�� 
 
�ÅDie Ausweisung und damit der Schutz von großflächigen Wildnisgebieten in den Wäldern der Region 
sind jedoch von grundsätzlicher Bedeutung für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima sowie für den 
Natur - und Artenschutz.  
Die geplanten WKA auf den Kammlagen des Teutoburger Waldes würden diese wesentlichen Ziele für 
den Schutz des Klimas, der Artenvielfalt und der Natur konterkarieren und andere Bestrebungen 
zunichtemachen. �  ́ 
 
Darüber hinaus werden durch die sehr großen Fundamente sowie für den Bau schwerlastfähiger 
Zufahrtsstraßen durch Bodenversiegelung die Natur und Landschaft zerstört und vielen Tieren der 
Lebensraum genommen.  
 
�ÅMir ist klar, dass wir die Windkraft brauchen, um den weiter steigenden Strombedarf zu decken. Wir 
sollten nur genau schauen, wohin wir diese Windräder setzen. Der Wald ist unser großes Kapital für die 
Menschen hier in Lippe, ob touristisch od er für die Bewohner, auch wenn er gerade nicht überall so ist, 
wie wir ihn kennen. �  ́ 
 

https://www.lwl.org/dlbw/service/publikationen/kulturlandschaft-
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�ÅDie EU hat Ihre Mitgliedsstaaten mit dem EU -Renaturierungsgesetz dazu verpflichtet 20 % ihrer 
Flächen zu renaturieren  und jegliche Nutzung einzustellen. Das gilt besonde rs auch für  Waldflächen, 
die sich im Landesbesitz oder in der öffentlichen Hand befinden. Das schließt auch nach der 
Auffassung von Vernunftkraft -NRW die industrielle Nutzung in Privatwäldern ein. / Genau dazu zählt 
auch die Egge und der Teutoburger Wald. �  ́ 
 
�ÅDemnach sind WEA im Wald und Naturschutzgebieten in NRW weiterhin zu verbieten . In OWL wird 
�G�L�H���9�R�U�J�D�E�H���Å�� �����I�•�U���:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�´���G�H�U���%�X�Q�G�H�V�U�H�J�L�H�U�X�Q�J���P�L�W�W�O�H�U�Z�H�L�O�H���I�D�V�W���H�U�U�H�L�F�K�W���  ́ 
 
�ÅDie geplanten WEA werden aufgrund ihrer ortsunüblichen und damit bedrängen den Dimension sowohl 
das Landschaftsbild als auch den Naturraum und das Landschaftsschutzgebiet als Teil des Teutoburger 
Waldes nachhaltig zerstören. Vor einigen Jahren wurde noch die Umsetzung eines Nationalsparks im 
Naturraum des Teutoburger Waldes um Detmold diskutiert. �  ́ 
 
�ÅAuf den Wanderwegen sind uns viele Freiflächen aufgefallen, auf denen früher Fichten standen, die 
durch den Käferbefall und Stürme starben. Doch diese Flächen sollten der Natur gehören und wieder 
aufgeforstet werden und nicht für den �%�D�X�� �Y�R�Q�� �V�L�H�E�H�Q�� �:�(�$�V�� �E�H�Q�X�W�]�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �>�«�@�� ���� �,�Q�� �G�H�U�� �J�H�V�D�P�W�H�Q��
Region sind zudem schon genügend Windkrafträder vorhanden und selbst wenn eine Positivplanung 
gewollt ist, gäbe es Standorte die nicht so große Opfer nach sich ziehen würden. �  ́ 
 
�ÅTrotz der Verpflichtung der Waldbesitzer innerhalb von 2 Jahren wieder aufzuforsten (Landesforst -
gesetz), hören wir immer noch den Lärm der Sägen aus dem Wald und der Harvester steht noch am 
Hermannsweg bereit. �  ́ 
 
�ÅDie anliegenden touristischen Ziele wie das Hermann sdenkmal, der Vogelpark, die Adlerwarte, die 
Falkenburg sind oft von mir und meiner Familie besuchte Ausflugsziele . Aber nicht nur von mir, sondern 
auch unser Gäste führen wir zu den genannten Zielen aus. Gerade das Hermannsdenkmal genießt 
bundesweites Ansehen, selbst außerhalb der Landesgrenzen. Ich rechne damit, dass durch die o. g. 
Maßnahme das touristische Ansehen der Region stark beeinträchtigt wird. Das wird sich wohl stark auf 
die Einnahmen der vom Tourismus lebenden Betriebe auswirken. Hat sich der  Landrat mit der 
Auswirkung der Maßnahmen auf diese Betriebe beschäftigt und besteht eine Gefahr der Schließung diese 
Betriebe aufgrund ausgefallener Einnahmen? Denn nicht zuletzt wird das auch den Besuch für unsere 
Gäste weniger attraktiv machen und dadur ch unser persönliche Lebensqualität nicht gerade förderlich 
beeinflussen. Welche Garantien können Sie mir für den Erhalt der von mir genannten touristischen Ziele 
geben, dass sie aufgrund der Maßnahmen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden? �  ́ 
 
�ÅDurch die Inbetriebnahme mehrerer WKA würde die Attraktivität des Standortes Detmold für den 
Tourismus deutlich sinken. Neben den bereits beschriebenen Einschränkungen für die Adlerwarte, würde 
der Betrieb eines Windparks sicher auch massive Beeinträchtigungen für Wanderer u. andere 
Naturfreunde mit sich bringen. Hier sind neben den optischen Beeinträchtigungen, sicher auch 
Verunreinigungen der Luft durch den entstehenden Feinstaubabrieb und  - zumindest in der Bauzeit - 
massive Verkehrsbehinderungen zu nennen. Diese würde sicher bei mehreren Touristen dazu führen, 
dass sie Detmold und Umgebung nicht mehr oder zumindest seltener besuchen würden. Hierüber würde 
auch die Kaufkraft in der Detmolder Innenstadt beeinträchtigt werden, da Touristen hier pro Kopf sicher 
deut lich mehr ausgeben als Einheimische. Hierüber wären viele Geschäfte in der Innenstadt so weit in 
der Existenz bedroht, dass hier über kurz oder lange mit Geschäftsaufgaben von Traditionsläden zu 
rechnen ist. Hier befürchte ich eine weitere Verschlechterung  der Infrastruktur in Detmold und eine 
massive Einschränkung für mich in meinen Einkaufsgewohnheiten, da ich mich bemühe, so viel wie 
möglich in lokalen Geschäften einzukaufen und nicht die Umwelt durch Internetkäufe zu belasten. �  ́ 
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�ÅDer Teutoburger Wald i st ein schmales Gebirge und ich als Wanderer möchte nicht immer wieder auf 
�E�U�H�L�W�H���=�X�E�U�L�Q�J�H�U�V�W�U�D�‰�H�Q���W�U�H�I�I�H�Q�����G�L�H���G�L�H�������:�(�$���P�L�W�H�L�Q�D�Q�G�H�U���Y�H�U�E�L�Q�G�H�Q�����>�«�@���(�V���I�•�K�U�H�Q���D�X�I���G�H�Q���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q��
Stellen mehrere Hauptwanderwege entlang, die sicherlich von vielen Wandertouris ten nicht mehr 
genutzt werden wegen der genannten Störungen. Tourismus im Teutoburger Wald ist wichtig für die 
heimische Wirtschaft. �  ́ 
 
�ÅDie WEA werden ganz sicher einen Rückgang an Wanderern, Mountainbikern und ganz allgemein von 
Touristen nach sich ziehen.�  ́ 
 
�ÅDas ist auch ein eklatanter Widerspruch zur Zertifizierung als Wanderregion, für die viel Geld geflossen 
�L�V�W���� �(�L�Q�H�� �9�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�� �I�•�U�� �G�L�H�� �=�H�U�W�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J�� �L�V�W�� �Å�G�D�V�� �:�D�Q�G�H�U�Q�� �D�X�I�� �Q�D�W�X�U�E�H�O�D�V�V�H�Q�H�Q�� �:�H�J�H�Q�� �X�Q�G�� �G�D�V��
�(�U�O�H�E�H�Q�� �Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H�U�� �6�W�L�O�O�H���´�� �*�H�Q�D�X�� �G�D�V�� �L�V�W�� �D�Q��den wichtigen Wanderwegen, die an den WEAs 
vorbeiführen, nicht mehr gegeben. Wer kommt hier hin, um unter riesigen, schattenschlagenden 
Windrädern, die bis zu 105 dB laut sind, und an denen nur breite, geschotterte Wege ohne Schatten 
vorbeiführen, zu wande rn? Müssen dann die bereits erhaltenen Gelder zurückbezahlt werden? �  ́ 
 
�ÅWir wandern bisher sehr viel im Wald um Detmold. Das wird dann aufhören. / Schöne Spaziergänge mit 
meinen Hunden durch den Wald sind dann unbenkbar. Auch die viel genutzten Wanderroute n verlieren 
an Charme und Charakter. Es käme zu erheblichen Verlusten von Touristen, die das Eggegebirge und 
den Teutoburger Wald nutzen, um sich von ihrem stressigen Alltag in der Stadt zu erholen. �  ́ 
 
�ÅWKA benötigen Straßen für den Antransport, große Fundamente, d. h. der ganze Wald wird zerstört! 
WKA benötigen Hochspannungsleitungen für die Energieweiterleitung, die gebaut werden müssen. �  ́ 
 
�ÅUnd bitte bedenken Sie das der Teutoburger Wald ein schönes Stück Heimat ist. �  ́ 
 
�ÅLaut dem Kantrip Magazin vom 3. Quartal 24 steht der Teutoburger Wald bei Wanderfreunden 
besonders hoch im Kurs. Die Hermannshöhen versprechen als einer der Top Trails of Germany ein 
Wandererlebnis der Spitzenklasse! Und da will man Windräder zwischen Externsteine, Vogeltaufe, 
Adlerwarte und Hermannsdenkmal errichten. Das kann man als Bürger nicht fasse n!�  ́ 
 
�ÅHören Sie auf den Wald abzuholzen und zu versiegeln und damit die Zukunft meiner Kinder und 
Enkelkinder aufs Spiel zu setzen. / Der Teutoburger Wald ist unser / mein Erholungs - und Wandergebiet. 
Ich bin absolut gegen die Zerstörung der Wälder und der Natur. / Ich wende mich entschieden gegen die 
Zerstörung der Natur. �´�� 
 
�ÅIch stelle die Frage nach der Sinnhaftigkeit weiterer WEAs im Teutoburger Wald, wo doch nicht unweit 
im Paderborner Becken so viele Anlagen stehen, die im Übrigen oft genug still stehen, da der zu viel 
produzierte Strom bekanntlich nicht gespeichert werden kann!! Warum brauchen wir also noch mehr 
WEAs?�  ́ 
 
Auswirkungen sind verdichteter Boden, Monokulturen, es fehlt an Totholz und Habitatbäumen, 
Rückgassen zerschneiden die Fläche. Die Auswirkungen davon sind instabile, vertrocknete, schwächelnde 
Wälder.  
 
�ÅDie Flächen, auf der die Windräder errichtet werden sollen, sind als Kalamitätsflächen ausgewiesen. 
Allerdings ist davon, wenn man dort wandert, nichts zu spüren. Dort stehen viele gesunde Bäume. Diese 
Flächen, die sich die Natur zurückgeholt hat, würden durch den Bau zerstört werden. �  ́ 
 
�ÅDie Inanspruchnahme von Waldflächen für WEA bedeutet neben dem geschilderten Verlust von 
wertvollem Lebensraum für Pflanzen und Tiere auch eine deutliche Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Waldes mit all seinen Wohlfahrtswirkungen für die Menschen. Gerade der Bereich 
Teutoburger Wald/ Egge ist Nah (und Fern - Erholungsgebiet für sehr viele Menschen (Stichwort: für die 
Region wichtiger Tourismus). Lärm, Schattenwurf etc. durch die WEA wirken sich klar negativ aus. 
Ferner gibt es Berichte über gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Menschen durch WEA. Diesem ist 
vertiefend nach zugehen.�  ́ 
 
�ÅDer Erholungswert des Waldes sinkt, in dem wir gerne wandern. Wird das Ökosystem durch 
Erschließungswege (Bau- und Wartungsarbeiten) gestört? / Ist überhaupt noch ein erholsames Wandern 
und spazieren in der Umgebung möglich?�  ́ 
 
�ÅDie Natur an der Gauseköte wird zerstört und somit ein Erholungsgebiet für Mensch und Tier 
vernichtet. �  ́ 
 
�ÅIch wohne mit meiner Familie in Berlebeck. Ich gehe gerne im Teutoburger Wald spazieren und möchte 
gerne wissen welche Sicherheitsabstand zu den geplanten Anlagen sind welche Wege dafür gesperrt 
werden. �  ́ 
 
�ÅDie Akzeptanz von WEA in der Bevölkerung wird in der umweltpolitischen Diskussion und rechtlichen 
Privilegierung, mit dem Argument durchzusetzen versucht, dass durch jede WEA über die Jahre viele 
Tonnen CO2 eingespart werden.  
Derselbe Effekt gilt nachweislich für den dezentralen Einbau von Solarpaneelen und Wärmepumpen, 
deren Förderung gerade eben aus finanziellen Gründen reduziert wurde.  
Wie lässt sich angesichts dieser Entscheidungen, die Förderung und Genehmigung von WEA rechtfertigen, 
die eine ungleich höhere Umweltbelastung bedeuten und von deren Gewinnen nur wenige Investoren 
profitieren?  
Zur Erreichung von allgemeinen Klimaschutzzielen sind von den Behörden diejenigen Mittel und Wege 
zu prüfen und zu genehmi gen, die das jeweils mildere Mittel darstellen. Da WEA - besonders im Wald - 
ein größeres Gefahrenpotential haben, einen erheblichen größeren Eingriff in Natur und Umwelt 
erfordern und nur Wenigen finanzielle Vorteile bringen, ist deren Genehmigung und Pri vilegierung 
gegenüber anderen Maßnahmen wie zum Beispiel dem dezentralen Solarausbau auf privaten, 
kommunalen und bundeseigenen Flächen nicht zu rechtfertigen und auch juristisch angreifbar. �  ́ 
�ÅSie als Genehmigungsbehörde haben nach rechtlichen Kriterien z u entscheiden. Aber die Auslegung von 
rechtlichen Bestimmungen und ihre Gewichtung bei strittigen Themen finden nie im ideologisch 
luftleeren Raum statt.  
Zur Zeit scheint die Errichtung von WEA auch in Waldgebieten mit den Klimaschutzzielen gesellschaftlic h 
vereinbar, aber sie bedeuten einen schweren Eingriff in Natur und Landschaft über Jahrzehnte.  
Die Langzeitschäden für Natur, Landschaft und Menschen in Deutschland werden in ihren wahren 
Ausmaßen erst noch sichtbar werden (Gesundheitsschäden von Menschen, Rückgang der Artenvielfalt 
von Flora und Fauna im Umfeld von WEA, Schäden durch Havarieren, Boden- und Gewässer-
verunreinigung durch Abtriebstoffe, Waldbrände ausgelöst durch brennende WEA, steigende Hoch -
wassergefahr durch Bodenversiegelung, Zerstückelung von Naturräumen und Landschaftszerstörung, 
bundesweiter Verlust von Erholungsgebieten, Wertverlust von Immobilien im ländlichen Raum) und ein 
Umdenken erzwingen. 
 
Dieses Umdenken hat in anderen europäischen Ländern, wie z. B. in Dänemark, längst  begonnen, wo der 
Ausbau von WEA an Land gestoppt wurde. 
Ein solches Umdenken zu befördern, bevor die Schäden in unserem Land zu groß werden und damit einen 
nachhaltigen Umwelt und Naturschutz fördern, ist auch Sinn und Zweck meiner Einwendungen.  
Der Bau weiterer WEA in OWL im Teutoburger Wald auf der Gauseköte stünde dazu im Widerspruch und 
sollte nicht genehmigt werden! �  ́ 
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�ÅDie 7 Windräder sollen nicht auf der vom Borkenkäfer zerstörten Seite der Straße über die Gauseköte 
gebaut werden (da hatte das Mili tär ja Einwände), sondern auf der von Schlangen aus gesehen rechten 
Seite der Straße. Dort aber wächst seit langen Jahren gesunder Wald mit vielen uralten Bäumen, viel 
Laubwald, aber auch junger Nadelwald. In diesem Bereich gibt es auch schöne Wanderwege, hier ist der 
Wald noch intakt. �  ́ 
 
�ÅDer Bau der 7 WEA würde diesen großen gesunden Teil des Teutoburger Waldes zerstören, mit 
schädlichen Folgen für das Klima, denn wir brauchen den Wald, um die Luft zu reinigen und den 
Wasserhaushalt zu regulieren und das Land zu kühlen. Natürlich ist der Bau von WEA grundsätzlich dazu 
gedacht, die Erderwärmung zu verlangsamen, aber hier im gesunden Wald zu bauen, würde das Klima 
mehr schädigen als es ihm nützen würde. Um Detmold vor den Folgen der Erderwärmung zu schützen,  
dürfen die WEA nicht ausgerechnet im gesunden Wald gebaut werden! �  ́ 
 
�ÅDie Anlagen sollen auf dem intakten Bereich der Gauseköte, der nicht durch das Fichtensterben 
betroffen ist,  gebaut werden. Hier wird ein intaktes Ökosystem beeinträchtigt bzw. durch den Bau der 
Fundamente und Zuwegungen  zerstört. Wie ist das vereinbar mit dem Gedanken, die Natur und den 
Wald zu erhalten und zu schützen?�  ́ 
 
�ÅBleiben die Wanderwege erhalten?�  ́ 
 
�ÅWaldumwandlungsgenehmigung nach § 39 ForstG  
Wie unter Punkt 4. dargestellt , wird die Genehmigung nach § 39 ForstG NW durch die Genehmigung nach 
§§ 4, 16, 13 BImSchG erteilt.  
Für den Bau und Betrieb von WEA im Wald müssen die dafür erforderlichen Flächen in eine andere 
Nutzungsform umgewandelt werden. Ein Teil der Fläche ist übe r die gesamte Betriebszeit der Anlage 
frei von Baumbestand zu halten (dauerhafte Waldumwandlung), sodass jederzeit die Zufahrt und 
Arbeiten an der Anlage, bspw. Wartungen oder der Austausch von Anlagenkomponenten, möglich sind.  
Ein weiterer Flächenanteil ä hnlichen Umfangs muss nur für die Bauphase baumfrei sein und soll nach 
Abschluss der Arbeiten wieder aufgeforstet werden (temporäre Waldumwandlung). Dazu zählen 
insbesondere Flächen, die für Arbeits - und Montagetätigkeiten während der Anlagenerrichtung 
erf orderlich sind, z. B. Lagerflächen, Kranausleger oder Überschwenkbereiche.  
Die Antragsunterlagen müssen die Gesamtplanung, somit auch die Zuwegung und sonstigen relevanten 
Nebenanlagen umfassen, um eine vollständige Genehmigung erteilen zu können.  
Zusätzlich zum Ausgleich für die Inanspruchnahme der Waldfläche sind im Rahmen der Eingriffsregelung 
nach Naturschutzrecht und entsprechend der Regelungen des speziellen Artenschutzes Maßnahmen 
umzusetzen. Denn die Auswirkungen der Waldumwandlung sind in der Vor prüfung / UVP bereits zu 
berücksichtigen. Dies gilt auch umgekehrt. Denn bei der Waldumwandlungsgenehmigung sind die 
Feststellungen aus der Vorprüfung / UVP einzubeziehen.  
Denn ebenso wie im Offenland müssen bei WEA-Vorhaben im Wald die Auswirkungen auf M ensch, Natur 
und Landschaft im Vorfeld geprüft und unvermeidbare Eingriffe ausgeglichen werden. Zudem sind 
waldrechtliche Belange zu beachten. Im Bundeswaldgesetz (BWaldG) sowie in dem Landesforstgesetz 
NW sind Vorschriften zu Ersatzaufforstungen oder Ausg leichsmaßnahmen für das Umwandeln von Wald 
in eine andere Nutzungsform (hier zur Windenergienutzung) festgeschrieben. Das bedeutet, dass der 
Antragsteller für den jeweiligen Standort mit den geplanten Zuwegungen konkrete Aussagen treffen 
muss.  
Nachzuweisen im Antrag sind die dauerhafte Umwandlungsfläche, die zeitweilige Umwandlungsfläche 
für die Baustelleneinrichtung und für die Zuwegung, etc.. Die erforderlichen Ausgleichs - und 
Ersatzmaßnahmen sind nach Ort, Art, Umfang und zeitlichem Ablauf in Text und K arte darzustellen. Die 
entstehenden Beeinträchtigungen sind zu bilanzieren und den Kompensationsmaßnahmen gegenüber -
zustellen, verbleibende Beeinträchtigungen sind darzulegen. Weiterhin ist darzustellen, durch welche 
Maßnahmen die rechtliche Sicherung der Kompensationsflächen erfolgt und wie der dauerhafte Erfolg 
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der Kompensationsmaßnahmen gewährleistet wird. Die genannten Unterlagen sind Teil der Antrags -
unterlagen für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Für die im Rahmen der 
Genehmigung erforderliche forstrechtliche Abwägung sind alle Belange und Antragsunterlagen konkret 
und vollständig vorzulegen. Nur dann kann eine sachgerechte Abwägung erfolgen.  
Auch kann einer Waldumwandlung erst zugestimmt werden, wenn die erforderlichen Ersatz - und 
Ausgleichsflächen durch den Antragsteller nachgewiesen sind und die Genehmigung zur Erstaufforstung 
(§ 43 ForstG NW) dieser Flächen vorliegt. Das ist u. E. nicht geg eben. Das Verfahren ist entsprechend 
zu beantragen und durchzuführen und die Antragsunterlagen sind zu ergänzen. �  ́ 
 
�ÅDie notwendige Arten - und Umweltschutzprüfung zur Waldumwandlung liegt nicht vor und muss 
nachgeholt und zwingend in die bereits eingereich ten Unterlagen (ASP, UVP, LBP) eingearbeitet werden. 
Nur im Zusammenspiel aller Maßnahmen mit den daraus entstehenden Auswirkungen und Wechsel -
wirkungen kann eine vollständige und umfassende Gesamtbetrachtung der Artenschutz - und 
Umweltbelange erfolgen.  
In Bezug auf die naturschutz - und umweltrechtlichen Vorgaben (z. B. Artenschutz, Eingriffsregelung) 
wird nachfolgend Stellung genommen. Die vorgelegten Unterlagen sind zu aktualisieren und zu 
vervollständigen.  
Hinsichtlich der fehlenden geografischen Daten  nach Schutzbereichen, hier zum Bauschutzbereich nach 
LuftVG, wird auf Grund der Vorgeschichte davon ausgegangen, dass der Antragsteller entsprechende 
Aussagen macht.�  ́ 
 
�ÅDer Bau von Windrädern in ökologisch wertvollen Wäldern ist nicht akzeptabel und sogar für Klima - 
und Artenschutz absolut kontraproduktiv. �  ́ 
 
�ÅDurch Transport und Standortvorbereitung der WEA wird der Wald zerstört und Naherholung auf der 
Gauseköte nicht mehr möglich. �  ́ 
 
�ÅSeit Jahren besuchen wir den Teutoburger Wald / Eggegebirge und schätzen die Gegend sehr. Leider 
müssen wir inzwischen feststellen, dass durch das Waldsterben und die WKA, der Anblick des Waldes 
und damit die Atmosphäre, uns traurig und sogar wütend macht. Schon von der Autobahn aus sieht man 
�G�L�H���Å�%�D�W�W�H�U�L�H�Q�´���D�Q���:�.�$�����0�Dn meint zu wissen, warum diese dort stehen und fragt sich aber auch, wann 
hört dies auf, den Teutoburger Wald damit so zu zupflastern. Gleichzeitig sieht man schon von Weitem 
den sterbenden Wald, der dringend unsere Hilfe braucht bzw. wir vergessen, dass w ir den Wald 
brauchen.�  ́ 
 
�ÅNun sollen weitere WKA aufgebaut werden. Wir halten dies für unangemessen, wichtiger ist es, den 
Wald zu erhalten bzw. ihn wieder aufzuforsten. Energie kann man auch in Regionen erzeugen, wo der 
Mensch schon mehr Natur vernichtet hat als im Teutoburger Wald / Eggegebirge, d. h. der Industrie 
untergeordnet wurde. Wir brauchen den Wald jetzt und in der Zukunft, er muss jetzt wieder aufgebaut 
und gepflegt werden. Er braucht dafür Zeit! Den Aufbau können wir nicht verschieben. Nur so k ann in 
der Zukunft CO2 gebunden werden und die Natur kühler bleiben! Die WKA zerstörten mehr, als sie dem 
Teutoburger Wald / Eggegebirge nutzen. Die Tier - und Pflanzenwelt, und damit der Mensch, braucht 
jetzt neue Bäume und keine WKA. Die WKA sollen dort g ebaut werden, wo sie nicht stören so wie im 
Teutoburger Wald (vielleicht dort, wo schon Batterien stehen, dort stören die 7 nicht �² im Paderborner 
Land?) Steht nicht der Wald und der Naturschutz von der WKA? Dazu hätten wir gerne eine Antwort! �  ́ 
 
Bewertung der Einwendung: 

Hinsichtlich der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird auf die vorangegangenen Bewertungen der 
Einwendungen unter Abschnitt IV. Nr. 3.7.1 dieses Bescheids verwiesen. 
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Wanderwege 

Bzgl. der Zertifizierung von Wanderwegen hat die Deutscher Wanderverband Service GmbH auf die 
Kriterien der unterschiedlichen Arten von Qualitätswanderwegen hingewiesen und mitgeteilt, dass 
Windenergieanlagen im Umfeld von Wanderwegen bei der Zertifizierun �J�� �Y�R�Q�� �V�R�J���� �Å�N�X�U�]�H�Q��
�4�X�D�O�L�W�l�W�V�Z�H�J�H�Q�´�� ���E�L�V�� ������ �N�P���� �N�H�L�Q bzw. nur ein untergeordnetes  Kriterium darstellen. Bei der 
�=�H�U�W�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �:�D�Q�G�H�U�Z�H�J�H�Q�� �D�O�V�� �Å�4�X�D�O�L�W�l�W�V�Z�H�J�H�´�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �0�L�Q�G�H�V�W�O�l�Q�J�H�� �Y�R�Q�� ������ �N�P�� �N�|�Q�Q�W�H�Q��
Windenergieanlagen im Umfeld von Wanderwegen mittelba �U���•�E�H�U���G�L�H���.�U�L�W�H�U�L�H�Q���1�U�����������Å�Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H���6�W�L�O�O�H�´��
(keine maschinen- und verkehrserzeugten Geräusche), �1�U���� ������ �Å�H�L�Q�G�U�X�F�N�V�Y�R�O�O�H�� �$�X�V�V�L�F�K�W�H�Q�´�� ���G�D�X�H�U�K�D�I�W��
freies Blickfeld, mind. 45 -Grad-Öffnung und 2.000 m Sichttiefe)  �X�Q�G���1�U�����������Å�L�Q�W�H�Q�V�L�Y���J�H�Q�X�W�]�W�H�V���8�P�I�H�O�G�´��
(höchstens 300 m) �² und somit lediglich bei 3 von 23 Wahlkriterien - zertifizierungsrelevant sein.  
 
Vor dem Hintergrund der gesetzgeberischen Wertung des § 2 EEG, nach der das überragende öffentliche 
Interesse an der Windenergienutzung im Rahmen von Schutzgüterabwägungen vorrangig zu 
berücksichtigen ist (§ 2 Satz 1 und 2 EEG), liegt eine unzumutbare Einschränkung der Freizeit - und 
Erholungsfunktion auch bzgl. der Zertifizierung von Wanderwegen infolge der Errichtung und des 
Betriebes der gegenständlichen WEA nicht vor.  
 
 
Tourismus 

Die Auswirkungen auf die Attraktivität von touristischen Besonderheiten oder Naherholungsgebieten sind  
über die Bewertung der Freizeit - und Erholungsfunktion im Rahmen der schutzgutbezogenen Prüfung 
innerhalb der UVP (unter Abschnitt IV.  Nr. 4.4.6) hinaus  für die Entscheidungsfindung im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren keine Prüfkriterien und können somit nicht  weiter 
berücksichtigt werden.  
 
 
Waldumandlung 

Die erforderlichen  Antragsunterlagen zur Waldumwandlung sind in dem vom Büro Höke 
Landschaftsarchitektur | Umweltplanung GbR erstellten Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) zur 
�Å�(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���X�Q�G���%�H�W�U�L�H�E���Y�R�Q���V�L�H�E�H�Q���:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q���L�Q���6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�����%�H�U�O�H�E�H�F�N���X�Q�G���+�R�U�Q-Bad Meinberg 
�I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P���.�U�H�L�V���/�L�S�S�H�´�����Y�R�P�������������������������H�Q�W�K�D�O�W�H�Q�� 
 
Mit abschließender Stellungnahme vom 09.01.2025 hat der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein -
Westfalen, Regionalforstamt Ostwestfalen -Lippe die Zustimmung zum dem Vorhaben erteilt.  
 
Die dauerhafte Waldumwandlung für  die Errichtung der 7 Windenergieanlagen im Umfang von insgesamt 
16.740 m² und die zeitlich befristete Waldumwandlung im Umfang von 60.951 m² gemäß der Tabelle 2, 
Seite 7 LBP wird genehmigt. Aufgrund der Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG bedarf es hier keiner 
separaten forstbehördlichen Genehmigung nach § 39 Landesforstgesetz (dauerhafte Waldumwandlung) 
oder § 40 Landesforstgesetz (befristete Waldumwandlung).  
 
Genehmigung der Ersatzaufforstung 
Die in den LBP eingestellten und mit dem Regionalforstamt O stwestfalen -Lippe sowie der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Lippe abgestimmten Ersatzaufforstungsflächen in der Gesamtgröße von 
18.500 m² in zwei Teilflächen gemäß den Ausführungen Seite 65 ff LBP auf den Flächen:  

Gemarkung Berlebeck, Flur 5, Flurst ück 115 2; 3.500 m²  
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Gemarkung Oesterholz, Flur 7, Flurstück 7; 15.000 m²  

wird genehmigt.  
 
Aufgrund der Konzentrationswirkung nach § 13 BImSchG bedarf es auch hier nicht der Erteilung einer 
separaten Erstaufforstungsgenehmigung. 
 
Der noch übrige Kompensationsbedarf durch eine Aufwertung/ Aufforstung einer Waldfläche als 
standortgerechter Laubmischwald bedarf keiner Genehmigung, da es sich bereits um eine Waldfläche 
handelt, Gemarkung Berlebeck, Flur 7, Flurstück 19, tlw. in der Größe von 21.000 m².  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
3.11.1  Naherholungsgebiet  

�Å�:�D�V���S�D�V�V�L�H�U�W���P�L�W���G�H�P���1�D�K�H�U�K�R�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�"�´�� 
 
�Å�'�H�P�Q�l�F�K�V�W�� �Z�H�U�G�H�Q�� �Z�L�U�� �Y�H�U�Z�•�V�W�H�W�H���� �]�X�E�H�W�R�Q�L�H�U�W�H�� �%�|�G�H�Q���� �]�L�J�W�D�X�V�H�Q�G�H�� �7�R�Q�Q�H�Q�� �6�W�D�K�O�� �X�Q�G�� �%�H�W�R�Q����
versiegelte Stellflächen, Bau - und Versorgungsstraßen und kilometerlange Gräben vor Augen haben, 
statt Waldboden und Erholungsgebiet. Nicht zu reden von den verheeren den Auswirkungen auf die 
�7�L�H�U�Z�H�O�W���´�� 
 
�Å�'�L�H�� �8�P�J�H�E�X�Q�J�� �G�X�U�F�K�� �G�H�Q�� �:�D�O�G�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �Y�L�H�O�H�Q�� �*�U�•�Q�I�O�l�F�K�H�Q�� �K�R�O�H�Q�� �H�W�O�L�F�K�H�� �.�X�U�]�X�U�O�D�X�E�H�U�� �K�L�H�U�K�H�U���� �,�Q��
Berlebeck befinden sich ca. 18 Ferienwohnungen/ Unterkünfte, es stehen in diesem Ort ca. 100 
Gästebetten zur Verfügung Die Urlauber kommen, um in der Natur zu wandern und den Wald und die 
Grünflächen zu genießen. Es ist zu befürchten, dass durch die Errichtung der sehr Windräder diese 
Region an Attraktivität verliert und auch für Detmold und den Kreis Lippe Burg noch betrieben  �Z�X�U�G�H���´�� 
 
�Å�$�X�I�� �G�H�P�� �*�H�E�L�H�W�� �G�H�U�� �*�H�P�H�L�Q�G�H�� �6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�� �Z�X�U�G�H�Q�� �V�F�K�R�Q�� �]�D�K�O�U�H�L�F�K�H�� �:�(�$�� �H�U�U�L�F�K�W�H�W�� �X�Q�G�� �Z�H�L�W�H�U�H��
genehmigt. Diese stellen bereits jetzt eine erhebliche akustische und optische Beeinträchtigung der 
Wohnqualität für mich und viele andere Einwohner dar.  
Da auch auf dem Gebiet von Bad Lippspringe, Marienloh, Benhausen und Paderborn bereits hunderte 
WEA errichtet wurden, besteht diese optische und akustische Beeinträchtigung (durch Lärm, 
Blinksignale nachts und Rotationsbewegungen tagsüber) sowohl in nordöst licher, östlicher und 
südöstlicher Himmelsrichtung.  
Wenn auf der Gauseköte weitere WEA errichtet würden, wären die Bewohner und Bewohnerinnen von 
diesen umzingelt, ihre Wohnqualität weiter gemindert und das Naherholungsgebiet im Wald faktisch als 
Ruhe- und Regenerationszone für die Bevölkerung zerstört.  
Hinzukommt, dass das westliche Gemeindegebiet durch die Zutrittsbeschränkungen des TÜP Senne 
bereits der privaten Nutzung entzogen ist.  
EinwohnerInnen der Kommune Schlangen haben damit schon jetzt einen b esonderen Beitrag für die 
Allgemeinheit geleistet und sollten nicht durch den Bau von WEA belastet werden.  
Wie will die Genehmigungsbehörde des Kreises Lippe eine weitere überproportionale Belastung der 
Bewohner und Bewohnerinnen der Kommune Schlangen durch noch mehr WEA rechtfertigen, wo doch 
�H�L�Q���J�H�U�H�F�K�W�H�U���$�X�V�J�O�H�L�F�K���]�Z�L�V�F�K�H�Q���D�O�O�H�Q���E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q���.�R�P�P�X�Q�H�Q���L�Q���1�5�:���K�H�U�]�X�V�W�H�O�O�H�Q���L�V�W�"�´ 
 
�Å�5�H�J�L�R�Q�H�Q���P�L�W���H�L�Q�H�U���K�R�K�H�Q���'�L�F�K�W�H���D�Q���:�(�$���V�L�Q�G���D�O�O�H�Q�I�D�O�O�V���'�X�U�F�K�I�D�K�U�W�V�V�W�U�H�F�N�H�Q�����N�H�L�Q���(�U�K�R�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���´�� 
 
�Å�8�Q�G�� �Q�L�F�K�W�� �]�X�O�H�W�]�W�� �Z�•�U�G�H�� �H�L�Q schönes Stück Detmold und ein Naherholungsgebiet der Detmolder 
�X�Q�Z�L�H�G�H�U�E�U�L�Q�J�O�L�F�K���]�H�U�V�W�|�U�W�����$�G�p�����G�X���:�X�Q�G�H�U�V�F�K�|�Q�H���������=�H�U�V�W�|�U�X�Q�J���H�L�Q�H�V���1�D�K�H�U�K�R�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V���´ 
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�Å�(�L�Q���X�Q�Y�H�U�V�H�K�U�W�H�U���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G���L�V�W���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K���I�•�U���G�L�H���]�X�N�•�Q�I�W�L�J�H���$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���H�L�Q�H�V���1�D�W�L�R�Q�D�O�S�D�U�N�V. 
Als Kern eines Tourismuskonzeptes würde dieser die gesamte Region OWL aufwerten und bereichern, 
deren Attraktivität für Touristen, Einheimische und Naherholungssuchende steigern und für die 
Gewinnung von Fachkräften zum Erhalt und Verbesserung des Wirtschaftsstandortes OWL beitragen.  
Die Region um den Teutoburger Wald und dem Eggegebirge gilt als Heilgarten Deutschlands; reine Luft, 
heilsame Moore, natürliche Heilmittel und gesunde Urlaubsorte bieten die Heilbäder Bad Salzuflen, Bad 
Oeynhausen, Bad Driburg, Bad Lippspringe, Horn-Bad Me�L�Q�E�H�U�J�����%�D�G���+�R�O�]�K�D�X�V�H�Q���X�Q�G���%�D�G���:�•�Q�Q�H�Q�E�H�U�J���´�� 
 
�Å�(�L�Q�� �J�H�V�X�Q�G�H�U���� �D�U�W�H�Q�U�H�L�F�K�H�U�� �:�D�O�G���� �G�H�U�� �V�H�L�Q�H�� �Y�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H�Q�� �)�X�Q�N�W�L�R�Q�H�Q�� �H�U�I�•�O�O�H�Q�� �N�D�Q�Q���� �L�V�W�� �H�L�Q��
wesentliches Element zur Steigerung des Wohlbefindens, der Naherholung und der Gesundheit der 
umliegenden Bevölkerung,  niederschwellig erlebbar und ist ein natürlicher und für uns alle zu 
�E�H�Z�D�K�U�H�Q�G�H�U���Å�5�R�K�G�L�D�P�D�Q�W���G�H�U���1�D�W�X�U�´���X�Q�G���G�L�H�Q�W���D�O�O�X�P�I�D�V�V�H�Q�G���G�H�U���'�D�V�H�L�Q�V�Y�R�U�V�R�U�J�H�� 
Jenseits der Nutzung von Rohstoffvorkommen und Partikularinteressen, jenseits von kurzfristigen 
wirtschaftl ichen Interessen muss die Bauplanung konkret das Wohl und die Zukunftsfähigkeit der 
�J�H�V�D�P�W�H�Q���5�H�J�L�R�Q���L�Q���G�H�Q���%�O�L�F�N���Q�H�K�P�H�Q���´�� 
 
�Å�'�H�W�P�R�O�G���X�Q�G���L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���G�L�H���5�H�J�L�R�Q���X�P���G�D�V���+�H�U�P�D�Q�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O���L�V�W���I�•�U���P�L�F�K���Z�L�F�K�W�L�J�H�V���(�U�K�R�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W����
da mein Sohn mit Familie in Pivi �W�V�K�H�L�G�H���Z�R�K�Q�H�Q���X�Q�G���Z�L�U���R�I�W���J�H�P�H�L�Q�V�D�P���L�P���:�D�O�G���V�S�D�]�L�H�U�H�Q���´�� 
 
Bewertung der Einwendung: 

Die Auswirkungen auf die Attraktivität von touristischen Besonderheiten oder Naherholungsgebieten sind 
über die Bewertung der Freizeit - und Erholungsfunktion im Rahmen der schutzgutbezogenen Prüfung 
innerhalb der UVP (unter Abschnitt IV. Nr. 4.4.6) hinaus für die Entscheidungsfindung im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren keine Prüfkriterien und können somit nicht weiter 
berücksichtigt werden.  
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.12  EEG �² 2 % Ziel 

�Å�0�L�W���G�H�P���(�(�*���K�D�W���G�L�H���%�X�Q�G�H�V�U�H�J�L�H�U�X�Q�J���H�L�Q�H�U�V�H�L�W�V���G�H�Q���$�X�V�E�D�X���G�H�U���(�(���S�U�L�Y�L�O�H�J�L�H�U�W�����D�Q�G�H�U�H�U�V�H�L�W�V���P�L�W���G�H�P��
Ausbauziel von ca. 2 % Fläche innerhalb Deutschland eine Begrenzung und einen Ausgleich zwischen 
verschiedenen öffentlichen und privaten Interessen zu schaffen versucht.  
Im Raum OWL, insbesondere im Gebiet Paderborn, Lichtenau, Dahl, Benhausen, Marienloh, Bad Lipp -
springe, Feldrom/ Veldrom und Schlangen, ist eine sehr hohe Zahl von WEA in den letzten Jahren 
errichtet worden, die einen erheblichen Anteil der Landfläche in ein Industriegebiet verwandelt haben. 
Hierdurch wurden Naturraum und Erholungswert der Umgebung weiträumig drastisch eingeschränkt. Das 
Ausbaulimit von 2% dürfte ber eits jetzt für unser Gebiet erreicht sein.  
Wie sehr der ungebremste Ausbau von WEA eine offene Naturlandschaft in ein Industriegebiet 
verwandelt hat, ist seit Jahren im Paderborner Umland sichtbar und führt jedem vor Augen, welche 
Entwicklung zu erwarten i st, wenn einmal in einem Gebiet mit dem Bau von WEA und den dazugehörigen 
Trassen der BNA begonnen wurde. Diese Entwicklung wäre mit der Genehmigung der beantragten 7 WEA 
auch für den Raum Detmold zu erwarten. Die Genehmigung der 7 WEA auf der Gauseköte wü rde einen 
Dammbruch in Richtung  einer Industrialisierung des Teutoburger Waldes und weiterer Gebiete in Lippe 
unweigerlich nach sich ziehen. Denn Grundbesitzer und Investoren könnten sich absehbar auf diese 
Genehmigung als Präzedenzfall berufen und den Ba�X���Y�R�Q���Z�H�L�W�H�U�H�Q���:�(�$���T�X�D�V�L���H�U�]�Z�L�Q�J�H�Q�����>�«�@�� 
Wie will andernfalls die Genehmigungsbehörde eine solche absehbare zusätzliche Belastung von Natur, 
Landschaft und Menschen im Kreis Lippe rechtfertigen?  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 192 von 265 

Ich bitte dringend darum, folgenden Hinweis ernst zu nehmen, weil erklärtermaßen weitere WEA nur 
mit Akzeptanz der Bevölkerung zugelassen werden sollten (vgl. Aussagen von Ministerin Mona Neubauer, 
�/�=���$�U�W�L�N�H�O���)�D�N�W�H�Q�F�K�H�F�N�«���Y�R�P���������������������� 
 
Bei der öffentlichen Informationsveranstaltung 2022 in Schlangen zur Errichtung  von WEA auf dem 
Bauerkamp und dem Gemeindegebiet Schlangen wurde ein Investor gefragt, ob es zukünftig bei dieser 
�=�D�K�O���G�H�U���:�(�$�� �E�O�H�L�E�H�Q���Z�L�U�G���� �'�D�U�D�X�I�K�L�Q���D�Q�W�Z�R�U�W�H�W�H���G�H�U���,�Q�Y�H�V�W�R�U���Z�|�U�W�O�L�F�K���X�Q�G���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K���� �Å�(�V�� �J�L�E�W���N�H�L�Q��
�*�H�Q�X�J���I�•�U���G�L�H���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���Y�R�Q���:�(�$�´���� 
Diese Antwort entlarvt den Interessenkonflikt zwischen Investoren, betroffenen Anwohnern und den 
Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes in einem Satz!  
Das Zitat zeigt die Gefahr, der mit der Privilegierung des Windenergieausbaus Landschaft und Natur in 
Deutschland insgesamt ausgesetzt sind. Solange für die Investoren und Grundbesitzer die 
Förderbedingungen so lukrativ und die Gewinnmargen so hoch sind wie bisher, werden sie überall 
versuchen, weitere WEA zu bauen auch dort, wo das 2 % Ausbauziel regional schon erreicht ist.  
Mit dem Argument des Klimaschutzes werden alle anderen Interessen durch hochbezahlte Gutachter und 
Juristen abgetan. Gegengutachten und Prozesse betroffener AnwohnerInnnen sind privat quasi 
unbezahlbar.  
Gegen den Bau von WEA auf der Gauseköte und im Umland von Schlangen wurden von der 
überparteilichen Initiative naturfreunde -teuto.de allein in Schlangen 433 Unterschriften gesammelt, im 
Raum Detmold zusätzlich 1331 in Summe also 1764 Unterschriften gegen WEA auf der Gauseköte allein 
im kurzen Zeitraum von Juni bis Mitte August 2024. Hinzukommen 2187 Unterschriften gegen den Bau 
�G�H�U�� �:�(�$�� �D�X�I�� �G�H�U�� �*�D�X�V�H�N�|�W�H�� �� ���6�W�D�Q�G�� �������������������� ������������ �8�K�U���� �E�H�L�� �G�H�U�� �F�K�D�Q�J�H���R�U�J�� �R�Q�O�L�Q�H�� �S�H�W�L�W�L�R�Q�� �Å�.�H�L�Q�H��
Windkraftwerke in Süd -�'�H�W�P�R�O�G�´�����G�H�U�H�Q���$�Q�]�D�K�O���V�W�H�L�J�W���W�l�J�O�L�F�K�����'�L�H�V�H Zahlen dokumentieren Ablehnung 
und Widerstand aus der Bevölkerung sehr deutlich und müssen Berücksichtigung finden.  
 
Die Genehmigungsbehörden des Kreises sind die Einzigen, die hier für einen Interessenausgleich und 
die gebotene Beschränkung und Einhaltun g des 2 % Ausbauzieles sorgen können und müssen.  
 
Ich bitte um Aufklärung, wie dies in Bezug auf der Gauseköte geprüft werden wird und woran genau die 
Ausbaufläche von 2% für WEA in OWL bemessen wird?�  ́ 
 
�ÅBis wohin wollen wir noch gehen?  
Das Ziel, 2 % der Fläche innerhalb Deutschlands für den Ausbau der Windenergie zu nutzen, ist in OWL 
bereits erreicht. Im Raum OWL, insbesondere im Gebiet von Paderborn als auch in Höxter ist eine hohe 
Zahl (über 1.000?) von WEA in den letzten Jahren errichtet worden. Hierf ür wurde viel offene 
Naturlandschaft verbraucht und zu Industriegebieten verwandelt. Für jeden Autofahrer abschreckend 
zu sehen, der die A33 benutzt.  
Wenn erst einmal mit dem Bau der 7 WEA auf der Gauseköte begonnen wird, und der Kamm des 
Teutoburger Walde �V���D�X�F�K���Q�R�F�K���Å�J�H�N�U�|�Q�W�´���Z�L�U�G���Y�R�Q���:�(�$�����L�V�W���]�X���E�H�I�•�U�F�K�W�H�Q�����G�D�V�V���G�L�H���D�Q�V�H�K�Q�O�L�F�K�H���/�L�S�S�H��
Hügellandschaft gänzlich zerstört wird. Es würde ein Präzedenzfall für Genehmigungen schaffen, auf 
den sich Grundbesitzer und Investoren berufen könnten, und den Bau von WEA quasi erzwingen.  
Wenn jeder Grundbesitzer 2 % seiner Wald- und Ackerflächen unter Berufung auf das EEG als Bauland 
für WEA nutzen will, wird d as zu einer immer größeren Zerstückelung und Industrialisierung des Landes 
führen.  
Dem sollten die Genehmigungsbehörden jetzt präventiv entgegen wirken.  
 
�0�L�Q�L�V�W�H�U�L�Q���0�R�Q�D���1�H�X�E�D�X�H�U���V�D�J�W���L�Q���H�L�Q�H�P���*�H�V�S�U�l�F�K�����/�=�����$�U�W�L�N�H�O���Å�)�D�N�W�H�Q�F�K�H�F�N�´���Y�R�P���������������������������Z�H�L�W�H�U�H��
WEA sollen mit Akzeptanz der Bevölkerung zugelassen werden. Die Genehmigungsbehörden wären eine 
Instanz, die einen Interessenausgleich herstellen kann und soll. [Verweis auf Unterschriftenliste und 
Online Petition] �  ́ 
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Bewertung der Einwendungen: 

Die Regelungen der Ausbauziele für Windenergie im EEG und zur Ausweisung von 2 % der Fläche 
Deutschlands für die Nutzung von Windenergie im Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) sowie die 
weitergehenden Flächenziele für das Land NRW und die Region OWL sind nicht Gegenstand der Prüfung 
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren.     
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.13  Klima 

�Å�.�|�Q�Q�H�Q���6�L�H���P�L�U���E�H�D�Q�W�Z�R�U�W�H�Q�����R�E���H�V���I�•�U���G�L�H���G�R�U�W���D�X�I���G�H�U���*�D�X�V�H�N�|�W�H���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���$�Q�O�D�J�H�Q���H�L�Q�H���]�X�Y�H�U�O�l�V�V�L�J�H��
Öko-Bilanz gibt, die verdeutlicht, wieviel KILOWATT die Herstellung und Errichtung einer solchen Anlage 
inklusive der Zufahrtswege und des Eigenstromverbr auchs verbraucht und nach wie vielen Jahren eines 
�G�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�O�L�F�K�H�Q���%�H�W�U�L�H�E�H�V���V�L�F�K���H�L�Q�H���V�R�O�F�K�H���$�Q�O�D�J�H���D�P�R�U�W�L�V�L�H�U�W���K�D�W�"�´�� 
 
�Å�:�D�V�� �Z�L�V�V�H�Q�� �6�L�H�� �•�E�H�U�� �:�D�O�G�V�W�H�U�E�H�Q�� �X�Q�G�� �%�R�G�H�Q- Austrocknung durch WEA-bedingte lokale 
�.�O�L�P�D�Y�H�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J�H�Q�"�´�� 
 
�Å�$�X�‰�H�U�G�H�P���V�L�Q�G���%�D�X�P�U�R�G�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���%�R�G�H�Q�Y�H�U�G�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���N�H�L�Q���.�O�L�P�D�V�F�K�X�W�]���X�Q�G���G�H�V�K�D�O�E���D�E�]�X�O�H�K�Q�H�Q���´�� 
 
�Å�'�L�H���*�D�X�V�H�N�|�W�H���L�V�W���E�H�Z�D�O�G�H�W�����)�•�U���G�L�H���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�U���:�.�$���P�•�V�V�H�Q���%�l�X�P�H���J�H�I�l�O�O�W���Z�H�U�G�H�Q�����:�H�O�F�K�H���)�O�l�F�K�H��
muss für die zunächst in Frage kommenden 7 WKA freigelegt werd en? Welche CO2-Menge wird dadurch 
weniger gebunden? In welchem Verhältnis steht der für den Natur - und Klimaschutz angenommene 
Mehrwert der WKA gegenüber den ausbleibenden CO2-Bindung durch für die Errichtung dieser WKA 
abgeholzten Bäume? Nach meiner persönlichen Schätzung steht das nicht im Verhältnis. Ausgehend von 
den angeführten Fragen erwarte ich von Ihnen eine Aussage zu den zu erwartenden Mehranstrengungen, 
die für mich persönlich und meine Familienmitglieder entstehen, um wirksam für den Natur - und 
Klimaschutz beitragen zu können. Mit anderen Worten: Um wieviel verschlechtert sich mein CO2 -
�)�X�‰�D�E�G�U�X�F�N���G�X�U�F�K���G�L�H���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�U���:�.�$���D�Q���G�H�U���*�D�X�V�H�N�|�W�H�"�´�� 
�Å�%�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�� �:�l�O�G�H�U�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �:�L�H�G�H�U�D�X�I�I�R�U�V�W�X�Q�J�� �V�R�O�O�W�H�Q�� �D�O�V�� �.�O�L�P�D�V�F�K�X�W�]�� �9�R�U�U�D�Q�J�� �K�D�E�H�Q���� �6�L�H�� �Z�•�U�G�H�Q��
vielen L�H�E�H�Z�H�V�H�Q�����D�X�F�K���G�H�Q���'�H�W�P�R�O�G�H�U�Q�����H�L�Q���V�F�K�|�Q�H�U�H�V���=�X�K�D�X�V�H���E�L�H�W�H�Q�����D�Q�V�W�D�W�W���H�L�Q�V���]�X���]�H�U�V�W�|�U�H�Q���´ 
 
�Å�*�H�U�D�G�H���G�L�H���:�l�O�G�H�U���V�L�Q�G���I�•�U���X�Q�V�H�U���.�O�L�P�D���D�P���Z�L�F�K�W�L�J�V�W�H�Q���´�� 
 
�ÅEs wird immer wieder betont, dass ein Stopp bzw. Rückbau der Flächenversiegelung am Besten zum 
Hochwasserschutz beiträgt und mehr Grün ein wichtiges Mittel zur Reduzierung des Klimawandels ist. 
In den Städten sollen Parks als Orte zur Abkühlung bei Hitzeereignissen dienen.  
Das haben wir bisher in unserem Wald, wo es bis zu 10 °C kühler ist als auf Freiflächen.  Das soll jetzt 
geopfert werden! �  ́ 
 
�ÅDer großflächige und dauerhaft gesicherte Schutz unserer Mittelgebirge, also auch des Teutoburger 
Waldes im Bereich der Gauseköte, ist essentiell für das Regionalklima. So kann für die Bevölkerung vor 
Ort direkt die Aus wirkungen des Klimawandels deutlich beeinflusst und gemildert werden.  
Durch die Versiegelung von erheblichen Bereichen der natürlichen Kammlagen der Mittelgebirge 
Teutoburger Wald und Egge durch die sieben geplanten WKA ist unmittelbar die umliegende Regi on den 
negativen Folgen und Risiken des Klimawandels, wie z. B. Starkregen oder Stürme, vermehrt ausgesetzt. 
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Besonders in Hitzeperioden würden sich nicht nur die Bauwerke der WKA, sondern auch große Bereiche 
der Aufstellflächen, Zuwegungen und Stromtrassen  stark aufheizen und den benachbarten Wald mit 
erhöhten Temperaturen in Mitleidenschaft ziehen. Es ist zu befürchten, dass dieser dadurch großflächig 
geschwächt und in seinen verschiedenen Funktionen beeinträchtigt wird oder sogar wesentliche 
Funktionen te ilweise verliert, z. B. als Schutzwald und Schwammwald. Dieser Prozess hätte dann 
Auswirkungen auf das ganze Klima in unserer Region.  
Die für die WKA vorgesehenen Flächen sind allesamt nicht devastiert, an allen Standorten sind die 
Naturverjüngung und der  erneute Aufwuchs weit fortgeschritten, oder es existiert dort sogar ein 
funktionaler, gesunder Wald.  
Die Wasserspeicherfähigkeit der Böden wäre durch die geplanten Standorte in großen Teilen des hiesigen 
Teutoburger Waldes stark beeinträchtigt. Auch die so natürlich vorhandene CO2- Speicherfähigkeit 
dieser Flächen würde außer Funktion gesetzt und trüge so wesentlich zur Beschleunigung des Klima -
wandels bei.  
Eigentlich klimafreundliche Technologien wie WKA rechtfertigen nicht diesen erheblichen Eingriff i n die 
Natur und sollte keinesfalls auf diesen ökologisch sensiblen und für die Klimaresilienz kostbaren Flächen 
stattfinden. Darüber hinaus müsste auch dieser Flächenverbrauch durch Maßnahmen an anderen Stellen 
ausgeglichen und kompensiert werden.  
Auch wenn zwei Prozent der Landesfläche für die Windkraftnutzung vorgesehen ist, sollte doch auch 
der Natur Raum gelassen werden und diese so wichtigen Waldflächen auf den Kammlagen erhalten 
bleiben und dauerhaft durch großflächige Wildnisgebiete und weitere Nati onalparke gesichert werden. �  ́ 
 
�ÅDer Flächenverbrauch in OWL ist insgesamt viel zu hoch, deshalb sollten alternative Standorte 
gefunden und die Nachnutzung von schon versiegelten Flächen und flächensparende Bebauung 
konsequent umgesetzt werden. Die kostbare n Waldflächen der Kammlagen müssen verschont werden.  
Immer noch werden viel zu viele Flächen auch unter dem Aspekt "Klimaschutz" verbraucht, was zu der 
gerade immens voranschreitenden absurden Situation des Flächenfraß für WKA und Stromtrassen führt. �  ́ 
 
�ÅWie viel CO2 wird durch diese Anlagen tatsächlich, netto eingespart, wenn folgende Faktoren 
berücksichtigt werden: die statistisch erwartbare Lebensdauer, die statistisch erwartbare Brandgefahr, 
die statistisch durch die Anlagen verursachten Waldbrände, die  entfallene CO2-Bindung durch die 
abgeholzten Bäume, die CO2-Emission durch die Betonproduktion,  die CO2-Emission durch die 
Herstellung der Flügel und der elektrischen Anlagen (einschließlich Netzanbindung), die CO2 -Emission 
durch Wartung (einschließlich d er Anfahrt)? Zudem sollte bei dieser CO2 -Bilanz berücksichtigt werden, 
dass Windstrom nicht zu jeder Zeit gebraucht wird und Überproduktion dann negativen Strompreisen 
�Y�H�U�N�D�X�I�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �,�Q�� �G�L�H�V�H�U�� �=�H�L�W�� �Y�H�U�P�H�L�Q�W�O�L�F�K�� �Å�H�L�Q�J�H�V�S�D�U�W�H�V�´�� �&�2������ �N�D�Q�Q�� �D�O�V�R�� �Q�L�F�K�W�� �L�Q�� �G�L�H��Statistik 
eingehen, da der in dieser Zeit auch der Eigenverbauch an Strom, den solche Anlagen benötigen, nicht 
�D�O�V���Å�H�U�]�H�X�J�W�H�U���6�W�U�R�P�´���J�H�O�W�H�Q�����V�R�Q�G�H�U�Q���Q�X�U���G�L�H���1�H�W�W�R-Produktion, die dann auch der Allgemeinheit als 
Mehrwert zur Verfügung steht. Bitte berücksic htigen Sie statistisch jeden Ausfall dieser Anlagen, sowie 
Zeiten, in denen die Anlagen keinen Strom produzieren, obwohl sie es könnten, weil eventuell schon 
genug Strom im Netz ist oder weil die Anlagen noch nicht ans Stromnetz angeschlossen sind und die 
Betreiber zwar Geld erhalten, aber effektiv kein Strom im Netz landet. Bitte berücksichtigen Sie auch 
statistisch anteilig ein mögliches Entweichen des SF6. Als CO2 -Äquvalent können Sie für SF6 den Faktor 
26.000 vom IPCC annehmen.�  ́ 
 
�ÅDie Emissionen liegen viel höher und brauchen viel länger, um  als klimafreundlich zu gelten. Gerade 
in einem Waldgebiet, kann die Anlage den Schaden, den sie in der Natur gemacht hat, nie wieder 
aufholen. Da das Klima im Wald nie wieder so kühlend ist, der Wald weniger CO2 ei nspeisen kann und 
Flora und Fauna durch das geänderte Klima geschädigt ist. �  ́ 
 
�ÅÄnderung der klimatischen Bedingungen in unmittelbarer Nähe der WKA, ein neues Kleinklima 
entsteht, welches sich anscheinend negativ auf das kontinentale Klima auszuwirken scheint. Hierzu fällt 
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mir die bereits 2021 veröffentlichte Karte von Jörg Kachelmann  ein, die bereits vor drei Jahren 
nachweisen konnte, dass sich das Klima am Fuße des Teutoburger Waldes und der Egge durch den riesigen 
Windpark in Schlangen und Umgebung verschoben hat. (https://tkp.at/2024/06/27/windenergie -
verursacht -klima -erwaermung-und-produziert -flatterstrom/ �µ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Die Einwendungen beziehen sich zu einem Teil allgemein auf mögliche Auswirkungen auf das regiona-
le/lokale Klima im Teutoburger Wald. Es wird auf die bereits stattgefundene Erörterung zu der Berück -
sichtigung von Teilaspekten unter anderen Themenpunkten wie Wasserwirtschaft und Natur - und Land-
schaftsschutz verwiesen. Im Übrigen beziehen sich die Einwendungen auf allgemeine, mögliche Zusam-
menhänge zwischen Bauvorhaben und (Klein-)Klima, für die es keine Anhaltspunkte gibt und die somit 
im Genehmigungsverfahren nicht zu berücksichtigen sind. Die CO2-Bilanz eines Vorhabens ist im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren kein Prüfgegenstand.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.14  Luftfahrtrechtliche Belange und notwendige Einschränkungen, um Ziele einer wirksamen 

Landesverteidigung zu erreichen  

�Å�'�L�H���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �Y�R�Q������ �:�(�$�V���D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�� �]�X�P���1�$�7�2�� �7�U�X�S�S�H�Q�•�E�X�Q�J�V�S�O�D�W�]�� �L�V�W���I�•�U���G�L�H���%�•�U�J�H�U���G�H�V���/�D�Q�G�H�V��
NRW bei einer möglichen Genehmigung  auch aus rechtlicher Sicht hochriskant .  
 
Das britische Militär (MOD) betreibt seit Ende des zweiten Weltkrieges den Truppenü bungsplatz 
�Å�6�H�Q�Q�H�´�����'�L�H�V�H�U���Z�X�U�G�H���Y�R�Q���G�H�U���G�H�X�W�V�F�K�H�Q���:�H�K�U�P�D�F�K�W���•�E�H�U�Q�R�P�P�H�Q�����%�U�L�W�L�V�F�K�H���(�L�Q�K�H�L�W�H�Q���D�X�V���3�D�G�H�U�E�R�U�Q����
Sennestadt, Detmold, Lemgo usw. nutzten bzw. nutzen und trainieren ihre Truppen bis heute. Für das 
MOD (Militäry of Defence) und die NATO ist der Tr uppenübungsplatz, auch durch die Entwicklung der 
letzten Jahre, von immenser Bedeutung und in der Wichtigkeit gestiegen, um NATO Truppen zu 
trainieren.  
Ebenso ist die Bedeutung von Zieldarstellung mittels Luftfahrzeugen als Trainingsmittel  für 
Bodentruppen im Bereich des Truppenübungsplatzes ein wichtiges Trainingselement , um eine hohe 
Überlebungsfähigkeit eigener Kräfte in einen möglichen zukünftigen Konflikt zu erreichen.  
 
Deshalb wurde bereits in den 50er Jahren über dem Truppenübungsplatz eine Flugverbo tszone 
eingerichtet, die das scharfe Schießen und einen sicheren Flugbetrieb  ermöglicht. Außerdem wurde, 
um die Bevölkerung zu schützen, ein An - und Abflugkorridor über unbewohntes Gebiet  gewählt. Die 
nach NATO Standard vorgesehenen Flughöhen von AGL 250ft  und 500ft  sind für die sichere Zuführung 
unerlässlich, um einen sicheren simulierten Waffeneinsatz zu gewährleisten.  
 
Eine andere Auswahl der An-/Abflugrouten, z. B. nach Westen oder Süden scheidet unter Beachtung 
der Flugsicherheit, Lärm und Abständen  sowie wegen der hohen Zahl an Ortschaften im Süden und im 
Westen aus (Osterholz, Kohlstädt, Schlangen, Bad Lippspringe, Paderborn Sennestadt Stukenbrock, 
Augustdorf usw. (Abb. 2 Anhang)).  
 
Sofern war es für den Unterzeichnen bei der mündlichen Verhandlung b eim OVG Münster schon etwas 
befremdlich, das der Vorsitzende Richter eine südliche An -/Abflugroute vorschlug!  
 
Ein wirksamer Schutz der Bevölkerung  und eine sichere Flugführung über dicht besiedeltes Gebiet  ist 
hier aber unmöglich.  
 

https://tkp.at/2024/06/27/windenergie-verursacht-klima-erwaermung-und-produziert-flatterstrom/
https://tkp.at/2024/06/27/windenergie-verursacht-klima-erwaermung-und-produziert-flatterstrom/
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Ein Ausschnitt aus der offiziellen Luftraumstruktur/ Sichtflugregeln Karte für Deutschland der 
Deutschen Flugsicherung DFS (Abb. 1) verdeutlicht die Situation. Die projektierten Anlagen haben eine 
Gesamthöhe von 146,6 m. Damit reichen die WEAs in dem Bereich des für das Militär reservierten 
Luftraum von 250 ft AGL  (Above Ground Level) ~75 Meter. Die zweite Höhe über Grund liegt bei 500ft 
AGL und damit mit ~153m leicht unter der maximalen Höhe der WEA. Luftfahrtfahrzeuge dürfen aber 
ein Hindernis nur mit einem Sicherheitsabstand ü berfliegen. Deshalb stellen diese WEAs mit 146,6 Meter 
Gesamthöhe für die militärische Luftfahrt eine potenzielle Gefährdung  dar. Für eine sichere 
Flugdurchführung bei 400 Kts (~741 Km/h) ist es notwendig, dass für den Endanflug keine wesentliche 
Änderung der Fluggeschwindigkeit und Höhenänderung stattfinden. Große Höhenänderungen, um 
Hindernisse wie WEAs sicher zu überfliegen, kann zu unkontrollierten Flugzuständen führen. Ein Verlust 
des Lfz und der Besatzung kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.  
 
Ausgehend von einer Flughöhe von 100 ft im Trainingsgebiet verlässt ein Lfz den Truppenübungsplatz in 
sehr geringer Höhe und leitet den Steigflug ein. Um sicher die WEAs überfliegen zu können, ist ein 
Steigflugwinkel (Climb -Gradient) von 9 % erforderlich. �'�D�V�� �L�V�W�� �H�L�Q�H�� �V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H�� �Å�+�L�J�K�� �3�H�I�R�U�P�D�Q�F�H��
�'�H�S�D�U�W�X�U�H�´���G�L�H���Q�X�U���X�Q�W�H�U���,�)�5���%�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q���P�L�W���V�S�H�]�L�H�O�O�H�Q���7�U�D�L�Q�L�Q�J�� �G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W���Z�H�U�G�H�Q���N�D�Q�Q�����'�D�V���L�V�W��
aber keine Option. Bei einem sicheren Abflug unter Sichtflug -Bedingungen (VFR Departure) darf der 
Pilot nur einen St eigwinkel von 5 % einnehmen, um Hindernisse sicher erkennen zu können. Die 
beantragten WEAs sind aus militärischer und Flugsicherung -Technischer Sicht nicht  überwindbare 
Hindernisse und damit nicht zu genehmigen (siehe auch zusammenfassende Bewertung Kapit el 5). 
[nachfolgend aufgeführt]  
 
Die Errichtung von 7 WEA stellen unüberwindbare Luftfahrthindernisse für den nahen 
Truppenübungsplatz des MOD dar. Ein sicheres An- und Abflugverfahren  ohne Gefährdung  der 
fliegenden Besatzung ist unmöglich.  
 
Sollte der Landrat den Bau der WEAs auf der Gauseköte aus politischen Gründen genehmigen, wird 
das Britische MOD mit Verweis auf die NATO Statuten den Abriss der Anlagen anordnen.  Es werden 
Entschädigungsklagen des Investors gegen den Kreis und das Land NRW folgen.  
 
Entschädigungen in Millionenhöhe als Ersatz für den Betrieb von 7 WEAs über 20 Jahre sind damit 
vom Steuerzahler und Bürger des Landes NRW zu zahlen.  
 
Bewertung der Einwendungen: 

Die zivilen und militärischen luftfahrtrechtlichen Belange wurden im Rahmen  des Genehmigungs-
verfahrens durch die zuständige Luftfahrtbehörde �² die Bezirksregierung Münster �² und das Bundesamt 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr geprüft.  
 
Weiterhin wurden im Rahmen der ersten Behördenbeteiligung 20 21 auch die Brit ischen Streitkräfte  durch 
das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  mit beteiligt.  
 
Der Antrag wurde in der Folge aufgrund der Versagung der luftverkehrsrechtlichen Zustimmung durch die 
zuständige Luftfahrtbehörde mit Bescheid vom 05.10.2022 abgelehnt.  
Infolge der Klage der Antragstellerin gegen den Ablehnungsbescheid hat das Oberverwaltungsgericht für 
das Land NRW mit rechtskräftigem Urteil vom 16.02.2024 entschieden, dass die Ablehnung von sieben 
Windenergieanlagen rechtswidrig erfolgte und über diese Windenergieanlagen in einem wiederaufzu -
nehmenden Genehmigungsverfahren untere Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu 
entscheiden sei. Eine Änderung des Anlagentyps bzw. der verbleibenden sieben Standorte ging damit 
nicht einher.  
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Im Rahmen der erneuten Behördenbeteiligung 2024 hat die Bezirksregierung Münster mit Stellungnahme 
vom 26.06.2024 ihre Zustimmung zu dem Vorhaben erteilt und entsprechende Nebenbestimmungen 
vorgeschlagen. Die Nebenbestimmungen wurden unter Abschnitt III. Buchstabe M) festgesetzt.  
 
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr hat mit 
Stellungnahme vom 16.07.2024 ihre Zustimmung zu dem Vorhaben erteilt. Lediglich für die  SG-37 (WEA 
03) sind Einschränkungen erforderlich (s. Nebenbestimmungen unter Abschnitt III. Buchstabe N) Nr. 1.1 
und 1.2) vorgegeben. So darf keiner der Rotoren der beantragten WEA unter irgendwelchen Umständen 
in das Flugbeschränkungsgebiet ED-R 112 Sektor A hineinragen. 
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.15  Verschiedenes  

3.15.1  Domanialvertrag  

�Å�>�«�@�� �,�Q�� �G�L�H�V�H�P�� �=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J�� �Z�H�L�V�H�� �L�F�K�� �D�X�I�� �G�H�Q�� �Å�'�R�P�D�Q�L�D�O�Y�H�U�W�U�D�J�´�� �K�L�Q���� �]�X�� �G�H�P�� �Å�+�D�X�V�� �]�X�U�� �/�L�S�S�H�´��
verpflichtet ist, seinen Waldbesitz zu hegen und zu pflegen.  
Auszug Berichterstattung ( https://www.welt.de/regionales/nrw/article 150291583/Lippe -Detmold-
Wo-Deutschland-fast -noch-eine-Monarchie-ist.html �������Å�'�R�F�K���G�H�U���3�U�L�Q�]���P�D�F�K�W�H���L�Q���G�L�H�V�H�U���'�L�V�N�X�V�V�L�R�Q���Q�L�F�K�W��
nur persönliche Vorbehalte geltend, er beschwor obendrein die tradierte Einheit des alten Lipper Landes 
herauf. Um das zu verstehen muss man sich mit der kuriosen  Rechtskonstruktion des Landesverbandes 
ist es, das ehemalige fürstliche Vermögen zu verwalten, das 1919 dem Freistaat Lippe zugefallen war. 
�0�H�L�Q�H���)�U�D�J�H���D�Q���G�L�H���*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�E�H�K�|�U�G�H�����.�R�P�P�W���G�D�V���Å�+�D�X�V���]�X�U���/�L�S�S�H�´���V�H�L�Q�H�Q���9�H�U�S�I�O�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���Q�D�F�K��
dem Domanialvertrag nach? Das Bauvorhaben des Windparks auf den Kamm der Gausköte, durch das 
�Å�+�D�X�V���]�X�U���/�L�S�S�H�´�����N�R�O�O�L�G�L�H�U�W���H�L�Q�G�H�X�W�L�J���P�L�W���G�H�U���9�H�U�S�I�O�L�F�K�W�X�Q�J�����G�H�Q���:�D�O�G���]�X���V�F�K�•�W�]�H�Q���´ 
 
�Å�,�P�� �'�R�P�D�Q�L�D�O�Y�H�U�W�U�D�J�� �Y�R�Q�� ���������� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �G�H�P�� �Y�R�U�P�D�O�V�� �U�H�J�L�H�U�H�Q�G�H�Q�� �)�•�U�V�W�O�L�F�K�H�Q�� �+�D�X�V�H�� �/�L�S�S�H�� �X�Q�G�� �G�H�P��
damaligen Freistaat Lippe wurde geregelt, welche Besitztümer dem Haus Lippe nach der Abdankung als 
privater Fideikommiss unter welchen Auflagen zugesprochen wurden.  
Zu diesem privaten Fideikommiss gehören neben dem Schloss und anderen Immobilien auch die 
Waldflächen des Forstreviers Berlebeck rund um die Gauseköte.  
Belastet ist dieser Privatbesitz mit einigen Auflagen, die zum Beispiel das öffentliche Wegerecht, Holz - 
und Sammelrechte der Bevölkerung und Hypotheken betreffen.  
Unter § 6 des Domanialvertrages findet sich folgende Formulierung:  
�Å�'�H�U���I�•�U���G�D�V���)�D�P�L�O�L�H�Q�I�L�G�H�L�N�R�P�P�L�V�V���G�X�U�F�K���G�L�H�V�H�Q���9�H�U�W�U�D�J���]�X�V�D�P�P�H�Q�J�H�I�D�V�V�W�H���*�U�X�Q�G�E�H�V�L�W�]�����†�������������G�D�U�X�Q�W�H�U��
wird auch das Gebiet der Oberförsterei Berlebeck aufgelistet, Anm. d. Verf.)) ist nach Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit z �X�� �E�H�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�H�Q���� �'�L�H�� �*�H�E�l�X�G�H�� �V�L�Q�G�� �R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�� �]�X�� �H�U�K�D�O�W�H�Q���´�� ���4�X�H�O�O�H����
�'�R�P�D�Q�L�D�O�Y�H�U�W�U�D�J���������������†���������6�������������´�� 
 
�Å�1�D�F�K�K�D�O�W�L�J�N�H�L�W���L�Q���G�H�U���)�R�U�V�W�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W���Z�L�U�G���K�L�H�U���D�O�V���9�H�U�W�U�D�J�V�J�U�X�Q�G�O�D�J�H���I�•�U���G�L�H���1�X�W�]�X�Q�J���G�H�V���:�D�O�G�H�V���D�O�V��
Privatfideikommiss des Hauses Lippe ausdrücklich fest gehalten.  
Eine Umwidmung von Waldflächen in Industrieflächen zum Bau von WEA ist mit diesem 
Nachhaltigkeitsgebot für die Nutzung von Forstflächen unvereinbar. Besonders unter Berücksichtigung 
der oben unter Punkt 4 aufgeführten Gefahren aus SF6 und Carbonfasern in Windrädern ist eine 
Errichtung von WEA auf der Gauseköte als nicht nachhaltig im Sinne der Forstwirtschaft und des 
�%�X�Q�G�H�V�Z�D�O�G�J�H�V�H�W�]�H�V���D�E�]�X�O�H�K�Q�H�Q���´�� 
 

https://www.welt.de/regionales/nrw/article%20150291583/Lippe-Detmold-Wo-Deutschland-fast-noch-eine-Monarchie-ist.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article%20150291583/Lippe-Detmold-Wo-Deutschland-fast-noch-eine-Monarchie-ist.html
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�Å�%�H�L�� �G�H�U�� �G�H�U�]�H�L�W�L�J�H�Q�� �6�D�Q�L�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �6�F�K�O�R�V�V�S�O�D�W�]�H�V�� �L�Q�� �'�H�W�P�R�O�G�� �Z�L�U�G�� �D�X�I�� �1�D�F�K�K�D�O�W�L�J�N�H�L�W�� �J�Uoßen Wert 
�J�H�O�H�J�W�����D�E�H�U���G�D�V���M�H�W�]�W���E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H���:�D�O�G�J�H�E�L�H�W���Z�L�U�G���X�Q�W�H�U���J�D�Q�]���D�Q�G�H�U�H�Q���*�H�V�L�F�K�W�V�S�X�Q�N�W�H�Q���Å�Q�D�F�K�K�D�O�W�L�J�H�´��
�E�H�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�H�W���´�� 
 
�Å�-�X�U�L�V�W�L�V�F�K���L�V�W���H�U���%�H�J�U�L�I�I���G�H�U���1�D�F�K�K�D�O�W�L�J�N�H�L�W���Q�L�F�K�W���H�L�Q�G�H�X�W�L�J���J�H�I�D�V�V�W�����G�L�H���8�P�Z�L�G�P�X�Q�J���Y�R�Q���:�D�O�G�I�O�l�F�K�H�Q���L�Q��
Bauland für WEA kann daher nicht einseitig im Interesse der Grundbesitzer und Investoren von WEA als 
mit dem Nachhaltigkeitsgebot vereinbar ausgelegt werden.  
Das Nachhaltigkeitsgebot ist vielmehr im Geist des Domanialvertrages als Bestandssicherung des Waldes 
mit seiner Flora un d Fauna für zukünftige Generationen als schutzwürdige Natur - und Landschafts-
fläche, sowie als Trinkwassergewinnungsgebiet auszulegen.  
Dies schließt eine industrielle Nutzung von Waldgebieten zum Bau von WEA mit den damit verbundenen 
o. g. Gefahren und de n Auswirkungen von Versiegelungsflächen für Zuwegung und Wartung auf dem 
Gebiet der Gauseköte aus. Ich erbitte hierzu eine detaillierte Stellungnahme. Eine rechtliche Prüfung 
�E�H�K�D�O�W�H���L�F�K���P�L�U���Y�R�U���´�� 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Die vertraglichen Verpflichtungen des Grundstückseigentümers sind für dieses Genehmigungsverfahren 
nicht von Relevanz. Sollten sich aus solchen vertraglichen Verpflichtungen Widersprüche zum geplanten 
Vorhaben ergeben, so ist dies im Verhältnis des Grundstückseigentümers zum Antragsteller zu klären. 
Der Domanialvertrag stellt jedenfalls nicht die Erklärung des Grundstückseigentümers zur Grundstücks -
verfügbarkeit in Frage.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.15.2  Anbindung an das Stromnetz  

�Å�(�L�Q�H���$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J���G�H�U���P�|�J�O�L�F�K�H�Q�������:�(�$���Y�R�Q���G�H�U���*�D�X�V�H�N�|�W�H���]�X���H�L�Q�H�P���9�H�U�N�Q�•�S�I�X�Q�J�V�S�X�Q�N�W- Umspannwerk, 
sind nicht transparent. Hierzu müssen Stromtrassen, entweder Richtung DT oder Schlangen, durch das 
Teutogebiet, ggf. Wasserschutzgebiet und den anliege nden Gemeinden gezogen werden. Auch hierzu 
werden wieder Rodungen sowie verdichtete Baufahrtwege notwendig sein. Als möglichen 
Verknüpfungspunkt ist das Umspannwerk Vahlhausen bei Diestelbruch nicht auszuschließen. Hier wäre 
eine Strom-Trasse von der Gauseköte über Berlebeck, Frommhausen, Hornoldendorf*, Remmighauser 
Berg/ Meiersfeld, Schönemarker Weg, über die Felder Schieferberg und Pulsberg bis zum Umspannwerk 
Vahlhausen nötig. Dazu gibt es weder von den Projektierern Westfalenwind/ Haus zur Lippe, noch von 
möglichen Vertragspartnern eine transparente Ausführungsplanung, was einen Trassen -Verlauf und 
deren Umsetzung angeht. 
�
�+�R�U�Q�R�O�G�H�Q�G�R�U�I���� �P�L�W�� �V�H�L�Q�H�P�� �V�H�L�W�� ���������� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H�Q�� �ÅNaturschutzgebiet  �:�L�H�P�E�H�F�N�H�W�D�O�´�� �N�D�Q�Q�� �D�O�V��
Trassenführung aus meiner Sicht nicht ge nehmigt werden.  
 
Hierzu erbitte ich erbitte ich ebenfalls eine rechtssichere Stellungnahme vom Kreis. �´�� 
 
�Å�$�X�F�K�� �G�L�H�� �9�H�U�O�H�J�X�Q�J�� �G�H�U�� �6�W�U�R�P�W�U�D�V�V�H���� �G�L�H�� �Z�H�L�W�H�U�H�� �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�� ���]���� �%���� �G�H�Q�� �%�D�F�K�O�D�X�I�� �G�H�U��
Wiembecke) kreuzt, zu dem ca. 20 km entfernt liegenden Netz verknüpfungspunkt stellt einen enormen 
�(�L�Q�J�U�L�I�I���L�Q���G�H�Q���%�R�G�H�Q���G�D�U���´�� 
 
�Å�'�L�H�� �6�W�U�R�P�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q���� �Z�H�O�F�K�H�� �G�H�Q�� �H�U�]�H�X�J�W�H�Q�� �6�W�U�R�P�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�L�H�U�H�Q���� �P�•�V�V�H�Q�� �T�X�H�U-Feld-ein durch den 
�J�D�Q�]�H�Q���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G���L�Q���%�H�U�O�H�E�H�F�N���X�Q�G���8�P�J�H�E�X�Q�J���Y�H�U�O�H�J�W���Z�H�U�G�H�Q���´�� 
 
�Å�)�O�D�W�W�H�U�V�W�U�R�P�� �X�Q�G��fehlende Backup Kraftwerke, ein wesentlicher Punkt auf den ich mich nun noch 
beziehe. Das sieht mittlerweile auch der Bundesrechnungshof so.  
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(https ://bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2024/energiewende/kurzmeldung.ht
ml) 
Demzufolge der notwendige Netzausbau um 7 Jahre und 6.000 km hinterher hinkt. Die massiven 
Ausbaukosten für die fehlende oder marode Infrastruktur treiben die Preise i n die Höhe, unterm Strich 
reduzieren sich nicht die Kosten je Kilowattstunde. Das Gegenteil ist der Fall.  
Fragen sie in Schlangen, in Veldrom, fragen sie die Menschen, die in unmittelbarer Nähe zu den WKA 
leben ob sie billigeren Strom erhalten. Dem ist nic ht so. Die WEAs müssen regelmäßig abgeschaltet 
�Z�H�U�G�H�Q�����Z�H�L�O���G�H�U���S�U�R�G�X�]�L�H�U�W�H���6�W�U�R�P���G�D�V���1�H�W�]���V�R�Q�V�W���•�E�H�U�O�D�V�W�H�W���´�� 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer WEA wird nur für 
die beantragte  Anlage erteilt und bezieht sich nur auf das Anlagengrundstück.  
Erforderliche Stromtrassen zur Netzanbindung sind nicht Teil des Genehmigungsverfahrens und sind in 
eigenständigen Verfahren zu beantragen.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.15.3  Immobilien und Grundstücke  

�Å�,�Q���%�H�]�X�J���D�X�I���P�H�L�Q���J�U�R�‰�H�V���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N���L�Q���6�•�G�K�D�Q�J�O�D�J�H���P�L�W���G�L�U�H�N�W�H�P���%�O�L�F�N���D�X�I���G�L�H���:�.�$�����G�D�V���D�O�V���%�D�X�O�D�Q�G��
ausgewiesen ist. Es würde sozusagen entwertet evtl. sogar wertlos, an wen kann diesbezüglich 
�6�F�K�D�G�H�Q�V�H�U�V�D�W�]�D�Q�V�S�U�•�F�K�H���J�H�O�W�H�Q�G���P�D�F�K�H�Q�"�´�� 
 
�Å�:�H�U�W�Y�H�U�O�X�V�W���P�H�L�Q�H�V���+�D�X�V�H�V���X�Q�G���P�H�L�Q�H�V���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V���´�� 
 
�Å�'�L�H�� �:�L�Q�G�U�l�G�H�U�� �Z�H�U�G�H�Q�� �H�U�I�D�K�U�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�� �D�X�F�K�� �G�H�Q�� �:�H�U�W�� �P�H�L�Q�H�U�� �,�P�P�R�E�L�O�L�H�� �H�Q�R�U�P�� �V�H�Q�N�H�Q���� �0�H�L�Q�� �+�D�X�V��
�E�H�I�L�Q�G�H�W���V�L�F�K���L�Q���G�H�U���+�D�Q�J�V�W�H�L�Q�V�W�U�D�‰�H���«���G�L�U�H�N�W���X�Q�W�H�U�K�D�O�E���G�H�V���+�D�Q�J�V�W�H�L�Q�K�D�X�V�H�V�����,�F�K���K�D�E�H���H�V���Y�R�U���������-�D�K�U�H�Q��
mit angeblich unverbaubare m Blick über den Teutoburger Wald gekauft. Auch im Hinblick darauf, dass 
ich im Alter und bei gesundheitlicher Beeinträchtigung das Haus wieder verkaufen muss, um davon zu 
�O�H�E�H�Q���������=�X�G�H�P���V�L�Q�N�W���G�H�U���,�P�P�R�E�L�O�L�H�Q�Z�H�U�W���H�U�I�D�K�U�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰���X�P���E�L�V���]�X�������������´�� 
   
�Å�'�D�V���9�Rrhaben beeinträchtigt in hohem Maße meine Wohn - und Lebensqualität und verursacht zudem 
�H�U�K�H�E�O�L�F�K�H���:�H�U�W�P�L�Q�G�H�U�X�Q�J���P�H�L�Q�H�V���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V���X�Q�G���:�R�K�Q�J�H�E�l�X�G�H�V���´�� 
 
�Å�:�(�$�� �K�D�E�H�Q�� �H�L�Q�H�Q�� �(�L�Q�I�O�X�V�V�� �D�X�I�� �G�L�H�� �3�U�H�L�V�H�� �Y�R�Q�� �,�P�P�R�E�L�O�L�H�Q�� �K�D�E�H�Q���� �G�D�� �V�L�F�K�� �Q�H�E�H�Q�� �G�H�U�� �6�L�F�K�W�E�D�U�N�H�L�W�� �G�H�U��
Windt �X�U�E�L�Q�H�Q���D�X�F�K���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���G�X�U�F�K���/�l�U�P���X�Q�G���6�F�K�D�W�W�H�Q�Z�X�U�I���Q�H�J�D�W�L�Y���D�X�V�Z�L�U�N�H�Q���´�� 
�Å�'�L�H���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���:�(�$���Z�H�U�G�H�Q���G�H�Q���:�H�U�W���P�H�L�Q�H�U���H�U�V�W���Y�R�U�������-�D�K�U�H�Q���H�U�Z�R�U�E�H�Q�H�Q���,�P�P�R�E�L�O�L�H���H�Q�R�U�P���V�H�Q�N�H�Q����
�'�D�V���+�D�X�V���L�V�W���G�X�U�F�K���V�H�L�Q�H���6�•�G�K�D�Q�J�O�D�J�H���G�L�U�H�N�W���D�X�I���G�L�H���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���$�Q�O�D�J�H�Q���D�X�V�J�H�U�L�F�K�W�H�W���´ 
 
�ÅKann der Immobilienwert dadurch sinken? / Werden durch die WEA die Immobilienpreise in ihrer Nähe 
beeinträchtigt? /  Entwertung des Besitzes: Unsere Immobilie ist ja nach Sachlage unsere Altersvorsorge. 
�:�D�V���H�U�Z�D�U�W�H�W���X�Q�V���G�D�"�´�� 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Die Frage eines möglichen Wertverlustes von Grundstücken und Immobilien bzw. deren Beleihungswert 
sind für die Entscheidungsfindung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren  grundsätzlich 
keine Prüfkriterien und können daher nicht berücksichtigt werden.  
 

https://bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2024/energiewende/kurzmeldung.html
https://bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2024/energiewende/kurzmeldung.html
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�ÅNach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des erkennenden Gerichts bilden 
Wertminderungen als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Genehmigung für sich genomme n 
keinen Maßstab für die Beurteilung der Zumutbarkeit von Beeinträchtigungen im Sinne des 
Rücksichtnahmegebots. Der Einzelne hat keinen Anspruch darauf, generell vor jeglicher Wertminderung 
verschont zu bleiben. Eine Wertminderung ist lediglich dann beacht lich, wenn sie eine dem Betroffenen 
unzumutbare Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeit des Grundstücks zur Folge hat.  
Vgl. BVerwG, Urteil vom 23. August 1996 - 4 C 13.94 -, BVerwGE 101, 364 = juris Rn. 73; OVG NRW, Urteil 
vom 22. November 2021 - 8 A 973/15 -, juris Rn. 230; jeweils m. w. N.  
 
Ist vorstehenden Ausführungen folgend indes keine unzumutbare Beeinträchtigung der Klägerin mit der 
Errichtung und dem Betrieb der streitgegenständlichen Windenergieanlagen verbunden, kann eine 
etwaige Wertminderung e ine solche für sich genommen nicht begründen. �  ́
 
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 15.11.2024 - 22 D 227/23.AK, openJur 2024, 11275, Rn. 146-148 
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.15.4  Antragsunterlagen  

�Å�,�F�K�� �I�R�U�G�H�U�H�� �G�D�K�H�U���� �G�L�H��Antragsunterlagen von 2021 zu überarbeiten und auf den neuesten Stand zu 
bringen. Dabei ist auch die tlw. bereits erfolgte Wiederbewaldung durch natürliche Verjüngung zu 
beachten.  

Die Überarbeitung der Antragsunterlagen ist auch im Hinblick auf die Zuwegungen/ Ausbau der 
Waldstraßen notwendig. Die sehr langen Transportfahrzeuge mit dem Windmühlenflügeln erfordern, 
gerade in Kurvenbereichen, m. E. die Fällung auch von Laubbäumen.  

Die bisherigen Angaben sind zu überprüfen, ggf. neu zu vermessen und zu �Y�L�V�X�D�O�L�V�L�H�U�H�Q���´�� 
 
�Å�'�L�H���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���E�]�Z�����7�K�H�P�H�Q���V�L�Q�G���X�Q�Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J���E�]�Z�����Q�L�F�K�W���D�E�V�F�K�O�L�H�‰�H�Q�G���E�H�D�U�E�H�L�W�H�W��
und entziehen sich einer Genehmigungsfähigkeit:  
-  Projektübersicht (13 WEA)  
-  Nachweise für Baugenehmigung 
-  fehlender Nachweis für Waldumwandlungsgenehmigung 
-  Aussagen zur planungsrechtlichen Zulässigkeit 
-  Nachweis der ausreichenden und gesicherten Erschließung 
-  Nachweis der Entwässerung der befestigten Flächen 
-  Nachweis der Anbindung an das Stromnetz 
-  Brandschutz- und Standsicherheitsunterlagen unzureichend  
-  fehlende Angaben zur Bodennutzung (Aushub) 
-  Hydrogeologisches Gutachten unvollständig  
-  Fachgutachten Denkmalschutz unzureichend 
-  fehlende Angaben zu Nebenanlagen (Lagerflächen etc.)  
-  LBP, ASP und UVP-Bericht in  Teilen unvollständig  
-  FFH-Verträglichkeitsüberprüfungen unvollständig  
-  Betrachtung und Bewertung der touristischen Bedeutung des Landschaftsraumes mit Sehenswürdig -

keiten fehlen  
=> Gesamtantrag ist unvollständig und hätte nicht in die Beteiligung gehe n dürfen. Die Unterlagen sind 
�]�X���Y�H�U�Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q���X�Q�G���H�L�Q�H���H�U�Q�H�X�W�H���g�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�N�H�L�W�V�E�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J���L�V�W���G�X�U�F�K�]�X�I�•�K�U�H�Q���´�� 
 
�Å�)�R�O�J�H�Q�G�H���$�Q�J�D�E�H�Q���V�R�O�O�W�H�Q���G�L�I�I�H�U�H�Q�]�L�H�U�W�H�U���Y�R�U�J�H�O�H�J�W���Z�H�U�G�H�Q�����P�L�Q�G�����P�L�W���.�D�U�W�H�Q�� 
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Hinweise zu Oberflächengewässern 
Hinweises zu Überschwemmungsg�H�E�L�H�W�H�Q���´�� 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Die  Antragsunterlagen sind von der Genehmigungsbehörde geprüft worden. Daraus haben sich die unter 
den vorgenannten Punkten schon dargestellten Nachforderungen ergeben, die zum Zeitpunkt des Erörte -
rungstermins noch vom Antragsteller vorzulegen waren. Die nachgeforderten Unterlagen sind im Laufe 
des Genehmigungsverfahrens eingereicht worden, so dass eine Prüfung aller relevanten Belange und der 
Genehmigungsfähigkeit abschließend erfolgen konnte.  

Das Erfordernis einer erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung bestand nicht. Die Unterlagen waren zum Zeit -
punkt der Auslegung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung quantitativ vollständig und haben alle 
erforderlichen Angaben über die Auswirkungen der WEA auf die Nachbarschaft  und die Allgemeinheit 
enthalten (§ 10 Abs. 3 BImSchG, § 10 Abs. 1 9. BImSchV, § 19 Abs. 2 UVPG). Ob die vorgelegten Unterlagen 
den Anforderungen entsprechen, ist nicht rückblickend, sondern aus der Perspektive der 
Genehmigungsbehörde vor der Öffentlichkei ts- bzw. Behördenbeteiligung zu beurteilen.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
3.15.5  Mangelnde Information der Bevölkerung  

�Å�9�L�H�O�H�� �G�H�U�� �E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q�� �%�•�U�J�H�U�� �I�•�K�O�H�Q�� �V�L�F�K�� �K�L�O�I�O�R�V�� �G�H�Q�� �$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q�� �S�R�O�L�W�L�V�F�K�H�U�� �(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�H�Q��
ausgesetzt, das ist schlecht für die Demokratie. Die Zeitungen und der Rundfunk haben nur unzureichend 
über die geplanten WKA auf der Gauseköte informiert. Daher habe ich die Frage, ob eine 
�)�U�L�V�W�Y�H�U�O�l�Q�J�H�U�X�Q�J���I�•�U���(�L�Q�Z�l�Q�G�H���L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�U���g�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�N�H�L�W�V�E�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J���P�|�J�O�L�F�K���Z�l�U�H�"�´�� 
 
�Å�*�D�E���H�V���H�L�Q�H���%�•�U�J�H�U�Y�H�U�V�D�P�P�O�X�Q�J���² Info-�$�E�H�Q�G�"�´�� 
 
�Å�*�L�E�W���H�V���H�L�Q�H�Q���I�•�U���G�H�Q���%�•�U�J�H�U���H�L�Q�V�H�K�E�D�U�H�Q���3�O�D�Q���G�H�U���6�W�D�Q�G�R�U�W�H���G�H�U���:�(�$�V�"���:�L�H���Z�H�L�W���L�V�W���G�H�U���H�U�Vte WEA vom 
�2�U�W�V�U�D�Q�G���%�H�U�O�H�E�H�F�N���H�Q�W�I�H�U�Q�W�"�´�� 
 
�Å�'�H�U�D�U�W�L�J�H�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���� �G�L�H�� �V�R�� �H�L�Q�V�F�K�Q�H�L�G�H�Q�G�� �G�L�H�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�� �Y�H�U�l�Q�G�H�U�Q�� �Z�L�H�� �G�L�H�V�H���� �G�•�U�I�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �R�K�Q�H��
Anwohnerbeteiligung entschieden werden. Der nicht erfolgte Informationsfluss ist aus meiner Sicht 
untragbar. Wie ste ht der Landrat zu der Einbindung der Anwohner in die Entscheidung bei derartigen 
Fragen? Wie gedenkt der Landrat in Zukunft den Informationsfluss zu verbessern, so dass die Bürger 
rechtzeitig und nicht durch Dritte von anstehenden Maßnahmen informiert werd �H�Q�"�´�� 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Das Genehmigungsverfahren ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen (§ 10 BImSchG und                    
9. BImSchV), auch hinsichtlich der Öffentlichkeitsbeteiligung, durchgeführt worden. Die Auslegung der 
Antragsunterlagen erfolgte in den Räumen der Kreisverwaltung Lippe (Kreishaus, Bürgerservice) sowie 
bei der Stadt Detmold, der Stadt Horn -Bad Meinberg, der Gemeinde Schlangen und der Stadt Bad 
Lippspringe vom 24.06.2024 bis einschließlich 23.07.2024. Weiterhin waren die Unterlagen über die 
Homepage des Kreises Lippe und das UVP-Portal abrufbar. Einwendungen konnten bis zum 23.08.2024 
erhoben werden.  
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
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3.15.6  Tornados 

�Å�$�Q�J�V�W���Y�R�U���7�R�U�Q�D�G�R�����'�L�H���E�H�L�J�H�I�•�J�W�H�Q���%�L�O�G�H�U���Y�H�U�G�H�X�W�O�L�F�K�H�Q���Z�D�V���L�F�K���P�H�L�Q�H�����%�L�O�G�������]�H�L�J�W���G�D�V���(�U�J�H�E�Q�L�V���D�X�I��
Maps wenn man Windräder eingibt. Bild 2 zeigt die Tornadozugrichtung (anhand von Schäden an 
Gebäuden recherchiert) durch Sturmtief Emmelinde am 20.05.2022 . Wenn wir Wetter z. B. auf dem 
Regenradar verfolgen, ist die Zugrichtung eines Unwettergebietes meist nach Norden oder Süden 
driftend. Dieses wie auf einer Schnur aufgereihte Gebiet ist ungewöhnlich. Ich arbeite 100 m neben der 
geschlagenen Schneise in Paderborn und ich möchte mich zuhause nicht durch Tornados bedroht fühlen, 
die vielleicht gar nicht entstanden wären, wären die Wolken nicht auf Unmengen Windräder getroffen, 
die vielleicht wie ein Motor wirkten. Bild 3 und 4 zeigt einen Teil der Zerstörung.  Deshalb spreche ich 
mich entschieden gegen diese noch unerforschte Gefahr aus, besonders weil sie im Wald errichtet 
�Z�H�U�G�H�Q���V�R�O�O�����:�D�O�G���I�l�Q�J�W���Y�L�H�O�H�U�O�H�L���D�E���´�� 
[Bilder werden aus datenschutzrechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht aufgeführt.]  
 
Bewertung der Einwendung: 

Ein Tornado ist ein Wetterphänomen, das entstehen kann, wenn starke Temperaturgegensätze herrschen 
und Luft aufsteigt bzw. gehoben wird. Durch frei werdende Kondensationswärme und starke vertikale 
Windscherung wird dabei ein rotierender Aufwi ndschlauch erzeugt. 
Ein Zusammenhang des Entstehens von Tornados und dem Betrieb von Windkraftanlagen ist nicht bekannt 
und in keiner Weise ersichtlich.    
 
Die Einwendung ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
3.15.7  Sonstiges 

�Å�'�H�V�Z�H�L�W�H�U�H�Q�� �I�U�D�J�H�� �L�F�K�� �P�L�F�K���� �Z�D�U�X�P�� �L�P�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�� �V�R�� �Y�L�H�O�� �)�O�l�F�K�H�� �L�Q�N�O�X�V�L�Y�H�� �=�X�I�D�K�U�W�V�V�W�U�D�‰�H�Q��
versiegelt werden muss, wenn es doch schon Windparks auf den Feldern gibt, die notfalls ausbaubar 
�Z�l�U�H�Q���´�� 
  
�Å�,�F�K�� �I�•�U�F�K�W�H�� �I�•�U�� �P�H�L�Q�H�� �)�D�P�L�O�L�H�� �X�Q�G�� �D�O�O�H�� �%�H�Z�R�K�Q�H�U�� �G�Hs Ortes (Berlebeck) eine erhebliche 
�%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J���G�H�U���/�H�E�H�Q�V�T�X�D�O�L�W�l�W���´�� 
 
�Å�'�L�H���8�P�Z�H�O�W�D�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J���G�H�U�������:�(�$���I�•�U���G�H�Q���:�D�O�G�����D�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H���%�H�O�D�Q�J�H�����:�D�V�V�H�U�N�U�H�L�V�O�D�X�I�����G�H�Q��
�.�D�U�V�W�E�R�G�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q���G�X�U�F�K���G�L�H���]�X���H�U�Z�D�U�W�H�Q�G�H���6�W�U�R�P�H�U�]�H�X�J�X�Q�J���Q�L�F�K�W���D�X�V�J�H�J�O�L�F�K�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���´�� 
 
�Å�0�L�W���G�H�P���%�D�X���G�H�U���,�Q�G�X�V�W�U�L�H�D�Q�O�D�J�H���]�X���H�U�Z�D�U�W�H�Q�G�H�Q���$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���D�X�I���G�D�V���0�Lkroklima, und geologische 
Studien zeigen das mehr Schaden als Nutzen für die Bevölkerung mit dem Bau der Industrieanlagen 
�H�Q�W�V�W�H�K�H�Q���´�� 
 
�Å�'�H�U�� �6�F�K�X�W�]�� �G�H�U�� �1�D�W�X�U�� �X�Q�G�� �G�H�V�� �0�H�Q�V�F�K�H�Q�� �L�V�W�� �P�D�W�H�U�L�H�O�O�� �Q�L�F�K�W�� �D�X�V�]�X�J�O�H�L�F�K�H�Q���� �'�D�� �Q�D�F�K�� �G�H�P�� �%�X�Q�G�H�V-
immissionsschutzgesetz geforderten, erforderlichen Maßnahmen, nicht ihren Zweck erfüllen, kann eine 
�*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J���Q�D�F�K���%�,�P�6�F�K�*���Q�L�F�K�W���H�U�I�R�O�J�H�Q���´�� 
 
�Å�:�L�H���Y�L�H�O���.�X�E�L�N�P�H�W�H�U���%�H�W�R�Q���Z�H�U�G�H�Q���I�•�U���H�L�Q�H�V���G�H�U���)�X�Q�G�D�P�H�Q�W�H���E�H�Q�|�W�L�J�W�"�´�� 
 
�Å�:�L�Q�G�N�U�D�I�W�� �N�D�Q�Q�� �Q�L�H�P�D�O�V�� �H�L�Q�H�� �Y�H�U�O�l�V�V�O�L�F�K�H�� �(�Q�H�U�J�L�H�T�X�H�O�O�H�� �V�H�L�Q���� �:�H�K�W��der Wind zu stark, zu schwach, 
fliegen Fledermäuse oder Zugvögel, wird - so sollte es zumindest sein - die vorübergehende Abschaltung 
der WEA veranlasst. Auch bei Netzüberlastung muss abgeschaltet werden, es fehlt tlw. die Infrastruktur 
���H�V�� �J�L�E�W�� �Å�V�H�K�U�� �]�X�U�•�F�N�K�D�O�W�H�Q�G�H�� �%�X�Q�G�H�V�O�l�Q�G�H�U�´- s. Bayern und BW). / Die Windenergie ist m. E. nicht 
�H�I�I�L�]�L�H�Q�W�����G�H�Q�Q���P�H�L�V�W�H�Q�V���V�W�H�K�H�Q���V�L�H�����I�D�V�W�����V�W�L�O�O���X�Q�G���S�U�R�G�X�]�L�H�U�H�Q���D�O�V�R���N�H�L�Q�H�Q���6�W�U�R�P���´ 
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�Å�%�H�L���$�E�Z�l�J�X�Q�J���G�H�U���Y�R�Q���P�L�U���J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q���)�D�N�W�H�Q���•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q���E�]�J�O�����G�H�U���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���X�Q�G���G�H�P���%�H�W�U�L�H�E��von 7 
WEA im Wald  - �Å�:�L�Q�G�S�D�U�N���*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���N�O�D�U���G�L�H���1�D�F�K�W�H�L�O�H���X�Q�G���H�V���V�R�O�O�W�H���]�X���H�L�Q�H�U���$�E�O�H�K�Q�X�Q�J���N�R�P�P�H�Q���´�� 
 
�Å�:�L�H�Y�L�H�O���6�W�U�R�P���S�U�R�G�X�]�L�H�U�H�Q���V�L�H�"�´�� 
 
�Å�'�D�V���6�R�O�O���G�H�U���:�L�Q�G�U�l�G�H�U���L�V�W���L�P���.�U�H�L�V���/�L�S�S�H���M�D���H�U�I�•�O�O�W�����:�D�U�X�P���V�R�O�O�H�Q���Q�R�F�K���Z�H�L�W�H�U�H���G�D�]�X�N�R�P�P�H�Q�"���=�l�K�O�H�Q��
hier nur die wir tschaftlichen Interessen? /  
Wer garantiert uns, dass nach Fertigstellung von den 7 genehmigten WEA nicht noch weitere hinzu 
kommen? / 
Weiterhin besteht auch Bedenken, dass da, wo schon Windräder stehen, auch weitere dazukommen 
werden. Wie kann das ausgeschlossen werden - oder soll es bei uns bald so aussehen wie im Kreis 
Paderborn, wo man nur noch auf Windradmonster guckt, die nebenbei bemerkt, so dicht stehen, dass 
�V�L�H���J�H�J�H�Q�V�H�L�W�L�J���E�H�H�L�Q�I�O�X�V�V�H�Q���X�Q�G���J�D�U���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���G�L�H���Y�R�O�O�H���/�H�L�V�W�X�Q�J���E�U�L�Q�J�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�"�´ 
 
�Å�9�L�H�O�H Bürger in Berlebeck befürchten eine erhebliche Einschränkung, die die Errichtung der WEA 05 bis 
�������D�X�I���L�K�U���/�H�E�H�Q���K�D�E�H�Q���Z�L�U�G���´�� 
 
�Å�:�H�U���L�V�W���Q�D�F�K���G�H�P���%�D�X���G�H�U���(�L�J�H�Q�W�•�P�H�U���G�H�U���:�(�$�V�"�´�� 
 
�Å�:�H�U�� �K�D�I�W�H�W�� �U�H�F�K�W�O�L�F�K�� �X�Q�G�� �I�L�Q�D�Q�]�L�H�O�O���� �Z�H�Q�Q�� �H�V�� �G�X�U�F�K�� �G�L�H�� �:�L�Q�G�U�l�G�H�U�� �]�X�� �H�L�Q�H�P�� �8�Qfall, zu geologischen 
�6�F�K�l�G�H�Q�����(�U�G�U�X�W�V�F�K���H�W�F�������R�G�H�U���]�X���H�L�Q�H�P���:�D�O�G�E�U�D�Q�G���N�R�P�P�H�Q���V�R�O�O�W�H�"�´�� 
 
�Å�'�L�H�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�� �V�R�O�O�� �E�H�U�H�L�W�V�� �O�l�Q�J�H�U�� �J�H�S�O�D�Q�W�� �V�H�L�Q���� �P�X�V�V�W�H�� �P�H�K�U�I�D�F�K�� �X�P�J�H�S�O�D�Q�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �Q�L�F�K�W�� �]�X�O�H�W�]�W��
aufgrund des Verfahrens wegen der Beeinträchtigung der Flugzeuglandung.  Wie hoch sind die bis jetzt 
in diesem Zusammenhang entstandenen Kosten, mit welchen weiteren Kosten ist zu rechnen, die 
umgerechnet auf die Bürger, meinen persönlichen Lebensunterhalt aufgrund etwaiger Umlagen durch 
Erhöhung der Parkplatzgebühren in der S tadt, der Straßengebühren, der Stromkosten etc. 
beeinträchtigen würden? Mit anderen Worten, um welchen Betrag erhöhen sich meine Ausgaben durch 
diese Maßnahme, da ich als Gemeindemitglied unmittelbar davon betroffen bin?  

Das Einspeisen des Stromes in das Stromnetz, wenn kein Abnahmebedarf beststeht, ist mit Kosten 
verbunden. Bekanntlich sind die WKA nicht für die Abdeckung der Stromspitzen geeignet, ebenso wenig 
sind sie für die Grundlastversorgung geeignet, denn sie produzieren Strom eben nur wenn der Win d 
weht, auch wenn gerade kein Strom gebraucht wird. Wie wirkt sich das auf die kommunale 
Stromversorgung aus und zwar in pro Kopf anfallenden Mehrkosten, mit denen ich in Zukunft aufgrund 
der erwähnten Eigenschaft der Windkraftwerke rechnen muss? Ich nehme  an, der Landrat hat sich mit 
dieser Frage im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens befasst und die von mir angefragte Zahlen liegen 
�,�K�Q�H�Q���E�H�U�H�L�W�V���Y�R�U���´���� 
 
�Å�:�L�H���Z�L�O�O���P�D�Q���L�P���:�L�Q�W�H�U���G�L�H���*�D�X�V�H�N�|�W�H���E�H�I�D�K�U�E�D�U�����E�D�X�I�l�K�L�J���P�D�F�K�H�Q�"�´ 
 
�Å�:�D�Q�Q���O�D�X�I�H�Q���G�L�H���$�Q�O�D�J�H�Q�"�´�� 
 
�Å�1�D�F�K�W�H�L�O�H���G�H�U���:�.�$�����3�U�R�E�O�H�P�D�W�L�V�F�K�H���6�S�H�L�F�K�H�U�X�Q�J�����:�L�Q�G���L�V�W���N�H�L�Q�H���N�R�Q�V�W�D�Q�W�H���(�Q�H�U�J�L�H�T�X�H�O�O�H�����.�R�V�W�H�Q���G�H�U��
�$�Q�O�D�J�H�Q���V�L�Q�G���V�H�K�U���W�H�X�H�U���´�� 
 
�Å�:�.�$���V�L�Q�G���Q�X�U���J�X�W�H���I�•�U���*�H�O�G�D�Q�O�D�J�H�Q��������- ���������5�H�Q�G�L�W�H�����X�Q�G���I�•�U���G�H�Q���)�•�U�V�W�H�Q�����G�H�U���3�D�F�K�W���E�H�N�R�P�P�W���´ 
 
�ÅBauphase �² Welcher Zeitraum wird für den Bau der WKA vorgesehen? Da etliche LKWs benötigt werden, 
müsste in der Bauphase mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Liegen Ihrerseits 
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entsprechende Pläne dafür vor? Wie stark wirkt sich das auf den öffentlichen Personennahverk ehr aus? 
Muss mit Verspätung und/oder Ausfällen gerechnet werden? Wie hoch wären dann die pro Kopf Kosten 
für die Straßenreparaturen durch die Mehrbelastung durch die für den Bau benötigten LKWs?  
 
Boden - Welche Forschungsergebnisse zum Thema Auswirkung der Boden-Vibration durch WEA auf das 
�%�R�G�H�Q�O�H�E�H�Q���O�L�H�J�H�Q���,�K�Q�H�Q���Y�R�U�"�´ 
 
Bewertung der Einwendungen: 

Die angesprochenen einzelnen Punkte beziehen sich auf Belange, die im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren nicht relevant sind und nicht abgeprüft werden. Entweder sind die Einwendun -
gen zu allgemein gefasst (z. B. Beeinträchtigung der Lebensqualität, Schutz der Natur und des Menschen, 
Flächenversiegelung etc.) oder die Bedenken beziehen sich auf Belange, die nicht Gegenstand eines 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens sein können (z. B. Zufahrtstraßen, WEA als 
verlässliche Energiequelle, Wirtschaftlichkeit der WEA, Einspeisung ins Stromnetz, erforderliche LKW -
Fahrten u. a.).   
 
Die Einwendungen sind unbegründet und werden daher zurückgewiesen.  
 
 
 
3.16  Nach der Einwendungsfrist  eingegangene Eingaben / Hinweise  

3.16.1  Eingabe 1 

�ÅGemäß Art.14 II GG heißt es, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch hat dem Wohle der Allgemeinheit 
zu dienen. Dies ist nicht vereinbar mit den geplanten WEAs durch Stephan Prinz zur Lippe. Seine Wälder 
dienten seit je her der Allgemeinheit, er trat ein Erbe  an. Diese will er nun einzig und allein für sich 
lukrative ausschöpfen. Auch wenn ich nachvollziehen kann, in rentable Anlagen zu investieren, so ist es 
in diesem außergewöhnlichen Fall ein zerstörender Schritt, der für alle Zeit nicht mehr gut zu machen 
ist.  
Gerade bereits geschwächte Waldflächen, wie die Nadelwälder, welche durch Trockenheit und 
Borkenkäfer zu großen Teilen eliminiert wurden, sind besonders geschwächt, dieser Eingriff Bau von 
WEAs wird, das Waldgebiet weiter schwächen.  

Die angegebenen �H�K�H�P�D�O�L�J�H�Q���Å�1�D�G�H�O�Z�D�O�G�I�O�l�F�K�H�Q�´�����Z�R�E�H�L���L�F�K���G�L�H�V���E�H�]�Z�H�L�I�H�O�H�����G�D�V�V���H�V���V�L�F�K���K�L�H�U���U�H�L�Q���X�P��
einen Nadelwald handelte, ist die Fläche auf der für uns alle der notwendige Wald der Zukunft wachsen 
sollte.  
Die Bodendiversität wird dauerhaft zerstört, die Gedanken und  die Floskeln, man könne temporär 
verdichtete Teilflächen wieder aufforsten ist ein Märchen. Die Bodengesundheit wird irreversibel nicht 
nur gestört sondern dauerhaft zerstört sein, zudem breitet sie sich weiter aus.  

Jeder Förster wird Ihnen das bestätigen, die feinen Verästelungen und Wurzeln der Bäume in Koexistenz 
�P�L�W���3�L�O�]�H�Q���X�Q�G���G�H�Q���0�L�N�U�R�R�U�J�D�Q�L�V�P�H�Q���V�L�Q�G���G�H�U���+�H�U�]�V�F�K�O�D�J���X�Q�G���V�R�J�O�H�L�F�K���G�H�U���Å�%�O�X�W�N�U�H�L�V�O�D�X�I�´���G�H�U���:�l�O�G�H�U����
Wird dies an nur einer Stelle gekappt, ist es zu vergl eichen mit einer Amputation im übertragenden 
Sinne, wie sie erahnen, amputiere Körperteile kehren nie wieder zurück. Ebenso wird diese Fläche auch 
�Q�L�H���Z�L�H�G�H�U���]�X�U�•�F�N�N�H�K�U�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�����D�X�F�K���Q�D�F�K���G�H�P���Å�J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�´���5�•�F�N�E�D�X���Z�L�U�G���D�X�I���G�L�H�V�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q���Q�L�H�P�D�O�V��
mehr Wald entstehen. Es wird eine Brachfläche bleiben. Daher muss dies klar diskutiert werden und die 
geschönigten Aussagen der Betreiber müssen sehr genau überprüft werden.  
Informieren Sie sich bei denen, die es gelernt/ studiert haben.  
Der Betreiber solcher Anlag en mag ein Fachmann in Recht, Juristerei vielleicht sogar Elektrotechnik 
sein, aber ganz sicher hat er keine Vorstellung von der Biozönose des Waldbodens, des Wasserkreislaufes 
oder weiteren klimatischer Zusammenhänge.  
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Denn der Wald hat seinen eigenen Klimakreislauf, es handelt sich um ein Kleinklima, hier wirken Wasser -
kreislauf,  Wasseraufnahme, Sauerstoffabgabe, Kohlendioxidaufnahme, Temperaturregulierungen, 
natürlicher Windschutz bzw. Verwirbelung und Weitere zusammen.  

Dieses Kleinklima wird durch die E rrichtung dieser Giganten maßgeblich negativ beeinflusst, so dass 
eine zunehmende Temperaturerhöhung einiger Meter über der GOK Ebene messbar werden. Die erhöhte 
Temperatur begünstigt eine stärkere Verdunstung, woraufhin mit einer eintretenden Dürre zu rec hnen 
ist.  
Gerade in den ersten Zentimetern des gewachsenen Bodens, also die Fläche, welche Kleinstlebewesen 
wie Würmer, Käfer, Schnecken, Pilze und Bakterien beherbergen, wird irreversibel geschädigt. Die 
Biozinöse stirbt, der Untergrund (Erdreich) verschl echtert nicht nur die Lebensbedingungen der 
Kleinstlebewesen, die maßgeblich an der Auflockerung des Bodens beteiligt sind, er führt unweigerlich 
dazu, das die Bereitschaft Wasser aufzunehmen nicht mehr in dem Umfang möglich ist, wie es jedoch 
heute von Nöten ist, denen in kürzester Zeit Wassermassen auf den Boden nieder prasseln.  
Die Austrocknung des Erdreiches verändert die Fließwege, welche sich durch die mangelhafte Wasserauf -
nahme zu reißenden Flüssen entwickeln können, Erdmassen werden bewegt in einem  Maße, das mit 
zunehmenden Erdrutschen auch hier zu rechnen ist.  

Wollen  Sie wirklich Gefahr laufen, das die Hochfläche des Teutoburger Waldes ggf. erneut befestigt 
werden muss, wie vor einigen Jahren direkt im Bereich der Paderborner Straße, welches durc h die 
Abholzung und die Bodenbewegung bzw. die Kraftauswirkung durch gewisse Erschütterungen 
schlussendlich zum Abgang des Sandes führten? 
Es ist hier mit entsprechenden Folge zu rechnen, wer wird in dem Fall für den Schaden aufkommen? Der 
Betreiber, der E igentümer, wie wollen sie sicherstellen dass es nicht zu solch einer sicherlich ernst zu 
nehmenden Bewegung kommen kann. Das geohydrologische Gutachten fasst in seinem Fazit eben genau 
das zusammen, der Untergrund ist nicht geeignet . Dem ist nichts mehr hi nzu setzen.  

Der Wald ist zudem ein sehr sensibles, zumindest in großen Teilen ein intaktes Ökosystem. Dieser 
geplante Bau von 7 mehr als 200 m hohen WEÁs greift massiv und irreversibel in dieses einmalige 
Ökosystem ein:  
Dadurch werden die Tiere, ob Vöge l, Fledermäuse, Kleinstlebewesen oder auch die dort beheimateten 
weiteren Wildtiere nachweislich mit 100%iger Sicherheit, ihres, auf sich abgestimmtes Ökosystem 
verlieren.  Die Vibrationen im Erdreich,  die  Lärmemission, der  Infraschall, all das wird sich n egativ auf 
die Lebewesen auswirken. Abgesehen davon, dass Fledermäuse durch die Vibrationen nicht nur gestört 
sondern tatsächlich getötet werden können oder möglicherweise unerfahrene  Vögel  an ihrem Luftsack 
erheblich verletzt werden, führt dies im Kreis lauf des Ökosystems zu einer Kettenreaktion, das Sterben 
aller hierin befindlichen Lebewesen wird sich zusätzlich negativ auf den Humusbildung als 
�1�l�K�U�V�W�R�I�I�J�H�E�H�U�����D�X�I���I�H�K�O�H�Q�G�H���Å�3�I�O�D�Q�]�H�Q�E�H�I�U�X�F�K�W�X�Q�J�´���G�X�U�F�K���Z�H�Q�L�J�H�U���,�Q�V�H�N�W�H�Q���X�Y�P�����D�X�V�Z�L�U�N�H�Q���� 

Der Artenschutz darf nicht ausgehebelt werden, auch nicht durch jüngste Novellierungen in 
Gesetzestexten, die die Errichtung auch in Waldgebieten vereinfachen soll. Der Gesetzgeber ist auch 
hier unmissverständlich, es sind Ausnahmeregelungen von Nöten und des dürfen nur in Ausnahmefällen 
tatsächlich geschädigte Gebiete mit WEA ausgestattet werden, dies ist hier nicht der Fall.  
Die Antragsunterlagen resultieren aus dem Jahr 2021, dies ist nun drei Jahre her, ergo, sind die 
Unterlagen nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Ich fordere hier eine Nachbesserung und die 
tatsächliche Dokumentation über den aktuellen sich heutigen IST -Zustand.  
Denn, der Wald erholt sich bereits vielerorts, so dass diese Sonderregeln nicht mehr greifen.  
Stimmen sie diesem Vorhaben zu, treten Sie in Konflikt mit dem Gesetz.  

Die Zuwegung im Wald reicht nicht aus, die Angaben in den Antragsunterlagen zweifele ich an, hier 
fehlt nicht nur eine Fläche eines Fußballfeldes, die in den Tabellen nicht aufzufinden ist, hier wird m. 
E. nach nicht realistisch die Sonderfahrzeuggröße der Sonderfahrzeuge in Betracht gezogen.  
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Wissen sie wie lang die Transporter si nd, welche die Flügel in den Wald transportieren, allein um den 
kurvigen Zuwegungen begegnen zu können, werden deutlich mehr Bäume und hier spreche ich von 
Laubbäumen gefällt werden müssen.  
Diese Angaben sind erneut zu überprüften, zu vermessen und klar zu  visualisieren.  
Da es sich um ein Erholungsgebiet, ein Naturschutzgebiet, ein Wasserschutzgebiet und ein Vogelschutz -
gebiet handelt, sind die neuen Erkenntnisse verpflichtend der Allgemeinheut, den betroffenen 
Kommunen und im Tourismus klar und deutlich o ffen zu legen.  
Jeder Einzelne hat das Recht, über die enorme Rodung informiert zu werden.  

Die hieraus drastisch erhöhten und abzuleitenden Eingriffe in den Bodenhaushalt, welcher im Übrigen 
gesetzlich stark eingeschränkt ist, ist demnach besonders zu betra chten und zu bewerten.  
Durch Eingriffe in den Bodenhaushalt folgt automatisch ein Eingriff in den Wasserhaushalt und in diesem 
Fall in den Grundwasserhaushalt zwangsläufig in die Grundwasserneubildung und Trinkwasser -
gewinnung. 
Hier ist nicht nur Oesterhol z betroffen sondern gleichwohl auch Berlebeck. Es ist nachzulesen, dass 
allein der Trinkwasserbrunnen Berlebeck 2/3 der Detmolder Haushalte versorgt.  
Interessant, was sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke Detmold zu dem Eingriff in unmittelbarer 
Nähe der Trinkwasserschutzgebiete 1, 2 und das Schutzgebiet 3a auf dem diese Giganten errichtet 
werden sollen? 
Können sie als Genehmigungsbehörde weitere irreversible Schädigung hier auf den Grundwasserkörper, 
die Grundwasserneubildung, als Folge dieser Baumaßnahme von Industrie Giganten wirklich 
verantworten? Sie laufen Gefahr, dass es zunächst zu einer Gewässerverunreinigung kommen kann und 
später zu einer Gesundheitsgefährdung für Menschen und Tier. In dem Moment, in dem das Grundwasser 
bzw. die Bäche, die Berle becke oder das saubere Trinkwasser eine zu hohe Kontamination z. B. von 
Mikroplastik aufweist! Gewässerverunreinigung ist ein Straftatbestand.  

Recht auf sauberes Trinkwasser wurde durch die UN Vollversammlung als Menschenrecht anerkannt. 
Werden sie Messungen veranlassen, die sicherstellen, dass das heute saubere Trinkwasser auch zukünftig 
sauber bleibt? 
Es ist so, dass es nachgewiesen ist, das die Abraison der Flügel zu einem Eintrag von Mikroplastik in das 
unmittelbar betroffene Gebiet führt, die La ndwirte, sind schon heute gezwungen, ihr Erdreich unter 
den Anlagen teuer zu entsorgen, da es für den Anbau von Nahrung für den Menschen nicht mehr 
verträglich ist. Es ist faktisch verseucht. Eben dies wird, so dann diese Giganten errichtet w erden 
würden, auch mit dem Erdreich im Teutoburger Wald passieren und es ist nur eine Frage der Zeit, wann 
sich die ersten Spuren im Trinkwasser messen lassen. 
Wäre ich betroffen würde ich gegen sie klagen, da hier von Vorsatz auszugehen ist. Das Wissen hierüber 
liegt b ereits vor und Handeln wider besseren Wissens ist ein vorsätzliches Handeln.  

Die Verdichtung der Betonfundamente, der Bodenaushub, die Änderung der Oberflächenversickerung all 
das wird in den Antragsunterlagen nicht realistisch beleuchtet, wie bereits ausg eführt. Es fehlen 
wesentliche Aussagen über das Gefahrenpotenzial Thema Frischwasserversorgung und auch im Falle 
eines Brandes über die Löschwasserbeseitigung. 

Waldflächenzubau durch WEA bedeutet gleichzeitig Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere, wie 
bereits anschaulich erklärt, er ist zudem auch Verlust von Erholungsraum für die Bevölkerung.  
Den in den umliegenden Kommunen wohnenden Bürger und Bürgerinnen, wird ein Erholungsraum 
genommen, mit dem sie sich nicht nur verbunden fühlen, sondern den si e regelmäßig nutzen und 
besuchen. Durch die Errichtung, die Versiegelung , die durchaus optische Störung wird ein maßgeblicher 
Verlust der Wohlfahrtswirkung des Waldes  einhergehen, das ist Fakt und ist nicht von der Hand zu 
weisen. 
Die Annahme es würden neue Touristen anlocken, um sich die Giganten anzusehen ist ja wohl nicht ernst 
gemeint. Das ist eine Verdrehung der Tatsachen eine Augenwischerei und somit eine Täuschung. Wer 
dies behauptet, der geht auch zum Lachen in den Keller.  
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Auch ist Windkraft weder eine verlässliche Energiequelle noch ist sie CO2 neutral.  
Das kann sie nicht sein, allein die Tonnen an Beton, der Transport der Materialien aus Übersee, der 
dauerhafte Eintrag von Mikroplastik ist umweltschädigend.  

Ganz zu schweigen vom Lärm, dem Infraschall, dem Schattenwurf und weiteren negativen 
Nebenerscheinungen. Dies wirkt sich nachweislich negativ auf die menschliche Gesundheit aus. Oder 
warum glauben sie, werden riesige Windparks im europäischen Ausland zurück gebaut, Frankreich, 
England, Dänemark, waren alles Vorreiter in Hinsicht auf Windparks, nun wurden sämtlichen Klagen aus 
der Bevölkerung statt gegeben und der Rückbau besiegelt.  

Bewahren sie unsere Region davor, erst zerstört zu werden, trotz mahnender Worte, um dann in einigen 
Jahren den Rückbau voran zu treiben und festzustellen, dass alles so kam wie ich es oben beschrieb, der 
Wald wird dauerhaft zerstört sein und zu einer Brachfläche veröden.  

Diese Energiequelle kann niemals verlässlich sein:  
Weht der Wind zu stark, zu schwach, fliegen Fledermäuse oder die Zugvögel, wird großzügiger Weise 
eine Abschaltung der WEA´s veranlasst. Auch bei Netzüberlastung werden sie abgeschaltet werden 
müssen, da die Infrastruktur für diese Mengen noch nicht ausgelegt ist, somit werden sie die meiste Zeit 
still stehen.  

Für diesen Stillstand wird wertvoller Wald zerstört, Lebensraum für Tier und Pflanze, Erholungsort für 
Menschen wird genommen, das Ökosystem wird weiter geschwächt und ein Kleinklima, wird ihrer Kräfte 
beraubt und kann sich nicht mehr positiv a uf das größere Klima auswirken. Die optische Verschandelung 
dieser einzigartigen Region wird in Kauf genommen, weil es Rechnungsmodelle gibt, die eine 
Mehreinnahme generieren. Doch ist nicht alles mit Geld zu bezahlen.  
Ich appelliere an Sie, entscheiden si e weise, auch wenn die Politik es derzeit den Entscheidungsträgern 
schwer macht, den Betreibern und somit dem Ausbau alle möglichen Vorzüge einräumt, dies ist nur 
einmal zu entscheiden und diese Entscheidung sollte die Richtige sein. Es geht um eine einzig artige 
Region, ein Erbe was alle angetreten haben und um eine generationsübergreifende langlebige 
Entscheidung.�  ́
 
Bewertung der Eingabe: 

An dieser Stelle wird auf die  insgesamt vorangegangenen  Bewertungen der Einwendungen zu den 
Auswirkungen auf das Klima, zum Artenschutz, zur fehlenden Standsicherheit (Eignung des 
Untergrundes), zur Gefährdung des Grundwasserhaushalt und der Trinkwasserversorgung, zum Abrieb von 
Mikropartikeln, zum Brandschutz, zur CO2 -Bilanz einer Windenergieanlage,  zu Auswirkungen wie Lärm, 
Infraschall und Schattenwurf, unter Abschnitt IV. Nr. 3 ff dieses Bescheides verwiesen.  
 
Die Eingabe ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
3.16.2  Eingabe 2 (mit Unterschriftensammlung)  

�ÅRettet die Adlerwarte �² keine Windkraftanlagen auf der Gauseköte!  
Unsere Argumente und Denkanstöße:  
Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man eigentlich durch sie 
bewahren will: die Natur . (Reinhold Messner zugeschrieben) 
 
Wir sind gegen Windenergieanlagen (WEA) auf der Gauseköte, denn:  
- 7 geplante Riesenwindräder auf der Gauseköte werden die Adlerwarte ruinieren und/oder zum 

Umzug zwingen. Es wird keine Freiflüge und Flugschauen mehr gegen können, da das Leben der 
kostbaren Greifvögel durch Windräder auf der Gauseköte  massiv gefährdet wird.  
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- Mit dem Ende der Adlerwarte werden Berlebeck und Lippe einen bedeutenden touristischen 
Anziehungspunkt verlieren.  

 �'�L�H�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�� �G�H�U�� �V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q�� �Å�/�L�S�S�L�V�F�K�H�Q�� �6�F�K�Z�H�L�]�´�� �U�X�Q�G�� �X�P�� �G�D�V�� �+�H�U�P�D�Q�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O�� �Z�L�U�G�� �I�•�U��
Jahrzehnte durch riesige Win dindustrieanlagen verschandelt werden.  

 Menschen, Tiere und Pflanzen werden ihren Lebens- und Erholungsraum weiträumig verlieren.  
- WEA auf der Gauseköte werden Wohn- und Immobilienwerte der Häuser Berlebeck durch akustische 

und optische Belästigung deutlic h verschlechtern.  
- Das Flächenziel von 1,8 % für WEA-Ausbau in NRW ist längst erreicht, wie im Paderborner Land zu 

sehen ist!  
 
Waldkraft statt Windkraft!  
Argumente gegen WKA auf dem Teutoburger Wald  
 
Manche sagen: Wieso denn? Im Wald stören die Windräder ja keinen!  
Wir sagen: Windräder im Wald zerstören den Lebensraum von Reh- und Schwarzwild, von heimischen 
Vogelarten und den Zugvögeln. Windräder bedeuten einen schweren Eingriff in das gesamte Ökosystem 
des Waldes für Generationen, sie vernichten großflächi g durch Lärm und Schattenschlag den 
Erholungswert des Naherholungsgebietes Teutoburger Wald.  
 
Manche sagen: Der Wald ist sowieso kaputt:  
Wir sagen: Die Fichtenwälder wurden aus wirtschaftlichen Interessen als Monokulturen angelegt. Jetzt 
zeigt sich, dass reine Monokulturen ein Fehler sind. An ihre Stelle gehören Mischwälder, keine 
Windparks. 
 
Manche sagen: Der Wald muss aufgeforstet werden, das kostet viel Geld. Wenn das aus Windparks 
komme, ist das doch ok.  
Wir sagen: Stop! Was der Wald braucht ist Zeit. Dann wächst er von allein und sehr dicht nach. Das kann 
man auf der Gauseköte und in der Senne schon jetzt gut besichtigen.  
 
Manche sagen: Besser Windräder im Wald als vor der Haustür. 
Wir sagen: Windräder an der Gauseköte zerstören das immer kleiner werde nde Erholungs- und 
Wandergebiet der Menschen in Lippe und im Raum Paderborn.  
Menschen und Tiere brauchen die Ruhe des Waldes in unserer hektischen Zeit immer dringender.  
 
Manche sagen: Zwischen den Windrädern bleibt genug Fläche, da kann der Wald in Ruhe nachwachsen. 
Wir sagen: Leider erwärmt sich das Mikroklima im Umfeld von Windrädern spürbar, so dass zur 
allgemeinen Klimaerwärmung noch ein messbarer lokaler Temperaturanstieg als Belastungsfaktor für 
den Wald und die Austrocknung der Böden hinzukommt.  
(https://www.agrarheute.com/Management/agrafbusiness/Studie -Windärder-beeinflussen-
Mikroklimas -558040) 
 
Manche sagen: Die Technik von Windrädern ist sicher.  
Wir sagen: Nicht wirklich, wie die jüngsten Fälle in Haltern und Neuenkirchen zeigen.  
Die Brandgefahr bei Windrädern im Wald ist ein unkalkulierbares Risiko.  
Wenn ein 250 m hohes Windrad durch Blitzschlag oder technische Defekte in Brand ge rät, kann die 
Feuerwehr in solcher Höhe nicht löschen. Ein brennendes Windrad im ausgetrockneten Wald wirkt wie 
ein Brandsatz. Dadurch werden bei Trockenheit und Wind große Waldflächen vernichtet.  
 
Manche sagen: Aber ohne Windkraft geht es nicht. Oder woll t ihr lieber Strom aus Atomkraft und 
Kohlekraftwerken?  

https://www.agrarheute.com/Management/agrafbusiness/Studie-Windärder-beeinflussen-Mikroklimas-558040
https://www.agrarheute.com/Management/agrafbusiness/Studie-Windärder-beeinflussen-Mikroklimas-558040
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Wir sagen: Die Alternative ist falsch. Es geht um bessere regenerative Energie zum Beispiel aus 
Solaranlagen, die zerstören nicht großflächig ganze Orte und Landschaften.  
 
Manche sagen: Soviel Dächer und Flächen gibt es gar nicht, um genügend Solaranlagen zu bauen.  
Wir sagen:  Doch! Die Energieeffizienz aus Solarmodulen steigt ständig. (Vgl. Pressemitteilunge Nr. 
119/2021 uni -halle.de). Bevor WEA großräumig Wald- Acker- und Erholungsflächen zerstören, sollten 
Bund, Länder und Kommunen alle geeigneten Flächen auf Dächern, über Parkplätzen etc. für 
Solarenergie nutzen. Solarausbau ist das mildere Mittel zum Klimaschutz, weil es dezentral, umwelt - 
und landschaftsschonender und gerechter ist. Denn an dieser  EE können viel mehr BürgerInnen 
teilhaben.  
Und die Anwendungsmöglichkeiten werden immer vielfältiger. So werden in den Niederlanden bereits 
Radwege und Straßen mit Solarzellen gebaut. (EFahrer.com, Die Autobahn als Kraftwerk: Holland baut 
erste Straßen aus Solaranlagen, L.Schwichtenberg 03.08.2021) 
Das zeigt: Auch ökonomische sind Windparks nicht sinnvoll und ungerecht.  
 
Manche sagen: Der Bedarf an Strom wird immer größer. Darum brauchen wir neue Standorte für 
Windräder auch in Waldgebieten.  
Wir sagen: Das ist unnötig. Wir setzen auf Repowering. Der gesamte Strombedarf wäre auf lange Sicht 
schon zu decken, wenn die vorhandenen Standorte durch leistungsstärkere Windräder ersetzt / repowert 
würden.  Die Infrastruktur und Stromleitungen sind dafür ja schon vo rhanden.  
 
Manche sagen: Windräder sind gut fürs Klima und verringern den CO2 Ausstoß weltweit.  
Wir sagen: Das ist leider nicht die ganze Wahrheit. Die CO2 Bilanz für die Errichtung eines Windrades 
ist negativ, wenn man alle Rohstoff -Transport -, Erschließung- und Entsorgungskosten zusammen 
rechnet. ( https://www.vernuftkraft.de/Mythos : Windkraft ist sauber)  

Darüber hinaus bring der Ausbau der EE durch WEA bei uns keinerlei positiven Effekt für den Verbrauch 
fossiler Energien weltweit. Im Gegenteil, die Fördermengen für fossile Energien sind auf ein 
Rekordniveau angestiegen, wie der Climate Change Score Card 2023 des Zurich Konzerns belegt.  

Dazu kommt noch einen viel gefährlichere Verschmutzungsquelle durch SF6, über die kaum jemand 
spricht.  
Schwefelhexafluorid (SF6) ist ein Synthesegas, das als Isoliergas in de Mittel - und Hochspannungstechnik 
zum Einsatz kommt und auch in Windkraftanlagen.  
SF6 ist in seiner schädlichen Wirkung um den Faktor 23.500 mal stär ker als CO2.  
IN den letzten Jahren sind die Emissionen von SF6 auch durch Windkraftanlagen stark angestiegen. 
(https://kiebitz.mchlksr.de/natur/das -schmutzige-geheimnis-windbarone/  
�6�L�H�K�H���G�H�Q���l�X�‰�H�U�V�W���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�Y�H�Q���%�H�L�W�U�D�J���G�H�V���0�'�5�����Å�8�P�Z�H�O�W�J�L�I�W���L�Q���:�L�Q�G�U�l�G�H�U�Q�����:�D�U�X�P���H�L�Q���Å�.�O�L�P�D�N�L�O�O�H�U�´��
�]�X�U���(�Q�H�U�J�L�H�Z�H�Q�G�H���E�H�L�W�U�D�J�H�Q���V�R�O�O���´�� 

Dringend hinzuweisen ist auch auf die Immissionsgefahr durch Carbonfasern und Mikroplastik aus der 
Oberfläche von Windrädern. Der Abrieb entsteht durch natürliche Umwelteinflüsse wie Regen, Hagel, 
Wind und Hitze zwangsläufig.  
Diese Immissionen von Mikropartikeln sind deshalb so gefährlich, weil sie aus Boden, Luft und Wasser 
mit keinem Mittel herausgefiltert werde n können. Sie reichern sich also immer mehr an und gelangen 
über Trinkwasser, Futter - und Nahrungsmitteln in die Nahrung von Mensch und Tier. Carbonfasern sind 
als lungengängig und krebserregend eingestuft und stellen eine ähnliche Bedrohung für die Gesund heit 
wie Asbestfasern dar.  
Was geschieht, wenn diese Belastung der Böden und des Trinkwassers durch den Zubau mit WEA riesige 
Acker- und Waldflächen verseucht ? Wer haftet für dieses Risiko? 
Niemand kann sagen, dass vor dieser Gefahr nicht von Experten öffe ntlich gewarnt worden wäre.  
Vgl. die hier genannten Quellen:  

https://www.vernuftkraft.de/Mythos
https://kiebitz.mchlksr.de/natur/das-schmutzige-geheimnis-windbarone/
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- https://tkp.at/2024/08/19/windraeder -in-feldern -super-gau-fuer -bauern-und-
nahrungsmittelsicherheit/  

- Den F�H�U�Q�V�H�K�E�H�U�L�F�K�W���G�H�V���0�'�5�����8�P�Z�H�O�W�J�L�I�W�H���L�Q���:�L�Q�G�U�l�G�H�U�Q�����Z�D�U�X�P���H�L�Q���Å�.�O�L�P�D�N�L�O�O�H�U�´���]�X�U���(�Q�H�U�J�L�H�Z�H�Q�G�H��
beitragen soll  

- �Å�)�L�H�V�H���)�D�V�H�U�Q�´�����&�D�U�E�R�Q�I�D�V�H�U�Q���L�Q���:�L�Q�G�N�U�D�I�W�D�Q�O�D�J�H�Q�����S�X�E�O�L�]�L�H�U�W���D�P�������������������������Y�R�Q���5�H�G�D�N�W�L�R�Q 
- Bisphenol A Pollution from Wind Turbines / Wind Energy Impacts an Issues (wind-watch.org)  
- Energiewendezeiten: Zerbröselnde Windkraft (freiheitsfunkten.info)  
- Norway: NGO raises concerns over environmental impact of chemicals used in wind turbine blades �³

Business &amp; Human Rights Resource Centre (business-humanrights.org)  
 

Manche sagen: Hat die Flutkatastrophe im Sommer nicht gezeigt, wie dringend wir etwas für das Klima 
tun müssen? 
Wir sagen: Ja, aber bitte das Richtig. Für ein einziges Windrad im Wald werden viele hundert 
Quadratmeter wertvollen Waldbodens für Transportstraßen und Fundamente dauerhaft versiegelt.  
Damit steigt auch für die Bewohner von Berlebeck, Kohlstädt und Schlangen die Ge fahr von 
Hochwasserschäden. 
 
Manche sagen: Windräder sind zwar nicht schön, aber gesundheitlich unschädlich.  
Wir sagen: Das stimmt leider nicht. Die Gesundheit der Menschen im Umkreis von Windrädern wird 
nachweislich beeinträchtigt. Viele Klagen über gestö rten Schlaf, Nervosität, Herzprobleme. Negative 
Effekte von Infraschall auf das menschliche Her zgewebe konnten auch experimentell aufgezeigt werden. 
(Chaban R,Ghazy A, Georgiade E, Stumpf N. Vahl CF. Negative Effekt oh high-level  infrasound on human 
myocardial contractibility: in -vitro controlled experimen t . Noise Health 2021;23;57-66) 
�:�D�V���´�)�D�N�W�H�Q�F�K�H�F�N�H�U�µ���J�H�U�Q�H���Y�H�U�J�H�V�V�H�Q�����L�Q���)�U�D�Q�N�U�H�L�F�K���L�V�W���G�D�V���V�\�Q�G�U�R�P�H���F�R�O�L�H�Q�Q�H�´���R�I�I�L�]�L�H�O�O���D�O�V���.�U�D�Q�N�K�H�L�W�V-
symptomatik anerkannt: vgl. Appel aus Toulouse �² Vernunftkraft.  
 
Manche sagen: gegen Windräder kann man sowieso nicht mehr machen. Die Investoren und Grundbesitzer 
werden ja von der Politik gefördert und gewinnen jeden Rechtsstreit.  
Wir sagen: Das stimmt leider oft. Aber es ist Zeit zum Umdenken und Protestieren.  
Unser Grund�J�H�V�H�W�]�W���V�D�J�W���Å�(�L�J�H�Q�W�X�P���Y�H�U�S�I�O�L�F�K�W�H�W�´�� 
Wir sagen: Es verpflichtet zur Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl aller.  
7 Riesenwindräder auf der Gauseköte machen Wenige sehr reich, aber viele werden beraubt. Die Erträge 
aus Bürgerstiftungen für Kleinanleger sind im  Vergleich minimal.  
Die Mehrheit der Menschen im Umfeld von WEA zahlt mit dem Wertverlust ihrer Häuser, ihrer Lebens -
qualität, ihrer Gesundheit, ihrer schönen Landschaft, ihrer Einnahmen aus dem Tourismusgeschäft, dem 
Schaden an der vielfältigen Flora und Fauna in ihrer Umgebung.  
Wir ermutigen Sie deshalb zum Einspruch gegen die Errichtung von Windkraft anlagen auf dem 
Teutoburger Wald.  
 
Manche sagen: Aber wir müssen alle umdenken und müssen etwas für das Klima tun.  
Wir sagen: Gut so. Aber der größte Klimaschützer ist der Wald.  
Der Beitrag jedes einzelnen Baumes ist für uns lebenswichtig.  
Wenn ein einziger alter Baum gefällt wird, braucht es ca. 20 Jungbäume um seine Sauerstoffproduktion 
zu ersetzen.  
Windräder können das nicht, sie vernichten kostbare Waldflächen! �  ́
 
Bewertung der Eingabe: 

An dieser Stelle wird auf die  insgesamt vorangegangenen Bewertungen der Einwendungen zur Adlerwarte, 
zum Landschaftsbild, zu Immobilienwertverlusten, zum Artenschutz, zum Tourismus, zu Wanderwegen, 
zum Klima, zur CO2 Bilanz eines Windrades, zum Brandschutz, zur Gefährdung durch SF6, zum Abrieb 

https://tkp.at/2024/08/19/windraeder-in-feldern-super-gau-fuer-bauern-und-nahrungsmittelsicherheit/
https://tkp.at/2024/08/19/windraeder-in-feldern-super-gau-fuer-bauern-und-nahrungsmittelsicherheit/
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von Mikropartikeln und Carbonfasern, zu Auswirkungen der Bodenversiegelungen, zu Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit unter Abschnitt IV. Nr. 3 ff dieses Bescheides verwiesen. 
 
Die Eingabe ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
3.16.3  Eingabe 3 

�Å�0�H�L�Q���1�H�L�Q���]�X�U���:�L�Q�G�N�U�D�I�W���D�Q���G�H�U���*�D�X�V�H�N�|�W�H���´ 
 

Bewertung der Eingabe: 

Die Eingabe enthält keine zu bewertenden Inhalte.  
 
Die Eingabe ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
 
 
3.16.4  Eingabe 4 

�Å�0�H�L�Q���1�H�L�Q�����1�H�L�Q�����1�H�L�Q���]�X�U���:�L�Q�G�N�U�D�I�W���D�Q���G�H�U���*�D�X�V�H�N�|�W�H���´ 
 
Bewertung der Eingabe: 

Die Eingabe enthält keine zu bewertenden Inhalte.  
 
Die Eingabe ist unbegründet und wird daher zurückgewiesen.  
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4.  Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVP) 
 
4.1  Umweltbezogene Genehmigungsvoraussetzungen  

Die umweltbezogenen Genehmigungsvoraussetzungen werden im Zuge der UVP gemäß  
§ 20 Abs. 1a und 1b der 9. BImSchV schutzgutbezogen strukturiert geprüft und bei der Entscheidung 
berücksichtigt. Wechselwirkungen werden im Rahmen der Darstellung zu den einzelnen Schutzgütern 
aufgezeigt und durch Verweise auf die anderen Schutzgüter verk nüpft bzw. nach der Darstellung und 
Bewertung der Schutzgüter auch separat dargestellt und bewertet. Methodisch ist für die UVP ein 
mehrschrittiges behördliches Prüfschema vorgesehen: Zunächst werden die Umweltauswirkungen 
dargestellt, danach bewertet und schließlich bei der Entscheidung berücksichtigt. Allerdings ist bei den 
Umweltaspekten, die auf der Tatbestandsseite wertende Elemente enthalten (insbesondere  
Arten- und Landschaftsschutz, Kulturgüter), keine klare Trennung zwischen Darstellung und Bewert ung 
der Umweltauswirkungen möglich, da hier die Aussage, dass eine Auswirkung vorliegt und wie hoch sie 
ist, bereits wertende Elemente enthält.  
 
Die UVP ist ein behördliches Prüfverfahren. Die Darstellung, Bewertung und Berücksichtigung der 
Umweltauswirkungen erfolgt durch die Genehmigungsbehörde auf Basis der verbindlich zum Bescheid 
gehörenden Antragsunterlagen (s. Abschnitt II. dieses Bescheides) einschließlich der vorgelegten 
Gutachten und insbesondere auch des UVP-Berichts, der Stellungnahmen der betei ligten Fachbehörden, 
eigener Erkenntnisse und allgemein vorhandenes bzw. spezielles Wissen der Genehmigungsbehörde         
(z. B. auch aus Unterlagen und Umweltprüfungen von vorlaufenden Planverfahren bzw. anderer 
Genehmigungsverfahren im Vorhabengebiet) sowie zumindest grundsätzlich auch unter Berücksichtigung 
der eingegangenen und erörterten Einwendungen. Die vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen sind 
also nur ein Teil der gesamten behördlichen Antragsprüfung und der behördlichen UVP. Dementsprechend 
nehmen die Fachbehörden und die Genehmigungsbehörde bei ihrer Prüfung gegenüber den durch den 
Antragsteller vorgelegten Unterlagen und Gutachten z. T. ergänzende, klarstellende oder abweichende 
Beurteilungen vor.  
 
 
4.2  Abgrenzung der Windfarm  

Antragsgegenstand im Sinne des BImSchG sind die sieben konkret beantragten WEA vom Typ Enercon        
E-160 EP5 E2 (WEA SG-37, HB-38, HB-39, DT-09, HB-40, DT-10, DT-11). WEA sind gemäß § 2 Abs. 5 UVPG 
u. a. dann zu einer Windfarm zusammenzufassen, wenn sich ihre Einwirkungsbereiche auf die Schutzgüter 
des UVPG überschneiden. § 2 Abs. 11 UVPG definiert den Einwirkbereich als den geographischen Bereich, 
in dem Umweltauswirkungen auftreten, die für die Zulassung des Vorhabens relevant sind. Die Gesetzes -
begründung benennt für die Relevanz die einschlägigen Fachgesetze als Maßstab, da das UVPG selbst 
keine materiellen Vorschriften enthält.  
 
Als überschlagsartiges pauschales Kriterium für ein gemeinsames Einwirken kann grundsätzlich zunächst 
ein Abstand von weniger als dem 10-fachen des Rotordurchmessers herangezogen werden. Innerhalb 
dieses Umkreises (1.600 m um die WEA SG-37, HB-38, HB-39, DT-09, HB-40, DT-10, DT-11) sind auf den 
Stadt-/ Gemeindegebieten Detmold, Schlangen und Horn-Bad Meinberg Vorbescheide für 2 weitere WEA 
durch dieselbe Antragstellerin (DT -15, HB-55) sowie Vorbescheide für 9 weitere WEA durch eine andere 
Antragsteller in beantragt worden ( SG-48, SG-50, SG-51, SG-52, SG-53, HB-56, HB-57, HB-58, HB-59).  
 
Weiterhin wurden in einem Umkreis bis ca. 4 .700 m um die WEA Gauseköte Vorbescheide für 15 weitere 
WEA durch andere Antragsteller beantragt (SG-46, SG-47, SG-49, SG-54, SG-55, SG-56, HB-46, HB-47, HB-
48, HB- 49, HB-50, HB-51 HB,52, HB-53, HB-54). 
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Darüber hinaus wurde mit Bescheiden vom 30.06.2023, 03.07.2023, 27.09.2024, 25.10.2024 und  
03.01.2025 die Errichtung und der Betrieb der WEA SG-45 (ca. 5.150 m in südlicher Richtung entfernt), 
HB-41 (ca. 4.900 m in südlicher Richtung entfernt), SG -41(ca. 4.850 m in südlicher Richtung entfernt), 
SG-43 (ca. 5.450 m in südlicher Richtung entfernt), SG -44 (ca. 6.000 m in südlicher Richtung entfernt), 
SG-42 (ca. 4.500 m in südlicher Richtung entfernt), HB -42 (ca. 5.750 m in süd-westlicher Richtung 
entfernt), HB -43 (ca. 6.500 m in süd-westlicher Richtung entfern t) und HB-44 (ca. 4.930 m in süd-
westlicher Richtung entfernt) genehmigt.  
Unter angemessener Berücksichtigung des Qualifizierungsgrades der Verfahrensstände ist in der 
vorliegenden Konstellation eine Zusammenfassung der genehmigungsgegenständlichen WEA mit  den 
genannten WEA im Umfeld zu einer Windfarm im Sinne des UVPG nicht geboten, da die Verfahren für 
insgesamt 35 WEA sich zum Zeitpunkt der  ersten Einleitung des Genehmigungsverfahrens der hier 
antragsgegenständlichen WEA am 21.05.2021 nicht in einem verfestigten Verfahrensstand befand en (die 
entsprechenden Anträge sind sogar teilweise  erst deutlich  nach Einleitung des Verfahrens der 
genehmigungsgegenständlichen WEA eingegangen). In der obergerichtlichen Rechtsprechung ist 
anerkannt, da ss ein derart qualifizierter Antrag, der einen verfestigten Verfahrenstand erreicht hat, 
einen später nachfolgenden Antrag nicht mehr berücksichtigen muss [OVG Weimar 1 EO 448/08, OVG 
Münster 10 B 679/13, OVG Münster 8 B 1371/16, VGH Hessen 9 B 2184/13]. 
 
Im weiteren Umfeld der genehmigungsgegenständlichen WEA von ca. 4.500 m bis ca. 7.500 m befinden 
sich weiterhin 31 genehmigte WEA anderer Betreiber, die teilweise noch nicht errichtet wurden; von 
einer Überschneidung der Einwirkbereiche dieser WEA auf die Schutzgüter des UVPG ist größtenteils  
unter Berücksichtigung der schutzgutspezifischen Einwirkbereiche nicht auszugehen.   
 
Der betrachtete Einwirkbereich des 10-fachen des Rotordurchmessers deckt auch Einwirkbereiche in 
Bezug auf das Landschaftsbild sowie auf windenergiesensible Tierarten mit artspezifischen Wirkradien 
nach Anhang 2, Spalte 2 des Leitfadens Artenschutz NRW bis zu 1.600 m ab. Windenergiesensible 
Tierarten mit größeren artspezifischen Wirkradien könnten allerdings dazu führen, dass WEA die d er 
Überprüfung der Überschneidung von Einwirkbereichen weiträumig zusammenzufassen wären. Im 
relevanten Umfeld um die WEA wurden jedoch keine Brutvorkommen oder regelmäßige Rast - oder 
Schlafplätze von Vogelarten festgestellt, die einen artspezifischen Wirk radius nach Spalte 2 des Anhangs 
2 des Leitfadens Artenschutz NRW von mehr als 1.600 m und damit eine Erweiterung der Windfarm  
auslösen. Weiterhin liegen in den artspezifischen Überschneidungsbereichen der Einwirkungsbereiche der 
mit diesem Bescheid genehmigten WEA und WEA anderer Betreiber im weiteren Umfeld keine 
festgestellten Brutplätze bzw. Schlafplätze WEA - empfindlicher Vogelarten entsprechend der Tabelle im 
�$�Q�K�D�Q�J�������G�H�V���/�H�L�W�I�D�G�H�Q�V���Å�8�P�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�V���$�U�W�H�Q- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 
�Y�R�Q�� �:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q�� �L�Q�� �1�5�:�´���� �'�D�U�•�E�H�U�� �K�L�Q�D�X�V�� �Z�X�U�G�H�Q�� �L�P�� �*�H�I�D�K�U�H�Q�E�H�U�H�L�F�K�� �G�H�U�� �E�H�D�Q�W�U�D�J�W�H�Q�� �:�(�$��
keine häufig frequentierten Flugkorridore zu intensiv genutzten Nahrungshabitaten im Sinne des 
Wirkmechanismus gemäß Spalte 3 des Anhangs 2 des Leitfadens Artenschutz festgestellt, so dass auch in 
dieser Hinsicht keine Erweiterung der Windfarm angezeigt ist. Im vorliegenden Fall gibt es also auf Grund 
fehlender Schutzgüter und fehlender Betroffenheiten keine Einwirkungsbereiche auf das Schutzgut Tier, 
die die Erweiterung der Windfarm erfordern würden.  
 
Die Windfarmdefinition des § 2 Abs. 5 UVPG enthält neben dem Kriterium der überschneidenden 
Einwirkbereiche mit dem funktionalen Zusammenhang noch ein zweites, additiv zu erfüllendes und damit 
einschränkend wirkendes Kriterium. Laut dem Regelbeispiel des Gesetzestextes wird ein solcher 
funktionaler Zusammenhang angenommen, wenn die WEA innerhalb einer bauleitplanerisch 
ausgewiesenen Konzentrationszone oder in einem Gebiet nach § 7 Abs. 3 des Raumordnungsgesetzes 
li egen.  
 
�Å�:�D�Q�Q�� �D�X�‰�H�U�� �E�H�L�� �G�H�Q�� �J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�� �J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q�� �9�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q�� �H�L�Q�� �V�R�O�F�K�H�U�� �I�X�Q�N�W�L�R�Q�D�O�H�U�� �=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J��
zwischen Windenergieanlagen besteht, richtet sich ausweislich der Gesetzesbegründung nach ähnlichen 
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Kriterien wie für den funktionalen und wirtschaftlich en Zusammenhang i. S. v. § 10 Abs. 4 UVPG bei der 
Kumulation von Vorhaben. 
 
Vgl. BT-Drs. 18/11499, S. 75. 
 
Das Merkmal des funktionalen und wirtschaftlichen Zusammenhangs in § 10 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 UVPG 
knüpft an das Verbot an, die UVP eines Vorhabens durch die Aufsplitterung in Einzelvorhaben zu 
umgehen. Mehrere benachbarte kleinere Vorhaben sollen bei wertender Betrachtung als ein einziges 
Vorhaben anzusehen sein, wenn sie funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind und nicht 
lediglich beziehu ngslos und gleichsam zufällig nebeneinander verwirklicht werden. Ein solcher 
Zusammenhang kann nach der Gesetzesbegründung in Anlehnung an die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts im Urteil vom 17. Dezember 2015 - 4 C 7.14 - z. B. in einem gemeinsamen 
betrieblichen oder wirtschaftlichen Zweck liegen und etwa darin zum Ausdruck kommen, dass der oder 
die Vorhabenträger ihr Vorgehen durch ineinandergreifende Betriebsabläufe oder in sonstiger Weise 
planvoll und koordiniert durchführen.  
 
Vgl. BT-Drs. 18/ 11499, S. 83; ähnlich Nds. OVG, Beschluss vom 11. März 2019 - 12 ME 105/18 -, juris Rn. 
50; zum funktionalen und wirtschaftlichen Bezug i. S. v. § 3b Abs. 2 UVPG a. F. siehe BVerwG, Urteile 
vom 17. Dezember 2015 - 4 C 7.14 u. a. -, juris Rn. 18, und vom 18 . Juni 2015 - 4 C 4.14 -, juris Rn. 25; 
OVG Rh.-Pf., Urteil vom 20. September 2018 - 8 A 11958/17 -, juris Rn. 83.  
 
�>�«�@ 
 
�$�O�O�H�L�Q���D�X�V���G�H�U���h�E�H�U�V�F�K�Q�H�L�G�X�Q�J���Y�R�Q���(�L�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�H�Q���O�l�V�V�W���V�L�F�K���>�«�@���Q�L�F�K�W���V�F�K�O�L�H�‰�H�Q�����G�D�V�V���G�D�P�L�W���D�X�F�K��
ein Mindestmaß an technischer, organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und steuerlicher Koordination 
�Y�R�U�O�L�H�J�W�����D�X�V���G�H�Q�H�Q���V�L�F�K���H�L�Q���I�X�Q�N�W�L�R�Q�D�O�H�U���=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J���L�����6�����Y�����†�������$�E�V���������8�9�3�*���H�U�J�H�E�H�Q���N�D�Q�Q���´ 
 
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 05.10.2020, 8 A 240/17, NRW �² Rechtsprechungsdatenbank der Gerichte in 
Nordrhein-Westfalen, Rn. 87-90; 99 
 
Das genannte Regelbeispiel der Lage in einer Konzentrationszone bzw. Windzone ist im vorliegenden Fall 
für die antragsgegenständliche n WEA und die weiterhin genannten WEA nicht erfüll t. Die  genannten WEA 
befind en sich sämtlich nicht innerhalb einer gemeinsamen  Konzentrationszone. Die Anlagen befinden 
sich auch nicht in einem Gebiet nach § 7 Abs. 3 ROG, d. h. weder in einem Vorranggebiet, noch in einem 
Vorbehalts- oder Eignungsgebiet. Konkrete Anhaltspunkte dafür , dass die genannten Anlagen nicht nur 
beziehungslos und gleichsam zufällig in den benachbarten Gemeinden nebeneinander verwirklicht 
werden, sondern einen funktionalen Zusammenhang aufweisen, bestehen nicht.  Verbindende Elemente 
jenseits sich überschneidender Einwirkungsbereiche sind nicht ersichtlich.  
 
Die große Entfernung zu den WEA, der genehmigte Betrieb durch andere Betreiber, die Tatsache, dass 
keine gemeinsamen baulichen oder betrieblichen Einrichtungen gegeben sind und auch keine 
gemeinsame Konzeptionierung erfolgte, sprechen ebenfalls gegen einen funktionalen Zusammenhang im 
Sinne des § 2 Abs. 5 UVPG. 
 
Insofern sind hinsichtlich der Windfarmabgrenzung im hier gegenständlichen Genehmigungsverfahren nur 
die sieben gegenständlichen WEA zu einer Windfarm im Sinne des § 2 Abs. 5 UVPG zusammenzufassen. 
Gleichwohl wurden die Auswirkungen der im Umfeld liegenden WEA als materielle Vorbelastung in die 
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen mit einbezogen (s. folgende Ausführungen). 
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4.3  Prüfgegenstand und Prüfumfang  

Nach § 4e Abs. 3 der 9. BImSchV richtet sich der Umfang der Untersuchungen nach den einschlägigen, für 
die Entscheidung maßgeblichen fachrechtlichen Vorschriften. Zudem wird betont, dass nur 
entscheidungserhebliche Unterlagen vorzulegen sind (Satz 1 der Anlage zu § 4e der 9. BImSchV). Die 
verschiedenen Umweltfachgesetze (BImSchG, BNatSchG, LNatSchG, WHG usw.) fordern durchgehend die 
vollständige Betrachtung der Umweltauswirkungen der konkret beantragten Anlage(n) (das Fachrecht 
kennt keinen Windf armbegriff) unter Einbeziehung der materiellen Vorbelastung durch bereits 
bestehende Anlagen �² und zwar unabhängig davon, ob diese zur Windfarm nach UVPG gehören oder nicht. 
Regelungen für bereits bestehende bzw. genehmigte WEA können im Zuge dieser Genehmigung jedoch 
nicht getroffen werden. Das Einbeziehen als materielle Vorbelastung bedeutet daher, dass die 
Auswirkungen anderer WEA (nur) insoweit einbezogen werden, wie sie mit den Auswirkungen der hier 
beantragten Anlage zusammenwirken. Damit wird auch de m Gedanken des Windfarmbegriffs Rechnung 
getragen, der die kumulierenden Wirkungen mehrerer WEA erfassen will.  
 
�(�E�H�Q�V�R���Z�L�U�G���G�L�H���$�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J���G�H�V���8�9�3�*���H�U�I�•�O�O�W�����G�D�V�V���G�D�V���=�X�V�D�P�P�H�Q�Z�L�U�N�H�Q���P�L�W���$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���Å�D�Q�G�H�U�H�U�´��
Vorhaben (also z. B. WEA, die ggf. wegen eines fehlenden funktionalen Zusammenhangs oder auf Grund 
der Stichtagsregelung nicht zur Windfarm gehören, oder andere industrielle Anlagen) zu berücksichtigen 
ist. Die alleinigen Umweltauswirkungen der anderen WEA (innerhalb und außerhalb der formalen 
Windfarm), die nicht mit den Umweltauswirkungen der hier beantragten Anlagen zusammenwirken, 
gehören jedoch fach - und genehmigungsrechtlich nicht zum Prüfumfang für die beantragte Anlage, denn 
sie sagen nichts über ihre Wirkung aus und sind somit nicht entscheidun gserheblich für die Zulassung der 
hier beantragte n Anlage. 

 
Der Gesetzgeber unterscheidet in der UVPG-�1�R�Y�H�O�O�H�� �Q�X�Q�P�H�K�U�� �V�W�U�L�N�W�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �G�H�U�� �Å�.�X�P�X�O�L�H�U�X�Q�J�´�� �L�Q��
Hinsicht auf das zahlenmäßige Überschreiten der S-, A- und X-Schwellenwerte der Anlage 1 des UVPG 
und �G�H�U�� �3�U�•�I�X�Q�J�� �G�H�V�� �Å�P�D�W�H�U�L�H�O�O�H�Q�� �=�X�V�D�P�P�H�Q�Z�L�U�N�H�Q�V�´�� �Y�R�Q�� �8�P�Z�H�O�W�H�L�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q�� �E�H�L�� �G�H�U�� �'�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J��
einer UVP. Beim Ersteren sind alle WEA der Windfarm auf die Mengenschwelle anzurechnen, während 
beim Letzteren die anderen WEA (nur) im Sinne der fachrechtlichen Vor belastung, d. h. nur insoweit sie 
faktisch in Bezug auf die einzelnen Umweltauswirkungen zusammenwirken, eine Rolle spielen (siehe 
hierzu Erläuterung in der Gesetzesbegründung zu § 9 UVPG, BT-Drs. 18/11499, S. 80, vorletzter Absatz).  
 
Da im vorliegenden Fall eine UVP auf Antrag nach § 7 Abs. 3 UVPG ohne Durchführung einer UVP-
Vorprüfung durchgeführt wurde, kommt es also im Weiteren nicht mehr auf die formale, zahlenmäßige 
Abgrenzung der Windfarm sowie die Frage, ob auch die Umweltauswirkungen der zur Windfa rm 
gehörenden Anlagen eine UVP-Pflicht für die hier beantragte WEA auslösen konnten, an, da bei faktischer 
Durchführung einer UVP eventuelle Fehler der UVP-Vorprüfung unerheblich sind. Weiterhin ist nach 
Fachrecht �² wie oben dargestellt �² bei einer UVP das materielle Zusammenwirken aller relevanten 
Anlagen im Umfeld der beantragten WEA zu betrachten, unabhängig davon, ob die umliegenden WEA 
formal Teil der Windfarm sind oder nicht. Umgekehrt wird der Prüfumfang - wie oben dargestellt - 
ebenfalls unabhängig von der formalen Zugehörigkeit umliegender WEA zur Windfarm nach den 
fachrechtlichen Maßstäben dadurch begrenzt, dass die Auswirkungen umliegender Anlagen nur relevant 
sind, wenn sie mit denen der hier beantragten WEA faktisch materiell zusammenwirken, wäh rend die 
alleinigen Umweltauswirkungen der anderen WEA, die nicht mit der beantragten WEA zusammenwirken, 
nicht entscheidungsrelevant und damit unbeachtlich sind. Im Ergebnis werden also im vorliegenden 
Genehmigungsverfahren die Umweltauswirkungen der bestehenden bzw. genehmigten WEA insoweit 
betrachtet, als sie mit den Umweltauswirkungen der beantragten WEA zusammenwirken (z. B. Schall - 
und Schattenwurfimmissionen, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes u. a.). Bei Umweltauswirkungen, 
die nicht zusammenwir ken, sondern jeder einzelnen WEA anhaften (z. B. Bodenversiegelung, Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen u.a.), bleibt die Betrachtung auf die hier beantragte WEA beschränkt. 
Diese Vorgehensweise entspricht den fachrechtlichen Anforderungen, die auch im R ahmen der UVP den 
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Bewertungsmaßstab und die Entscheidungsgrundlage bilden. Diese Unterscheidung gilt auch für 
artenschutzrechtliche Wirkungen. Auch hier wird geprüft, ob eine kumulierende Wirkung zwischen der 
beantragten WEA und den bestehenden WEA gegeben ist, während artenschutzrechtliche Wirkungen, die 
z. B. auf Grund der Reichweite und der Wirkmechanismen artenschutzrechtlicher Wirkungen von 
vornherein klar als ausschließlich alleinige Umweltauswirkungen anderer WEA eingestuft werden können, 
und Räume, die außerhalb des Wirkbereichs der hier beantragten WEA liegen, nicht weiter betrachtet zu 
werden brauchen.  
 
 
 
4.4  Schutzgut Mensch, einschließlich menschliche Gesundheit  

4.4.1 Schallimmissionen 

Zusammenfassende Darstellung 
Die WEA sollen tags unter Volllastbedingungen und im Nachtbetrieb in verschiedenen Betriebsmodi (HB -
40, DT-11: BM 101,1 dB(A) �² Mode 07; SG-37: BM 104,5 dB(A) - Mode 03; HB-38, HB-39, DT-09, DT-10: BM 
105,2 dB(A) - Mode 02) betrieben werden.  
 
Für den beantragten WEA-Typ liegen derzeit keine Typvermessungsberichte vor, sodass die 
Schallimmissionsprognose entsprechend den Anforderungen der LAI-Hinweise auf Basis der 
Herstellerangaben erstellt wurde.  
Die WEA dürfen entsprechend der festgesetzten Nebenbestimmung en (Abschnitt III. Buchstabe B) Nr. 2.7 
und 2.2.7) nicht tonhaltig sein.  
 
Aus der gutachterlichen Ausbreitungsrechnung ergeben sich bei Betrachtung de r genannten Betriebsmodi 
durch die WEA sowie den weiteren als Vorbelastung eingerechneten Anlagen insgesamt unter 
Berücksichtigung der oberen Vertrauensbereichsgrenze an den umliegenden Wohnhäusern im 
Einwirkbereich der WEA Beurteilungspegel zwischen 28,2 dB(A) und 36,9 dB(A). Auch in der freien 
Landschaft kommt es zu einer Erhöhung des allgemeinen Geräuschpegels. Nach allgemeiner Erfahrung 
liegen die Infraschallimmissionen von WEA im immissionsseitigen Fernfeld deutlich unter der 
Wahrnehmungsschwelle oder sind sogar messtechnisch komplett nicht nachweisbar. Die 
Schallimmissionen während der kurzen Bauphase der WEA sind auf Grund der Abstände zu den 
Wohnhäusern gering. 
 
Bewertung 
Maßgeblich für die Bewertung der Schallimmissionen ist § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG i.V.m der TA 
Lärm, das LAI-�'�R�N�X�P�H�Q�W���Å�+�L�Q�Z�H�L�V�H���]�X���6�F�K�D�O�O�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���Y�R�Q���:�L�Q�G�N�U�D�I�W�D�Q�O�D�J�H�Q�´�����V�R�Z�L�H���G�H�U���:�(�$-Erlass 
2018.  
Hinsichtlich der geprüften Schallimmissionsprognose der Firma der Lackmann Phymetric GmbH vom 
08.04.2024 (Berichtnr.: LaPh -2020-31_Rev.03) werden an den meisten Immissionsorten die Richtwerte 
eingehalten.  
Der Tagesrichtwert der TA Lärm ist ausweislich der antragsgegenständlichen Gutachten an den 
Wohnhäusern im Umfeld der WEA offensichtlich eingehalten.  
Für den Nachtbetrieb der WEA mit de n zugrundeliegenden Betriebsmodi weist die Schallprognose die 
Einhaltung der einzuhaltenden Nachtrichtwerte für den Außenbere ich von 45 dB(A) (Immissionsort: IP D) 
und für ein reines Wohngebiet von 35 dB(A) (Immissionsorte: IP WR A, IP WR B, IP WR C, IP WR D, IP WR 
L) nach. Zu Überschreitungen der maßgeblichen Immissionsrichtwerte kommt es in der Nachtzeit 
ausweislich der Schallimmissionsprognose an den Immissionsorten IP WR E, IP WR F, IP WR G, IP WR H, 
IP WR I, IP WR J.  
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Die Immissionsrichtwerte an dem Immissionsorten I P WR E, IP WR F, IP WR G, IP WR H, IP WR I, IP WR J 
werden jedoch erst auf Grund der Berücksichtigung der Vorbelastung um maximal 1 dB(A) überschritten, 
sodass nach Nr. 3.2.1 Abs. 3 der TA Lärm anhand der Beurteilung der Gesamtbelastung von einer 
Irrelevanz auszugehen ist ���Å�8�Q�E�H�V�F�K�D�G�H�W���G�H�U���5�H�J�H�O�X�Q�J���L�Q���$�E�V�D�W�]�������V�R�O�O���I�•�U���G�L�H���]�X���E�H�X�U�W�H�L�O�H�Q�G�H���$�Q�O�D�J�H��
die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 aufgrund der 
Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass d iese 
�h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���D�O�V�������G�%���$�����E�H�W�U�l�J�W���´���9�J�O�����7�$���/�l�U�P�����1�U�����������������$�E�V����������  
 
Grundsätzlich ist zu den Irrelevanzregelungen klarzustellen, dass es hierbei nicht um die Forderung geht, 
dass die jeweils betrachtete Anlage keinerlei rechnerischen Be itrag zur Gesamtimmission leistet (dies 
kann mittels Irrelevanzregelungen prinzipiell nicht verhindert werden) [Feldhaus Rn 27 zu Ziffer 3.2.1 
der TA Lärm], sondern dass sie keinen kausalen Beitrag zu schädlichen Umwelteinwirkungen bringt, denn 
ein nicht k ausaler, geringfügiger Beitrag zur Gesamtimmission stellt keine Verletzung der Schutzpflicht 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG dar [BR-Drs. 254/98, OVG Schleswig 1 MB 5/16, OVG Lüneburg 12 LA 
157/08, VGH Hessen 9 A 103/11, VGH München 22 CS 12.2110, Jarass Rn 16 zu § 5 BImSchG, Feldhaus Rn 
21, 23 zu Ziffer 3.2.1 TA Lärm, Landmann/Rohmer Rn 12 zu Nr. 3 der TA Lärm]. Dieser vermeintliche 
Widerspruch, rechnerisches Ergebnis und die Regelung der Irrelevanz nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm, 
besteht somit nicht. Immissions beiträge, die zwar den rechnerischen Wert der Gesamtbelastung, nicht 
aber die Erheblichkeit einer bestehenden Umwelteinwirkung verändern, sind im Sinne des BImSchG nicht 
relevant [Landmann/Rohmer Rn 14 zu Nr. 3 der TA Lärm, VGH Hessen 9 A 103/11]. Eine 
Genehmigungsfähigkeit der sieben Windenergieanlagen hinsichtlich der Schallimmissionen ist daher 
gegeben. 
 
Eine eventuelle Überschreitung der festgelegten Immissionsrichtwerte durch die Vorbelastungsanlagen 
ist ferner eine Frage der Überwachung und stellt die  Rechtmäßigkeit der Genehmigung der hier zu 
betrachtenden WEA nicht in Frage (Vgl. VGH Kassel 9 A 1482/12.Z vom 27.02.13; OVG Saarlouis 2 A 
361/11 vom 27.05.13; OVG Greifswald 3 LB 133/08 vom 10.04.18; VGH Mannheim 10 S 2378/17 vom 
20.07.18).  
 
Weiterhin is t bei der Erstellung der Schallprognose die Geländetopographie berücksichtigt worden.  
Mögliche Reflexionen durch Gebäude in der Umgebung der Immissionsorte wurden in der Schallprognose 
geprüft und mittels der Cad naA-Software berechnet; Reflexionseffekte, die die Beurteilungspegel 
negativ beeinflussen, sind demnach nicht erwarte n. Die Berechnungen des Schallgutachters wurden von 
der unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe als Genehmigungsbehörde überprüft. Sie sind 
nicht zu beanstanden.  
 
Da die Schallimmissionsprognose für den beantragten Anlagentyp auf Basis der Herstellerangaben 
berechnet wurde und nicht auf Grundlage von  FGW-konformen Vermessungen für die betroffenen 
Betriebsmodi, wird der nächtliche Betrieb der WEA  in den beantragten Betriebsmo di entsprechend der 
Regelungen in den LAI-Hinweisen zunächst nicht zugelassen. Der Nachtbetrieb darf entsprechend der 
aufschiebend formulierten Nebenbestimmungen ( Abschnitt III. Buchstabe B) Nr. 2.2.1 ) so lange nicht 
aufgenommen werden, bis ein Vermessungsbericht für den jeweils erforderlichen Betriebsmodus 
vorgelegt wird.  Die Nachweisführung vervollständigt dann den Nachweis der Erfüllung der 
Genehmigungsvoraussetzungen des Genehmigungsverfahrens. 

Gleichwohl kann der Nachtbetrieb entsprechend der Regelunge n des Erlasses des MUNV NRW vom 
08.08.2024 auch vor Vorlage von Typvermessungsberichten aufgenommen werden, wenn die WEA zur 
Nachtzeit übergangsweise in schallreduzierten Betriebsmod i betrieben w erden, deren Summenschall-
leistungspegel um mindestens 3,0 dB(A) unterhalb de r Summenschallleistungspegel liegen, welche der 
Schallprognose für diese WEA zugrunde liegen; l iegt für einen gegenüber der Schallprognose stärker 
schallreduzierter Betriebsmodus bereits eine Typvermessung vor, kann auch dieser genutzt werd en, 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 218 von 265 

wenn er um weniger als 3 dB(A) unter dem eigentlich angestrebten Betriebsmodus liegt, da dieser den 
Genehmigungsanforderungen für den vorläufigen Nachtbetrieb in Bezug auf typvermessene WEA 
entspricht  (s. Nebenbestimmung unter Abschnitt III. Buchstabe B) Nr. 2.2.6 ).  

Dem in den LAI-Hinweisen definierten Stand der Technik (keine Tonhaltigkeit) wird durch die Aufnahme 
der Nebenbestimmungen (Abschnitt III. Buchstabe B) Nr. 2.7 und 2.2.7) Rechnung getragen. Die 
Schallvorbelastungen anderer unter die TA Lärm fallende Anlagen wurden als Vorbelastung geprüft und 
im Verfahren berücksichtigt. Relevante Infraschallimmissionen sind nicht gegeben. Nach dem allgemein 
anerkannten Stand der Forschung sind Infraschallimmissionen von Windenergieanlagen gering und haben 
keine gesundheitlichen Auswirkungen.  

Die Schallimmissionen während der Bauphase sind als irrelevant einzustufen. Die Schallimmissionen in 
der freien Landschaft werden durch das Immissionsschutzrecht nicht erfasst, sie können lediglich 
begrenzt im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung oder bei schallempfindlichen wind -
energiesensiblen Arten artenschutzrechtlich berücksichtigt werden.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Die Anforderungen der TA Lärm sind eingehalten. Die Betreibergrundpflichten des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 BImSchG sind sowohl hinsichtlich der Schutz- als auch der Vorsorgepflicht erfüllt. Zur rechtlichen 
Absicherung werden die maßgeblichen Immissionsrichtwerte, die maximal zulässigen Oktavschall-
leistungspegel einschließlich immissionsseitiger Vergleichswerte sowie Abnahmemessungen in der 
Genehmigung festgelegt. Weitergehende Anforderungen sind weder fachlich indiziert, noch rechtlich 
möglich.  
 
 
4.4.2 Schattenwur f  

Zusammenfassende Darstellung 
WEA verursachen durch die Drehbewegung des Rotors bewegten Schattenwurf. Zur Beurteilung des durch 
die beantragte n WEA verursachten Schattenwurfes wurde eine Schattenwurfprognose erstellt.  
In der Berechnung des Schattenwurfs werden die zu betrachtenden Parameter (Deklination der Sonne, 
Sonnenhöhe, Stundenwinkel, Azimut, Sonnenauf- und -untergang) für den ganzen Jahresverlauf und unter 
�Å�:�R�U�V�W-�&�D�V�H�´- �%�H�W�U�D�F�K�W�X�Q�J���D�E�J�H�E�L�O�G�H�W�����'�L�H�V�H���Å�:�R�U�V�W-�&�D�V�H�´-Betrachtung geht davon aus, dass die Sonne 
immer und ungehindert scheint. Unter realen Bedingungen gibt es jedoch auch bewölkte Tage sowie 
Abschirmung durch Bäume, wodurch in diesen Fällen ein Schattenschlag durch die WEA nicht verursacht 
würde.   
Die jährlichen worst -case-Beschattungszeiten der betrachteten WEA insgesamt betragen ausweislich der 
antragsgegenständlichen Schattenwurfprognose an den umliegenden Wohnhäusern im Einwirkbereich der 
WEA Gauseköte zwischen 15:22 und 29:20 Stunden; die täglichen worst-case-Beschattungszeiten liegen 
zwischen 00:24 und 00:31 Stunden (WEA Gauseköte mit Vorbelastung). Für die geplante n WEA ist jeweils  
der Einbau eines Schattenwurfabschaltmodul s vorgesehen. 
 
Bewertung 
Bewegter Schattenwurf stellt eine Belästigung im Sinne des BImSchG dar. Maßgebliche Bewertungs-
grundlage ist § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG. Der WEA-�(�U�O�D�V�V�� ���������� �J�H�K�W�� �P�L�W�� �9�H�U�Z�H�L�V�� �D�X�I�� �G�L�H�� �Å�:�.�$-
Schattenwurf -�+�L�Q�Z�H�L�V�H�´�� �G�H�U�� �/�$�,�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �G�L�H�V�E�H�]�•�J�O�L�F�K�H�� �5�H�F�K�W�V�S�U�H�F�K�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �H�L�Q�H�P�� �R�U�L�H�Q�W�L�H�U�H�Q�G�H�Q��
Immissionsrichtwert von 8 h/a und 30 min/d reale Bescha ttungsdauer aus. Diese Richtwerte wurden 
durch verwaltungsgerichtliche Entscheidungen (vgl. OVG NRW, Beschl. v. 09.09.1998 �² 7 B 1560/98 sowie 
OVG NRW, Urt. v. 18.11.2002 �² 7 A 2140/00) bestätigt, sodass eine Nullbeschattung rechtl ich nicht 
gefordert werde n kann. Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gilt jedoch als sichergestellt, 
wenn die Gesamtbelastung an den maßgeblichen Immissionsorten die v. g. Immissionsrichtwerte nicht 
überschreitet.   
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Die maßgeblichen Grenzwerte werden ausweislich der antragsgegenständlichen Schattenwurfprognose 
an einem Wohnhaus zwar überschritten (00:31 Stunden/Tag), d iese Werte können jedoch durch die in 
den Nebenbestimmungen geforderten Maßnahmen, insbesondere durch den Einsatz einer Schattenwurf-
abschaltautomatik e ingehalten werden.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Die Betreibergrundpflichten des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG sind erfüllt. Zur rechtlichen Absicherung 
wurde die erforderliche Schattenwurfabschaltung in die Nebenbestimmungen der Genehmigung 
aufgenommen. Weitergehende Anforderungen sind weder fachlich indiziert, noch rechtlich möglich.  
 
 
4.4.3 Lichtimmissionen  

Zusammenfassende Darstellung 
Von den Rotorblättern gehen auf Grund der Verwendung von reflexionsarmen Beschichtungsfarben keine 
Lichtreflex e (Disko-Effekt) aus. Die luftverkehrsrechtliche Tages - und Nachtkennzeichnung verursacht 
Lichtimmissionen.  
 
Bewertung 
Maßgebliche Beurteilungsgrundlage für Lichtimmissionen ist § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG i.V.m. der 
Licht -Richtlinie, wonach die Lichti mmissionen durch die Flugsicherheitsbefeuerung als unerheblich 
einzustufen sind. Grundsätzlich muss zudem berücksichtigt werden, dass sowohl die Ausrüstung der WEA 
mit einer Befeuerung als auch die konkrete Ausführung (Anordnung, Farbe, Helligkeit, Blinkfr equenzen) 
luftverkehrsrechtlich weitgehend vorgeschrieben ist. Zur weiteren Minderung der Belästigungswirkungen 
wird in den Nebenbestimmungen der Einsatz des Feuers W, rot bzw. W,  rot ES festgeschrieben. Ergänzend 
zu den bereits in den Antragsunterlagen vo rgesehenen Maßnahmen kann ein Sichtweitenmessgerät 
eingesetzt werden  bzw. der Einsatz einer bedarfsge steuerten  Nachtkennzeichnung (BNK) erfolgen. Da 
sich der Standort aller Anlagen außerhalb des kontrollierten Luftraums befindet, bestehen aus zivilen 
und militärischen Gründen keine Bedenken gegen die Errichtung einer BNK.   
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Die Schutzanforderungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m. der Licht-Richtlinie sind erfüllt. Darüber  
hinaus wird mittels Einsatz lichtschwacher F euer und der möglichen Regelung der Lichtintensität durch 
Sichtweitenmessgeräte bzw. der antragsgegenständlichen BNK umfangreiche Vorsorge im Sinne von § 5 
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG betrieben. 
 
 
4.4.4 Optisch bedrängende Wirkung 

Zusammenfassende Darstellung 
Gemäß ständiger ober- und höchstrichterlicher Rechtsprechung kann sich eine optisch bedrängende 
Wirkung von WEA mindernd auf die Wohnqualität im Umfeld von Windparks auswirken. Die in diesem 
Genehmigungsverfahren beantragten WEA bewegen sich mit einer Gesamth öhe von jeweils 246,60  m im 
oberen Bereich der für moderne WEA heute üblichen Größenordnung.  
 
Wenn der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windenergieanlage geringer ist als das Zweifache 
der Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser), dann dürfte die Einzelfallprüfung 
überwiegend zu einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage gelangen. Beträgt der 
Abstand das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der Anlage, bedürfe  es regelmäßig einer vertieften 
Einzelfallprüfung. Dies e vom Oberverwaltungsgericht NRW aufgestellten Regeln waren Faustformeln, die 
eine bestimmte Würdigung der Umstände nahelegten, aber die Prüfung des konkreten Einzelfalls nicht 
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entbehrlich machten (siehe auch BVerwG, Beschluss vom 23.12.2010 - 4 B 36.10). Das OVG NRW hatte 
diese Grundsätze in seiner Rechtsprechung bestätigt, auch in Bezug auf modernere Windenergieanlagen, 
die durch einen höheren Turm und einen größeren Rotordurchmesser gekennzeichnet sind (Beschluss vom 
20.07.2017 �² 8 B 396/17 und 21.11.2017 �² 8 B 935/17).  
Grundsätzlich heben Wohnhäuser im Außenbereich im Vergleich zu Wohnhäusern in Wohngebieten einen 
verminderten Schutzanspruch (Vgl. OVG Münster 8 B 1230/13 vom 08.07.14 und OVG Greifswald 3 LB 
133/08 vom 10.04.18). Wohnhäuser in Randlage zum Außenbereich haben (ebenfalls) einen verminderten 
Schutzanspruch (Vgl. OVG Münster 8 B 866/15 vom 06.05.16). Die optisch bedrängende Wirkung bezieht 
sich primär auf die Wohnnutzung. Nutzungen im Freien (z.B. Freizeit, Hobbylandwirtschaft, Erholung) 
gehören nicht zu den geschützten Bereichen (Vgl. OVG Lüneburg 12 ME 131/16 vom 03.11.16). 
 
Der Abstand zwischen den geplanten WEA und den nächstgelegenen Wohnbebauungen liegt jeweils 
deutlich über der dreifachen Gesamthöhe (739,80 m) der WEA. Bei der Gesamthöhe der WEA von 246,60 
m würde der kritische Abstand, bei dessen Unterschreitung eine erdrückende Wirkung zu erwarten wäre,  
493,20 m betragen. Die WEA liegen somit deutlich außerhalb des 2-fachen Abstands zu den 
nächstgelegenen Wohnhäusern. Innerhalb der Radien bis zu einem Abstand in Höhe des 3-fachen der 
Gesamthöhe liegen keine weiteren Wohnhäuser.  

Zwischenzeitlich ist mit der Regelung des § 249 Abs. 10 BauGB am 01.02.2023 eine konkretisierende 
gesetzliche Regelung zur optisch bedrängenden Wirkung von WEA in Kraft getreten. Nach dieser 
Vorschrift steht der öffentliche Belang einer optisch bedrängenden Wirkung einem Windenergievorhaben 
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) in der Regel nicht entgegen, wenn der Abstand zwischen Anlage und 
Wohnbebauung min�G�H�V�W�H�Q�V���G�H�U���]�Z�H�L�I�D�F�K�H�Q���$�Q�O�D�J�H�Q�K�|�K�H���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W�����Å���+�´���� 
 
Bewertung 
Die optisch bedrängende Wirkung ist Teil der baurechtlichen gegenseitigen Rücksichtnahme nach § 35 
Abs. 3 Satz 1 BauGB. Die obergerichtliche Rechtsprechung hatte in der Vergangenheit das 2-fache und 
das 3-fache der Anlagenhöhe als Abstandorientierungswerte entwickelt. Im Bereich zwischen diesen 
beiden Entfernungen war eine vertiefte Einzelfallprüfung erforderlich, während oberhalb eines Abstands 
in Höhe des 3-fachen der Anlagenhöhe in der Regel nicht von einer optisch bedrängenden Wirkung 
auszugehen war. Die Rechtsprechung hatte mehrfach bestätigt, dass auch für moderne hohe WEA mit 
großen Rotorflächen die in der Vergangenheit entwickelten Beurteilungskriterien weiter Geltung haben. 
Daher erfolgte die Beurteilung der optisch bedrängenden Wirkung im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens zunächst nach Maßgabe der obergerichtlichen Rechtsprechung. 
 
Bei allen angeführten Wohnhäusern im Außenbereich gilt weiterhin , dass im Außenbereich wohnende 
Grundstückseigentümer grundsätzlich mit der Errichtung von gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten 
WEA rechnen müssen und das Schutzbedürfnis von dort Wohnenden in Bezug auf negative �² auch auf 
optische �² Auswirkungen von WEA von vornherein gemindert ist als bei einer beeinträchtigten 
Wohnnutzung etwa in allgemeinen Wohngebieten (Vgl. Nds. OVG, Beschluss v. 21.06.2010 �² 12 ME 240/09 
�² juris Rn. 16); weiterhin, dass Betroffenen wegen dieses verminderten Schutzanspruchs insbesondere 
für Außenbereichsgrundstücke oder für unmittelbar an den Außenbereich angrenzende Grundstücke eher 
Selbstschutzmaßnahmen zumutbar sind um sich vor optischen Wirkungen von Windenergieanlagen zu 
schützen bzw. diesen auszuweichen (Vgl. OVG NRW, Beschluss v. 20.07.2017 �² 8 B 396/17 �² , jur is Rn. 
27 ff.).  

Da bereits unter Zugrundelegung der bis zum Inkrafttreten der nunmehr geltenden gesetzlichen Regelung 
des § 249 Abs. 10 BauGB im Rahmen der Rechtsprechung entwickelten Abstandorientierungswerte eine 
optisch bedrängende Wirkung für die Wohnhäuser im Umfeld der beantragten WEA ausgeschlossen wurde, 
gilt dies erst Recht unter Beachtung der nunmehr gesetzlich geregelten Regelfallvermutung einer nicht 
bestehenden optisch bedrängenden Wirkung in einem Abstand oberhalb der zweifachen Anlagenhöhe. 
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Anhaltspunkte für das Vorliegen eines atypischen Falls, der eine Ausnahme von der Regelfallvermutung 
des § 249 Abs. 10 BauGB begründen könnte, sind nicht ersichtlich. 
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Da im Ergebnis keine optisch bedrängende Wirkung festgestellt werden konnte, steht dieser Belang der 
Erteilung der Genehmigung nicht entgegen. Auflagen sind nicht erforderlich.  
 
 
4.4.5 Gefahrenschutz 

Zusammenfassende Darstellung 
Von WEA können Gefahren in Form von Eiswurf, Anlagenhavarien oder Bränden ausgehen. Die WEA sind 
entsprechend den gesetzlichen bau- und brandschutztechnischen Anforderungen ausgerüstet. Die 
Brandlasten sind quantitativ gering und umfassen keine Stoffe, die im Falle eines Brandes Schadstoffe 
freisetzen, die über diejenigen eines übli chen Gebäudebrandes hinausgehen. Ebenso ist eine 
Eiserkennung und -abschaltung vorgesehen. Aufgrund der geringen Entfernung der WEA zum 
angrenzenden Waldgebiet ist entsprechend der Regelungen im WEA-Erlass 2018 eine automatische 
anlagenspezifische selbsttätige Löschanlage erforderlich.  
 
Der nächstgelegene Abstand zwischen den genehmigungsgegenständlichen WEA und der Wohnbebauung 
beträgt ca. 1.120 m (Forsthaus Nassesand). Die �/�� �������� �Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´��verläuft nordwestlich der hier 
gegenständlichen WEA in ca. 130 m Entfernung zur DT-09. Weitere größere Straßen befinden sich mit 
Ausnahme der Landesstraße L 937 nicht in der Nähe.  
 
Weiterhin liegt für die ge genständlichen WEA ein Brandschutzkonzept vor. 
 
Bewertung 
Maßgeblich sind hier die Anforderungen der BauO NRW i.V.m. der Liste der technischen 
Baubestimmungen. Bei Errichtung, Ausrüstung, Wartung und Sachverständigenprüfung entsprechend 
dieser Bestimmungen wird von einem ausreichenden Gefahrenschutz ausgegangen.  
 
Die Abstände zu Wohnhäusern sind zudem groß. Der WEA-Erlass 2018 sieht bei Einsatz von Eiserkennungs- 
und Eisabschaltsystemen auch bei einer Unterschreitung eines Abstandes von 1,5 x (Nabenhöhe + 
Rotordurchmesser) einen ausreichenden Schutz von Straßen als gewährleistet an.   
Außerhalb des Anwendungsbereichs der 12. BImSchV sind nur die Immissionen des regulären Betriebs zu 
betrachten, so dass die Schadstoffemissionen bei einem Brand immissionsschutzrechtlich unerheblich 
sind. 
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Die baurechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen sind erfüllt. Die 
Stillsetzung der WEA bei Eisansatz sowie die zentralen regelmäßigen Wartungen, Prüfungen und 
brandschutztechnischen Anforderungen werden in den Nebenbestimmungen festgeschrieben. 
Weitergehende Anforderungen sind weder fachlich indiziert, noch rechtlich möglich.  
 
 
4.4.6 Beeinträchtigung der Freizeit - und Erholungsfunktion 

Zusammenfassende Darstellung 
Reich strukturierte Landschaftsräume, naturnahe La ndschaften und immissionsarme Bereiche (relativ 
unbeeinflusst von Lärm, Staub, Schadstoffimmissionen) werden generell bevorzugt für Erholungszwecke 
genutzt und sind für die Feierabend - und Wochenenderholung von Bedeutung. Des Weiteren spielt die 
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Erschließung dieser Räume (z.B. Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel, Rad - und Wanderwege) sowie 
deren Relation zu Siedlungsräumen eine wesentliche Rolle.  In ihrer im Rahmen der Behördenbeteiligung 
ergangenen Stellungnahme hat die Lippe Tourismus & Marketing GmbH daher u.a. auch ausgeführt, dass 
einer Beeinträchtigung der �L�Q���G�H�U���5�H�J�L�R�Q���ÅLippe - Land des Hermann Teutoburger Wald�  ́verlaufenden 
Wanderwege - insbesondere vor dem Hintergrund bisheriger Zertifizierungen/zukünftiger 
Rezertifizierungen und der diesbezügli chen Investition von Fördermitteln - kritisch gegenüber  gestanden 
werde.  
 
�'�H�U�� �*�X�W�D�F�K�W�H�U�� �I�•�K�U�W�� �K�L�H�U�]�X�� �L�Q�� �G�H�Q�� �$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q�� �ÅErrichtung und Betrieb von sieben 
Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´��im 
Kreis Lippe - Umweltverträglichkeitsprüfungs -Bericht -�´�� �X�Q�W�H�U�� �1�U����4.1.4 Prognose und Bewertung der 
Umweltauswirkungen wie folgt nachvollziehbar aus:  
�ÅErholung 
Der Windpark liegt innerhalb eines Landschaftsausschnitts, der eine bedeutende Erholungsfunktion 
aufweist. Die Erholungsfunktion ergibt sich aus den in der Umgebung liegenden touristischen Attraktionen 
sowie dem dichten Wanderwegenetz, welches vorrangig innerhalb des Teutoburger Waldes verläuft. 
Durch die Errichtung und den Betrieb d er WEA kommt es zu einer Minderung der Qualität der 
Erholungsfunktion, die (über)regionale und lokale Bedeutung geht jedoch nicht verloren.  
 
Entlang von Wanderwegen in unmittelbarer Nähe der WEA ist die Erholungsfunktion weiterhin gegeben, 
es ist jedoch aufgrund der Lärmemissionen und opt ischen Wirkungen der WEA von einer Minderung der 
Qualität auszugehen. Für die im weiteren Umfeld stattfindende Naherholung sind je nach Topografie und 
Vegetationsausstattung vorrangig Betroffenheiten bezüglich des unverbaut en Landschaftsbilds als 
Erholungsfaktor zu erwarten. Die optischen Wirkungen der WEA können dabei zum Teil, je nach 
subjektiver Wahrnehmung der Landschaft, erheblich im Vergleich zur Bestandssituation sein, wie 
beispielsweise ausgehend von der Falkenburg. Die möglichen optischen Betroffenheiten führen jedoch 
nicht dazu, dass die Umgebung an Bedeutung und insgesamt an Qualität bezüglich der Erholungsfunktion 
verliert. Die Naherholung kann weiterhin stattfinden.  
 
Durch die WEA kommt es zu einer Zunahme von Lärm innerhalb des Windparks und dessen direkter 
Umgebung. Die geplanten WEA weisen Schallleistungspegel von rund 100 dB(A) auf. Es kommt somit in 
�H�L�Q�H�P�� �7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K�� �G�H�V�� �D�O�V�� �Å�O�l�U�P�D�U�P�H�Q�� �Q�D�W�X�U�E�H�]�R�J�H�Q�H�Q�� �5�D�X�P�V�� �Pit herausragender Bedeutung für die 
naturbezogene Er�K�R�O�X�Q�J�´���J�H�P�l�‰���/�$�1�8�9�����������������]�X���D�N�X�V�W�L�V�F�K���E�H�G�L�Q�J�W�H�Q���6�W�|�U�X�Q�J�H�Q�����G�L�H���G�D�]�X���I�•�K�U�H�Q�����G�D�V�V��
ein Teilbereich der Ausweis ung nicht mehr seine Funktion er füllen kann.  
 
Insgesamt sind aufgrund der Lärm- und Sichtstörungen der geplanten WEA von erheblichen bis mäßigen 
Beeinträchtigungen auf die Erholungsfunktion auszugehen. �´ 
 
Bewertung 
Das Untersuchungsgebiet wird überwiegend von forstwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Die 
Empfindlichkeit gegenüber vorhabenbedingten Auswirkungen ist als mittel einzustufen, auch wenn die 
bestehenden Wegeverbindungen nur temporär während der Bauzeit beeinträchtigt werden.  
Bzgl. der Zertifizierung von Wanderwegen hat die Deutscher Wanderverband Service GmbH auf die 
Kriterien der unterschiedlichen Arten von Qualitätswanderwegen hingewiesen und  mitgeteilt, dass 
�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q�� �L�P�� �8�P�I�H�O�G�� �Y�R�Q�� �:�D�Q�G�H�U�Z�H�J�H�Q�� �E�H�L�� �G�H�U�� �=�H�U�W�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �V�R�J���� �Å�N�X�U�]�H�Q��
�4�X�D�O�L�W�l�W�V�Z�H�J�H�Q�´�� ���E�L�V�� ������ �N�P���� �N�H�L�Q bzw. nur ein untergeordnetes  Kriterium darstellen. Bei der 
�=�H�U�W�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �:�D�Q�G�H�U�Z�H�J�H�Q�� �D�O�V�� �Å�4�X�D�O�L�W�l�W�V�Z�H�J�H�´�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U��Mindestlänge von 20 km könnten 
�:�L�Q�G�H�Q�H�U�J�L�H�D�Q�O�D�J�H�Q���L�P���8�P�I�H�O�G���Y�R�Q���:�D�Q�G�H�U�Z�H�J�H�Q���P�L�W�W�H�O�E�D�U���•�E�H�U���G�L�H���.�U�L�W�H�U�L�H�Q���1�U�����������Å�Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H���6�W�L�O�O�H�´��
(keine maschinen- und verkehrserzeugten Geräusche), �1�U���� ������ �Å�H�L�Q�G�U�X�F�N�V�Y�R�O�O�H�� �$�X�V�V�L�F�K�W�H�Q�´�� ���G�D�X�H�U�K�D�I�W��
freies Blickfeld, mind. 45 -Grad-Öffnung und 2.000 m Sichttiefe)  �X�Q�G���1�U�����������Å�L�Q�W�H�Q�V�L�Y���J�H�Q�X�W�]�W�H�V���8�P�I�H�O�G�´��
(höchstens 300 m) �² und somit lediglich bei 3 von 23 Wahlkriterien - zertifizierungsrelevant sein. Vor dem 
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Hintergrund der gesetzgeberischen Wertung des § 2 EEG, nach der das überragende öffentliche Interesse 
an der Windenergienutzung im Rahmen von Schutzgüter-abwägungen vorrangig zu berücksichtigen ist (§ 
2 Satz 1 und 2 EEG), liegt eine unzumutbare Einschränkung der Freizeit - und Erholungsfunktion auch bzgl. 
der Zertifizierung von Wanderwegen  infolge der Errichtung und des Betriebes der gegenständlichen WEA 
nicht vor.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Dem Schutzgut Mensch einschließlich dessen Gesundheit wird im Vorhabengebiet eine allgemeine 
Bedeutung zugesprochen. Eine hervorgerufene Minderung der Erholungsqualität im Umfeld der WEA kann 
je nach subjektiver Wahrnehmung  in bis zu einem deutlichen Maße beeinträchtigt werden. Dies 
begründet jedoch noch keine gesamtbetrachtete, erhebliche Beeintr ächtigung des Schutzguts Menschen. 
Weitergehende Anforderungen sind �² auch vor dem Hintergrund der nach § 2 Satz 1 EEG im überragenden 
öffentlichen Interesse  liegenden Errichtung und Betrieb von WEA sowie der gesetzlichen Gewichtung, 
dass erneuerbare Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüter -
abwägungen eingebracht werden sollen (§ 2 Satz 2 EEG) - im vorliegenden BImSchG-Verfahren weder 
fachlich indiziert, noch rechtlich möglich.  
 
 
 
4.5 Schutzgut Tiere, Pflanzen , biologische  Vielfalt  

4.5.1 Artenschutz  

Zusammenfassende Darstellung 
Als Grundlage für die Beurteilung artenschutzrechtlicher Wirkungen stehen Bestandserfassungen und  
Kartierungsergebnisse aus den Jahren 2020 und 2021 zur Verfügung. Auf der Grundlage der 
Untersuchungen wurden ein Artenschutzrechtliche r Fachbeitrag (Errichtung und Bet rieb von sieben 
Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P��
Kreis Lippe 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag -), ein  Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) (Errichtung und 
Betrieb von sieben Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-Bad Meinberg für den Windpark 
�Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P���.�U�H�L�V���/�L�S�S�H - Landschaftspflegerischer Begleitplan -) sowie ein UVP-Bericht ( Errichtung 
und Betrieb  von sieben Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-Bad Meinberg für den 
�:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P���.�U�H�L�V���/�L�S�S�H - Umweltverträglichkeitsprüfungs -Bericht -) durch das Büro Höke 
Landschaftsarchitektur | Umweltplanung GbR , Engelbert-Kaempfer-Str. 8, 33605 Bielefeld als 
Antragsunterlagen erstellt.  
Ergänzend werden regelmäßig Daten der einschlägigen Fachdatenbanken des LANUV und der 
Naturschutzbehörde des Kreises Lippe sowie den Kenntnissen der Fachgutachter und des ehrenamtlichen 
Naturschutzes herangezogen. 
 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Erfassungen haben u.a. auch vertiefende Fledermausunter -
suchungen/-kartierungen in Form von Kartierungen potenzieller Quartierbäume sowie detektor -
gestützten Ein- bzw. Ausflugskontrollen  stattgefunden.  
 
Der Gutachter führt zum Schutzgut Tiere �L�Q���G�H�Q���$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���ÅErrichtung und Betrieb von sieben 
Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P��
Kreis Lippe - Umweltverträglichkeitsprüfungs -Bericht -�´���X�Q�Wer Nr. 4.2.1 Ermittlung der Bestandssituation 
wie folgt nachvollziehbar aus:  
�ÅArtnachweise auf Grundlage faunistischer Kartierungen  
Im Jahr 2020 wurden für eine Potenzialfläche und deren Umgebung Kartierungen durchgeführt. Durch 
die Kartierungen wurde das Vorkommen von Brutvögeln und Fledermäusen im Jahr 2020 im Umfeld der 
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geplanten WEA ermittelt und die Bedeutung des Untersuchungsraums für die festgestellten Arten 
bewertet.  
 
Abgrenzung von Untersuchungsradien 
Die Festlegung von Untersuchungsradien für die faunistischen Kartierungen im Jahr 2020 erfolgte in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe in Anlehnung an den Leitfaden 
�Å�8�P�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�V���$�U�W�H�Q- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen 
in Nordrhein -�:�H�V�W�I�D�O�H�Q�´���G�H�V���/�$�1�8�9���	���0�8�/�1�9�����������������X�Q�G���X�Q�W�H�U���%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J���G�H�U���%�L�R�W�R�S�D�X�V�V�W�D�W�W�X�Q�J��
sowie der Geländestruktur. Die Untersuchungen basierten dabei auf Grundlage einer Potenzialfläche, 
welche mehr als die aktuell sieben geplanten Standorte umfasste. Es wurd en folgende 
Untersuchungsradien angewendet: 
 
Kartierung der Avifauna (Januar bis Juli 2020)  

- Horstkartierung - und Kontrolle von Groß- und Greifvögeln im 3.000 -m-UG 
- Erfassung der planungsrelevanten Brutvogelfauna im 300-m-UG an 7 Terminen 
- Erfassung der Waldschnepfe im 300-m-UG an 2 Terminen 
- Erfassung des Ziegenmelkers im 500-m-UG an 2 Terminen 
- Erfassung von dämmerungs- und nachtaktiven Arten (Eulen) im 300 -m-an 4 Terminen 
- Erfassung des Uhus im 1.000-m-UG an 4 Terminen 
- Raumnutzungskartierung von Greif- und Großvögeln an 8 Terminen je 4 Stunden 
�>�«�@ 
Über die planungsrelevante Vogelfauna hinaus bietet das Untersuchungsgebiet häufigen und weit 
verbreiteten Vogelarten einen Lebensraum. Im Regelfall kann aufgrund deren Häufigkeit und 
Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden, dass für sie nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 
Abs. 1 BNATSCHG verstoßen wird, weshalb keine gesonderten Erhebungen dieser durchgeführt wurden. 
 
Kartierung der Fledermausfauna (2020 & 2021) 

- Kartierung potenzieller Quartierbäume im 10 0-m-Radius um die Einrichtungs- / Anlageflächen der 
WEA 2020 und 2021 

- detektorgestützte Ein - / Ausflugkontrolle der Quartierbäume mit Bestimmung auf Art - / 
Gruppenniveau 

 
Die Kartierung der Fledermäuse wurde zunächst 2020 durchgeführt und 2021 ergänzt, da es bis dahin zu 
einer Ergänzung und Verschiebung von Anlagenstandorten kam. 
 
Die genauen Kartiermethoden sowie Zeitangaben sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (HÖKE 
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2024a) zu entnehmen. 
 
Kartierergebnisse 

Avifauna 
Die avifaunistische Kartierung 2020 belegt das Vorkommen von sieben WEA-empfindlichen und 13 
planungsrelevanten Vogelarten im 300-m bzw. 1.000-m-UG. Die Waldschnepfe gilt inzwischen als nicht 
mehr WEA-empfindlich, sie gehört jedoch weiterhin zu den planungsrelevante n Arten. Nicht mehr 
genannt werden Hohltaube und Waldlaubsänger, welche seit 2023 bzw. 2024 nicht mehr als 
planungsrelevant gelten (LANUV 2024a). 
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Hinweis: Die im Folgenden ausgeführten Kartierergebnisse werden bezüglich der angegeben Abstände 
auf die ak tuelle Planung mit sieben Standorten bezogen.  
�>�«�@ 
 
Horstkartierung  
Insgesamt wurden im 3.000-m-UG 24 Horste festgestellt, welche im Juni 2020 auf ihren Besatz hin geprüft 
wurden. Ein davon vom Rotmilan bebrüteter Horst befand sich im Südwesten des Untersuchungsgebiets, 
am Waldrand zum Offenland (durch BIOLOGISCHE STATION LIPPE 2020b bestätigt). Der geringste Abstand 
beträgt 1.550 m zur geplanten WEA 03. Bei diesem wurde verbauter Müll sowie ein darüber kreisender 
Rotmilan festgestellt.  
Zwei weitere Brutnachweise des Rotmilans konnten nördlich der Standorte, in 2.600 m und 3.200 m 
Entfernung zur nächstgelegenen WEA (09), festgestellt werden (durch BIOLOGISCHE STATION LIPPE 2020b 
bestätigt). Im Süden, auf der Grenze des 1.000 -m-UG, wurde ein Horst von einem Habicht besetzt. Etwa 
2.200 m südlich der WEA 03 wurde ein Brutnachweis eines Mäusebussards festgestellt. Im Bereich des 
Truppenübungsplatzes, außerhalb des 3.000-m-UG ergab sich ein Brutverdacht eines Mäusebussards. Für 
die restlichen Horste ergaben  sich bis auf einen Horst, welcher von Kolkraben besetzt war, keine 
Hinweise auf einen Besatz. Es konnten keine als Fortpflanzungsstätte für den Schwarzstorch geeignete 
Horste innerhalb des 3.000-m-UG festgestellt werden.  
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WEA-empfindliche Vogelarten  
Im Rahmen der Kartierarbeiten 2020 wurden die Arten Kranich, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, 
Seeadler, Waldschnepfe, Wanderfalke und Wiesenweihe im 1.000-m-UG festgestellt.  
 
Rotmilane wurden am häufigsten mit insgesamt 31 Flugbewegungen im Untersuchungsgebiet festgestellt, 
wobei die Flugbewegungen vorrangig in der westlichen Hälfte stattfanden. Für diesen ergaben sich wie 
bereits beschrieben, drei besetzte Horste. Vom Schwarzstorch ergaben sich vier Flugbewegungen im 
1.000-m-UG an zwei unterschiedlichen Terminen. Bei zwei der Flugbewegungen handelte es sich um zwei 
parallel durchziehende Individuen. Wiesenweihe und Wanderfalke wurden jeweils drei Mal im 
Untersuchungsgebiet gesichtet. Für den Kranich, Schwarzmilan und Seeadler ergaben sich 
Einzelnachweise. 
 
Nicht WEA-empfindliche, planungsrelevante Vogelarten  
Aus den Ergebnissen der Brutvogelkartierung tagaktiver Arten sowie nacht - und dämmerungsaktiver Eulen 
konnten Reviere vom Grauspecht, Schwarzspecht und Waldkauz im 300-m-UG festgestellt werden. Die 
Reviere des Grauspechts konzentrierten sich mit insgesamt drei auf den 300 -m-Radius der WEA 06 und 
08. Für den Schwarzspecht konnten insgesamt vier Reviere abgegrenzt werden, welche sich im 300 -m-
UG verteilen. Die Reviere des Waldkauzes verteilen sich um die ge planten Standorte. Innerhalb des 300 -
m-UG und der direkten Umgebung ergaben sich acht Reviere der Art. Im 300 -m-Radius aller Standorte 
wurden Balzflüge von Waldschnepfenmännchen festgestellt. Während der Ein - und Ausflugskontrollen 
der Fledermäuse ergaben sich weitere Hinweise auf ein Vorkommen der Art. Aufgrund der 
unterschiedlichen Beobachtungen ist davon auszugehen, dass die Waldschnepfe flächendeckend im 300-
m-UG auftritt.  
Darüber hinaus ergab sich ein Revier des Mittelspechts nordöstlich der Standorte,  mehr als 500 m 
entfernt. Der Baumpieper trat mit zwei Revieren an der Falkenburg auf, dementsprechend außerhalb des 
relevanten Radius. Insgesamt konnte ein Revier des Raufußkauzes ermittelt werden, welches mit einem 
Abstand von mehr als 500 m westlich der  L 937 lag. 
 
Habicht, Kolkrabe, Mäusebussard und Sperber wurden vereinzelt während der Raumnutzungskartierung 
beobachtet, Reviere im 1.000 -m-UG ergaben sich für Kolkrabe und Habicht. Der Mäusebussard stellt einen 
Brutvogel des weiteren Umfelds dar und such te das Untersuchungsgebiet sporadisch auf. 
Der Sperlingskauz wurde während einer Dämmerungs- und Nachtkartierung sowie bei zwei morgendlichen 
Fledermauskartierungen festgestellt. Die Erfassungspunkte lagen dabei etwa einen Kilometer 
auseinander, woraus sich kein Revier abgrenzen ließ. Obwohl kein Revier abgegrenzt bzw. Brutplatz 
ermittelt werden konnte, ist anzunehmen, dass der Sperlingskauz das Untersuchungsgebiet als Brutvogel 
nutzt.  
Einmalig wurde ein Neuntöter und eine Schleiereule im Überflug im 300 -m-UG erfasst. 
 
Fledermäuse 
Bei den Kartierergebnissen ist zu berücksichtigen, dass ein Fledermausvorkommen u.a. von den 
verfügbaren Quartieren abhängig ist. Da die Kartierungen inzwischen vier Jahre zurück liegen und der 
Wald einer forstwirtschaftlichen Nutz ung unterliegt, ist davon auszugehen, dass nicht alle erfassten 
potenziellen Quartiere mehr vorhanden sind.  
 
2020 
Die Kartierung potenzieller Quartierbäume für Fledermäuse im Jahr 2020 im 100 -m-Radius um die WEA-
Standorte ergab knapp 40 Strukturen, die ein e Eignung als Quartier aufwiesen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass sich die Strukturen teils erheblich in Umfang und Eignung als Fledermausquartier 
unterscheiden. So wurden stellenweise Strukturen erfasst, die sich aufgrund ihrer augenscheinlichen 
Größe, langjährigen Entwicklungszeit und Lage am Baum gut als Fledermausquartier eignen. Andere 
Höhlenbäume hingegen besitzen einzelne Ausfaulungen oder Asthöhlen, die jedoch aufgrund ihrer 
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scheinbaren Größe, der Einflugbedingungen oder des Witterungseinflusses als Fledermausquartier 
lediglich suboptimal geeignet sind. Eine Nutzung dieser Quartiere erscheint unwahrscheinlich.  
 
Im Rahmen der abendlichen Ausflugskontrollen und der morgendlichen Einflugskontrollen an den 
potenziellen Quartierbäumen von Fledermäusen wurden je nach Standort keine, wenige oder häufige 
Fledermausaktivitäten im Umfeld der potenziellen Quartierstrukturen beobachtet. Meistens handelte es 
sich dabei um jagende oder vorbei fliegende Fledermäuse entlang von Wegen oder zwischen den Bäumen. 
Bei keinem der potenziellen Quartiere wurden Ein - oder Ausflüge nachgewiesen. Weiterhin wurden keine 
Verhaltensweisen festgestellt, die auf Quartiernähe schließen lassen (z.B. Soziallaute, Tandemflüge 
o.ä.).  
 
Es wurden durch die Ein- / Ausflugskontrollen insge samt sechs Fledermausarten im Umkreis der Quartiere 
nachgewiesen (vgl. Tab. 5). Dabei ist zu berücksichtige n, dass es sich um Zufallserfassungen von im 
Untersuchungsgebiet aktiven Fledermäusen handelt, die nicht mit einem Quartiernachweis oder -
verdacht ei nhergingen. Eine systematische Erfassung des vollständigen Arteninventars der Fledermäuse 
fand nicht statt.  
 

 
 
2021 
Im 100-m-Radius der WEA 08 befinden sich mehrere Buchen, die Höhlenbäume darstellen. Die Stämme 
der Hainbuchen entlang der Logistikfläche 2  am Kreuzkrug weisen ebenfalls zahlreiche potenzielle 
Quartiere auf. Das Gebäude des Kreuzkrugs ermöglicht unter anderem am Dachüberstand sowie an Türen 
und Fenstern einen Zugang ins Innere des Dachstuhls des Wohngebäudes und der Scheune. Die Ergebnisse 
der Fledermauskartierung weisen im Untersuchungsgebiet drei Fledermausarten mit Quartierbezug nach 
(vgl. Tab. 9). Darüber hinaus wurden zwei Arten lediglich während der Jagd erfasst.  
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Im Rahmen der abendlichen Ausflugskontrollen an den potenziellen Quarti erbäumen am Standort der 
WEA 08 wurden keine Ein- oder Ausflüge nachgewiesen. Es wurde zudem lediglich wenig 
Fledermausaktivität im Umfeld der potenziellen Quartiere beobachtet. Meistens handelte es  sich dabei 
um jagende Fledermäuse zwischen den Bäumen. Weiterhin wurden keine Verhaltensweisen  festgestellt, 
die auf eine Quartiernähe schließen lassen (z.  B. Soziallaute, Tandemflüge  o.ä.).  
 
Im Bereich der Hainbuchenreihe südwestlich der Logistikfläche 2, wurden vermehrt jagende Fledermäuse  
beobachtet. Ein - oder Ausflüge sowie Verhaltensweisen, die auf eine Qu artiernähe schließen lassen (z.B. 
Soziallaute, Tandemflüge o.  ä.) konnten jedoch auch hier nicht festgestellt  werden. Am häufigsten 
nutzten Zwergfledermäuse das Grünland als Jagdhabitat. Seltener wurden  Rufe des Abendseglers erfasst. 
Einzelnachweise liegen für Breitflügelfledermaus und Kleinabensegler,  Rauhautfledermaus, Großes 
Mausohr und einer Art der Rufgruppe Nyctaloid  (Abendsegler, Zweifarbfledermaus, Kleinabendsegler 
oder Breitflügelfledermaus) vor.  
Während der ersten und dritten Ausflugskontrolle am Gebä ude des Kreuzkrugs konnten zwei Ausflüge von 
Fledermäusen beobachtet werden (s. Abb. 1). Am 31.05.2021 kam es an der westlichen  Traufseite des 
Wohngebäudes im Firstbereich zu einem Ausflug von sieben Fledermäusen. Gemäß der Auswertung der 
Aufnahmen handelte es sich zu einem Großteil um Zwergfledermäuse,  ein Individuum der Rauhaut -
fledermaus und gegebenenfalls um ein Individuum aus der  Rufgruppe der Nyctaloiden. Am dritten Termin 
am 26.07.2021 flog eine Zwergfledermaus aus dem Dachüberstand der Scheune. 
�>�«�@ 
 
Sonstige Tierarten 
Der Bereich des Windparks und des Untersuchungsgebiets stellt einen potenziellen Lebensraum der 
Wildkatze dar. Nächstgelegene Nachweise der Art in Form von Spuren befanden sich im Jahr 2015 gemäß 
TRINZEN (2024) im Übergang des Teutoburger Waldes zum Eggegebirge südlich und östlich von Horn-Bad 
Meinberg, entsprechend im direkten räumlichen Verbund zum Untersuchungsgebiet. Südlich und östlich 
der Fundpunkte verdichten sich die Nachwei se. 
Des Weiteren wird das Untersuchungsgebiet als geeigneter Lebensraum mit Verbindungsachse mit 
südöstlicher Anbindung dargestellt (BUND NRW E.V. 2020). Auf der Verbreitungskarte des BUND werden 
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Wildkatzennachweise des FFH-Berichts 2013 (BFN, 1997-2012) im Bereich bzw. in unmittelbarer Nähe des 
Untersuchungsgebiets ausgewiesen. 
 
Als Teil eines weitläufigen Waldgebiets bietet der Windpark zahlreichen weiteren, insbesondere 
waldbewohnenden Tierarten einen Lebensraum. Von einem dauerhaften Vorkommen von weite ren WEA-
empfindlichen und planungsrelevanten Arten, für welche sich im Rahmen der Datenrecherchen und 
Kartierungen keine Hinweise auf ein Vorkommen ergaben, für welche sich jedoch Betroffenheiten durch 
die Planung ergeben könnten, wird nicht ausgegangen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass 
Tierarten im Rahmen von Wanderungen oder der weiträumigen Nahrungssuche den Windpark 
durchstreifen bzw. queren. �  ́
 
Bewertung 
Maßgeblich für die artenschutzrechtliche Bewertung sind die artenschutzrechtlichen V erbotstatbestände 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Werden die Abstände der Anlage 1 zu § 45b Abs. 1 bis 5 BNatSchG bzw. des 
Anhangs 2 des Leitfadens �ÅUmsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der  Planung und Genehmigung 
von Windenergieanlagen in NRW - Modul A�  ́ eingehalten, ist regelmäßig davon auszugehen, dass 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände durch die WEA und ihren Betrieb nicht erfüllt sind.  
 
Der Gutachter führt zum Schutzgut Tiere �L�Q���G�H�Q���$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���ÅErrichtung und Betrieb von sieben 
Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P��
Kreis Lippe - Umweltverträglichkeitsprüfungs -Bericht -�´�� �X�Q�W�H�U�� �1�U����4.2. Prognose und Bewertung der 
Umweltauswirkungen wi e folgt nachvollziehbar aus:  
�ÅWEA-empfindliche Vogelarten 
Als einzige potenzielle Konfliktart wurde das Haselhuhn ermittelt, für welches keine gezielte Kartierung 
stattfand. Konflikte für die Art werden jedoch ausgeschlossen, da zum einen nicht von einem Vorkommen 
aufgrund der nur wenigen Nachweisen in  großer Distanz auszugehen ist und zum anderen, da die 
Bauflächen keine optimalen Habitatbedingungen aufweisen und Störungen unterliegen.  
 
Uhu und Rotmilan stellen nachweisliche Brutvögel außerhalb ihrer artspezifisch relevanten Radien um 
die Standorte dar . Da für den Bereich des Windparks ebenfalls keine besondere Habitatnutzung ergibt, 
kann ein erhöhtes Kollisionsrisiko für beide Arten ausgeschlossen werden.  
 
Kranich, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Wanderfalke und Wiesenweihe traten nur sehr sporadisch 
innerhalb des Untersuchungsgebiets mit jeweils ein bis drei Flugbewegungen auf. Hinweise auf Bruten 
der Arten im 3.000 -m-UG ergaben sich nicht, weshalb Beschädigungen von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten ausgeschlossen werden können. Jeweils eine Flugbewegung von Wiesenweihe und 
Schwarzstorch stellten Thermikflüge dar. Bei allen anderen Flügen handelte es sich um Durchzüge bzw. 
Überflüge. Der Seeadler wurde einmal im Untersuchungsgebiet gesichtet. In den letzten Jahren gab es 
vereinzelte Nachweise des Seeadlers von der Weseraue bis in den Kreis Lippe. Ein Brutplatz ist aktuell 
jedoch nicht bekannt. Eine essenzielle Lebensraumfunktion des Windparks für die Arten lässt sich nicht 
herleiten. Aufgrund dessen werden sie nicht weiter in der Stufe II betrachtet.  
 
Insgesamt ergeben sich durch die Errichtung und den Betrieb von sieben WEA keine Betroffenheiten für 
WEA-empfindliche Vogelarten.  
 
Nicht WEA-empfindliche, planungsrelevante Vogelarten  
Grau- und Schwarzspecht, Wald-, Sperlings- und Raufußkauz 
Im Rahmen der Kartierungen wurden Reviere des Grauspechts, Schwarzspechts und Waldkauz in der Nähe 
der geplanten WEA-Standorte festgestellt. Von keiner Art konnten Reviere im direkten Bereich der 
Bauflächen festgestellt werden. Reviere des Waldkauzes befanden sich in der Nähe zu den geplanten 
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Betriebs- und Einrichtungsflächen und Zuwegungen der WEA 03, 05 und 07. Vom Grau- und Schwarzspecht 
ergab sich jeweils ein Revier mit Abstand von weniger als 100 m zu den Bauflächen der WEA 06 bzw. 03.  
 
Darüber hinaus wurde im Rahmen der 2020 und 2021 durchgeführten Kartierungen ein Revier des 
Raufußkauzes mehr als 500 m zu den Standorten westlich der L 937 ermittelt sowie der Sperlingskauz 
während einer Dämmerungs- und Nachtkartierung sowie bei zwei morgendlichen Fledermauskartierunge n 
festgestellt. Ein Revier des Sperlingskauzes konnte nicht abgegrenzt bzw. kein Brutplatz ermittelt 
werden. Dennoch ist anzunehmen, dass der Sperlingskauz das Untersuchungsgebiet als Brutvogel nutzt. 
Der Biologischen Station des Kreises Lippe (2024) liegen außerdem zu Sperlings- und Raufußkauz Hinweise 
zu einem Vorkommen innerhalb des 300- und 500-m-UG vor. Eine Verortung von Revieren jedoch nicht .  
 
Für den Zeitraum der Bauphase kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Spechte und Käuze sich dem 
direktem  Umfeld der baubedingt benötigten Flächen aufgrund akustischer und optischer Störungen 
entziehen. Ein Eintreten des Verbotstatbestands gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Töten und Verletzen) BNATSCHG 
ist insbesondere dann zu erwarten, wenn Individuen während der  Brutzeit so stark gestört werden, dass 
die Brut aufgegeben wird. Ein Lebensraumverlust für die Arten wird nicht angenommen, da sich die 
Reviere nicht innerhalb der Bauflächen befanden.  
 
Waldschnepfe 
Einen weiteren planungsrelevanten Brutvogel im Bereich des Wi ndparks stellt die Waldschnepfe dar. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die Waldschnepfe flächendeckend im Bereich des Windparks 
verbreitet ist. Es ist davon auszugehen, dass sich Fortpflanzungs- und Ruhestätten innerhalb der 
Baustellen- und Einrichtun gsflächen befinden, welche im Rahmen der Bauphase durch die Rodung von 
Gehölzen sowie dem Bodenabtrag zerstört werden können. Entsprechend ergeben sich baubedingt 
Betroffenheiten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Fortpflanzungs - und Ruhestätten) BNATSCHG. Eine 
Baufeldräumung- und Herstellung innerhalb der Fortpflanzungs - und Aufzuchtszeit führt ggf. zum Töten 
und Verletzten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNATSCHG) von Jungvögeln. Darüber hinaus kommt es zu einem 
Lebensraumverlust durch die direkte Flächeninanspruchnahme.  
 
Häufige und weit verbreitete Vogelarten  
Bei den häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass wegen 
ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustandes bei vorhabenbedingten 
Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugr iffsverbote verstoßen wird (MWEBWV & MKULNV 2010). Diese 
Regelfallvermutung ist nicht auf das Töten und Verletzen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNATSCHG zu übertragen. 
Dementsprechend ist bei einer Baufeldräumung während der Fortpflanzungs - und Aufzuchtszeit von 
häufig und weit verbreiteten Vogelarten im Zeitraum von Anfang März bis Ende September ein Töten und 
Verletzen von brütenden Individuen sowie deren Jungvögeln gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht auszuschließen.  
 
Fledermäuse 
Der Betrieb der WEA führt zu einem erhö hten Kollisionsrisiko  insbesondere für die nachgewiesenen WEA-
empfindlichen -Arten, wodurch ein Eintreten des Verbotstatbestands gemäß § 44 Abs. 1 Nr.1 (Töten und 
Verletzen) BNATSCHG für diese nicht auszuschließen ist. 
 
Aufgrund des dynamischen Quartierwechselverhaltens der Artengruppe kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die kartierten potenziellen Quartiersstrukturen sporadisch als Zwischenquartiere genutzt 
werden. Im Falle eines Besatzes von potenziellen Quartieren an Gehölzen zum Zeitpunkt der Fällung,  
kann demnach nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem Töten und Verletzen gemäß § 44 Abs. 1 
Nr.1 BNATSCHG von Fledermäusen kommt. Die Fällung als Quartier genutzter Höhlenbäume führt zu einer 
Zerstörung bzw. einem Entfall von Fortpflanzungs - und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNATSCHG. 
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Über den Zeitraum der Bauphase der WEA kann es temporär zu Lichtemissionen an Höhlenbäumen 
kommen, wenn diese sich im direkten Umfeld an die baubedingt benötigten Flächen befinden. Diese 
Wirkungen können temporär eine Meidung bzw. Verlagerung von Quartieren, Flugwegen und / oder 
Jagdhabitaten bedingen und somit Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNATSCHG auslösen. 
 
Weitere Arten  
Als eine weitere potenzielle Konfliktart wurde die Wildkatze betrachtet. Im Fal le eines tatsächlichen 
Vorkommens der Wildkatze innerhalb der Bauflächen könnte sich eine baubedingte Betroffenheit 
ergeben, da im Rahmen der Baufeldräumung das Tötungs- und Verletzungsrisiko steigt. Des Weiteren 
besteht ebenfalls eine Gefahr für mobile In dividuen, wenn sich diese innerhalb unterirdischer Quartiere 
aufhalten. �  ́
 
 
Aufgrund der artenschutzrechtlichen Konflikte in Bezug auf das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1/Nr.  2 
BNatSchG bei den betroffenen Fledermausarten, Spechten und Käuzen, Waldschnepfe bzw. grundsätzlich 
von boden- und baumbrütende Vögeln schlägt der Gutachter Vermeidungsmaßnahmen vor. 
Das antragsgegenständliche Maßnahmenkonzept sowie die festgesetzten Nebenbestimmungen beinhalten 
Vermeidungsmaßnahmen (zeitliche Befristungen für die Baufel dräumung und den Baubeginn, 
Lebensraumaufwertung für die Waldschnepfe, Abschaltzeiten zum Schutz von Fledermausarten, 
Baumhöhlen- und Besatzkontrollen , Herstellung von Fledermausersatzquartie ren).  Durch die Bautätigkeit 
kann bei der Errichtung der WEA insbesondere in Bezug auf boden- und baumbrütende Vögel das Störungs- 
oder Beschädigungsverbot verletzt werden. Daher werden in den Nebenbestimmungen entsprechende 
Bauzeitbeschränkungen vorgesehen. 
  
Die vorgeschlagenen Zeiten und Kriterien der einzelnen Maßnahmen wurden unter Abschnitt III. 
Buchstabe J) als Nebenbestimmungen festgesetzt.  
 
Von dem seitens der Vorhabenträgerin auf Grundlage der durchgeführten Fledermauskartierungen 
vorgeschlagenen Abschaltszenario für Fledermäuse wird ausweislich der Nebenbestimmung unter 
Abschnitt III. Buchstabe J) Nr. 1.7 abgewichen, da das Tötungsrisiko für Fledermäuse nach 
fachbehördlicher Prüfung und Einschätzung mit dem vorgeschlagenen Abschaltszenario nicht unter die 
Signifikanzschwelle gesenkt wird. Dieser Einschätzung liegt folgende Begründung zugrunde:  
�ÅDer Teutoburger Wald besitzt aufgrund seines geologischen bedingten Höhlenreichtums, zahlreicher, 
auch teilweise unnatürlicher Aufschlüsse und seines vergleichsweise alten Buchenbestandes, 
insbesondere in den Kammlagen, eine herausragende, landesweite Bedeutung als Wanderkorridor und als 
Fortpflanzungsstätte von Fledermauspopulationen. Besonders hervorzuheben sind neben der 
Hohlsteinhöhle das Kellerloch und das Lukenloch mit jeweils hohen Zahlen von mehreren Hundert 
Fledermausindividuen verschiedener Art. Die intensive Beobachtung dieses Raumes durch die Biologische 
Station und durch das Ehrenamt mit beispielsweise Wiederfangquoten von unter 4  % der Individuen in 
einer Fangnacht belegten bereits in der Vergangenheit die hohe Bedeutung dieses Lebensraumes.  
 
Dadurch handelt es sich nicht um einen typischen  Fledermauslebensraum der Normallandschaft, sondern 
um einen herausragenden, der berechtigter Weise nicht den Regelfall in Nordrhein -Westfalen darstellt. 
Es ist daher davon auszugehen, dass die Gesamtanzahl der Fledermausindividuen in geeigneten Nächten 
und Dämmerungsphasen deutlich über den Landesdurchschnitt liegen und die im Leitfaden genannte Cut -
In-Windgeschwindigkeit von 6 m/s dennoch einen enormen, nicht akzeptablen Verlust an Einzelindividuen 
zur Folge hätte, die populationsrelevant wäre.  
 
Im Rahmen des vom BMU geförderten RENEBAT-Projektes ist bei der vorgenannten Cut -In-
Windgeschwindigkeit von einer Berücksichtigung von 90 % der Fledermausaktivität auszugehen. Bei einer 
Cut-In-Windgeschwindigkeit von 8 m/s werden nahezu 100  % aller Fledermausaktivitäten berücksichtigt.  
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Aufgrund der vorgenannten Gründe ist eine Abschaltung bereits ab einer Windgeschwindigkeit ab 8 m/s 
erforderlich und verhältnismäßig, um dieser besonderen Bedeutung gerecht zu werden und das Maß 
getöteter Fledermausindividuen auf ein durchschnittliches Niveau abzusenken. Eine davon abweichende 
und vom Gutachter vorgeschlagene Windgeschwindigkeit ab 6 m/s kann eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes nicht verhindern und ist vor diesem Hintergrund in nicht ausreichendem Maße 
geeignet um den Anforderungen der §§ 44 ff. BNatSchG zu entsprechen.�´ 
 
Die in den Nebenbestimmungen festgeschriebenen Maßnahmen reduzieren insgesamt das Risiko für die 
betroffenen Tierarten nach Prüfung und Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde des Kreises  Lippe 
so wirkungsvoll, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zur Anwendung kommen.  
 
In Bezug auf das erweiterte Untersuchungsgebiet der Anhangs 2 des Leitfadens �ÅUmsetzung des Arten- 
und Habitatschutzes bei der  Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW - Modul A�  ́ ist 
nach expliziter Aussage des Leitfadens nur das Tötungsverbot, nicht jedoch das Störungs - oder 
Beschädigungsverbot relevant. In diesen großen, über die Radien der zentralen Prüfbereichs  
hinausgehenden Abständen ist regelmäßig nicht mit einer Wirkung von WEA zu rechnen. Lediglich in sehr 
seltenen und sehr speziellen räumlich -funktionalen Konstellationen können auch weiter entfernt 
liegende Habitatelemente für die Bewertung des Tötungsverbots von Bedeutung sein. Werd en bestimmte 
Orte (z. B. weil sie ein außergewöhnlich attraktives oder ausschließliches Nahrungshabitat sind) häufig 
von Vögeln auf einer festen Route angeflogen, kann sich hieraus ein erhöhtes Tötungsrisiko ergeben, 
wenn diese Route den geplanten Windpark kreuzt, da die Vögel dann - ähnlich wie bei WEA in der Nähe 
ihres Brutplatzes - eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Gefahrenbereich der WEA haben. Egal 
von wo nach wo eventuelle häufig genutzte Flugrouten verlaufen, sie alle müssten über die bea ntragten 
WEA führen, damit diese ein erhöhtes Tötungsrisiko auslösen könnten.  
 
Weder die Fachanalyse noch die Kartierungen gaben Hinweise auf häufige, gerichtete Flugbewegungen 
der v. g. windenergiesensiblen kollisionsgefährdeten Vogelarten, so dass sowohl  alleinige Wirkungen der 
beantragten WEA als auch kumulierende Wirkungen mit den bestehenden im Sinne Anhangs 2 des 
Leitfadens �ÅUmsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der  Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in NRW - Modul A�  ́sicher ausgeschlossen werden können. Da in der Umgebung der 
WEA Waldbereiche, sowie im weiteren Umfeld  zahlreiche Grünlandflächen und eine generell divers 
genutzte Offenlandschaft vorhanden sind, sind keine essentiellen Nahrungshabitate in der Umgebung 
vorzufinden.  
 
Kumulierende Wirkungen der beantragten WEA mit weiteren WEA bzgl. der artenschutzrechtlichen 
Zugriffsverbote in Bezug auf die windenergiesensiblen Arten sind nach Einschätzung der unteren 
Naturschutzbehörde und ausweislich der durchgeführten fachgutachterlich en Kartierungen nicht zu 
besorgen.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Unter Berücksichtigung der verbindlich vorgeschlagenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen bzw. 
Abschaltszenarien und die entsprechend und ergänzend festgesetzten artenschutzrechtlichen 
Nebenbestimmungen dieses Genehmigungsbescheides für baubedingte Wirkungen auf Vögel sowie 
betriebsbedingte Wirkungen auf Vögel und Fledermäuse sind die artenschutzrechtlichen Verbote nicht 
verletzt.  
Kumulierende Wirkungen der beantragten WEA mit weiteren WEA (z. B. Bestand s-WEA im weiteren 
Umfeld), die zu einer Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände führen würden, sind nicht 
gegeben. 
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4.5.2 Adlerwarte Berlebeck  

Zusammenfassende Darstellung 
In einer Entfernung von ca. 2.450 m nördlich zu den hier gegenständlichen WEA liegt die Adlerwarte 
Berlebeck. Im Zuge der Stellungnahme der Stadt Detmold, in deren Trägerschaft sich die Adlerwarte 
befindet,  wurde ausgeführt, dass die Adlerwarte Berlebeck bereits seit 1939 betrieben werde und auf 
der Adlerwarte Berlebeck dauerhaft 48 verschiedene Arten von Greifvögeln, Gei ern und Eulen, insgesamt 
mehr als 200 Vögel, in artgerechter Hal tung lebten. Bestand teile des Betriebes der Adlerwarte seien 
regelmäßige Freiflüge in Flugvorführungen, die darauf ausgerichtet seien, dass die großen Greifvögel 
zum Falkner zurückkehren. Bei Ost- und Westwinden flögen die Vögel in Ausnahmefällen auch in Richtung 
der Gauseköte. Weiterhin gäbe es auch die sog. kontrollierten Wildflüge von Adlern. Dabei befänden sich 
gerade die jungen, zu trainierenden Adler in der Jungvogelsaison den ganzen Tag im Freiflug und würden 
dabei auch weitere Strecken (z.  B. über die Gauseköte in Richtung Senne) zurücklegen. Da Greifvögel 
kaum oder kein Meidungsverhalten gegenüber WEA zeigten, wären die beantragten WEA auf der 
Gauseköte bedrohlich für die Tiere der Adle rwarte. Eine gutachterliche Untersuchung des Risikos für die 
Vögel der Adlerwarte durch die geplanten WEA sei jedoch nicht durchgeführt worden.  
 
Im Zuge der erneuten Stellungnahme der Stadt Detmold  vom 16.07.2024 wurde die ehemalige 
Einschätzung durch die Stadt Detmold dahingehend präzisiert und erweitert, dass seitens der zuständigen 
Falkner der Adlerwarte Berlebeck nunmehr regelmäßig beobachtet werde, dass die Tiere sich im Rahmen 
des Freifluges in Richtung der geplanten WEA-Standorte auf der Gauseköte bewegten. Es sei daher seitens 
der Stadt Detmold beabsichtigt und vom Rat der Stadt Detmold beschlossen worden, dass Flugmuster und 
Verhalten der Vögel in Abhängigkeit von der konkreten Gattung, der Tages - und Jahreszeit sowie von 
Thermik und Wetterverhältni ssen ermittelt werden sollen. Die mithilfe einer Besenderung erhobenen 
Daten seien erforderlich, um mögliche Konflikte beurteilen und lösen zu können. Die veranschlagte 
Projektlaufzeit (angestrebte Ergebnispräsentation im Dezember 2025) müsse daher im Rahm en des 
Genehmigungsverfahrens Beachtung finden. 
 
Bewertung 
Unabhängig davon, dass den seitens der Stadt Detmold angeführten Beobachtungen der Falkner der 
Adlerwarte Berlebeck jegliche konkrete  �$�Q�J�D�E�H�Q�� �]�X�� �$�U�W���� �'�D�X�H�U�� �X�Q�G�� �8�P�I�D�Q�J�� �G�L�H�V�H�U�� �Å�%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q�´ 
fehlen, unterliegen die Belange der Adlerwarte Berlebeck zunächst nicht dem Anwendungsbereich des 
Artenschutzrechts, da es sich bei den Tieren, die in der Adlerwarte gehalten werden, um Tiere in 
Gefangenschaft handelt. D ie artenschutzrechtlichen Bestimmun gen der §§ 44 ff  BNatSchG bzw. auch des 
§ 39 BNatSchG (Allgemeiner Artenschutz) sind jedoch nur für wild lebende Tiere anwendbar; der 
Umstand, dass es sich bei den Vögeln der Adlerwarte Berlebeck  teilweise auch um einheimische Arten 
handelt, ist insofern irrelevant.  
 
Denkbar wäre insoweit auch die Beachtung des Tierschutzrechts. So wurde der Stadt Detmold zuletzt mit 
Bescheid vom 16.01.2023 die Erlaubnis für eine gewerbsmäßige Tätigkeit gem. § 11 Abs. 1 TierSchG für 
den Betrieb der Adlerwarte Berlebeck erte ilt. Diese Erlaubnis beinhaltet neben der Haltung und Zucht 
von Greifvögeln und Eulen u.a. auch das Zurschaustellen der dortigen Tiere inkl. von Freiluftvor -
führungen der Greifvögel. Vorgaben hinsichtlich eines zu schützenden Radius um die Adlerwarte bzw. zu 
Entfernungen der Freiluftflüge enthalten jedoch weder die tierschutzrechtliche Erlaubnis noch die darin 
mit Auflagen für verbindlich erklärten Gutachten bzw. Merkblätter (Gutachten über die 
Mindestanforderungen an die Haltung von Greifvögeln und Eulen, Merkblätter der Tierärztlichen 
Vereinigung für Tierschutz). Insofern und auch unter Berücksichtigung der Entfernung des 
nächstgelegenen Standorts der WEA auf der Gauseköte von ca. 2.450 m ist ein Entgegenstehen der 
Belange und damit eine Betroffenheit hins ichtlich des Schutzgutes Tiere auch aus Gründen des 
Tierschutzrechts nicht ersichtlich.  
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Zur berücksichtigen ist �² außerhalb einer Betroffenheit des Schutzgutes Tiere �² ggf. ein möglicher 
Bestandsschutz des bereits mit erster Baugenehmigung für den Bau des Adlerhorstes vom 02.09.1939 
zugelassenen Betriebes der Adlerwarte Berlebeck , der im Rahmen des bauplanungsrechtlichen 
Rücksichtnahmegebotes eine uneingeschränkte Nutzung sichern würde. Zur Beurteilung möglicher 
Einschränkungen des Freiflugbetriebes der Adlerwarte Berlebeck als genehmigte gewerbliche Nutzung  
können �² zumindest für die heimischen Arten �² hilfsweise die aufgeführten Untersuchungsgebiets-
Abgrenzungen und Prüfbereiche �L�P���$�Q�K�D�Q�J�������G�H�V���/�H�L�W�I�D�G�H�Q�V���Å�8�P�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�V���$�U�W�H�Q- und Habitatschutzes 
bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-�:�H�V�W�I�D�O�H�Q�´�� �Y�R�P�� �������������������� 
herangezogen werden. Die dort genannten zentralen Prüfbereiche hinsichtlich eines betriebsbedingt 
erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos gemäß Abschnitt 1 der Anlage 1 BNatSchG für die aufgelisteten 
Brutvogelarten umfassen einen Abstand von max. 2.000 m (für den Seeadler); für den Rotmilan wird 
beispielsweise ein zentraler Prüfbereich von 1.200 m angegeben. In Ansehung des Standortes der 
nächstgelegenen WEA südlich der Adlerwarte in einer Entfernung von ca. 2.450 m zur Adlerwarte 
Berlebeck, unter Berücksichtigung, dass die Adlerwarte das Nahrungshabitat der dort lebenden 
Vogelarten darstellt, und unter Beachtung des Umstandes, dass ernst zu nehmende Hinweise auf intensiv 
und häufig genutzte Nahrungshabitate sowie regelmäßig genutzte Flugkorridore , die eine Ausweitung der 
Prüfbereiche erforderlich machen würden, nicht vorliegen, ist von einer unzumutbaren Einschränkung 
des Betriebes der Adlerwarte Berlebeck  im Rahmen des bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebotes 
nicht auszugehen. Auch vor dem Hintergrund der gesetzgeberischen Wertung des § 2 EEG, nach der das 
überragende öffentliche Interesse  an der Windenergienutzung im Rahmen von Schutzgüterabwägungen 
vorrangig zu berücksichtigen ist (§ 2 Satz 1 und 2 EEG), liegt eine unzumutbare Einschränkung des 
Betriebes des Adlerwarte Berlebeck infolge der Errichtung und des Betriebes der gegenständlichen WEA 
nicht vor.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Das Schutzgut Tiere ist bzgl. der Belange der Adlerwarte Berlebeck nicht berührt . Gleichwohl hat die 
Vorhabenträgerin im Verfahren die Bereitschaft signalisiert, die drei WEA auf Detmolder Stadtgebiet mit 
einem geeigneten Kamerasystem und der verbundenen automatischen Abschaltvorr ichtung (z.B.  der Fa. 
Insensiv) auszustatten und diese Systeme regelmäßig während der Zeit zwischen März und Oktober unter 
Vorbehalt der technischen Umsetzbarkeit und wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu aktivieren.  Des Weiteren 
soll nach Mitteilung der Stadt  Detmold als Trägerin der Adlerwarte Berlebeck eine verbindliche 
Vereinbarung mit der Vorhabenträgerin über verschiedene freiwillige Maßnahmen erzielt, die - soweit 
möglich - bereits vor der Errichtung der Anlagen im Rahmen des geplanten Projektes erprobt und geplant 
werden sollen, geschlossen werden (Einsatz und Erprobung einer KI-gestützten Kameratechnik, 
Erprobung eines kamerabasierenden Erkennungssystems für den Steigflug zur Gauseköte hin, 
Besenderung von Vögeln und Auswertung der Flugrouten unter Berücksichtigung von Wetterbedingungen, 
Entwicklung/Installation eines zweiten Erkennungssystems für Sichteinschränkungen zur Detektion von 
Vögeln anhand von Sendern, Abstimmung/Einstellung von Abschaltbedingungen, Installation/Erprobung 
eines Vergrämungssystems (Ton, Licht, Färbung eines Rotorblatts, Vereinbarung von Abschaltzeiten 
während Flugshows, Ausweitung der Maßnahmen auch auf die WEA in Schlangen und Horn-Bad Meinberg). 
Ein entsprechender Hinweis wurde unter Abschnitt III. Buchstabe P) Nr. 1.1) dieses Bescheides aufge-
nommen. 
 
 
4.5.3 Habitatschutz/Natura 2000 �² Gebiete 

Zusammenfassende Darstellung 
Das nächstgelegene Natura2000-Gebiet ist das FFH-�*�H�E�L�H�W���Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�´�����'�(-4017-301) 
in einer Entfernung  ab etwa 660 m westlich zu der b etrachteten Windfarm .  
Das FFH-�*�H�E�L�H�W�� �Z�L�U�G�� �Y�R�Q�� �G�H�P�� �9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Å�9�6�*�� �6�H�Q�Q�H�� �P�L�W�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� ���'�(-4118-401) 
überlagert.  
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Östlich der Windfarm befindet sich in einer Entfernung von ca. 1.400 m das FFH -�*�H�E�L�H�W���Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´��
(DE-4119-301), dessen westliche Grenze sich im Abstand von ca. 2,5 km zu dem FFH-�*�H�E�L�H�W���Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U��
�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�´���Å�'�(-4017-�������´���E�H�I�L�Q�G�H�W�� 
Eine Betroffenheit durch das Vorhaben konnte nicht von vornherein offensichtlich ausgeschlossen 
werden.  
 
Für das Vogelschutzgebiet DE-4118-401 �Å�6�H�Q�Q�H���P�L�W���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�´���L�V�W���G�L�H���9�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K�N�H�L�W���L�P���5�D�K�P�H�Q��
einer FFH-Vorprüfung jedoch nachgewiesenermaßen gegeben (HÖKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2024). 
Aufgrund der Lage der WEA außerhalb des Vogelschutzgebietes können bau-, anlage- und 
betriebsbedingt e Wirkungen ausgeschlossen werden. Darüber hinausgehende, mittelbare negative 
Wirkungen (Kollision, Meidung) auf Schutzgüter (Vogelarten) konnten durch Kartierungen und 
Erfassungen in einem plausiblen Umfang ausgeschlossen werden. 
 
Ebenfalls wurde für das FFH-Gebiet DE-4119-���������Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´���H�L�Q�H���9�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K�N�H�L�W���G�X�U�F�K���G�L�H���L�Q���G�H�P��
Nachtrag vom 28.11.2024 vorgenommene FFH-Vorprüfung nachgewiesen, da die charakteristischen Arten 
Großes Mausohr sowie Grau- und Schwarzspecht in Nordrhein-Westfalen abschließend als nicht WEA-
empfindlich gelten. Eine besondere Atypik aufgrund vermeintlicher Besonderheiten in dem 
Untersuchungsraum oder aufgrund des Wesens des Vorhabens liegt nicht vor. 
  
Für das in Teilen mit dem Vogelschutzgebiet DE-4118-401 deckungsgleiche FFH-Gebiet DE-4017-301 
�Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �L�V�W�� �H�E�H�Q�I�D�O�O�V�� �H�L�Q�H�� �)�)�+-Verträglichkeitsstudie erarbeitet worden, die für 
ein Schutzgut (Breitflügelfledermaus als charakteristische Art des FFH -Lebensraumtyps 8310) eine 
vertiefende Prüfung (Stufe II) erforderte  (HÖKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2024). Der Nachweis der 
Verträglichkeit aller anderen für das FFH -Gebiet relevanten Schutzgüter konnte bereits auf Ebene der 
Vorprüfung erbracht werden.  
 
Mit der Abschaltungsmaßnahme zum Schutz der Fledermäuse vom 01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres 
gem. der Nebenbestimmung unter Abschnitt III. Buchstabe J) Nr. 1.7 kann eine Betroffenheit des 
vorgenannten Schutzgutes ausgeschlossen werden. Die Verträglichkeit des Vorhabens ist damit gegeben. 
Die Begründung für die Anpassung der Cut-In-Windgeschwindigkeit von 6 m/s auf 8 m/s ist den rechtlichen 
Ausführungen zum Artenschutz zu entnehmen. 
  
Darüber hinaus kann eine Gefährdung der funktionalen Austauschbeziehungen der FFH-Gebiete DE-4017-
�������� �Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �X�Q�G�� �'�(-4119-�������� �Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�� �P�L�W�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �Q�H�J�D�W�L�Y�H�Q��
Auswirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE-4119-���������Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´���G�X�U�F�K���G�L�H���L�Q���G�H�P��
Nachtrag vom 28.11.14 vorgenommene FFH-Vorprüfung nach Prüfung und Auffassung der unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Lippe ausgeschlossen werden. 
 
Bewertung 
Bewertungsmaßstab ist § 34 BNatSchG. Auf die Entwicklungs- und Erhaltungsziele der FFH-Gebiete         
�Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� ���'�(-4017-301) und �Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�� ���'�(-4119-301) sowie das 
�9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Å�6�H�Q�Q�H�� �P�L�W�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� ���'�(-4118-401) haben die gegenständlichen WEA bei 
den hier zugrundeliegenden Abständen und ausweislich der durchgeführten FFH-Verträglichkeits -
(Vor)Prüfungen nach behördlicher Prüfung  keine Auswirkungen. 
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Der Habitatschutz des BNatSchG ist nicht berührt, so dass er bei der Entscheidung nicht berücksichtigt 
zu werden braucht.  
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4.5.4 Naturschutz-/Landschaft srechtliche Schutzgebiete  

Zusammenfassende Darstellung 
Nationalparks,  Nationale Naturmonumente und Biosphärenreservate sind im Kreis Lippe nicht vorhanden 
und somit nicht vom vorliegenden Vorhaben betroffen.  Negative Wirkungen der gegenständlichen WEA 
auf im Umfeld der Anlagen ausgewiesene Naturschutzgebiete sind nicht zu e rwarten.  
 
Die �K�L�H�U�� �J�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q�� �:�(�$�� �V�L�Q�G�� �L�Q�� �G�H�P�� �G�X�U�F�K�� �G�H�Q�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�O�D�Q�� �1�U���� ������ �Å�+�R�U�Q-Bad 
Meinberg/Schlangen-�2�V�W�´�� �X�Q�W�H�U�� �6�F�K�X�W�]�� �J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� ������-���� �Å�(�J�J�H-Gebiet und 
Lipper Bergland mit Bielefelder Osning, Paderborner Hochfläche und  �+�H�O�O�Z�H�J�E�H�K�|�U�G�H�Q�´�����+�%-38, HB-39, 
HB-40 und SG-37) sowie in dem �L�Q�� �G�H�P�� �G�X�U�F�K�� �G�H�Q�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�O�D�Q�� �1�U���� ������ �Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �X�Q�W�H�U��
Schutz gestellten Landschaftsschutzgebiet 2.2 -�����Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G���P�L�W���/�L�S�S�L�V�F�K�H�P���:�D�O�G�����2�V�Q�L�Q�J���.�D�P�P��
und östlichem Osning-�9�R�U�O�D�Q�G�´ (DT-09, DT-10 und DT-11) geplant . Eine Auseinandersetzung mit den 
Schutzzwecken/ -zielen dieser Schutzgebiete erfolgt im Rahmen des Schutzgutes Landschaft unter Nr. 
4.8.2 Naturschutz -/Landschaftsrechtliche Schutzgebiete.  
 
Bewertung: 
Bewertungsgrundlage sind §§ 23-25 BNatSchG. Es sind keine rechtserheblichen Auswirkungen gegeben. 
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Da keine Betroffenheit vorliegt, ist keine Berücksichtigung erforderlich.  
 
 
4.5.5 Eingriff in den Naturhaushalt  

Zusammenfassende Darstellung 
Durch die Errichtung von WEA wird der Naturhaushalt beeinträchtigt. Die Funktionen des Naturhaushaltes 
sind jeweils unmittelbar selbst sowie in ihrem funktionalen Zusammenwirken betroffen. Die 
Bodenversiegelung stellt  eine eigenständige Beeinträchtigung de s Schutzgutes Boden dar (siehe hierzu 
6), bedeutet aber auch einen Verlust von Lebensraum für Flora und Fauna. Durch Bau und Betrieb der 
WEA kann es zu Verlusten von Individuen außerhalb oder unterhalb des artenschutzrechtlichen Regimes 
kommen. Der Einfluss auf den Wasserhaushalt ist auf Grund der geringen Neuversiegelungsfläche, um 
eine Versickerung von Regenwasser zu ermöglichen, und der wasserdurchlässigen Schotterung von 
Fahrwegen und Arbeitsflächen zu vernachlässigen.  
An den WEA werden für die Fundamente, die Aufstellflächen, die Lager - und Montageflächen und die 
Zuwegung überwiegend Waldbiotope überbaut ( zum Großteil Fichtenwald in Jungwuchs bzw. mit 
Stangenholz sowie Schlagfluren ehemaliger Fichtenbestände). 
Der Gutachter führt hierzu in den Antragsu �Q�W�H�U�O�D�J�H�Q�� �ÅErrichtung und Betrieb von sieben 
Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P��
Kreis Lippe - Umweltverträglichkeitsprüfungs -Bericht -�´���X�Q�W�H�U���1�U����4.3.1 Ermittlung der Bestandssituation 
wie folgt  nachvollziehbar aus: 
�ÅInsgesamt handelt es sich an den Standorten der WEA überwiegend um Waldbiotope mit 
lebensraumtypischen Baumartenanteilen von lediglich 0 < 30% (Fichtenbestände, AJ30). Die Strukturen, 
wie verschiedene Wuchsklassen, Altbaum- und Totholzanteile, sind in dies en Beständen vorrangig 
schlecht bis mittel ausgeprägt. Eine Stockwerksgliederung ergibt sich nur in geringem Maß durch sehr 
junge Fichten mit einer Größe von etwa 0,5 bis 2 m. Die Bestände mit mittlerem Baumholz sind mit 
Ausnahme an einem Standort bereits vollständig abgestorben (s. Abb. 11). An einigen Standorten wächst 
flächig ein Fichtenbestand mit Wuchshöhen von etwa 1 bis 5 m (s. Abb. 10) oder es liegen Schlagfluren 
(AT) (s. Abb. 12) vor. In geringen Flächenanteilen werden Buchenbestände verschiedenen Alters 
beansprucht (AA100) (s. Abb. 14). Buchen mit mittlerem oder starkem Baumholz sind nur sehr vereinzelt 
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betroffen. An zwei Standorten befin den sich Äsungsflächen bzw. Waldlichtungen (s. Abb. 13), die einem 
brachgefallenen Feuchtgrünland (EE3) ähneln.�´ 
 
Besonders geschützte Biotope oder andere extreme bzw. schützenswerte Standortbedingungen sind 
durch die Windenergieanlage und die Nebenanlagen (Aufstellfläche, Zufahrten) im Hinblick auf die 
biologische Vielfalt nicht betroffen.  
 
Durch die Errichtung der  WEA im Wald kommt es zu einer Rodung von Bäumen (Rodungsbereich ca. 26.400 
m2).  Nach Beendigung der Bauphase können die Biotoptypen auf den temporär beanspruchten Flächen 
wiederhergestellt werden.  Durch Teil- und Vollversiegelung wird für die WEA der Boden auf einer Fläche 
von 77.691 m² (davon 16.740 m² dauerhaft versiegelt) beansprucht.  Diese Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Boden ist als erheblich einzustufen und muss durch Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen 
bzw. ersetzt werden. Dem Eingriff werden ents prechend der Bilanzierung im antragsgegenständlichen 
LBP Minderungsmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen zugeordnet (Neu-/Erstaufforstung von Wald, 
Aufwertung/Aufforstung von Wald).  
 
Bewertung 
Beurteilungsmaßstab ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregel ung der §§ 14 ff. BNatSchG. Die 
Beeinträchtigungen werden soweit möglich insbesondere durch Minimierung des Flächenbedarfs 
vermieden. Zur weiteren Minimierung von Beeinträchtigungen werden zeitliche Begrenzungen von 
Bautätigkeiten in den Nebenbestimmungen festgeschrieben. Auch in qualitativer Hinsicht werden nur 
Flächen in Anspruch genommen, die eine geringe ökologische Wertigkeit haben. Die unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen werden nach § 15 BNatSchG über landschaftsrechtliche Kompensationsmaßnahmen 
ausgeglichen und ersetzt.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Die Eingriffsregelung des BNatSchG wurde abgearbeitet, so dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt 
sind. Die erforderlichen und vom Antragsteller bereits vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen 
werden als Nebenbestimmungen im Genehmigungsbescheid festgeschrieben. Weitergehende 
Anforderungen sind weder fachlich indiziert, noch rechtlich möglich.  
 
 
 
4.6  Schutzgut Boden und Fläche  

4.6.1 Bodenversiegelung und Bautätigkeit  

Zusammenfassende Darstellung 
Die hier gegenständlichen WEA sind außerhalb geschlossener Ortschaften in bisher größtenteils 
unversiegelten Waldflächen geplant.  
 
�'�H�U�� �*�X�W�D�F�K�W�H�U�� �I�•�K�U�W�� �K�L�H�U�]�X�� �L�Q�� �G�H�Q�� �$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q�� �ÅErrichtung und Betrieb von sieben 
Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P��
Kreis Lippe - Umweltverträglichkeitsprüfungs -Bericht -�´�� �X�Q�W�H�U�� �1�U����4.4.4 Prognose und Bewertung der 
Umweltauswirkungen wi e folgt nachvollziehbar aus:  
  
�ÅDie Flächeninanspruchnahme stellt unter Berüc ksichtigung des Flächenbedarfs für die WEA einen 
vorhabenspezifisch schonenden Umgang mit dem Schutzgut Fläche dar. Dennoch wird Fläche verbraucht. 
Insgesamt werden durch die Errichtung der WEA dauerhaft rund 18.000 m² (gerundeter Wert) Fläche und 
Boden durch Vollversiegelung (Fundamente, Kranstellflächen)  überbaut. Dort gehen die Boden - und 
Lebensraumfunktionen dauerhaft verloren. Davon erfüllen rund 9.040 m² der Braunerde aus Sanden 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 238 von 265 

(Bodeneinheit: L4118_B731) eine hohe Funktionserfüllung als Biotopentwick lungspotenzial für 
Extremstandorte.  
Temporär durch Teilversiegelung werden rund 34.560 m² (gerundeter Wert) Fläche und Boden durch 
Teilversiegelung beansprucht, welche nach Fertigstellung und Rückbau der Schotterflächen wieder ihre 
Funktionen erfüllen könn en. Es werden etwa 15.840 m² der Braunerde mit hoher Funktionserfüllung und 
25 m² der Rendzina aus Ton (Bodeneinheit: L4118_R211) temporär beansprucht. 
 
Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Flächenanteil der anstehenden Böden im Bereich der WEA von den 
Baustellen - und Einrichtungsflächen beansprucht werden. Nicht mit berücksichtigt werden die Bereiche, 
die ausschließlich gerodet werden und ein Flächenanteil der Zufahrten, da die Zufahrt zu den WEA zum 
Großteil über das bereits vorhandene forstwirtschaftlich e Wegenetz erfolgt, welches sich aus 
Schotterwegen zusammensetzt. Dort liegen die Bodenfunktionen durch die Teilversiegelungen bereits 
eingeschränkt vor.  
 

 
 
Der Abtrag von Boden und die anschließenden Versiegelungen im Bereich der Anlagenstandorte und der 
Zufahrten bedingen einen temporären und dauerha ften Verlust der natürlichen Bo denfunktionen und 
haben direkte Auswirkungen auf den Lebensraum und die Versickerungsfähigkeit des Niederschlags-
wassers. Die temporär genutzten Bauflächen werden ausschließlich  mit Schotter verdichtet, weshalb dort 
die Versickerungsfähigkeit des Bodens weitestgehend erhalten bleibt. Nach Errichtung der WEA wird der 
Boden im Bereich der Bau-, Montage- und Hilfskranstellflächen sowie Lagerflächen in seinen 
ursprünglichen Zustand zurückversetzt, indem er gelockert und in seine vorherige Nutzung wieder 
aufgenommen wird.  
 
Beeinträchtigungen des Bodens aufgrund potenzieller Einträge verunreinigender Stoffe in den Boden 
während der Bauphase können durch geeignete Maßnahmen vermieden werden.�  ́
 
Die Inanspruchnahme von Flächen für Baustelleneinrichtung, Lagerung von Boden und Materialien, 
Zuwegungen und Kranstellflächen soll so gering wie möglich gehalten und auf das bautechnisch 
erforderliche Maß beschränkt werden; zur Erschließung der WEA sollen so weit wie möglich vorhandene 
befestigte Wege genutzt werden. Die Versiegelung von Böden wird auf das unbedingt 
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notwendige Maß für Fundament-, Kranstellflächen und Zuwegung beschränkt. Kranstellflächen und 
Wartungswege werden möglichst als wassergebundene Schotterfläche angelegt.  
Weiterhin sind als Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen (s. Maßnahmen auf S. 62 des UVP-Berichts) 
seitens der Vorhabenträgerin folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 
�x der Verzicht auf Bodenarbeiten während niederschlagsreicher Perioden u nd direkt im Anschluss daran 
�x getrennte Ober - und Unterbodenlagerung 
�x Bodenmieten sollten in Trapezform nicht höher als 2,00 m locker aufgeschüttet werden. Das 

Seitengefälle sollte mindestens 4 % betragen. Verdichtungen sind zu vermeiden. Sofern die 
Bodenmieten nicht sofort wiederverwertet werden, sind diese zu begrünen. Bei einer 
Bodenlagerungen von mehr als 6 Monaten sind die Bodenmieten mit tiefwurzelnden, winterharten, 
stark wasserzehrenden Pflanzen (z. B. Luzerne, Waldstauden-Roggen, Lupinie oder Ölretti ch) zu 
begrünen 

�x Beschränkung der Baustelleneinrichtung, Materiallagerung, Materialtransport auf befestigte Flächen 
innerhalb des Plangebiets 

�x �K�R�U�L�]�R�Q�W�Z�H�L�V�H�U���$�X�I�E�D�X���G�H�V���Å�Q�H�X�H�Q�´���%�R�G�H�Q�V�����]�X�H�U�V�W���(�L�Q�E�D�X���G�H�V���8�Q�W�H�U�E�R�G�H�Q�V�����G�D�Q�D�F�K���G�H�V���2�E�H�U�E�R�G�H�Q�V�� 
�x �G�H�U���(�L�Q�E�D�X���K�D�W���Å�Y�R�U �.�R�S�I�´�����Y�R�U�]�X�J�V�Z�H�L�V�H���P�L�W���O�H�L�F�K�W�H�Q���%�D�X�P�D�V�F�K�L�Q�H�Q���]�X���H�U�I�R�O�J�H�Q 
�x neu aufgetragener Boden sollte möglichst nicht mit Baumaschinen und Transportfahrzeugen befahren 

werden 
�x zusätzlich benötigter Boden aus einer Deponie o. ä. sollte der Bodenart des anstehenden Boden s 

entsprechen 
�x der eingebaute Boden ist zeitnah zu begrünen.  
�x Die im Rahmen der temporären Nutzung beanspruchten Flächen sind durch eine Tiefenlockerung 

wiederherzustellen. Sofern Bodenmaterial abgetragen wurde, ist dieses getrennt nach 
Bodenschichten wieder aufzutragen.  

 
Bewertung 
Bei WEA spielt das Schutzgut Boden auf Grund der verhältnismäßig geringen beanspruchten und auf das 
Notwendige minimierten Grundfläche nur eine untergeordnete Rolle. Beurteilungsmaßstäbe ergeben sich 
aus § 5 Abs.1 BImSchG i.V.m. dem Bodenschutzrecht sowie aus den §§ 14, 15 BNatSchG in Hinsicht auf 
den Boden als Teil des Naturhaushalts. Die erforderliche Kompensation der Bodenversiegelung wird im 
Rahmen des Eingriffs in den Naturhaushalt ermittelt und festgelegt. Dies erfolgte im vor liegenden Fall in 
der Bilanzierung und der Abarbeitung der Eingriffsregelung.  
Weiterhin werde n die Bodenstruktur und Bodenfunktion  durch die Errichtung der gegenständlichen WEA 
teilweise  unwiederbringlich zerstört. Bei Vorhaben, bei denen auf einer Fläche von mehr als 3.000 
Quadratmetern Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht auf - oder eingebracht werden, 
Bodenmaterial aus dem Ober- oder Unterboden ausgehoben oder abgeschoben wird oder der Ober- und 
Unterboden dauerhaft oder vorübergehend vollständig oder teilweise verdichtet wird, kann die für die 
Zulassung des Vorhabens zuständige Behörde im Benehmen mit der für den Bodenschutz zuständigen 
Behörde von dem Pflichtigen nach § 7 Satz 1 des BBodSchG die Beauftragung einer bodenkundlichen 
Baubegleitung nach DIN 19639 im Einzelfall verlangen.  
Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Vorhaben einer Anzeige an eine Behörde bedarf oder von einer 
Behörde durchgeführt wird.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Die fachrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen sind eingehalten. Im Rahmen der landschafts-
rechtlichen Eingriffskompensation wird die Neuversiegelung multifunktional ausgeglichen.  Aufgrund der 
Größe und den Eingriffes in den Boden wird eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 (§ 4 Abs. 
5 der Bundes Bodenschutz �² und Altlastenverordnung vom 09.07.2021) gefordert. Hierfür ist ein 
Bodenschutzkonzept zu erstellen. Dieses ist mindestens 4 Wochen vor Baubeginn vorzulegen. Erst nach 
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erfolgter Prüfung und Freigabe durch die untere Bodenschutzbehörd e des Kreis Lippe darf mit dem 
Vorhaben begonnen werden. Weitergehende Anforderungen im vorliegenden BImSchG-Verfahren sind 
weder fachlich indiziert, noch rechtlich möglich.  
 

 
4.6.2 Abfall  

Zusammenfassende Darstellung 
Da es sich beim Abfallanfall um eine Umweltauswirkung handelt, die jedoch nicht unmittelbar einem 
Schutzgut nach der Definition des UVPG zugeordnet werden kann, wird dieses Thema redaktionell unter 
der Überschrift des am ehesten betroffenen Schutzguts Bode n abgehandelt.  
Bei Errichtung und Betrieb der WEA fallen Abfälle an, die als hausmüllartige Gewerbeabfälle zu 
klassifizieren sind. Dazu gehören z.  T. auch gefährliche Abfälle, die anfallenden Mengen sind allerdings 
gering. Die Entsorgung erfolgt über den Hersteller bzw. das Serviceunternehmen. Produktionsabfälle 
fallen nicht an. Bei der Demontage von WEA werden die Stoffe soweit möglich der Kreislaufwirtschaft 
zugeführt oder fachgerecht entsorgt.  
 
Bewertung 
Beurteilungsmaßstäbe bilden § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG i.V.m. den Pflichten des KrWG für Abfallerzeuger. 
Durch die Abgabe der Abfälle an den Hersteller bzw. die Wartungsfirma ist der Anlagenbetreiber seiner 
Pflicht im Rahmen des Genehmigungsverfahrens geeignete Entsorgungswege nachzuweisen, 
nachgekommen. Der Rückbau der WEA ist nicht Gegenstand der BImSchG-Genehmigung, auch die 
Betreibergrundpflichten bei Anlagenstilllegung schließen die Demontage der Anlage nicht ein.  
 
Abfallrechtliche Bedenken wurden von der unteren Abfallbehörde des Kreises Lippe im 
Genehmigungsverfahren nicht geäußert.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Die Betreiberpflichten nach BImSchG und die Abfallerzeugerpflichten nach KrWG sind erfüllt. 
Weitergehende Anforderungen sind nicht indiziert.  
 
 
 
4.7  Schutzgut Wasser 

4.7.1 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Zusammenfassende Darstellung 
Für den Betrieb der WEA werden Getriebeöle, Schmiermittel und Kühlflüssigkeiten eingesetzt. Die 
eingesetzten Stoffe sind alle in den Wassergefährdungsklassen 1 (schwach wassergefährdend), 2 (deutlich 
wassergefährdend) und awg (allgemein wassergefährdend) eingestuft ; überwiegend handelt es dabei um 
Stoffe der  niedrigsten Wassergefährdungsklasse 1. Die WEA sind seitens des Herstellers zum Schutz des 
Grundwassers mit Drucksensoren ausgestattet, die mit ei ner Fernüberwachung verbunden sind. Weiterhin 
ist jeweils das Maschinenhaus als Auffangwanne ausgeführt, zudem verfügen die mechanischen 
Komponenten über Auffangeinrichtungen und technische Dichtsysteme.  In den beantragten WEA kommt 
jeweils ein direktgetri ebener Ringgenerator zum Einsatz, sodass so dass die Menge an 
wassergefährdenden Stoffen auf eine Minimum begrenzt ist.  
 
Bewertung 
§ 62 WHG i.V.m. der AwSV regelt die Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Es 
werden lediglich geringe M engen wassergefährdender Stoffe eingesetzt, die Ausstattung mit 
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Auffangwannen erfüllt die wasserrechtlichen Voraussetzungen. Alle mechanischen Komponenten 
verfügen über geeignete Auffangeinrichtungen.  
�8�P�� �P�|�J�O�L�F�K�H�� �*�H�I�D�K�U�H�Q�� �I�•�U�� �G�D�V�� �6�F�K�X�W�]�J�X�W�� �Å�:�D�V�V�H�U�´�� �]�X�� �P�L�Q�Lmieren, wurden die aufgeführten 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen durch die untere Wasserbehörde des Kreises Lippe geprüft und 
durch die in diesem Bescheid festgelegten Nebenbestimmungen ergänzt.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Die Anforderungen des WHG und der AwSV sind erfüllt. In den Nebenbestimmungen sind die Pflichten des 
Anlagenbetreibers u. a. in Bezug auf die Einhaltung bestimmter Vorgaben und zum Betanken, Reparieren 
und Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen während der Bauphase sowie Pflichten des 
Anlagenbetreibers während des Betriebes der WEA konkretisiert. Weitergehende Anforderungen sind 
nicht indiziert.  
 
 
4.7.2 Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete  

Zusammenfassende Darstellung 
Die Standorte der beantragten WEA SG-37, HB-38, HB-39, DT-09, HB-40 liegen innerhalb der Zone IIIA des 
�I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W�H�Q���7�U�L�Q�N�Z�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�V���Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´�����'�L�H���6�W�D�Q�G�R�U�W�H���G�H�U���:�(�$���'�7-10, DT-11 befinden sich 
�L�Q���G�H�U���=�R�Q�H���,�,�,���G�H�V���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���7�U�L�Q�N�Z�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�V���Å�7�L�H�I�H�Q�Z�D�V�V�H�U���6�H�Q�Q�H�´�� 
 
Für das Wasserschutzgebiet Schlangen liegt der unteren Wasserbehörde  des Kreises Lippe ein 
Abgrenzungsvorschlag für eine Neufestsetzung des Schutzgebietes vor. Danach würde der Standort der 
�:�(�$�� ������ �]�X�N�•�Q�I�W�L�J�� �Q�L�F�K�W�� �P�H�K�U�� �L�P�� �:�6�*�� �Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´���� �D�O�O�H�U�G�L�Q�Js �Q�R�F�K�� �L�P�� �J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�� �:�6�*�� �Å�7�L�H�I�H�Q�Z�D�V�V�H�U��
�6�H�Q�Q�H�´�����O�L�H�J�H�Q�� 
 
�*�H�P�l�‰�� �†�� ���� �$�E�V���� ���� �1�U���� ���E�� �G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�V�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�� �Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´�� �Y�R�P�� ���������������������� �V�L�Q�G�� �L�Q der 
Zone III A des WSG die Errichtung gewerblicher Anlagen jeder Art sowie gemäß Nr. 5 Bodeneingriffe  von 
mehr als 3 m genehmigungspflichtig. Gemäß § 7 der v. g. Verordnung entscheidet die untere  
Wasserbehörde unter Beteiligung des Wasserwerks (hier: Gemeindewerke Schlangen) über die 
Genehmigung. Die Genehmigung darf gemäß § 7 der Schutzgebietsverordnung nur erteilt werden,  soweit 
eine Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung nicht zu besorgen ist oder durch Auflagen  bzw. 
Bedingungen verhütet werden kann.  
 
Als Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen sind (s. Maßnahmen auf S. 67 des UVP-Berichts) seitens der 
Vorhabenträgerin folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Bauphase 
�x verkehrsregelnde Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbot, Einbahnstraßen-

reglung / Vermeidung von Begegnungsverkehr, Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdeter Ladung 
für den Anlieferung s- und Baustellenverkehr 

�x Hinweisung zur besonderen Sorgfalt im Hinblick auf den Boden - und Grundwasserschutz 
�x Betankung der Baufahrzeuge nur auf Betankungsflächen mit medienresistenten Auffangwannen  
�x Einsatz von unbelasteten, nicht auswasch- oder auslaugbaren Stoffen und Baumaterialien für 

Bodenverbesserungsmaßnahmen und für die Herstellung von Trag- und Deckschichten 
�x Einbau von Geogittern / Geovliesen  
�x voraussichtlich allenfalls eine temporäre Wasserhaltung in Form einer offenen Wasser -haltung über 

einen Pumpensumpf zur Trockenhaltung der Baugrube, dabei eine geländenahe Einleitung des 
abgepumpten Wassers in Richtung der vorherrschenden Geländeneigung 
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Betriebsphase 
�x Einbezug des Schüttkegels in das Konzept zur Vermeidung eines Eintrags wassergefährdender Stoffe 

in den Untergrund  
�x regelmäßige Kontrollen auf Austritt von Stoffen aus den Anlagen  
�x Geltung der Hinweise zum Anlieferungs- und Baustellenverkehrs für Wartung  
 
Die Standorte der gegenständlichen Anlagen befinden sich nicht in einem Überschwemmungs- oder 
Heilquellenschutzgebiet  
 
Bewertung 
Beurteilungsgrundlage ist das WHG sowie die zugehörigen wasserrechtlichen Bestimmungen. Zur 
Einschätzung der wasserwirtschaftlichen Zulässigkeit der Errichtung der WEA wurden vom Antragsteller  
hydrogeologische Gutachten bzw. Stellungnahmen vorgelegt sowie die Gemeindewerke  Schlangen im 
Genehmigungsverfahren beteiligt.  
 
Das ergänzende Hydrogeologische Gutachten des Büros BBU vom 20.11.2024 trifft insbesondere für die 
Standorte der WEA HB-38 und DT-09 keine abschließende Aussage über die notwendigen Maßnahmen zur 
Gründung der geplanten WEA. Fest steht jedoch, dass bei den v. g. Standorten aufgrund  der anstehenden 
Untergrundverhältnisse eine Tiefengründung der Fundamente notwendig wird. Eine  detaillierte Planung 
der Gründung aller Anlagen soll erst nach Erteilung der immissionsschutzrechtlichen  Genehmigung 
erstellt werden.  
 
Der beauftragte Hydrogeologe der Gemeindewerke Schlangen hat mit Stellungnahme vom 04.12.2024 
noch einmal eine Ergänzung der Antragsunterlagen gefordert und auf die wesentlichen  wasserwirt -
schaftlichen Problempunkte hingewiesen. Eine begründete Ablehnung von einzelnen Anlagenstandorten  
aus Sicht des Trinkwasserschutzes ist nicht erfolgt.  
 
Die untere Wasserbehörde kommt nach Prüfung aller Unterlagen und  Stellungahmen zu dem Ergebnis, 
dass es aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Gründe für eine Versagung der Genehmigung der geplanten 
WEA gibt. Es ist zutreffend, dass die vorliegenden Unterlagern keine abschließende Aussage zu der 
endgültigen Ausführung der Fundamente und somit zu den Einbindetiefen der Fundamente in den 
Untergrund 
machen. Da die WEA SG-37, HB-39, HB-40, DT-10 und DT-11 nur in eine relativ geringe Tiefe in den 
anstehenden Untergrund einbinden, kann ein ausreichender Grundwasserschutz durch die wasser-
rechtlichen  Nebenbestimmungen dieses Bescheides sichergestellt werden.  
 
Für die WEA HB-38 liegt derzeit noch keine ausreichende Gründungsplanung vor. Sicher ist jedoch, dass 
eine Tiefengründung der WEA erfolgen muss. Da sich die Anlage im Zustrom der Wassergewinnungs-
anlagen der Gemeindewerke Schlangen befindet, sind bei einer Tiefengründung zusätzliche 
wasserwirtschaftliche Anforderungen an die Herstellung der Gründung zu stellen. Eine G ründung mittels 
Betonbohrpfählen oder Bodenverbesserungsmaßnahmen mit flüssigen Verfestigungsmitteln ist nicht 
zulässig. Der Nachweis einer wasserwirtschaftlich unbedenklichen Tiefengründung ist daher bis zum 
Baubeginn zu erbringen. 
 
Das neue Gutachten für �G�D�V���:�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Å�6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�´���E�H�O�H�J�W�����G�D�V�V���V�L�F�K���G�L�H���:�(�$���'�7-09 nicht im 
Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen der Gemeindewerke Schlangen befindet. Insofern ist bei der 
noch zu erstellenden Gründungsplanung der allgemeine Grundwasserschutz sicherzustellen, erhöhte 
Anforderungen an die Gründung der WEA sind jedoch nicht zu rechtfertigen.                         
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Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Durch die geplante Errichtung der WEA liegt eine Betroffenheit, insbesondere der Trinkwassergewinnu ng 
der Gemeindewerke Schlangen, vor. Diese gilt es bei der Errichtung und dem Betrieb der Anlagen 
entsprechend zu berücksichtigen. Durch die vom Antragsteller dargestellten Vermeidungs - und 
Verminderungsmaßnahmen sowie die zusätzlichen Nebenbestimmungen zum Grundwasserschutz im 
Genehmigungsbescheid wird diesem Schutzanspruch ausreichend Rechnung getragen und eine 
Gefährdung des Grundwassers weitestgehend ausgeschlossen. Hierzu wir auch auf die hydrologischen 
Fachgutachten verwiesen.  
Ein vollständiger Ausschluss von Gefahren für das Grund- bzw. Trinkwasser ist aufgrund der Lage 
einzelner WEA in einem Wasserschutzgebiet nicht möglich. Das Gefährdungspotential wird jedoch aus 
rein wasserwirtschaftlicher S icht als vertretbar angesehen. Weitergehende Anforderungen sind nicht 
indiziert.                   
 
 
4.7.3 Abstände von Gewässern, Überbauung von Gewässern 

Zusammenfassende Darstellung 
In der unmittelbaren  Umgebung der beantragten WEA befinden sich keine oberirdischen Gewässer. In 
Oberflächengewässer wird durch die geplanten WEA-Standorte nicht eingegriffen.  
 
Bewertung 
Beurteilungsgrundlage ist das WHG. Bei den geplanten WEA wird der Regelabstand zu Gewässern 
eingehalten, sodass keine Betroffenheit besteht. In der Errichtungs - und Betriebsphase werden beim 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen geeignete Vorkehrungen gemäß dem Stand der Technik 
getroffen.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Da Oberflächengewässer durch das Vorhaben nicht berührt werden, ist über die von der unteren 
Wasserbehörde formuliert en Nebenbestimmungen hinaus keine weitere Berücksichtigung erforderlich.  
 
 
 
4.8 Schutzgut Landschaft  

4.8.1 Landschaftsbild  

Zusammenfassende Darstellung 
Die WEA stellen als Mast- bzw. Turmbauten aufgrund der Bauhöhe einen erheblichen Eingriff in das 
Landschaftsbild dar.  
Im Untersuchungsgebiet (Radius = 15-fache Anlagenhöhe = 3.699 m um jede WEA) wurden die folgenden 
Landschaftsbildeinheiten abgegrenzt:  

�x 4 (sehr hohe Wertstufe)  
�x 2 (mittlere Wertstufe)  

 
Für die Bewertung des Landschaftsbildes wurde das vorgesehene Verfahren nach dem Windenergierlass 
NRW 2018 durchgeführt. Die Landschaftsbildbewertung des LANUV NRW weist für den 
Untersuchungsbereich (Standort der WEA und Umgebung) der  

- WEA SG-�������:�H�U�W�L�J�N�H�L�W�H�Q���Y�R�Q���•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G���Å�V�H�K�U���K�R�F�K�´�����F�D���������������������D�X�V�����'�L�H���P�L�W���Å�P�L�W�W�H�O�´���E�H�Z�H�U�W�H�W�H�Q��
Landschaftsbildeinheiten haben einen Anteil von ca. 12,5 %;  

- WEA HB-������ �:�H�U�W�L�J�N�H�L�W�H�Q�� �Y�R�Q�� �•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G�� �Å�V�H�K�U�� �K�R�F�K�´�� ������������ ������ �D�X�V���� �'�L�H�� �P�L�W�� �Å�P�L�W�W�H�O�´�� �E�H�Z�H�U�W�H�W�H�Q��
Landschaftsbildeinheiten haben einen Anteil von 13,3 %;  
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- WEA HB-39 Wertigkeiten von �•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G�� �Å�V�H�K�U�� �K�R�F�K�´�� ������������ ������ �D�X�V���� �'�L�H�� �P�L�W�� �Å�P�L�W�W�H�O�´�� �E�H�Z�H�U�W�H�W�H�Q��
Landschaftsbildeinheiten haben einen Anteil von 13,1 %;  

- WEA DT-�������:�H�U�W�L�J�N�H�L�W�H�Q���Y�R�Q���•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G���Å�V�H�K�U���K�R�F�K�´�����F�D���������������������D�X�V�����'�L�H���P�L�W���Å�P�L�W�W�H�O�´���E�H�Z�H�U�W�H�W�H�Q��
Landschaftsbildeinheiten haben einen Anteil von ca. 11,5 %; 

- WEA HB-�������:�H�U�W�L�J�N�H�L�W�H�Q���Y�R�Q���•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G���Å�V�H�K�U���K�R�F�K�´�����F�D���������������������D�X�V�����'�L�H���P�L�W���Å�P�L�W�W�H�O�´���E�H�Z�H�U�W�H�W�H�Q��
Landschaftsbildeinheiten haben einen Anteil von ca. 17,0 %;  

- WEA DT-�������:�H�U�W�L�J�N�H�L�W�H�Q���Y�R�Q���•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G���Å�V�H�K�U���K�R�F�K�´�����F�D���������������������D�X�V�����'�L�H���P�L�W �Å�P�L�W�W�H�O�´���E�H�Z�H�U�W�H�W�H�Q��
Landschaftsbildeinheiten haben einen Anteil von ca. 13,5 %;  

- WEA DT-�������:�H�U�W�L�J�N�H�L�W�H�Q���Y�R�Q���•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G���Å�V�H�K�U���K�R�F�K�´�����F�D���������������������D�X�V�����'�L�H���P�L�W���Å�P�L�W�W�H�O�´���E�H�Z�H�U�W�H�W�H�Q��
Landschaftsbildeinheiten haben einen Anteil von ca. 20,0 %;  

aus. 
 
Bewertung 
Beurteilungsmaßstab ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung der §§ 14 ff. BNatSchG. Das Vorhaben 
stellt gem. § 14 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 30 Abs. 1 LNatSchG NRW einen Eingriff in Natur und Landschaft 
dar. Es handelt sich um einen unvermeidbaren Eingriff, der nach § 15 Abs. 2 BNatSchG auszugleichen 
oder zu ersetzen ist. § 31 Abs. 5 LNatSchG NRW i. V. m § 15 Abs. 6 BNatSchG und auch der Windenergie-
Erlass 2018 sehen eine grundsätzliche Kompensation in Form eines Ersatzgeldes vor, da die 
Beeinträcht igung des Landschaftsbildes durch eine WEA in der Regel nicht ausgleichbar oder ersetzbar. 
Das Ersatzgeld wurde daher nach den Vorgaben des Windenergie-Erlass NRW 2018 auf Basis der 
Landschaftsbildbewertung des LANUV berechnet. Eine unzulässige Verunstaltung des Landschaftsbildes 
im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB liegt nicht vor. Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass 
auch die Einwendungen keine begründeten Hinweise auf das Vorliegen erheblicher nachteiliger 
Umwelteinwirkungen in Bezug auf da s Landschaftsbild ergeben. 
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wurde ein Ersatzgeld ermittelt und in den 
Nebenbestimmungen dieses Genehmigungsbescheides festgesetzt. Die Eingriffsregelung des BNatSchG 
wurde abgearbeitet, so dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Weitergehende Anforderungen 
sind weder fachlich indiziert, noch rechtlich möglich.  
 
 
4.8.2 Natur-/ Landschaftsrechtliche Schutzgebiete und -objekte  

Zusammenfassende Darstellung 
Vier Anlagen der hier gegenständlichen WEA (HB-38, HB-39, HB-40 und SG-37) sind in dem durch den 
Landschaftsplan �1�U���� ������ �Å�+�R�U�Q-Bad Meinberg/Schlangen-�2�V�W�´�� �X�Q�W�H�U�� �6�F�K�X�W�]�� �J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V-
schutzgebiet 2.2 -���� �Å�(�J�J�H-Gebiet und Lipper Bergland mit Bielefelder Osning, Pa derborner Hochfläche 
�X�Q�G�� �+�H�O�O�Z�H�J�E�H�K�|�U�G�H�Q�´�� �J�H�S�O�D�Q�W�� Es dient insbesondere der Erhaltung und Wiederherstellung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter. Weitere 
Schutzziele sind die Erhaltung des für d en Planungsraum typischen Landschaftsbildes mit seinen 
prägenden Talformen  und den gliedernden und belebenden Elementen , die Erhaltung und Sicherung der 
besonderen Bedeutung des Kurortes Bad Meinberg und der landschaftlichen Großräume Egge-Gebirge und 
Teutoburger Wald für die Erholung  sowie die landesweite und überragende Bedeutung des Lippischen 
Waldes für den Biotopverbund. 
Nach Gliederungs-Nr.: 2.2-�����,�,�,���F���� �L�V�W���H�V���Y�H�U�E�R�W�H�Q���� �Å�E�D�X�O�L�F�K�H�� �$�Q�O�D�J�H�Q���L�P�� �6�L�Q�Q�H�� �G�H�U���%�D�X�R�U�G�Q�X�Q�J�� �I�•�U���G�D�V��
Land Nordrhein-Westfalen sowie Verkehrswege, Plätze, Wege und ihre Nebenanlagen zu errichten, zu 
ändern oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn sie keiner bauaufsichtlichen Genehmigung oder 
�$�Q�]�H�L�J�H���E�H�G�•�U�I�H�Q�´�� 
Drei Anlagen der hier gegenständlichen WEA (DT-09, DT-10 und DT-11) sind in dem durch den 
�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�O�D�Q�� �1�U���� ������ �Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �X�Q�W�H�U�� �6�F�K�X�W�]�� �J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� ������-1 
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�Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G���P�L�W���/�L�S�S�L�V�F�K�H�P���:�D�O�G�����2�V�Q�L�Q�J���.�D�P�P���X�Q�G���|�V�W�O�L�F�K�H�P���2�V�Q�L�Q�J-�9�R�U�O�D�Q�G�´���J�H�S�O�D�Q�W����Es dient 
insbesondere der Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und zur 
Erhaltung der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter. Weitere Schutzziele sind die Erhaltung des für den 
Planungsraum typischen Landschaftsbildes mit seinen prägenden Tälern,  naturnahen Waldbeständen, 
geomorphologischen Ausprägungen und gliedernden und belebenden Elementen, die Erhaltung und 
Sicherung der besonderen Bedeutung des Planungsraumes für die Erholung sowie die Erhaltung und 
Sicherung der vorhandenen Lebensraumvielfalt als Lebensgrundlage für die Vogelarten, die gem. 
Vogelschutzrichtlinie  zur Ausweisung des Vogelschutzgebietes DE-4118-401 "Senne mit Teutoburger Wald" 
geführt haben  (Kornweihe, Wendehals, Schwarzspecht, Ziegenmelker, Heidelerche, Wiesenpieper, 
Schwarzkehlchen,  Braunkehlchen und Raubwürger). 
Nach Gliederungs-Nr.: 2.2 -�����,�,�,���F���� �L�V�W���H�V���Y�H�U�E�R�W�H�Q���� �Å�E�D�X�O�L�F�K�H�� �$�Q�O�D�J�H�Q���L�P�� �6�L�Q�Q�H�� �G�H�U���%�D�X�R�U�G�Q�X�Q�J�� �I�•�U���G�D�V��
Land Nordrhein-Westfalen sowie Verkehrswege, Plätze, Wege und ihre Nebenanlagen zu errichten, zu 
ändern oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn sie keiner bauaufsichtlichen Genehmigung oder 
�$�Q�]�H�L�J�H���E�H�G�•�U�I�H�Q�´�� 
 
Der Gutachter führt hierzu weiterhin �L�Q�� �G�H�Q�� �$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q�� �ÅErrichtung und Betrieb von sieben 
Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-Bad Meinberg �I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P��
Kreis Lippe - Umweltverträglichkeitsprüfungs -Bericht -�´���X�Q�W�H�U���1�U����3.3.2 Natura 2000-, Naturschutzgebiet 
und andere Schutzgebietsausweisungen wie folgt nachvollziehbar aus:  
�ÅIm 1.000-m-UG der geplanten Standorte befinden sich  die folgenden Natura 2000-, Naturschutz - und 
Landschaftsschutzgebiete. Bei naturschutzfachlich wertvollen Flächen (geschützte Biotope etc.) wird 
sich auf eine Nennung der Flächen beschränkt, die sich innerhalb der Bauflächen oder direkt daran 
angrenzend befinden (LANUV 2024b): 
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�)�•�U���G�D�V���9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Å�6�H�Q�Q�H���P�L�W���7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�´�����'�(-4118-401) und das FFH-�*�H�E�L�H�W���Å�g�V�W�O�L�F�K�H�U��
�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� ���'�(-4017-301) werden FFH-Verträglichkeitsstudien durchgeführt (HÖKE 
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2024b,c). 
 
Das �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Å�(�J�J�H-Gebiet und Lipper Bergland mit Bielefelder Osning, Paderborner 
�+�R�F�K�I�O�l�F�K�H���X�Q�G���+�H�O�O�Z�H�J�E�|�U�G�H�Q�´���L�V�W���G�L�U�H�N�W���Y�R�Q���G�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J���E�H�W�U�R�I�I�H�Q�����(�L�Q�H���Q�l�K�H�U�J�H�K�H�Q�G�H���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���G�H�U��
Auswirkungen auf das Landschaftsbild erfolgt in Kapitel 5.6. Im Bereich der Biotopkatasterflächen 
�Å�%�X�F�K�H�Q�Z�l�O�G�H�U���V�•�G�O�L�F�K���Y�R�Q���%�H�U�O�H�E�H�F�N�����%�.-4018-���������� �X�Q�G���Å�%�X�F�K�H�Q�Z�l�O�G�H�U���L�P���)�R�U�V�W���+�R�U�Q�´�� ���%�.-4119-307) 
erfolgt in geringen Flächenanteilen ein Ausbau der Zufahrten für die WEA. Aufgrund der geringen 
Eingriffsgröße wird die Be troffenheit der Katasterflächen jedoch  als nicht erheblich gewertet. Die 
�%�L�R�W�R�S�N�D�W�D�V�W�H�U�I�O�l�F�K�H�Q�� �Å�%�X�F�K�H�Q�Z�l�O�G�H�U�� �L�P�� �)�R�U�V�W�� �+�R�U�Q�´�� ���%�.-4119-���������� �X�Q�G�� �Å�+�H�L�G�H�� �������� �P�� �Q�|�U�G�O�L�F�K��
�)�R�U�V�W�K�D�X�V�´�� ���%�.-4119-312) liegen zwar direkt an der Zuwegung, jedoch außerhalb von Baustellen - und 
Einrichtungsflächen, weshalb sich für diese keine Betroffenheit ergibt. Die Biotopverbundflächen 
�Å�:�D�O�G�J�H�E�L�H�W�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �+�R�U�Q-Bad Meinberg und Kohlstädt (VB-DT-LIP-4119-0001, herausragende 
Bedeutung) decken mit Ausnahme der Gauseköte vollständig den Windpark ab, weshalb bei diesen ein 
�G�L�U�H�N�W�H�U�� �(�L�Q�J�U�L�I�I�� �H�U�I�R�O�J�W���� �$�O�V�� �6�F�K�X�W�]�]�L�H�O�� �Z�L�U�G�� �I�R�O�J�H�Q�G�H�V�� �I�R�U�P�X�O�L�H�U�W���� �Å�(�U�K�D�O�W�� �X�Q�G�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V��
zusammenhängenden Waldgebietes großflächig, naturnaher Buchenwälder mit Altholzbereichen und 
einzelnen kleinflächigen Sonder standorten als Kernzone für waldgeprägte Lebensgemeinschaften - Erhalt 
und Entwicklung von Erlen- und Eschenwäldern - Sicherung des Lebensraumes klimasensitiver Arten der 
�:�l�O�G�H�U�´�����/�$�1�8�9�����������D�����'�X�U�F�K���G�L�H���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�U���:�(�$���L�V�W���Q�L�F�K�W���G�D�Y�R�Q���D�X�V�]�X�J�H�K�H�Q�����G�D�V�V���Gie Fläche nicht 
mehr ihr Schutzziel erfüllen kann, da die dauerhaft beanspruchten Flächen im Vergleich zu der 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 247 von 265 

Gesamtgröße der Verbundfläche nur geringe Ausdehnungen haben. Barrierewirkungen sind dadurch nicht 
zu erwarten.  
 
�,�P���Å�)�D�F�K�E�H�L�W�U�D�J���G�H�V���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�H�V �X�Q�G���G�H�U���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�I�O�H�J�H�´��des LANUV (2018) wird der Bereich des 
�8�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�V�� �D�O�V�� �Å�.�H�U�Q�E�H�U�H�L�F�K�´�� �G�H�V�� �9�H�U�E�X�Q�G�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�V�� �:�D�O�G�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q���� �.�H�U�Q�E�H�U�H�L�F�K�H��
stellen die bedeutendsten Bereiche des Waldverbundnetzes bezüglich Biotopausstattung bzw. 
Artvor �N�R�P�P�H�Q�� �G�D�U���� �'�H�U�� �.�H�U�Q�E�H�U�H�L�F�K�� �Å�/�,�3-���� �V�•�G�O�L�F�K�H�U�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´�� �L�V�W�� �G�D�U�•�E�H�U�� �K�L�Q�D�X�V�� �7�H�L�O�� �G�H�U��
überregional bedeutsamen Verbundachsen des Waldverbunds, welche die bewaldeten Gebirgszüge des 
Teutoburger Waldes und des Wiehengebirges bilden. Die Entwicklungsziele sehen unter anderem die 
Erhaltung großflächiger, störungsarmer, strukturreicher Laubwälder mit der Sicherung bzw. 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Wanderkorridoren vor (LANUV 2018).�  ́
 
Die Anlagenstandorte der hier gegenständlichen WEA befinden sich in dem im Kreisgebiet Lippe 
�I�O�l�F�K�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G�H�Q���1�D�W�X�U�S�D�U�N���Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�����(�J�J�H�J�H�E�L�U�J�H�´�� 
�:�H�L�W�H�U�K�L�Q���O�L�H�J�H�Q���G�L�H���:�(�$���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�V���L�P���5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H�Q���Å�%�H�U�H�L�F�K���]�X�P���6�F�K�X�W�]���G�H�U��Natur�´��
(BSN).  
 
Bewertung 
In Landschaftsschutzgebieten sind unter besonderer Beachtung des § 5 Abs. 1 BNatSchG und nach 
Maßgabe näherer Bestimmungen im Landschaftsplan (s. o.) alle Handlungen verboten, die den Charakter 
des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen (§ 26 Abs. 2 BNatSchG). Die 
untere Natu rschutzbehörde erteilt auf Antrag nach M aßgabe von Gliederungs-Nr. 2 der  Landschaftspläne 
für Vorhaben gem. § 35 Abs. 1 BauGB (damit auch für die Errichtung von Windenergieanlagen nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB) grundsätzlich eine Ausnahme von dem o. g. Bauverbot.  
Seit dem 01.02.2023 ist gemäß § 26 Abs. 3 BNatSchG die Errichtung und der Betrieb von Windenergie-
anlagen sowie der zugehörigen Nebenanlagen im Landschaftsschutzgebiet nicht verboten, wenn das 
jeweilige Land den Flächenbeitragswert nach Anlage 1 Spalte 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
oder der jeweilige regionale oder kommunale Planungsträger ein daraus abgeleitetes Teilflächenziel noch 
nicht erreicht hat. Dies ist hier der Fall.  
Liegen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 S. 1 oder 4 BNatSchG vor, bedarf es gemäß § 26 Abs. 3 Satz 
3 BNatSchG für die Durchführung eines im Übrigen zulässigen Vorhabens keiner Ausnahme oder Befreiung. 
Dies gilt gemäß § 26 Abs. 3 Satz 5 BNatSchG nicht, wenn der Vorhabenstandort in einem NATURA 2000-
Gebiet oder einer Stätte, die nach Artikel 11 des Übereinkommens vom 16.11.1972 zum Schutz der Kultur 
und Naturerbes der Welt in die Liste des Erbes der Welt aufgenommen wurde, liegt.  
Da im vorliegenden Fall bislang weder eine für die Vorhabenstandorte relevante Feststellun g nach § 5 
WindBG erfolgt ist und diese nicht in einem Gebiet im Sinne des § 26 Abs. 3 S. 5 BNatSchG liegt, bedarf 
es einer Befreiung von den Festsetzungen der Landschaftspläne nach § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG 
hier nicht.  
 
Bewertungsgrundlage für Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler und gesetzlich geschützte 
Biotope sind die §§ 23, 27, 28 und 30 BNatSchG sowie im Falle einer Betroffenheit die konkreten 
Verbotstatbestände de r zugrundeliegenden Landschaftspläne. Es sind keine Auswirkungen auf diese 
Schutzobjekte gegeben. Die Lage im Naturpark steht der WEA aus den analogen Gründen wie hinsichtlich 
des Landschaftsschutzgebietes nicht entgegen. 
 
Hinsichtlich der Lage der gegenständlichen WEA in einem Bereich für den Schutz der Natur (BSN) ist 
insbesondere das Ziel F 11 (Bereiche für den Schutz der Natur) des Regionalplans OWL zu berücksichtigen. 
Vor allem ist die Regelung in F 11 Abs. 2 des Regionalplans OWL von Bedeutung, die eine Inanspruchnahme 
von BSN durch entgegenstehende raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen zulässt, wenn die 
angestrebten Nutzungen und Funktionen nicht an anderer Stelle realisierbar sind, die Bedeutung des 
betroffenen Gebie tes dies zulässt und der Eingriff auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird.  
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Hier ist jedoch festzustellen, dass dieser Ausnahmetatbestand sich in seiner Ausgestaltung an den 
Ausnahmetatbeständen des Ziels 7.2-3 LEP NRW orientiert. Da das Bundesverwaltungsgericht dieser 
Regel-Ausnahme-Struktur die Zielqualität abgesprochen hat und damit den Festlegungen der Ziffer 7.2 -
3 LEP NRW nach ihrem materiell-rechtlichen Gehalt entgegen seiner Bezeichnung keine Zielqualität 
zukommt (s.a. Erlass des MWIKE vom 14.09.2023), ist davon auszugehen, dass für Ziel F 11 Abs. 2 des 
Regionalplans OWL nichts anderes zu gelten hat. Das Oberverwaltungsgericht NRW führt in seiner 
Entscheidung vom 21.03.2024  (11 D 133/20.NE) weiterhin auch dazu aus, dass die Voraussetzungen eines 
Ziels der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG nicht erfüllt werden, wenn der Plangeber neben der 
Regel auch die Voraussetzungen einer Ausnahme nicht mit hinreichender Bestimmtheit oder 
Bestimmbarkeit selbst festlegt. Diesen Anforderungen an eine v erbindliche Zielvorgabe wird die Regelung 
�L�P�� �=�L�H�O�� �)�� ������ �G�H�V�� �5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�V�� �2�:�/�� �Q�L�F�K�W�� �J�H�U�H�F�K�W���� �G�H�Q�Q�� �G�L�H�� �)�R�U�P�X�O�L�H�U�X�Q�J�H�Q�� �Å�Q�L�F�K�W�� �D�Q�� �D�Q�G�H�U�H�U�� �6�W�H�O�O�H��
�U�H�D�O�L�V�L�H�U�E�D�U�´�� �X�Q�G�� �Å�D�X�I�� �G�D�V�� �X�Q�E�H�G�L�Q�J�W�� �H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H�� �0�D�‰�´���² wie im vorgenannten, vom OVG NRW 
entschiedenen Fall �² sind zu unbestimmt. Die Voraussetzungen für eine Ausnahme sind insbesondere mit 
dem Verweis auf eine anderweitige Realisierbarkeit des Vorhabens auf Verhältnismäßigkeitserwägungen 
bezogen. 
Somit kann hier nicht davon ausgegangen werden, dass Ziffer F 11 als Ziel der Raumplanung (§ 3 Abs. 1 
Nr. 2 ROG) einzuordnen ist, sondern als Grundsatz der Raumordnung nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG zu 
berücksichtigen ist. Grundsätze der Raumordnung sind im BImSchG-Genehmigungsverfahren ohne 
rechtliche Bedeutung.  
Letztlich bleibt  jedoch die zeichnerische Ausweisung von BSN-Gebieten im Regionalplan bestehen und ist 
weiterhin als Ziel beachtlich (§ 3 Abs. 1 Nr. 2, § 7 Abs. 1 und 3 ROG). Somit ist die Vereinbarkeit der 
geplanten Windenergieanlagen mit den so ausgewiesenen vorrangigen Nutzungen zu prüfen:  
Trotz seiner herausragenden Bedeutung als Biotopverbund in seiner Funktion als landesweit 
bedeutsamer, waldgeprägter Höhenzug und Wanderkorridor, ist das Vorhaben aus raumordnungs-
rechtlicher Sicht mit der ökologischen Funktionalität der BSN-Fläche vereinbar, da diese nur 
unwesentlich beeinträchtigt wird. Die gegenständlichen WEA stellen auch aufgrund des im BNatSchG 
formulierten Minimierungsgebotes des Eingriffes nur punktuelle Störungen in dem Biotopverbund dar, die 
in ihrer bauliche n und betrieblichen Wirkung die o. g. Funktionalitäten entweder marginal oder gar nicht 
beeinträchtigen. Bis auf die baulichen, für das Gesamtgebiet unwesentlichen Auswirkungen werden 
sämtliche Schutzziele des Gebietes nach wie vor verfolgt, bzw. sogar dur ch die Umwandlung von 
Nadelholzbeständen in Laubholzbestände im Rahmen der forst- und naturschutzrechtlichen 
Kompensation gefördert. Des Weiteren bleibt der geschlossene Zusammenhang des Waldes nach wie vor 
gewährleistet. Auf Höhe des Vorhabens ist der BSN-Bereich bzw. der dadurch definierte Wanderkorridor 
in Relation zu anderen Bereichen des Teutoburger Waldes und des Eggegebirges besonders breit und wird 
nur in Teilen von den beantragten WEA in Anspruch genommen. Weiterhin wird der BSN bereits jetzt 
durch andere lineare Strukturen und deren Betrieb - wie z.B. die L937 als eine von mehreren bedeutenden 
Querungsmöglichkeiten des Teutoburger Waldes - �Å�]�H�U�V�F�K�Q�L�W�W�H�Q�´���� �9�R�U�� �G�H�P�� �+�L�Q�W�H�U�J�U�X�Q�G�� �G�L�H�V�H�U��
Ausführungen und insbesondere unter Berücksichtigung der nach § 2 Satz 1 EEG im überragenden 
öffentlichen Interesse liegenden Errichtung und Betrieb von WEA sowie der gesetzlichen Gewichtung, 
dass erneuerbare Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüter -
abwägungen eingebracht werden sollen (§ 2 Satz 2 EEG) sind die gegenständlichen WEA in dem 
zeichnerisch ausgewiesenen BSN-Gebiet des Regionalplans OWL aus raumordnungsrechtlicher Sicht 
zulässig.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Da größtenteils bereits aufgrund der räumlichen Entfernung keine Auswirkungen auf Naturschutzgebiete, 
Naturdenkmäler und gesetzlich geschützte Biotope zu erwarten sind, sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen dieser Schutzgüter gegeben. Auch die Lage im Landschaftsschutzgebiet, BSN sowie 
im Naturpark steht der E rr ichtung der WEA nicht entgegen.  
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4.8.3 Nicht formal geschützte Elemente und Funktionen  

Zusammenfassende Darstellung 
Neben den formal gesetzlich oder durch Schutzgebietsausweisung geschützten Gebieten und Objekten 
gibt es weitere fachliche Landschaftsele mente oder �²funktionen wie z. B. das Biotopkataster NRW oder 
die Erholungsfunktion, die von WEA betroffen sein können. Die Flächen des Biotopverbundes, die im 
Umfeld der WEA liegen, sind durch die Schutzgebietsausweisungen des Landschaftsplanes erfasst und 
festgesetzt.  
 
Bewertung 
Da es keine eigenständigen Rechtsgrundlagen für diese Elemente und Funktionen gibt, können diese nur 
indirekt über bestehende gesetzliche Regelungen, insbesondere die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung und die Überdeckung mit formalen Schutzgebietsausweisungen berücksichtigt werden. 
In Hinsicht auf die Erholungsfunktion ist zudem davon auszugehen, dass diese auf der vorlaufenden 
Planungsebene durch die Ausweisung als Konzentrationszone des Flächennutzungsplans (FNP) abgewogen 
wurde, ein Entgegenstehen öffentlicher Belange im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB ist daher im 
Rahmen der nachvollziehenden Abwägung nicht gegeben. 
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Da keine eigenständige Berücksichtigung möglich ist, erfolgt eine Berücksichtigung soweit möglich im 
Rahmen der anderen naturschutzrechtlichen Regelungen.  
 
 
 
4.9 Schutzgüter Luft und Klima  

Zusammenfassende Darstellung 
WEA emittieren keine  Luftschadstoffe und keine Klimagase. Durch Substitution fossiler Kraftwerke er gibt 
sich ein positiver Beitrag zur Luftreinhaltung. Während der Bauphase entstehen kurzzeitig geringe 
Luftschadstoffimmissionen in unmittelbarer Nähe der Baustelle.  
 
�'�H�U�� �*�X�W�D�F�K�W�H�U�� �I�•�K�U�W�� �K�L�H�U�]�X�� �L�Q�� �G�H�Q�� �$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q�� �ÅErrichtung und Betrieb von sieben 
Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P��
Kreis Lippe - Umweltverträglichkeitsprüfungs -Bericht -�´�� �X�Q�W�H�U�� �1�U����4.7 Schutzgüter Klima und Luft wi e 
folgt nachvollziehbar aus:  
�Å4.7.1 Ermittlung der Bestandss ituation  
Die Fläche des Windparks wird von Wald dominiert, weshalb ein Waldklima vorherrscht (LANUV 2024d). 
Das Waldklimatop zeichnet sich durch nur geringe Schwankungen von Temperatur und Feuchte im 
Tagesverlauf aus. Der nächtliche Kaltluftvolumenstrom ni mmt, wie die Kaltluft -produzierenden Flächen, 
von Nordosten nach Südwesten zu. Im Nordosten herrscht ein mittlerer Kaltluftvolumenstrom mit Werten 
von ca. 800 m³/s vor, der in Richtung Südwesten über einen hohen Kaltluftstrom mit Werten von knapp 
2.300 m³/ s zu einem sehr hohen Kaltluftstrom mit Werten von etwa 2.740 m³/s knapp zunimmt. 
Insgesamt übernimmt der Bereich des Windparks die Funktion einer Grünfläche mit einer hohen bis 
mittleren thermischen Ausgleichsfunktion (LANUV 2024d).  
Da sich die WEA auf dem Höhenzug des Teutoburger Waldes befinden, sind grundsätzlich höhere 
Luftgeschwindigkeiten als in den umliegenden Landschaftsbereichen zu erwarten. Als geringfügige 
Belastungen für die Luft sind der Verkehr auf der Gauseköte sowie der forstwirtschaftliche  Betrieb im 
Wald zu nennen. 
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4.7.2 Allgemeine Beschreibung der Wirkfaktoren  
Baubedingte Wirkfaktoren  
Im Rahmen der Bauphasen kann es zu einer auf die Bautätigkeit beschränkten Schadstoffemission durch 
die Baufahrzeuge kommen. Zudem ist in trockenen Baup hasen eine Staubentwicklung möglich. 
Materialien (Asphalt, Schotter) zur dauerhaften oder temporären Versiegelung der Flächen (Fundament, 
Kranstellfläche, Zuwegung, Montage- und Lagerflächen) weisen meist eine höhere spezifische 
Wärmekapazität als Böden landwirtschaftlicher Nutzung oder Waldstandorten auf. Auf diesen Flächen 
gehen mögliche, thermische Ausgleichsfunktionen verloren.  
Aufgrund der temporären Wirkung sind diese Belastungen jedoch als nicht erheblich zu werten.  
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirk faktoren  
Die oben beschriebene, mögliche Herabstufung der thermischen Ausgleichsfunktion bleibt auf dauerhaft 
versiegelten Flächen bestehen. Weitere anlage - und betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut 
Klima und Luft sind nicht zu erwarten.  
 
�>�«�@ 
 
4.7.4 Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Aufgrund der temporären Dauer und der kleinflächigen Reichweite der genannten Emissionen während 
der Bauzeit (Schadstoffemission, Staubentwicklung) sind diese als unerheblich zu bewerten.  
Für die Errichtu ng der WEA müssen Flächen von rund je 8.000 m² freigeräumt werden. Zu berücksichtigen 
ist, dass ein Teil der Flächen aufgrund des Fichtensterbens bereits gerodet ist. Die bau - und 
anlagebedingte Flächenversiegelung führt zu einer lokalen Reduktion der Kalt - und Frischluftproduktion. 
So kann sich an besonders heißen und windstillen Tagen im unmittelbaren Bereich der Standorte ein 
heißes, trockenes Klima einstellen. Aufgrund des ausgeglichenen und  guten Ausgangsklimatas, 
großflächiger kalt - und frischluftprod uzierender Flächen im Nahbereich der WEA sowie des kräftigen 
nächtlichen Kaltluftvolumenstroms sind vorhabensspezifisch jedoch keine nachhaltigen negativen 
Auswirkungen auf das Umfeld zu erwarten. Die lokale Beeinträchtigung der klimatischen Verhältnisse 
wird als nicht erheblich eingestuft.  
 
Waldflächen erfüllen eine wichtige Funktion als CO2 -Speicher und leisten somit einen wichtigen Beitrag 
für den Klimaschutz. Ein Hektar Wald speichert pro Jahr über alle Altersklassen hinweg ca. 10 �² 12 Tonnen 
CO2 (STIFTUNG UNTERNEHMEN WALD 2021). Durch die Errichtung der WEA im Wald kommt es zu einer 
Rodung von Bäumen, wobei die bereits vorhandenen Kahlschlagflächen zu berücksichtigen sind. Gemäß 
§ 44 Abs. 1 LANDESFORSTGESETZ FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LFOG) Ergibt sich generell für 
Kahlflächen und stark verlichtete Waldbestände eine Pflicht zur Wiederaufforstung, die innerhalb von 
zwei Jahren durchzuführen ist. Somit werden Kahlschlagflächen zur Wiederaufforstung vorbehalten. Im 
Falle einer Umwandlungsgenehmigung ist eine Aufforstung jedoch nicht notwendig. Durch die Errichtung 
der WEA kommt es an den Standorten zu einer dauerhaften Waldumwandlung. Die Funktion als CO2-
Speicher kann vor Ort nicht mehr erfüllt werden. Unter Berücksichtigung der Vermeidung von 
klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid durch z.B. Kohlekraftwerke und dem Gewinn von erneuerbaren 
Energien wirkt sich die Windenergienutzung jedoch im allgemeinen positiv auf das Schutzgut aus. Die 
energeti sche Amortisationszeit, welche den Zeitraum umfasst, in dem die WEA die für seine Produktion 
benötigte Energie wieder eingespeist hat, beträgt für WEA an Land etwa drei bis sieben Monate. 
Anschließend liefert jede WEA durchschnittlich etwa 20 Jahre lang nachhaltigen, sauberen Strom 
(AGENTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN 2021). 
 
�>�«�@ 
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4.7.6 Fazit  
Von dem Vorhaben gehen keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Klima und Luft aus. 
Insgesamt trägt das Vorhaben mit dem Betrieb von WEA zum Ausbau regenerativer Energiequellen bei 
und wirkt sich bezüglich der Energiegewinnung positiv auf das Schutzgut Klima aus. Die WEA übernehmen 
so eine wichtige Funktion beim aktiven Klimaschutz. �  ́
 
Bewertung 
Bewertungsmaßstab ist § 5 Abs. 1 BImSchG. In BImSchG-Genehmigungsverfahren können keine positiven 
Substitutionseffekte berücksichtigt werden. Die Immissionen während der Bauphase sind als irrelevant 
einzustufen.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Keine Berücksichtigung, da keine rechtlich relevanten Umweltauswirkungen auf Luft und Klima gegeben 
sind. 
 
 
 
4.10 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

Zusammenfassende Darstellung 
�'�H�U�� �*�X�W�D�F�K�W�H�U�� �I�•�K�U�W�� �K�L�H�U�]�X�� �L�Q�� �G�H�Q�� �$�Q�W�U�D�J�V�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q�� �Å�(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �X�Q�G�� �%�H�W�U�L�H�E�� �Y�R�Q�� �V�L�H�E�H�Q��
Windenergieanlagen in Schlangen, Berlebeck und Horn-�%�D�G���0�H�L�Q�E�H�U�J���I�•�U���G�H�Q���:�L�Q�G�S�D�U�N���Å�*�D�X�V�H�N�|�W�H�´���L�P��
Kreis Lippe - Umweltverträglichkeitsprüfungs -Bericht -�´�� �X�Q�W�H�U�� �1�U���� �������� �6�F�K�X�W�]�J�X�W�� �N�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �(�U�E�H�� �X�Q�G��
sonstige Sachgüter wie folgt nachvollziehbar aus:  

�Å�������������(�U�P�L�W�W�O�X�Q�J���G�H�U���%�H�V�W�D�Q�G�V�V�L�W�X�D�W�L�R�Q 
Kulturlandschaft  
�,�P�� �Å�.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q�� �)�D�F�K�E�H�L�W�U�D�J�� �]�X�U�� �5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�X�Q�J�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �5�H�J�L�H�U�X�Q�J�V�E�H�]�L�U�N�� �'�H�W�P�R�O�G�´�� �G�H�V��
LANDSCHAFTSVERBANDS WESTFALEN-LIPPE (LWL) (2017) wird eine flächendeckende Gliederung des 
Landes in 32 Kulturlandschaften vorgenommen. Diese werden jeweils durch zusammengehörige Merkmale 
aufgrund ihrer kulturl andschaftsgeschichtlichen Entwicklung abgegrenzt. Der Windpark reicht mit einem 
�*�U�R�‰�W�H�L�O���L�Q���G�L�H���.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W���Å�3�D�G�H�U�E�R�U�Q���² �'�H�O�E�U�•�F�N�H�U���/�D�Q�G�´�������������L�P���Q�R�U�G- und nordöstlichen Bereich 
�U�H�L�F�K�W���H�U���L�Q���G�L�H���.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W���Å�/�L�S�S�H�U �/�D�Q�G�´�������������'�D�V���3�Dderborn-Delbrücker Land ist eine überwiegend 
flache und in großen Teilen landwirtschaftlich geprägte Region, die sich mit dem Gebirgskamm des 
Teutoburger Waldes im Osten und dem Anstieg zu Paderborner Hochfläche im Süden zu den benachbarten 
Kulturlandschaften abgrenzt. Das Lipper Land ist eine stark agrarisch geprägte, hügelige bis bergige 
Landschaft, die sich insbesondere durch die im Baubestand ablesbare Eigenständigkeit abgrenzt (LWL 
2017). 
 
Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche 
Im Landesentwicklungsplan (LEP) NRW werd�H�Q���D�X�V���G�H�Q���.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q���H�Q�J�H�U���E�H�J�U�H�Q�]�W�H���Å�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H��
�.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�H�´�� �H�U�P�L�W�W�H�O�W���� �D�X�V�� �Z�H�O�F�K�H�Q�� �V�L�F�K�� �Z�L�H�G�H�U�X�P�� �D�X�I�J�U�X�Q�G�� �H�L�Q�H�U�� �K�H�U�D�X�V�J�H�K�R�E�H�Q�H�Q��
�%�H�G�H�X�W�X�Q�J�� �I�•�U�� �G�D�V�� �/�D�Q�G�� �1�5�:�� �Å�O�D�Q�G�H�V�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�H�´�� �H�U�J�H�E�H�Q���� �'�H�U�� �:�L�Q�G�S�D�U�N��
liegt inn �H�U�K�D�O�E�� �G�H�V�� �O�D�Q�G�H�V�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q�� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�� ���� �Å�6�H�Q�Q�H�� �P�L�W�� �D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�P��
�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G�´�����:�H�U�W�J�H�E�H�Q�G�H���(�O�H�P�H�Q�W�H���X�Q�G���6�W�U�X�N�W�X�U�H�Q���V�L�Q�G unter anderem der Truppenübungsplatz 
Senne, Kasernen, Kriegsgefangenenlager oder archäologische Überreste des Schlosses Lopshorn. Diese 
gilt es bei regionalplanerischen Festlegungen und anderen nachgeordneten Planungen zu berücksichtigen 
(MWIDE 2020). 
�'�L�H���Å�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q���.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�H�´���Z�H�U�G�H�Q���D�X�I���G�H�U���(�E�H�Q�H���G�H�U���5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�X�Q�J���N�R�Q�N�U�H�W�L�V�L�H�U�W����
Sie weisen eine herausragende Stellung innerhalb des gesamten kulturellen Erbes in NRW auf und sind 
ebenfalls bei Abwägungen mit konkurrierenden Raumansprüchen angemessen zu berücksichtigen. Im 
Fachbeitrag des LWL (2017) werden die bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche in  die Fachsichten 
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�Å�$�U�F�K�l�R�O�R�J�L�H�´���� �Å�'�H�Q�N�P�D�O�S�I�O�H�J�H�´�� �X�Q�G�� �Å�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�N�X�O�W�X�U�´�� �J�H�J�O�L�H�G�H�U�W���� �'�H�U�� �:�L�Q�G�S�D�U�N�� �O�L�H�J�W�� �]�X�P�� �H�L�Q�H�Q��
�Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J���L�P���E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q���.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�����)�D�F�K�V�L�F�K�W���$�U�F�K�l�R�O�R�J�L�H���$�������������Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G��
�X�Q�G���(�J�J�H�J�H�E�L�U�J�H�´�����%�H�L���G�H�Q���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H�Q���)�D�Fhsichten Archäologie handelt es sich im Wesentlichen um 
markante Verdichtungen zeittypischer archäologischer Fundstellen, die aufgrund ihrer Ausprägungen 
leicht bis kaum nachvollziehbar sind. Leitbilder für den vorliegenden Bereich sind zahlreiche Wallanla gen 
und Burgen, die auf dem Gebirgsstrang liegen, sowie die Nutzung des Landschaftsausschnitts für den 
mittel alterlichen und neuzeitlichen Bergbau von Kohle und Eisenerz. Da es sich bei den Relikten vorrangig 
um Bodendenkmäler handelt, die unter Wald liege n, wird als Ziel der Schutz dieser bei der 
Waldbewirtschaftung genannt.  
 
Zum anderen liegt der Windpark im bedeutsamen Kulturlandschaftsb ereich, Fachsicht Landschaftskultur 
�.�� ���������� �Å�+�H�U�P�D�Q�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O���² �(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´���� �Z�H�O�F�K�H�U�� �G�L�H�� �•�E�H�U�� ����������-jährige Geschichte der 
�.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�� �Å�/�L�S�S�H�U�� �/�D�Q�G�´�� �G�R�N�X�P�H�Q�W�L�H�U�W���� �,�Q�� �G�H�U�� �I�R�O�J�H�Q�G�H�Q�� �7�D�E�H�O�O�H�� �Z�H�U�G�H�Q�� �G�L�H��
kulturlandschaftsprägenden und wertgebenden Merkmale sowie die fachlichen Ziele für den Bereich 
aufgelistet.  
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Gemäß des LWL (2020) liegen in der Umgebung des Windparks weitere Kulturlandschaftsbereic he, die im 
Folgenden je nach zu erwartender Beeinträchtigung zu berücksichtigen sind.  
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Kulturgüter mit Raumwirkung  
Der LEP NRW weist darüber hinaus auf historische Stadtkerne, Denkmäler und andere kulturlandschaftlich 
wertvolle Gegebenheiten sowie Sichtbeziehungen und Sichträume hin, die bei raumwirksamen 
Entscheidungen zu berücksichtigen und zu erhalten sind. Im Fachbeitrag  werden diesbezüglich 
�Å�.�X�O�W�X�U�J�•�W�H�U�� �P�L�W�� �5�D�X�P�Z�L�U�N�X�Q�J�´�� �J�H�Q�D�Q�Q�W���� �Y�R�Q�� �G�H�Q�H�Q�� �V�L�F�K�� �H�L�Q�L�J�H�� �L�P�� �X�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U�H�Q��Umfeld der 
�3�R�W�H�Q�]�L�D�O�I�O�l�F�K�H�� �E�H�I�L�Q�G�H�Q���� �$�O�V�� �N�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�U�l�J�H�Q�G�H�� �%�R�G�H�Q�G�H�Q�N�P�l�O�H�U�� �Z�H�U�G�H�Q�� �G�L�H�� �Å�%�X�U�J�U�X�L�Q�H��
�)�D�O�N�H�Q�E�X�U�J�´�� �X�Q�G�� �H�L�Q�� �Å�+�R�K�O�Z�H�J�E�•�Q�G�H�O�´�� �L�P�� �%�H�U�H�L�F�K�� �G�H�V�� �D�O�W�H�Q�� �3�R�V�W�Z�H�J�V�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�� ���J�H�P�l�‰�� �6�7�$�'�7��
DETMOLD 2021b Denkmalnummern B045 und B042). Die Burgruine Falkenburg ist darüber hinaus ein 
Baudenkmal (Denkmalnummer A623). Es handelt sich bei dieser um eine hochmittelalterliche Höhenburg, 
die aufgrund der freigelegten und noch sichtbaren Teile in ihrer Bauweise noch genau zu erkennen ist. 
Aus Richtung Norden von Fromhausen und vom Hermannsdenkmal ergeben sich historisch überlieferte 
Sichtbeziehungen auf die Falkenburg. Das Hermannsdenkmal ist als weiteres Baudenkmal 
(Denkmalnummer A095) zu nennen. Es steht auf einer Berghöhe etwa fünf Kilometer nordwestlich des 
Windparks. Die etwa 1.600 m östlich gelegenen Externsteine werden ebenso wie das Hermannsdenkmal 
�L�P�� �)�D�F�K�E�H�L�W�U�D�J�� �D�O�V�� �Å�2�U�W�� �P�L�W�� �I�X�Q�N�W�L�R�Q�D�O�H�U�� �5�D�X�P�Z�L�U�N�X�Q�J�´�� �J�H�N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W���� �%�H�L�� �G�L�H�V�H�Q�� �2�U�W�H�Q�� �J�H�K�W�� �G�L�H��
Raumwirkung deutlich über das Objekt hinaus. Die Externsteine b ilden als Felsengruppe ein Baudenkmal 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Baudenkmalnummer A 08.4, STADT HORN-BAD MEINBERG 2018). 
 
Ausgehend vom Windparks ergeben sich keine historisch überlieferten Sichtbeziehungen in die 
Umgebung. Er liegt darüber hinaus auch nicht innerhalb einer Sichtachse einer ausgewiesenen 
Sichtbeziehung. Kulturlandschaftlich bedeutsame Stadt - und Ortskerne in der Umgebung des Windparks 
sind die Kernstadt von Detmold, Bad Lippspringe sowie Horn und Bad Meinberg. 
 
4.9.2 Allgemeine Beschreibung der Wirkfaktoren  
Auswirkungen von Planungen und ebenso von WEA auf Kulturgüter lassen sich in drei Aspekte 
unterscheiden (UVP-GESELLSCHAFT E.V. 2014). Durch eine direkte Inanspruchnahme bzw. Beseitigung 
der Kulturgüter sowie deren Umgebung und räumliche n Bezüge untereinander ergibt sich eine 
substantielle Auswirkung. Sensorielle Wirkungen können sich ergeben, wenn der Erhalt der Erlebbarkeit, 
die Erlebnisqualität oder die Zugänglichkeit berührt werden. Im Einzelfall kann es ebenso zu funktionalen 
Auswirkungen kommen, indem die Nutzung, die für den Erhalt eines Kul turgutes wesentlich ist oder die 
Möglichkeit der wissenschaftlichen Erforschung eingeschränkt werden.  
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Für die im Fachbeitrag herausgestellten Kulturgüter mit Raumwirkung sowie den kulturlandscha ftlich 
bedeutsamen Stadt- und Ortskernen kommt es allenfalls zu sensoriellen Betroffenheiten durch die WEA. 
Die Schutzwürdigkeit wird dadurch nicht beeinflusst. Aufgrund dessen werden sie im Rahmen der 
Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen nicht we iter betrachtet. Gemäß Hinweisen der Städte 
Detmold und Horn-Bad Meinberg sowie der Gemeinde Schlangen befinden sich zahlreiche Bau- und 
Bodendenkmäler im Untersuchungsgebiet. Es wird sich auf eine Nennung im Rahmen der Prognostizierung 
und Bewertung der Umweltauswirkungen beschränkt, falls sich für diese erhebliche Betroffenheiten 
durch die Planung ergeben. 
 
�>�«�@ 
 
4.9.4 Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen 
�(�L�Q�H���3�O�D�Q�X�Q�J���O�|�V�W���H�L�Q�H���%�H�W�U�R�I�I�H�Q�K�H�L�W���H�L�Q�H�V���.�X�O�W�X�U�J�X�W�H�V���D�X�V�����Å�Z�H�Q�Q���G�L�H���K�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H���$�X�V�V�D�J�H�N�U�D�It oder die 
�Z�H�U�W�E�H�V�W�L�P�P�H�Q�G�H�Q�� �0�H�U�N�P�D�O�H�� �G�X�U�F�K�� �G�L�H�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�� �G�L�U�H�N�W�� �R�G�H�U�� �P�L�W�W�H�O�E�D�U�� �E�H�U�•�K�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q�´�� ���8�9�3-
GESELLSCHAFT E.V. 2014). Als Kriterien für die Bewertung der Auswirkungen sind die Schutzwürdigkeit 
des betroffenen Schutzgutes mit der Art der Betroffenheit  (substanziell, sensoriell oder funktional), die 
engere Umgebung von Kulturgütern und Denkmälern sowie die funktionale Vernetzung von Kulturgütern, 
entsprechend die räumlichen Strukturen und Objektzusammenhänge, heranzuziehen. Die folgende 
Tabelle gibt ein en Überblick über das Eintreten von der Art der Betroffenheit, die sich durch die Planung 
auf die innerhalb des Windparks sowie in der Umgebung befindlichen, markanten Kulturgüter und 
Denkmäler ergeben. 
 

 
 
Senne mit angrenzendem Teutoburger Wald 
Der Windp�D�U�N�� �O�L�H�J�W�� �Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J�� �L�P�� �O�D�Q�G�H�V�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q�� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�� ���� �Å�6�H�Q�Q�H�� �P�L�W��
�D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�P�� �7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U�� �:�D�O�G�´���� �6�X�E�V�W�D�Q�]�L�H�O�O�H�� �%�H�W�U�R�I�I�H�Q�K�H�L�W�H�Q�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K��
ergeben sich durch die Flächeninanspruchnahme. Eine Beanspruchung von kulturlandschaftsprägenden 
und wertbestimmenden Merkmalen kann hier jedoch ausgeschlossen werden. Sensorielle und funktionale 
Betroffen heiten sind für diesen Kulturlandschaftsbereich nicht zu erwarten, da sich die 
wertbestimmenden Merkmale nicht im räumlichen Zusamm enhang mit den WEA befinden und bezüglich 
weiterer Merkmale keine Anforderungen ergeben. Allein aufgrund der Lage der WEA innerhalb von 
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bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich noch keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzgutes ableiten. Entsprechend ist eine Betroffenheit des Kulturguts gegeben, diese ist jedoch nicht 
erheblich, da sie nicht zu einer Ge fährdung der Schutzwürdigkeit dieses Kulturguts führt.  
 
Teutoburger Wald und Eggegebirge 
Für den bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich �Å�7�H�X�W�R�E�X�U�J�H�U���:�D�O�G���X�Q�G���(�J�J�H�J�H�E�L�U�J�H�´�����$���������������)�D�F�K�V�L�F�K�W��
Archäologie) ergeben sich ebenfalls durch Flächeninanspruchnahme substanzielle Betroffenheiten, da 
der Windparks vollumfänglich innerhalb des Bereichs liegt. Da es sich bei diesem 
Kulturlandschaftsberei �F�K���X�P���H�L�Q�H�Q���D�X�V���G�H�U���)�D�F�K�V�L�F�K�W���Å�$�U�F�K�l�R�O�R�J�L�H�´���K�D�Q�G�H�O�W�����N�D�Q�Q���H�V���H�Y�H�Q�W�X�H�O�O���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K��
zu funktionalen Betroffenheiten kommen, wenn im Rahmen der Bauarbeiten archäologische Funde 
entdeckt werden und diese bezüglich ihrer Zugänglichkeit beschädigt werden. Hinwei se dazu liegen 
aktuell nicht vor. In einem solchen Fall ist der Bau zu stoppen und der LWL zu informieren (s. Kap. 4.9.5). 
Sensorielle Betroffenheiten werden hier aufgrund der räumlichen Ausprägung des 
Kulturlandschaftsbereichs (vor rangig Bodendenkmäler) nicht erw artet. Eine Betroffenheit, die einen 
Verlust der Schutzwürdigkeit bedingt, kann bei diesem Kulturlandschaftsbereich demnach weitestgehend 
ausgeschlossen werden. 
 
Hermannsdenkmal �² Externsteine 
Da sich der Windpark ebenfalls vollständig innerhalb des bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichs 
�Å�+�H�U�P�D�Q�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O���² �(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�����)�D�F�K�V�L�F�K�W���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�N�X�O�W�X�U�����E�H�I�L�Q�G�H�W�����H�U�J�H�E�H�Q���V�L�F�K���D�X�F�K���E�H�L���G�L�H�V�H�P��
substanzielle Betroffenheiten durch Flä cheninanspruchnahme. Wertbestim mende Merkmale sind durch 
die Flächeninanspruchnahme nicht betroffen. Aufgrund wertbestimmender Merkmale wie dem 
Hermannsdenkmal, der Falkenburg oder dem Kreuzkrug kommt es außerdem zu sensoriellen 
Betroffenheiten, da je nach Beobachtungsstandpu nkt die Merkmale zusammen mit den WEA einsehbar 
sind (s. Kap. 4.8). Laut eines Beschlusses des OVG NRW (2013) ist nicht der Blick ausgehend aus bzw. von 
dem Denkmal oder Merkmal schützenswert, sondern allenfalls der Blick aus der Umgebung auf das 
Denkmal oder Merkmal. Dennoch führen die substanziellen und sensoriellen Betroffenheiten zu keiner  
Beeinträchtigung der Schutzwür digkeit des Kulturlandschaftsbereichs, da die wertbestimmenden 
Merkmale weiterhin mit ihren Eigenschaften bestehen bleiben. Entsprechend  ergibt sich auch für diesen 
Kulturlandschaftsbereich keine erhebliche Betroffenheit durch die Planung, auch wenn gegen das 
�I�D�F�K�O�L�F�K�H���=�L�H�O���Å�)�U�H�L�K�D�O�W�X�Q�J���Y�R�Q���J�U�R�‰�I�O�l�F�K�L�J�H�Q���X�Q�G�������R�G�H�U���Z�H�L�W�U�l�X�P�L�J�H���:�L�U�N�X�Q�J���H�Q�W�I�D�O�W�H�Q�G�H�Q���W�H�F�K�Q�L�V�F�K�H�Q��
Bauwerken, Anlagen oder sonsti�J�H�Q�� �(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q�´�� �Y�H�U�V�W�R�‰�H�Q�� �Z�L�U�G���� �,�P�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�D�X�V�V�F�K�Q�L�W�W�� �P�L�W den 
Standorten der WEA ergibt sich für diesen Kulturlandschaftsbereich insbesondere eine optische 
Abwertung und somit sensorielle Betroffenheiten, jedoch kein Verlust der Schutzwürdigkeit.  
 
Bodendenkmal Hohlwegbündel 
�'�L�H���I�•�U���G�D�V���%�R�G�H�Q�G�H�Q�N�P�D�O���Å�+�R�K�O�Z�H�J�E�•�Q�G�H�O���6�F�K�Q�H�S�I�H�Q�I�O�X�F�K�W�´�����%�����������Z�H�U�W�E�H�V�W�L�P�P�H�Q�G�H�Q���0�H�U�N�P�D�O�H�����D�X�V��
denen sich die Schutzwürdigkeit ergibt, sind die bis zu 5 m tief eingeschni ttenen Fahr bahnen, die am 
sandigen Berghang als großes Hohlwegbündel auf über 1.100 m Länge gut ausgeprägt sind (STADT 
DETMOLD 2021b). Da sich die für die Errichtung der WEA benötigten Baustellen- und Einrichtungsflächen 
sowie Zufahrten nicht im Bereich des Bodendenkmals befinden, können sowohl substanzielle, als au ch 
sensorielle und funktionale Betroffenheiten ausgeschlossen werden. Die Schutzwürdigkeit des 
Bodendenkmals bleibt entsprechend weiterhin erhalten.  
 
Boden- und Baudenkmal Burgruine Falkenburg 
Die Burgruine der Falkenburg ist zum einen ein Bodendenkmal (B045) und zum anderen ein Baudenkmal 
(A623). Das Bodendenkmal umfasst mit seiner Ausdehnung die Berghänge ausgehend von der Burg. Als 
wertbestimmende Merkmale gelten die starken Mauerreste, der Stumpf des Bergfrieds auf dem Kegel der 
Hauptburg, die Vorburg sowie ein Graben. Die wertbestimmenden Merkmale für die Schutzwürdigkeit als 
Baudenkmal ergeben sich insbesondere aus der herausragenden Bedeutung für die Geschichte des 
ehemaligen Landes Lippe sowie wissenschaftlichen, regionalgeschichtlichen und bauhistor ischen 
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Gründen, die sich durch die Falkenburg mit ihren Überresten ergeben. Die Errichtung der WEA bedingen 
eine sensorielle Betroffenheit auf die Burgruine, da diese zusammen mit den WEA wahrgenomm en 
werden kann. Diese Betroffen heit bedingt jedoch keine M inderung der Schutzwürdigkeit des Denkmals. 
Substanzielle und funktionale Betroffenheiten können durch die Planung ausgeschlossen werden, da das 
Denkmal weder indirekt noch direkt beansprucht wird. Entsprechend löst die Errichtung und der Betrieb 
der WEA weder Betroffenheiten auf das Boden - noch auf das Baudenkmal der Falkenburg aus. Die 
Schutzwürdigkeit wird nicht beeinträchtigt.  
 
Baudenkmal Externsteine 
�'�D�V���%�D�X�G�H�Q�N�P�D�O���$�� ���������� �Å�(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�� �G�H�I�L�Q�L�H�U�W���V�L�F�K���G�X�U�F�K���G�L�H���I�•�Q�I�� �V�W�H�L�O���D�X�I�U�D�J�H�Q�G�H�Q���6�D�Q�G�V�W�H�L�Q�I�H�O�V�H�Q��
und mehreren kleinen Klippen, die zum Teil mit Wendeltreppen zu erreichen sind. Weitere 
wertbestimmende Merkmale sind Kapellenhöhlen, Kreuzabnahmerelief und ein Heiliges Grab (STADT 
HORN-BAD MEINBERG 2018). Durch die Lage und der Entfernung des Denkmals zu den geplanten WEA 
werden sowohl substanzielle, als auch sensorielle und funktionale Betroffenheiten ausgeschlossen. Durch 
die Planung ergeben sich keine Betroffenheiten für die Bestandteile des Baudenkmals, weshalb die 
Schutzwürdigkeit weiterhin gewährleist et ist.  
 
Baudenkmal Hermannsdenkmal 
�'�D�V���%�D�X�G�H�Q�N�P�D�O���G�H�V���Å�+�H�U�P�D�Q�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O�V�´�����$�����������X�P�I�D�V�V�W���H�L�Q�H���*�H�V�D�P�W�D�Q�O�D�J�H�����Z�H�O�F�K�H���V�L�F�K���Å�*�U�R�W�H�Q�E�X�U�J�´��
nennt. Diese setzt sich aus den Resten einer Ringmauer (Hünenring), baulichen Elementen wie eine 
Sandstein-Pflasterung, Bandei-Büsten, Treppenanlagen u.a. sowie dem Hermannsdenkmal zusammen. 
Aus den angeführten Teilen ergibt sich zusammen mit dem Hermannsdenkmal die historische Bedeutung 
und die Schutzwürdigkeit des Denkmals (STADT DETMOLD 2021B). Der Bau und die Errichtung der WEA 
etwa 5 km entfernt zum Denkmal bewirkt keine Betroffenheiten der wertbestimmenden Merkmale. 
Aufgrund der exponierten Lage der Statue des Hermanns und der WEA kann es zu optischen 
Überschneidungen dieser kommen (sensorielle Betroffenheit), dies stellt  jedoch auf den Denkmalschutz 
bezogen keine Betroffenh eit dar. Aufgrund der Entfernung des Denkmals zu den WEA können 
substanzielle und funktionale Betroffenheiten ausgeschlossen werden. Das Denkmal blei bt weiterhin 
unverändert in sei nen Bestandteilen bestehen, weshalb keine Beeinträchtigung der Schutzwürdigkeit 
gegeben ist. 
 
�>�«�@ 
 
4.9.6 Fazit  
Die Errichtung und der Betrieb von sieben WEA führt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung von 
Kulturgütern. Die WEA befinden sich zwar innerhalb von bedeutsamen Kultu rlandschaftsbereichen, 
weshalb es zu einer Flächeninanspruchnahme dieser kommt, jedoch sind im Bereich der WEA keine 
wertbestimmenden Merkmale bekannt. Entsprechend werden durch die Errichtung der WEA keine 
Elemente der Kulturlandschaftsbereiche entfernt o der zerstört.  
 
Die Planung führt zu einem Verstoß eines fachlichen Ziels des bedeutsamen Kulturlandschafts -bereichs 
�Å�+�H�U�P�D�Q�Q�V�G�H�Q�N�P�D�O���² �(�[�W�H�U�Q�V�W�H�L�Q�H�´�� ���)�D�F�K�V�L�F�K�W�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�N�X�O�W�X�U������ �Z�D�V�� �M�H�G�R�F�K�� �N�H�L�Q�H�Q�� �9�H�U�O�X�V�W�� �G�H�U��
Schutzwürdigkeit bedingt und somit als nicht e rheblich zu werten ist. Darüber hinaus ergibt sich allein 
aufgrund der Lage der WEA innerhalb von bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen noch keine 
erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts.  
 
Für in der Umgebung liegende Denkmäler konnten keine Betroffenh eiten ermittelt werden, die zu einem 
Verlust der Schutzwürdigkeit führen könnten. Zum Teil kann es zu sensoriellen Sichtbeziehungen 
zwischen den Denkmälern und den WEA kommen, die jedoch keine Erheblichkeiten darstellen. Die 
Erlebbarkeit der Denkmäler blei bt auch nach Umsetzung der Planung in vollem Umfang erhalten.  
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Insgesamt wird die jeweilige Schutzwürdigkeit der im Umfeld liegenden landesbedeutsamen und 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sowie der Denkmäler nicht berührt und bleibt somit weiterhin 
erhalten. Es werden demnach keine erheblichen Betroffenheiten auf das Schutzgut Kulturelles Erbe 
erwartet. �´ 
 
Bewertung 
�$�O�V�� �N�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �(�U�E�H�� �Z�H�U�G�H�Q�� �J�H�P�l�‰�� �$�Q�O�D�J�H�� ���� �8�9�3�*�� �L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H�� �Å�K�L�V�W�R�U�L�V�F�K���� �D�U�F�K�L�W�H�N�W�R�Q�L�V�F�K�� �R�G�H�U��
archäologisch bedeutende Stätten und Bauwerke �X�Q�G�� �>�«�@�� �.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�´�� �Y�H�U�V�W�D�Q�G�H�Q���� �'�H�U�� �%�H�J�U�L�I�I��
des Denkmalschutzes nach den Gesetzen der Länder spezifiziert das kulturelle Erbe als Baudenkmäler, 
Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler oder auch Denkmäler, die Aufschluss über die erdgeschichtliche 
Entwicklung oder die Entwicklung tierischen und pflanzlichen Lebens geben. Darüber hinaus werden 
�1�D�W�X�U�G�H�Q�N�P�l�O�H�U�� �D�X�I�J�U�X�Q�G�� �L�K�U�H�U�� �Å�Z�L�V�V�H�Q�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q���� �Q�D�W�X�U�J�H�V�F�K�L�F�K�W�O�L�F�K�H�Q�� �R�G�H�U�� �O�D�Q�G�H�V�N�X�Q�G�O�L�F�K�H�Q�´��
Bedeutung (§ 28 Art. 1 Satz 1 BNatSchG) im weiteren Sinne ebenfalls als kulturelles Erbe verstanden.  
 
Beurteilungsmaßstab ist § 9 Abs. 1 und 2 DSchG NRW. Unter Berücksichtigung der eingereichten 
Unterlagen bzgl. des Denkmalschutzes haben die untere n Denkmalbehörden der Stadt Detmold,  der Stadt 
Horn-Bad Meinberg, der Gemeinde Schlangen und der Stadt Bad Lippspringe im Rahmen der im Verfahren 
durchgeführten Behördenbeteiligung keine Bedenken erhoben.  Der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- 
und Baukultur in Westfalen als zuständiges Denkmalpflegeamt hat mit Stellungnahm e vom 06.08.2024 
ebenfalls keine Bedenken zu dem geplanten Vorhaben erhoben und ausgeführt, dass eine mehr als 
unerhebliche Beeinträchtigung nach den dafür durch die ständige  obergerichtliche Rechtsprechung 
entwickelten Maßstäben im Hinblick auf die  überm ittelten  Unterlagen nicht erkennbar  sei. 
Die untere Denkmalbehörde der Stadt Detmold hat bzgl. der Bodendenkmäler B35 Burgruine Falkenburg 
und B42 Holwegbündel sowie bzgl. der Baudenkmäler A623 Brugruine Falkenburg und A095 Grotenbrug, 
Hermannsdenkmal mit Stellungnahme vom 16.07.2024 mitgeteilt, dass  die denkmalrechtliche Erlaubnis 
nach § 9 Abs. 2 DSchG NRW für das Vorhaben erteilt wird . 

Für den Fall, dass Bodendenkmäler oder archäologische Funde beim Bau der WEA entdeckt werden, ist 
entsprechend der Regelungen des DSchG eine Anzeige- und Meldepflicht vorgesehen.  

Für die Berücksichtigung des Aspektes Kulturlandschaft gibt es keine unmittelbare fachrechtliche 
Grundlage. Die Beurteilung kann daher nur mittelbar über die Bewertung des Landschaftsbildes im 
Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgen sowie als Berücksichtigung im Rahmen der 
Bauleitplanung. Eine negative Betroffenheit von Kulturlandschaftsbereichen ist nicht gegeben.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung 
Unter Berücksichtigung der antragsgegenständlichen Unterlagen sowie der in diesem Verfahren 
eingeholten Stellungnahmen der Fachbehörden sind die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungs-
voraussetzungen bzgl. der gegenständlichen WEA auch unter Berücksichtigung von § 2 EEG erfüllt. Dah er 
steht dieser Belang der Erteilung der Genehmigung nicht entgegen. Über die verfügten Auflagen hinaus 
sind keine weiteren Regelungen in diesem Genehmigungsbescheid erforderlich.  
 
 
 
4.11 Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen  

Zusammenfassende Darstellung 
Bei WEA spielen primär mechanische Unfälle eine Rolle (siehe unter 4.4.5). Ein aus einem 
Produktionsprozess resultierendes Risiko eines Chemieunfalls, einer Explosion oder ähnlicher 
Unfallszenarien besteht bei WEA nicht. Das Brandrisiko ist  gering. 
Eine besondere Anfälligkeit für Katastrophen, auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, besteht 
für WEA ebenfalls überwiegend nicht. Lediglich vermehrte Sturmwetterlagen sind für WEA relevant.  
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Bewertung: 
WEA unterliegen nicht der Störfallverordnun g. Eine Beurteilung der Auswirkungen von Schadensfällen 
�H�U�I�R�O�J�W���G�D�K�H�U���O�H�G�L�J�O�L�F�K���D�X�I���*�U�X�Q�G���G�H�U���%�H�W�U�H�L�E�H�U�J�U�X�Q�G�S�I�O�L�F�K�W���]�X�P���6�F�K�X�W�]���Y�R�U���Å�V�R�Q�V�W�L�J�H�Q���*�H�I�D�K�U�H�Q�´���V�R�Z�L�H��
dem allgemeinen Gefahrenschutz des Baurechts. Dies wurde bereits oben unter 4.4.5 abgehandelt. Ein  
ausreichender Schutz der Nachbarschaft ist bereits durch die großen Abstände zu den nächstgelegenen 
Wohnhäusern gegeben. Der allgemeine Gefahrenschutz wird durch die baurechtlichen Anforderungen 
sichergestellt, die auch die Sicherung der WEA gegen Sturmwetterlagen umfassen.  
 
Berücksichtigung bei der Entscheidung: 
Die gesetzlichen Anforderungen des Gefahrenschutzes sind erfüllt. Weitergehende Anforderungen sind 
weder fachlich indiziert, noch rechtlich möglich.  
 
 
 
4.12 W echselwirkungen  

Zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen zahlreiche funktionale und strukturelle  
Beziehungen. So ist zu beachten, dass das Schutzgut Pflanzen abhängig von den abiotischen 
Standorteigenschaften Boden, Wasser und Klima und das Schutzgut Tiere abhängig von der 
Lebensraumausstattung (Vegetation, Biotopvernetzung, Boden, Wasser, Klima) ist. Spezifische Tierarten 
sind dafür wiederum Indikator für die Lebensraumfunktion von Biotoptypen. Ökologische 
Bodeneigenschaften sind u. a. abhängig von den geologischen und hydrologischen Verhältnissen, das 
Teilschutzgut Grundwasser u. a. von klimatischen, boden - und vegetationskundlichen Faktoren sowie der 
Filterfunktion des Bodens. Weitere Wechselwirkungen bestehen zwischen  den Schutzgütern Klima/Luft 
und Menschen, Klima/Luft und Pflanzen und Tiere, weiterhin zwischen den Schutzgütern Landschaft, 
Wasser und Tiere.   
 
Durch die geplanten Flächenversiegelungen sind insbesondere Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern Boden und Wasserhaushalt anzunehmen. So führt die vorgesehene Überbauung von Boden 
zwangsläufig zu einem Verlust der Funktionen dieser Böden, wozu auch die Speicherung von 
Niederschlagswasser zählt. Hierdurch erhöht sich der Oberflächenwasserabfluss, während die 
Versickerung unterbunden wird. Weiterhin bringt  die Überbauung von Boden negative Auswirkungen auf 
Pflanzen und Tiere mit sich, da Lebensräume zerstört werden. Zu beachten ist dabei jedoch, dass intensiv 
bewirtschaftete Ackerflächen durch die WEA überbaut werden, nur ein verhältnismäßig geringer Umfang  
der Fläche vollversiegelt wird und Ausführung der Zuwegungen und Kranstellflächen in wassergebundener 
Bauweise erfolgt. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die unter dem Schutzgut Mensch erfassten Aspekte 
des Schattenwurfes und des Lärms auch im Hinblick auf die Erholungsfunktion der Landschaft relevant 
sind. Während die Realisierung der WEA auf der einen Seite zu erheblichen negativen Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild führt, wirkt sie sich andererseits auf das Schutzgut Klima positiv aus.  
 
Hinsichtlich  �G�H�U���6�F�K�X�W�]�J�•�W�H�U���Å�%�R�G�H�Q�´�����Å�)�O�l�F�K�H�´���X�Q�G���Å�6�R�Q�V�W�L�J�H���6�D�F�K�J�•�W�H�U�´���V�L�Q�G���:�L�U�N�X�Q�J�H�Q���L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H��
auf den Menschen und die Natur erkennbar. Durch die Errichtung der Anlagen gehen entsprechende 
Flächen für die Menschen (Wohnnutzung, Erholung, Landwirtschaft) und Lebe nsräume für die Tiere 
verloren. Eine Erheblich keit dieses Verlustes ist aller dings nicht anzunehmen, da die 
Flächeninanspruchnahme bei der Errichtung und dem Betrieb von WEA äußerst gering ist. Ein 
Zusammenhang zwischen den Bodenfunktionen und dem Grundwasserschutz ist darüber hinaus auch 
festzustellen. Dieser ist allerdings ebenfalls nicht erheblich, da die technischen Regelwerke eingehalten 
werden und Eingriffe in schutzwürdige Böden vollumfänglich ausgeglichen werden.  
 
�,�Q���%�H�]�X�J�� �D�X�I�� �G�D�V���6�F�K�X�W�]�J�X�W���Å�:�D�V�V�H�U�´ �V�L�Q�G���:�H�F�K�V�H�O�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���P�L�W���G�H�P���6�F�K�X�W�]�J�X�W���Å�0�H�Q�V�F�K�H�Q�´�� �X�Q�G���G�H�P��
�6�F�K�X�W�]�J�X�W�� �Å�7�L�H�U�H���� �3�I�O�D�Q�]�H�Q�� �X�Q�G�� �E�L�R�O�R�J�L�V�F�K�H�� �9�L�H�O�I�D�O�W�´�� �H�U�N�H�Q�Q�E�D�U���� �%�H�V�R�Q�G�H�U�V�� �V�L�Q�G�� �9�H�U�X�Q�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J�H�Q�� �G�H�V��
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Grundwassers und von Oberflächengewässern denkbar, welche allerdings durch Vermeidungsmaßnahmen 
unterbunden werden. Eine Beeinträchtigung der Menschen, Pflanzen und Tiere ist also ausgeschlossen. 
Klimatisch sind durch die Erwärmung der versiegelten Flächen allenfalls xerothermophile Arten positiv 
betroffen. Eine weitreichende Veränderung des Klimas u nd der Temperatur ist durch die schmalen WEA 
und die Rotorturbulenzen nicht zu erwarten, sodass der klimatische Eingriff auf den Standort der Anlage 
beschränkt ist und keine Auswirkungen auf die Menschen und Tiere (Fledermäuse werden entsprechend 
berücksichtigt) zu erwarten sind. Eine Erheblichkeit kann darüber hinaus auch nicht bei temporären 
Baumaßnahmen und den damit verbundenen Veränderungen der Luftqualität angenommen werden.  
 
�,�P���=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J���P�L�W���G�H�P���6�F�K�X�W�]�J�X�W���Å�0�H�Q�V�F�K�H�Q�����L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���G�L�H���P�H�Q�V�F�K�O�L�F�K�H���*�H�V�X�Q�G�K�H�L�W�´���N�D�Q�Q���X�����D����
auf die während der Bauphase auftretenden Lärm -, Staub- und Geruchsemissionen verwiesen werden. 
Diese wirken sich jedoch u. a aufgrund der Kurzfristigkeit nicht erheblich auf die menschliche Gesundheit 
aus. Einschränkungen im Hinblick auf die Nutzbarkeit der Wege bestehen ebenfalls nur temporär. 
Grundsätzlich sind zudem anlagenbedingte Auswirkungen auf die Gesundheit durch Schall- und 
Schattenwirkungen denkbar. Unter Berücksichtigung de r nächtlich schallreduzierten Betriebsmod i sowie 
von Schattenwurfmodulen können die Beeinträchtigungen auf ein rechtlich und tatsächlich vertretbares 
Maß reduziert werden. Die Infraschallbelastung ist darüber hinaus nicht relevant. Die von den hier 
beantragten Windenergieanlagen (Luv-Läufern) erzeugten I nfraschallanteile liegen im Immissionsbereich 
deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Aufgrund der Entfernung der 
Wohnbebauung sind Auswirkungen der Befeuerung und der optisch bedrängenden Wirkung 
ausgeschlossen. Zudem erfolgt eine Synchronisation der Befeuerung bzw. eine ausschließliche 
bedarfsgesteuert e Kennzeichnung mit blinkenden Lichtern.  
 
�,�P���+�L�Q�E�O�L�F�N���D�X�I���G�L�H���6�F�K�X�W�]�J�•�W�H�U���Å�.�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���(�U�E�H�´���X�Q�G���Å���.�X�O�W�X�U�����/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W���V�L�Q�G���:�H�F�K�V�H�O�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���P�L�W��
anderen Schutzgütern allenfalls im  Hinblick auf die Erholungsnutzung denkbar, jedoch ist hier nicht mit 
erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen, da die touristische Nutzung sich auf vorübergehende 
Besuche beschränkt. Ferner ist eine anthropogene Überprägung des Landschaftsbildes nicht untypisch 
und erwartbar.  
 
�,�Q�� �%�H�]�X�J�� �D�X�I�� �G�D�V�� �6�F�K�X�W�]�J�X�W�� �Å�7�L�H�U�H���� �3�I�O�D�Q�]�H�Q�� �X�Q�G�� �E�L�R�O�R�J�L�V�F�K�H�� �9�L�H�O�I�D�O�W�´�� �L�V�W�� �J�J�I���� �G�L�H�� �/�l�U�P- und 
Staubbelastung während des Baus der Anlagen relevant. Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch nicht 
überschritten.  
 
Da im Ergebnis der Beurteilungen f ür die Gesamtheit aller Schutzgüter keine entscheidungserheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen prognostiziert werden und Wirkungen insgesamt darüber hinaus 
schutzgutbezogen ein geringes Niveau erreichen, ist von keinen entscheidungserheblichen sich dur ch die 
Wechselwirkungen verstärkenden Auswirkungen auf die Schutzgüter auszugehen. 
 
 
 
4.13 Gesamtbewertung  

Im Vergleich zu anderen industriellen Anlagen verursachen WEA diverse Umweltauswirkungen (z.B. 
Luftschadstoffe, Abwasser, Produktionsabfälle , Einsatz von kritischen Stoffen u.a.) von vorn herein gar 
nicht. Die wesentlichen Umweltauswirkungen von WEA bestehen regelmäßig in Schall - und 
Schattenimmissionen und naturschutzrechtlichen Aspekten. Die Umweltauswirkungen sind lokal begrenzt 
und haben keinen überregionalen oder grenzüberschreitenden Charakter. Auf Grund der Lage in 
ländlichen Räumen sind keine dicht besiedelten Gebiete oder große Bevölkerungsanteile betroffen. 
Auswirkungen besonderer Schwere und Komplexität sind ebenso wenig gegeben wie irreversible, 
persistente oder akkumulierende Umweltauswirkungen.  
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Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter Mensch, einschließlich der menschlichen 
Gesundheit, Luft, Klima, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sowie Kultur - und 
sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern wurden dargestellt und 
bewertet. Grundlage für die Bewertung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens sind gemäß § 20 Abs. 
1b der 9. BImSchV i. V. m. § 25 UVPG die jeweils einsc hlägigen und maßgeblichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften. Im Ergebnis wird  festgestellt, dass sich durch die einzelnen Wirkfaktoren unter 
Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie der 
vorgesehenen weitergehenden Auflagen und Nebenbestimmungen überwiegend keine, allenfalls geringe 
nachteilige Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter ergeben. Das Vorhaben wird daher im 
Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zugelassen. Insgesamt kann bei keinem Schutzgut eine mit 
den jeweiligen gesetzlichen Umweltschutzanforderungen unvereinbare Beeinträchtigung festgestellt 
werden.  
 
Eine Entscheidung nach § 20 der 9. BImSchV kann somit erfolgen.  
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5.  Genehmigungsentscheidung  

Die abschließende Prüfung des Genehmigungsantrages hat ergeben, dass die Genehmigungsvoraus-
setzungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb der sieben 
Windenergieanlagen vorliegen, wenn die in Abschnitt I �² Tenor �² aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt 
und Umfang der Genehmigung und die in Abschnitt III. dieses Genehmigungsbescheides festgesetzten 
Bedingungen und Nebenbestimmungen erfüllt und eingehalten werden. Die beantragte Genehmigung ist 
somit unter den genannten Maßgaben zu erteilen.  
 
 
 
 

V. VERWALTUNGSGEBÜHR 
 
Die Kosten des Verfahrens werden aufgrund des § 13 GebG NRW der Antragstellerin auferlegt. Bezüglich 
der Gebühren und der entstandenen Auslagen ergeht ein gesonderter Bescheid.  
 
 
 
 

VI. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein -Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, erheben.  
 
Nach § 63 Abs. 1 Satz 1 BImSchG hat eine Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung. 
Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, kann 
auf Antrag die auf schiebende Wirkung der Anfechtungsklage anordnen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)). Der Antrag kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung gestellt und begründet werden (§ 63 Abs. 2 Satz 1 BImSchG). 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw . 
 
 
Im Auftrag  
 
 
Gez. 
(Meyer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.justiz.nrw/
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VII. VERZEICHNIS DER DER RECHTSQUELLEN 
 
Die relevantesten Abkürzungen, Bezeichnungen und Fundstellen der zu beachtenden und diesem 
Bescheid zu Grunde liegenden Gesetze, Verordnungen, Verwaltungs- und sonstigen Vorschriften in der 
jeweils zurzeit geltenden Fassung:  
 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz)  

  
4. BImSchV Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes �² Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen  

  
9. BImSchV Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes �² Verordnung über das Genehmigungsverfahren  
  
UmSchAnzV Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige 

von umweltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen - 
Umwelt -Schadensanzeige-Verordnung  

  
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  
  
GebG NRW Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen   
  
BauGB Baugesetzbuch  
  
BauO NRW Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen �² 

Landesbauordnung  
  
LEP NRW Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
  
ROG Raumordnungsgesetz 
  
LPlG Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
  
TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm �² TA Lärm)  

  
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen 
  
WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsgesetz 
  
ZustVU Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU)  
  
EEG 2023 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien �² Erneuerbare-

Energien-Gesetz 
  
TierSchG Tierschutzgesetz 
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Windenergie- 
Erlass NRW 

Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen 
und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung - Windenergie-
Erlass - Gem. RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie (Az. VI.A-3 �² 77-30 Windenergie-
erlass), des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur - und 
Verbraucherschutz (Az. VII.2-2 �² 2017/01 �² Windenergieerlass) 
und des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (Az. 611 �² 
901.3/202) v. 08.05.2018  

  
WindBG Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für 

Windenergieanlagen an Land - Windenergieflächenbedarfsgesetz 
  
BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege �²

Bundesnaturschutzgesetz 
  
LNatSchG NRW Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen  �²           

Landesnaturschutzgesetz  
  
LFoG Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - 

Landesforstgesetz 
  
AVV Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 

Luftfahrthindernissen  
  
DSchG NRW Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande 

Nordrhein-Westfalen �² Denkmalschutzgesetz 
  
AVV Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis �² 

Abfallverzeichnis -Verordnung 
  
ErsatzbaustoffV Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen 

Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke - 
Ersatzbaustoffverordnung 

  
KrWG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 

umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen �² Kreislauf-
wirtschaftsgesetz  

  
LKrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz für das Land Nordrhein -Westfalen - 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz  
  
NachwV Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von 

Abfällen �² Nachweisverordnung 
  
AltölV Altölverordnung  
  
BattG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 

umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren 
�² Batteriegesetz  
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BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten - Bundesbodenschutzgesetz 

  
BBodSchV 2021 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung  
  

 
 
 
 

VIII. ANLAGEN 
 
1. Formular Mitteilung Baubeginn / Baubeginnanzeige (je WEA) 

2. Formular Anzeige über die abschließende Fertigstellung  (je WEA) 

3. Baustellenschild (je WEA) 



   
 

 

 

 

Errichtung einer Windenergieanlage (WEA -SG-37)  Fachdienst Planen & 
Bauen  
Ina Reimer  
Ebene 6, Raum 605 Aktenzeichen:  63.59.SG.87/21  

Bauherr:  WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG, Vatmannstr. 6, 33100 0 
Paderborn Telefon: 05231/ 62-6050 
Bauort:  33189 Schlangen, unbekannt Fax: 05231/63011-3169 
Gemarkung: Oesterholz, Oesterholz     Fluren: 7, 7, 7      Flurstücke: 79, 83, 84 E-Mail: 

i.reimer@kreis-lippe.de 
 
 

Mitteilung Baubeginn  
(Spätestens vier  Wochen vor Baubeginn dem Bauordnungsamt vorlegen!)  

 
 

Mit der Ausführung des oben beschriebenen Bauvorhabens wird begonnen am:  
 

____________________ 
(Bitte Datum einfügen!)  

 
Die Grundrissfläche und die Höhenlage der o.g. baulichen Anlage sind entsprechend der Baugenehmigung 
abgesteckt.  
 

Bauleiter*in:  

      

 

(Name, Anschrift, Qualifikation)  

Bauunternehmer *in:  

      

 

(Name, Anschrift, Qualifikation)  

 
 

Informationen zum Thema Bauleiterin*Bauleiter finden Sie auf der Rückseite d �L�H�V�H�U���Å�0�L�W�W�H�L�O�X�Q�J��
�%�D�X�E�H�J�L�Q�Q�´�� 

 
 
 
 
 Die zum Baubeginn in der Baugenehmigung geforderten Unterlagen/ Bescheinigungen sind beizufügen.  
 
 
____________________________________ 
(Unterschrift Bauherrin*Bauherr)  
 

 

  
  
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG,Vatmannstr. 6, 33100 0 Paderborn Kreis Lippe -Der Landrat 

  - untere Bauaufsichtsbehörde -  

Kreis Lippe   Felix-Fechenbach-Str. 5 

Fachdienst Planen & Bauen   D-32756 Detmold 

Felix -Fechenbach -Straße 5   fon 05231 62-0 

32756 Detmold   www.kreis - lippe.de  

  
  
  
   
 Ansprechpartner/ - in:  

 



   
 

 

 

�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���]�X�P���7�K�H�P�D���Å�%�D�X�O�H�L�W�H�U�L�Q�
�%�D�X�O�H�L�W�H�U�´�� 
 
 

Pflicht zur Bestellung einer Bauleiterin*eines Bauleiters:  
 

Gem. § 53 Abs. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung �² BauO NRW 2018) 
hat die Bauherrin*der Bauherr zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines 
genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens eine geeignete Bauleiterin*einen geeigneten Bauleiter zu 
bestellen, soweit sie*er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen des § 56 BauO NRW 2018 geeignet 
ist. Die Bauherrin*der Bauherr ist verpflichtet, vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin*des Bauleiter s 
und während der Bauausführung einen Wechsel dieser Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
 
 
Aufgaben der Bauleiterin*des Bauleiters:  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter hat gem. § 56 BauO NRW 2018 darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme 
entsprechend den öffentlich -rechtlichen Anforderungen durchgeführt wird, und die dafür erforderlichen 
Weisungen zu erteilen. Sie*er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der 
Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Ar beiten der Unternehmen zu achten, 
wobei die Verantwortlichkeit der Unternehmen unberührt bleibt.  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter muss über die für ihre*seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung 
verfügen. Verfügt sie*er auf einzelnen Teilgebieten n icht über die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, 
sind eine geeignete Fachbauleiterin*ein geeigneter Fachbauleiter hinzuzuziehen. Die Tätigkeiten sind 
aufeinander abzustimmen.  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter ist verpflichtet, die Fertigstellung des Rohba us und die abschließende 
Fertigstellung genehmigter Anlagen jeweils eine Woche vorher anzuzeigen (§ 84 Abs. 2 BauO NRW 2018). 
 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass eine fehlende qualifizierte Bauleiter*innenangabe einen Verstoß 
gegen die BauO NRW 2018 darstellt. Gem. § 86 Abs. 1 Ziff. 7 BauO NRW 2018 ist die fehlende Beauftragung 
einer Bauleiterin*eines Bauleiters eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.  
 



   
 

 

 

 

Errichtung einer Windenergieanlage (WEA -HB-38)  Fachdienst Planen & 
Bauen  
Rüdiger Heisler  
Ebene 6, Raum 602 Aktenzeichen:  63.59.HB.207/21  

Bauherr:  WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG, Vatmannstr. 6, 33100 0 
Paderborn Telefon: 05231/ 62-6021 
Bauort:  32805 Horn-Bad Meinberg, unbekannt Fax: 05231/63011-8850 
Gemarkung: Holzhausen-Ext, Holzhausen-Ext     Fluren: 7, 7     Flurstücke: 11, 12 E-Mail: 

r.heisler@Kreis-Lippe.de 
 
 

Mitteilung Baubeginn  
(Spätestens 4 Wochen vor Baubeginn dem Bauordnungsamt vorlegen!)  

 
 

Mit der Ausführung des oben beschriebenen Bauvorhabens wird begonnen am:  
 

____________________ 
(Bitte Datum einfügen!)  

 
Die Grundrissfläche und die Höhenlage der o.g. baulichen Anlage sind entsprechend der Baugenehmigung 
abgesteckt.  
 

Bauleiter*in:  

      

 

(Name, Anschrift, Qualifikation)  

Bauunternehmer *in:  

      

 

(Name, Anschrift, Qualifikation)  

 
 

Informationen zum Thema Bauleiterin*Bauleiter finden Sie auf der Rückseite d �L�H�V�H�U���Å�0�L�W�W�H�L�O�X�Q�J��
�%�D�X�E�H�J�L�Q�Q�´�� 

 
 
 
 Die zum Baubeginn in der Baugenehmigung geforderten Unterlagen/ Bescheinigungen sind beizufügen.  
 
 
 
 
____________________________________ 
(Unterschrift Bauherrin*Bauherr)  
 

  
  
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG,Vatmannstr. 6, 33100 0 Paderborn Kreis Lippe -Der Landrat 

  - untere Bauaufsichtsbehörde -  

Kreis Lippe   Felix-Fechenbach-Str. 5 

Fachdienst Planen & Bauen   D-32756 Detmold 

Felix -Fechenbach -Straße 5   fon 05231 62-0 

32756 Detmold   www.kreis - lippe.de  

  
  
  
   
 Ansprechpartner/ - in:  

 



   
 

 

 

 

�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���]�X�P���7�K�H�P�D���Å�%�D�X�O�H�L�W�H�U�L�Q�
�%�D�X�O�H�L�W�H�U�´�� 
 
 

Pflicht zur Bestellung einer Bauleiterin*eines Bauleiters:  
 

Gem. § 53 Abs. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung �² BauO NRW 2018) 
hat die Bauherrin*der Bauherr zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines 
genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens eine geeignete Bauleiterin*einen geeigneten Bauleiter zu 
bestellen, soweit sie*er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen des § 56 BauO NRW 2018 geeignet 
ist. Die Bauherrin*der Bauherr ist verpflichtet, vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin*des Bauleiter s 
und während der Bauausführung einen Wechsel dieser Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
 
 
Aufgaben der Bauleiterin*des Bauleiters:  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter hat gem. § 56 BauO NRW 2018 darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme 
entsprechend den öffentlich -rechtlichen Anforderungen durchgeführt wird, und die dafür erforderlichen 
Weisungen zu erteilen. Sie*er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der 
Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Ar beiten der Unternehmen zu achten, 
wobei die Verantwortlichkeit der Unternehmen unberührt bleibt.  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter muss über die für ihre*seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung 
verfügen. Verfügt sie*er auf einzelnen Teilgebieten n icht über die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, 
sind eine geeignete Fachbauleiterin*ein geeigneter Fachbauleiter hinzuzuziehen. Die Tätigkeiten sind 
aufeinander abzustimmen.  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter ist verpflichtet, die Fertigstellung des Rohba us und die abschließende 
Fertigstellung genehmigter Anlagen jeweils eine Woche vorher anzuzeigen (§ 84 Abs. 2 BauO NRW 2018). 
 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass eine fehlende qualifizierte Bauleiter*innenangabe einen Verstoß 
gegen die BauO NRW 2018 darstellt. Gem. § 86 Abs. 1 Ziff. 7 BauO NRW 2018 ist die fehlende Beauftragung 
einer Bauleiterin*eines Bauleiters eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.  
 



   
 

 

 

 

Errichtung einer Windenergieanlage (WEA -HB-39)  Fachdienst Planen & 
Bauen  
Rüdiger Heisler  
Ebene 6, Raum 602 Aktenzeichen:  63.59.HB.206/21  

Bauherr:  WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG, Vatmannstr. 6, 33100 0 
Paderborn Telefon: 05231/ 62-6021 
Bauort:  32805 Horn-Bad Meinberg, unbekannt Fax: 05231/63011-8850 
Gemarkung: Holzhausen-Ext,      Fluren: 7     Flurstücke: 12 E-Mail: 

r.heisler@Kreis-Lippe.de 
 
 

Mitteilung Baubeginn  
(Spätestens 4 Wochen vor Baubeginn dem Bauordnungsamt vorlegen!)  

 
 

Mit der Ausführung des oben beschriebenen Bauvorhabens wird begonnen am:  
 

____________________ 
(Bitte Datum einfügen!)  

 
Die Grundrissfläche und die Höhenlage der o.g. baulichen Anlage sind entsprechend der Baugenehmigung 
abgesteckt.  
 

Bauleiter*in:  

      

 

(Name, Anschrift, Qualifikation)  

Bauunternehmer *in:  

      

 

(Name, Anschrift, Qualifikation)  

 
 

Informationen zum Thema Bauleiterin*Bauleiter finden Sie auf der Rückseite d �L�H�V�H�U���Å�0�L�W�W�H�L�O�X�Q�J��
�%�D�X�E�H�J�L�Q�Q�´�� 

 
 
 
 
 Die zum Baubeginn in der Baugenehmigung geforderten Unterlagen/ Bescheinigungen sind beizufügen.  
 
 
 
____________________________________ 
(Unterschrift Bauherrin*Bauherr)  
 

  
  
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG,Vatmannstr. 6, 33100 0 Paderborn Kreis Lippe -Der Landrat 

  - untere Bauaufsichtsbehörde -  

Kreis Lippe   Felix-Fechenbach-Str. 5 

Fachdienst Planen & Bauen   D-32756 Detmold 

Felix -Fechenbach -Straße 5   fon 05231 62-0 

32756 Detmold   www.kreis - lippe.de  

  
  
  
   
 Ansprechpartner/ - in:  

 



   
 

 

 

 

�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���]�X�P���7�K�H�P�D���Å�%�D�X�O�H�L�W�H�U�L�Q�
�%�D�X�O�H�L�W�H�U�´�� 
 
 

Pflicht zur Bestellung einer Bauleiterin*eines Bauleiters:  
 

Gem. § 53 Abs. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung �² BauO NRW 2018) 
hat die Bauherrin*der Bauherr zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines 
genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens eine geeignete Bauleiterin*einen geeigneten Bauleiter zu 
bestellen, soweit sie*er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen des § 56 BauO NRW 2018 geeignet 
ist. Die Bauherrin*der Bauherr ist verpflichtet, vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin*des Bauleiters 
und während der Bauausführung einen Wechsel dieser Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
 
 
Aufgaben der Bauleiterin*des Bauleiters:  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter hat gem. § 56 BauO NRW 2018 darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme 
entsprechend den öffentlich -rechtlichen Anforderungen dur chgeführt wird, und die dafür erforderlichen 
Weisungen zu erteilen. Sie*er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der 
Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmen zu achten, 
wobei die Verantwortlichkeit der Unternehmen unberührt bleibt.  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter muss über die für ihre*seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung 
verfügen. Verfügt sie*er auf einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche Sachkunde und  Erfahrung, 
sind eine geeignete Fachbauleiterin*ein geeigneter Fachbauleiter hinzuzuziehen. Die Tätigkeiten sind 
aufeinander abzustimmen.  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter ist verpflichtet, die Fertigstellung des Rohbaus und die abschließende 
Fertigstellung g enehmigter Anlagen jeweils eine Woche vorher anzuzeigen (§ 84 Abs. 2 BauO NRW 2018). 
 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass eine fehlende qualifizierte Bauleiter*innenangabe einen Verstoß 
gegen die BauO NRW 2018 darstellt. Gem. § 86 Abs. 1 Ziff. 7 BauO NRW 2018 ist die fehlende Beauftragung 
einer Bauleiterin*eines Bauleiters eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.  
 



Der Bürgermeister

D^\OH)
I Kulturstadt
imTeutoburgerWald

Stadt Detmold 132754 Detmold Fachbereich 6
Stadtentwicklung

Frau Roye
Untere Bauaufsichtsbehörde

Ferdinand-Brune-Haus
Zimmer 1
Rosental 21
32756 Detmold
Telefon 05231/977-430
A.Roye@detmold.de
www.detmold.de

18.03.2025

Aktenzeichen : 63.60.03.4/21-1 2 Eingangsdatum: 17.06.2024
Vorhaben : Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach § 4 des BlmSchG für
die Errichtung und den Betrieb von dreizehn Windkraftanlagen
hier: Errichtung von 7 Windenergieanlagen - DT-09
Bauort :

Gemarkung : Berlebeck Flur: 7 Flurstück: 46,47

Baubeginnanzeige
(Diese Anzeige ist spätestens eine Woche vor dem Beginn der Bauarbeiten einzureichen.)

Mit den Sauarbeiten für das o. a. Bauvorhaben beabsichtige ich am

Bauleiterin/
Bauleiter:

zu beginnen.

(Name) (Wohnort)

Unternehmerin/
Unternehmer:_

(Name) (Wohnort) (Fachbereich)

(Name) (Wohnort) (Fachbereich)

(Datum)

An die
Stadt Detmold
Der Bürgermeister
- Untere Bauaufsichtsbehörde -
32754 Detmold

(Unterschrift: Bauherrin / Bauherr)

Sparkasse Paderbom-Höxter-Detmold
IBAN: DE30 4765 0130 0000 0022 20
BIG: WELADE3LXXX

VerbundVolksbankOWLeG
IBAN: DE57 4726 0121 0004 0408 00
BIG:DGPBDE3MXXX

Umsatzsteuer-ID: DE 124 617744
Gläubiger-ID: DE63DET00000020757
Parkplatz: P 1 Lustgarten
Bushaltestelle: Rosental

Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 08:30-12:00 Uhr

Do.14:00-17:00 Uhr



   
 

 

 

 

Errichtung einer Windenergieanlage (WEA -HB-40)  Fachdienst Planen & 
Bauen  
Ina Reimer  
Ebene 6, Raum 605 Aktenzeichen:  63.59.HB.205/21  

Bauherr:  WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG, Vatmannstr. 6, 33100 0 
Paderborn Telefon: 05231/ 62-6050 
Bauort:  32805 Horn-Bad Meinberg, unbekannt Fax: 05231/63011-3169 
Gemarkung: Holzhausen-Ext, Holzhausen-Ext     Fluren: 7, 7     Flurstücke: 8, 11 E-Mail: 

i.reimer@kreis-lippe.de 
 
 

Mitteilung Baubeginn  
(Spätestens vier  Wochen vor Baubeginn dem Bauordnungsamt vorlegen!)  

 
 

Mit der Ausführung des oben beschriebenen Bauvorhabens wird begonnen am:  
 

____________________ 
(Bitte Datum einfügen!)  

 
Die Grundrissfläche und die Höhenlage der o.g. baulichen Anlage sind entsprechend der Baugenehmigung 
abgesteckt.  
 

Bauleiter*in:  

      

 

(Name, Anschrift, Qualifikation)  

Bauunternehmer *in:  

      

 

(Name, Anschrift, Qualifikation)  

 
 

Informationen zum Thema Bauleiterin*Bauleiter finden Sie auf der Rückseite d �L�H�V�H�U���Å�0�L�W�W�H�L�O�X�Q�J��
�%�D�X�E�H�J�L�Q�Q�´�� 

 
 
 Die zum Baubeginn in der Baugenehmigung geforderten Unterlagen/ Bescheinigungen sind beizufügen.  
 
 
____________________________________ 
(Unterschrift Bauherrin*Bauherr)  
 

 

 

  
  
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG,Vatmannstr. 6, 33100 0 Paderborn Kreis Lippe -Der Landrat 

  - untere Bauaufsichtsbehörde -  

Kreis Lippe   Felix-Fechenbach-Str. 5 

Fachdienst Planen & Bauen   D-32756 Detmold 

Felix -Fechenbach -Straße 5   fon 05231 62-0 

32756 Detmold   www.kreis - lippe.de  

  
  
  
   
 Ansprechpartner/ - in:  

 



   
 

 

 

�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���]�X�P���7�K�H�P�D���Å�%�D�X�O�H�L�W�H�U�L�Q�
�%�D�X�O�H�L�W�H�U�´�� 
 
 

Pflicht zur Bestellung einer Bauleiterin*eines Bauleiters:  
 

Gem. § 53 Abs. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung �² BauO NRW 2018) 
hat die Bauherrin*der Bauherr zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines 
genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens eine geeignete Bauleiterin*einen geeigneten Bauleiter zu 
bestellen, soweit sie*er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen des § 56 BauO NRW 2018 geeignet 
ist. Die Bauherrin*der Bauherr ist verpflichtet, vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin*des Bauleiters 
und während der Bauausführung einen Wechsel dieser Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
 
 
Aufgaben der Bauleiterin*des Bauleiters:  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter hat gem. § 56 BauO NRW 2018 darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme 
entsprechend den öffentlich -rechtlichen Anforderungen dur chgeführt wird, und die dafür erforderlichen 
Weisungen zu erteilen. Sie*er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der 
Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmen zu achten, 
wobei die Verantwortlichkeit der Unternehmen unberührt bleibt.  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter muss über die für ihre*seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung 
verfügen. Verfügt sie*er auf einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche Sachkunde und  Erfahrung, 
sind eine geeignete Fachbauleiterin*ein geeigneter Fachbauleiter hinzuzuziehen. Die Tätigkeiten sind 
aufeinander abzustimmen.  
 

Die Bauleiterin*der Bauleiter ist verpflichtet, die Fertigstellung des Rohbaus und die abschließende 
Fertigstellung g enehmigter Anlagen jeweils eine Woche vorher anzuzeigen (§ 84 Abs. 2 BauO NRW 2018). 
 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass eine fehlende qualifizierte Bauleiter*innenangabe einen Verstoß 
gegen die BauO NRW 2018 darstellt. Gem. § 86 Abs. 1 Ziff. 7 BauO NRW 2018 ist die fehlende Beauftragung 
einer Bauleiterin*eines Bauleiters eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.  
 



D^WO/D
Der Bürgermeister Kulturstadt

imTeutoburgerWald

Stadt Detmold 132754 Detmold Fachbereich 6

Stadtentwicklung

Frau Roye
Untere Bauaufsichtsbehörde

Ferdinand-Brune-Haus
Zimmer 1
Rosental 21
32756 Detmold
Telefon 05231/977-430
A.Roye@detmold.de
www.detmold.de

18.03.2025

Aktenzeichen : 63.60.03.4/21-1 2 Eingangsdatum: 17.06.2024
Vorhaben : Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach § 4 des BlmSchG für
die Errichtung und den Betrieb von dreizehn Windkraftanlagen
hier: Errichtung von 7 Windenergieanlagen - DT-10
Bauart :
Gemarkung : Berlebeck Flur: 7 Flurstück: 48

Baubeginnanzeige
(Diese Anzeige ist spätestens eine Woche vor dem Beginn der Bauarbeiten einzureichen.)

Mit den Bauarbeiten für das o. a. Bauvorhaben beabsichtige ich am

Bauleiterin/
Bauleiter:

zu beginnen.

(Name) (Wohnort)

Unternehmerin/
Unternehmer:_

(Name) (Wohnort) (Fachbereich)

(Name) (Wohnort) (Fachbereich)

(Datum)

An die
Stadt Detmold
Der Bürgermeister
- Untere Bauaufsichtsbehörde -
32754 Detmold

(Unterschrift: Bauherrin / Bauherr)

Sparkasse Paderborn-Höxter-Detmold
IBAN: DE30 4765 0130 0000 0022 20
BIG: WELADE3LXXX

VerbundVolksbankOWLeG
IBAN: DE57 4726 0121 0004 0408 00
BIG: DGPBDE3MXXX

Umsatzsteuer-ID: DE 124 617744
Gläubiger-ID: DE63DET00000020757
Parkplatz: P 1 Lustgarten
Bushaltestelle: Rosental

Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 08:30-12:00 Uhr

Do,14:00-17:00 Uhr



/D^WO/D
Der Bürgermeister Kulturstadt

imTeutoburgerWald

Stadt Detmold 132754 Detmold Fachbereich 6
Stadtentwicklung

Frau Roye
Untere Bauaufsichtsbehörde

Ferdinand-Brune-Haus
Zimmer 1
Rosental 21
32756 Detmold
Telefon 05231/977-430
A.Roye@detmold.de
www.detmold.de

18.03.2025

Aktenzeichen : 63.60.03.4/21.1 2 Eingangsdatum: 17.06.2024
Vorhaben : Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach § 4 des BlmSchG für
die Errichtung und den Betrieb von dreizehn Windkraftanlagen
hier: Errichtung von 7 Windenergieanlagen - DT-11
Bauart :
Gemarkung : Berlebeck Flur: 7 Flurstück: 50,51

Baubeginnanzeige
(Diese Anzeige ist spätestens eine Woche vor dem Beginn der Sauarbeiten einzureichen.)

Mit den Bauarbeiten für das o. a. Bauvorhaben beabsichtige ich am

Bauleiterin/
Bauleiter:

zu beginnen.

(Name) (Wohnort)

Unternehmerin/
Unternehmer:_

(Name) (Wohnort) (Fachbereich)

(Name) (Wohnort) (Fachbereich)

(Datum)

An die
Stadt Detmold
Der Bürgermeister
- Untere Bauaufsichtsbehörde -
32754 Detmold

(Unterschrift: Bauherrin / Bauherr)

SparkassePaderborn-Höxter-Detmold
IBAN: DE30 4765 0130 0000 0022 20
BIG: WELADE3LXXX

VerbundVolksbankOWLeG
IBAN: DE57 4726 0121 0004 0408 00
BIG: DGPBDE3MXXX

Umsatzsteuer-ID: DE 124 617 744
Gläubiger-ID: DE63DET00000020757
Parkplatz: P 1 Lustgarten
Bushaltestelle: Rosental

Sprechzeiten:
Mo.-Fr, 08:30-12:00 Uhr

Do.14:00-17:00 Uhr



   
 

 

 

 

Errichtung einer Windenergieanlage (WEA -SG-37)  Fachdienst Planen & 
Bauen  
Ina Reimer  
Ebene 6, Raum 605 Aktenzeichen:  63.59.SG.87/21  

Bauherr:  WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG, Vatmannstr. 6, 33100 0 
Paderborn Telefon: 05231/ 62-6050 
Bauort:  33189 Schlangen, unbekannt Fax: 05231/63011-3169 
Gemarkung: Oesterholz, Oesterholz     Fluren: 7, 7, 7      Flurstücke: 79, 83, 84 E-Mail: 

i.reimer@kreis-lippe.de 
 
 

Anzeige über die abschließende Fertigstellung nach § 84 Abs. 2 BauO NRW 2018   
 
 

Das oben genannte Bauvorhaben wird endgültig fertiggestellt  sein bis zum:   
(Bitte Datum einfügen!).  
 
 
Die abschließende Fertigstellung  genehmigter Anlagen ist der Bauaufsichtsbehörde von der Baul eiterin oder dem 
Bauleiter anzu zeigen. Ist eine Benennung einer Bauleiterin oder eines Bauleiters nicht erforderlich, geht die Pflicht 
auf die Bauherrin oder den Bauherrn über. Eine Benutzung der Anlage darf erst dann erfolgen, wenn, die bauliche 
Anlage ordnungsgemäß fertiggestellt und sicher  benutzbar ist, frühestens jedoch eine Woche nach dem oben 
genannten Zeitpunkt der Fertigstellung (§ 84 Abs. 8 BauO NRW 2018).  
 
 

  Bescheinigungen über stichprobenhafte Kontrollen  während der Bauausführung  
  durch die/den staatlich anerkannten Sachverständige  für die Standsicherheit   

  wurde bereits vorgelegt  
  ist beigefügt  

 
 

  Unternehmererklärungen  
  Erklärung des Anlagenherstellers über die Erfüllung der Auflagen in den  

      gutachterlichen Stellung nahmen  
  wurde bereits vorgelegt  
  ist beigefügt  

 
 

  sonstige Bescheinigungen   
  amtlicher Nachweis über die Einhaltung des Anlagenstandortes und -höhe  

  Bescheinigung des öffentlich bestellten  
      Vermessungsingenieurin/Vermessungsingenieurs, dass die Anlage  
      gemäß dem genehmigten Lageplan auf dem/n Grundstück/en  
      errichtet worden ist.  

 
 
 ........./........../............      ...............................................      .................................................. 
 Datum                  Unterschrift Bauleiter      Telefonnummer zw. Terminabsprache  

  
  
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG,Vatmannstr. 6, 33100 0 Paderborn Kreis Lippe -Der Landrat 

  - untere Bauaufsichtsbehörde -  

Kreis Lippe   Felix-Fechenbach-Str. 5 

Fachdienst Planen & Bauen   D-32756 Detmold 

Felix -Fechenbach -Straße 5   fon 05231 62-0 

32756 Detmold   www.kreis - lippe.de  

  
  
  
   
 Ansprechpartner/ - in:  

 



   
 

 

 

 

Errichtung einer Windenergieanlage (WEA -HB-38)  Fachdienst Planen & 
Bauen  
Rüdiger Heisler  
Ebene 6, Raum 602 Aktenzeichen:  63.59.HB.207/21  

Bauherr:  WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG, Vatmannstr. 6, 33100 0 
Paderborn Telefon: 05231/ 62-6021 
Bauort:  32805 Horn-Bad Meinberg, unbekannt Fax: 05231/63011-8850 
Gemarkung: Holzhausen-Ext, Holzhausen-Ext     Fluren: 7, 7     Flurstücke: 11, 12 E-Mail: 

r.heisler@Kreis-Lippe.de 
 
 

Anzeige über die abschließende Fertigstellung nach § 84 Abs. 2 BauO NRW 2018   
 
 

Das oben genannte Bauvorhaben wird endgültig fertiggestellt  sein bis zum:   
(Bitte Datum einfügen!).  
 
 
Die abschließende Fertigstellung  genehmigter Anlagen ist der Bauaufsichtsbehörde von der Baul eiterin oder dem 
Bauleiter anzu zeigen. Ist eine Benennung einer Bauleiterin oder eines Bauleiters nicht erforderlich, geht die Pflicht 
auf die Bauherrin oder den Bauherrn über. Eine Benutzung der Anlage darf erst dann erfolgen, wenn, die bauliche 
Anlage ordnungsgemäß fertiggestellt und sicher  benutzbar ist, frühestens jedoch eine Woche nach dem oben 
genannten Zeitpunkt der Fertigstellung (§ 84 Abs. 8 BauO NRW 2018).  
 
 

  Bescheinigungen über stichprobenhafte Kontrollen  während der Bauausführung  
  durch die/den staatlich anerkannten Sachverständige  für die Standsicherheit   

  wurde bereits vorgelegt  
  ist beigefügt  

 
 

  Unternehmererklärungen  
  Erklärung des Anlagenherstellers über die Erfüllung der Auflagen in den  

      gutachterlichen Stellung nahmen  
  wurde bereits vorgelegt  
  ist beigefügt  

 
 

  sonstige Bescheinigungen   
  amtlicher Nachweis über die Einhaltung des Anlagenstandortes und -höhe  

  Bescheinigung des öffentlich bestellten  
      Vermessungsingenieurin/Vermessungsingenieurs, dass die Anlage  
      gemäß dem genehmigten Lageplan auf dem/n Grundstück/en  
      errichtet worden ist.  

 
 
 ........./........../............      ...............................................      .................................................. 
 Datum                  Unterschrift Bauleiter      Telefonnummer zw. Terminabsprache  

  
  
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG,Vatmannstr. 6, 33100 0 Paderborn Kreis Lippe -Der Landrat 

  - untere Bauaufsichtsbehörde -  

Kreis Lippe   Felix-Fechenbach-Str. 5 

Fachdienst Planen & Bauen   D-32756 Detmold 

Felix -Fechenbach -Straße 5   fon 05231 62-0 

32756 Detmold   www.kreis - lippe.de  

  
  
  
   
 Ansprechpartner/ - in:  

 



   
 

 

 

 

Errichtung einer Windenergieanlage (WEA -HB-39)  Fachdienst Planen & 
Bauen  
Rüdiger Heisler  
Ebene 6, Raum 602 Aktenzeichen:  63.59.HB.206/21  

Bauherr:  WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG, Vatmannstr. 6, 33100 0 
Paderborn Telefon: 05231/ 62-6021 
Bauort:  32805 Horn-Bad Meinberg, unbekannt Fax: 05231/63011-8850 
Gemarkung: Holzhausen-Ext,      Fluren: 7     Flurstücke: 12 E-Mail: 

r.heisler@Kreis-Lippe.de 
 
 

Anzeige über die abschließende Fertigstellung nach § 84 Abs. 2 BauO NRW 2018   
 
 

Das oben genannte Bauvorhaben wird endgültig fertiggestellt  sein bis zum:   
(Bitte Datum einfügen!).  
 
 
Die abschließende Fertigstellung  genehmigter Anlagen ist der Bauaufsichtsbehörde von der Baul eiterin oder dem 
Bauleiter anzu zeigen. Ist eine Benennung einer Bauleiterin oder eines Bauleiters nicht erforderlich, geht die Pflicht 
auf die Bauherrin oder den Bauhe rrn über. Eine Benutzung der Anlage darf erst dann erfolgen, wenn, die bauliche 
Anlage ordnungsgemäß fertiggestellt und sicher benutzbar ist, frühestens jedoch eine Woche nach dem oben 
genannten Zeitpunkt der Fertigstellung (§ 84 Abs. 8 BauO NRW 2018).  
 
 

  Bescheinigungen über stichprobenhafte Kontrollen  während der Bauausführung  
  durch die/den staatlich anerkannten Sachverständige  für die Standsicherheit   

  wurde bereits vorgelegt  
  ist beigefügt  

 
 

  Unternehmererklärungen  
  Erklärung des Anlagenherstellers über die Erfüllung der Auflagen in den  

      gutachterlichen Stellung nahmen  
  wurde bereits vorgelegt  
  ist beigefügt  

 
 

  sonstige Bescheinigungen   
  amtlicher Nachweis über die Einhaltung des Anlagenstandortes und -höhe  

  Bescheinigung des öffentlich bestellten  
      Vermessungsingenieurin/Vermessungsingenieurs, dass die Anlage  
      gemäß dem genehmigten Lageplan auf dem/n Grundstück/en  
      errichtet worden ist.  

 
 
 ........./........../............      ...............................................      .................................................. 
 Datum                  Unterschrift Bauleiter      Telefonnummer zw. Terminabsprache  

  
  
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG,Vatmannstr. 6, 33100 0 Paderborn Kreis Lippe -Der Landrat 

  - untere Bauaufsichtsbehörde -  

Kreis Lippe   Felix-Fechenbach-Str. 5 

Fachdienst Planen & Bauen   D-32756 Detmold 

Felix -Fechenbach -Straße 5   fon 05231 62-0 

32756 Detmold   www.kreis - lippe.de  

  
  
  
   
 Ansprechpartner/ - in:  

 



/D^WOH)
Der Bürgermeister Kulturstadt

imTeutoburgerWald

Stadt Detmold 132754 Detmold Fachbereich 6
Stadtentwicklung

Frau Roye
Untere Bauaufsichtsbehörde

Ferdinand-Brune-Haus
Zimmer 1
Rosental 21
32756 Detmold
Telefon 05231/977-430
A, Roye@detmold.de
www.detmold.de

18.03.2025

Aktenzeichen : 63.60.03.4/21-1 2 Eingangsdatum: 17.06.2024
Vorhaben : Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach § 4 des BlmSchG für
die Errichtung und den Betrieb von dreizehn Windkraftanlagen
hier: Errichtung von 7 Windenergieanlagen - DT-09
Bauart :
Gemarkung : Berlebeck Flur: 7 Flurstück: 46,47

Anzeige über die abschließende Fertigstellung

Das vorbezeichnete Bauvorhaben ist bis zum .endgültig fertiggestellt.

(Datum) (Unterschrift Bauleiterin / Bauleiter)

An die
Stadt Detmold
Der Bürgermeister
- Untere Bauaufsichtsbehörde -

32754 Detmold

SparkassePaderborn-Höxter-Detmold
IBAN: DE30 4765 0130 0000 0022 20
BIG: WELADE3LXXX

VerbundVolksbankOWLeG
IBAN; DE57 4726 0121 0004 0408 00
BIG: DGPBDE3MXXX

Umsatzsteuer-ID: DE 124 617744
Gläubiger-ID: DE63DET00000020757
Parkplatz: P 1 Lustgarten
Bushaltestelle: Rosental

Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 08:30-12:00 Uhr

Do.14:00-17:00 Uhr



   
 

 

 

 

Errichtung einer Windenergieanlage (WEA -HB-40)  Fachdienst Planen & 
Bauen  
Ina Reimer  
Ebene 6, Raum 605 Aktenzeichen:  63.59.HB.205/21  

Bauherr:  WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG, Vatmannstr. 6, 33100 0 
Paderborn Telefon: 05231/ 62-6050 
Bauort:  32805 Horn-Bad Meinberg, unbekannt Fax: 05231/63011-3169 
Gemarkung: Holzhausen-Ext, Holzhausen-Ext     Fluren: 7, 7     Flurstücke: 8, 11 E-Mail: 

i.reimer@kreis-lippe.de 
 
 

Anzeige über die abschließende Fertigstellung nach § 84 Abs. 2 BauO NRW 2018   
 
 

Das oben genannte Bauvorhaben wird endgültig fertiggestellt  sein bis zum:   
(Bitte Datum einfügen!).  
 
 
Die abschließende Fertigstellung  genehmigter Anlagen ist der Bauaufsichtsbehörde von der Baul eiterin oder dem 
Bauleiter anzu zeigen. Ist eine Benennung einer Bauleiterin oder eines Bauleiters nicht erforderlich, geht die Pflicht 
auf die Bauherrin oder den Bauherrn über. Eine Benutzung der Anlage darf erst dann erfolgen, wenn, die bauliche 
Anlage ordnungsgemäß fertiggestellt und sicher  benutzbar ist, frühestens jedoch eine Woche nach dem oben 
genannten Zeitpunkt der Fertigstellung (§ 84 Abs. 8 BauO NRW 2018).  
 
 

  Bescheinigungen über stichprobenhafte Kontrollen  während der Bauausführung  
  durch die/den staatlich anerkannten Sachverständige  für die Standsicherheit   

  wurde bereits vorgelegt  
  ist beigefügt  

 
 

  Unternehmererklärungen  
  Erklärung des Anlagenherstellers über die Erfüllung der Auflagen in den  

      gutachterlichen Stellung nahmen  
  wurde bereits vorgelegt  
  ist beigefügt  

 
 

  sonstige Bescheinigungen   
  amtlicher Nachweis über die Einhaltung des Anlagenstandortes und -höhe  

  Bescheinigung des öffentlich bestellten  
      Vermessungsingenieurin/Vermessungsingenieurs, dass die Anlage  
      gemäß dem genehmigten Lageplan auf dem/n Grundstück/en  
      errichtet worden ist.  

 
 
 ........./........../............      ...............................................      .................................................. 
 Datum                  Unterschrift Bauleiter      Telefonnummer zw. Terminabsprache  

  
  
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG,Vatmannstr. 6, 33100 0 Paderborn Kreis Lippe -Der Landrat 

  - untere Bauaufsichtsbehörde -  

Kreis Lippe   Felix-Fechenbach-Str. 5 

Fachdienst Planen & Bauen   D-32756 Detmold 

Felix -Fechenbach -Straße 5   fon 05231 62-0 

32756 Detmold   www.kreis - lippe.de  

  
  
  
   
 Ansprechpartner/ - in:  

 



D^WO/D
Der Bürgermeister Kulturstadt

imTeutoburgerWald

Stadt Detmold 132754 Detmold Fachbereich 6
Stadtentwicklung

Frau Roy e
Untere Bauaufsichtsbehörde

Ferdinand-Brune-Haus
Zimmer 1
Rosental 21
32756 Detmold
Telefon 05231/977-430
A.Roye@detmold.de
www.detmold.de

18.03.2025

Aktenzeichen : 63.60.03.4/21.1 2 Eingangsdatum: 17.06.2024
Vorhaben : Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach § 4 des BlmSchG für
die Errichtung und den Betrieb von dreizehn Windkraftanlagen
hier: Errichtung von 7 Windenergieanlagen - DT-10
Bauart :
Gemarkung : Berlebeck Flur: 7 Flurstück: 48

Anzeige über die abschließende Fertigstellung

Das vorbezeichnete Bauvorhaben ist bis zum endgültig fertiggestellt.

(Datum) (Unterschrift Bauleiterin / Bauleiter)

An die
Stadt Detmold
Der Bürgermeister
- Untere Bauaufsichtsbehörde -

32754 Detmold

SparkassePaderbom-Höxter-Detmold
IBAN: DE30 4765 0130 0000 0022 20
BIG: WELADE3LXXX

VerbundVolksbankOWLeG
IBAN: DE57 4726 0121 0004 0408 00
BIG:DGPBDE3MXXX

Umsatzsteuer-ID: DE 124 617 744
Gläubiger-ID: DE63DET00000020757
Parkplatz: P 1 Lustgarten
Bushaltestelle: Rosental

Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 08:30-12:00 Uhr

Do.14:00-17:00 Uhr



/D^\0/D
Der Bürgermeister Kulturstadt

imTeutoburgerWald

Stadt Detmold 132754 Detmold Fachbereich 6
Stadtentwicklung

Frau Roye
Untere Bauaufsichtsbehörde

Ferdinand-Brune-Haus
Zimmer 1
Rosental 21
32756 Detmold
Telefon 05231/977-430
A.Roye@detmold.de
www.detmold.de

18.03.2025

Aktenzeichen : 63.60.03.4/21-1 2 Eingangsdatum: 17.06.2024
Vorhaben : Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach § 4 des BlmSchG für
die Errichtung und den Betrieb von dreizehn Windkraftanlagen
hier: Errichtung von 7 Windenergieanlagen - DT-11
Bauort :

Gemarkung : Berlebeck Flur: 7 Flurstück: 50,51

Anzeige über die abschließende Feriiigstellung

Das vorbezeichnete Bauvorhaben ist bis zum . endgültig fertiggestellt.

(Datum) (Unterschrift Bauleiterin / Bauleiter)

An die
Stadt Detmold
Der Bürgermeister
- Untere Bauaufsichtsbehörde -

32754 Detmold

Sparkasse Paderbom-Höxter-Detmold
IBAN: DE30 4765 0130 0000 0022 20
BIG: WELADE3LXXX

VerbundVolksbankOWLeG
IBAN: DE57 4726 0121 0004 0408 00
BIG: DGPBDE3MXXX

Umsatzsteuer-ID: DE 124 617 744
Gläubiger-ID: DE63DET00000020757
Parkplatz: P 1 Lustgarten
Bushaltestelle: Rosental

Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 08:30-12:00 Uhr

Do.14:00-17:00 Uhr



 

Bitte in einer Klarsichthülle an der Baustelle anbringen!  
 

Baustellenschild  
 

für die Ausführung eines genehmigungspflichtigen Vorhabens  
 

Bauvorhaben  Genaue Bezeichnung des Vorhabens  
Errichtung einer Windenergieanlage (WEA-SG-37) 

Bauort (Straße, Hausnummer)  
33189 Schlangen, unbekannt 

Gemarkung(en):   Oesterholz, Oesterholz, Oesterholz  
Flur(en):         7, 7, 7  
Flurstück(e):        79, 83, 84 

Entwurfsverfasserin/  
Entwurfsverfasser  

Vorname Name, Anschrift  
 
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Unternehmerin/  
Unternehmer  
für den Rohbau  

Firma  
 
 

Anschrift  
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Bauleiter/  
Bauleiterin  

 

 

Vorname Name, Anschrift  
 
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Bauschein 
 
 

Bauaufsichtsbehörde  

Baugenehmigung Aktenzeichen  erteilt am  
63.59.SG.87/21  

Bauaufsichtsbehörde  
Kreis Lippe 
Fachdienst Planen & Bauen 

Für die Richtigkeit  
der Angaben:  

Bauherrin*Bauherr (Vorname Name, Anschrift)  
Firma 
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG 
Vatmannstr. 6  
33100 0 Paderborn 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Anschrift  

 
B e i  de r  Au s fü h r u n g  v on  Vo r h a be n  d i e  n ac h  de r  B au o r d n u n g  fü r  d a s  L an d  N or d r h e i n- We s t f a l e n  (B au O  NR W )  ge n e h mi gu n g sp f l i c h t i g  
s i n d ,  h a t  d i e  B a u h e r r sc h a f t  g e m äß  §  1 1  A b s .  3  B au O  NR W  2 0 1 8  an  de r  B au s te l l e  e i n  Sc h i l d ,  d a s  d i e  B e z e i c h n u n g  de s  B au v o r h a be n s  
s ow i e  d i e  N a me n  u n d  An sc h r i f t e n  de r  e n t wu r f s ve r f a s se n de n  Pe r s on ,  de r  B au l e i t u n g  u n d  d e r  U n te r n e h m e r  f ü r  de n  R oh b au  e n th a l -
t e n  m u s s ,  d au e r h a f t  u n d  v on  de r  ö f fe n t l i c h e n  Ve r ke h r s f l äc h e  au s  s i c h t b a r  an z u b r i n ge n .  

 
 

 



 

Bitte in einer Klarsichthülle an der Baustelle anbringen!  
 

Baustellenschild  
 

für die Ausführung eines genehmigungspflichtigen Vorhabens  
 

Bauvorhaben  Genaue Bezeichnung des Vorhabens  
Errichtung einer Windenergieanlage (WEA-HB-38) 

Bauort (Straße, Hausnummer)  
32805 Horn-Bad Meinberg, unbekannt 

Gemarkung(en):   Holzhausen-Ext, Holzhausen-Ext 
Flur(en):         7, 7 
Flurstück(e):        11, 12 

Entwurfsverfasserin/  
Entwurfsverfasser  

Vorname Name, Anschrift  
 
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Unternehmerin/  
Unternehmer  
für den Rohbau  

Firma  
 
 

Anschrift  
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Bauleiter/  
Bauleiterin  

 

 

Vorname Name, Anschrift  
 
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Bauschein 
 
 

Bauaufsichtsbehörde  

Baugenehmigung Aktenzeichen  erteilt am  
63.59.HB.207/21  

Bauaufsichtsbehörde  
Kreis Lippe 
Fachdienst Planen & Bauen 

Für die Richtigkeit  
der Angaben:  

Bauherrin*Bauherr (Vorname Name, Anschrift)  
Firma 
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG 
Vatmannstr. 6  
33100 0 Paderborn 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Anschrift  

 
B e i  de r  Au s fü h r u n g  v on  Vo r h a be n  d i e  n ac h  de r  B au o r d n u n g  fü r  d a s  L an d  N or d r h e i n- We s t f a l e n  (B au O  NR W )  ge n e h mi gu n g sp f l i c h t i g  
s i n d ,  h a t  d i e  B a u h e r r sc h a f t  g e m äß  §  1 1  A b s .  3  B au O  NR W  2 0 1 8  an  de r  B au s te l l e  e i n  Sc h i l d ,  d a s  d i e  B e z e i c h n u n g  de s  B au v o r h a be n s  
s ow i e  d i e  N a me n  u n d  An sc h r i f t e n  de r  e n t wu r f s ve r f a s se n de n  Pe r s on ,  de r  B au l e i t u n g  u n d  d e r  U n te r n e h m e r  f ü r  de n  R oh b au  e n th a l -
t e n  m u s s ,  d au e r h a f t  u n d  v on  de r  ö f fe n t l i c h e n  Ve r ke h r s f l äc h e  au s  s i c h t b a r  an z u b r i n ge n .  

 
 

 



 

Bitte in einer Klarsichthülle an der Baustelle anbringen!  
 

Baustellenschild  
 

für die Ausführung eines genehmigungspflichtigen Vorhabens  
 

Bauvorhaben  Genaue Bezeichnung des Vorhabens  
Errichtung einer Windenergieanlage (WEA-HB-39) 

Bauort (Straße, Hausnummer)  
32805 Horn-Bad Meinberg, unbekannt 

Gemarkung(en):   Holzhausen-Ext 
Flur(en):         7 
Flurstück(e):        12 

Entwurfsverfasserin/  
Entwurfsverfasser  

Vorname Name, Anschrift  
 
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Unternehmerin/  
Unternehmer  
für den Rohbau  

Firma  
 
 

Anschrift  
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Bauleiter/  
Bauleiterin  

 

 

Vorname Name, Anschrift  
 
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Bauschein 
 
 

Bauaufsichtsbehörde  

Baugenehmigung Aktenzeichen  erteilt am  
63.59.HB.206/21  

Bauaufsichtsbehörde  
Kreis Lippe 
Fachdienst Planen & Bauen 

Für die Richtigkeit  
der Angaben:  

Bauherrin*Bauherr (Vorname Name, Anschrift)  
Firma 
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG 
Vatmannstr. 6  
33100 0 Paderborn 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Anschrift  

 
B e i  de r  Au s fü h r u n g  v on  Vo r h a be n  d i e  n ac h  de r  B au o r d n u n g  fü r  d a s  L an d  N or d r h e i n- We s t f a l e n  (B au O  NR W )  ge n e h mi gu n g sp f l i c h t i g  
s i n d ,  h a t  d i e  B a u h e r r sc h a f t  g e m äß  §  1 1  A b s .  3  B au O  NR W  2 0 1 8  an  de r  B au s te l l e  e i n  Sc h i l d ,  d a s  d i e  B e z e i c h n u n g  de s  B au v o r h a be n s  
s ow i e  d i e  N a me n  u n d  An sc h r i f t e n  de r  e n t wu r f s ve r f a s se n de n  Pe r s on ,  de r  B au l e i t u n g  u n d  d e r  U n te r n e h m e r  f ü r  de n  R oh b au  e n th a l -
t e n  m u s s ,  d au e r h a f t  u n d  v on  de r  ö f fe n t l i c h e n  Ve r ke h r s f l äc h e  au s  s i c h t b a r  an z u b r i n ge n .  

 
 

 



Bitte in Klarsichthülle an der Baustelle anbringen

Baustellenschild
Für die Ausführung eines genehmigungspflichtigen Vorhabens

Bauvorhaben Genaue Bezeichnung des Vorhabens
Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach § 4 des BImSchG für
die Errichtung und den Betrieb von dreizehn Windkraftanlagen hier:
Errichtung von 7 Windenergieanlagen DT - 09
Bauort (Straße, Hausnummer, Ortsteil)

Baugrundstück
Berteb^^r^'46.

Entwurfsverfasserin/
Entwurfsverfasser

Unternehmen
Unternehmer
für den Rohbi

Firma

m.

w^

iI..:
A

s

y

Flurstück)ur,

47^'e
e, Vorname

Anschrift

Telefax (mit VorwTelefon (mit Vorwahl)

'.:i^K?^:".;'
ä!S^%;?:.'" ..

•'^ffSSS^-:'^•^ffs38S^ S
Anschrift

Telefon (mit Vorwahl)

•^i-:v'^iWts:^'.'
,*,^^--:.

;:'':...* ^-.1"'

}^M&^
y Telefax (mit Vorwahl)

'sld-a
Bauleiterin/
Bauleiter

Firma .:.i;ll.:'>;;s
'••'^.-"; ^111

wi

Anschrift .•'' •>
s

W
ä*i*!i»

Telefon (mit Vorwahl) Telefax (mit Vqcf^hl)

Bauschein Baugenehmigung Nummer:
53.60.03.4/21-1

.^V^if:.^^"^.-'^. ";1

erteilt ar
,1S.qß@025
y-

K^S^JKW^ -:. Stadt13etmold
^isB^Shtebehorde

Für die Richtigkeit der
Angaben;

Bauherrin/Bauherr (Name, Vorname) Telefon (mit Vorwahl)

Anschrift

Bei der Ausführung nichfverfäfirensfreier Bauvorhaben hat die Bauherrin/der Bauherr gemäß § 1 1 Abs. 3 der Bauordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des
Bauvorhabens und die Namen und Anschriften der Entwurfsverfasserin/des Entwurfsverfassers und der Bauleiterin/des Bauleiters
sowie der Unternehmerin/des Unternehmers für den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der öffentlichen Verkehrsfläche
aus sichtbar anzubringen. Dieses Schild erfüllt die gesetzlichen Mindestanforderungen.



 

Bitte in einer Klarsichthülle an der Baustelle anbringen!  
 

Baustellenschild  
 

für die Ausführung eines genehmigungspflichtigen Vorhabens  
 

Bauvorhaben  Genaue Bezeichnung des Vorhabens  
Errichtung einer Windenergieanlage (WEA-HB-40) 

Bauort (Straße, Hausnummer)  
32805 Horn-Bad Meinberg, unbekannt 

Gemarkung(en):   Holzhausen-Ext, Holzhausen-Ext 
Flur(en):         7, 7 
Flurstück(e):        8, 11 

Entwurfsverfasserin/  
Entwurfsverfasser  

Vorname Name, Anschrift  
 
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Unternehmerin/  
Unternehmer  
für den Rohbau  

Firma  
 
 

Anschrift  
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Bauleiter/  
Bauleiterin  

 

 

Vorname Name, Anschrift  
 
 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Bauschein 
 
 

Bauaufsichtsbehörde  

Baugenehmigung Aktenzeichen  erteilt am  
63.59.HB.205/21  

Bauaufsichtsbehörde  
Kreis Lippe 
Fachdienst Planen & Bauen 

Für die Richtigkeit  
der Angaben:  

Bauherrin*Bauherr (Vorname Name, Anschrift)  
Firma 
WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG 
Vatmannstr. 6  
33100 0 Paderborn 

Telefon (mit Vorwahl)  
 

Anschrift  

 
B e i  de r  Au s fü h r u n g  v on  Vo r h a be n  d i e  n ac h  de r  B au o r d n u n g  fü r  d a s  L an d  N or d r h e i n- We s t f a l e n  (B au O  NR W )  ge n e h mi gu n g sp f l i c h t i g  
s i n d ,  h a t  d i e  B a u h e r r sc h a f t  g e m äß  §  1 1  A b s .  3  B au O  NR W  2 0 1 8  an  de r  B au s te l l e  e i n  Sc h i l d ,  d a s  d i e  B e z e i c h n u n g  de s  B au v o r h a be n s  
s ow i e  d i e  N a me n  u n d  An sc h r i f t e n  de r  e n t wu r f s ve r f a s se n de n  Pe r s on ,  de r  B au l e i t u n g  u n d  d e r  U n te r n e h m e r  f ü r  de n  R oh b au  e n th a l -
t e n  m u s s ,  d au e r h a f t  u n d  v on  de r  ö f fe n t l i c h e n  Ve r ke h r s f l äc h e  au s  s i c h t b a r  an z u b r i n ge n .  

 
 

 



Bitte in Klarsichthülle an der Baustelle anbringen

Baustellenschild
Für die Ausführung eines genehmigungspflichtigen Vorhabens

Bauvorhaben IGenaue Bezeichnung des Vorhabens
Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach § 4 des BlmSchG für
die Errichtung und den Betrieb von dreizehn Windkraftanlagen hier:
Errichtung von 7 Windenergieanlagen DT • 10
Bauort (Straße, Hausnummer, Ortsteil)

Entwurfsverfasserin/
Entwurfsverfasser

&!"•'

Anschrift

Baugrundstück,
Berlej?e<1^7

.Vorname

.:;, 

!

Rurstück)
m

Telefax (mit Vorwafit\
l

t

Telefon (mit Vorwahl) ..^:,S%|;S^S:A-^/.
."K^S'S.^'-S^'.

•••'^m~S ä&
Unternehmerin|®|gK
Unternehmer ^ ^
für den Rohbaiu

^ m

s

a

ä;-
g

Firma •.^.^ftix:^„SSIIäSl^ß,;.;,
^»liBil«!^m^'^
^,^;:-^ .':";<.;;.

^.^ ^
^'^••Wr' .'.-

Anschrift •;:;•' ;^

Telefon (mit Vorwahl) °,. .s,
<•'• ;'t ;

•^ä
Telefax (mit Vorwahl)

Bauleiterin/
Bauleiter

Firma

^^^m^.- ••f^M
Anschrift '•'.:»

.J*.

a

Telefon (mit Vorwahl) hl)

25

Telefax (mit Vi

Bauschein Baugenehmigung Nummer:
'%.60.03.4Ü1^ .^.;v'•l

•}-;W;!-S;yie;Sfay.'K,- "i "Xl

l erteilt,
l^8^

-^^i^ StafftDetmold
Jäuaufsichtsbehörde

Für die Richtigkeit der
Angaben:

Bauherrin/Bauherr (Name, Vorname) Telefon (mit Vorwahl)

Anschrift

Bei der Ausführung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat die Bauherrin/der Bauherr gemäß § 11 Abs. 3 der Bauordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW .2018) an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des
Bauvorhabens und die Namen und Anschriften der Entwurfsverfasserin/des Entwurfsverfassers und der Bauleiterin/des Bauleiters
sowie der Unternehmerin/des Unternehmers für den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der öffentlichen Verkehrsfläche
aus sichtbar anzubringen. Dieses Schild erfüllt die gesetzlichen Mindestanforderungen.
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Bitte in Klarsichthülle an der Bäustelleanbringen

Baustellenschild
Für die Ausführung eines genehmigungspflichtigen Vorhabens

Bauvorhaben Genaue Bezeichnung des Vorhabens
Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach § 4 des BlmSchG für
die Errichtung und den Betrieb von dreizehn Windkraftanlagen hier:
Errichtung von 7 Windenergieanlagen DT -11
Bauart (Straße, Hausnummer, Ortsteil)

Entwurfsverfasserin/
Entwurfsverfasser

s

£

^

a

Baugrundstücy-Gie
BerbeCRaffi7:;50,51'8

Flurstück)

;M#ne, Vorname
•"•a;.''

)

Anschrift

»lii

«"^

Telefon (mit Vorwahl) ', ;^ ; •?^' ;^i'

i&
^

sa

..^.,

Unternehmerir^@j^!:S^
Unternehmer j;^?
für den Rohbs&

Firma

•••^^- ^6-

Anschrift
•. .4- r- •

Telefon (mit Vorwahl) ,^^^i^^
MMsWsM

Telefax (mit Vorwahl)

Bauleiterin/ ^ll,;;
Bauleiter

Firma- : ;:''My;:;"M%%%iää"-..l'?^^^.SSi^'S'^^|gg^a'.

Anschrift :-.";^:-: "l

Telefon (mit Vorwahl) Telefax (mit ^)phl)
i'm

..'(r

Bauschein ;Baugenehmigung Nummer:
^.60.03.4/214
I ^..:.' ' ' ':;.;11":'..' iSi

erteilt an-^ r
;18.0^Ö25

" "^—w".;"y';^;^-.:-:':& «.StadtÜetmold
"Bauaufsichtsbehörde

Für die Richtigkeit der
Angaben:

Bauherrin/Bauherr (Name, Vorname) Telefon (mit Vorwahl)

Anschrift

Bei der Ausführung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat die Bauherrin/der Bauherr gemäß § 11 Abs. 3 der Bauordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des
Bauvorhabens und die Namen und Anschriften der Entwurfsverfasserin/des Entwurfsverfassers und der Bauleiterin/des Bauleiters
sowie der Unternehmerin/des Unternehmers für den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der öffentlichen Verkehrsfläche
aus sichtbar anzubringen. Dieses Schild erfüllt die gesetzlichen Mindestanforderungen.


